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PROSPEKT



Q-Cells Aktiengesellschaft PROSPEKT für das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland von bis zu 6.656.552 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der vom Vorstand am 19. September 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19. September 2005 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital und bis zu 511.503 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der Veräußernden Aktionäre sowie bis zu 1.075.207 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der Veräußernden Aktionäre im Hinblick auf die den Konsortialbanken eingeräumte Mehrzuteilungsoption und zugleich für die Zulassung zum amtlichen Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des amtlichen Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse von bis zu 36.913.604 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) (gesamtes Grundkapital)



mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2005 der



Q-Cells Aktiengesellschaft THALHEIM



International Securities Identification Number (ISIN): DE0005558662 Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): 555866 Common Code: 022879430 20. September 2005 Joint Global Coordinators und Bookrunners
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In verschiedenen Abschnitten des Prospekts sind Querverweise auf andere Stellen im Prospekt enthalten. Die Querverweise verweisen jeweils auf die in dem vorstehenden detaillierten Inhaltsverzeichnis aufgeführten Überschriften der relevanten Stelle.



iv



ZUSAMMENFASSUNG Warnhinweise Die folgende Zusammenfassung ist lediglich als Einführung zu diesem Prospekt zu verstehen. Sie fasst lediglich ausgewählte Informationen dieses Prospekts zusammen und wird durch die an anderer Stelle des Prospekts enthaltenen, detaillierten Informationen ergänzt. Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in diesem Prospekt beschriebenen Aktien jedenfalls auf die Prüfung des gesamten Prospekts stützen. Für den Fall, dass von einem Anleger vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, ist der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums gegebenenfalls verpflichtet, die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen. Die Q-Cells Aktiengesellschaft, Citigroup Global Markets Limited, die Dresdner Bank Aktiengesellschaft und die Landesbank Baden-Württemberg, die die Verantwortung für die Zusammenfassung einschließlich einer Übersetzung hiervon übernommen haben, oder von denen deren Erlass ausgeht, können nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften für den Inhalt der Zusammenfassung haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit anderen Teilen des Prospekts gelesen wird.



Zusammenfassung der Geschäftstätigkeit Die im Jahre 1999 gegründete Q-Cells Aktiengesellschaft („Q-Cells AG“ oder „Gesellschaft“) ist gemessen an der Produktionsleistung einer der weltweit größten Hersteller von Photovoltaik-Zellen und ist der größte fokussierte, nicht vertikal integrierte und konzernunabhängige Hersteller von Photovoltaik-Zellen weltweit (Quelle: Photon, April 2005, Sarasin-Studie 2004). Kerngeschäft ist die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von qualitativ hochwertigen mono- und multikristallinen Photovoltaik-Zellen. Im Unterschied zu vielen der großen Photovoltaik-Zellhersteller ist die Gesellschaft ‰ auf die Wertschöpfungsstufe der Zellherstellung fokussiert, das heißt, dass sie grundsätzlich nicht mit ihren Lieferanten, den Wafer- und Siliziumherstellern, und ihren Kunden, den Modulherstellern, in Wettbewerb tritt, ‰ nicht vertikal integriert, das heißt, dass sie nicht weitere Stufen der photovoltaischen Wertschöpfungskette integriert oder in eine Unternehmensgruppe eingebunden ist, die weitere Wertschöpfungsstufen der photovoltaischen Wertschöpfungskette integriert, und ‰ konzernunabhängig, das heißt, dass sie nicht als abhängige Gesellschaft in einem in anderen Geschäftsfeldern tätigen Konzern eingebunden ist. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt derzeit in der Bundesrepublik Deutschland. Daneben hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren jedoch auch internationale Aktivitäten aufgebaut. Zu den wichtigsten Exportmärkten gehören Europa und Asien. Die Gesellschaft plant außerdem, über ihre Minderheitsbeteiligungen an der EverQ GmbH („EverQ“) und der CSG Solar AG („CSG Solar“) sowie über Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und Akquisitionen bzw. Kooperationen im Bereich der Dünnschichttechnologien weitere Photovoltaik-Technologien zur industriellen Massenproduktion zu führen.



Zusammenfassung der Wettbewerbsstärken Die Q-Cells Aktiengesellschaft zeichnet sich ihrer Ansicht nach durch folgende Wettbewerbsstärken aus: ‰ Eine starke Wettbewerbsposition als weltweit größter fokussierter, nicht vertikal integrierter und konzernunabhängiger Hersteller von Photovoltaik-Zellen, 1



‰ Profitabilität und Wachstum durch Prozess-, Produkt- und Technologie-Know-how, ‰ ein weit entwickeltes und innovatives Produktportfolio, ‰ eine hohe Forschungs- und Entwicklungskompetenz und enge Partnerschaften mit Lieferanten, Kunden, Maschinenherstellern und Organisationen und Unternehmen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung, ‰ eine gute Positionierung im Bereich weiterer Photovoltaik-Technologien, und ‰ ein erfahrenes und hochqualifiziertes Management.



Zusammenfassung der Strategie Die Gesellschaft verfolgt das strategische Ziel, ihre Position als weltweit führender fokussierter, nicht vertikal integrierter und konzernunabhängiger Hersteller von qualitativ hochwertigen Photovoltaik-Zellen zu sichern und auszubauen sowie von der staatlichen Förderung der Photovoltaik zunehmend unabhängiger zu werden. Dazu strebt die Gesellschaft die folgenden strategischen Ziele an: ‰ Schnelles Wachstum ‰ Rohstoffversorgung ‰ Kapazitätsausbau ‰ Mehrwert von Produkten und Marken ‰ Diversifizierung der Kundenbasis (insbesondere Internationalisierung) ‰ Kostensenkungen ‰ Produktinnovationen ‰ Technologiebasierte Produktionsprozessinnovationen ‰ Produktivitätssteigerungen ‰ Skaleneffekte



Zusammenfassung der Risikofaktoren Im Folgenden sind die nach Ansicht der Gesellschaft wichtigsten Risiken in deutlich verkürzter Weise zusammengefasst. ‰ Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist in hohem Maße von der staatlichen Förderung der Photovoltaik abhängig. Ohne die staatlichen Förderungsmaßnahmen wäre die Photovoltaik nicht rentabel zu betreiben. Das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien („EEG“) ist einer der wichtigsten Faktoren für das Wachstum und die derzeitige Profitabilität der Gesellschaft. Unter anderem wird eine Mindestvergütung (gekoppelt mit einer Abnahmeverpflichtung durch die Stromnetzbetreiber) für durch Photovoltaik erzeugten Strom garantiert. Eine erhebliche Reduzierung des Förderungsumfangs, eine erhebliche nachteilige Änderung oder ein Wegfall des EEG, insbesondere im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen 2005, oder mit der nach dem EEG vorgesehenen planmäßigen Überprüfung der Einspeisevergütung bis Ende 2007, oder eine erhebliche Reduzierung von Förderungsmaßnahmen in anderen Ländern könnte den Bestand der Gesellschaft gefährden und im Extremfall zu einem Totalverlust des Investments eines Anlegers führen. ‰ Es bestehen Beschaffungsrisiken. Zum einen besteht derzeit Nachfrageüberhang und eine damit verbundene Knappheit in Bezug auf die Gesellschaft wichtigsten Rohstoff, und Silizium-Wafer, dem für wichtigsten Vorprodukt. Zum anderen besteht eine Abhängigkeit der wenigen Hauptlieferanten. 2



ein erheblicher Silizium, dem für die Gesellschaft Gesellschaft von



‰ Es bestehen Preisänderungs-, Absatz- und Kreditausfallrisiken, insbesondere aufgrund umfangreicher und langfristiger Abnahmeverpflichtungen in Bezug auf Silizium und Silizium-Wafer und der Verpflichtung der Gesellschaft im Rahmen von Siliziumlieferverträgen Vorauszahlungen in einem nicht unerheblichen Umfang zu leisten. ‰ Es besteht eine Abhängigkeit der Gesellschaft von wenigen Großkunden. ‰ Photovoltaik-Zellhersteller investieren derzeit aufgrund der starken Nachfrage und des erwarteten starken Marktwachstums in den Ausbau ihrer Kapazitäten. Es könnte dennoch mittelfristig zu einem Überangebot an Photovoltaik-Zellen und einem dadurch erzeugten Preisdruck kommen. ‰ Im Zusammenhang mit dem von der Gesellschaft angestrebten weiteren Wachstum bestehen Risiken, beispielsweise im Rahmen von möglichen Akquisitionen, Beteiligungen und JointVentures. Außerdem stellt das schnelle Wachstum ständige Herausforderungen an die Schaffung angemessener interner Organisations- und Risikoüberwachungsstrukturen. Die geplante Ausweitung der Aktivitäten der Gesellschaft in ausländischen Zielmärkten birgt zusätzliche Risiken in sich, insbesondere in der Gestalt von dort bestehenden fremden Rahmenbedingungen. ‰ Das EEG sieht eine kontinuierliche jährliche Absenkung der Mindestvergütung für den durch Photovoltaik produzierten und eingespeisten Strom vor. Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaft die vom EEG vorgesehenen Absenkungen der Mindestvergütung nicht durch Senkung der Herstellungskosten und Produkt- und Prozessverbesserungen kompensieren kann und dadurch die Profitabilität der Gesellschaft beeinträchtigt wird. ‰ Es bestehen weitere wesentliche Risiken, beispielsweise ‰ ist nicht gewährleistet, dass die Gesellschaft Produktionskapazität verwirklichen kann,



den



weiteren



Ausbau



ihrer



‰ könnten sich die Investitionen in Unternehmen, die die Erschließung weiterer Photovoltaik-Technologien zum Gegenstand haben, als Fehlinvestitionen herausstellen, ‰ unterhält die Gesellschaft umfangreiche Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen und es könnte zu Interessenkonflikten oder dem Abbruch von wichtigen Geschäftsbeziehungen mit diesen nahestehenden Personen kommen; es ist auch nicht gewährleistet, dass in der Zukunft Geschäfte mit nahestehenden Personen immer zu für die Gesellschaft vorteilhaften Konditionen abgeschlossen werden können, ‰ ist nicht gewährleistet, dass die Gesellschaft die Finanzierung ihres geplanten Wachstums sicherstellen kann, ‰ könnte es dazu kommen, dass die Gesellschaft und/oder ihre Beteiligungsunternehmen erhaltene Investitionszuwendungen zurückzahlen müssen oder bereits bewilligte Investitionszuwendungen nicht oder nicht vollständig ausgezahlt werden, ‰ im Zusammenhang mit einem nach Ansicht der Gesellschaft sich mittelfristig zunehmend verschärfenden Wettbewerb, ‰ könnten Wettbewerber in der schnell fortschreitenden technologischen Entwicklung einen Vorsprung erzielen, und dadurch die Wettbewerbsposition der Gesellschaft erheblich beeinträchtigt und ihr Bestand gefährdet werden, ‰ könnten steigende Zinsen die Finanzierung von Photovoltaik-Anlagen verteuern und daher negative Auswirkungen auf die Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen haben, ‰ könnten Risiken im Zusammenhang mit einer Änderung der steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für geschlossene Solarfonds negative Auswirkungen auf die Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen haben, ‰ ist die Gesellschaft Gewährleistungsrisiken ausgesetzt, 3



‰ ist die Gesellschaft von qualifiziertem Personal in Schlüsselpositionen, insbesondere dem Vorstand und anderen Führungskräften und Kompetenzträgern, abhängig, ‰ ist das geistige Eigentum der Gesellschaft nur begrenzt schutzfähig und weitgehend ungeschützt, ‰ kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Gesellschaft geistige Eigentumsrechte Dritter verletzt, ‰ liegen die Produktionsstätten der Gesellschaft konzentriert an einem Ort und erfolgt die Produktion zum Teil unter Einsatz von giftigen und explosiven Stoffen, ‰ ist die Gesellschaft aufgrund von Silizium- und Wafereinkäufen in fremder Währung und ihrer zunehmenden Internationalisierung Wechselkursrisiken ausgesetzt, ‰ ist das Anteilseigentum auch nach dem Börsengang auf bestimmte Altaktionäre konzentriert und könnte durch zukünftige Verkäufe von Altaktionären der Börsenkurs der Q-Cells Aktie beeinträchtigt werden, ‰ unterschreitet der anteilige Buchwert des Eigenkapitals je Aktie den Platzierungspreis deutlich, ‰ könnten zukünftige Kapitalmaßnahmen zu einer erheblichen Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft führen, ‰ gab es vor dem Börsengang keinen öffentlichen Markt in Q-Cells-Aktien und kann der Aktienkurs einer hohen Volatilität ausgesetzt sein, ‰ unterliegt die Übertragung von Aktien Beschränkungen nach den Wertpapiergesetzen der USA und anderer Jurisdiktionen. Der Eintritt dieser Risiken, einzeln oder zusammen mit anderen Umständen, kann die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erheblich beeinträchtigen und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.
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Zusammenfassung des Angebots Gegenstand des Angebots . . . . . . . .



Bis zu 8.243.262 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2005. Bis zu 6.656.552 der Aktien, die Gegenstand dieses Angebots sind, stammen aus einer vom Vorstand am 19. September 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19. September 2005 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital, bis zu 511.503 Aktien stammen aus dem Eigentum der Veräußernden Aktionäre und in Bezug auf bis zu 1.075.207 Aktien haben die Veräußernden Aktionäre den Konsortialbanken im Hinblick auf eine mögliche Mehrzuteilung eine Kaufoption („Greenshoe-Option“) eingeräumt. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland sowie einer internationalen Privatplatzierung in der Zeit vom 21. September 2005 bis zum 4. Oktober 2005, einschließlich einer Privatplatzierung an so genannte qualifizierte institutionelle Investoren (qualified institutional buyers) in den Vereinigten Staaten von Amerika nach Maßgabe von Rule 144A unter dem U.S. Securities Act von 1933.



Veräußernde Aktionäre . . . . . . . . . .



Siehe „Das Angebot – Veräußernde Marktschutzvereinbarungen“.



Aktionäre,



Konsortialbanken . . . . . . . . . . . . . .



Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank Aktiengesellschaft sowie Landesbank BadenWürttemberg.



Preisspanne und Platzierungspreis . . . . . . . . . . . . . . .



Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt € 29 bis € 34 pro Aktie. Der Platzierungspreis wird mit Hilfe des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs durch die Gesellschaft, die Veräußernden Aktionäre und die Joint Global Coordinators und Bookrunners (die „Joint Global Coordinators“) nach Ablauf der Angebotsfrist gemeinsam festgelegt. Der Platzierungspreis wird über elektronische Medien wie Reuters oder Bloomberg sowie auf der InternetSeite der Gesellschaft am 5. Oktober 2005 bekannt gegeben und am 6. Oktober 2005 in der Frankfurter Allgemeine Zeitung sowie zu einem späteren Zeitpunkt im elektronischen und gedruckten Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Insbesondere für den Fall, dass das Platzierungsvolumen nicht 5



ausreicht, sämtliche Kaufaufträge zum Platzierungspreis zu bedienen, behalten sich die Konsortialbanken vor, Kaufangebote nicht oder nur teilweise anzunehmen. Lieferung und Abrechnung . . . . . . .



Lieferung und Abrechnung der Aktien gegen Zahlung erfolgen voraussichtlich zwei Bankarbeitstage nach Aufnahme der Börsennotierung.



Angebotsfrist . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Vom 21. September 2005 bis zum 4. Oktober 2005. Die Angebotsfrist endet am 4. Oktober 2005 um 12:00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) für Privatanleger und um 18:00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) für institutionelle Investoren.



Vorzeitige Beendigung des Angebots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Der Übernahmevertrag kann unter bestimmten Umständen gekündigt bzw. vorzeitig beendigt werden. Vor der für den 4. Oktober 2005 vorgesehenen Zeichnung der aus der Kapitalerhöhung stammenden Aktien, die im Rahmen dieses Angebots platziert werden sollen, können die Parteien den Übernahmevertrag kündigen. Auch wenn zwischen den Parteien des Übernahmevertrags keine Einigung über die Festsetzung des Platzierungspreises (vorgesehen für den 5. Oktober 2005) erzielt wird, kann der Übernahmevertrag beendet werden. Darüber hinaus sieht der Übernahmevertrag vor, dass die Konsortialbanken unter bestimmten Umständen bis zum Zeitpunkt der buchmäßigen Lieferung der Aktien an Investoren (vorgesehen für den 7. Oktober 2005, d.h. zwei Tage nach der Notierungsaufnahme) den Übernahmevertrag kündigen können. Zu diesen Umständen zählen insbesondere: ‰ der Eintritt wesentlicher Schäden bzw. Beeinträchtigungen der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, ‰ nachteilige Änderungen in Bezug auf die Finanzlage, Ertragslage oder Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, ‰ wesentliche Änderungen Gesellschaft,



im



Vorstand



der



‰ die gänzliche oder teilweise Aussetzung des Handels an den Frankfurter, Londoner oder New Yorker Wertpapierbörsen, ‰ die Verhängung eines generellen Moratoriums für Banken durch die Bundesregierung der Vereinigten Staaten von Amerika, die Behörden des Staates New York oder behördliche Stellen im Vereinigten Königreich oder in Deutschland, 6



‰ nachteilige Änderungen in den nationalen oder internationalen finanziellen, politischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen oder Kapitalmarktbedingungen oder Wechselkursen oder der Ausbruch oder eine Verschärfung terroristischer Handlungen, beispielsweise im Falle des Eintritts oder des Ausbruchs von Feindseligkeiten, des Ausrufs eines nationalen Notstands oder eine Kriegserklärung in Deutschland, dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten von Amerika, oder einer sonstigen Katastrophe oder Krise, wobei die genannten Umstände so schwerwiegend sein müssen, dass die Durchführung des Angebots als nicht empfehlenswert bzw. als nicht vernünftig oder praktisch erscheint. Sollte es vor der Zuteilung zu einer Kündigung bzw. einer vorzeitigen Beendigung des Übernahmevertrags kommen, so findet das Angebot nicht statt. Sollte es zu einer Kündigung bzw. vorzeitigen Beendigung des Übernahmevertrags nach Zuteilung kommen, so wird das Angebot abgebrochen. Bereits erfolgte Zuteilungen an Anleger sind unwirksam. Ein Anspruch auf Lieferung besteht in diesem Fall nicht. Ansprüche in Bezug auf bereits erbrachte Zeichnungsgebühren und im Zusammenhang mit der Zeichnung entstandene Kosten eines Anlegers richten sich allein nach dem Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger und dem Institut, bei dem er sein Kaufangebot abgegeben hat. Auch Anleger, die Käufe über die Börse oder anderweitig vorgenommen haben, werden in diesem Fall keine Aktien erhalten können. Sollten Anleger so genannte Leerverkäufe vorgenommen haben, so tragen sie das Risiko, ihre Verpflichtungen nicht durch Lieferung erfüllen zu können. Mehrzuteilung, Wertpapierdarlehen und Greenshoe-Option . . . . . . . . . .



Die Konsortialbanken können neben den insgesamt bis zu 7.168.055 zu platzierenden Aktien der Gesellschaft weitere Aktien im Rahmen des Angebots an Anleger zuteilen. Zur Deckung solcher Mehrzuteilungen werden die Veräußernden Aktionäre den Konsortialbanken bis zu weitere 1.075.207 Aktien im Wege eines Wertpapierdarlehens zur Verfügung stellen und ihnen die Option („GreenshoeOption“) einräumen, diese Aktien zum Platzierungspreis zu erwerben. Diese Option gilt 30 Kalendertage nach Notierungsaufnahme.



Stabilisierung . . . . . . . . . . . . . . . . .



Im Zusammenhang mit der Platzierung können die Stabilisierungsmanager, Citigroup und Dresdner Bank, im rechtlich zulässigen Umfang Mehrzuteilungen und sonstige Stabilisierungsmaßnahmen vornehmen.



Marktschutzvereinbarungen . . . . . .



Die Gesellschaft und alle Mitglieder des Managements der Gesellschaft, die Aktionäre der Gesellschaft sind, haben sich gegenüber den Konsortialbanken verpflichtet, innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt zwölf Monaten ab dem 7



Datum der Börsenzulassung Veräußerungen der Aktien sowie bestimmte andere Maßnahmen, die einen Effekt auf dem Markt in den Aktien haben könnten, nicht vorzunehmen, es sei denn, die Joint Global Coordinators erteilen zu einer solchen Maßnahme ihre vorherige schriftliche Zustimmung. Alle sonstigen Aktionäre haben sich entsprechend für einen Zeitraum von insgesamt sechs Monaten ab dem Datum der Börsenzulassung verpflichtet. Zuteilungsgrundsätze . . . . . . . . . . .



Zeitraum während dessen die Zeichnung zurückgezogen werden kann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Die Gesellschaft, die Veräußernden Aktionäre und die Konsortialbanken werden die „Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger“ beachten, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden.



Der Zeichnungsauftrag durch die Anleger ist bis zum jeweiligen Ende der Angebotsfrist frei widerruflich. Die Angebotsfrist endet am 4. Oktober 2005 um 12.00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und um 18.00 Uhr (MEZ) für institutionelle Investoren.



Vielfachzeichnungen . . . . . . . . . . . .



Pro Depot eines Privatanlegers sind bis zu fünf Zeichnungsaufträge möglich.



Mindestzuteilung . . . . . . . . . . . . . . .



Die Höhe einer Mindestzuteilung steht derzeit noch nicht fest und wird nach dem Schließen des Orderbuches festgelegt. Eine generelle Zuteilung ist damit nicht verbunden.



Bevorrechtigte Zuteilung an Führungspersonal von Kunden und Lieferanten . . . . . . . . . . . . . . . .



Dem Führungspersonal von wichtigen Kunden und Lieferanten der Gesellschaft werden Aktien im Gegenwert von insgesamt bis zu maximal € 3,4 Mio. zum Platzierungspreis (also ohne jegliche Preisvergünstigung) angeboten. Insgesamt werden dieser teilnahmeberechtigten Personengruppe im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung maximal bis zu 100.000 Aktien (maximal 1.000 Aktien je teilnahmeberechtigter Person) angeboten. Dies entspricht bis zu rund 1,4 % des Emissionsvolumens (ohne Greenshoe). Die von unter diesem Programm berechtigten Personen gezeichneten Aktien werden diesen bevorrechtigt zugeteilt.



Bevorrechtigte Zuteilung an Mitglieder des Aufsichtsrats und des Beirats . . . . . . . . . . . . . . . .



Die Gesellschaft wird Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Beirats, die noch keine Aktien an der Gesellschaft halten, Aktien im Gegenwert von bis zu maximal € 34.000 je Person zum Platzierungspreis (also ohne jegliche Preisvergünstigung) anbieten. Jedem teilnahmeberechtigten Aufsichtsrats- und Beiratsmitglied werden jeweils maximal 1.000 Aktien 8



angeboten. Insgesamt werden dieser teilnahmeberechtigten Personengruppe maximal bis zu 3.000 Aktien (entspricht bis zu rund 0,04 % des Emissionsvolumens (ohne Greenshoe)) angeboten. Die von unter diesem Programm berechtigten Aufsichtsräten und Beiräten gezeichneten Aktien werden diesen bevorrechtigt zugeteilt. Börsennotierung . . . . . . . . . . . . . . .



Die Zulassung sämtlicher Aktien der Gesellschaft zum Börsenhandel im amtlichen Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des amtlichen Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird beantragt. Die Notierungsaufnahme wird voraussichtlich am 5. Oktober 2005 erfolgen.



Verkaufserlös . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Die Gesellschaft erhält den Verkaufserlös aus dem Verkauf der Aktien aus der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Veräußernden Aktionäre werden den Verkaufserlös aus dem Verkauf ihrer Aktien erhalten.



Verwendung des Emissionserlöses . . . . . . . . . . . . . . .



Die Gesellschaft plant, den aus dem Angebot erzielten Emissionserlös zur Finanzierung ihres Kapitalbedarfs in den nachfolgend aufgeführten Bereichen zu verwenden. Dabei rechnet die Gesellschaft nach derzeitigem Stand der Planung damit, dass der diesbezügliche Kapitalbedarf aus dem Emissionserlös, dem Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit und Fremdkapital gedeckt werden kann. ‰ Finanzierung des Kerngeschäfts,



weiteren



Wachstums



des



‰ Kapazitätsausbau durch die Errichtung weiterer Produktionsanlagen der Gesellschaft, ‰ Unterstützung des Rohstoffbezugs, ‰ Investitionen in EverQ, CSG Solar und Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologie, ‰ weitere Maßnahmen, wie ‰ eine generelle Finanzierungsstruktur,



Stärkung



der



‰ Investitionen in Forschung und Entwicklung in Bezug auf Produktund Produktionsverbesserungen im Bereich der Kerngeschäftstätigkeit der Gesellschaft, ‰ die Rückzahlung von stillen Beteiligungen in Höhe von rund € 4,1 Mio., ‰ eine Stärkung des zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung Geschäftskapitals. 9
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RISIKOFAKTOREN Potenzielle Anleger sollten vor der Entscheidung über den Kauf der Aktien der Q-Cells AG die nachfolgend beschriebenen spezifischen Risiken und die übrigen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sorgfältig lesen und berücksichtigen. Der Eintritt dieser Risiken, einzeln oder zusammen mit anderen Umständen, kann die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wesentlich beeinträchtigen und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Die gewählte Reihenfolge stellt weder eine Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit noch über die Schwere bzw. die Bedeutung der einzelnen Risiken dar. Über die nachstehenden Risiken hinaus können weitere Risiken und Aspekte von Bedeutung sein, die der Gesellschaft gegenwärtig nicht bekannt sind oder welche die Gesellschaft aus heutiger Sicht für unwesentlich erachtet, die jedoch ebenfalls erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Geschäft, die Geschäftsaussichten und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben könnten. Der Börsenkurs der Aktien könnte aufgrund des Eintritts jedes dieser Risiken fallen und Anleger könnten ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren.



Risiken der Geschäftstätigkeit Die fortgesetzte staatliche Förderung der Photovoltaik ist für die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist in hohem Maße von der staatlichen Förderung der Photovoltaik abhängig. Ohne die staatlichen Förderungsmaßnahmen wäre die Photovoltaik, insbesondere im Bereich der netzgekoppelten Anlagen, nicht rentabel, da die Stromerzeugungskosten über den erzielbaren Marktpreisen und den Stromerzeugungskosten konventioneller Energieträger (z.B. Kernkraft, Kohle, Gas) liegen und nach Erwartung der Gesellschaft auf absehbare Zeit liegen werden. So betragen nach einer Studie der Landesbank Baden-Württemberg beispielsweise die Kosten der Stromerzeugung bei Kernenergie 0,04 €/kWh und bei Kohle 0,03 €/kWh, während die Kosten der Stromerzeugung bei Photovoltaik je nach Sonneneinstrahlung für eine übliche Hausdachanlage in Europa bei 0,25 (Südeuropa) bis 0,60 €/kWh (Nordeuropa) liegen und in Deutschland eher am oberen Ende dieser Spanne anzusiedeln wären. (Quelle: Landesbank Baden-Württemberg, Branchenanalyse Photovoltaik 2005 (S. 8)). Der durchschnittliche Strompreis für Haushaltskunden mit einem Verbrauch von 3.500 kWh pro Jahr (inklusive aller Steuern) betrug nach Angaben der Fachzeitschrift Energie Informationsdienst in Deutschland in dem Zeitraum von Januar 2005 bis Juli 2005 0,189 €/ kWh. Der entsprechende durchschnittliche Strompreis in ausgewählten europäischen Ländern betrug in dem Zeitraum von Januar 2005 bis Juli 2005 0,155 €/kWh. (Quelle: Energy Advice Ltd. (EA), Energie Informationsdienst Nr. 08/05 (S. 23), Nr. 21/05 (S. 23), Nr. 33/05 (S. 23)). Netzgekoppelte Anlagen stellen derzeit den für die Gesellschaft wichtigsten Marktbereich dar. Staatliche Förderung in der Bundesrepublik Deutschland In der Bundesrepublik Deutschland beruht die Förderung der Photovoltaik insbesondere auf dem Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien („EEG“). Das EEG verpflichtet Netzbetreiber, Photovoltaik-Anlagen an ihr Netz anzubinden und den gesamten von solchen Anlagen erzeugten Strom zu langfristig garantierten und über dem Marktpreis für konventionell erzeugten Strom liegenden Mindestpreisen abzunehmen. Derzeit beträgt der vom EEG garantierte Mindestpreis für Strom, der von Photovoltaik-Anlagen erzeugt wird, die im Jahr 2005 in Betrieb genommen wurden und an oder auf einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand installiert sind, 0,5453 €/kWh für die ersten 30 kW, 0,5187 €/kWh für die nächsten 69 kW und 0,5130 €/kWh für jedes weitere kW. Lediglich aufgrund dieser finanziellen Unterstützung ist diese Form der Stromerzeugung auf absehbare Zeit in der Bundesrepublik Deutschland im Bereich netzgekoppelter Anlagen gegenüber anderen Energieträgern rentabel zu betreiben. Dies ist die Grundlage für die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen und somit auch nach Photovoltaik-Zellen. Das EEG ist somit die Grundlage für das Wachstum des deutschen Photovoltaik-Marktes, den für die Gesellschaft mit 11



Abstand wichtigsten Markt, und damit auch einer der wichtigsten Faktoren für das weitere Wachstum und die Profitabilität der Gesellschaft. Im ersten Halbjahr 2005 betrug der Anteil des Umsatzes der Gesellschaft, der in Deutschland erzielt wurde, rund 65 % (2004: 74 %). Der Umfang der staatlichen Förderung von Photovoltaik ist abhängig von politischen Entwicklungen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in Zukunft in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere bereits im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2005, und einem damit verbundenen Regierungswechsel, oder im Zusammenhang mit der nach dem EEG vorgesehenen planmäßigen Überprüfung der Einspeisevergütung bis Ende 2007, zu politischen Entwicklungen kommt, die zu einer wesentlichen Verschlechterung der Förderungsbedingungen oder einem Wegfall der Förderung für Photovoltaik führen könnten. (Zu wirtschaftlichen und politischen Erwägungen, die gegen einen kompletten Wegfall oder eine kurzfristige erhebliche Reduzierung sprechen, siehe „Geschäftstätigkeit – Regulatorisches Umfeld – Abhängigkeit der Photovoltaik von staatlicher Förderung“). Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber, die mit der Mindestvergütung aus dem EEG oder durch vergleichbare ausländische Regelungen belastet werden, könnten zielgerichtete Maßnahmen und Lobbyismus gegen Photovoltaik-Energie anstrengen und dadurch politische Entwicklungen unterstützen, die dem EEG ablehnend gegenüber stehen. Eine erhebliche Reduzierung des Förderungsumfangs oder eine erhebliche nachteilige Änderung oder ein Wegfall des EEG (ohne Erlass einer gleichwertigen gesetzlichen Ersatzregelung) würde die Rentabilität von Photovoltaik-Anlagen erheblich beeinträchtigen und sich negativ auf den Preis und möglicherweise die Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen sowie das Wachstum und die Gewinnmargen der Gesellschaft auswirken. Dies könnte somit erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Darüber hinaus könnte dies den Bestand der Gesellschaft gefährden und im Extremfall zu einem Totalverlust des Investments eines Anlegers führen. Mit Schriftsatz vom 28. April 2005 ist Verfassungsbeschwerde gegen das EEG erhoben worden. Die Beschwerdeführer beantragen, das EEG insoweit für verfassungswidrig zu erklären, als es private Stromverbraucher mit Kosten belastet, die mit der Nutzung regenerativer Energien verbunden sind. Sie machen geltend, dass sie in ihrem Grundrecht auf Privatautonomie verletzt seien, da sie als Stromverbraucher die sich aus dem EEG ergebenden finanziellen Mehrbelastungen zu tragen haben und dies eine verfassungsmäßig unzulässige Sonderabgabe darstelle. Derzeit ist noch unklar, ob das Verfassungsgericht die Beschwerde zur Entscheidung annehmen wird. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Vorgängergesetz des EEG, das Stromeinspeisungsgesetz, sowie die vorherige Fassung des EEG vom 29. März 2000 wurden in anderen Verfahren, die keine rechtliche Bindungswirkung für das vorliegende Verfahren haben, vom BGH zurückgewiesen. (Siehe „Geschäftstätigkeit – Regulatorisches Umfeld – Deutschland – EEG“.) Eine Unwirksamkeit, Aufhebung oder Änderung des EEG in Bezug auf Photovoltaik, insbesondere eine Aufhebung oder Reduzierung der Mindestpreisregelung für photovoltaisch erzeugten Strom, könnte sich negativ auf den Preis und möglicherweise die Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen und die Gewinnmargen der Gesellschaft auswirken. Eine erhebliche Reduzierung der Förderung oder ein Wegfall des EEG könnte somit erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Darüber hinaus könnte dies den Bestand der Gesellschaft gefährden. Staatliche Förderung im Ausland Auch in anderen Ländern, in denen die Gesellschaft tätig ist oder beabsichtigt, tätig zu werden, bestehen Förderungsmaßnahmen (oder sind solche geplant), ohne welche insbesondere netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen in diesen Ländern nicht rentabel zu betreiben wären. Ebenso wie in der Bundesrepublik Deutschland könnte es auch in diesen Ländern zu politischen Entwicklungen kommen, die zu einer wesentlichen Verschlechterung der Förderungsbedingungen oder einem Wegfall der Förderung für Photovoltaik führen könnten. Es ist außerdem möglich, dass in diesen Ländern die staatliche finanzielle Förderung 12



der Photovoltaik gerichtlich überprüft und als rechtswidrig angesehen oder aus anderen Gründen erheblich reduziert oder aufgehoben wird. Dies könnte dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Internationalisierungsstrategie (siehe „Geschäftstätigkeit – Strategie“) in diesen Ländern nicht umsetzen kann. Es könnte außerdem zu einem deutlichen Nachfragerückgang aus ausländischen Märkten führen, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben könnte. Zu einem Nachfragerückgang aus dem Ausland könnte es auch dann kommen, wenn die Förderung durch das in der Bundesrepublik Deutschland geltende EEG verändert, reduziert oder aufgehoben wird. Dies hängt damit zusammen, dass die Nachfrage nach PhotovoltaikZellen im Ausland auch von Unternehmen ausgeht, die die von ihnen – aus der Bundesrepublik Deutschland importierten Photovoltaik-Zellen – hergestellten PhotovoltaikModule teilweise wieder in die Bundesrepublik Deutschland exportieren, da dort eine durch das EEG verursachte starke Nachfrage nach Photovoltaik-Modulen und -Anlagen besteht. Die Gesellschaft ist von wenigen Hauptlieferanten abhängig und angesichts der derzeitigen Silizium- und Silizium-Waferknappheit hängt die Auslastung ihrer Produktionskapazitäten sowie ihr weiteres Wachstum maßgeblich von der ausreichenden Belieferung mit SiliziumWafern ab Das wichtigste Vorprodukt für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sind Silizium-Wafer. Sämtliche derzeit von der Gesellschaft produzierten Photovoltaik-Zellen werden aus SiliziumWafern hergestellt. Ausgangsmaterial für die Herstellung von Silizium-Wafern ist Silizium. Die zur Zeit durch eine erhebliche Übernachfrage begrenzte Verfügbarkeit von Silizium und Silizium-Wafern setzt der Ausweitung der Produktion der Gesellschaft Grenzen. Außerdem besteht das Risiko, dass bei unzureichender Belieferung mit Silizium-Wafern die bestehenden und geplanten Produktionskapazitäten nicht ausgelastet werden können, und dass die Lieferfähigkeit der Gesellschaft beeinträchtigt wird. Die Verfügbarkeit, die vertragliche Sicherung und der Preis von Silizium und Silizium-Wafern sind daher für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Derzeit deckt die Gesellschaft ihren gesamten Waferbedarf weltweit bei verschiedenen Lieferanten. Der weit überwiegende Anteil des Wafereinkaufvolumens wird von fünf Hauptlieferanten der Gesellschaft bezogen. Es besteht somit eine Abhängigkeit der Gesellschaft von ihren Hauptlieferanten. Die Lieferverträge enthalten unter anderem Bestimmungen, dass Lieferanten in bestimmten Fällen berechtigt sind, das vereinbarte Liefervolumen zu reduzieren oder den Vertrag vorzeitig zu kündigen. So sehen die Verträge beispielsweise grundsätzlich vor, dass die SiliziumWaferlieferanten berechtigt sind, das Liefervolumen zu reduzieren, wenn sie aufgrund von Siliziumknappheit für ihre Silizium-Waferproduktion nicht ausreichend Mengen von Silizium bzw. Silizium-Ingots beschaffen können. Im Falle einiger Lieferanten der Gesellschaft, darunter auch der größte Lieferant, beruhen die vereinbarten Liefervolumina in zukünftigen Perioden auf der Annahme, dass diese bis dahin ihre Kapazitäten planmäßig erweitert haben. Falls die geplanten Kapazitätserweiterungen nicht oder nicht rechtzeitig stattfinden, besteht das Risiko, dass vereinbarte Lieferungen insoweit ausfallen. Der größte Lieferant hat in diesem Fall sogar das Recht, das Liefervolumen zu reduzieren. Außerdem sehen die meisten Verträge (nicht aber der Vertrag mit dem größten Lieferanten) ein Kündigungsrecht vor, wenn sich die Vertragsparteien im Rahmen der halbjährlichen oder jährlichen Preisneuverhandlungen nicht einigen können. Selbst wenn gemäß dem Wortlaut der Verträge eine Lieferpflicht besteht, ist nicht gewährleistet, dass die Lieferungen in vollem Umfang, rechtzeitig und in der vereinbarten Qualität erfolgen werden. So kam es in der Vergangenheit auch bei den Hauptlieferanten in einzelnen Fällen zu kurzfristigen Lieferverspätungen und in einem Fall zu einer Kürzung der Liefermengen. Kommt einer der Lieferanten aus den genannten Gründen oder aus anderen Gründen (beispielsweise Insolvenz, Zerstörung von Produktionsanlagen oder Leistungsverweigerung nach erfolgtem Kontrollwechsel) seinen Lieferverpflichtungen nicht oder nur teilweise nach, ist 13



insbesondere aufgrund des derzeitigen erheblichen Nachfrageüberhangs nicht gewährleistet, dass die Gesellschaft kurzfristig von anderen Lieferanten Wafer im benötigten Umfang beziehen könnte. Es ist außerdem nicht gewährleistet, dass die Gesellschaft in der Lage sein wird, in Zukunft Verträge mit Lieferanten über ausreichende Mengen von Wafern abzuschließen. Kommt es aufgrund der genannten Umstände zu einer unzureichenden Belieferung mit Wafern, kann die Gesellschaft in entsprechendem Umfang auch keine Photovoltaik-Zellen herstellen und verkaufen. Dies könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft ist umfangreiche und teilweise langfristige Abnahmeverpflichtungen in Bezug auf Silizium und Silizium-Wafer eingegangen, aus denen sich unter anderem Absatz- und Preisrisiken ergeben Aus den derzeit bestehenden Lieferverträgen mit ihren Lieferanten ist die Gesellschaft verpflichtet, die vereinbarten Liefermengen abzunehmen und zu bezahlen. So wies die Gesellschaft zum 12. September 2005 Abnahmeverpflichtungen gegenüber Lieferanten bezüglich Silizium und Wafern für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis zum Jahr 2015 (berechnet auf Basis der zum 12. September 2005 gültigen Preise) in Höhe von rund € 1.760,3 Mio. aus. In Bezug auf die aus den gelieferten Wafern herzustellenden Photovoltaik-Zellen trägt die Gesellschaft Absatz- und Preisrisiken. Es bestehen im Hinblick auf Laufzeit, Volumen und andere Vertragskonditionen Inkongruenzen zwischen dem Liefervertragsportfolio und dem Kundenvertragsportfolio. Außerdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Kunden wegen Insolvenz oder aus anderen Gründen ausfallen oder ihren vertraglichen Abnahme- und Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Kommt es aus anderen Gründen als mangelnder Waferversorgung (beispielsweise wegen nicht planmäßiger Realisierung des Kapazitätsausbaus der Gesellschaft oder der Zerstörung von Produktionsanlagen) zu Lieferausfällen der Gesellschaft, so sehen die meisten Kundenverträge Vertragsstrafen vor. Darüber hinaus könnten Kunden bei Lieferverspätungen oder Lieferausfällen der Gesellschaft möglicherweise Schadensersatzforderungen gegen die Gesellschaft geltend machen. Im Hinblick auf Preisänderungsrisiken sehen die Verträge mit Waferlieferanten grundsätzlich eine jährliche oder halbjährliche Neuverhandlung der Preise unter Berücksichtigung der Marktentwicklungen vor, so dass sich das Preisänderungsrisiko grundsätzlich auf einen Zeitraum von ca. sechs bis zwölf Monaten beschränkt. Kommt es nicht zu einer Einigung, so steht in den meisten Fällen beiden Parteien ein Kündigungsrecht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zumeist sechs Monaten zu. In einzelnen Fällen (insbesondere im Falle des größten Lieferanten) ist ein solches Kündigungsrecht nicht vorgesehen, da in diesen Fällen der Preis in einem Schiedsverfahren verbindlich festgelegt wird, wenn sich die Parteien im Rahmen von Preisneuverhandlungen nicht einigen können. Im Hinblick auf das Preisänderungsrisiko sehen auch die meisten Absatzverträge mit Kunden in der Regel eine halbjährliche Preisneuverhandlung vor. Kommt es nicht zu einer Einigung, so sehen diese Verträge in der Regel die Festsetzung eines verbindlichen Preises durch einen Schiedsgutachter vor. Seit Ende 2004 bezieht die Gesellschaft Silizium in erheblichem Volumen sowie SiliziumIngots, um diese Materialien zu Wafern verarbeiten zu lassen (siehe „Geschäftstätigkeit – Beschaffung“). Die Gesellschaft befindet sich zur Zeit in Verhandlungen über weitere Siliziumlieferverträge. Beim Siliziumeinkauf auf Grundlage von langfristigen Lieferverträgen werden in der Regel Festpreise vereinbart, die unter dem derzeitigen Marktniveau liegen. Preisanpassungen an die Marktentwicklung oder Preisneuverhandlungen sind in den Verträgen grundsätzlich nicht vorgesehen. Zum Teil bestehen Abnahmeverpflichtungen der Gesellschaft bis zum Jahr 2015. Insbesondere dann, wenn es zu einem deutlichen Absinken des Siliziumpreises kommen sollte, bestehen erhöhte Absatz- und Preisänderungsrisiken für die Gesellschaft. 14



Die Absatz- und Preisänderungsrisiken bestehen insbesondere im Hinblick auf die langfristigen Abnahme- und Lieferverpflichtungen, da das Risiko, dass grundlegende Marktänderungen eintreten, insbesondere im Hinblick auf die Siliziumverfügbarkeit und die Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen, mit zunehmendem Zeitablauf wächst. Zu solchen grundlegenden Marktänderungen könnte unter anderem auch die Ausweitung weiterer nicht Silizium-Wafer basierter Technologien zur Produktion von Photovoltaik-Zellen oder Modulen führen. Realisieren sich die genannten Absatz- und Preisänderungsrisiken, so könnte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Vorauskasse bei Siliziumlieferverträgen Die Gesellschaft leistet im Zusammenhang mit langfristigen Siliziumlieferverträgen (siehe „Geschäftstätigkeit – Beschaffung – Silizium- und Ingoteinkauf“) Vorauszahlungen auf den Kaufpreis in erheblichem Umfang. Diese Praxis ist im Wesentlichen durch die derzeit eingeschränkte Siliziumverfügbarkeit bedingt. Es kann für die Gesellschaft strategisch sinnvoll sein, weitere Verträge abzuschließen, in denen sie sich möglicherweise zu Vorauszahlungen verpflichtet, ohne dafür eine Kreditsicherheit zu erhalten. Im Falle der Leistung solcher Vorauszahlungen ist die Gesellschaft dem Kreditrisiko dieser Lieferanten im Umfang der unbesicherten Forderungen ausgesetzt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei einem oder mehreren dieser Lieferanten zu Lieferausfällen kommt. Da die Gesellschaft bei fehlender Besicherung über keine Möglichkeit verfügt, bei diesen Lieferanten auf die von ihnen zugesagten Siliziummengen zuzugreifen, könnte dies im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz eines oder mehrerer dieser Lieferanten zur Folge haben, dass die unbesicherten Forderungen der Gesellschaft teilweise oder vollständig ausfallen. Ein solcher Ausfall könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Der deutlich überwiegende Anteil des Absatzes der Gesellschaft entfällt auf einige Großkunden Der deutlich überwiegende Anteil des Gesamtliefervolumens der Gesellschaft wird von fünf Großkunden abgenommen. Auf diese entfielen im ersten Halbjahr 2005 etwa 60 % (2004: 72 %) des Gesamtliefervolumens der Gesellschaft. Kommt es zum Ausfall eines oder mehrerer Kunden oder zu einer frühzeitigen Kündigung durch einen Kunden, so könnte dies dazu führen, dass die Gesellschaft keinen Abnehmer findet oder zu einem deutlich schlechteren Preis oder/und sonstigen nachteiligen Bedingungen verkaufen muss. Dies könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Aufbau von Überkapazitäten für die Produktion von Photovoltaik-Zellen Ungeachtet der derzeitigen Engpässe in der Versorgung mit Silizium und Wafern investieren die Hersteller von Photovoltaik-Zellen angesichts der starken Nachfrage nach PhotovoltaikZellen und des erwarteten starken Marktwachstums in großem Umfang in die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten. Die Geschwindigkeit des Ausbaus der Produktionskapazitäten für Photovoltaik-Zellen könnte sich beschleunigen, wenn die derzeitige Knappheit an Silizium mittelfristig überwunden wird oder sich der Bedarf an Silizium durch Materialeinsparungen in Folge neuer Technologien in signifikantem Umfang reduziert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Ausbau der Produktionskapazitäten der Hersteller von Photovoltaik-Zellen zu einem Überangebot an Photovoltaik-Zellen führt. Dies könnte zu erheblichem Preisdruck auf den Weltmarktpreis für Photovoltaik-Zellen führen. Ein dadurch verursachter Preisverfall für die von der Gesellschaft hergestellten Photovoltaik-Zellen könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit möglichen Akquisitionen, Beteiligungen und Joint Ventures Die Gesellschaft hat die Absicht, sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch verstärkt im Ausland organisch und möglicherweise auch durch Akquisitionen, Beteiligungen an Joint 15



Ventures oder Beteiligungsunternehmen, möglicherweise auch auf vorgelagerten Wertschöpfungsstufen, in denen die Gesellschaft nicht das Maß an technologischem Know-how und Markterfahrung hat wie im Bereich der Silizium-Wafer basierten Zellproduktion, weiter zu wachsen. Deshalb wird die Risikosituation der Gesellschaft in der Zukunft voraussichtlich erheblichen Veränderungen unterliegen. Unternehmenskäufe sowie die Beteiligung an Joint Ventures oder sonstige strategische Beteiligungen an Lieferanten oder anderen in der Wertschöpfungskette vorgelagerten Unternehmen sind mit erheblichen Investitionen und Risiken verbunden. Hierzu gehört insbesondere die Gefahr, dass die Gesellschaft die Beschäftigten oder Geschäftsbeziehungen der neu erworbenen Unternehmen oder Unternehmensteile nicht halten bzw. aufrechterhalten und integrieren kann, oder die angestrebten Wachstumsziele, Skaleneffekte sowie Kosteneinsparungen oder die zeitgerechte und budgetkonforme Produktionsaufnahme nicht verwirklichen kann, oder es zu Unstimmigkeiten mit Joint Venture Partnern oder zu einer Fehlentwicklung hinsichtlich einer strategischen Beteiligung an Lieferanten oder anderen in der Wertschöpfungskette vorgelagerten Unternehmen kommt. Der Erfolg künftiger Unternehmenskäufe und sonstiger Beteiligungen an Joint Ventures oder anderen Beteiligungen ist daher nicht gewährleistet. Die Fehleinschätzung von Risiken sowie sonstige Misserfolge im Zusammenhang mit Akquisitionen, Beteiligungen und Joint Ventures könnten erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Die geplante Ausweitung der Aktivitäten der Gesellschaft in ausländischen Zielmärkten birgt vielfältige Risiken in sich Die Gesellschaft beabsichtigt, ihre geschäftlichen Aktivitäten verstärkt zu internationalisieren, insbesondere in Europa und Asien und möglicherweise auch in anderen Märkten wie beispielsweise Nord-Amerika. Die Internationalisierungsaktivitäten der Gesellschaft bestehen bislang hauptsächlich darin, neue Kunden oder neue Lieferanten in diesen Märkten bzw. Kunden, die ihrerseits Photovoltaik-Module in diese Märkte liefern, zu gewinnen. Zumindest mittelfristig ist auch die Errichtung einer eigenen Präsenz in ausländischen Märkten denkbar. Die Gesellschaft unterhält bereits ein Vertriebs- und Einkaufsbüro in der Nähe von Shanghai und in Hong Kong ist die Eröffnung eines Vertriebs- und Einkaufsbüros geplant. Aus der Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten ergeben sich eine Reihe von Risiken. Dazu zählen vor allem die in den einzelnen Ländern herrschenden allgemeinen wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen, unerwartete Änderungen regulatorischer Anforderungen sowie die Einhaltung einer Vielzahl ausländischer Gesetze und Vorschriften. Darüber hinaus sind mit Handelsbeschränkungen und Änderungen von Tarifen oder Zöllen weitere Risiken einer internationalen Tätigkeit verbunden. Soweit die Internationalisierung durch Beteiligung oder Joint Ventures erfolgt, bestehen zusätzliche Risiken (siehe „– Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit möglichen Akquisitionen, Beteiligungen und Joint Ventures“). Auch der Betrieb und der Schutz von IT-Strukturen sowie die Einrichtung und Pflege angemessener Risikomanagement- und Controllingstrukturen stellen bei länderübergreifenden Geschäftsaktivitäten regelmäßig besondere Herausforderungen dar. Eine Änderung einzelner oder mehrerer der genannten Faktoren könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit dem schnellen Wachstum der Gesellschaft Eine mit dem schnellen Wachstum der Gesellschaft schritthaltende kontinuierliche Weiterentwicklung angemessener interner organisatorischer Strukturen (insbesondere im Hinblick auf die Einstellung einer dem Wachstum angemessenen Anzahl qualifizierter Mitarbeiter und deren Integration) und Managementprozesse ist eine ständige Herausforderung für die Gesellschaft und bindet erhebliche Managementressourcen. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Administration, Finanzen, d.h. Rechnungswesen, Kostenrechnung, Planung, Controlling und Investor Relations sowie die Personalführung, Mitarbeiterschulung und 16



Revisionsabteilung. Auch die aus dem Börsengang resultierenden Publizitäts- und Folgepflichten werden an das Finanz- und Rechnungswesen der Gesellschaft erhöhte Anforderungen stellen. Gelingt es der Gesellschaft nicht, ihre internen Organisations- und Informationsstrukturen angemessen weiterzuentwickeln, könnte es zu Fehlentwicklungen oder unternehmerischen oder administrativen Versäumnissen kommen, welche erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zur Folge haben könnten. Aufgrund des schnellen Wachstums ist es außerdem eine ständige Herausforderung für die Gesellschaft, in angemessener Geschwindigkeit und mit der angemessenen Sorgfalt ausreichende Risikoüberwachungs- und -managementstrukturen zu schaffen, die eine frühzeitige Erkennung von Fehlentwicklungen und Risiken ermöglichen. Das Risikoüberwachungs- und -managementsystem der Gesellschaft wurde unlängst im Zusammenhang mit dem schnellen Wachstum der Gesellschaft und der Vorbereitung auf den Börsengang weiter entwickelt. Dabei wurde festgestellt, dass im Hinblick auf eine in einer Reihe von Absatzverträgen mit Modulproduzenten enthaltene Nebenabrede, wonach die Modulproduzenten unverarbeitete Zellen nur mit Zustimmung der Gesellschaft weiter veräußern dürften, das Risiko besteht, dass diese Nebenabrede nicht gesetzeskonform ist. Daraufhin hat die Gesellschaft in ihren Absatzverträgen auf diese Nebenabrede verzichtet. Nach Kenntnis der Gesellschaft wurden die gelieferten Zellen von den betroffenen Modulproduzenten zu Modulen verarbeitet und keiner der betroffenen Modulproduzenten hat um eine Zustimmung zur Weiterveräußerung nachgesucht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Gesellschaft aus diesem Sachverhalt wesentliche finanzielle Nachteile entstehen; die Gesellschaft schätzt die Wahrscheinlichkeit hierfür aber als sehr gering ein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das bestehende Risikoüberwachungs- und -managementsystem der Gesellschaft, das unlängst im Zusammenhang mit dem schnellen Wachstum der Gesellschaft weiter entwickelt wurde, sich in der fortlaufenden Praxis als unzureichend erweist und Lücken bzw. Mängel des Systems erkennbar werden. Es ist auch nicht gewährleistet, dass es dem Vorstand der Gesellschaft gelingt, im Zusammenhang mit dem geplanten weiteren Wachstum das Risikoüberwachungs- und -managementsystem angemessen weiterzuentwickeln. Dies könnte zur Einschränkung der Fähigkeit führen, Risiken, Trends und Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen und zu steuern und in erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft resultieren. Es ist nicht gewährleistet, dass die Gesellschaft ausreichende Kostensenkungen und Produktund Prozessverbesserungen realisieren kann Das EEG sieht eine kontinuierliche jährliche Absenkung der Mindestvergütung für den produzierten und eingespeisten Strom aus erneuerbaren Energien vor. Siehe „Geschäftstätigkeit – Regulatorisches Umfeld – Deutschland“. Deshalb geht die Gesellschaft davon aus, dass mittel- und langfristig die Marktpreise für Photovoltaik-Zellen tendenziell kontinuierlich rückläufig sein werden. Es ist nicht gewährleistet, dass die Gesellschaft Kostensenkungen und Produkt- und Prozessverbesserungen in einem ausreichenden Umfang realisieren kann, um den erwarteten Preisrückgang zu kompensieren. Sollten die Kostensenkungen und Produkt- und Prozessverbesserungen hinter den Preissenkungen für Photovoltaik-Zellen zurückbleiben, könnte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Es ist nicht gewährleistet, dass die Gesellschaft den weiteren Ausbau ihrer Produktionskapazität planmäßig verwirklichen kann Die Gesellschaft plant, auch in Zukunft erhebliche Kapazitätserweiterungen in Bezug auf ihre Silizium-Wafer basierte Photovoltaik-Zellherstellung vorzunehmen. Die Wachstumspläne der Gesellschaft sind nur zu realisieren, wenn dieser Produktionsausbau zeitgerecht umgesetzt wird und die staatliche Förderung der Photovoltaik aufrecht erhalten bleibt. Verspätungen 17



könnten sich aus einer Vielzahl von Ereignissen ergeben, die nicht von der Gesellschaft beherrscht werden. Aus denselben Gründen ist nicht gewährleistet, dass es der Gesellschaft überhaupt gelingt, ihren geplanten Kapazitätsausbau zu realisieren. Infolge von Verzögerungen oder aus anderen Gründen kann es außerdem zu erheblichen Budgetüberschreitungen kommen. Dies könnte zur Folge haben, dass geplante Erweiterungen nur zum Teil umgesetzt werden. Dies könnte zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Wettbewerbsposition der Gesellschaft führen und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanzund Ertragslage haben. Investitionen in Unternehmen und sonstige Aktivitäten, die die Erschließung weiterer Photovoltaik-Technologien zum Gegenstand haben, könnten sich nachträglich als Fehlinvestitionen herausstellen Neben den umfangreichen getätigten und geplanten Investitionen in den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten der Gesellschaft für die Herstellung von Silizium-Wafer basierten Photovoltaik-Zellen, hat die Gesellschaft auch Investitionen in ihre Minderheitsbeteiligungen an EverQ und CSG Solar, die auf Grundlage weiterer Photovoltaik-Technologien Produktionsanlagen entwickeln und errichten, getätigt, und plant, weitere Investitionen in diese Unternehmen zu tätigen (siehe „Geschäftstätigkeit – Investitionen“). Außerdem plant die Gesellschaft Investitionen in andere Dünnschichttechnologien. Es ist nicht gewährleistet, dass es EverQ und CSG Solar gelingt, diese Verfahren so zu optimieren und die Produktion so auszuweiten, dass unter Erzielung von Skaleneffekten und Kosteneinsparungen eine rentable und konkurrenzfähige Massenproduktion aufgebaut werden kann. Es besteht deshalb das Risiko, dass die Herstellung von Photovoltaik-Zellen auf der Basis dieser Technologien nicht profitabel erfolgen wird. Insbesondere im Hinblick auf CSG Solar ist außerdem nicht gewährleistet, dass die Produkte dieses Unternehmens vom Markt akzeptiert werden. Die Beteiligungen der Gesellschaft und ihre Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien könnten sich teilweise oder vollständig als Fehlinvestitionen erweisen und es könnte zu einer das Ergebnis belastenden teilweisen oder vollständigen Abschreibung der Beteiligungen an den Unternehmen kommen. Es besteht außerdem das Risiko, dass es zu signifikanten zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung der Produktionsaufnahme (beispielsweise infolge technologischer Probleme bei der Konstruktion der Produktionsmaschinen und der Entwicklung der Herstellungsprozesse) und zu Budgetüberschreitungen kommt. Es gibt bereits Marktteilnehmer, die auf Grundlage vergleichbarer Photovoltaik-Technologien Produkte am Markt anbieten. Andere Marktteilnehmer solcher Photovoltaik-Technologien könnten zudem schneller zur Marktreife und kosteneffizienten industriellen Produktion gelangen und dadurch den Kostendruck erheblich erhöhen. Weitere Risiken ergeben sich im Hinblick auf EverQ und CSG Solar daraus, dass die Gesellschaft derzeit nur Minderheitsbeteiligungen hält und daher eine umfassende unternehmerische Führung durch die Gesellschaft nicht gegeben ist. Die Realisierung eines oder mehrerer der vorgenannten Risiken könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft unterhält umfangreiche Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen Der größte Lieferant der Gesellschaft, die zum Konzern der Renewable Energy Corporation ASA („REC-Konzern“) gehörende ScanWafer AS („ScanWafer”), sowie der größte Kunde der Gesellschaft, der Konzern der SOLON AG für Solartechnik („Solon-Konzern“), sind der Gesellschaft nahestehende Personen. Das von ScanWafer bezogene Einkaufsvolumen betrug rund 39% des gesamten Silizium-Wafereinkaufvolumens im Geschäftsjahr 2004 und rund 36 % des gesamten Silizium-Wafereinkaufvolumens im ersten Halbjahr 2005. Der Umsatz mit dem Solon-Konzern betrug rund 17 % des Gesamtumsatzes im Geschäftsjahr 2004 und rund 21 % des Gesamtumsatzes im ersten Halbjahr 2005. Es bestehen zudem weitere Verpflichtungen mit nahestehenden Personen. Siehe „Geschäfte mit nahestehenden Personen“. Aufgrund dieser Beziehungen bestehen potenzielle Interessenkonflikte und Abhängigkeiten der Gesellschaft von nahestehenden Personen. Es ist nicht gewährleistet, dass in der Zukunft 18



Geschäfte mit nahestehenden Personen immer zu für die Gesellschaft vorteilhaften Konditionen abgeschlossen werden können. Zudem könnten die Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Personen in der Zukunft nicht oder nicht im derzeitigen Umfang aufrecht erhalten werden. Dies könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Es ist nicht gewährleistet, dass die Gesellschaft die Finanzierung ihres geplanten Wachstums sicherstellen kann Zur Verwirklichung ihrer Wachstumspläne bedarf die Gesellschaft erheblicher Finanzierungsmittel. Ob und inwieweit es der Gesellschaft gelingen wird, Finanzierungsmittel in ausreichender Höhe zu erhalten, ist vor allem von der Vermögens- und Finanzlage sowie von der Ergebnissituation der Gesellschaft abhängig. Ein weiterer wesentlicher Faktor wird die allgemeine Marktlage im Bereich der Photovoltaik und der Finanzmärkte sein. Es ist nicht gewährleistet, dass die Gesellschaft notwendige Finanzierungsmittel in allen Fällen zeitgerecht, im erforderlichen Umfang und/oder zu den gewünschten Konditionen erhalten wird. Dies könnte dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Wachstumspläne, insbesondere den geplanten Kapazitätsausbau, aber auch sonstige wichtige Investitionen, beispielsweise im Bereich der Forschung und Entwicklung, nicht tätigen kann und deshalb in ihrer Wettbewerbsposition beeinträchtigt wird, was eine erhebliche nachteilige Auswirkung auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnte. Es könnte dazu kommen, dass die Gesellschaft und/oder ihre Beteiligungsunternehmen erhaltene Investitionszuwendungen zurückzahlen müssen oder bereits bewilligte Investitionszuwendungen nicht oder nicht vollständig ausgezahlt werden Ein erheblicher Teil des Finanzierungsbedarfs der Gesellschaft für den Kapazitätsaufbau und -ausbau wurde bislang durch öffentliche Investitionszuwendungen und -zulagen gedeckt. Die von der Gesellschaft erwirkten Zuwendungsbescheide enthalten Auflagen in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie andere Auflagen. Werden diese Auflagen während des Zweckbindungszeitraums, der in der Regel erst fünf Jahre nach dem festgelegten Investitionszeitraum endet, nicht erfüllt, kann es zu einer Rückzahlungsforderung in Bezug auf erhaltene Investitionszuwendungen kommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in dem Zweckbindungszeitraum dazu kommt, dass Auflagen nicht mehr eingehalten werden können und die Gesellschaft in der Folge erheblichen Rückzahlungsansprüchen ausgesetzt ist. Erwirbt nach Durchführung des Börsengangs ein größeres Unternehmen oder mehrere größere Unternehmen eine Anteilsposition an der Gesellschaft, die eine Abhängigkeit der Gesellschaft begründet, so könnte es zu einer Rückzahlungsforderung in Bezug auf solche Anteile erhaltener Investitionszuschüsse kommen, die der Gesellschaft aufgrund ihres zum Zeitpunkt der Bewilligung bestehenden Status als „kleines bzw. mittleres Unternehmen“ („KMU“) gewährt wurden. Der Anteil betrug in sämtlichen Förderbescheiden jeweils 15 % des förderungsfähigen Investitionsvolumens. Siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren – Investitionszuschüsse und -zulagen“. Auch die Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft EverQ und CSG Solar haben Investitionszuschüsse bewilligt bekommen. Auch hier kann es zu Rückzahlungsforderungen kommen, wenn Auflagen nicht erfüllt werden oder der KMU-Status wegen Verlust der Unabhängigkeit wegfällt. Kommt es zu Rückzahlungsverpflichtungen, so könnte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Die von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt der Gesellschaft erteilten Bescheide über die Bewilligung von Investitionszuschüssen erstrecken sich auf eine Gesamthöhe von rund € 21 Mio. Von den bewilligten Zuschüssen standen zum 30. Juni 2005 rund € 5,4 Mio. noch zur Auszahlung aus. Nach den Förderbescheiden steht die Auszahlung unter dem Vorbehalt, dass die Institutionen, von denen die Fördermittel zur Verfügung gestellt werden (Europäische Union, Bundesrepublik Deutschland und das Land Sachsen-Anhalt) die Mittel verfügbar haben und – soweit es den Bund und das Land Sachsen-Anhalt betrifft – diese in den Haushalt 19



eingestellt wurden. Aus diesem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Mittel entsteht deshalb das Risiko, dass die Fördermittel erst verspätet, oder falls die Mittel nicht bereitstehen, überhaupt nicht zur Auszahlung gelangen könnten. Sollten die Fördermittel nicht zur Verfügung stehen und infolgedessen nicht an die Gesellschaft ausgezahlt werden, könnte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft ist einem zunehmenden Wettbewerb ausgesetzt, der sich ihrer Einschätzung nach mittelfristig verschärfen wird Zu den gegenwärtigen und potenziellen Wettbewerbern der Gesellschaft gehören Unternehmen mit teilweise erheblichen finanziellen, technischen und personellen Ressourcen und einem großen Marktanteil. Dies betrifft insbesondere diejenigen Photovoltaik-Zellhersteller, die zu finanzstarken Konzernen gehören (beispielsweise Sharp, Kyocera, BP Solar, Mitsubishi Electric und andere). Siehe „Geschäftstätigkeit – Markt für Photovoltaik und Wettbewerber – Marktentwicklung und Wettbewerbsstellung der Gesellschaft“. Außerdem gibt es eine Reihe vergleichsweise junger Unternehmen, die sich in den letzten Jahren erfolgreich am Markt positionieren konnten. Wettbewerber der Gesellschaft, insbesondere auch aus dem asiatischen Raum, könnten eine aggressive Preispolitik betreiben sowie Kunden günstigere Bedingungen anbieten als die Gesellschaft. Dies könnte dazu führen, dass die Gesellschaft aufgrund des Preisdrucks erhebliche Verschlechterungen ihrer Gewinnmarge sowie die Einbuße von Marktanteilen hinnehmen muss. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Wettbewerber durch Beteiligungen Kontrolle oder Einfluss auf Lieferanten oder Kunden der Gesellschaft erlangen und hierdurch nachteiligen Einfluss auf die Lieferantenbeziehungen der Gesellschaft nehmen. Neue Wettbewerber, insbesondere vormalige Zulieferer der Gesellschaft oder international tätige und finanzstarke Konzerne aus den Bereichen Elektronik, Mineralöl, Anlagenbau und Energieversorgung könnten in den Markt eintreten und in kurzer Zeit unter anderem mit Hilfe einer aggressiven Preispolitik erhebliche Marktanteile gewinnen. Es ist nicht gewährleistet, dass die Gesellschaft sich in dem gegenwärtigen und künftigen zunehmenden Wettbewerb weiterhin erfolgreich behaupten kann. Eine Beeinträchtigung der Wettbewerbsposition der Gesellschaft aus den genannten Gründen könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Sollten Wettbewerber in der rasanten technologischen Entwicklung in der Photovoltaik Vorsprünge erzielen, könnte dies die Wettbewerbsposition der Gesellschaft erheblich beeinträchtigen und ihren Bestand gefährden In Bezug auf die Silizium-Wafer basierte Photovoltaik-Zelltechnologie ist die weitere Forschung und Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Die Realisierung von Kostensenkungen wird maßgeblich durch die technologische Weiterentwicklung bestimmt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Wettbewerber der Gesellschaft schneller Fortschritte in der technologischen Weiterentwicklung erreichen als die Gesellschaft und dadurch Vorteile im Preiswettbewerb und/oder Qualitätswettbewerb erlangen könnten. Dies könnte die Wettbewerbsposition der Gesellschaft schwächen sowie erhebliche nachteilige Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. Auch die Erforschung und Entwicklung weiterer Photovoltaik-Technologien ist für die Gesellschaft und den Markt der Photovoltaik-Zellherstellung von entscheidender Bedeutung. Derzeit ist die Silizium-Wafer basierte Photovoltaik-Zelltechnologie deutlich dominierend. Allerdings gibt es eine Anzahl von weiteren Silizium- und nicht Silizium-basierten Photovoltaik-Technologien, die in bestimmten Varianten von verschiedenen Unternehmen bereits am Markt angeboten werden und hohes Silizium- und Kosteneinsparpotenzial aufweisen. Dazu gehören unter anderem die sogenannten Folien- bzw. Ribbon-Technologien, deren Grundprinzip darauf beruht, Silizium-Wafer direkt aus der Siliziumschmelze zu gewinnen, sowie verschiedene Dünnschichttechnologien, zu denen auch die von der CSG Solar verwendete Technologie gehört. Gelingt es einem Unternehmen, solche PhotovoltaikTechnologien so weit zu entwickeln, dass die Produkte zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, in ihren jeweiligen Anwendungsfeldern ein hohes Maß an Marktakzeptanz erlangen und 20



die Produktionsprozesse soweit entwickelt sind, dass eine industrielle Massenfertigung rentabel möglich ist, könnten sich die Marktbedingungen für die Gesellschaft in der Folgezeit signifikant ändern. Ein diesbezüglicher Erfolg eines anderen Marktteilnehmers könnte die Wettbewerbsstellung der Gesellschaft erheblich beeinträchtigen. Dies könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Darüber hinaus könnte dies den Bestand der Gesellschaft gefährden. Steigende Zinsen könnten negative Auswirkungen auf die Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen haben Netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen werden in der Regel zu einem wesentlichen Teil durch Fremdkapital finanziert. Dies gilt sowohl für kleinere und mittelgroße Anlagen, die von Privatleuten, Landwirten, Unternehmen oder der öffentlichen Hand errichtet werden als auch für Photovoltaik-Großanlagen, die in der Regel auf Grundlage sogenannter geschlossener Fonds errichtet werden. Das im historischen Vergleich niedrige Zinsniveau und die daraus resultierenden niedrigen Fremdkapitalkosten haben die Rentabilität von Photovoltaik-Anlagen positiv beeinflusst und damit einen wesentlichen Beitrag zum Anstieg der Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen geleistet. Ein Anstieg des Zinsniveaus würde durch höhere Fremdkapitalkosten die Rentabilität von Photovoltaik-Anlagen möglicherweise erheblich reduzieren und somit sowohl die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen als auch PhotovoltaikZellen beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere im Bereich der durch geschlossene Fonds finanzierten Photovoltaik-Großanlagen, die einen wesentlichen Anteil der Nachfrage nach den Photovoltaik-Zellen der Gesellschaft darstellen. Das Ziel dieser geschlossenen Fonds ist, durch den Einsatz eines möglichst hohen Anteils von Fremdkapital die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital der Fondsinvestoren zu erhöhen. Steigende Fremdkapitalkosten als Konsequenz steigender Zinsen würden die auf das Eigenkapital zu erwartende Rendite beeinträchtigen und somit die Attraktivität dieser geschlossenen Fonds als Anlageform verringern. Eine geringere Nachfrage nach Anteilen an geschlossenen Fonds würde zu einer Reduzierung der für Investitionen in Photovoltaik-Anlagen zur Verfügung stehenden Mittel führen. Somit könnten die geschlossenen Fonds weniger neue Photovoltaik-Großanlagen projektieren, was zu einer möglicherweise erheblichen Beeinträchtigung der Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen führen könnte. Steigende Zinsen könnten deshalb erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Risiken im Zusammenhang mit einer Änderung der steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für geschlossene Solarfonds Photovoltaik-Großanlagen und Solarparks, die in der Regel über speziell für solche Projekte aufgelegte geschlossene, steuerlich optimierte Fonds finanziert werden, haben derzeit einen wesentlichen Einfluss auf die Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen. Eine Änderung der derzeit für geschlossene Solarfonds geltenden steuerlichen Rahmenbedingungen, die für Investitionen in geschlossene Solarfonds im Vergleich zu anderen, alternativen Investitionen eine weniger attraktive Rendite zur Folge haben würde, könnte dazu führen, dass Photovoltaik-Großanlagen und Solarparks möglicherweise in erheblich geringerem Umfang wie bisher geplant und realisiert werden und somit die Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen in einem wesentlichen Umfang reduzieren. Derselbe Effekt könnte auch von einer gezielten Reduzierung der Förderung von Photovoltaik-Großanlagen (Freiflächenanlagen), die in der Politik teilweise diskutiert wurde, ausgehen. Ein Nachfragerückgang im Markt könnte aufgrund des Rückgangs der Errichtung von Großanlagen zu einem verstärkten Wettbewerb und insbesondere einem Preisdruck führen. Dies könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft ist als Hersteller und Verkäufer Gewährleistungsrisiken ausgesetzt Die von der Gesellschaft hergestellten und veräußerten Photovoltaik-Zellen können mit Fehlern behaftet sein. Die Gesellschaft gewährleistet, dass die Photovoltaik-Zellen für die Dauer von zehn Jahren mindestens 90 % der Nennleistung erzielen. Im Übrigen gewährt sie ihren Kunden eine vertragliche Gewährleistung von ein bis zwei Jahren auf die von ihr veräußerten 21



Photovoltaik-Zellen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Gesellschaft künftig erheblichen Gewährleistungsansprüchen ausgesetzt wird. Außerdem könnten die Marktakzeptanz und die Reputation der Gesellschaft durch Produktfehler erheblich beschädigt werden. Kommt es zu einer Realisierung von Gewährleistungsrisiken, könnte dies eine erhebliche nachteilige Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft ist von den Vorstandsmitgliedern und anderen Führungskräften, Kompetenzträgern im Bereich der Forschung und Entwicklung und anderem qualifiziertem Personal in Schlüsselpositionen abhängig Der Erfolg der Gesellschaft hängt von qualifizierten Führungskräften und Mitarbeitern, insbesondere den Mitgliedern des Vorstands und der personellen Forschungs- und Entwicklungskompetenz ab. Der Verlust von Führungskräften, Kompetenzträgern im Bereich der Forschung und Entwicklung oder anderen Mitarbeitern in Schlüsselpositionen könnte die Marktstellung und die Forschungs- und Entwicklungskompetenz der Gesellschaft erheblich beeinträchtigen. Es könnte dadurch auch erhebliches Know-how verloren gehen bzw. an Wettbewerber gelangen. Mit Mitgliedern des Vorstands sowie mit Mitarbeitern der zweiten Managementebene bestehen keine nachvertraglichen Wettbewerbsverbote. Aufgrund des intensiven Wettbewerbs besteht das Risiko, dass qualifizierte Mitarbeiter von Konkurrenten abgeworben werden oder neue geeignete Mitarbeiter nicht in ausreichender Anzahl gewonnen werden können. Es ist nicht gewährleistet, dass es der Gesellschaft gelingen wird, solche Führungskräfte und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten bzw. neue Mitarbeiter mit entsprechenden Qualifikationen zu gewinnen. Sollte dies nicht gelingen, könnte dies wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Das geistige Eigentum der Gesellschaft ist nur begrenzt schutzfähig und weitgehend ungeschützt Die Gesellschaft verfügt über ein umfangreiches technologisches Wissen (Know-how). Dieses Know-how ist eine wichtige Grundlage der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Der weit überwiegende Anteil des Know-how der Gesellschaft ist jedoch in der Bundesrepublik Deutschland nicht schutzfähig und kann nicht durch gewerbliche Schutzrechte geschützt werden, sondern nur durch Geheimhaltungsvereinbarungen über die Nutzung und Weitergabe des Know-how. Da die Technologie sich in der jungen Photovoltaik-Branche in einem raschen Tempo fortentwickelt, ist der Schutz des aktuell bestehenden Know-hows (mit Ausnahme eines engen internen Vertraulichkeitsbereichs insbesondere bei Behandlungsverfahren und -rezepten) aus Sicht der Gesellschaft von geringerer Bedeutung als die Erhaltung der Forschungs- und Entwicklungskompetenz und die Weiterentwicklung des Know-hows mit dem Ziel, nach Möglichkeit einen Wissensvorsprung vor Wettbewerbern zu entwickeln und diesen aufrecht zu erhalten. Deshalb nimmt die Gesellschaft derzeit in Kauf, dass ein Transfer des Know-hows der Gesellschaft zu Kunden, Lieferanten, aber auch zu den Maschinenlieferanten der Gesellschaft stattfindet. Letztere verwenden das in der gemeinsamen Entwicklung von Teilen der Produktionsanlagen gewonnene Know-how auch für die Herstellung von Produktionsmaschinen für Wettbewerber der Gesellschaft. Diese Vorgehensweise birgt das Risiko in sich, dass Wettbewerber Know-how der Gesellschaft (insbesondere im Bereich der Maschinen- und Produkttechnologie) kopieren, ohne eigene Aufwendungen dafür leisten zu müssen. Demgegenüber gibt es insbesondere bei den Behandlungsverfahren und -rezepten einen engen Bereich, der von der Gesellschaft als Betriebsgeheimnis intern geschützt wird. Es ist nicht gewährleistet, dass diese Betriebsgeheimnisse nicht durch unbefugten Zugriff oder unbefugte Weitergabe an Dritte gelangen. Dies hätte eine erhebliche Schwächung der Wettbewerbsposition der Gesellschaft zur Folge. Es besteht außerdem das Risiko, dass Wettbewerber einen technologischen Wissensvorsprung vor der Gesellschaft haben oder sich 22



erarbeiten und dadurch (beispielsweise durch Preiswettbewerb) die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft signifikant schwächen. Dies könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaft geistige Eigentumsrechte Dritter verletzt Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaft geistige Eigentumsrechte Dritter verletzt und sich dadurch schadensersatzpflichtig oder anderweitig haftbar macht. Oftmals ist unklar und auch nicht mit Sicherheit feststellbar, ob in Bezug auf bestimmte Verfahren, Methoden oder Anwendungen wirksame und durchsetzbare geistige Eigentumsrechte Dritter bestehen. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte die Verletzung geistiger Eigentumsrechte durch die Gesellschaft (auch unberechtigterweise) geltend machen. Für den Fall, dass jemand erfolgreich die Verletzung seiner geistigen Eigentumsrechte gegen die Gesellschaft geltend macht, könnte dies unter anderem dazu führen, dass der Gesellschaft Zahlungsverpflichtungen auferlegt werden oder dass sie bestimmte Behandlungsmethoden in der Produktion unterlassen muss. Dies könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Die Produktionsstätten der Gesellschaft liegen konzentriert an einem Ort und die Produktion erfolgt zum Teil unter Einsatz von giftigen und explosiven Stoffen Sämtliche Verwaltungs- und Fabrikhallen der Gesellschaft sowie die geplanten Fabrikhallen für EverQ und CSG Solar befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander in einem Industriegebiet bei Thalheim in Sachsen-Anhalt, Bundesrepublik Deutschland. Sämtliche Verwaltungsgebäude und sämtliche Produktionslinien der Gesellschaft, die derzeit in Betrieb sind, befinden sich auf demselben Betriebsgrundstück in Thalheim. Naturkatastrophen, Feuer, Explosionen, Terroranschläge oder sonstige Schadensereignisse würden deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit sämtliche Produktionsmittel der Gesellschaft oder einen Großteil dieser gefährden bzw. zerstören. Eine Zerstörung auch nur eines Teils der Produktionsmittel der Gesellschaft könnte zu erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanzund Ertragslage führen und darüber hinaus den Bestand der Gesellschaft gefährden. Für Teile des Produktionsprozesses werden hochgiftige Chemikalien wie Säuren und Laugen sowie Gase verwendet. Dies birgt ein erhöhtes Risiko von Arbeitsunfällen in sich und stellt hohe Anforderungen an Arbeitssicherheitsmaßnahmen. Bei den bisher aufgetretenen Arbeitsunfällen kam es nicht zu erheblichen Verletzungen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu größeren Unfällen oder Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen kommt. Hinsichtlich der in der Produktion verwendeten Chemikalien besteht das Risiko, dass es zu Kontaminierungen und Umweltschäden kommt. Der Eintritt eines der vorstehend genannten Risiken könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft ist aufgrund von Silizium- und Wafereinkäufen in fremder Währung und ihrer zunehmenden Internationalisierung Wechselkursrisiken ausgesetzt Ein Teil des Einkaufsvolumens der Gesellschaft wird in US-Dollar getätigt (im ersten Halbjahr 2005 insgesamt US$ 34,2 Mio.). Aufgrund von kürzlich abgeschlossenen Verträgen wird sich das US-Dollar-Einkaufsvolumen erhöhen. Demgegenüber sind Geschäfte auf der Absatzseite in US-Dollar bislang von eher untergeordneter Bedeutung. Die Aufwendungen für Silizium und Wafer sind daher von Wechselkursschwankungen abhängig. Kursschwankungen zwischen dem US-Dollar und dem Euro können zu Wechselkursverlusten führen. Aufgrund des im historischen Vergleich niedrigen US-Dollar/Euro Wechselkurses der letzten Zeit ist die Gesellschaft trotz kurzzeitiger Schwankungen bislang noch keine Kurssicherungsgeschäfte eingegangen. Erfolgt die Absicherung nicht rechtzeitig oder nicht in ausreichendem Umfang, könnte dies zu erhöhten Materialaufwendungen und negativen Auswirkungen auf die Gewinnmarge der Gesellschaft führen. Die Gesellschaft plant die Ausweitung ihrer internationalen Aktivitäten. In diesem Zusammenhang kann es dazu kommen, dass Wechselkursrisiken auch im Hinblick auf andere Währungen (beispielsweise asiatische 23



Währungen) entstehen und in ihrem Umfang erheblich zunehmen. Kommt es zu dauerhaften ungünstigen Entwicklungen von Wechselkursen, insbesondere des US-Dollar/Euro Wechselkurses, könnte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanzund Ertragslage der Gesellschaft haben.



Risiken aufgrund des Angebots Das Anteilseigentum ist auch nach dem Börsengang auf bestimmte Altaktionäre konzentriert und durch zukünftige Verkäufe von Altaktionären könnte der Börsenkurs der Q-Cells-Aktie beeinträchtigt werden Nach vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien werden die Altaktionäre mit 80,6 % (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option mit 77,7 %) am Grundkapital (nach Durchführung des Angebots) der Gesellschaft beteiligt sein. Durch die Konzentration des Anteilseigentums sind diese Altaktionäre in der Lage, unabhängig von dem Abstimmungsverhalten der anderen Aktionäre, bedeutenden Einfluss auf alle wesentlichen Entscheidungen, welche die Geschäfte der Gesellschaft betreffen, sowie auf die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrats und somit auch des Vorstandes, auszuüben. Die Aktionäre Good Energies Investments B.V., APAX Europe-VA L.P. sowie (jeweils mittelbar über von ihnen gehaltene Gesellschaften) Immo Ströher und Dr. Thomas van Aubel (zusammen mit Beteiligungen naher Familienangehöriger) werden nach Durchführung des Angebots (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) voraussichtlich 16,4 %, 11,7 %, 20,5 % bzw. 8,2 % des Grundkapitals der Gesellschaft halten, und können daher in der Hauptversammlung alleine oder gemeinsam wesentlichen Einfluss auf die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrats und andere Beschlüsse der Hauptversammlung ausüben. Die Gesellschaft sowie die Mitglieder des Managements, die Aktionäre der Gesellschaft sind, haben sich gegenüber den Konsortialbanken verpflichtet, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Joint Global Coordinators, innerhalb einer Frist von zwölf Monaten ab der Börsenzulassung der Aktien Veräußerungen der Aktien sowie bestimmte andere Maßnahmen zu unterlassen, die einen Einfluss auf den Börsenkurs der Aktie haben könnten. Alle sonstigen Aktionäre haben sich verpflichtet, solche Maßnahmen für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Börsenzulassung zu unterlassen. Siehe „Das Angebot – Veräußernde Aktionäre, Marktschutzvereinbarungen“. Sollten die Altaktionäre nach Ablauf dieser Fristen ihre Aktien ganz oder teilweise veräußern, könnte sich dies erheblich nachteilig auf den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft auswirken. Der anteilige Buchwert des Eigenkapitals je Aktie unterschreitet den Platzierungspreis deutlich Der Platzierungspreis, der von Anlegern, die im Rahmen des Angebots Aktien der Gesellschaft erwerben, zu bezahlen ist, übersteigt den auf eine Aktie entfallenden anteiligen Buchwert des Eigenkapitals erheblich (siehe „Verwässerung“). Der Platzierungspreis impliziert daher einen hohen Firmenwert, und es besteht keine Gewähr, dass dieser Firmenwert realisiert werden kann. Zukünftige Kapitalmaßnahmen und die Ausübung von Aktienoptionen könnten zu einer erheblichen Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft führen Sollten sich die Wachstumspläne der Gesellschaft verwirklichen, wird auch langfristig ein erheblicher Investitions- und Kapitalbedarf bestehen. Die Beschaffung weiteren Eigenkapitals, die mögliche Ausübung von Aktienoptionen aufgrund der Aktienoptionsprogramme und die Ausübung möglicherweise noch auszugebender Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, der Erwerb anderer Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen durch noch auszugebende Aktien der Gesellschaft sowie sonstige Kapitalmaßnahmen können zu einer erheblichen Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft führen. Zum 15. September 2005 standen Aktienoptionen aus, die nach Ende der jeweiligen Vesting Periode und bei Eintreten der Ausübungsvoraussetzungen insgesamt zum Bezug von 2.922.696 Aktien der Gesellschaft berechtigen. 24



Vor dem Börsengang gab es keinen öffentlichen Markt in Q-Cells-Aktien und der Aktienkurs kann einer hohen Volatilität ausgesetzt sein Vor dem Angebot bestand für die Aktien der Gesellschaft kein öffentlicher Markt. Der Platzierungspreis wird von den Joint Global Coordinators im Einvernehmen mit der Gesellschaft und den Veräußernden Aktionären nach dem so genannten BookbuildingVerfahren ermittelt und festgelegt. Der Platzierungspreis entspricht möglicherweise nicht dem Kurs, zu dem die Q-Cells-Aktien nach dem Angebot an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Es besteht keine Gewähr, dass sich nach dem Angebot ein aktiver Handel in den Aktien entwickeln oder anhalten wird. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien sowie Änderungen der allgemeinen Lage der Branche, Konjunkturschwankungen und die allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte können – unabhängig von dem Ergebnis und der Finanzlage der Gesellschaft – zu erheblichen Kursschwankungen der Q-Cells-Aktie führen und den Kurs der Q-Cells-Aktie wesentlich nachteilig beeinflussen. Die Übertragung von Aktien unterliegt Beschränkungen nach den Wertpapiergesetzen der USA und anderer Jurisdiktionen Die Gesellschaft hat die Aktien nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der gegenwärtig gültigen Fassung oder anderen Wertpapiergesetzen einer anderen Jurisdiktion als der Bundesrepublik Deutschland zugelassen und wird dies voraussichtlich auch künftig nicht tun. Die Aktien dürfen nicht in den USA oder an eine US-Person (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 definiert) oder in einer anderen Gerichtsbarkeit, in der eine solche Registrierung der Wertpapiere erforderlich, aber nicht erfolgt ist, angeboten oder verkauft werden, sofern nicht eine Ausnahmeregelung von den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 und anderen geltenden Wertpapiergesetzen vorliegt oder dies im Rahmen einer Transaktion geschieht, die diesen Bestimmungen nicht unterliegt. Darüber hinaus ist nicht gewährleistet, dass Aktionäre, die in den USA wohnhaft oder ansässig sind, an zukünftigen Kapitalerhöhungen teilnehmen oder Bezugsrechte ausüben können.
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VERANTWORTLICHE PERSONEN Die Q-Cells AG, Guardianstrasse 16, 06766 Thalheim, Citigroup Global Markets Limited, Citigroup Centre, 33 Canada Square, London E14 5LB, Vereinigtes Königreich, („Citigroup“), die Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland („Dresdner Bank“ bzw. auf dem Deckblatt dieses Prospekts „Dresdner Kleinwort Wasserstein“ (Marketingname)), und zusammen mit Citigroup die „Joint Global Coordinators“) und die Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland („LBBW“) (zusammen mit den Joint Global Coordinators das „Bankenkonsortium” oder die „Konsortialbanken”), übernehmen gemäß § 5 Abs. 4 des Wertpapierprospektgesetzes die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospekts (der „Prospekt“) und erklären, dass sie die erforderliche Sorgfalt haben walten lassen, um sicherzustellen, dass die im Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verändern können.
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ABSCHLUSSPRÜFER Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münzgasse 2, 04107 Leipzig, („KPMG“) hat die Jahresabschlüsse (HGB) der Gesellschaft zum 31. Dezember 2002, zum 31. Dezember 2003 und zum 31. Dezember 2004 sowie die Jahresabschlüsse (IFRS) der Gesellschaft zum 31. Dezember 2003 und zum 31. Dezember 2004 geprüft und mit den in diesem Prospekt enthaltenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen. Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer.
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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN, INFORMATIONEN VON SEITEN DRITTER, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN, GLOSSAR, HINWEIS ZUR ANGABE VON FINANZDATEN, HINWEIS ZU BESTIMMTEN ZAHLENANGABEN Zukunftsgerichtete Aussagen Dieser Prospekt enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Ertragslage der Gesellschaft sowie auf allgemeine und branchenspezifische Marktentwicklungen, technologische Entwicklungen und sonstige für die Geschäftstätigkeit relevante Rahmenbedingungen beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen zukünftige Tatsachen, Ereignisse sowie sonstige Umstände, die keine historischen Tatsachen sind. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glauben“, „erwarten“, „vorhersagen“, „beabsichtigen“, „prognostizieren“, „planen“, „schätzen“, „bestrebt sein“, „voraussehen“, „annehmen“, „das Ziel verfolgen“, „voraussichtlich“, „davon ausgehen“ und ähnliche Formulierungen deuten auf solche Aussagen hin. Solche Aussagen geben nur die Auffassungen der Gesellschaft hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zum gegenwärtigen Zeitpunkt wieder und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten. In diesem Prospekt betreffen zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem: ‰ die Umsetzung der strategischen Vorhaben der Gesellschaft und die Auswirkungen dieser Vorhaben auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, (siehe unter anderem „Geschäftstätigkeit – Strategie“), insbesondere Aussagen im Zusammenhang mit ‰ dem weiteren Ausbau von Kapazitäten; ‰ den Rohstoffabsicherungsaktivitäten der Gesellschaft; ‰ der geplanten Expansion in ausländische Zielmärkte; ‰ den angestrebten Produkt- und Produktionsverbesserungen, Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen; ‰ den Investitionen in weitere Technologien und der Entwicklung dieser Investitionen und der Technologien; ‰ die Entwicklung von Aspekten, die für die Ertragslage der Gesellschaft wichtig sind, insbesondere ‰ die Entwicklung der Förderungsbedingungen für regenerative Energien in der Bundesrepublik Deutschland (insbesondere im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen 2005) und den ausländischen Zielmärkten der Gesellschaft; ‰ die Entwicklung der Kapazitäten sowie der Verfügbarkeit und der Preise für Silizium und Silizium-Wafer; ‰ die Entwicklung der Wettbewerber und der Wettbewerbssituation; ‰ die Entwicklung der Beziehungen zu Lieferanten und Großkunden; ‰ die Erwartungen der Gesellschaft hinsichtlich der Auswirkungen von wirtschaftlichen, operativen, rechtlichen und sonstigen Risiken, die das Geschäft der Gesellschaft betreffen, insbesondere Risiken im Zusammenhang mit ‰ technologischem Wandel; ‰ Preis- und Nachfrageentwicklungen für die Produkte der Gesellschaft; ‰ der geplanten Verwendung des Emissionserlöses und der geplanten Investitionsvorhaben; ‰ sonstigen Aussagen in Bezug auf die zukünftige Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen und Tendenzen. 28



Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen der Gesellschaft sowie auf bestimmten Annahmen, die sich, obwohl sie zum derzeitigen Zeitpunkt nach Ansicht der Gesellschaft angemessen sind, als fehlerhaft erweisen können. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung oder die erzielten Erträge der Gesellschaft wesentlich von der Entwicklung oder den Erträgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: ‰ politische und regulatorische Veränderungen, insbesondere Veränderungen der Förderungsbedingungen sowie Veränderungen der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für konventionelle Energien, vor allem die Atomkraft, in der Bundesrepublik Deutschland und den anderen geographischen Märkten, in denen die Gesellschaft aktiv ist; ‰ Veränderungen allgemeiner wirtschaftlicher, geschäftlicher oder rechtlicher Rahmenbedingungen, insbesondere Veränderungen des Zinsniveaus, der Besteuerung geschlossener Solarfonds in der Bundesrepublik Deutschland sowie Veränderungen von Wechselkursen (insbesondere des US-Dollar/Euro-Wechselkurses); ‰ Veränderungen im Wettbewerbsumfeld der Gesellschaft; ‰ der Erfolg und die Technologien, an Beteiligungen an Massenfertigung zu



Schnelligkeit bei der Umsetzung des Ziels, die weiteren Photovoltaikderen Erforschung und Entwicklung die Gesellschaft über ihre der EverQ und der CSG Solar beteiligt ist, zur industriellen führen;



‰ sonstige Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ näher erläutert sind; und ‰ Faktoren, die der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sind. Sollte eines oder sollten mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die von der Gesellschaft zu Grunde gelegten Annahmen als unrichtig erweisen, ist nicht auszuschließen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesem Prospekt als angenommen, geglaubt, geschätzt oder erwartet beschrieben wurden. Die Gesellschaft könnte aus diesem Grund daran gehindert werden, ihre finanziellen und strategischen Ziele zu erreichen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, die in diesem Prospekt dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen oder Branchen- und Kundeninformationen über ihre gesetzliche Verpflichtung hinaus zu aktualisieren.



Informationen von Seiten Dritter Dieser Prospekt enthält Informationen von Seiten Dritter, insbesondere in Form von Branchenund Marktdaten sowie Berechnungen und Statistiken, die aus Branchenberichten und -studien, Marktforschungsberichten, öffentlich erhältlichen Informationen und kommerziellen Veröffentlichungen entnommen sind („Externe Daten“). Zu beachten ist insbesondere, dass in Bezug auf Angaben zu Märkten und Marktentwicklungen auf externe Daten zurückgegriffen wurde. Soweit Externe Daten übernommen wurden, wurden diese unter Angabe der jeweiligen Quelle korrekt wiedergegeben. Ferner wurden – soweit es der Gesellschaft bekannt ist und sie aus den von dem Dritten übermittelten Informationen ableiten konnte – keine Fakten ausgelassen, welche die wiedergegebenen Informationen falsch oder irreführend gestalten würden. Bei der Erstellung dieses Prospekts wurde auf die im Folgenden genannten Quellen zurückgegriffen: ‰ Studie der Bank Sarasin & Cie AG: „Solarenergie – ungetrübter Sonnenschein“, 2004 (Sarasin-Studie 2004) 29



‰ Fachmagazin Photon April 2005, Solar Verlag GmbH (Photon, April 2005) ‰ Landesbank Baden-Württemberg, Branchenanalyse Photovoltaik 2005, (Landesbank Baden-Württemberg, Branchenanalyse Photovoltaik 2005)



April



2005



‰ Europäische Kommission, PV Status Report 2004: Research, Solar Cell Production and Market Implementation of Photovoltaics, Oktober 2004 (Europäische Kommission, PV Status Report 2004) ‰ Europäische Kommission, Generaldirektion für Energie und Transport, Renewable Energy to take off in Europe?, Overview and Scenario for the Future, Juli 2004 (Generaldirektion für Energie und Transport, Renewable Energy to take off in Europe?) ‰ Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft e.V. (UVS), Solarenergie für Deutschland, April 2005 (UVS, Solarenergie für Deutschland) ‰ Energy Advice Ltd. (EA), Energie Informationsdienst Nr. 08/05 vom 21. Februar 2005, Nr. 21/05 vom 23. Mai 2005, Nr. 33/05 vom 15. August 2005 (Energy Advice Ltd. (EA), Energie Informationsdienst)



Begriffsbestimmungen Die Begriffe „Gesellschaft” und „Q-Cells AG“ beziehen sich auf die Q-Cells Aktiengesellschaft. Der Begriff „Veräußernde Aktionäre“ bezieht sich auf die in dem Abschnitt „Das Angebot – Veräußernde Aktionäre, Marktschutzvereinbarungen“ genannten Veräußernden Aktionäre. Der Begriff „Joint Global Coordinators“ bezieht sich auf Citigroup Global Markets Limited und Dresdner Bank Aktiengesellschaft. Der Begriff „Konsortialbanken“ bezieht sich auf die Citigroup Global Markets Limited, die Dresdner Bank Aktiengesellschaft sowie die Landesbank Baden-Württemberg. Der Begriff „EverQ“ bezieht sich auf die EverQ GmbH. Der Begriff „CSG Solar“ bezieht sich auf die CSG Solar AG.



Glossar Ein Glossar mit den verwendeten Fachbegriffen befindet sich am Ende des Prospekts.



Hinweis zur Angabe von Finanzdaten Die in diesem Prospekt enthaltenen Finanzdaten, die Gegenstand von Finanzabschlüssen der Gesellschaft sind, entstammen den IFRS-Jahres- und Zwischenabschlüssen der Gesellschaft. Soweit Finanzdaten angegeben werden, die aus den HGB-Jahresabschlüssen der Gesellschaft stammen, so sind diese Angaben entsprechend gekennzeichnet. Sofern in diesem Prospekt Finanzdaten als „ungeprüft“ angegeben werden, bedeutet dies, dass sie keiner Prüfung oder prüferischen Durchsicht im Sinne von 20.6 des Anhangs I zur Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Europäischen Kommission unterzogen wurden.



Hinweis zu bestimmten Zahlenangaben Der Prospekt enthält Angaben über Produktionskapazitäten der Gesellschaft sowie über MWpund €-Volumen von Silizium-Wafer- und Siliziumlieferverträgen (Einkauf) und ZellLieferverträgen (Verkauf) der Gesellschaft. Diesen Angaben liegen verschiedene Annahmen, Umrechnungsvorgänge (z.B. von kg in MWp) und Schätzungen zugrunde. Außerdem können verschiedene ungewisse zukünftige Entwicklungen (z.B. technologische Fortschritte oder Preisänderungen) erhebliche Auswirkungen auf die Berechnungen dieser Angaben haben. Diese Angaben sind daher nur ungefähre und ungeprüfte Angaben. Sie können aus den genannten Gründen erheblichen Abweichungen unterliegen. Diese Angaben sind nicht mit Angaben anderer Unternehmen vergleichbar, auch wenn von diesen Unternehmen dieselben Begriffe verwendet werden. 30



DAS ANGEBOT Angaben über die Wertpapiere Gegenstand des Angebots Gegenstand des Angebots sind bis zu 8.243.262 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft, bestehend aus ‰ 6.656.552 Aktien aus der vom Vorstand am 19. September 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19. September 2005 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital; ‰ 511.503 Aktien aus dem Eigentum der Veräußernden Aktionäre sowie ‰ 1.075.207 Aktien aus dem Eigentum der Veräußernden Aktionäre. In Bezug auf diese Aktien besteht eine Option der Konsortialbanken, sie zur Deckung von Mehrzuteilungen von den genannten Aktionären zu erwerben. Der insgesamt auf die Aktien, die Gegenstand dieses Angebots sind, entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals der Gesellschaft beträgt bis zu € 8.243.262. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland sowie einer internationalen Privatplatzierung, einschließlich einer Privatplatzierung an so genannte qualifizierte institutionelle Investoren (qualified institutional buyers) in den Vereinigten Staaten von Amerika nach Maßgabe von Rule 144A unter dem U.S. Securities Act von 1933. Das öffentliche Angebot in Deutschland und die internationale Privatplatzierung erfolgen im gleichen Zeitraum, nämlich vom 21. September 2005 bis zum 4. Oktober 2005. Vorbehaltlich gesetzlicher Erfordernisse bestehen für die Zuteilung keine vertraglich vereinbarten Unter- oder Obergrenzen für die Anzahl der Aktien, die in einem einzelnen Land oder einer Region oder an bestimmte Investorengruppen (private oder institutionelle Investoren) zugeteilt werden. Die diesbezüglichen Zuteilungsentscheidungen erfolgen erst nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens. Die Gesellschaft erhält im Rahmen dieses Angebots den Verkaufserlös aus dem Verkauf der bis zu 6.656.552 Aktien, die aus der vom Vorstand am 19. September 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19. September 2005 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital stammen. Die Veräußernden Aktionäre werden den Verkaufserlös aus dem Verkauf ihrer Aktien erhalten. Konsortialbanken sind die Citigroup Global Markets Limited, London, die Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, sowie die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart. Währung der Emission Der von Investoren zu zahlende Kaufpreis für die zu platzierenden Aktien wird in Euro festgesetzt. Organbeschlüsse zur Kapitalerhöhung Mit Beschluss vom 16. August 2005 hat die Hauptversammlung der Gesellschaft ein genehmigtes Kapital beschlossen, welches den Vorstand dazu ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Juli 2010 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt € 15.128.526 zu erhöhen. Die Hauptversammlung ermächtigte den Vorstand auch, über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Ein Bezugsrechtsausschluss ist gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss 31



insbesondere zur Vorbereitung eines Börsengangs der Gesellschaft zulässig. Siehe „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital – Genehmigtes Kapital“. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19. September 2005 hat der Vorstand am 19. September 2005 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital um bis zu € 6.656.552 durch Ausgabe von bis zu 6.656.552 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 4. Oktober 2005 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen. Nach voller Durchführung der Kapitalerhöhung wird sich das genehmigte Kapital der Gesellschaft auf bis zu € 8.471.974 belaufen. Allgemeine und besondere Angaben über die Aktien Alle Aktien der Gesellschaft sind auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00. Das derzeitige Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 30.257.052 ist in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Neue Börsenstrasse 1, 60487 Frankfurt am Main, hinterlegt ist. Die aus der Kapitalerhöhung stammenden Aktien werden in einer weiteren Globalurkunde verbrieft werden, die ebenfalls bei der Clearstream Banking AG hinterlegt werden wird. Ein Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist in der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktie zugelassen ist. Jede Aktie der Gesellschaft gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme und ist ab dem 1. Januar 2005 voll gewinnanteilberechtigt. Zu Informationen bezüglich der Ermittlung eines ggf. zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden Betrages sowie zur Dividendenpolitik, siehe „Ergebnis und Dividende je Aktie, Dividendenpolitik“. Im Falle einer Liquidation der Gesellschaft gewährt jede Aktie der Gesellschaft ein dem Anteil am Grundkapital entsprechendes Recht auf Beteiligung am nach der Berichtigung der Verbindlichkeiten verbleibenden Vermögen der Gesellschaft. Nach deutschem Aktienrecht stehen jedem Aktionär grundsätzlich Bezugsrechte auf die im Rahmen einer Kapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien (einschließlich Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen) zu. Zu weiteren Informationen diesbezüglich, insbesondere zur Ausschließbarkeit der Bezugsrechte, siehe „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital – Angaben über die Rechte, die mit den Aktien der Gesellschaft verbunden sind – Bezugsrechte“. Die Aktien der Gesellschaft, die von den Konsortialbanken angeboten werden, sind mit den gleichen Rechten ausgestattet wie alle anderen Aktien der Gesellschaft. Die Aktien werden den Aktionären als Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde geliefert. Nach Wahl des Aktionärs werden die Aktien entweder dem Depot einer Bank bei der Clearstream Banking AG für Rechnung des Aktionärs oder dem Depot eines Teilnehmers an Euroclear Bank S.A./N.V., als Betreiberin des Euroclear Systems, oder Clearstream Banking S.A., Luxemburg, gutgeschrieben. Die Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises und der banküblichen Effektenprovision wird voraussichtlich am 7. Oktober 2005 erfolgen. Zu weiteren Angaben in Bezug auf das Aktienkapital der Gesellschaft, siehe „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital“. Veräußerungsverbote, Übertragbarkeit Die Aktien können nach den für auf den Inhaber lautende Stückaktien geltenden rechtlichen Vorschriften frei übertragen werden. Außer den in den Abschnitten “– Veräußernde Aktionäre, Marktschutzvereinbarung” und “– Aktienübernahme – Verkaufsbeschränkungen” dargestellten Einschränkungen bestehen keine Veräußerungsverbote oder Einschränkungen im Hinblick auf die Übertragbarkeit der Aktien der Gesellschaft. 32
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Zahl- und Hinterlegungsstelle Zahl- und Hinterlegungsstelle ist die Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main.



Bedingungen und Voraussetzungen für das Angebot Preisspanne, Angebotsfrist, Platzierungspreis und Anzahl der zugeteilten Aktien Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt € 29 bis € 34 pro Aktie. Die Gesellschaft und die Veräußernden Aktionäre zusammen mit den Konsortialbanken behalten sich vor, die untere und/oder obere Begrenzung der Preisspanne zu ermäßigen oder zu erhöhen und/oder die Angebotsfrist zu verlängern oder zu verkürzen. Sofern von der vorstehenden Änderungsmöglichkeit Gebrauch gemacht wird, wird ein Nachtrag zu diesem Prospekt bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingereicht und nach Billigung durch diese von der Gesellschaft veröffentlicht werden. Eine individuelle Unterrichtung der Anleger erfolgt nicht. Die Veränderung der Preisspanne oder die Verlängerung oder Verkürzung der Angebotsfrist führt nicht zum Erlöschen bereits abgegebener Kaufangebote. Anleger, die bereits ein Angebot abgegeben haben, haben jedoch die Möglichkeit, ihre bis dahin abgegebenen Kaufangebote innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zu widerrufen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber der im Nachtrag als Empfänger des Widerrufs bezeichneten Person zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Nach Ablauf der Angebotsfrist wird der Platzierungspreis mit Hilfe des im BookbuildingVerfahren erstellten Orderbuchs, in dem sämtliche abgegebenen Kaufangebote erfasst werden, von der Gesellschaft, den Veräußernden Aktionären und den Joint Global Coordinators am 4. Oktober 2005 gemeinsam festgelegt. Anschließend werden die von den Konsortialbanken angebotenen Aktien aufgrund der dann vorliegenden Angebote zugeteilt. Der Platzierungspreis wird voraussichtlich am 5. Oktober 2005 über elektronische Medien wie Reuters oder Bloomberg sowie auf der Internet-Seite der Gesellschaft und am 6. Oktober 2005 in der Frankfurter Allgemeine Zeitung sowie zu einem späteren Zeitpunkt im elektronischen und gedruckten Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Anleger, die ihren Kaufauftrag über eine Konsortialbank erteilt haben, können den Platzierungspreis und die Anzahl der ihnen jeweils zugeteilten Aktien voraussichtlich ab dem 5. Oktober 2005 bei dieser Konsortialbank erfragen. Sonstigen Anlegern werden diese Informationen von den Instituten mitgeteilt, bei denen sie ihren Zeichnungsauftrag erteilt haben. Zu den an Vorstandsmitglieder für ihre Vorstandstätigkeit gewährten Aktienoptionen, siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Vorstand – Vergütung, Aktienoptionen und Beteiligung an der Gesellschaft“. Die buchmäßige Lieferung der zugeteilten Aktien gegen Zahlung erfolgt voraussichtlich am 7. Oktober 2005. Insbesondere für den Fall, dass das Platzierungsvolumen nicht ausreicht, um sämtliche Kaufaufträge zum Platzierungspreis zu bedienen, behalten sich die Konsortialbanken vor, Kaufangebote nicht oder nur teilweise anzunehmen.
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Zeitplan 20. September 2005: . . . . . . . . . . . . . Billigung des Prospekts durch die BaFin 20. September 2005: . . . . . . . . . . . . . Veröffentlichung des Prospekts auf der Internet-Seite der Gesellschaft 21. September 2005: . . . . . . . . . . . . . Veröffentlichung der Hinweisbekanntmachung über die Veröffentlichung des Prospekts sowie eines Verkaufsangebots in der Frankfurter Allgemeine Zeitung und auf der Internet-Seite der Gesellschaft; Beginn der Angebotsfrist (einschließlich) 4. Oktober 2005: . . . . . . . . . . . . . . . . . Zulassungsbeschluss der Frankfurter Wertpapierbörse 4. Oktober 2005 (12:00 Uhr MEZ): . . . Ende der Angebotsfrist für Privatanleger 4. Oktober 2005 (18:00 Uhr MEZ): . . . Ende der Angebotsfrist für institutionelle Investoren 5. Oktober 2005: . . . . . . . . . . . . . . . . . Preisfestsetzung und Zuteilung, Veröffentlichung des Platzierungspreises über elektronische Medien wie Reuters oder Bloomberg (vorbörslich) sowie auf der Internetseite der Gesellschaft 5. Oktober 2005: . . . . . . . . . . . . . . . . . Notierungsaufnahme 6. Oktober 2005: . . . . . . . . . . . . . . . . . Veröffentlichung des Platzierungspreises Frankfurter Allgemeine Zeitung



in



der



7. Oktober 2005: . . . . . . . . . . . . . . . . . Buchmäßige Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises Im Rahmen des Billigungsverfahrens bei der BaFin wird von dieser entsprechend der gesetzlichen Vorgaben lediglich eine Vollständigkeitsprüfung des Prospekts einschließlich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen durchgeführt. Eine darüber hinausgehende inhaltliche Prüfung wird von der BaFin nicht vorgenommen. Dieser Prospekt wird ab dem 20. September 2005 als Download über die Internet-Seite der Gesellschaft (http://www.q-cells.com) und (voraussichtlich am nachfolgenden Tag) der Deutsche Börse AG (http://www.exchange.de) zur Verfügung stehen. Außerdem werden gedruckte Exemplare des Prospekts bei den Konsortialbanken und der in diesem Prospekt genannten Zahl- und Hinterlegungsstelle kostenlos erhältlich sein. Die Gesellschaft wird in der Woche, in der die Notierungsaufnahme erfolgt, die Ergebnisse des Angebots veröffentlichen. Plan für die Aufteilung der Wertpapiere Das Angebot richtet sich an deutsche und internationale institutionelle Anleger (in den Vereinigten Staaten von Amerika beschränkt auf so genannte qualifizierte institutionelle Investoren nach Maßgabe von Rule 144A unter dem U.S. Securities Act von 1933) sowie an deutsche Privatanleger. Das öffentliche Angebot in Deutschland und die internationale Privatplatzierung erfolgen im gleichen Zeitraum, nämlich vom 21. September 2005 bis zum 4. Oktober 2005, wobei die Angebotsfrist am 4. Oktober 2005 für Privatanleger um 12.00 Uhr (MEZ) und für institutionelle Investoren um 18.00 Uhr (MEZ) endet. Vorbehaltlich gesetzlicher Erfordernisse bestehen für die Zuteilung keine vertraglich vereinbarten Unter- oder Obergrenzen für die Anzahl der Aktien, die in einem einzelnen Land oder einer Region oder an bestimmte Investorengruppen (private oder institutionelle Investoren) zugeteilt werden. Die diesbezüglichen Zuteilungsentscheidungen erfolgen erst nach Abschluss des BookbuildingVerfahrens. Zuteilungsmethode für die Privatanleger Zwischen der Gesellschaft, den Veräußernden Aktionären und den Konsortialbanken wurden vor Beginn der Angebotsfrist keine Vereinbarungen über das Zuteilungsverfahren – 34



ausgenommen die nachstehend dargestellte bevorrechtigte Zuteilung an Führungspersonal von Kunden und Lieferanten sowie an Mitglieder des Aufsichtsrats und des Beirats getroffen. Die Gesellschaft, die Veräußernden Aktionäre und die Konsortialbanken werden die „Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger“ beachten, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden und über die Internet-Seite der Deutsche Börse AG unter http://deutsche-boerse.com erhältlich sind („Zuteilungsgrundsätze“). Die Gesellschaft, die Veräußerenden Aktionäre und die Konsortialbanken werden die Einzelheiten des Zuteilungsverfahrens festlegen und nach Maßgabe der Zuteilungsgrundsätze veröffentlichen. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger wird nach einheitlichen Kriterien durch alle Konsortialbanken und ihre angeschlossenen Institute erfolgen. Zeitraum während dessen die Zeichnung zurückgezogen werden kann Der Zeichnungsauftrag durch die Anleger ist bis zum jeweiligen Ende der Angebotsfrist frei widerruflich. Die Angebotsfrist endet am 4. Oktober 2005 um 12.00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und um 18.00 Uhr (MEZ) für institutionelle Investoren. Vielfachzeichnungen Pro Depot eines Privatanlegers sind bis zu fünf Zeichnungsaufträge möglich. Mindestzuteilung Die Höhe einer Mindestzuteilung wird nach dem Schließen des Orderbuches festgelegt und nach Maßgabe der Zuteilungsgrundsätze veröffentlicht. Eine generelle Zuteilung ist damit nicht verbunden. Bevorrechtigte Zuteilung an Führungspersonal von Kunden und Lieferanten Dem Führungspersonal von wichtigen Kunden und Lieferanten der Gesellschaft werden Aktien im Gegenwert von insgesamt bis zu maximal € 3,4 Mio. zum Platzierungspreis (also ohne jegliche Preisvergünstigung) angeboten. Insgesamt werden dieser teilnahmeberechtigten Personengruppe im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung maximal bis zu 100.000 Aktien (maximal 1.000 Aktien je teilnahmeberechtigter Person) angeboten. Dies entspricht bis zu rund 1,4 % des Emissionsvolumens (ohne Greenshoe). Die von unter diesem Programm berechtigten Personen gezeichneten Aktien werden diesen bevorrechtigt zugeteilt. Bevorrechtigte Zuteilung an Mitglieder des Aufsichtsrats und des Beirats Die Gesellschaft wird Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Beirats, die noch keine Aktien an der Gesellschaft halten, Aktien im Gegenwert von bis zu maximal € 34.000 je Person zum Platzierungspreis (also ohne jegliche Preisvergünstigung) anbieten. Jedem teilnahmeberechtigten Aufsichtsrats- und Beiratsmitglied werden jeweils maximal 1.000 Aktien angeboten. Insgesamt werden dieser teilnahmeberechtigten Personengruppe maximal bis zu 3.000 Aktien (entspricht bis zu rund 0,04 % des Emissionsvolumens (ohne Greenshoe)) angeboten. Die von unter diesem Programm berechtigten Aufsichtsräten und Beiräten gezeichneten Aktien werden diesen bevorrechtigt zugeteilt.



Aktienübernahme Übernahmevertrag Die Gesellschaft, die Veräußernden Aktionäre und die Konsortialbanken haben am 20. September 2005 einen Übernahmevertrag über das Angebot und den Verkauf der Aktien im Rahmen des Angebots abgeschlossen. Verkaufsbeschränkungen Jede der Konsortialbanken hat im Übernahmevertrag als Einzelschuldner gewährleistet, die von ihr angebotenen Aktien ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich 35



anzubieten, keine Angebote zum Verkauf der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika außer an qualifizierte institutionelle Investoren (qualified institutional buyers) nach Maßgabe von Rule 144A unter dem U.S. Securities Act von 1933 abzugeben, keine Maßnahmen vorzunehmen, die direkte Verkaufsbemühungen (directed selling efforts) im Sinne der Rule 902(b) darstellen würden, keine allgemeine Angebotseinwerbung (general solicitation) und keine allgemeine Werbemaßnahmen (general advertising) für die von ihr angebotenen Aktien gemäß Rule 502(c) unter dem U.S. Securities Act von 1933 vorzunehmen. Die Aktien werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und können in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an einen Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika nur nach Regulation S oder gemäß einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act von 1933 angeboten oder verkauft werden. Der Verkauf der Aktien im Vereinigten Königreich unterliegt ebenfalls Beschränkungen. Jede Konsortialbank hat als Einzelschuldner gewährleistet, dass (i)



sie eine Aufforderung oder einen Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von § 21 des FSMA), die sie im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf der zu platzierenden Aktien erhalten hat, ausschließlich unter Umständen weitergegeben hat oder weitergeben wird oder eine solche Weitergabe veranlasst hat oder veranlassen wird, unter denen § 21(1) des FSMA nicht auf die Gesellschaft anwendbar ist; und



(ii) sie bei allen ihren Handlungen in Bezug auf die zu platzierenden Aktien, soweit sie im Vereinigten Königreich erfolgen, von diesem ausgehen oder dieses betreffen, alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA erfüllt hat und erfüllen wird. Jede der Konsortialbanken hat auch als Einzelschuldner gewährleistet, die Aktien nicht in Japan angeboten oder verkauft zu haben oder anzubieten oder zu verkaufen. Weiterhin haben sich die Konsortialbanken verpflichtet, alle einschlägigen Vorschriften der Länder einzuhalten, in denen sie Verkaufs- oder andere Maßnahmen im Rahmen der Platzierung vornehmen. Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen haben sich die Konsortialbanken einzeln verpflichtet, jeweils eine noch festzulegende Anzahl der im Rahmen dieses Angebots angebotenen Aktien der Gesellschaft zu übernehmen und im Rahmen des Angebots anzubieten. Vorgesehen ist derzeit, dass Citigroup und Dresdner Bank jeweils 40 % und die LBBW 20 % der im Rahmen dieses Angebots angebotenen Aktien übernehmen. Konsortialbanken ‰ Citigroup Global Markets Limited; Joint Global Coordinator und Bookrunner; Citigroup Centre, 33 Canada Square, London E14 5LB, Vereinigtes Königreich* ‰ Dresdner Bank Aktiengesellschaft; Joint Global Coordinator und Bookrunner; Jürgen-PontoPlatz 1, 60301 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland ‰ Landesbank Baden-Württemberg; Co-Lead Manager; Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland Es ist möglich, dass die Konsortialbanken Dienstleistungen für die Gesellschaft erbringen und zur Gesellschaft normale Geschäfts- und Kreditbeziehungen als Kreditinstitut unterhalten. *



Die anteilige Zeichnung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft erfolgt durch Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland
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Mehrzuteilung, Wertpapierdarlehen und Greenshoe-Option Die Konsortialbanken können neben den insgesamt bis zu 7.168.055 zu platzierenden Aktien der Gesellschaft, zu deren Übernahme sie sich im Übernahmevertrag verpflichtet haben, im Rahmen des Angebots weitere Aktien an Anleger zuteilen. Zur Deckung solcher Mehrzuteilungen werden die Veräußernden Aktionäre den Konsortialbanken vor der Zuteilung weitere 1.075.207 Aktien der Gesellschaft im Wege eines unentgeltlichen Wertpapierdarlehens zur Verfügung stellen. Die Konsortialbanken haben außerdem die Option, die geliehenen Aktien von den vorgenannten Aktionären zum Platzierungspreis zu kaufen, und dadurch ihre Rücklieferungspflicht aus dem Wertpapierdarlehen zu erfüllen (GreenshoeOption). Soweit sie von dieser Option keinen Gebrauch machen, müssen sie ihre Rücklieferungspflicht durch Käufe im Markt decken. Die Konsortialbanken können diese Option vom Zeitpunkt der Notierungsaufnahme bis spätestens 30 Kalendertage nach Notierungsaufnahme ausüben. Auch das Wertpapierdarlehen endet spätestens 30 Kalendertage nach der Notierungsaufnahme. Die entliehenen Aktien bzw. gattungsgleiche Aktien sind spätestens zwei Tage nach Beendigung des Wertpapierdarlehens zurückzuführen bzw. anzuschaffen. Sämtliche entliehenen Aktien werden ausschließlich zur Deckung von Lieferverpflichtungen in Bezug auf Mehrzuteilungen im Rahmen der Platzierung der Aktien verwendet. Kündigung Der Übernahmevertrag kann unter bestimmten Umständen gekündigt bzw. vorzeitig beendigt werden. Vor der für den 4. Oktober 2005 vorgesehenen Zeichnung der aus der Kapitalerhöhung stammenden Aktien, die im Rahmen dieses Angebots platziert werden sollen, können die Parteien den Übernahmevertrag kündigen. Auch wenn zwischen den Parteien des Übernahmevertrags keine Einigung über die Festsetzung des Platzierungspreises (vorgesehen für den 5. Oktober 2005) erzielt wird, kann der Übernahmevertrag beendet werden. Darüber hinaus sieht der Übernahmevertrag vor, dass die Konsortialbanken unter bestimmten Umständen bis zum Zeitpunkt der buchmäßigen Lieferung der Aktien an Investoren (vorgesehen für den 7. Oktober 2005, d.h. zwei Tage nach der Notierungsaufnahme) den Übernahmevertrag kündigen können. Zu diesen Umständen zählen insbesondere: ‰ der Eintritt wesentlicher Schäden bzw. Beeinträchtigungen der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, ‰ nachteilige Änderungen in Bezug auf die Finanzlage, Ertragslage oder Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, ‰ wesentliche Änderungen im Vorstand der Gesellschaft, ‰ die gänzliche oder teilweise Aussetzung des Handels an den Frankfurter, Londoner oder New Yorker Wertpapierbörsen, ‰ die Verhängung eines generellen Moratoriums für Banken durch die Bundesregierung der Vereinigten Staaten von Amerika, die Behörden des Staates New York oder behördliche Stellen im Vereinigten Königreich oder in Deutschland, ‰ nachteilige Änderungen in den nationalen oder internationalen finanziellen, politischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen oder Kapitalmarktbedingungen oder Wechselkursen oder der Ausbruch oder eine Verschärfung terroristischer Handlungen, beispielsweise im Falle des Eintritts oder des Ausbruchs von Feindseligkeiten, des Ausrufs eines nationalen Notstands oder eine Kriegserklärung in Deutschland, dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten von Amerika, oder einer sonstigen Katastrophe oder Krise, wobei die genannten Umstände so schwerwiegend sein müssen, dass die Durchführung des Angebots als nicht empfehlenswert bzw. als nicht vernünftig oder praktisch erscheint. 37



Sollte es vor der Zuteilung zu einer Kündigung bzw. einer vorzeitigen Beendigung des Übernahmevertrags kommen, so findet das Angebot nicht statt. Sollte es zu einer Kündigung bzw. vorzeitigen Beendigung des Übernahmevertrags nach Zuteilung kommen, so wird das Angebot abgebrochen. Bereits erfolgte Zuteilungen an Anleger sind unwirksam. Ein Anspruch auf Lieferung besteht in diesem Fall nicht. Ansprüche in Bezug auf bereits erbrachte Zeichnungsgebühren und im Zusammenhang mit der Zeichnung entstandene Kosten eines Anlegers richten sich allein nach dem Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger und dem Institut, bei dem er sein Kaufangebot abgegeben hat. Auch Anleger, die Käufe über die Börse oder anderweitig vorgenommen haben, werden in diesem Fall keine Aktien erhalten können. Sollten Anleger so genannte Leerverkäufe vorgenommen haben, so tragen sie das Risiko, ihre Verpflichtungen nicht durch Lieferung erfüllen zu können. Haftungsfreistellung Die Gesellschaft und die Veräußernden Aktionäre haben sich im Übernahmevertrag verpflichtet, die Konsortialbanken von bestimmten, sich im Zusammenhang mit dem Angebot ergebenden Haftungsverpflichtungen freizustellen.



Börsenzulassung, Stabilisierung Börsenzulassung und Notierungsaufnahme Die Zulassung des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft zum Börsenhandel im amtlichen Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des amtlichen Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird beantragt. Der Zulassungsbeschluss wird voraussichtlich am 4. Oktober 2005 erteilt. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 5. Oktober 2005 erfolgen. Der Handel in den Aktien der Gesellschaft im amtlichen Markt und im Teilbereich des amtlichen Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse unterliegt den Vorschriften der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse und anderen von der Frankfurter Wertpapierbörse erlassenen Handelsregeln. Die Konsortialbanken stellen regelmäßig Kaufangebote bereits zum Zeitpunkt der Aufnahme der Börsennotierung ein, um die Bildung des ersten Börsenkurses zu unterstützen. Dies kann zur Bildung eines höheren ersten Börsenpreises führen, als es ohne diese Maßnahmen der Fall wäre. Stabilisierung Im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien der Gesellschaft können die Stabilisierungsmanager Maßnahmen ergreifen, die auf die Stützung des Börsen- oder Marktpreises der Aktien der Gesellschaft abzielen (Stabilisierungsmaßnahmen). Stabilisierungsmanager sind Citigroup und Dresdner Bank. Es besteht keine Verpflichtung der Stabilisierungsmanager, Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher wird nicht garantiert, dass Stabilisierungsmaßnahmen überhaupt durchgeführt werden. Sofern Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden, können diese jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe beendet werden. Derartige Maßnahmen können ab dem Zeitpunkt der Aufnahme der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft vorgenommen werden und müssen spätestens am dreißigsten Kalendertag nach diesem Zeitpunkt beendet sein („Stabilisierungszeitraum“). Stabilisierungsmaßnahmen können zu einem höheren Börsenkurs bzw. Marktpreis der Aktien der Gesellschaft führen, als es ohne diese Maßnahmen der Fall wäre. Darüber hinaus kann sich vorübergehend ein Börsenkurs bzw. Marktpreis auf einem Niveau ergeben, das nicht dauerhaft ist. In Bezug auf mögliche Stabilisierungsmaßnahmen können neben den insgesamt bis zu 7.168.055 zu platzierenden Aktien der Gesellschaft, zu deren Übernahme die Konsortialbanken sich im Übernahmevertrag verpflichtet haben, weitere bis zu 1.075.207 Aktien an Investoren zugeteilt werden (so genannte Mehrzuteilung). Die zur Vornahme der 38



Mehrzuteilung benötigten Aktien der Gesellschaft werden den Konsortialbanken im Wege eines Wertpapierdarlehens von den Veräußernden Aktionären vorübergehend zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang haben die Veräußernden Aktionäre den Konsortialbanken die Option eingeräumt, bis zum dreißigsten Kalendertag nach der Aufnahme der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft die bis zu 1.075.207 geliehenen Aktien zum Platzierungspreis (abzüglich der vereinbarten Provisionen) zu erwerben (so genannte Greenshoe-Option). Die Greenshoe-Option kann nur in dem Umfang ausgeübt werden, wie Aktien im Wege der Mehrzuteilung platziert worden sind. Siehe auch „– Aktienübernahme – Mehrzuteilung, Wertpapierdarlehen und Greenshoe-Option“. Nach Ende des Stabilisierungszeitraums wird innerhalb einer Woche bekannt gegeben, ob eine Stabilisierungsmaßnahme durchgeführt wurde oder nicht, zu welchem Termin mit der Kursstabilisierung begonnen wurde, innerhalb welcher Kursspanne die Stabilisierung erfolgte, und zwar für jeden Termin, zu dem eine Kursstabilisierungsmaßnahme durchgeführt wurde, und zu welchem Termin die letzte Kursstabilisierungsmaßnahme erfolgte. Die Ausübung der Mehrzuteilungs- oder der Greenshoe-Option sowie deren Zeitpunkt sowie Zahl und Art der betroffenen Aktien werden unverzüglich veröffentlicht. Designated Sponsors Citigroup und Dresdner Bank übernehmen in Bezug auf die Aktien der Gesellschaft jeweils die Funktion des Designated Sponsor an der Frankfurter Wertpapierbörse. Ein Designated Sponsor sorgt insbesondere für eine höhere Liquidität des Handels in den Aktien, indem er verbindliche Preise für den An- und Verkauf der Aktien stellt.



Veräußernde Aktionäre, Marktschutzvereinbarungen Veräußernde Aktionäre Die folgende Übersicht zeigt die Namen und Anschriften der Aktionäre, die im Rahmen des Angebots Aktien der Gesellschaft veräußern werden, die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, sowie die Anzahl der Aktien, die sie im Rahmen dieses Angebots zu veräußern beabsichtigen. Zu weiteren Angaben zur Aktionärsstruktur der Gesellschaft siehe „Hauptaktionäre“. Anzahl der gehaltenen Aktien



TVVG Solarbeteiligungen GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . Feist Solarbeteiligungen GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . Flore Fütterer Solarbeteiligungen GmbH . . . . . . . . . Reiner Lemoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pluto Solarbeteiligungen GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . Milner Solarbeteiligungen GmbH . . . . . . . . . . . . . . . IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKB Wagniskapital Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH . . . . . . APAX Europe V-A L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Voraussichtliche Anzahl der zu verkaufenden Aktien (ohne Greenshoe)



Voraussichtliche Anzahl der GreenshoeAktien



2.143.632 1.214.400 1.286.184 1.932.000 1.060.500 1.606.320



41.462 58.722 41.462 93.422 20.512 77.674



87.155 123.438 87.156 196.378 43.118 163.274



374.532



12.074



25.379



368.184 4.786.668



11.869 154.306



24.949 324.360



Marktschutzvereinbarungen Die Gesellschaft hat sich gegenüber den Konsortialbanken verpflichtet, innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt zwölf Monaten ab dem Datum der Börsenzulassung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Joint Global Coordinators: ‰ weder (i) direkt noch indirekt Aktien der Gesellschaft oder andere Wertpapiere, die in Aktien der Gesellschaft umgewandelt oder dafür eingetauscht werden können oder ein Recht zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft verkörpern, zu kaufen, zu verkaufen, anzubieten, sich zu deren Verkauf zu verpflichten, anderweitig abzugeben oder ein darauf bezogenes Angebot 39



bekannt zu machen, noch (ii) direkt oder indirekt Geschäfte (einschließlich DerivativGeschäften) abzuschließen oder durchzuführen, die wirtschaftlich dem Verkauf oder Kauf von Aktien der Gesellschaft entsprechen, noch (iii) Geschäfte im Sinne von vorstehend (i) oder (ii) direkt oder indirekt zu veranlassen oder zuzulassen; ‰ keine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital anzukündigen oder durchzuführen; ‰ ihrer Hauptversammlung keine Kapitalerhöhung zur Beschlussfassung vorzuschlagen; ‰ keine eigenen Aktien zu veräußern. Ausgenommen von der Marktschutzvereinbarung sind Sachkapitalerhöhungen zum Erwerb eines anderen Unternehmens oder einer Beteiligung sowie die Ausgabe von Aktienoptionen unter den bestehenden Aktienoptionsprogrammen. Siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Aktienoptions- und sonstige Bonusprogramme“. Alle Mitglieder des Managements der Gesellschaft, die derzeit Aktionäre der Gesellschaft sind, haben sich gegenüber den Konsortialbanken verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von insgesamt zwölf Monaten ab dem Datum der Börsenzulassung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Joint Global Coordinators weder (i) direkt noch indirekt zu veranlassen oder zuzustimmen, dass Aktien der Gesellschaft oder andere Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt oder dafür eingetauscht werden können oder ein Recht zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft verkörpern, ausgegeben, verkauft, angeboten, vermarktet oder anderweitig abgegeben werden oder ein darauf bezogenes Angebot bekannt gemacht wird, noch (ii) Geschäfte (einschließlich Derivativ-Geschäfte) zu veranlassen, diesen zuzustimmen oder selbst indirekt oder direkt durchzuführen, die wirtschaftlich dem Verkauf oder Kauf von Aktien entsprechen. Dies gilt nicht bei der Übertragung von Aktien an verbundene Unternehmen der Veräußernden Aktionäre, wenn diese sich den genannten Beschränkungen unterwerfen. Alle sonstigen Aktionäre haben sich entsprechend den Management-Aktionären, jedoch für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Datum der Börsenzulassung verpflichtet.



Kosten des Angebots, Provisionen und Nettoemissionserlös Die Gesellschaft schätzt, dass sich die ihr aufgrund des Börsengangs entstehenden Kosten (ohne Provisionen für das Bankenkonsortium) auf rund € 4,0 Mio. belaufen werden. Unter der Annahme, dass sämtliche 6.656.552 Aktien aus der Kapitalerhöhung platziert werden, und dass der Platzierungspreis dem Mittelwert der Preisspanne entspricht, würden die von der Gesellschaft an die Konsortialbanken zu zahlenden Übernahme- und Platzierungsprovisionen rund € 5,8 Mio. betragen. Darüber hinaus können die Gesellschaft und die Veräußernden Aktionäre nach freiem Ermessen eine zusätzliche Incentive-Provision an die Konsortialbanken zahlen. Unter Berücksichtigung der wie vorstehend beschrieben errechneten Bankenprovisionen in Höhe von € 5,8 Mio. (ohne Incentive-Provision) und den geschätzten Emissionskosten in Höhe von € 4,0 Mio. würde der Nettoemissionserlös der Gesellschaft beim Verkauf sämtlicher bis zu 6.656.552 Aktien aus der Kapitalerhöhung im Rahmen dieses Angebots zu einem unterstellten Platzierungspreis von € 31,5 pro Aktie (entspricht dem Mittelwert der Preisspanne) rund € 199,9 Mio. betragen. Unter der Annahme, dass die bis zu 1.586.710 Aktien der Veräußernden Aktionäre (einschließlich Greenshoe) vollständig platziert werden, und dass der Platzierungspreis dem Mittelwert der Preisspanne entspricht, würden die von den Veräußernden Aktionären an die Konsortialbanken zu zahlenden Übernahme- und Platzierungsprovisionen rund € 1,2 Mio. betragen. Unter Berücksichtigung der wie vorstehend beschriebenen errechneten Bankenprovisionen (ohne Incentive-Provision) würde der Nettoemissionserlös der Veräußernden Aktionäre (ohne Berücksichtigung der eigenen Kosten der Veräußernden Aktionäre) bei vollständiger Platzierung ihrer bis zu 1.586.710 Aktien zu einem unterstellten Platzierungspreis von € 31,5 pro Aktie (entspricht dem Mittelwert der Preisspanne) rund € 48,8 Mio. betragen. Addiert man die so errechneten Nettoemissionserlöse der Gesellschaft und der Veräußernden Aktionäre, so ergibt dies einen Gesamtnettoemissionserlös in Höhe von € 248,7 Mio. 40



AUSGEWÄHLTE FINANZINFORMATIONEN Die nachstehend zusammengefassten Finanz- und Unternehmensdaten sind in Zusammenhang mit den im Finanzteil abgedruckten Jahres- und Zwischenabschlüssen und den dazugehörigen Erläuterungen sowie dem Abschnitt „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage“ zu lesen. Die in diesem Prospekt abgedruckten Jahresabschlüsse der Gesellschaft für die am 31. Dezember 2003 und 2004 endenden Geschäftsjahre sowie der Zwischenabschluss für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2005 wurden nach IFRS erstellt. In diesem Prospekt auch abgedruckt sind die nach HGB aufgestellten Jahresabschlüsse der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2002, 2003 und 2004. Sämtliche Jahresabschlüsse wurden von der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Aufgrund der Unterschiede zwischen den Rechnungslegungsgrundsätzen nach HGB und IFRS weichen Finanzangaben in Abschlüssen nach HGB von Angaben in IFRS-Abschlüssen ab. Siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Wesentliche Unterschiede zwischen HGB und IFRS“. Soweit Finanzdaten angegeben werden, die aus den HGB-Jahresabschlüssen stammen, so sind diese Angaben entsprechend gekennzeichnet. Für das Jahr bis zum 31. Dezember



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni



2002



Veränderung



2003



Veränderung



2004



2004



Veränderung



2005



(in T€) (geprüft)



(in %)



(in T€) (geprüft)



(in %)



(in T€) (geprüft)



(in T€) (ungeprüft)



(in %)



(in T€) (ungeprüft)



Umsatzerlöse . . . . . . . . . . . . 17.292,7 Veränderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen . . . . . . 2.132,4 Andere aktivierte Eigenleistungen . . . . . . . . . . 61,2 Sonstige betriebliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . 883,0 Gesamtleistung . . . . . . . . . . . 20.369,3 Materialaufwand . . . . . . . . . . 14.243,6 Personalaufwand . . . . . . . . . . 2.312,4 Abschreibungen . . . . . . . . . . 1.496,4 Sonstige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . 1.423,4 Sonstige Steuern . . . . . . . . . . 2,0 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT*) . . . . . . . . . . 891,5 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens . . . . 3,8 Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . 783,5 Auf Grund eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne . . . . . . . 0,0 Ergebnis vor Steuern . . . . . . . 112,9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag . . . . . . . . . . . . . . - 63,8 Jahres- bzw. Periodenüberschuss . . . . . . . 176,7



182



48.752,3



164



128.697,0



47.616,9



145



116.749,2



126



4.812,3



- 124



- 1.158,9



- 1.764,4



217



2.056,9



108



127,5



226



416,1



100,6



384



486,9



73 171 167 133 116



1.525,8 55.217,9 37.959,4 5.386,3 3.232,4



119 138 127 128 61



3.340,5 131.294,7 86.189,7 12.281,2 5.200,7



1.525,7 47.478,8 30.503,8 4.315,8 2.002,1



88 157 152 153 124



2.869,4 122.162,4 76.836,5 10.935,8 4.488,4



138 - 35



3.385,2 1,3



136 1.931



7.992,5 26,4



3.118,2 1,8



104 133



6.364,7 4,2



489



5.253,3



273



19.604,2



7.537,1



212



23.532,8



- 39



2,3



- 100



0,0



0,0



0



0,0



–



183,9



- 17



152,7



74,1



- 91



6,9



24



972,0



32



1.278,8



546,0



140



1.308,4



– 3.705



172,1 4.295,4



0 326



172,1 18.306,0



86,1 6.979,1



0 217



86,1 22.145,2



2.122



1.290,1



359



5.924,2



2.222,7



206



6.803,8



1.601



3.005,3



312



12.381,8



4.756,4



223



15.341,4



*



EBIT bezieht sich auf das Ergebnis nach Abschreibungen und vor Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zinsen und ähnlichen Erträgen, Zinsen und ähnlichen Aufwendungen, aufgrund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinnen und Steuern vom Einkommen und Ertrag. EBIT ist keine nach IFRS definierte Kennzahl. Potenzielle Investoren sollten beachten, dass das EBIT keine einheitlich angewendete oder standardisierte Kennzahl ist, dass seine Berechnung von Unternehmen zu Unternehmen wesentlich variieren kann und dass es für sich allein genommen keine Basis für Vergleiche mit anderen Unternehmen darstellt.
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Ergänzende ausgewählte Daten zur Gewinn- und Verlustrechnung*



2002 (in €)



2003 (in €)



2004 (in €)



Ausgeschüttete Dividende je Aktie (geprüft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 Ergebnis je Aktie (IFRS, gewichtet**) (geprüft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 0,38 1,31 Ergebnis je Aktie (IFRS, auf Grundlage derzeitiger Aktienanzahl***) (ungeprüft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,006 0,1 0,41 *



Diese Angaben berücksichtigen nicht die ausgegebenen Aktienoptionen. Zum 15. September 2005 standen Aktienoptionen aus, die nach Ende der jeweiligen Vesting Periode und bei Eintreten der Ausübungsvoraussetzungen insgesamt zum Bezug von 2.922.696 Aktien der Gesellschaft berechtigen. Siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Aktienoptions- und sonstige Bonusprogramme“. ** Berechnet auf Grundlage des gewichteten Durchschnitts der Anzahl der ausstehenden Aktien in der relevanten Periode. *** Berechnet auf Grundlage der Anzahl der derzeit ausstehenden 30.257.052 Stückaktien der Gesellschaft (vor Durchführung der Kapitalerhöhung im Rahmen des Angebots).



Ausgewählte Bilanzdaten



2002 (in T€) (geprüft)



Zum 31. Dezember 2003 2004 (in T€) (in T€) (geprüft) (geprüft)



Aktiva Langfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . 16.340,2 27.315,5 Immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . 419,1 196,7 Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.119,8 27.113,2 Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 5,6 Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701,3 0,0 Kurzfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . 10.286,3 25.307,6 Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.943,2 12.696,9 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.930,0 5.881,5 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte . . 3.389,1 5.324,3 Liquide Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,0 1.404,9



Zum 30. Juni 2005 (in T€) (ungeprüft)



68.063,9 101.630,2 608,7 739,1 66.424,8 91.407,0 1.030,4 9.484,1 0,0 0,0 45.434,1 74.738,0 14.698,9 30.302,2 17.371,0 10.837,0 2.527,2



28.131,0 15.384,4 920,4



Bilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.626,5 52.623,1 113.498,0 176.368,2 Passiva Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816,3 10.331,6 Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,4 89,7 Kapitalrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.005,9 8.502,6 Bilanzgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.266,0 1.739,3 Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . 6.534,2 11.862,3 Langfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.239,9 9.496,8 Genussrechtskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 Geleistete Einlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.509,3 0,0 Stille Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.969,0 4.092,0 Langfristige Finanzverbindlichkeiten . . . . . . . 2.701,4 4.809,5 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten . . . . . . 60,2 81,5 Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 513,8 Kurzfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.036,1 20.932,4 Kurzfristige Finanzschulden . . . . . . . . . . . . . . 6.505,9 10.093,1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.779,9 7.456,0 Steuerschulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 75,0 Sonstige Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . 509,6 1.436,5 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten . . . . . . 240,7 1.871,8



35.135,2 10.085,7 12.412,9 12.636,6 20.074,8 31.960,4 14.407,1 0,0 4.092,0 7.875,1 4.775,9 810,3 26.327,6 6.094,0



50.679,2 10.085,7 12.615,5 27.978,0 28.674,2 36.610,5 14.450,0 0,0 4.092,0 13.050,4 4.213,7 804,4 60.404,3 13.250,1



8.648,9 5.768,1 3.790,9 2.025,7



25.721,2 11.264,2 5.075,7 5.093,1



Bilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.626,5 52.623,1 113.498,0 176.368,2
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ERGEBNIS UND DIVIDENDE JE AKTIE, DIVIDENDENPOLITIK Die nachfolgende Übersicht zeigt das Ergebnis je Aktie sowie die je Aktie ausgeschüttete Jahresdividende für die Geschäftsjahre 2002, 2003 und 2004: Ergänzende ausgewählte Daten zur Gewinn- und Verlustrechnung*



2002 (in €)



2003 (in €)



2004 (in €)



Ausgeschüttete Dividende je Aktie (geprüft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 Ergebnis je Aktie (IFRS, gewichtet**) (geprüft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 0,38 1,31 Ergebnis je Aktie (IFRS, auf Grundlage derzeitiger Aktienanzahl***) (ungeprüft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,006 0,1 0,41 *



Diese Angaben berücksichtigen nicht die ausgegebenen Aktienoptionen. Zum 15. September 2005 standen Aktienoptionen aus, die nach Ende der jeweiligen Vesting Periode und bei Eintreten der Ausübungsvoraussetzungen insgesamt zum Bezug von 2.922.696 Aktien der Gesellschaft berechtigen. Siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Aktienoptions- und sonstige Bonusprogramme“. ** Berechnet auf Grundlage des gewichteten Durchschnitts der Anzahl der ausstehenden Aktien in der relevanten Periode. *** Berechnet auf Grundlage der Anzahl der derzeit ausstehenden 30.257.052 Stückaktien der Gesellschaft (vor Durchführung der Kapitalerhöhung im Rahmen des Angebots).



Die Beschlussfassung über die Ausschüttung von Dividenden für ein Geschäftsjahr sowie ggf. deren Höhe und Zeitpunkt obliegt der Hauptversammlung des darauffolgenden Geschäftsjahres, die über den vom Aufsichtsrat angenommenen Vorschlag des Vorstands entscheidet. Dividenden dürfen nur aus dem Bilanzgewinn, wie er in dem von Vorstand und Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft (erstellt nach Maßgabe des deutschen Handelsbilanzrechts) ausgewiesen ist, festgesetzt und gezahlt werden. Bei der Ermittlung des zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden Betrages ist der Jahresüberschuss um Gewinn-/Verlustvorträge des Vorjahres sowie um Entnahmen aus bzw. Einstellungen in Rücklagen zu korrigieren. Bestimmte Rücklagen sind kraft Gesetzes zu bilden und müssen bei der Berechnung des für die Ausschüttung verfügbaren Bilanzgewinnes abgezogen werden. Die Gesellschaft hat ein Genussrechtskapital in einem Nominalbetrag von € 15,0 Mio. ausgegeben und es bestehen stille Beteiligungen an der Gesellschaft in Höhe von € 4,1 Mio. Das Genussrechtskapital und die stillen Beteiligungen sehen fixe und gewinnabhängige Vergütungen vor, die die Gesellschaft den jeweiligen Investoren für die Gewährung des Kapitals zu zahlen hat. Die diesbezüglichen Ausschüttungen mindern die Gewinne und somit den Jahresüberschuss der Gesellschaft, und gehen somit Dividendenzahlungen an Aktionäre vor. Siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Liquidität und Kapitalausstattung – Kapitalausstattung – Genussrecht/Stille Beteiligungen“. Die Fähigkeit der Gesellschaft zur Zahlung künftiger Dividenden ist von den Gewinnen der Gesellschaft, ihrer finanziellen Lage und anderen Faktoren einschließlich ihrer Liquiditätsbedürfnisse und ihrer Zukunftsaussichten sowie von steuerlichen, regulatorischen und sonstigen rechtlichen Überlegungen abhängig. Die Fähigkeit zur Dividendenausschüttung bestimmt sich ausschließlich nach den Jahresabschlüssen der Gesellschaft, welche in Übereinstimmung mit dem deutschen Handelsbilanzrecht aufgestellt werden. Das deutsche Handelsbilanzrecht weicht in wesentlichen Bereichen von IFRS ab. Siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Wesentliche Unterschiede zwischen HGB und IFRS“. Der Jahresüberschuss der Gesellschaft (berechnet nach Maßgabe des deutschen Handelsbilanzrechts) belief sich im Geschäftsjahr 2004 auf € 11,9 Mio., der Bilanzgewinn belief sich zum 31. Dezember 2004 auf € 13,6 Mio. Die Gesellschaft hat bisher noch keine Dividenden gezahlt. Die Gesellschaft beabsichtigt, in absehbarer Zukunft den Jahresüberschuss zur Sicherung und zum Ausbau der bestehenden Marktposition sowie zur Umsetzung der strategischen Ziele ganz oder teilweise zu 43



thesaurieren. Siehe „Geschäftstätigkeit – Strategie“. Die Gesellschaft wird bei Vorliegen eines Bilanzgewinns unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Lage, ihrer Liquiditätsbedürfnisse sowie der rechtlichen, steuerlichen und sonstigen Rahmenbedingungen in jedem Jahr prüfen, ob (und wenn ja, in welchem Umfang) Dividenden ausgeschüttet werden. Dividendenzahlungen unterliegen der Kapitalertragsteuer (für weitere Informationen über die Kapitalertragsteuer in der Bundesrepublik Deutschland siehe „Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland – Besteuerung der Aktionäre – Besteuerung von Dividenden“).
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VERWÄSSERUNG Der Buchwert des bilanziellen Eigenkapitals der Gesellschaft belief sich zum 30. Juni 2005 auf € 1,67 pro Aktie (IFRS-Jahresabschluss; berechnet auf Grundlage der Anzahl der derzeit ausstehenden 30.257.052 Aktien der Gesellschaft). Unter Berücksichtigung des Verkaufs der bis zu 6.656.552 Aktien aus der am 19. September 2005 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19. September 2005 beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Rahmen dieses Angebots zu einem unterstellten Platzierungspreis von € 31,5 pro Aktie (entspricht dem Mittelwert der Preisspanne) sowie nach Abzug der geschätzten Emissionskosten (einschließlich der Vergütung der Konsortialbanken) hätte das angepasste Eigenkapital der Gesellschaft zum 30. Juni 2005 € 6,79 pro Aktie betragen (IFRSJahresabschluss; berechnet auf Grundlage der Anzahl der nach Durchführung der Kapitalerhöhung im Rahmen des Angebots ausstehenden bis zu 36.913.604 Aktien der Gesellschaft). Dies entspricht einer Erhöhung des Eigenkapitals der Gesellschaft um € 5,12 pro Aktie für die vorhandenen Altaktionäre. Dagegen übersteigt der von einem Anleger im Rahmen des Angebots gezahlte Platzierungspreis das angepasste Eigenkapital der Gesellschaft um € 24,71 pro Aktie. Die folgende Tabelle stellt diese Differenzen dar. Unterstellter Platzierungspreis pro Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



€ 31,5



Buchwert des Eigenkapitals je Aktie zum 30. Juni 2005 (vor Durchführung des Angebots; berechnet auf Grundlage der unmittelbar vor dem Angebot bestehenden Anzahl von Aktien (30.257.052)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



€ 1,67



Angepasster Buchwert des Eigenkapitals je Aktie zum 30. Juni 2005 (nach Durchführung des Angebots; berechnet auf Grundlage der unmittelbar nach Durchführung des Angebots bestehenden Anzahl von Aktien (36.913.604)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



€ 6,79



Betrag, um den der Platzierungspreis pro Aktie den Buchwert des angepassten Eigenkapitals (nach Durchführung des Angebots) je Aktie übersteigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 24,71 Die vorstehenden Angaben berücksichtigen nicht die ausgegebenen Aktienoptionen. Zum 15. September 2005 standen Aktienoptionen aus, die nach Ende der jeweiligen Vesting Periode und bei Eintreten der Ausübungsvoraussetzungen insgesamt zum Bezug von 2.922.696 Aktien der Gesellschaft berechtigen.
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GESCHÄFTSKAPITAL, KAPITALISIERUNG UND VERSCHULDUNG Erklärung zum Geschäftskapital Nach Auffassung der Gesellschaft reicht ihr Geschäftskapital (working capital) für ihre Bedürfnisse während der nächsten zwölf Monate seit dem Datum dieses Prospekts aus.



Kapitalisierung und Verschuldung Zum 30. Juni 2005 Nach Anpassung bei unterstellter Vor Durchführung Durchführung des des Angebots Angebots*** (in T€) (in T€) (ungeprüft) (ungeprüft)



Kurzfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . garantiert* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . besichert** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nicht garantiert/unbesichert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langfristige Schulden**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . garantiert* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . besichert** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nicht garantiert/unbesichert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewinnrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilanzgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



60.404,3 1.845,1 14.361,6 46.042,7 36.610,5 2.363,1 17.264,1 18.266,6 50.679,2 10.085,7 12.615,5 0,0 27.978,0 147.694,0



60.404,3 1.845,1 14.361,6 46.042,7 36.610,5 2.363,1 17.264,1 18.266,6 260.360,6 36.913,6 203.024,8 5.528,0 14.894,2 357.375,4



*



Landesbürgschaft des Landes Sachsen-Anhalt in Bezug auf einen kurzfristigen Betriebsmittelkredit und in Bezug auf ein langfristiges Investitionsdarlehen; persönliche Bürgschaften/Garantien von Vorstandsmitgliedern/ Gründern in Bezug auf Kredite und stille Beteiligungen. Landesbürgschaft und persönliche Garantien in Bezug auf Kredite wurden nach dem 30. Juni 2005 aufgehoben. ** Grundschulden (Betriebsgrundstück), Sicherungsübereignung des gesamten Anlagevermögens, Sicherungsabtretung der Rechte und Ansprüche aus den auf Produktionslinie IV bezogenen Verträgen, Globalzession sämtlicher Forderungen aus Lieferung und Leistung, Raumsicherungsübereignung sämtlicher Vorräte. *** Hierbei wurde ein Platzierungspreis in Höhe von € 31,5 pro Aktie (entspricht dem Mittelwert der Preisspanne) sowie der Verkauf sämtlicher bis zu 6.656.552 Aktien aus der Kapitalerhöhung unterstellt. Emissionskosten (einschließlich Bankenprovisionen) wurden nicht berücksichtigt. Die im August 2005 durchgeführte Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um € 20.171.368 wurde berücksichtigt. **** Davon € 14,4 Mio. Genussrechtskapital und € 4,1 Mio. stille Beteiligungen. Zum 30. Juni 2005 Nach Anpassung bei unterstellter Vor Durchführung Durchführung des des Angebots Angebots* (in T€) (in T€) (ungeprüft) (ungeprüft)



Liquide Mittel* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurzfristige Nettofinanzverschuldung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langfristige Finanzverbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nettofinanzverschuldung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *



920,4 13.250,1 12.329,7 13.050,4 25.380,1



210.601,8 13.250,1 - 197.351,7 13.050,4 - 184.301,3



Hierbei wurde ein Platzierungspreis in Höhe von € 31,5 pro Aktie (entspricht dem Mittelwert der Preisspanne) sowie der Verkauf sämtlicher bis zu 6.656.552 Aktien aus der Kapitalerhöhung unterstellt. Emissionskosten (einschließlich Bankenprovisionen) wurden nicht berücksichtigt.
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Eventualverbindlichkeiten und sonstige finanzielle Verpflichtungen Als außerbilanzielle sonstige finanzielle Verpflichtungen wies die Gesellschaft zum 12. September 2005 Abnahmeverpflichtungen gegenüber Lieferanten bezüglich Silizium und Wafern für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis zum Jahr 2015 in Höhe von insgesamt rund € 1.760,3 Mio. (30. Juni 2005: € 1.150,3 Mio.) aus. Für die Berechnung dieser Beträge wurden die zum 12. September bzw. 30. Juni 2005 geltenden Preise zugrunde gelegt. Grundsätzlich werden die Preise jedoch zumeist halbjährlich neu verhandelt, weshalb sich dieser Betrag auch dadurch signifikant verändern kann. In dem vorstehend dargestellten Volumen der Abnahmeverpflichtungen sind auch Abnahmeverpflichtungen der Gesellschaft in Bezug auf einen Waferliefervertrag enthalten, dessen Abschluss durch die Gewährung einer Garantie der Gesellschaft gegenüber dem Siliziumlieferanten des betroffenen Waferlieferanten für Zahlungsplichten des Waferlieferanten gegenüber dem Silliziumlieferanten aus dem zugrundeliegenden Siliziumliefervertrag ermöglicht wurde. Wird die Garantie von dem Siliziumlieferanten in Anspruch genommen, geht der Siliziumliefervertrag auf die Gesellschaft über und die Abnahmeverpflichtungen aus dem Waferliefervertrag werden hinfällig. Das EuroVolumen der Abnahmeverpflichtungen aus dem Waferliefervertrag übersteigt das durch die Gesellschaft garantierte Euro-Volumen aus dem Siliziumliefervertrag. Zu Angaben in Bezug auf diese Verträge und zur Verteilung der Abnahme- und Zahlungsverpflichtungen auf die einzelnen Jahre, siehe „Geschäftstätigkeit – Beschaffung“. Die Gesellschaft gibt außerdem Produktgewährleistungen. Sie gewährleistet gegenüber ihren Kunden, dass die Zellen für die Dauer von zehn Jahren mindestens 90 % der Nennleistung erzielen. Im Übrigen gewährt sie ihren Kunden eine vertragliche Gewährleistung von ein bis zwei Jahren auf die von ihr veräußerten Zellen. Die Gesellschaft hat sich in einem Joint-Venture Vertrag verpflichtet, der EverQ in mehreren Stufen zunächst bis zu insgesamt € 11,0 Mio. als Eigenkapital zuzuführen. Von diesem Betrag hat die Gesellschaft bis zum 30. Juni 2005 rund € 3,0 Mio. eingezahlt. Im August 2005 wurden weitere € 2,5 Mio. eingezahlt. Kommt es zu einer Fremdfinanzierung (diesbezüglich besteht eine Absichtserklärung für insgesamt € 18,5 Mio.) so geht die Gesellschaft von einer verbleibenden Verpflichtung von € 0,9 Mio. aus. Das Bestellobligo für Sachanlagen betrug zum 30. Juni 2005 € 9,1 Mio. Es bestehen mehrere Leasingverträge (Operating Leases) für Kraftfahrzeuge. Die Leasingverträge sind über eine Laufzeit von 36 Monaten abgeschlossen worden und enthalten keine konkreten Verlängerungs- oder Kaufoption. Die monatlichen Leasingraten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Zum 30. Juni 2005 bestehen ausstehende Leasingzahlungen in Höhe von insgesamt T€ 92,0 (davon fällig bis zu einem Jahr T€ 49,2 und von länger als einem Jahr bis zu fünf Jahren T€ 42,8).
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GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT UND VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES Gründe für das Angebot Hauptgrund für das Angebot ist die Platzierung von aus einer Kapitalerhöhung stammenden Aktien der Gesellschaft zur Beschaffung von Eigenkapital. Die Gesellschaft erhält im Rahmen dieses Angebots den Verkaufserlös (abzüglich der Provisionen des Bankenkonsortiums und anteiliger Kosten) aus dem Verkauf der bis zu 6.656.552 Aktien aus der Kapitalerhöhung. Unter der Annahme, dass sämtliche 6.656.552 Aktien aus der Kapitalerhöhung platziert werden und dass der Platzierungspreis dem Mittelwert der Preisspanne entspricht, würde der Nettoerlös aus der Emission für die Gesellschaft (nach Abzug der der Gesellschaft voraussichtlich entstehenden Emissionskosten und Bankenprovisionen, „Nettoemissionserlös der Gesellschaft“) rund € 199,9 Mio. betragen. Darüber hinaus beabsichtigen die Veräußernden Aktionäre im Rahmen des Angebots insgesamt bis zu 1.586.710 ihrer Aktien (einschließlich der den Konsortialbanken im Hinblick auf eine mögliche Mehrzuteilung eingeräumten Greenshoe-Option) der Gesellschaft zu veräußern. Die Veräußernden Aktionäre werden den Verkaufserlös (abzüglich der Provisionen des Bankenkonsortiums und anteiliger Kosten) aus dem Verkauf ihrer Aktien erhalten.



Verwendung des Emissionserlöses Vorgesehene Maßnahmen Die Umsetzung der strategischen Ziele der Gesellschaft erfordert erhebliche Investitionen. Siehe „Geschäftstätigkeit – Strategie“. Die Finanzierung dieser Investitionen führt zu einem hohen Kapitalbedarf der Gesellschaft in den kommenden Jahren. Investitions- und Kapitalbedarf entstehen dabei überwiegend in den folgenden Bereichen: Finanzierung des weiteren Wachstums des Kerngeschäfts: Die Gesellschaft strebt an, in ihrem Kerngeschäft, der Herstellung von Silizium-Wafer basierten Photovoltaik-Zellen, weiterhin stark zu wachsen. In diesem Bereich besteht nach Erwartung der Gesellschaft in den kommenden Jahren der Schwerpunkt des Investitions- und Kapitalbedarfs. Der Gesellschaft entsteht in diesem Bereich insbesondere durch folgende Maßnahmen erheblicher Kapitalbedarf: ‰ Kapazitätsausbau durch die Errichtung weiterer Produktionsanlagen für die Produktion von Silizium-Wafer basierten Photovoltaik-Zellen: Vor dem Hintergrund der zur Zeit begrenzten Verfügbarkeit von Silizium und Silizium-Wafern sind die konkreten Investitionsentscheidungen bezüglich der Errichtung weiterer Produktionsanlagen abhängig von den Erwartungen der Gesellschaft hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Verfügbarkeit von Silizium und Silizium-Wafern. Die Gesellschaft erwartet eine Entspannung auf dem Silizium- und Silizium-Wafermarkt erst in etwa zwei bis drei Jahren. Nach dem für das erste Quartal 2006 vorgesehenen Abschluss des Endausbaus der Fertigungslinie IV, plant die Gesellschaft deshalb die Inbetriebnahme weiterer Produktionsanlagen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2007. In diesem Zusammenhang erwartet die Gesellschaft, dass die Errichtung der neuen Produktionsanlagen bereits vor deren Fertigstellung zu erheblichen Mittelabflüssen führen wird. Tritt eine Marktentspannung für Silizium und Silizium-Wafer früher als erwartet ein, könnte die Gesellschaft die Entscheidung treffen, den Ausbau der Produktionskapazitäten früher vorzunehmen. ‰ Unterstützung des Rohstoffbezugs im Bereich von Silizium und Silizium-Wafern: Aufgrund der derzeit begrenzten Verfügbarkeit von Silizium und Silizium-Wafern ist die kontinuierliche Absicherung eines ausreichenden Rohstoffbezugs für die Realisierung des geplanten Kapazitätsausbaus von zentraler Bedeutung für die Gesellschaft. Im Rahmen der derzeitigen Marktbedingungen ist eine starke Kapitalausstattung von erheblichem Vorteil, um schnell und flexibel sich ergebende Möglichkeiten zur Unterstützung des Rohstoffbezugs wahrnehmen zu können. Hierbei spielt insbesondere die Fähigkeit, Vorauszahlungen leisten zu können, um im Rahmen von langfristigen 48



Siliziumlieferverträgen den Kapazitätsausbau bei Lieferanten vorzufinanzieren, eine wichtige Rolle. Die Gesellschaft hat sich im Zusammenhang mit Siliziumlieferverträgen zu erheblichen Vorauszahlungen verpflichtet. Außerdem befindet sich die Gesellschaft in Verhandlungen über weitere Siliziumlieferverträge, bei denen sie sich möglicherweise zur Leistung erheblicher Vorauszahlungen verpflichten wird. Wesentliche Anteile der Vorauszahlungen können dabei bereits zwei bis drei Jahre vor Beginn der Belieferung fällig werden. Siehe „Geschäftstätigkeit – Beschaffung“ und „– Strategie – Schnelles Wachstum – Rohstoffversorgung“. ‰ Investitionen in EverQ, CSG Solar und Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologie: Die Gesellschaft plant, über ihre Minderheitsbeteiligungen an EverQ und CSG Solar an der Kommerzialisierung weiterer Photovoltaik-Technologien teilzunehmen, die unter anderem durch die Verwendung alternativer Materialien bzw. Materialverarbeitungsprozesse auf eine Reduzierung des Bedarfs von Silizium und Silizium-Wafern im Produktionsprozess abzielen. Siehe „Geschäftstätigkeit – Beteiligungen an EverQ, CSG Solar sowie Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien“. EverQ und CSG Solar bereiten derzeit die Aufnahme der Produktion von Photovoltaik-Zellen auf Grundlage der String-Ribbon- bzw. der CSG-Technologie vor. Die Inbetriebnahme einer ersten Produktionslinie ist jeweils für das erste Halbjahr 2006 vorgesehen. Für den Fall der erfolgreichen Aufnahme der industriellen Massenproduktion, planen EverQ und CSG Solar eine zügige und erhebliche Erweiterung ihrer jeweiligen Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft erwartet, dass die mit dem Kapazitätsausbau verbundenen Investitionen zu erheblichem Eigenkapitalbedarf von EverQ und CSG Solar führen werden, der durch die Aktionäre von EverQ und CSG Solar zu decken ist. Die Gesellschaft plant derzeit, durch die Teilnahme an Eigenkapitalmaßnahmen bei EverQ und CSG Solar eine Verwässerung ihrer Anteile zu vermeiden. Die Gesellschaft hat zudem unter bestimmten Umständen das Recht, ihre Beteiligung an EverQ durch zusätzliche Kapitaleinlagen auf 50% zu erhöhen. Siehe „Wesentliche Verträge – JointVenture Vertrag mit der Evergreen Solar, Inc.“. Derzeit gibt es Verhandlungen über die Aufnahme eines weiteren Joint-Venture Partners. Angedacht ist die Aufnahme eines dritten Joint-Venture Partners, der zunächst eine Minderheitsbeteiligung erhält; mittelfristig wäre jedoch (abhängig von der Entwicklung) die phasenweise Anpassung zu drei gleichberechtigten Beteiligungen der drei Partner vorgesehen. Neben dem Eintritt in das Joint-Venture würde eine strategische Zusammenarbeit insbesondere in den Bereichen technologische Kooperation und Unterstützung der Siliziumabsicherung von EverQ angestrebt. Kommt es zum Abschluss einer solchen Transaktion, würde dies zu einer Herabsetzung der Beteiligungsquote der Gesellschaft an der EverQ und zu einer Verwässerung der Option der Gesellschaft führen. Die Gesellschaft verfolgt außerdem verschiedene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Verhandlungen über Akquisitionen bzw. Kooperationen im Bereich der Dünnschichttechnologien. Auch diesbezüglich werden voraussichtlich Investitionen vorgenommen werden. Daneben plant die Gesellschaft ‰ eine generelle Stärkung der Finanzierungsstruktur durch die Zuführung von Eigenkapital im Rahmen der Kapitalerhöhung als Basis für ihr weiteres Wachstum, ‰ Investitionen in Forschung und Entwicklung in Bezug Produktionsverbesserungen im Bereich ihrer Kerngeschäftstätigkeit,



auf



Produkt-



und



‰ die Rückzahlung von stillen Beteiligungen in Höhe von rund € 4,1 Mio. Zu den stillen Beteiligungen siehe „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital – Stille Beteiligungen“, ‰ eine Stärkung des Geschäftskapitals.



zum



laufenden



Geschäftsbetrieb
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zur



Verfügung



stehenden



Kapitalbedarf aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, dass die Finanzierung des weiteren Wachstums des Kerngeschäfts den Schwerpunkt des beschriebenen Investitions- und Kapitalbedarfs der kommenden Jahre und in Anlehnung daran einen überwiegenden Anteil an der Verwendung des Emissionserlöses ausmachen wird. Abhängig von der Entwicklung der Silizium- und Waferverfügbarkeit schätzt die Gesellschaft derzeit, dass für den Kapazitätsausbau frühestens ab 2006 in den nachfolgenden Jahren mehr als € 200 Mio. aufgewendet werden könnten. Kurzfristig wird nach Erwartung der Gesellschaft die Leistung von Vorauszahlungen im Zusammenhang mit Siliziumverträgen im Vordergrund stehen. Es bestehen derzeit bereits Verpflichtungen zu noch zu leistenden Vorauszahlungen in einer Höhe von insgesamt rund € 13,3 Mio. und rund US$ 24,0 Mio. bis Anfang des Jahres 2007. Nach Einschätzung der Gesellschaft könnte es diesbezüglich bereits kurzfristig zu weiteren Vorauszahlungen von bis zu einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag kommen. Für den Fall der erfolgreichen Aufnahme der industriellen Massenproduktion und des Vertriebs durch EverQ bzw. CSG Solar, erwartet die Gesellschaft kurzfristig bedeutenden Mittelbedarf für die Teilnahme an Eigenkapitalmaßnahmen dieser Unternehmen zur jeweiligen Finanzierung von Investitionen für Kapazitätserweiterungen. Nach Einschätzung der Gesellschaft könnte es diesbezüglich bereits im Jahr 2006 zu Investitionen von bis zu einem hohen zweistelligen Millionenbetrag kommen. Im Bereich der Dünnschichttechnologien hat die Gesellschaft jüngst eine Kooperation abgeschlossen, auf deren Grundlage bis Ende des Jahres 2006 Investitionen von voraussichtlich über € 10,0 Mio. vorgesehen sind. Die Kündigung und Rückführung der stillen Beteiligungen in Höhe von rund € 4,1 Mio. ist innerhalb der nächsten drei bis zwölf Monate vorgesehen. Der Nettoemissionserlös der Gesellschaft soll in liquiden kurzfristigen Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten, Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten oder ähnlichen Instrumenten angelegt werden, so dass er für die oben beschriebenen Zwecke bei Bedarf kurzfristig zur Verfügung steht. Finanzierung des Kapitalbedarfs Die Gesellschaft plant, den dargestellten Kapitalbedarf aus dem Nettoemissionserlös, dem Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit sowie der Aufnahme von Fremdkapital abzudecken. Der in Bezug auf eine Investitionsmaßnahme gewählte Mix dieser Finanzierungsmittel wird von Fall zu Fall anhand der konkreten Umstände festgelegt werden. Nach derzeitigem Stand der Planung rechnet die Gesellschaft damit, dass der der Planung entsprechende Kapitalbedarf aus den genannten Finanzierungsquellen gedeckt werden kann. Dabei erwartet die Gesellschaft, dass zukünftig die Bedeutung der Finanzierung von Investitionen aus ihrem Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit sowie durch Fremdkapital zunehmen wird. Obwohl derzeit keine konkreten Eigenkapitalmaßnahmen geplant sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es (insbesondere mittel- und langfristig) bei Planungsänderungen, veränderten Investitionsbedingungen oder der Entscheidung über zusätzliche derzeit noch nicht absehbare Investitionen zu einer weiteren Aufnahme von Eigenkapital kommt. Die Gesellschaft wird die vorstehend dargestellten Pläne fortlaufend überprüfen und sie anhand der Marktentwicklung gegebenenfalls anpassen oder ändern.
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INTERESSEN VON SEITEN NATÜRLICHER UND JURISTISCHER PERSONEN, DIE AN DEM ANGEBOT BETEILIGT SIND Ein Teil der im Rahmen des Angebots zu platzierenden Aktien wird von Altaktionären, darunter auch die Mitglieder des Vorstandes Herr Anton Milner und Herr Reiner Lemoine und der Vorsitzende des Aufsichtsrats Herr Dr. Thomas van Aubel (bzw. von diesen Personen beherrschte Gesellschaften), angeboten, die den auf die von ihnen veräußerten Aktien entfallenden Anteil am Emissionserlös erhalten werden. Zur Identität der Veräußernden Aktionäre siehe „Das Angebot – Veräußernde Aktionäre, Marktschutzvereinbarungen – Veräußernde Aktionäre“. Diese Altaktionäre haben daher ein geschäftliches Interesse an der Durchführung des Angebots zu einem möglichst hohen Platzierungspreis. Ein Teil des Emissionserlöses soll dazu verwendet werden, die stillen Beteiligungen der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH („IBG“), deren Geschäftsführer Herr Dr. Dinnies-Johannes von der Osten gleichzeitig stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft ist, sowie der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH („MBG”) zurückzuführen. Zu näheren Einzelheiten siehe „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital – Stille Beteiligungen” sowie „Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses“. Daher werden die geschäftlichen Interessen der IBG und der MBG durch das Angebot betroffen. Die Aktionäre Good Energies Investments B.V. und Herr Immo Ströher, der gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft ist, halten wesentliche Beteiligungen an bedeutenden Geschäftspartnern der Gesellschaft. So ist Herr Ströher wesentlich an der SOLON AG für Solartechnik („Solon AG“) beteiligt. Der Solon-Konzern ist der größte Kunde der Gesellschaft. An der Solon AG ist auch Herr Reiner Lemoine, Vorstandsmitglied der Gesellschaft, beteiligt. Beide Herren sind auch Mitglieder des Aufsichtsrats der Solon AG. Siehe hierzu „Geschäfte mit nahestehenden Personen – Geschäftsbeziehungen zum SolonKonzern“. Herr Marcel Egmond Brenninkmeijer, der Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft ist, hält mittelbar eine Beteiligung an der Good Energies Investments B.V. Die Good Energies Investments B.V. ist wesentlich am Konzern der Renewable Energy Corporation ASA („REC-Konzern“) beteiligt, dem wichtigsten Lieferanten der Gesellschaft. Herr Marcel Egmond Brenninkmeijer ist auch Board Member der REC. Siehe hierzu „Geschäfte mit nahestehenden Personen – Geschäftsbeziehungen zum REC-Konzern“. Die Herren Immo Ströher, Reiner Lemoine und Marcel Egmond Brenninkmeijer haben daher ein geschäftliches Interesse an der Durchführung des Börsengangs und dem mit dem Emissionserlös zu finanzierenden weiteren Wachstum und dem Kapazitätsausbau der Gesellschaft. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Rechtsanwalt Dr. Thomas van Aubel, erbringt entgeltliche rechtliche Beratungsleistungen für die Gesellschaft, unter anderem auch im Rahmen dieses Angebots. Siehe hierzu „Geschäfte mit nahestehenden Personen – Rechtsberatung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats“. Er hat daher, neben seiner Stellung als Veräußernder Aktionär, ein geschäftliches Interesse an der Durchführung des Börsengangs und an dem mit dem Emissionserlös zu finanzierenden weiteren Wachstum der Gesellschaft. Das Aufsichtsratmitglied Herr Dr. Christian Reitberger hält mittelbar einen Anteil an Apax Europe V-A LP, der ein Veräußernder Aktionär ist, siehe „Das Angebot – Veräußernde Aktionäre, Marktschutzvereinbarungen – Veräußernde Aktionäre“. Er hat daher ein geschäftliches Interesse an der Durchführung des Börsengangs und an dem mit dem Emissionserlös zu finanzierenden weiteren Wachstum der Gesellschaft. Dr. Holger Feist, der über die von ihm beherrschte Feist Solarbeteiligungen GmbH Aktien im Rahmen des Angebots veräußert, ist Mitgründer und gehört zum Management der Gesellschaft. Er hat daher ein geschäftliches Interesse an der Durchführung des Angebots. 51



Die Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft, EverQ und CSG Solar sowie deren andere Aktionäre, zu denen unter anderem REC, Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und andere Veräußernde Aktionäre gehören, haben ein Interesse an der Durchführung des Angebots, da möglicherweise ein Teil des Emissionserlöses für Investitionen in die Beteiligungsgesellschaften verwendet wird. Die Konsortialbanken erhalten eine Vergütung für ihre Tätigkeit im Rahmen des Angebots, die von der Höhe des erzielten Emissionserlöses abhängig ist. Siehe hierzu „Das Angebot – Kosten des Angebots, Provisionen und Nettoemissionserlös“. Aus diesen Gründen haben die Konsortialbanken ein geschäftliches Interesse an der Durchführung des Angebots.
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GESCHÄFTSTÄTIGKEIT Einführung Kerngeschäft der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Photovoltaik-Zellen. Photovoltaik bezeichnet die Nutzung der Sonnenenergie zur Erzeugung von Elektrizität. Grundbaustein der Photovoltaik-Technik ist eine Photovoltaik-Zelle (SolarZelle). Unter Zufuhr von Licht werden in der Photovoltaik-Zelle positive und negative Ladungsträger freigesetzt (Photovoltaikeffekt) und so elektrischer Strom (Gleichstrom) erzeugt, welcher unmittelbar zum Antrieb elektrischer Geräte oder nach Umwandlung in Wechselstrom durch einen sogenannten Wechselrichter zum Betrieb von elektrischen Geräten mit Wechselspannung verwendet bzw. in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden kann. Die Photovoltaik (Stromgewinnung aus Sonnenenergie) ist von anderen Arten der Nutzung von Sonnenenergie zu unterscheiden. So wird im Bereich der Solarthermie Sonnenenergie nicht zur Erzeugung von Strom, sondern zur Übertragung und Speicherung von Wärme für die Trinkwassererwärmung und die Heizungsunterstützung genutzt. Wichtigster Bestandteil einer Photovoltaik-Zelle sind Halbleitermaterialien. Als Halbleitermaterial wird bei Photovoltaik-Zellen weit überwiegend kristallines Silizium verwendet. Silizium kann beispielsweise aus Quarzsand gewonnen werden, welcher geschmolzen und in verschiedenen Behandlungsschritten von fremden Substanzen gereinigt wird. Das flüssige Silizium wird dann zu Siliziumblöcken kristallisiert. Bei Erstarrung des flüssigen Siliziums durch Abkühlung bilden sich unterschiedlich große Kristallstrukturen aus. Deshalb werden diese Siliziumblöcke (Ingots) als multikristalline Ingots bezeichnet. Aus einem multikristallinen Ingot werden Siliziumblöcke mit quadratischem Querschnitt gesägt, aus denen in einem weiteren Schritt dünne Scheiben, die sogenannten Wafer, gesägt werden. Aus multikristallinen Ingots werden multikristalline Wafer gesägt. Aus geschmolzenem Silizium können durch ein besonderes Verfahren auch einkristalline Siliziumstäbe gezogen werden (monokristalline Ingots). Aus monokristallinen Ingots werden monokristalline Wafer gesägt. Die Wafer werden in einem hochtechnologischen Behandlungsprozess zu Photovoltaik-Zellen weiterverarbeitet. Siehe „– Produktion“. Je nachdem, ob die Zellen aus mono- oder multikristallinen Wafern gewonnen werden, bezeichnet man sie als mono- oder multikristalline Zellen. Die mono- und multikristalline Silizium-Wafer basierte Photovoltaik-Zelltechnologie ist derzeit die mit Abstand am weitesten verbreitete Technologie. Zu weiteren Technologien siehe „– Weitere Technologien“. Eines der wichtigsten Merkmale einer Photovoltaik-Zelle ist ihr Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad bezeichnet den Quotienten aus der maximal abgegebenen elektrischen Energie und der einfallenden Lichtleistung. Eine Zelle mit höherem Wirkungsgrad (bei gleichem Format) erzeugt mehr Strom. Die Leistung einer Zelle bestimmt sich nach dem Wirkungsgrad und ihrer Oberflächengröße und wird in Watt („W“) gemessen. Watt-Peak („Wp“) bezeichnet die genormte Leistung einer Zelle unter standardisierten Testbedingungen. Bei der Produktion von Photovoltaik-Modulen werden Photovoltaik-Zellen miteinander zu einem Modul verschaltet, um eine ausreichende Spannung zu erreichen. Die so miteinander verbundenen Zellen werden witterungsbeständig durch Laminierung verkapselt, frontseitig mit Glas und rückseitig mit einer Rückseitenfolie abgedeckt und mit einem Rahmen versehen. Photovoltaik-Module bilden den wichtigsten Bestandteil von Photovoltaik-Anlagen. Bei Photovoltaik-Großanlagen, deren Leistung in der Regel über 100 kWp und oft sogar deutlich über 1 MWp liegt, wird eine Vielzahl von Modulen verwendet. Bei kleinen und mittelgroßen Anlagen werden Leistungen bis zu 100 kWp erreicht und entsprechend weniger Module verwendet. Neben der Verwendung zur Herstellung von Photovoltaik-Modulen und -Anlagen werden Photovoltaik-Zellen auch im Bereich der Konsumgüter, wie beispielsweise in Taschenrechnern, Uhren und anderen elektrischen Kleingeräten (sogenannte Konsumentenapplikationen) verwendet. Siehe „– Markt für Photovoltaik und Wettbewerber – Photovoltaik-Endanwendung“. 53



Q-Cells AG Die im Jahre 1999 gegründete Gesellschaft ist gemessen an der Produktionsleistung einer der weltweit größten Hersteller und ist der größte fokussierte, nicht vertikal integrierte und konzernunabhängige Hersteller kristalliner Silizium-Zellen weltweit (Quelle: Photon, April 2005, Sarasin-Studie 2004). Kerngeschäft ist die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von qualitativ hochwertigen mono- und multikristallinen Photovoltaik-Zellen. Im Unterschied zu vielen der großen Zellhersteller ist die Gesellschaft auf die Wertschöpfungsstufe der Zellherstellung fokussiert und nicht in eine Unternehmensgruppe eingebunden, die weitere Wertschöpfungsstufen der photovoltaischen Wertschöpfungskette integriert und Zellen überwiegend für die eigene Modulproduktion herstellt. Seit Aufnahme der Produktion im Jahre 2001 konnte die Gesellschaft durch Ausbau der Produktionskapazitäten an ihrem Standort in Thalheim, Sachsen-Anhalt, ein erhebliches Wachstum und damit verbundene signifikante Skaleneffekte erzielen. Im ersten Halbjahr 2005 betrug ihre Produktion 66,6 MWp (2004: 75,9 MWp; 2003: 27,7 MWp; 2002: 9,3 MWp). Aufgrund ihrer intensiven Forschungs- und Entwicklungstätigkeit ist es der Gesellschaft gelungen, seit ihrer Gründung kontinuierlich ihr Produktportfolio und die Leistungsfähigkeit der von ihr hergestellten Zellen sowie die technologischen Fertigungsprozesse weiterzuentwickeln und dadurch die Effizienz des Herstellungsprozesses zu verbessern und die Produktionskosten pro MWp produzierter Zell-Leistung nachhaltig zu senken. Die folgende Tabelle zeigt die Umsatzerlöse, das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) sowie das Sachanlagevermögen (zum jeweiligen Bilanzstichtag) und die Mitarbeiterzahlen (Kopfzahlen zum jeweiligen Bilanzstichtag). Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2002 2003 2004 (geprüft) (geprüft) (geprüft)



Umsatzerlöse (in € Mio.) . . . . . . . . . . . . . . Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT*) (in € Mio.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anteil des Ergebnisses der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) am Umsatz (in %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachanlagen (in € Mio. zum Bilanzstichtag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anzahl der Mitarbeiter (zum Bilanzstichtag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2004 2005 (ungeprüft) (ungeprüft)



17,3



48,8



128,7



47,6



116,7



0,9



5,3



19,6



7,5



23,5



5,2



10,9



15,2



15,8



20,1



15,1



27,1



66,4



40,9



91,4



82



207



484



304



689



EBIT bezieht sich auf das Ergebnis nach Abschreibungen und vor Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zinsen und ähnlichen Erträgen, Zinsen und ähnlichen Aufwendungen aufgrund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinnen und Steuern vom Einkommen und Ertrag. EBIT ist keine nach IFRS definierte Kennzahl. Potenzielle Investoren sollten beachten, dass EBIT keine einheitlich angewendete oder standardisierte Kennzahl ist, dass seine Berechnung von Unternehmen zu Unternehmen wesentlich variieren kann und dass es für sich allein genommen keine Basis für Vergleiche mit anderen Unternehmen darstellt.



Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt derzeit in Deutschland. Daneben hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren jedoch auch internationale Aktivitäten aufgebaut, die im laufenden Geschäftsjahr erweitert wurden und auch zukünftig signifikant ausgebaut werden sollen. Zu den wichtigsten Exportmärkten gehören Europa und Asien. Mit dem Ziel, weitere Photovoltaik-Technologien zur industriellen Massenproduktion zu führen, hat die Gesellschaft im Januar 2005 ein Joint Venture mit der Evergreen Solar, Inc. („Evergreen“) gegründet und sich seit Ende 2004 in mehreren Investitionsschritten an der 54



CSG Solar AG („CSG Solar“) beteiligt. Im Rahmen des Joint Ventures mit Evergreen wurde die EverQ GmbH („EverQ“) gegründet, deren Gegenstand die Weiterentwicklung der StringRibbon-Technologie zur industriellen Massenproduktion von siliziumbasierten Wafern, Zellen und Modulen auf Grundlage dieser Technologie ist. Gegenstand der CSG Solar ist die Weiterentwicklung der siliziumbasierten Dünnschichttechnologie Crystalline Silicon on Glass („CSG-Technologie“) zur industriellen Massenproduktion. Des Weiteren verfolgt die Q-Cells AG verschiedene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Akquisitionen bzw. Kooperationen im Bereich der Dünnschichttechnologien. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Produktionsverfahren für diese Technologien.



Markt für Photovoltaik und Wettbewerber Marktumfeld Gründe für die Förderung von regenerativen Energien Der weltweite Energieverbrauch wird in großem Umfang aus fossilen Brennstoffen (Kohle, Öl und Gas) gedeckt. Weitere Energieträger sind die in vielen Ländern umstrittene Kernenergie und die sogenannten regenerativen Energien (Solarenergie, Biomasse, Erdwärme, Wasserkraft und Windkraft). Die regenerativen Energieträger haben in den letzten Jahren insbesondere aufgrund politisch motivierter staatlicher Förderung in führenden Industrienationen ein deutliches Wachstum erfahren, das sich nach allgemeiner Ansicht weiter fortsetzen wird. Die Gründe für die politische Förderung von regenerativen Energien sind: ‰ die Endlichkeit der Reserven an fossilen Brennstoffen und damit verbunden ein langfristig zu erwartender Preisanstieg, ‰ das Bestreben rohstoffarmer Länder, ihre Abhängigkeit von Rohstoffimporten zur Absicherung ihrer Energieversorgung zu reduzieren, ‰ die drohenden Umweltrisiken aus der Nutzung fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung und der daraus resultierende CO2-Ausstoß, der aufgrund des „Treibhauseffekts“ vielfach als Ursache für eine sich anbahnende Klimaveränderung angesehen wird, sowie drohende Umweltrisiken durch den Betrieb von Kernenergieanlagen, ‰ die stark ansteigende Energienachfrage aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung und des zu erwartenden Wirtschaftswachstums, insbesondere in Asien und der dritten Welt, und die sich aus diesen Gründen ergebende Notwendigkeit der Erschließung alternativer Energiequellen. Kyoto-Protokoll Das gesteigerte Bewusstsein im Hinblick auf eine umweltgerechte Energieversorgung und das Einsetzen der politischen Förderung von regenerativen Energien aus den vorstehend genannten Gründen führte zu der Verabschiedung des sogenannten Kyoto-Protokolls von 1997, welches eine wesentliche Grundlage für das weltweite Wachstum der regenerativen Energien in den letzten Jahren ist. Das Kyoto-Protokoll ist eine völkerrechtliche Vereinbarung der UN-Organisation United Nations Framework Convention on Climate Change („UNFCCC“), in der sich 126 Staaten zu konkreten Reduzierungen der Treibhausgasemissionen bis 2012 verpflichtet haben. Noch nicht alle Vertragsstaaten, darunter die Vereinigten Staaten von Amerika, haben das Protokoll ratifiziert. Wesentliches Ziel des Abkommens ist die Reduzierung der CO2-Emissionen um mindestens fünf Prozent gegenüber dem Niveau von 1990. Zu diesem Zweck sollen die Staaten unter anderem auch die Erforschung und Nutzung erneuerbarer Energien fördern. Europa Im Anschluss an das Kyoto-Protokoll hat sich die Europäische Union zur Förderung der regenerativen Energien verpflichtet. Die Europäische Union strebt eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromversorgung von 14 % im Jahr 2001 auf 21 % im Jahr 55



2010 an. Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Primärenergieverbrauch der Europäischen Union soll von 6 % im Jahr 2001 auf 12 % im Jahr 2010 steigen. Diese Zielgrößen können jedoch nur erreicht werden, wenn alle Mitgliedstaaten die entsprechenden Vorgaben der Europäischen Union fristgemäß umsetzen. Auf Basis der gegenwärtigen Entwicklung schätzt die Europäische Union, dass der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung im Jahr 2010 auf 18 bis 19 % ansteigen wird; der Anteil am gesamten Primärenergieverbrauch wird danach zwischen 9 und 10 % betragen. (Quellen: Europäische Kommission, PV Status Report 2004 (S. 67, 68); Generaldirektion für Energie und Transport, Renewable Energy to take off in Europe? (S. 3 und 5)). Deutschland In Anlehnung an die Ziele der Europäischen Union verfolgt die Bundesrepublik Deutschland derzeit das Ziel, von 2008 bis 2012 eine CO2-Reduzierung von 21 % gegenüber dem Stand von 1990 zu erreichen. Gleichzeitig soll der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis zum Jahr 2010 auf mindestens 12,5 % gegenüber dem Jahr 2000 verdoppelt werden und bis zum Jahr 2020 auf mindestens 20 % steigen. Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Primärenergiebedarf soll bis zum Jahr 2010 auf 4,2 % gegenüber dem Jahr 2000 verdoppelt werden. Diese Werte liegen unter den absoluten Zielvorgaben der Europäischen Union, weil Deutschland im EU-Vergleich ein niedrigeres Ausgangsniveau im Hinblick auf den Anteil von erneuerbaren Energien aufwies. Zentrales Element der Förderung in Deutschland ist das Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien („EEG“), welches Betreiber von Stromnetzen verpflichtet, Anlagen zur Stromgewinnung auf Basis regenerativer Energien an ihr Netz anzubinden und den gesamten von solchen Anlagen erzeugten Strom zu langfristig garantierten Mindestpreisen abzunehmen, die erheblich über dem Marktpreis liegen. Zur Abhängigkeit der Photovoltaik von staatlicher Förderung und möglichen Veränderungen der staatlichen Förderung und der Energiepolitik im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen 2005, siehe „– Regulatorisches Umfeld – Abhängigkeit der Photovoltaik von staatlicher Förderung“. Nach Angaben des Branchenverbands Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft (UVS) e.V. wurden im Jahr 2004 in Deutschland Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 340 MWp installiert (2003: 157 MWp; 2002: 83 MWp). Dies entspricht gegenüber 2003 einem Zuwachs von 116 %. Siehe „ – Regulatorisches Umfeld“. Spanien In Spanien war der Markt für Photovoltaik-Produkte bislang nicht besonders weit entwickelt. Im März 2004 ist jedoch ein in seiner Grundstruktur dem EEG ähnliches Einspeisevergütungsgesetz in Kraft getreten. Außerdem existieren in verschiedenen Städten und Gemeinden Regelungen, die unter bestimmten Umständen bei Neubauten und Renovierungen die Verwendung einer regenerativen Energieanlage vorsehen. (Quelle: Europäische Kommission, PV Status Report 2004 (S. 72)). Vereinigte Staaten von Amerika Die Vereinigten Staaten von Amerika gehören zusammen mit Deutschland und Japan in Bezug auf die installierte Photovoltaik-Leistung zu den weltweit größten Photovoltaik-Märkten. Nachdem die Vereinigten Staaten von Amerika noch bis Mitte der 90er Jahre der weltweit wichtigste Absatzmarkt für Photovoltaik-Produkte waren, nehmen sie heute nur noch den dritten Rang ein. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in den USA die landesweite Förderung für Photovoltaik auf geringfügige Steuervergünstigungen und Zuschussprogramme begrenzt ist. Allerdings wurden im August 2005 neue Energiegesetze erlassen, die Bestimmungen vorsehen, welche den Absatz von Photovoltaik in den Vereinigten Staaten von Amerika fördern könnten. Dazu gehören beispielsweise (i) Steuergutschriften in Höhe von maximal US$ 2.000 für die Installation von Photovoltaik-Systemen auf Wohnhäusern und eine Verstärkung der bestehenden Steueranreize für im geschäftlichen Bereich genutzte Systeme, (ii) ein Photovoltaik-Programm für öffentliche Gebäude, das im Zeitraum von 2006 bis 56



2010 mit US$ 50 Mio. pro Jahr finanziert wird, und (iii) ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm für Solarenergie (einschließlich Photovoltaik), das im Jahr 2007 mit US$ 140 Mio., im Jahr 2008 mit US$ 200 Mio. und im Jahr 2009 mit US$ 250 Mio. budgetiert wird. Außerdem haben angeführt von Kalifornien einzelne Bundesstaaten eine Reihe von verschiedenartigen Anreizprogrammen aufgelegt, darunter Steuervergünstigungen und zinsgünstige Darlehen. (Quellen: Sarasin-Studie 2004 (S. 23 f.); Landesbank BadenWürttemberg, Branchenanalyse Photovoltaik 2005 (S. 11 f.)). Japan Japan gehört zusammen mit Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika in Bezug auf die installierte Photovoltaik-Leistung zu den weltweit größten Photovoltaik-Märkten. Gemäß den Vereinbarungen des Kyoto-Protokolls verfolgt Japan das Ziel, von 2008 bis 2012 eine CO2- Reduzierung um 6 % gegenüber dem Stand von 1990 zu erreichen. Es bestehen Ziele der Regierung, die installierte Leistung von Photovoltaik-Anlagen weiter auszubauen. Im Jahr 2003 betrug die insgesamt in Japan installierte Leistung 222,8 MWp und die bis zu diesem Zeitpunkt kumulierte installierte Leistung 859,6 MWp. Als Ziel wird vom japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie bis zum Jahr 2010 eine installierte Photovoltaik-Leistung von insgesamt 4,8 GWp angestrebt. Allerdings ist derzeit vorgesehen, das sogenannte „Residential PV System Dissemination Program“, welches die private Installation von Photovoltaik-Anlagen durch Investitionszuschüsse fördet, voraussichtlich während des Jahres 2006 auslaufen zu lassen. Welche Auswirkungen dies haben wird, kann noch nicht abgeschätzt werden. (Quellen: Sarasin-Studie 2004 (S. 18, 19); Europäische Kommission, PV Status Report 2004 (S. 11 ff.)). Restliches Asien Die Photovoltaik-Märkte in China, Indien, Südkorea und Thailand sind nicht so weit entwickelt wie der japanische Photovoltaik-Markt. Der Energiebedarf ist in diesen Ländern wegen des starken Wirtschaftswachstums jedoch besonders hoch. Zudem besteht in diesen Ländern teilweise eine günstige Sonneneinstrahlung. In China wird derzeit an einem Gesetz zur Förderung regenerativer Energien gearbeitet. Auch in anderen asiatischen Ländern bestehen bereits Förderungsprogramme bzw. ist zu erwarten, dass solche eingeführt werden. (Quelle: Landesbank Baden-Württemberg, Branchenanalyse Photovoltaik 2005 (S. 12 f.)). Zur geografischen Segmentberichterstattung und weiteren Angaben zu den wichtigsten Märkten, in denen die Gesellschaft tätig ist, siehe „– Vertrieb und Marketing – Export, Modulreimport“. Abhängigkeit der Photovoltaik von staatlicher Förderung Ohne staatliche Förderungsmaßnahmen wäre die Photovoltaik, insbesondere im Bereich der netzgekoppelten Anlagen, nicht rentabel zu betreiben, da die Stromerzeugungskosten über den erzielbaren Marktpreisen und den Stromerzeugungskosten konventioneller Energieträger (z.B. Kernkraft, Kohle, Gas) liegen. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die fortgesetzte staatliche Förderung der Photovoltaik ist für die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung“. Zu möglichen Veränderungen der staatlichen Förderung und der Energiepolitik im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen 2005, siehe „– Regulatorisches Umfeld – Abhängigkeit der Photovoltaik von staatlicher Förderung“. Obwohl die Stromerzeugungskosten der Photovoltaik in der Vergangenheit durch die zunehmende Aufnahme der Massenfertigung und den technologischen Fortschritt deutlich gesunken sind und ihre Konkurrenzfähigkeit erhöht haben, bestehen aus heutiger Perspektive im netzgekoppelten Bereich noch immer erhebliche Kostennachteile im Vergleich zu anderen Energieträgern. Für die künftige Entwicklung der Photovoltaik-Industrie ist deshalb die weitere kontinuierliche Reduktion der Stromerzeugungskosten ein entscheidender Faktor. Siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren – Kostensenkungspotenziale und mögliche Produkt- und Prozessoptimierungen“. 57



Allerdings gibt es bestimmte Anwendungsbereiche, in denen die Photovoltaik bereits wirtschaftlich und konkurrenzfähig ist. So ist die Photovoltaik im Bereich der Inselanlagen, in dem es in der Regel keine staatliche Förderung durch Einspeisegesetze gibt, herkömmlichen Versorgungslösungen bereits sogar teilweise überlegen. Der Markt für Inselanlagen ist jedoch im Vergleich zum Markt für netzgekoppelte Anlagen von untergeordneter Bedeutung. Eine erhöhte Rentabilität von Photovoltaik-Anlagen besteht auch in geographischen Gebieten mit einer hohen Sonneneinstrahlung, insbesondere in Spitzenlastzeiten. Die Spitzenlastzeit deckt sich mit dem Zeitraum während eines Tages, in dem es zu der intensivsten Sonneneinstrahlung kommt. In diesem Zeitraum besteht ein besonders hoher Strombedarf beispielsweise für die Klimatisierung von Gebäuden. Die Stromtarife der Netzbetreiber liegen in den Spitzenlastzeiten in der Regel deutlich über den regulären Tarifen (sogenannter Spitzenlaststrom). In den Spitzenlastzeiten ist gleichzeitig die Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen am höchsten. Branchenberichten zu Folge ist aus den genannten Gründen damit zu rechnen, dass beispielsweise in Südeuropa photovoltaisch gewonnener Strom bereits etwa zwischen 2008 bis 2010 mit teurem Spitzenlaststrom ohne Förderung auf Basis der Erzeugungskosten konkurrieren kann. (Quelle: UVS, Solarenergie für Deutschland (S. 25)). Einige Länder haben erst kürzlich Förderungsmaßnahmen eingeführt. Nach Einschätzung der Gesellschaft ist es deshalb eher fernliegend, dass in diesen Ländern die Förderung kurzfristig wegfällt, drastisch gekürzt oder umfassend geändert wird, jedoch besteht diesbezüglich keine Gewähr. Die Gesellschaft exportiert außerdem in verschiedene ausländische Märkte; ein Wegfall oder eine drastische Kürzung der Förderung in einer größeren Anzahl dieser Länder innerhalb eines kurzen Zeitraums erscheint der Gesellschaft auch als eher fernliegend. Photovoltaik-Endanwendung Man unterscheidet grundsätzlich zwischen den folgenden Photovoltaik-Endanwendungen: ‰ Netzgekoppelte Anlagen: Bei diesem Anlagentyp besteht eine Verbindung zwischen dem Photovoltaik-System und dem regulären Stromnetz. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Dabei wird zwischen kleinen und mittelgroßen Anlagen (bis 100 kWp) und Großanlagen (über 100 kWp) unterschieden. Die kleinen und mittelgroßen Anlagen befinden sich in der Regel auf Wohn-, gewerblichen und Verwaltungsgebäuden und können auf dem Dach montiert oder in Bauteile integriert werden (Fassaden, Dachabdeckung). Großanlagen operieren als Stromkraftwerke. Häufig werden sie auf Freiflächen installiert. ‰ Inselanlagen: Inselanlagen sind Photovoltaik-Systeme, die unabhängig von und ohne Anbindung an ein Stromnetz Elektrizität für Beleuchtung, Kühlung und weitere Niederspannungsanwendungen liefern. Diese Systeme werden im Wohnbereich, aber auch für Anwendungen in der Telekommunikation sowie beispielsweise für Wasserpumpen, Parkscheinautomaten und Wetterstationen verwendet. ‰ Konsumentenapplikationen: Weiterhin existieren Photovoltaik-Anwendungen im Bereich der Konsumgüter, wie beispielsweise in Taschenrechnern, Uhren und anderen elektrischen Kleingeräten („Konsumentenapplikationen“). Die Hersteller von Konsumentenapplikationen bearbeiten dabei oftmals die gelieferten Zellen, um kleinere Zelleinheiten für die jeweilige Applikation zu gewinnen. Da die staatliche Förderung in den Bereichen Inselanlagen und Konsumentenapplikationen in den meisten Märkten allenfalls eine untergeordnete Rolle spielt, werden sie häufig als „nicht geförderte Bereiche“ bezeichnet. Die dargestellten Photovoltaik-Endanwendungen unterscheiden sich von den Anforderungen an die verwendeten Zellen grundsätzlich nicht wesentlich. 58



Wertschöpfungskette, Marktteilnehmer Die siliziumbasierte Photovoltaik-Wertschöpfungskette besteht im Wesentlichen aus folgenden Elementen: ‰ Gewinnung von Rohsilizium: Das Ausgangsmaterial für die Herstellung von Silizium ist Quarzsand. Diese Materialien werden von Siliziumherstellern in Schmelzöfen geschmolzen und in verschiedenen Behandlungsschritten von fremden Substanzen gereinigt. Der Markt für Siliziumgewinnung wird von wenigen großen Konzernen geprägt. Bei der Deckung ihres Siliziumbedarfs steht die Photovoltaik-Industrie in Konkurrenz zu der Halbleiterindustrie, für welche Silizium ebenfalls ein wichtiges Ausgangsprodukt darstellt. Da die Halbleiterindustrie Silizium mit einer noch höheren Reinheit verwendet, bietet die Herstellung von Silizium für die Halbleiterindustrie grundsätzlich die Möglichkeit, einen höheren Preis zu erzielen. Dies stellt einen Nachteil für die Photovoltaik-Industrie gegenüber der Halbleiterindustrie in der Sicherung von Siliziumlieferungen dar. Allerdings wies die Photovoltaik-Industrie bislang gegenüber der in den letzten Jahren volatilen Halbleiterindustrie einen stetigeren und kontinuierlich zunehmenden Siliziumbedarf auf. Zu den wichtigsten Siliziumherstellern gehören nach der Sarasin-Studie 2004 Hemlock (USA), Wacker (Deutschland), Tokuyama (Japan) und SGS (USA). ‰ Herstellung von Ingots/Wafern: Das durch Schmelze gewonnene Rohsilizium wird in zumeist quadratische multikristalline Siliziumblöcke, sogenannte multikristalline Ingots, kristallisiert, oder es werden monokristalline Siliziumstäbe, sogenannte monokristalline Ingots, aus der Schmelze gezogen. Aus einem multikristallinen Ingot werden Siliziumblöcke mit quadratischem Querschnitt gesägt, aus denen in einem weiteren Schritt dünne Siliziumscheiben, die sogenannten multikristallinen Wafer, gesägt werden. Aus monokristallinen Ingots werden monokristalline Wafer gesägt. Die Produktion von Ingots und Wafern wird häufig von demselben Unternehmen vorgenommen. Nach Angaben der Sarasin-Studie 2004 sind die wichtigsten europäischen Unternehmen in diesem Bereich die norwegische ScanWafer, die Deutsche Solar (Solar World-Konzern) und die deutsch-englische PV Crystalox. Weitere große Hersteller sind nach der SarasinStudie 2004 Setek, Kyocera, BP Solar und Shell Solar. Neben Waferherstellern, die ihre Erzeugnisse auf dem Markt an andere Photovoltaik-Zellhersteller verkaufen, gibt es eine Anzahl von Unternehmen, welche vertikal integriert sind und Wafer in erster Linie für den Eigenbedarf herstellen. Dazu gehören nach der Sarasin-Studie 2004 auch die Wettbewerber der Gesellschaft Kyocera sowie die Deutsche Solar, BP Solar, Shell Solar und Photowatt. Bislang gibt es jedoch nur einen Hersteller von Ingots bzw. Wafern, dessen vertikale Integration auch die vorgelagerte Siliziumherstellung umfasst. Dabei handelt es sich um den Konzern der Renewable Energy Corporation ASA („REC-Konzern“) (dem auch der norwegische Waferhersteller ScanWafer AS angehört). ‰ Herstellung von Photovoltaik-Zellen: In einem hochtechnologischen Herstellungsprozess durchlaufen die Wafer verschiedene Behandlungen und Prozesse, mittels derer die einzelne Waferscheibe zu einer Photovoltaik-Zelle verarbeitet wird, welche die Fähigkeit hat, bei Sonneneinstrahlung Gleichstrom zu erzeugen und weiterzuleiten. Zu den einzelnen Schritten des Herstellungsprozesses siehe „– Produktion – Produktionsprozess“. Der Markt für Hersteller von Photovoltaik-Zellen ist geprägt von Konzernen (u.a. Sharp, Kyocera, BP Solar und Shell Solar), die auch andere Wertschöpfungsstufen der photovoltaischen Wertschöpfungskette integrieren (insbesondere Waferherstellung und Modulherstellung). Im Unterschied zu den meisten ihrer Wettbewerber, die andere Wertschöpfungsstufen integrieren, ist die Gesellschaft in ihrer Kerngeschäftstätigkeit ein fokussierter, nicht vertikal integrierter und konzernunabhängiger Zellhersteller. Zur Marktstellung der Gesellschaft und den wichtigsten Wettbewerbern der Gesellschaft siehe „– Marktentwicklung und Wettbewerbsstellung der Gesellschaft“. ‰ Herstellung von Modulen: Da für die meisten Anwendungen die Spannung einer einzelnen Zelle nicht ausreicht, werden in der weiteren Verarbeitung mehrere Zellen miteinander zu einem Modul verschaltet. Die so miteinander verbundenen Zellen werden 59



witterungsbeständig durch Laminierung verkapselt, frontseitig mit Glas und rückseitig mit einer Rückseitenfolie abgedeckt und mit einem Rahmen versehen. Im Unterschied zur Siliziumgewinnung und der Wafer- und Zellproduktion ist die Modulproduktion weniger komplex und der Aufbau entsprechender Produktionsmittel deutlich weniger kapitalintensiv. Auf dem Modulherstellermarkt sind neben vertikal integrierten Konzernen (wie zum Beispiel Sharp, BP Solar, Shell Solar, Kyocera, Solarworld) auch auf die Modulherstellung fokussierte, nicht zu einem vertikal integrierten Solarkonzern gehörende Modulhersteller tätig. Zu diesen gehören unter anderem SOLON, SMD (aleo), MSK sowie Total Energie. Außerdem sind eine Vielzahl von anderen Akteuren mittelständischer Größenordnung auf dem Modulherstellermarkt tätig. ‰ Systemanbieter: Neben den Modulen hat ein Photovoltaik-System je nach Anwendungsart weitere Komponenten. Zu diesen Komponenten gehören unter anderem Wechselrichter, welche den von den Modulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, sowie Systeme zur Befestigung der Anlage auf Dächern oder anderen Objekten. Die Systeme und deren Installation muss außerdem geplant und durchgeführt werden. Diese Leistungen werden von Systemanbietern erbracht. Der Markt für Systemanbieter ist überwiegend durch kleine mittelständische Betriebe gekennzeichnet. Marktentwicklung und Wettbewerbsstellung der Gesellschaft Marktentwicklung Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der weltweiten Herstellung von Photovoltaik-Zellen von 1999 bis 2004: 1999 202 MWp



Wachstumsrate 42,1%



2000 287 MWp



Wachstumsrate 39,7%



2001 401 MWp



Wachstumsrate 39,7%



2002 560 MWp



Wachstumsrate 33,9%



2003 750 MWp



Wachstumsrate 67,5%



2004 1.256 MWp



Quelle: Photon, April 2005



Die Produktion der Gesellschaft belief sich im ersten Halbjahr 2005 auf 66,6 MWp (2004: 75,9 MWp; 2003: 27,7 MWp; 2002: 9,3 MWp). Zum Einfluss der derzeitigen Silizium- und Waferknappheit und zur Entwicklung der Preise für Wafer und Zellen, siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren“.
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Wettbewerbsstellung der Gesellschaft



Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die elf größten Photovoltaik-Zellhersteller weltweit, deren Produktion sowie deren Marktanteil am Weltmarkt in den Jahren 2003 und 2004: 2003



Sharp . . . . . . . . . . . . . . . . 197,9 MWp Kyocera . . . . . . . . . . . . . . . 72,0 MWp BP Solar . . . . . . . . . . . . . . 69,3 MWp Mitsubishi Electric . . . . . . 42,0 MWp Q-Cells . . . . . . . . . . . . . . . 28,2 MWp** Shell Solar . . . . . . . . . . . . 62,0 MWp* Sanyo . . . . . . . . . . . . . . . . 35,0 MWp RWE Schott . . . . . . . . . . . 44,0 MWp Isofoton . . . . . . . . . . . . . . . 35,2 MWp Motech . . . . . . . . . . . . . . . 17,0 MWp Suntech . . . . . . . . . . . . . . 8,0 MWp



Produktion Veränderung



63,7% 45,8% 22,5% 78,6% 166,0% 16,1% 85,7% 43,2% 51,4% 105,9% 337,5%



2004



324,0 105,0 84,9 75,0 75,0 72,0 65,0 63,0 53,3 35,0 35,0



MWp MWp MWp MWp MWp*** MWp MWp MWp MWp MWp MWp



Anteil am Weltmarkt in % 2003 Veränderung 2004



26,4% 9,6% 9,2% 5,6% 3,8% 8,3% 4,7% 5,9% 4,7% 2,3% 1,1%



-2,3% -13,5% -26,1% 7,1% 57,9% -31,3% 14,9% -15,3% -10,6% 21,7% 154,5%



25,8% 8,3% 6,8% 6,0% 6,0% 5,7% 5,4% 5,0% 4,2% 2,8% 2,8%



* geschätzt ** Die in der Zeitschrift Photon angegebene Produktion für das Jahr 2003 weicht von der tatsächlich erreichten Produktion im Jahr 2003 in Höhe von 27,7 MWp geringfügig (in Höhe von 0,5 MWp) ab. *** Die in der Zeitschrift Photon angegebene Produktion weicht von der tatsächlich erreichten Produktion im Jahr 2004 in Höhe von 75,9 MWp geringfügig (in Höhe von 0,9 MWp) ab. Quelle: Photon, April 2005



Auf Grundlage dieser Angaben gehörte die Gesellschaft gemessen an der Produktion im Jahr 2004 weltweit zu den fünf größten Zellherstellern und hat einen Marktanteil von 6 % am Weltmarkt. Mit Ausnahme von Suntech, die von niedrigem Niveau ausgehend eine Wachstumsrate von knapp 340 % realisierte, konnte von den aufgezählten Herstellern die Gesellschaft im Jahr 2004 gemessen an der Produktion mit über 160 % die größte Wachstumsrate realisieren. Beim absoluten Wachstum der Produktion in MWp legte die Gesellschaft im Jahr 2004 um über 45 MWp zu, übertroffen nur durch Sharp mit einem absoluten Produktionszuwachs in Höhe von 126,1 MWp. Die Wettbewerbspositionierung der Gesellschaft ist durch folgende Faktoren gekennzeichnet: ‰ Die Gesellschaft ist auf die Wertschöpfungsstufe der Zellherstellung fokussiert. Sie tritt deshalb grundsätzlich nicht mit ihren Lieferanten, Wafer- und Siliziumherstellern, und ihren Kunden, den Modulherstellern, in Wettbewerb. ‰ Die Gesellschaft ist nicht vertikal integriert, das heißt, dass sie nicht weitere Stufen der photovoltaischen Wertschöpfungskette integriert oder in eine Unternehmensgruppe eingebunden ist, die weitere Wertschöpfungsstufen der photovoltaischen Wertschöpfungskette integriert. Die Gesellschaft produziert somit nicht für einen konzerninternen Eigenbedarf, sondern ausschließlich für externe Kunden. ‰ Die Gesellschaft ist außerdem konzernunabhängig, das heißt, dass sie nicht als abhängige Gesellschaft in einem in anderen Geschäftsfeldern tätigen Konzern eingebunden ist. Andere fokussierte, nicht vertikal integrierte und konzernunabhängige PhotovoltaikZellhersteller sind Motech und Ersol. Von den konzernunabhängigen PhotovoltaikZellherstellern ist die Gesellschaft gemessen an der Produktion im Jahr 2004 weltweit der größte Produzent von Photovoltaik-Zellen.
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Weitere Technologien Im Jahr 2004 basierte rund 90 % des weltweiten Produktionsvolumens von PhotovoltaikZellen auf der mono- und multikristallinen Silizium-Wafer basierten PhotovoltaikZelltechnologie. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Zelltechnologien, auf welche der verbleibende Anteil des globalen Produktionsvolumens entfällt. Die folgende Grafik zeigt den prozentualen Anteil der verschiedenen Technologien am gesamten weltweiten Marktvolumen in 2004:



Quelle: Photon International, März 2005



Neben den Vorteilen hoher Wirkungsgrade und Prozessbeherrschung hat die herkömmliche kristalline Silizium-Wafer basierte Zelltechnologie auch Nachteile. Dazu gehören der hohe Siliziumeinsatz pro Wp und die damit verbundene starke Abhängigkeit von Siliziumverfügbarkeit. Verschiedene weitere Technologien zielen daher darauf ab, siliziumeinsparende Prozesse und Zelltechnologien zu entwickeln, während andere Technologien für Photovoltaik-Zellen nicht Silizium, sondern andere Halbleitermaterialien einsetzen. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über verschiedene weitere Technologien gegeben: ‰ Alternative Waferherstellung: Einige Technologien bauen weiterhin auf Silizium als Trägermaterial, zielen aber darauf ab, alternative Verfahrensweisen zur Waferherstellung zu nutzen, um dadurch die vergleichsweise hohen Kosten des herkömmlichen Drahtsägeverfahrens und den dabei entstehenden hohen Siliziumverlust zu vermeiden. Statt die Siliziumscheiben aus großen Blöcken oder Stäben herauszusägen, werden die Waferscheiben bei diesen Technologien direkt aus der Schmelze, z.B. in Form von dünnen Bändern kristallisiert. Die aus der Schmelze gezogenen Siliziumbänder sind bereits so dünn wie die späteren Zellen und müssen nur in das Zellformat geschnitten werden. Damit vermeidet man die ansonsten infolge des Sägeprozesses entstehenden erheblichen Materialverluste. Nachteile dieser Technologie sind bislang geringere Wirkungsgrade und höhere Bruchquoten. Beispiel für diese Technologien ist unter anderem die von der Evergreen Solar Inc. entwickelte und auch von der EverQ, einer Minderheitsbeteiligung der Gesellschaft, verwendete String-Ribbon-Technologie. Bei dieser werden Silizium-Wafer mit Hilfe von Drähten unmittelbar aus geschmolzenem Silizium gezogen. Die Evergreen Solar Inc. betreibt auf Grundlage der von ihr entwickelten String-Ribbon-Technologie bereits eine Produktionsanlage in den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese siliziumbasierte Technologie profitiert von den langjährigen Erfahrungen mit dem Halbleitermaterial Silizium und außerdem entsprechen die Methoden und Abläufe der Zellherstellung bei 62



dieser Technologie im Wesentlichen dem Herstellungsprozess bei der herkömmlichen Silizium-Wafer basierten Zellherstellung. Im Hinblick auf diese an die EverQ lizenzierte Technologie besteht die Herausforderung deshalb darin, zügig eine rentable industrielle Massenproduktion unter Nutzung von Skaleneffekten aufzubauen. Siehe „– Beteiligungen an EverQ und CSG Solar sowie Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien“. ‰ Dünnschichttechnologien: Bei Dünnschichttechnologien wird das Halbleitermaterial als dünne Schicht auf einen kostengünstigen Träger großflächig aufgebracht. Die aufgetragene Dünnschicht ist um ein Vielfaches dünner als herkömmliche Silizium-Zellen. Die großflächige Dünnschicht wird durch Entfernen von Material in einzelne Zellen aufgeteilt, die voneinander isoliert werden. Durch die nachfolgende Aufdampfung anderer Materialschichten werden die Zellen in Serie zu einem Modul verschaltet. Neben amorphem (nicht-kristallinem) Silizium und kristallinem Silizium werden unter anderem auch Kupfer-Indium-Selenid (CIS), Gallium-Arsenid (GaAs) und Cadmium-Tellurid (CdTe) eingesetzt. Die Vorteile der Dünnschichttechnologien sind ein wesentlich geringerer Materialbedarf, sowie ein niedrigerer Energiebedarf bei der Produktion. Jedoch weisen die Dünnschicht-Zellen noch einen im Vergleich zu herkömmlichen Silizium-Zellen deutlich geringeren Wirkungsgrad auf. ‰ Die Crystalline Silicon on Glass-Technologie („CSG-Technologie“) wird von CSG Solar verwendet. Bei dieser Technologie wird Silizium auf einem Spezialglas abgeschieden, das anschließend durch thermische Prozesse in Kristallstrukturen überführt wird. In weiteren Verfahrensschritten wird die kristalline Schicht in Zellen aufgeteilt, welche dann mit den photovoltaischen Eigenschaften versehen und direkt zu einem Modul verschaltet werden. Die Gesellschaft hält eine Minderheitsbeteiligung an der CSG Solar. ‰ Die Gesellschaft verfolgt außerdem verschiedene Forschungsund Entwicklungsaktivitäten sowie Verhandlungen über Akquisitionen bzw. Kooperationen im Bereich der Dünnschichttechnologien. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Produktionsverfahren für diese Technologien. Diese Aktivitäten sollen bei einer oder mehreren Tochtergesellschaften der Q-Cells AG gebündelt werden. Bislang entfällt auf diese Dünnschicht-Technologien kein erheblicher Marktanteil. In Bezug auf die meisten dieser Technologien (einschließlich der CSG-Technologie) besteht nach Auffassung der Gesellschaft nach wie vor gegenüber der kristallinen Silizium-Wafer basierten Zelltechnologie ein erheblicher Rückstand bezüglich des Grades der industriellen Umsetzung. Darüber hinaus mangelt es gegenwärtig an Langzeiterfahrung mit diesen Technologien. Nach Einschätzung der Gesellschaft wird die herkömmliche kristalline Silizium-Wafer basierte Zelltechnologie auch in absehbarer Zukunft dominierend bleiben, während andere Technologien jedoch insbesondere mittel- und langfristig zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Deshalb hat die Gesellschaft sich an EverQ und CSG Solar beteiligt und verfolgt weitere Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien. Nach Einschätzung der Gesellschaft werden die Produkte der anderen Technologien in den nächsten Jahren unter anderem bei bodenbasierten Photovoltaik-Großanlagen, im Bereich der Elektrifizierung der Dritten Welt und im Bereich von Fassadenlösungen (Integration der Photovoltaik-Anlage in Gebäude-Fassaden) zunehmend Anwendung finden.
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Regulatorisches Umfeld Einführung In Deutschland und anderen Zielmärkten der Gesellschaft wird die Photovoltaik in erheblichem Umfang gefördert. Dabei setzen die verschiedenen Förderungsmaßnahmen zumeist nicht auf Ebene der Zellherstellung an, sondern auf Ebene des Betreibers einer Photovoltaik-Anlage. Wird die Förderung beispielsweise durch ein Stromeinspeisegesetz (wie z.B. in Deutschland (EEG) und Spanien) gewährt, so verpflichtet dieses Netzbetreiber, den von einer PhotovoltaikAnlage erzeugten Strom abzunehmen und zu bestimmten erheblich über dem Marktpreis liegenden Mindestpreisen zu vergüten. Auch bei der Förderung durch zinsgünstige Kredite wird der Errichter und Betreiber der Anlage direkt begünstigt, da er den zinsgünstigen Kredit zur Finanzierung seiner Photovoltaik-Anlage erhält. Für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist diese Förderung dennoch von grundlegender Bedeutung, da durch die verschiedenen Förderungsprogramme für Anlagenbetreiber mittelbar Nachfrage für Photovoltaik-Zellen generiert wird und in den meisten Anwendungsbereichen Photovoltaik-Anlagen nur aufgrund der staatlichen Förderung eingesetzt werden. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die fortgesetzte staatliche Förderung der Photovoltaik ist für die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung“. Deutschland In Deutschland wird die Photovoltaik in erheblichem Umfang gefördert. Diese Förderung, im Wesentlichen aufgrund des Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien („EEG“), ist für den deutschen Markt für regenerative Energien und für das Geschäftsmodell der Gesellschaft von zentraler Bedeutung. EEG



Das EEG in der Fassung vom 21. Juli 2004 fördert neben anderen regenerativen Energien insbesondere die Photovoltaik: ‰ Gesetzesziel: Ziel des EEG ist es unter anderem, insbesondere im Interesse des Klima-, Natur- und Umweltschutzes, eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, einen Beitrag zur Vermeidung von Konflikten um fossile Energieressourcen zu leisten und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern. Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch soll bis zum Jahr 2010 auf mindestens 12,5 % und bis zum Jahr 2020 auf mindestens 20 % erhöht werden. Das EEG regelt die Abnahme und die Vergütung von Strom, der ausschließlich aus Wasserkraft, Windkraft, solarer Strahlungsenergie, Geothermie oder Biomasse gewonnen wird. ‰ Novellierung des EEG im Jahr 2004: Strom aus erneuerbaren Energiequellen wurde erstmals durch das Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in das öffentliche Netz vom 7. Dezember 1990 (Stromeinspeisungsgesetz) mit gesetzlich festgelegten Mindestvergütungssätzen gefördert. Nachfolger des Stromeinspeisungsgesetzes war das EEG in der Fassung vom 29. März 2000. Durch die Novelle vom 21. Juli 2004 wurde die Richtlinie der Europäischen Union vom 27. September 2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt (2001/77/EG) in deutsches Recht umgesetzt. Die Novelle führte im Wesentlichen zu einer weiteren Definition des Begriffs der erneuerbaren Energien, einer Abkehr von jeglicher Leistungsbeschränkung der geförderten Anlagen sowie einer Anpassung der Vergütungssätze. Ursprünglich galt für Photovoltaik-Anlagen eine einheitliche Mindestvergütung von DM 0,99 bzw. € 0,5062 pro kW/h. Die Vergütungspflicht bestand nur bis zum Erreichen einer in Deutschland installierten Gesamtleistung aus Photovoltaik-Anlagen von zunächst 350 Megawatt. Durch Gesetz vom 23. Juli 2002 wurde dieser Wert auf 1.000 Megawatt angehoben. Nach einer Phase der Verunsicherung des Marktes bezüglich der weiteren Entwicklung der Gesetzgebung wurde das 2. Änderungsgesetz vom 22. Dezember 2003 als sogenanntes Vorschaltgesetz 64



erlassen. Die Regelungen dieses Vorschaltgesetzes entsprachen bereits im Wesentlichen den Regelungen der durch die Novelle vom 21. Juli 2004 verabschiedeten Fassung des EEG. Das neue EEG unterscheidet zwischen Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden und anderen Anlagen. Die Förderhöhe liegt für die erstgenannten Anlagen über derjenigen der alten Regelung, was im Jahr 2004 zu einem starken Anstieg der Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen beitrug. Eine Leistungsbeschränkung auf eine bestimmte installierte Gesamtleistung besteht nicht mehr. ‰ Abnahmepflicht der Netzbetreiber: Netzbetreiber sind nach dem EEG verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus den vorgenannten Quellen an ihr Netz anzuschließen, den gesamten angebotenen Strom aus diesen Anlagen vorrangig abzunehmen und den so eingespeisten Strom nach näherer Bestimmung des EEG (siehe unten) zu vergüten. Diese Verpflichtung trifft grundsätzlich denjenigen Netzbetreiber, zu dessen technisch für die Aufnahme geeignetem Netz die kürzeste Entfernung zum Standort der Anlage besteht. Die Kosten des Anschlusses an das Netz hat der Betreiber der Stromerzeugungsanlage zu tragen. Die Kosten eines durch den Anschluss eventuell erforderlichen Ausbaus des Stromnetzes trägt dagegen der Netzbetreiber. ‰ Mindestvergütung: Photovoltaik-Anlagen werden durch das EEG besonders gefördert. Für Photovoltaik-Anlagen wurde im Jahr 2004 ein Mindestentgelt von 45,7 Cent pro Kilowattstunde gewährt. Für Anlagen an oder auf einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand betrug das Mindestentgelt 57,4 Cent pro Kilowattstunde für die ersten dreißig Kilowatt, 54,6 Cent pro Kilowattstunde für die nächsten 69 Kilowatt und 54 Cent pro Kilowattstunde für jedes weitere Kilowatt. Die Mindestvergütung erhöht sich um weitere 5 Cent pro Kilowattstunde für solche Anlagen, die wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes sind, ohne auf dem Dach oder als Dach angebracht zu sein. Durch die höhere Förderung von Photovoltaik-Anlagen an oder auf Gebäuden wird ein Ausgleich für das sogenannte 100.000 Dächer Solarstromprogramm geschaffen, das am 30. Juni 2003 wegen Erreichung des Programmziels auslief. Diese Vergütungserhöhung trug wesentlich zu dem starken Marktwachstum im Jahr 2004 bei. Die Mindestvergütung wird, beginnend mit dem 1. Januar 2005, für nach diesem Zeitpunkt neu in Betrieb genommene Anlagen jährlich um jeweils 5 % des für die im Vorjahr neu in Betrieb genommenen Anlagen maßgeblichen Wertes gesenkt. Die kontinuierliche Absenkung der Vergütung für neu in Betrieb genommene Anlagen soll erwarteten Senkungen der Produktionskosten Rechnung tragen, die nach der Begründung zum EEG auch durch die vom EEG geförderte Massenproduktion realisiert werden sollen. Ab dem 1. Januar 2006 erhöht sich dieser Prozentsatz für nicht an oder auf einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebrachte Anlagen auf 6,5 %. Für Anlagen, die nicht an oder auf einer baulichen Anlage angebracht sind, die vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist, besteht die Vergütungspflicht nur, wenn der Errichtungsort bestimmte Anforderungen nach Umweltschutzgesichtspunkten erfüllt. Die Mindestvergütungen für Strom aus Photovoltaik-Anlagen sind für neu in Betrieb genommene Anlagen jeweils für die Dauer von 20 Jahren ohne Berücksichtigung des Inbetriebnahmejahres zu zahlen. Für Photovoltaik-Anlagen, die vor dem 1. August 2004 in Betrieb genommen worden sind, gilt hinsichtlich der Vergütungssätze die zum damaligen Zeitpunkt anwendbare Fassung des EEG. Das EEG ist im Jahr 2000 an die Stelle des Stromeinspeisungsgesetzes getreten. Das Stromeinspeisungsgesetz war sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene Gegenstand von gerichtlichen Verfahren. So ist die in dem Gesetz vorgesehene Verpflichtung zur Abnahme von Strom aus erneuerbarer Energie zu einem den Marktpreis übersteigenden Mindestpreis als nicht verfassungsgemäß angegriffen worden. Der Bundesgerichtshof hat allerdings in einer Entscheidung vom Oktober 1996 die Auffassung vertreten, dass gegen das Stromeinspeisungsgesetz keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen. Zwar verpflichte das Gesetz die Elektrizitätsversorgungsunternehmen zur Vergütung eingespeisten Stroms in der gesetzlich festgelegten Höhe und nicht nur in Höhe der ersparten Eigenkosten, mithin zu einer 65



Subventionierung der Betreiber alternativer Energiequellen. Diese Maßnahme sei aber durch Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt. Diese Auffassung hat der BGH zuletzt in seinem Urteil vom 11. Juni 2003 bestätigt und darin auch verfassungsrechtliche Bedenken gegen das EEG in der Fassung vom 29. März 2000, das der heutigen Fassung bereits in wesentlichen Zügen entsprach, verneint. Der EuGH hat mit Urteil vom 13. März 2001 entschieden, dass die Mindestpreisregelung des Stromeinspeisungsgesetzes keine staatliche Beihilfe darstellt. Daraufhin stellte die Europäische Kommission ein von ihr gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitetes Beihilfeverfahren zum EEG am 22. Mai 2002 ein. Mit Schriftsatz vom 28. April 2005 ist Verfassungsbeschwerde gegen das EEG erhoben worden. Die Beschwerdeführer beantragen, das EEG insoweit für verfassungswidrig zu erklären, als es private Stromverbraucher mit Kosten belastet, die mit der Nutzung regenerativer Energien verbunden sind. Sie machen geltend, dass sie in ihrem Grundrecht auf Privatautonomie verletzt seien, da sie als Stromverbraucher die sich aus dem EEG ergebenen finanziellen Mehrbelastungen zu tragen haben und dies eine verfassungsmäßig unzulässige Sonderabgabe darstelle. Derzeit ist noch unklar, ob das Verfassungsgericht die Beschwerde zur Entscheidung annehmen wird. Neben der Förderung der Photovoltaik durch das EEG bestehen auf Bundesebene Förderungsmöglichkeiten durch zinsgünstige Darlehen für die Errichtung von PhotovoltaikAnlagen aufgrund verschiedener Programmen der KfW. Europa Die nationalen gesetzlichen Regelungen bezüglich des Strommarktes sind von zahlreichen europäischen Regelungen bestimmt, insbesondere durch die Richtlinie vom 27. September 2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt (2001/77/EG), die bis zum 27. Oktober 2003 umzusetzen war und in Deutschland durch das EEG umgesetzt wurde. Die Richtlinie bezweckt, die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energiequellen bei der Stromerzeugung im Elektrizitätsbinnenmarkt zu fördern. Für sämtliche Mitgliedstaaten wurden Ziele in Bezug auf die Erhöhung des Anteils regenerativer Energien an der Stromversorgung gesetzt. Die Mitgliedstaaten haben zur Steigerung des Verbrauchs von Strom aus erneuerbaren Energiequellen geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Welche Maßnahmen im Einzelnen zu ergreifen sind, wird einer nationalstaatlichen Regelung überlassen. Die Mitgliedstaaten haben sicherzustellen, dass Übertragungsnetzbetreiber die Übertragung und Verteilung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewährleisten. Soweit der Betrieb des nationalen Elektrizitätssystems es zulässt, ist solchen Quellen Vorrang einzuräumen. Die dadurch entstehenden Kosten technischer Anpassungen wie Netzanschlüsse und Netzverstärkungen sind nach einheitlichen Grundregeln aufzuerlegen. Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie gibt es nach Angaben der Europäischen Kommission mittlerweile in den meisten Mitgliedstaaten Förderungsmaßnahmen für Photovoltaik. Trotzdem bleiben viele Mitgliedstaaten hinter ihren Zielen zur Erhöhung des Anteils regenerativer Energien bei der Stromversorgung zurück, oft auch deshalb, weil die ergriffenen Maßnahmen sich als unzureichend erwiesen haben. Ein wesentlicher Wachstumsfaktor in Europa ist Deutschland, auf welches nach Angaben der Europäischen Kommission zwischen 2001 und 2003 über 70 % der installierten Photovoltaik-Leistung in der Europäischen Union entfielen. (Quelle: Europäische Kommission, PV Status Report 2004 (S. 67 ff.)). Abhängigkeit der Photovoltaik von staatlicher Förderung Der Umfang der staatlichen Förderung ist abhängig von politischen Entwicklungen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in Deutschland oder in anderen Ländern zu politischen Entwicklungen kommt, die zu einer wesentlichen Verschlechterung der Förderungsbedingungen oder einem Wegfall der Förderung der Photovoltaik führen könnten. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in der Bundesrepublik Deutschland, möglicherweise bereits im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2005 oder im Zusammenhang mit der nach dem EEG vorgesehenen planmäßigen Überprüfung der 66



Einspeisevergütung bis Ende 2007, zu politischen Entwicklungen kommt, die zu einer wesentlichen Verschlechterung der Förderungsbedingungen oder einem Wegfall der Förderung für Photovoltaik führen könnten. Im Zusammenhang mit dem Wahlkampf für die Bundestagswahl 2005 haben die wichtigsten politischen Parteien folgende Positionen in Bezug auf die staatliche Förderung regenerativer Energien öffentlich vertreten: ‰ CDU/CSU haben in ihrem am 11. Juli 2005 vorgelegten „Regierungsprogramm 20052009“ angekündigt, dass sie weiter auf die erneuerbaren Energien setzen werden, aber ihre „zum Teil exorbitante Subventionierung“ reduzieren wollen. Ziel der CDU/CSU bleibt nach dem Regierungsprogramm allerdings, dass die regenerativen Energien mindestens einen 12,5 %-Anteil am deutschen Stromverbrauch erreichen sollen. Der umweltpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärte allerdings am 7. September 2005, dass das Ziel die schnelle Erreichung der Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien sei, wobei Biomasse, Solarenergie und Geothermie große Potenziale bieten würden. Außerdem wurde erklärt, dass zwar eine wie vom EEG selbst vorgesehene Überprüfung Ende 2007 vorgenommen werden soll, es aber keinen Bruch bei der Förderung geben soll. ‰ Die SPD hat in ihrem Wahlmanifest vom 4. Juli 2005 erklärt, dass sie das EEG als Grundlage für zukünftige Investitionen ansieht und „innovative Technologien wie die erneuerbare Energie weiter fördern“ werden, mit dem Ziel „möglichst schnell die Wettbewerbsfähigkeit solcher innovativer Technologien zu erreichen“. ‰ Dem Wahlprogramm 2005 vom 9. Juli 2005 von Bündnis 90/Die Grünen ist die geplante Fortsetzung ihrer energiepolitischen Linie zu entnehmen. Herausgestellt werden die Erfolge des EEG, insbesondere in Bezug auf Umweltschutz und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Ziel bis 2020 ist es „aus erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen bis zum Ende des kommenden Jahrzehnts ein Viertel der Stromversorgung, ein Viertel der Wärmenutzung, ein Viertel des Kraftstoffverbrauchs und ein Viertel der heute noch chemisch produzierten Güter“ herzustellen. ‰ Die FDP äußerte in der Veröffentlichung „Liberale Argumente“ vom 30. Juni 2005, dass die FDP die Nutzung erneuerbarer Energien zwar vorantreiben will, das „rot-grüne EEG zur Erreichung dieses Ziels jedoch nicht der richtige Weg“ sei, insbesondere weil es zu teuer ist und dem freien Wettbewerb widerspricht. In ihrem Wahlprogramm vom 25. Juli 2005 wiederholte die FDP diese Position und fordert darin die Ersetzung des EEG durch „ein Modell marktwirtschaftlicher Förderung durch Mengensteuerung“. ‰ Gemäß ihrem Wahlmanifest vom 3. Juli 2005 strebt die WASG (Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit) einen ökologischen Umbau der Industriegesellschaft, erhebliche Energieeinsparungen sowie einen Umstieg auf erneuerbaren Energieträger an. Dem Wahlmanifest ist zu entnehmen, dass nach Ansicht der WASG die Energieversorgung der Zukunft größtenteils auf Sonnenenergie beruhen soll. Obwohl (unabhängig von dem Ergebnis der Bundestagswahl 2005) nicht mit Sicherheit eingeschätzt werden kann, ob, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt es zu Änderungen des EEG bzw. der für die Photovoltaik relevanten gesetzlichen Lage kommt, gibt es verschiedene wirtschaftliche und politische Erwägungen, die gegen einen kompletten Wegfall oder eine kurzfristige erhebliche Reduzierung der Förderung sprechen. Zu diesen Erwägungen gehören unter anderem die folgenden: ‰ Den Aussagen der verschiedenen Parteien im Hinblick auf eine mögliche Reduzierung des Förderungsumfangs ist nicht eindeutig zu entnehmen, ob eine solche Reduzierung vor allem für andere regenerative Energien, nicht aber die Photovoltaik erwogen wird. ‰ Regenerative Energien, insbesondere auch die Photovoltaik, haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen und haben nach Ansicht der Gesellschaft das Potenzial, eine erhebliche Anzahl weiterer Arbeitsplätze zu schaffen. Diesem Umstand kann nach Ansicht der Gesellschaft erhebliches Gewicht in politischen Entscheidungsprozessen zukommen. 67



‰ Der politische Prozess bis zu einer wesentlichen Gesetzesänderung findet erfahrungsgemäß nicht innerhalb eines kurzen Zeitraums statt. Innerhalb der Parteien, die in ihrem Wahlprogramm eine Kürzung der Förderung erwägen, gibt es nach Kenntnis der Gesellschaft auch Politiker, die diese Position nicht vertreten. ‰ Die vorstehend unter „Marktumfeld – Kyoto-Protokoll/Europa“ aufgeführten Vorgaben des Kyoto-Protokolls und der Europäischen Union sprechen zumindest gegen eine kurzfristige erhebliche Reduzierung der Förderung der Photovoltaik. Diese Gründe sprechen nach Ansicht der Gesellschaft gegen einen kompletten Wegfall oder eine kurzfristige drastische Reduzierung der Förderung der Photovoltaik in Deutschland. Eine Gewähr dafür besteht jedoch nicht. Eine Reduzierung des Förderungsumfangs oder eine nachteilige Änderung oder ein Wegfall des EEG (ohne Erlass einer gleichwertigen gesetzlichen Ersatzregelung) würde die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen beeinträchtigen und sich negativ auf den Preis von und möglicherweise die Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen sowie das Wachstum und die Gewinnmargen der Gesellschaft auswirken. Eine erhebliche Reduzierung der Förderung oder ein Wegfall des EEG könnte den Bestand der Gesellschaft gefährden und im Extremfall zu einem Totalverlust des Investments eines Anlegers führen. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die fortgesetzte staatliche Förderung der Photovoltaik ist für die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung“.



Wettbewerbsstärken Die Gesellschaft zeichnet sich ihrer Ansicht nach durch folgende Wettbewerbsstärken aus: Weltweit größter fokussierter, nicht vertikal integrierter und konzernunabhängiger Hersteller von Photovoltaik-Zellen Der Gesellschaft ist es gelungen, gemessen an der Produktion innerhalb weniger Jahre zu einem der fünf führenden Zellhersteller weltweit sowie zum Marktführer unter den fokussierten, nicht vertikal integrierten und konzernunabhängigen Photovoltaik-Zellherstellern weltweit zu werden. Die Gesellschaft hat eine klare Fokussierung auf die Herstellung von kristallinen Silizium-Zellen. In diesem Bereich ist es der Gesellschaft gelungen, ihre Produktion und ihre Kapazitäten in den letzten Jahren überdurchschnittlich schnell aufzubauen. Von den fünf größten Herstellern war sie im Jahr 2004 das Unternehmen mit der größten Wachstumsrate bezüglich der Produktionsleistung (siehe „– Markt für Photovoltaik und Wettbewerber – Marktentwicklung und Wettbewerbsstellung der Gesellschaft“). Die Gesellschaft ist auf dem Markt als fokussierter, nicht vertikal integrierter und konzernunabhängiger Zellhersteller positioniert. D.h. sie ist im Unterschied zu vielen ihrer Wettbewerber auf die Wertschöpfungsstufe der Zellherstellung fokussiert und nicht Teil eines vertikal integrierten Solarkonzerns, der mehrere Stufen der photovoltaischen Wertschöpfungskette integriert. Sie steht deshalb grundsätzlich nicht im Wettbewerb mit ihren Lieferanten (Wafer- und Siliziumhersteller) oder ihren Kunden (Modulherstellern) und produziert nicht für einen konzerninternen Eigenbedarf. Sie ist auch nicht als abhängige Gesellschaft in einem in anderen Geschäftsfeldern tätigen Konzern eingebunden. Siehe „– Markt für Photovoltaik und Wettbewerber – Marktentwicklung und Wettbewerbsstellung der Gesellschaft“. Auf der Vertriebsseite ist die Gesellschaft auf unabhängige Modulhersteller fokussiert, da ein großer Anteil dieser Hersteller mittelständisch geprägt ist und nach Ansicht der Gesellschaft überproportionales Wachstumspotenzial aufweist. Aufgrund langfristiger Partnerschaften mit Lieferanten zeichnet sich die Gesellschaft ihrer Einschätzung nach durch eine Beschaffungsstärke aus, die insbesondere im derzeitigen durch eine Silizium- und Waferknappheit geprägten Marktumfeld ihrer Ansicht nach einen Wettbewerbsvorteil darstellt. Zum einen ist die Gesellschaft ihrer Kenntnis nach in Bezug auf ihre wichtigsten Lieferanten der größte oder einer der größten Abnehmer. Zum anderen stellt sie aufgrund ihrer erreichten Marktstellung, Größe und Finanzausstattung sowie ihrer 68



Ausrichtung auf eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit ihrer Ansicht nach einen attraktiven Geschäftspartner dar. Profitabilität und Wachstum durch Prozess-, Produkt- und Technologie-Know-how Die Gesellschaft ist auf einen Teil in der Photovoltaik-Wertschöpfungskette fokussiert, der starke Markteintrittsbarrieren durch Prozess-, Produkt- und Technologie-Know-how aufweist. Im Zuge ihres starken Wachstums hat die Gesellschaft wertvolles Know-how in Bezug auf die Planung, die Finanzierung, die Durchführung und die Steuerung schneller Kapazitätserweiterungen und den Betrieb einer kostenorientierten technologisch geprägten Massenproduktion gesammelt. Die Gesellschaft sieht es deshalb als eine ihrer Stärken an, Produktionsanlagen zügig aufzubauen und technologische Innovationen im Bereich der Photovoltaik zur industriellen Massenproduktion zu führen. Die Marktstellung der Gesellschaft bildet nach ihrer Einschätzung eine gute Grundlage für die Realisierung weiterer Kapazitätsund Produktionserweiterungen. Die Gesellschaft verfügt nach ihrer Einschätzung über moderne und hochautomatisierte Fertigungsanlagen, die bereits ein hohes Maß an Kosteneffizienz aufweisen, sowie umfangreiches Know-how in Bezug auf Herstellungs- und Qualitätssicherungsprozesse. Auf dieser Grundlage produziert die Gesellschaft Produkte mit hohen Qualitätsanforderungen. Außerdem konnte die Gesellschaft aus der Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie der Analyse ihrer Produktionsprozesse wichtige technologische Erkenntnisse über Behandlungsverfahren und -rezepte sammeln und in ihrem Produktionsprozess nutzen. Durch die Realisierung von Skaleneffekten im Zuge des Produktionsausbaus und Innovationen in der Produkt- und Produktionstechnologie operiert die Gesellschaft mit einer Kostenstruktur, die ihrer Ansicht nach einen Wettbewerbsvorteil insbesondere gegenüber kleinen und mittelgroßen Zellherstellern darstellt. Diese Stärken haben dazu beigetragen, dass die Gesellschaft nach Gründung im Jahr 1999 und Produktionsaufnahme im Jahr 2001 bereits im Jahr 2002 erstmals einen Bilanzgewinn erzielte und seitdem profitabel war. Weit entwickeltes und innovatives Produktportfolio Die Gesellschaft verfügt über ein weit entwickeltes Produktportfolio. Im Segment der standardisierten Photovoltaik-Zellen (also insbesondere unter Ausschluss des Segments der Ultra-Hochleistungs-Zellen) gehören die Q-Cells-Zellen zu den Zellen mit hohen Wirkungsgraden. Der Wirkungsgrad von Photovoltaik-Zellen ist für Kunden ein entscheidendes Auswahlkriterium. Ferner konnte die Gesellschaft erfolgreich neue Zelltypen am Markt einführen. So führte die Gesellschaft beispielsweise unter Kosteneinsparungen und Erhöhung des Kundennutzens (kostengünstigere Bearbeitung für die Modulherstellung) in kurzer Abfolge die größeren Zellformate Q6 (150x150mm, Einführung: zweites Quartal 2002), Q6L (156x156mm, Einführung: zweites Quartal 2004) und Q8 (210x210mm, Einführung: zweites Quartal 2005) ein. Weiterhin führte sie im vierten Quartal 2003 monokristalline Zellen (Q6-Format) ein. Im Bereich der Kontaktierung befindet sich derzeit die Back-Contact-Zelle im Versuchsstadium. Mitte des Jahres 2004 führte die Gesellschaft das Verfahren der sauren Texturierung in ihrem Produktionsprozess ein, welches zur Erhöhung des Wirkungsgrades der auf diese Weise behandelten Zellen führt. Auch in der Reduzierung der Zellstärke (Dicke) hat die Gesellschaft in den letzten Jahren – wie viele ihrer Wettbewerber – kontinuierlich Fortschritte erzielt. Neben dem wichtigen Qualitätsmerkmal Wirkungsgrad zeichnen sich Q-Cells-Zellen auch durch ihr Schwachlichtverhalten und eine enge Zell-Leistungstoleranz aus. Diese Faktoren führen zu einem gesteigerten Stromertrag der aus solchen Zellen hergestellten Module. Bei der Produktentwicklung profitiert die Gesellschaft von ihrer partnerschaftlichen und engen Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten, Kunden und Maschinenherstellern. Mit der Marke Q-Cells verfügt die Gesellschaft über eine etablierte Produkt- und Unternehmensmarke, die nach Ansicht der Gesellschaft für hochwertige Qualität steht. 69



Führende Forschungs- und Entwicklungskompetenz und enge Partnerschaften mit Lieferanten, Kunden, Maschinenherstellern und Organisationen und Unternehmen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung Die Gesellschaft verfügt ihrer Ansicht nach über eine der führenden Forschungs- und Entwicklungsabteilungen ihrer Branche (Photovoltaik-Zellhersteller). Insgesamt bestand ihr Team zum 30. Juni 2005 aus 39 Spezialisten im Bereich Forschung und Entwicklung. Es bestehen gemeinsame Projekte und eine enge Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten und Instituten. Zusätzlich findet gezielt eine strategische Zusammenarbeit zur Optimierung der Produkte und Produktionsprozesse mit Lieferanten, Kunden, Maschinenherstellern und Organisationen und Unternehmen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung statt. Die Forschungs- und Entwicklungskompetenz und die etablierten Partnerschaften bieten nach Ansicht der Gesellschaft eine gute Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Markteinführung von Produktverbesserungen und -innovationen und die Aufrechterhaltung der diesbezüglichen Wettbewerbsstärke der Gesellschaft. Gute Positionierung im Bereich weiterer Photovoltaik-Technologien Bereits frühzeitig hat die Gesellschaft Minderheitsbeteiligungen an zwei unabhängig geführten Unternehmen, EverQ und CSG Solar erworben, die mit der Kommerzialisierung weiterer photovoltaischer Technologien befasst sind. EverQ beschäftigt sich mit dem Aufbau einer Produktion auf Basis der String-Ribbon-Technologie und CSG Solar mit dem Aufbau einer Produktion auf Basis der CSG-Technologie. Die Gesellschaft befasst sich außerdem mit der Kommerzialisierung von Dünnschichttechnologien. Siehe „– Beteiligungen an EverQ und CSG Solar sowie Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien“. Die Gesellschaft hat bei den diesbezüglichen Investitionsentscheidungen die Kosteneinsparungspotenziale, den Entwicklungsgrad, die Wirkungsgradpotenziale sowie die Investitionskosten und das Risikoprofil der einzelnen Technologien nach ihrer Ansicht eingehend geprüft und entsprechende Kompetenzträger für ihr Forschungs- und Entwicklungsteam eingestellt. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf Technologien, die einen vergleichsweise reifen Entwicklungsgrad aufweisen und die nach Einschätzung der Gesellschaft gute Aussichten haben, in einem überschaubaren Zeitraum zu einer profitablen industriellen Massenproduktion geführt zu werden. Dies betrifft insbesondere die Technologien der EverQ und der CSG Solar. Erfahrenes und hochqualifiziertes Management Die Gesellschaft verfügt ihrer Ansicht nach über ein erfahrenes und hochqualifiziertes Management. Neben den vier Vorständen besteht das Management der Gesellschaft aus zehn Managern der zweiten Führungsebene. Ein hoher Anteil des Managements und der technischen Kompetenzträger hat einen Großteil der Entwicklung der Photovoltaik-Branche begleitet. Daneben wurden weitere Experten für verschiedene Bereiche akquiriert, wie beispielsweise für die Bereiche Produktion, Vertrieb, IT und Finanzen.



Strategie Die Gesellschaft verfolgt das strategische Ziel, die Q-Cells AG und ihre Position als weltweit führender fokussierter, nicht vertikal integrierter und konzernunabhängiger Hersteller von qualitativ hochwertigen Photovoltaik-Zellen durch Wachstum von Produktionsvolumen und Umsatz zu sichern und auszubauen. Darüber hinaus strebt die Gesellschaft eine führende Kostenposition, insbesondere durch weitere Kostensenkungen an. Neben der Produktion von Photovoltaik-Zellen auf Basis der Silizium-Wafer basierten Zelltechnologie beabsichtigt die Gesellschaft, an der Kommerzialisierung von weiteren Photovoltaik-Technologien teilzunehmen. Da die Gesellschaft erwartet, dass diese weiteren Technologien insbesondere mittel- und langfristig an Bedeutung gewinnen dürften, hat sie sich 70



an EverQ und CSG Solar beteiligt und verfolgt weitere Entwicklungsaktivitäten im Dünnschichtbereich mit dem Ziel einer Kommerzialisierung dieser Technologien. Siehe „– Weitere Technologien“. Darüber hinaus plant die Gesellschaft auch künftig in ausgewählte weitere Technologien zu investieren. Siehe „Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses“. Dabei strebt die Gesellschaft an, unabhängiger von der staatlichen Förderung der Photovoltaik zu werden und damit den aus der derzeit bestehenden Abhängigkeit (insbesondere vom EEG) resultierenden Risiken zu begegnen. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die fortgesetzte staatliche Förderung der Photovoltaik ist für die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung“ sowie „– Regulatorisches Umfeld – Abhängigkeit der Photovoltaik von staatlicher Förderung“. Dies soll insbesondere durch Kostensenkungen (sowohl durch technologischen Fortschritt in Bezug auf Produkte und Produktionsprozesse, die Erschließung neuer Technologien und den Ausbau der Produktion unter Erzielung von Skaleneffekten) sowie einer weiteren verstärkten Internationalisierung erreicht werden. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Förderbedingungen in Deutschland und in anderen Märkten, in denen sie aktiv ist, auch in absehbarer Zukunft zumindest in einem solchen Umfang und für einen solchen Zeitraum fortbestehen werden, der ihr die Umsetzung ihrer Strategie und den Fortbestand der Photovoltaik-Branche ermöglicht. Eine Gewähr hierfür besteht jedoch nicht. Vor diesem Hintergrund verfolgt die Gesellschaft ihre Unternehmensstrategie, die im wesentlichen auf den Eckpfeilern „schnelles Wachstum“ und „Kostensenkung“ basiert. Schnelles Wachstum Durch die Expansion ihrer Geschäftstätigkeit strebt die Gesellschaft an, langfristig Wachstumsraten von Produktionsvolumen und Umsatz zu erzielen, die über dem Marktwachstum liegen. Dieses Wachstumstempo soll sowohl im Kerngeschäft der Gesellschaft als auch im Rahmen der Kommerzialisierung der weiteren Technologien erreicht werden. Um ihrer Wachstumsziele zu erreichen, verfolgt die Gesellschaft die folgenden strategischen Ziele: ‰ Rohstoffversorgung: Eine ausreichende Versorgung mit Silizium und Silizium-Wafern zur Auslastung der bestehenden und geplanten Produktionskapazitäten bildet die Grundlage für das geplante Wachstum der Gesellschaft. Im derzeitigen, von Siliziumknappheit geprägten Marktumfeld besitzt daher die Siliziumsicherung strategische Priorität. Zur Sicherung ihrer Rohstoffversorgung beabsichtigt die Gesellschaft, neben der Pflege und Ausweitung der partnerschaftlichen Beziehungen mit existierenden Lieferanten, auch weiterhin ihre Lieferantenbasis zu diversifizieren sowie auch strategische Verbindungen mit Lieferanten einzugehen. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft auf wachstumsstarke, nicht vertikal integrierte Lieferanten. Die Gesellschaft bezieht seit Ende 2004 auch Silizium und SiliziumIngots, welche sie von ihren Waferlieferanten zu Wafern verarbeiten lässt. Die Gesellschaft strebt den Abschluss von weiteren langfristigen Siliziumlieferverträgen an. Sie geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass es dazu kommen könnte, dass sie kurzfristig weitere erhebliche Vorauszahlungen leisten wird. Siehe „Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses – Verwendung des Emissionserlöses“. ‰ Kapazitätsausbau: Die Gesellschaft plant eine signifikante Erweiterung ihrer Produktionsanlagen. Unter Verwendung eines Anteils des Emissionserlöses strebt die Gesellschaft dabei an, mittelfristig ein Wachstum ihrer Produktionskapazitäten zu erzielen, das über dem Marktwachstum liegt. Die konkreten Investitionsentscheidungen sind von den Erwartungen der Gesellschaft hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Verfügbarkeit von Silizium abhängig. Nach dem für das erste Quartal 2006 vorgesehenen Abschluss des Endausbaus der Fertigungslinie IV, plant die Gesellschaft deshalb die Inbetriebnahme weiterer Produktionsanlagen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2007. Siehe „Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses – Verwendung des Emissionserlöses“. ‰ Mehrwert von Produkten und Marken: Die Strategie einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des innovativen, hochentwickelten Produktportfolios der Gesellschaft zielt 71



darauf ab, den Kundennutzen der Produkte weiterhin zu maximieren und die daraus resultierende Wettbewerbsposition der Gesellschaft gegenüber Wettbewerbern aufrechtzuerhalten bzw. weiter auszubauen. Siehe „– Wettbewerbsstärken – Weit entwickeltes und innovatives Produktportfolio“. Die Gesellschaft beabsichtigt auch in Zukunft, ihre Produkte konsequent auf die Kundenbedürfnisse auszurichten und ihren Kunden insbesondere weitere Kosteneinsparungen in der Modulproduktion zu ermöglichen. Dies konnte sie in der Vergangenheit insbesondere durch die Einführung größerer Zellformate und höherer Wirkungsgrade erreichen. Daneben ist es der Gesellschaft ihrer Einschätzung nach gelungen, sich als positiv belegte Marke mit hohem Wiedererkennungswert innerhalb der Photovoltaik-Branche zu etablieren. ‰ Diversifizierung der Kundenbasis: Die kontinuierliche Diversifizierung von Kundenbasis und Absatzmärkten stellen ein wesentliches Element der Wachstumsstrategie der Gesellschaft dar. Dabei ist die Erschließung von neuen Kunden in strategischen Wachstumsmärkten wie z.B. Spanien, China, Thailand, Korea sowie im übrigen Europa und Asien für die Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Auch andere Märkte werden fortlaufend beobachtet, so beispielsweise Nord-Amerika. Die Gesellschaft plant, durch überdurchschnittliches Wachstum ihrer Auslandsumsätze ihre Exportquote stark zu erhöhen und somit die derzeit bestehende starke Abhängigkeit vom deutschen Heimatmarkt und die Förderung der Photovoltaik durch das EEG (siehe „– Regulatorisches Umfeld“) kontinuierlich zu verringern. In diesem Zusammenhang steht die Erschließung von wachstumsstarken, nicht vertikal integrierten Produzenten von Photovoltaik-Modulen im Fokus der Gesellschaft. Außerdem strebt die Gesellschaft durch die verstärkte Belieferung von Herstellern von Inselanlagen und Konsumentenapplikationen (siehe „– Markt für Photovoltaik und Wettbewerber – Photovoltaik-Endanwendung“) im In- und Ausland an, zusätzliches Wachstumspotential zu erschließen und ihre generelle Abhängigkeit von Förderungsmaßnahmen und -programmen zu reduzieren. Kostensenkungen Um langfristig die wirtschaftliche Rentabilität der Photovoltaik-Industrie zu erreichen, sind signifikante Kostensenkungen notwendig. Die Gesellschaft konnte in der Vergangenheit bereits erhebliches Kostensenkungspotential realisieren. Durch weitere Verbesserungsmaßnahmen strebt die Gesellschaft an, ihre Kostenposition weiterhin kontinuierlich zu verbessern. Die Gesellschaft erachtet eine führende Kostenposition als notwendig, um wettbewerbsfähige Preise für ihre Produkte unter Erlangung der angestrebten Profitabilität zu erzielen. Die angestrebten Kostensenkungen sollen sowohl im Kerngeschäft der Gesellschaft als auch im Rahmen der Kommerzialisierung der weiteren Technologien erzielt werden. Zum Erreichen von Kostensenkungen erachtet die Gesellschaft folgende strategische Ansatzpunkte von essentieller Bedeutung: ‰ Produktinnovationen: Die Gesellschaft betreibt Forschungsund Entwicklungsaktivitäten, deren Ziel auch künftig die Entwicklungen von Produktinnovationen zur weiteren Senkung der Produktionskosten sowie zur Effizienzsteigerung sein wird. Die in der Vergangenheit bereits erreichte Steigerung der Zellwirkungsgrade sowie die erreichte Reduktion der Zellstärke auf derzeit rund 240 – 220µm hat durch die damit verbundene Reduktion des Siliziumbedarfs pro Wp produzierte Zell-Leistung zu einer erheblichen Einsparung der Materialkosten geführt. Ebenso hat die Einführung von neuen Zellformaten (zum Beispiel Q6, Q6L und Q8) zur Kostenreduktion beigetragen. Siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren – Kostensenkungspotenziale und mögliche Produkt- und Prozessoptimierungen“. Die Gesellschaft plant auch in Zukunft in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu investieren. Sie strebt an, ihre Produktionskosten durch die weitere Steigerung der Zellwirkungsgrade, die weitere Reduktion der Zellstärke und die Erhöhung des Produktionsanteils großformatiger Zellen kontinuierlich zu verbessern. 72



‰ Technologiebasierte Produktionsprozessinnovationen: Im Rahmen ihrer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten arbeitet die Gesellschaft mit dem Ziel einer Verringerung der Produktionskosten fortlaufend an der Weiterentwicklung und Verbesserung der Produktionsprozesse. So konnte die Gesellschaft zum Beispiel durch Einführung der „sauren Texturierung“ in ihrem Produktionsprozess den Wirkungsgrad der produzierten Photovoltaik-Zellen erhöhen und die Produktionskosten bezogen auf die produzierte Leistung senken. Siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Wesentliche die Finanzund Ertragslage beeinflussende Faktoren – Kostensenkungspotenziale und mögliche Produkt- und Prozessoptimierungen“. Außerdem betreibt die Gesellschaft Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit dem Ziel, Effizienzverbesserungen innerhalb der Standardprozesse zu realisieren sowie neue Prozesse zur Produktion von Photovoltaik-Zellen mit besonders hohem Wirkungsgrad zu entwickeln. Die Gesellschaft plant auch zukünftig in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu investieren, um die Produktionskosten mit Hilfe von Prozessinnovationen senken zu können. ‰ Produktivitätssteigerungen: Die Gesellschaft arbeitet fortlaufend an Maßnahmen zur Erschließung von Produktivitätssteigerungen. So konnte die Gesellschaft durch Verringerung der Ausschussquote und der Maschinenausfallzeiten, durch Erhöhung des Produktionsdurchsatzes, schnellere Produktionsumstellungen und Verbesserungen der Materialtransportsysteme sowie durch eine Erhöhung des Automatisierungsgrads und der Mitarbeiterproduktivität in der Vergangenheit eine wesentliche Steigerung der Produktivität erzielen. Die Gesellschaft strebt an, auch in Zukunft eine weitere Optimierung der Produktivität zu erreichen und somit ihre Produktionskosten durch diese Maßnahmen weiter senken zu können. ‰ Skaleneffekte: Nach Ansicht der Gesellschaft besteht eine gute Ausgangsbasis zur Erzielung von Skaleneffekten zur weiteren Optimierung der Kostenbasis der Gesellschaft. Bereits in der Vergangenheit konnte die Gesellschaft durch schnelles Wachstum in Kombination mit zielgerichtetem Kostenmanagement eine signifikante Reduktion der Quote der Fixkosten im Verhältnis zum Umsatz erzielen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass das geplante hohe Wachstum des Produktionsvolumens und ihre Fähigkeit, Kosten gezielt zu kontrollieren, auch künftig ein Potential zur Realisierung von Skaleneffekten, insbesondere auch im Bereich der Verwaltungs- und Vertriebsstrukturen, bieten und sie somit auch hier weiter zur Optimierung ihrer Kostenposition beitragen kann.



Produkte Produktarten und Zelltypen Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die von der Gesellschaft hergestellten Zelltypen und die auf sie entfallenden Umsatzerlöse in den Jahren 2002, 2003 und 2004 und im ersten Halbjahr 2005:



Produktart Multi-Kristallin



Mono-Kristallin



*



Zell-Typ Q5 Q6 Q6L Q8 Q5M Q6M Q6ML



Offizielle Markteinführung 3. Quartal 2001 2. Quartal 2002 2. Quartal 2004 2. Quartal 2005 2. Quartal 2005 4. Quartal 2003 3. Quartal 2004



Leistung pro Zelle (in Wp) 2,4 3,3 3,7 6,4 2,6 3,6 3,9



Format (in mm) 125x125 150x150 156x156 210x210 125x125 150x150 156x156



Umsatz Umsatz Umsatz 2002 2003 2004 (in T€) (in T€)* (in T€)* 12.035,5 7.030,0 1.656,9 5.257,2 41.460,2 56.392,2 0 0 53.759,1 0 0 62,3 0 0 0 0 262,1 9.816,7 0 0 7.009,8



Umsatz 1. Halbjahr 2005 (in T€) 1.161,9 2.274,7 99.344,7 1.633,7 17,4 128,9 12.187,9



Geprüft, alle anderen Angaben in der Tabelle ungeprüft.



Umsatzerlöse aus Handel sowie Erlöse aus dem Verkauf von Bruch sowie sonstige Umsätze und Erlösschmälerungen wurden den einzelnen Produkten und Zelltypen zugeordnet. Die Vorjahreswerte sind zur besseren Vergleichbarkeit entsprechend angepasst worden. 73



Im Jahr 2002 entfiel der überwiegende Anteil des Umsatzes auf Q5-Zellen. Bereits im Jahr 2002 konnte das Produktportfolio durch die Einführung der größerflächigen Q6-Zelle im zweiten Quartal erweitert werden. Auf dieses Format entfielen im Jahr 2003 85 % des Umsatzes. Im Jahr 2004 (zweites Quartal) wurde die Q6L-Zelle eingeführt, die bereits im selben Jahr neben der Q6-Zelle als Hauptformat etabliert werden konnte. Im ersten Halbjahr 2005 war die Q6L-Zelle der bei Weitem umsatzstärkste Zelltyp. Die Gesellschaft erwartet, dass das Q6L-Format in den nächsten Jahren den wesentlichen Umsatzanteil ausmachen wird. Auch das Q8-Format wird nach Einschätzung der Gesellschaft schon in den nächsten Jahren einen wesentlichen und zunehmenden Umsatzanteil darstellen. Produktmerkmale Wichtige Produktmerkmale einer Photovoltaik-Zelle sind Wirkungsgrad, Format und Zellstärke (Dicke). Diese Merkmale sind auch für die Herstellungskosten bzw. den Verkaufspreis (Berechnung in Euro/Wp) von zentraler Bedeutung. ‰ Wirkungsgrad: Eines der wichtigsten Merkmale einer Photovoltaik-Zelle ist ihr Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad einer Zelle bezeichnet den Quotienten aus der maximal abgegebenen elektrischen Energie und der einfallenden Lichtleistung. Eine Zelle mit höherem Wirkungsgrad (bei gleicher Fläche) erzeugt mehr Strom. Die Leistung einer Zelle bestimmt sich nach ihrem Wirkungsgrad und ihrer Oberflächengröße. Deshalb ist der Wirkungsgrad maßgeblich für den Verkaufspreis und damit für die Marge der Gesellschaft. Der Wirkungsgrad wird von den folgenden wesentlichen Faktoren beeinflusst: ‰ Qualität des Wafers: Die Qualität des Wafers, aus dem eine Zelle hergestellt wird, ist von erheblicher Bedeutung für die Verarbeitung und den Wirkungsgrad der Zelle. Die Gesellschaft verfolgt gemeinsame Entwicklungsprojekte mit Waferlieferanten, um die Qualität der Wafer weiter zu sichern bzw. weiter zu erhöhen. Siehe „– Forschung und Entwicklung“. ‰ Herstellungsprozess: Durch bestimmte Behandlungsmethoden im Rahmen des Herstellungsprozesses lässt sich der Wirkungsgrad der Zellen erhöhen. So wendet die Gesellschaft beispielsweise seit Mitte des Jahres 2004 das Verfahren der sauren Texturierung an, welches zu Wirkungsgraderhöhungen bei den auf diese Weise behandelten Zellen führt. Derzeit werden von der Gesellschaft in Abhängigkeit von Waferqualität und Behandlungsweise im Herstellungsverfahren (alkalisch oder saure Texturierung) bei multikristallinen Zellen durchschnittliche Wirkungsgrade zwischen 14,8 % und 15,4 % erreicht. Bei der von der Gesellschaft produzierten Zelle mit dem bislang höchsten Wirkungsgrad betrug dieser 16,7 %. Unter Laborbedingungen auf Grundlage heutiger Produktionstechnologien konnte für eine multikristalline Zelle bereits ein Wirkungsgrad von 17,9 % erreicht werden. Monokristalline Zellen weisen gegenüber multikristallinen Zellen grundsätzlich einen höheren Wirkungsgrad (derzeit knapp zwei Prozentpunkte), dafür aber höhere Produktionskosten auf. Im vierten Quartal 2003 führte die Gesellschaft die monokristalline Q6-Zelle ein, im dritten Quartal 2004 folgte die monokristalline Zelle im Q6ML-Format. ‰ Format: Je größer die Oberfläche einer Zelle, desto größer ist auch ihre Leistung (bei gleichem Wirkungsgrad). Somit lässt sich für größere Zellen (bei gleichem Wirkungsgrad) ein höherer Preis erzielen. Grundsätzlich kann durch die Einführung von großflächigeren Zellen der Produktionsdurchsatz (produzierte Wp pro Produktionseinheit) unter Erzielung von Skaleneffekten und damit verbundenen Kostenseinsparungen erhöht werden. Außerdem reduzieren sich dadurch die für den Modulhersteller notwendigen nachgelagerten Bearbeitungsschritte, wenn er zur Erreichung der gleichen Modul-Leistung weniger Zellen miteinander zu einem Modul verbinden muss. Im zweiten Quartal 2002 hat die Gesellschaft Q6-Zellen eingeführt und im ersten Halbjahr 2003 die Produktion 74



vollständig auf Q6-Zellen umgestellt (150x150mm). Zwischenzeitlich wurde das Q6L-Format (156x156mm) als Hauptformat etabliert. In der zweiten Jahreshälfte 2004 produzierte die Gesellschaft erstmals geringe Mengen der Q8-Zelle (210x210mm). Bei diesen Zellen handelt es sich um das größte Zellformat, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Die offizielle Markteinführung der Q8-Zelle erfolgte im zweiten Quartal 2005. Zwar führt die Einführung größerer Formate am Anfang in der Regel zu erhöhten Bruchquoten und einem höheren Materialaufwand pro Wp, da die größeren Zellen dicker sind als die kleineren Zellen. Diese Nachteile werden aber durch die Vorteile des erhöhten Produktionsdurchsatzes deutlich überkompensiert und im Zuge der fortlaufenden Produktund Prozessoptimierung reduziert. ‰ Zellstärke: Grundsätzlich ist der Siliziumeinsatz für eine Zelle um so geringer, je dünner die Zelle ist. Dies ermöglicht eine Kostenreduktion pro Zelle und die Produktion von mehr Zellen mit einer gegebenen Menge Silizium. Die Reduzierung der Zellstärke ist ein fortlaufender Prozess. Mitte des Jahres 2004 konnte die Zellstärke für Q6- und Q6L-Formate von 330-300 µm auf 280-270 µm reduziert werden. Im Juli 2005 konnte die Zellstärke für diese Formate in einem weiteren Schritt auf 240-220 µm reduziert werden. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Gesellschaft arbeitet derzeit an einer weiteren Reduzierung der Zellstärke. In der Testphase befinden sich derzeit Wafer bzw. Zellen mit einer Stärke von etwa 200 µm. In der laboratorischen Forschung befinden sich Zellen mit einer Stärke von < 150 µm. Bei der Einführung von Zellen mit größerem Format, die grundsätzlich etwas dicker gefertigt werden als die kleineren Zellen, setzt unmittelbar mit Aufnahme der Produktion ein Optimierungsprozess ein, der die Reduzierung der Zellstärke zum Ziel hat. ‰ Sonstige Merkmale: Daneben gibt es weitere Merkmale von Zellen, die für ihre Leistungsfähigkeit und den Kundennutzen und damit den zu erzielenden Verkaufserlös von Bedeutung sind. Zum Beispiel lässt sich der Wirkungsgrad durch innovative Kontaktierungen verbessern. Bei der herkömmlichen Methode wird auf der Vorderseite der Zelle per Siebdruck eine gitternetzartige Kontaktierung aufgedruckt. Diese führt zu einer Verminderung der von der Zelle absorbierten Sonneneinstrahlung (Verschattungseffekt). Bei der Gesellschaft befindet sich derzeit die sogenannte Back-Contact-Zelle im Versuchsstadium, bei der durch ein neuartiges Verfahren die Kontaktierung ausschließlich auf der Rückseite der Zelle angebracht wird und der Verschattungseffekt deshalb reduziert wird. Die ausschließlich rückseitige Kontaktierung erleichtert auch dem Kunden die Weiterverarbeitung bei der Modulherstellung. Eine Markteinführung der Back-ContactZelle ist nach Einschätzung der Gesellschaft frühestens für das Jahr 2006 realistisch. Die Gesellschaft konnte durch technologische Fortschritte und Verbesserungen im Hinblick auf die genannten Produktmerkmale ihre Herstellungskosten pro MWp deutlich senken. Diese Faktoren werden insbesondere zusammen mit Verbesserungen des Produktionsprozesses auch in Zukunft von zentraler Bedeutung für die Entwicklung der Herstellungskosten der Gesellschaft sein. Siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren – Kostensenkungspotenziale und mögliche Produkt- und Prozessoptimierungen“.



75



Produktion Produktionskapazitäten und –anlagen Produktionskapazitäten Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Produktionskapazitäten der Gesellschaft: Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2002 2003 2004 (ungeprüft)



Jährliche Nominalkapazität zum Periodenende (in MWp)1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jährliche Produktionskapazität zum Periodenende (in MWp)2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durchschnittliche Produktionskapazität während der Periode (in MWp)3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1



2



3



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2004 2005 (ungeprüft)



22



63



170



73



200



17



50



136



58



160



11



32



86



28
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Die jährliche Nominalkapazität zum Periodenende beschreibt das theoretisch mögliche Kapazitätsvolumen am Periodenende. Dabei wird die Annahme zugrunde gelegt, dass es zu keinen (nicht vermeidbaren) Produktionsunterbrechungen infolge von Wartung, Instandhaltung, Reinigung, Sieb- und Pastenwechseln sowie materialbedingtem Zellbruch kommt. Der Berechnung sind außerdem zugrunde gelegt: 350 Arbeitstage mit 24 Stunden-Betrieb, die Produktion der Formate 125 x 125 mm (2002 bis einschließlich Mai 2003), 150 x 150 mm (Juni 2003 bis Ende 2003) und 156 x 156 mm (seit Anfang 2004) sowie bestimmte weitere interne prozess- und produktspezifische Annahmen. Die theoretische Nominalkapazität ist eine reine Messgröße; sie wird nie erreicht. Zur Ermittlung der Produktionskapazität werden insgesamt 20 % von der Nominalkapazität abgezogen für nicht vermeidbare Produktionsunterbrechungen infolge von Wartung, Instandhaltung, Reinigung, Sieb- und Pastenwechseln sowie materialbedingtem Zellbruch. Die Berechnung der Produktionskapazität erfolgt auf Grundlage von Erfahrungswerten und Schätzungen. Daher handelt es sich lediglich um eine ungefähre Angabe. Die durchschnittliche Produktionskapazität während der relevanten Periode berücksichtigt die unterjährigen Kapazitätserweiterungen. Hierbei wird die Produktionskapazität für die einzelnen Monate ermittelt, zu einer Gesamtsumme aufaddiert und gemittelt. Dabei werden jeweils nicht vermeidbare Produktionsunterbrechungen infolge von Wartung, Instandhaltung, Reinigung, Sieb- und Pastenwechseln sowie materialbedingtem Zellbruch in Höhe von insgesamt 20 % der jeweiligen Nominalkapazität angesetzt. In der ramp-up Phase (Anlaufphase) von neuen Produktionslinien (in der Regel drei Monate) wird für die Berechnung der Nominal- bzw. Produktionskapazität die erzielte Produktionsleistung zugrunde gelegt.



Derzeit erfolgt der Endausbau der Produktionslinie IV (siehe „– Produktionsanlagen“), der bis zum Ende des ersten Quartals 2006 abgeschlossen sein soll. Die nach erfolgtem Endausbau der Linie IV gegenüber dem 30. Juni 2005 zusätzlich zur Verfügung stehende jährliche Nominalkapazität wird 60 MWp betragen; die daraus resultierende Produktionskapazität soll im Zuge des Anlaufens (Hochlaufphase oder ramp-up) der neu installierten Anlagen voraussichtlich bis gegen Ende des ersten Halbjahres 2006 erreicht werden. Nach Endausbau der Linie IVC steht voraussichtlich eine jährliche Nominalkapazität von insgesamt ungefähr 250 MWp zur Herstellung von Q8-Zellen zur Verfügung. Die jährliche Nominalkapazität, die zur Herstellung von monokristallinen Zellen (Q6ML) zur Verfügung steht, beträgt insgesamt 68 MWp. Produktionsanlagen Die Gesellschaft verfügt derzeit über sieben Produktionslinien, die sich in vier Fabrikhallen befinden. Die Inbetriebnahme einer weiteren Produktionslinie (Produktionslinie IVC) ist für das erste Quartal 2006 geplant. Die Fabrikhallen sind aneinander gebaut, miteinander verbunden und durchgängig begehbar. Neben den Produktionslinien beherbergen sie ein vollautomatisiertes Hochlager und Büroräume. Sämtliche Betriebsstätten (einschließlich der Verwaltungsgebäude) der Gesellschaft liegen auf einem zusammenliegenden Grundstück (Grundfläche: 28.643 qm) in einem Industriegebiet in Thalheim, Sachsen-Anhalt, in der Nähe 76



von Leipzig. Auf dem Grundstück werden derzeit auch Bauarbeiten zur Errichtung einer direkten Zufahrt des Zentrallagers von der Straße und andere bauliche Maßnahmen durchgeführt. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die bestehenden bzw. im Ausbau befindlichen Produktionslinien der Gesellschaft:



Zeitpunkt der Inbetriebnahme



Linie I



Zelltypen, die in der Linie hergestellt werden können



Derzeit hergestellter Zelltyp/Oberflächenbehandlungsweise/ Kantenisolierung



Oktober 2001



mono-und multikristallin Q6, Q6L, Q6ML



Juni 2003



mono- und multikristallin monokristallin/ Q6, Q6L, Q6ML, Q5M multikristallin alkalisch/Plasmaätzer



Juli 2004



mono- und multikristallin monokristallin/ Q6, Q6L, Q6ML multikristallin alkalisch/Plasmaätzer



Juni 2004



multikristallin Q6, Q6L, Q8



multikristallin saure Texturierung/ chemisch



August 2004



multikristallin Q6, Q6L, Q8



multikristallin saure Texturierung/ chemisch



April 2005



multikristallin Q6, Q6L, Q8



multikristallin saure Texturierung/ Laser



Juni 2005



multikristallin Q6, Q6L, Q8



multikristallin saure Texturierung/ Laser



Inbetriebnahme geplant multikristallin Q6, Q6L, Q8 für Ende des ersten (in Fabrikhalle IV) Quartals 2006



geplant: multikristallin saure Texturierung/ Laser



(in Fabrikhalle I) Linie IIB* (in Fabrikhalle II) Linie IIA (in Fabrikhalle II) Linie IIIB* (in Fabrikhalle III) Linie IIIA (in Fabrikhalle III) Linie IVA (in Fabrikhalle IV) Linie IVB (in Fabrikhalle IV) Linie IVC



*



monokristallin/ multikristallin alkalisch/Plasmaätzer



Linie IIB und IIIB wurden ursprünglich als Linie II und III bezeichnet. Nachdem die Linien IIA und IIIA in Betrieb genommen wurden, wurde den Linien II und III der Zusatz „B“ beigefügt, obwohl diese Linien zeitlich vor den Linien IIA und IIIA in Betrieb genommen wurden.



Die Produktionslinien IIA und IIIA wurden nachträglich in die Produktionshallen II bzw. III eingebaut. Die Fabrikhallen I, II und III sind vollständig ausgebaut. In der Fabrikhalle IV, die im ersten Halbjahr 2005 fertiggestellt wurde, erfolgt derzeit der Endausbau der Produktionslinie IV. Teile davon (Linie IVA und IVB mit einer jährlichen Nominalkapazität von jeweils 60 MWp) konnten bereits im ersten Halbjahr 2005 in Betrieb genommen werden. Der Endausbau der Produktionslinie IV (Linie IVC mit einer jährlichen Nominalkapazität von 60 MWp) soll bis zum Ende des ersten Quartals 2006 abgeschlossen sein; die volle Kapazität nach erfolgtem Anlaufen (Hochlaufphase oder ramp-up) der Linie IVC soll voraussichtlich gegen Ende des ersten Halbjahres 2006 erreicht werden. Nach vollständigem Ausbau der Fertigungslinie IV ist dann auch die Fabrikhalle IV ausgebaut.
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Produktionsprozess Die Produktionslinien der Gesellschaft bestehen aus modernen, hochautomatisierten und integrierten Anlagen, die ein hohes Maß an Kosteneffizienz aufweisen. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Schritte des Produktionsprozesses gegeben. ‰ Qualitätseingangskontrolle: In einem ersten Schritt werden Stichproben der von den Lieferanten der Gesellschaft bezogenen Wafer bestimmten Vorprüfungsprozessen unterzogen. Sofern Mängel erkennbar sind, werden die elektrischen Eigenschaften der Wafer im Hinblick auf ihre potenzielle Lebensdauer gesondert überprüft. Die so freigegebenen Wafer werden dann im Rahmen einer weiteren Qualitätskontrolle im Hinblick auf ihre Oberflächenbeschaffenheit und ihre mechanische Konformität überprüft. Die Qualität der Wafer ist mit maßgeblich für die Leistungsfähigkeit der Zellen; vorbeschädigte bzw. mangelhafte Wafer werden aussortiert. ‰ Nasschemische Reinigung der Rohwafer: In einem weiteren Schritt wird die Waferoberfläche in einer sogenannten Nassbank behandelt. Die Wafer werden in verschiedenen Bädern gereinigt, geätzt und gespült. Die Behandlungsschritte erfolgen nacheinander automatisch in Kunststoff-Becken, entweder durch automatische Batchoder In-Line-Verfahren. Bei Batch-Verfahren wird eine aus einer Vielzahl von Wafern bestehende Produktionscharge als Produktionseinheit durch die einzelnen Verfahrensschritte geführt, bei In-Line-Verfahren erfolgt ein Durchlauf der einzelnen Wafer durch die Verfahrensschritte. ‰ In den Produktionslinien I, IIB und IIA erfolgt die Oberflächenbehandlung, in der die raue Oberfläche der Wafer abgetragen wird, in einem Ätzbad aus Lauge. ‰ Darüber hinaus ist Produktionslinie I auch für die sogenannten Iso-Texturierung für monokristalline Wafer (spezielle Oberflächenbehandlung für monokristalline Wafer) ausgelegt. ‰ Linie IIIB, IIIA, sowie sämtliche zur Linie IV gehörende Produktionslinien sind für die Oberflächenbehandlung „saure Texturierung” (In-Line) ausgestattet. Nach erfolgter Oberflächenbehandlung werden die Wafer mit Heißluft getrocknet. ‰ Diffusionsofen: Die positiv leitenden Zellrohlinge werden in einem weiteren Verfahrensschritt in einem Diffusionsofen bei ca. 800-900°C mit phosphorhaltigem Gas mit einer negativ leitenden Oberflächenschicht versehen. Bei den hohen Ofentemperaturen diffundieren Phosphoratome in die Waferoberfläche hinein. Dadurch erfolgt eine Umdotierung der Waferoberfläche von positivem auf negativen Leitungstyp. Der Wafer weist jetzt zwei getrennte Schichten auf: eine negativ leitende Oberflächenschicht und eine darunter liegende positiv leitende Schicht. Zur Überprüfung des Diffusionsprozesses wird nachfolgend probeweise eine Messung des Schichtwiderstandes durchgeführt. ‰ Kantenisolierung/Phosphorsilikatglas-Entfernung: Um eine saubere Trennung von negativer und positiver Schicht zu erhalten, werden die Wafer an ihren Kanten isoliert. ‰ In den Produktionslinien I, IIB und IIA erfolgt die Kantenisolierung durch Plasmaätzen. Anschließend wird das beim Diffusionsprozess als Nebenprodukt entstandene Phosphorsilikatglas in einem Ätzbad in einer weiteren Nassbank entfernt. ‰ In den Produktionslinien IIIB und IIIA erfolgt die Kantenisolierung durch einen chemische Ätzprozess (In-Line). ‰ Bei den zur Linie IV gehörenden Produktionslinien wird ein Laserverfahren (In-Line) zur Kantenisolisiering eingesetzt. ‰ Beschichtung mit Siliziumnitrit: Um die Reflexion der Zellen zu reduzieren, damit so viel wie möglich Sonneneinstrahlung genutzt werden kann, wird die Zelle mit Siliziumnitrit beschichtet und erhält damit ihre blaue Farbe. Der Wasserstoff im Siliziumnitrit trägt 78



gleichzeitig zu einer deutlichen Leistungssteigerung der Zelle bei. Die mit der Antireflexionsschicht fertig beschichteten Zellen werden von einer Kamera auf ihre Farbhomogenität überprüft. ‰ Kontaktierung: Um die elektrische Leistung aus der Zelle ableiten zu können, werden per Siebdruck auf der Vorderseite der Zelle Kontakte aus Silberpaste aufgebracht. Die Rückseite bekommt ebenfalls zwei Kontaktstreifen aus Silber-/Aluminiumpaste und zusätzlich eine Schicht aus Aluminium. Die Kontakte werden danach im Feuerofen eingebrannt. Durch die hohen Temperaturen dringt die Silberpaste in die Oberfläche des Siliziumsubstrates ein und bildet so einen zuverlässigen elektrischen Kontakt. Auf der Rückseite bildet die Aluminium- Paste einen Spiegel für die Ladungsträger, wodurch eine weitere Steigerung des Wirkungsgrads bewirkt wird. ‰ Sortierung: Die fertigen Zellen werden nach Wirkungsgraden und optischen Kriterien sortiert. Ein Sonnensimulator testet jede einzelne Zelle unter anderem auf Strom und Spannung und leitet aus den Testergebnissen den Wirkungsgrad ab. Die Zellen werden sowohl unter Standardbedingungen als auch unter Schwachlichtbedingungen gemessen. Aufgrund der Ergebnisse dieser Tests wird jede Zelle einer bestimmten Leistungs- und Qualitätsklasse zugeteilt. Dies ermöglicht die Auslieferung von Zellen mit klar definierten Leistungsmerkmalen und engen Leistungstoleranzen. Kosteneinsparungspotenziale im Produktionsprozess Die Gesellschaft verfolgt die kontinuierliche Optimierung und die technologische Verbesserung der Produktionsprozesse mit hoher Priorität, da diese einen wichtigen Beitrag zur Kostensenkung leisten. Zentrale Bedeutung haben dabei insbesondere die folgenden Faktoren: ‰ Durchsatzsteigerung: Die Gesellschaft konnte durch die Weiterentwicklung der Produktionsmaschinen ihren Produktionsdurchsatz erheblich steigern und dadurch Skaleneffekte erzielen. Der Transport der Zellen zwischen und innerhalb der einzelnen Fertigungsschritte erfolgt bereits in integrierten und weitgehend vollautomatischen Prozessen. Die Weiterentwicklung der Prozesstechnik und die weitere Optimierung der Automatisierung und eine damit verbundene Erhöhung der Durchsatzgeschwindigkeit, steht auch weiterhin im Fokus der Gesellschaft. ‰ Reduzierung des Bruchs bzw. Ausschusses: Im Laufe des Produktionsprozesses kann es zum Bruch von Wafern bzw. Zellen kommen. Kommt es zu Bruch in einem laufenden Produktionsprozess, kann dies dazu führen, dass weitere Zellen der Produktionseinheit zu Bruch gehen. Dies wiederum kann es notwendig machen, Maschinen zumindest kurzfristig auszuschalten, um den Bruch zu beseitigen. Dadurch wird der Produktionsdurchsatz beeinträchtigt. Auch bei der weiteren Verarbeitung der Zellen zu Modulen bei den Kunden der Gesellschaft, kann es zu Zellbruch kommen. Außerdem kann es beispielsweise durch inhomogene oder fehlerhafte Prozessabläufe dazu kommen, dass Zellen mangelhafte elektrische Eigenschaften aufweisen und deshalb als Ausschussware zu behandeln sind. Die Reduzierung des Bruchs bzw. des Ausschusses ist daher ein wichtiger Faktor für Kostenreduzierungen und Qualitätsverbesserungen. Aus diesen Gründen ist die Gesellschaft bestrebt, die Bruch- bzw. Ausschussquote zu reduzieren bzw. im Zusammenhang mit der Einführung von größeren Formaten oder dünneren Zellen konstant zu halten und zu optimieren. Ein Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung der Herstellungsabläufe, insbesondere von mechanischen Funktionen sowie Materialbehandlungsprozessen. ‰ Qualitätsverbesserungen: Die Qualität einer Zelle richtet sich in erster Linie nach ihrem Wirkungsgrad. Im Durchschnitt erreichen rund 90 % der Zellen die Qualitäts-Klassen mit den höchsten Wirkungsgraden. Die Gesellschaft ist bestrebt, den Anteil an Zellen, der die höchsten Wirkungsgradklassen erreicht, auf stabilem Niveau zu halten und durch technologische Fortschritte zu erhöhen. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Forschungsund Entwicklungsarbeit der Gesellschaft. 79



Produktionsmaschinen Die Entwicklung und Optimierung der Maschinen, der Maschinensteuerung und der darin befindlichen Technologie erfolgt in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten Maschinenherstellern. Die Gesellschaft erarbeitet die technischen Spezifikationen für die Konstruktion der Maschinen und beauftragt Maschinenhersteller mit der Umsetzung dieser Pläne. Der Aufbau und die Installation der Produktionslinien wird durch spezialisierte Drittfirmen unterstützt. Die Gesellschaft optimiert dann in Zusammenarbeit mit den Maschinenherstellern das Zusammenspiel der einzelnen Maschinenteile und den gesamten Produktionsprozess. Die verschiedenen Bestandteile (z.B. Nassbank, Diffusionsofen, Kantentrenner, Beschichtungsanlage, Drucker für Kontaktierung) der Gesamtanlage werden von verschiedenen Maschinenherstellern bezogen. Mit diesen bestehen häufig Kooperationen in der Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Weitere Anlagenteile wie Nassbank sowie die Medienversorgung (Einspeisung der verschiedenen Gase, Flüssigkeiten und sonstigen Produktionsstoffe) werden von verschiedenen weiteren Anbietern bezogen. Im Rahmen der Zusammenarbeit findet ein beiderseitiger Know-how-Austausch zwischen der Gesellschaft und ihren Maschinenherstellern statt, der für die Gesellschaft sowohl Vor- als auch Nachteile bringt. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Das geistige Eigentum der Gesellschaft ist nur begrenzt schutzfähig und weitgehend ungeschützt“.



Arbeitssicherheit und Umweltschutz Die Sicherheitsgrundsätze der Gesellschaft zielen darauf ab, eine ständige Verbesserung in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz zu gewährleisten. Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft ein Arbeitsschutzmanagementsystem eingeführt, das von der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik („BGFE“) im Mai 2005 überprüft und zertifiziert wurde. Danach ist die Abteilung „Betriebssicherheit“ als Stabsstelle unmittelbar dem Vorstand unterstellt. Der Vorstand bewertet die Wirksamkeit des Arbeitsschutzmanagementsystems regelmäßig im Wege interner Audits, Sicherheitskontrollen und Gefährdungsanalysen. Er wird dabei durch den Arbeitsschutzausschuss unterstützt, in dem Mitarbeiter, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt sowie die Leiter Produktion und Betriebstechnik neben dem Vorstand vertreten sind. Auf Betriebsebene beschäftigt die Gesellschaft sechs Sicherheitsbeauftragte. Über 70 Mitarbeiter sind als Ersthelfer ausgebildet und im Unternehmen eingesetzt. Wegen der Verwendung von Gefahrstoffen während der Produktion hat die Gesellschaft zudem ein Sicherheitsteam gebildet, dem 38 Mitarbeiter angehören. Die Mitglieder dieses Teams werden regelmäßig im Umgang mit Gefahrstoffen, Brandbekämpfung, Evakuierung, Erste Hilfe und Atemschutz geschult. Die gesetzlichen Vorgaben der Gefahrstoffverordnung, des Chemikaliengesetzes sowie Emissions- und Immissionsvorgaben konnten von der Gesellschaft bislang erfüllt werden. Insbesondere die Lagerung und der Einsatz von Gefahrstoffen und Chemikalien erfolgt in überwachten Lagern sowie in entsprechend konzipierten Ver- und Entsorgungssystemen.



Beschaffung Die Beschaffungstätigkeit der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen den Einkauf von Wafern als dem unmittelbaren Vorprodukt für die von der Gesellschaft produzierten PhotovoltaikZellen. Zur Ergänzung der Rohstoffversorgung kauft die Gesellschaft auch Silizium sowie Silizium-Ingots ein. Aufgrund des derzeit herrschenden Nachfrageüberhangs ist die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Wafern von entscheidender Bedeutung für die Kapazitätsauslastung, die Realisierung weiteren Wachstums und die Sicherung der Lieferfähigkeit der Gesellschaft. Die Einkaufstätigkeit umfasst ferner verschiedene weitere für die Zellproduktion erforderliche Nebenstoffe, wie beispielsweise Pasten, Siebe, Chemikalien und Gase.
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Wafereinkauf Die Gesellschaft ist auf der Beschaffungsseite in hohem Maße vom Beschaffungsmarkt und von ihren Hauptlieferanten abhängig. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die Gesellschaft ist von wenigen Hauptlieferanten abhängig und angesichts der derzeitigen Silizium- und Waferknappheit hängt die Auslastung ihrer Produktionskapazitäten sowie ihr weiteres Wachstum maßgeblich von der ausreichenden Belieferung mit Silizium-Wafern ab“. Der weit überwiegende Anteil des Wafer-Einkaufvolumens wird von fünf Hauptlieferanten der Gesellschaft bezogen. Der größte Lieferant der Gesellschaft ist ScanWafer, ein zum REC-Konzern gehörender Waferhersteller. Zu den Beziehungen zu ScanWafer und zum REC-Konzern, siehe „Geschäfte mit nahestehenden Personen – Geschäftsbeziehungen zum REC-Konzern“. Die Lieferverträge sehen in der Regel mittel- bis längerfristige (zwischen einem und fünf Jahren) Liefer- und Abnahmeverpflichtungen der Vertragsparteien vor. Der Vertrag mit dem größten Lieferanten, ScanWafer, hat eine Laufzeit bis Ende 2010. Die Gesellschaft geht in den Lieferantenverträgen unbedingte Abnahme- und Zahlungsverpflichtungen in Bezug auf die vertraglich festgelegten Liefervolumina ein; dies gilt auch im Hinblick auf die langfristigen Abnahmeverpflichtungen in zukünftigen Perioden. Eine Zahlungspflicht besteht deshalb auch dann, wenn die Gesellschaft die vereinbarte Liefermenge entgegen den vertraglichen Abreden nicht oder nicht vollständig abnimmt. Die Lieferantenverträge sehen vor, dass Lieferanten in bestimmten Fällen berechtigt sind, das vereinbarte Liefervolumen zu reduzieren oder den Vertrag vorzeitig zu kündigen. So sehen die Verträge beispielsweise grundsätzlich vor, dass die Waferlieferanten berechtigt sind, das Liefervolumen proportional zum Anteil der Gesellschaft am Gesamtliefervolumen des jeweiligen Lieferanten zu reduzieren, wenn sie aufgrund Siliziumknappheit für ihre Waferproduktion nicht ausreichende Mengen von Silizium bzw. Silizium-Ingots beschaffen können. Um eine solche Reduzierung der vereinbarten Liefermenge aufgrund einer Rohstoffverknappung abzuwenden, hat die Gesellschaft in den meisten Fällen das Recht, selbst die Zulieferung des jeweiligen Waferlieferanten mit den für die Waferproduktion erforderlichen Rohstoffen zu übernehmen, sofern sie dazu in der Lage ist. Im Falle einiger Lieferanten der Gesellschaft, darunter auch der größte Lieferant, beruhen die vereinbarten Liefervolumina in zukünftigen Perioden auf der Annahme, dass diese bis zu diesem Zeitpunkt ihre Kapazitäten planmäßig erweitert haben. Falls die geplanten Kapazitätserweiterungen nicht oder nicht rechtzeitig stattfinden besteht das Risiko, dass vereinbarte Lieferungen insoweit ausfallen. Der größte Lieferant ist in diesem Fall berechtigt, das Liefervolumen zu reduzieren. Bei erfolgreich durchgeführten überplanmäßigen oder vorzeitigen Kapazitätserweiterungen von Lieferanten besteht aufgrund der langfristigen partnerschaftlichen Verbindung auch die Chance, durch zusätzliche Liefermengen an solchen Kapazitätserweiterungen zu partizipieren. Ein Rechtsanspruch besteht darauf jedoch nicht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Lieferanten abredewidrig nicht in vollem Umfang oder nicht rechtzeitig liefern. In der Vergangenheit kam es in einzelnen Fällen zu kurzfristigen Lieferverspätungen und in einem Fall zu einer Kürzung der Liefermengen. Diese Ausfälle bzw. Verspätungen konnten bislang kurzfristig durch zusätzliche Liefermengen von anderen Lieferanten kompensiert werden. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die Gesellschaft ist von wenigen Hauptlieferanten abhängig und angesichts der derzeitigen Silizium- und Waferknappheit hängt die Auslastung ihrer Produktionskapazitäten sowie ihr weiteres Wachstum maßgeblich von der ausreichenden Belieferung mit Silizium-Wafern ab“. Für die meisten ihrer Hauptlieferanten stellt die Gesellschaft nach ihrer Kenntnis jeweils einen der größten oder den größten Abnehmer dar. Die von der Gesellschaft zu zahlenden Preise werden in der Regel halbjährlich oder jährlich unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Veränderungen in den Marktpreisen für Rohstoffe und Zellen neu verhandelt. Kommt es nicht zu einer Einigung, so steht in den 81



meisten Fällen beiden Parteien ein Kündigungsrecht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zumeist sechs Monaten zu. Im Falle des größten Lieferanten der Gesellschaft ist anstelle eines derartigen Kündigungsrechts die verbindliche Festlegung eines neuen Preises in einem Schiedsverfahren vorgesehen. In einigen Fällen ist die Gesellschaft gegenüber Waferlieferanten in Bezug auf aus den gelieferten Wafern hergestellten Zellen Rücklieferungspflichten eingegangen. Der überwiegende Anteil des Einkaufsvolumens wird in Euro, der verbleibende Teil wird in US-Dollar fakturiert (im ersten Halbjahr 2005 insgesamt US$ 34,2 Mio.). Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die Gesellschaft ist aufgrund von Siliziumund Wafereinkäufen in fremder Währung und ihrer zunehmenden Internationalisierung Wechselkursrisiken ausgesetzt“. Mit einem Waferlieferanten hat die Gesellschaft Waferlieferungen in einem Volumen von ungefähr € 582 Mio. bis zum Jahr 2015 vereinbart. Gemäß der Vereinbarung sollen die Waferpreise entsprechend der Marktentwicklung angepasst werden. Dem Waferliefervertrag liegt ein Siliziumliefervertrag zwischen dem Waferlieferanten und dessen Siliziumlieferanten mit einer Laufzeit bis 2015 und Festpreisen für das zu liefernde Silizium, die nicht an Marktentwicklungen angepasst werden, zugrunde. Der Waferlieferant hat sich gegenüber dem Siliziumlieferanten zur Zahlung von Vorschüssen verpflichtet. Die Gesellschaft hat sämtliche Zahlungspflichten des Waferlieferanten aus dem Siliziumliefervertrag gegenüber dem Siliziumlieferanten zu einem Anteil garantiert. Erfüllt der Waferlieferant seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Siliziumlieferanten nicht und macht der Siliziumlieferant daher seine Ansprüche gegenüber der Gesellschaft unter der Garantie geltend, so geht der Siliziumliefervertrag vom Waferlieferanten auf die Gesellschaft über. Außerdem hat sich die Gesellschaft gegenüber dem Waferlieferanten verpflichtet, einen Anteil der Vorschüsse an den Siliziumlieferanten zu leisten. Die Gesellschaft muss dementsprechend Anfang Oktober 2005 und Oktober 2006 jeweils rund US$ 12,0 Mio. an den Siliziumlieferanten leisten. Dafür liefert der Waferlieferant einen Anteil der aus dieser Siliziummenge hergestellten Wafer an die Gesellschaft. Die Gesellschaft und der Waferlieferant haben vereinbart, das Risiko fallender Siliziumpreise, welches sich daraus ergibt, dass der Siliziumliefervertrag zwischen dem Waferlieferanten und dessen Siliziumlieferanten Festpreise vorsieht, während die Lieferung der Wafer vom Waferlieferanten an die Gesellschaft zu Preisen erfolgt, die an Marktentwicklungen angepasst werden, zu teilen. Die Gesellschaft beabsichtigt, über dieses Wafervolumen Verträge mit Kunden abzuschließen, die Preisanpassungen der Zellpreise an die Marktentwicklung vorsehen, wobei jedoch das für die Gesellschaft aus dem zugrundeliegenden Waferliefervertrag verbleibende Restrisiko fallender Siliziumpreise sowie die Vorauszahlungspflichten teilweise mit den Kunden geteilt werden sollen. Dadurch soll eine Reduzierung der genannten Risiken für die Gesellschaft und eine angemessene Aufteilung dieser Risiken zwischen Waferlieferant, Gesellschaft und Kunden der Gesellschaft erreicht werden. Silizium- und Ingoteinkauf Die Gesellschaft hat angesichts der Silizium- und Waferknappheit in jüngerer Zeit zur Unterstützung ihrer Rohstoffversorgung auch Verträge über Silizium in, gemessen am Gesamtbedarf, erheblichem Volumen abgeschlossen und Ingots bezogen. Diese Materialien werden von der Gesellschaft an ihre Waferlieferanten verkauft, die daraus Wafer fertigen und diese wiederum an die Gesellschaft verkaufen. Mit dem derzeit bedeutendsten Siliziumlieferanten der Gesellschaft bestehen Verträge, die Lieferungen in den Jahren 2006 bis Ende 2012 vorsehen. Es gelten für die jeweilige 82



gesamte Vertragsdauer festgelegte Festpreise. Zur Unterstützung eines Kapazitätsausbaus bei diesem Lieferanten hat die Gesellschaft sich verpflichtet, Vorschüsse auf den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. Von diesen Vorschüssen stehen noch insgesamt rund € 13,3 Mio. aus, wovon 75 % Anfang des Jahres 2006 und der Restbetrag Anfang des Jahres 2007 zu leisten ist. Dieser Lieferant erstattet die Vorschüsse zurück, in dem er bei Lieferung einen entsprechend reduzierten Kaufpreis in Rechnung stellt. Für den Fall, dass die Gesellschaft die vereinbarten Mengen nicht abnimmt, verbleibt die der nicht abgenommenen Menge entsprechende vorausgezahlte Summe bei dem Lieferanten. Führt der Lieferant einen Kapazitätsausbau durch, ist dieser Lieferant verpflichtet, der Gesellschaft zusätzliche Siliziummengen anzubieten. Einer dieser Verträge wurde von einem dritten Unternehmen vermittelt. Die Gesellschaft ist gegenüber diesem Unternehmen bestimmte vertragliche Verpflichtungen in Bezug auf die Siliziummengen aus dieser Lieferantenbeziehung eingegangen. Siehe „Geschäfte mit nahestehenden Personen – Geschäftsbeziehungen zur Energy Valley AG“. Die Gesellschaft befindet sich derzeit in Verhandlungen über weitere Siliziumverträge. Aufgrund der aktuellen Situation im Silizium-Beschaffungsmarkt (begrenzte Verfügbarkeit von Silizium) geht die Gesellschaft davon aus, dass weitere Siliziumlieferverträge voraussichtlich teilweise ähnliche Bedingungen aufweisen werden wie die vorstehend beschriebenen Siliziumlieferverträge mit ihrem bedeutendsten Siliziumlieferanten. Siehe auch „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren – Vorfinanzierung von Siliziumlieferanten“. In einigen Fällen ist die Gesellschaft aufgrund von Vereinbarung mit Silizium-Lieferanten teilweise verpflichtet, aus Zellen, die aus dem von dem Lieferanten gelieferten Silizium hergestellt wurden, Module fertigen zu lassen und diese Module dann zu einem bereits festgelegten Festpreis an einen bestimmten Kunden zu liefern. In einigen Fällen ist die Gesellschaft gegenüber Ingot-Lieferanten in Bezug auf aus den gelieferten Ingots hergestellten Zellen Rücklieferungspflichten eingegangen. Weiterhin bezieht die Gesellschaft in einigen Fällen Silizium im Rahmen von Einzellieferungen, wenn sich Möglichkeiten dazu ergeben. Auch Ingots werden eingekauft, um sie von Geschäftspartnern zu Wafern verarbeiten zu lassen. Die Gesellschaft prüft fortlaufend weitere Maßnahmen zur Absicherung des Rohstoffbezugs. Rohstoffversorgung und vertragliche Abnahmeverpflichtungen Vertraglich zugesagte Liefermengen auf Grundlage mehrjähriger Lieferverträge Für das zweite Halbjahr 2005 bestanden vertragliche Zusagen von Lieferanten über die Lieferung von Silizium und Silizium-Wafern in einem Volumen von ungefähr 130 MWp. Von dem darin enthaltenen Wafervolumen (rund 80 %) entfielen rund vier Fünftel auf die fünf Wafer-Hauptlieferanten. Für das Jahr 2006 bestanden zum 12. September 2005 vertragliche Zusagen über die Lieferung von Silizium und Silizium-Wafern in einem Volumen von ungefähr 180 MWp und für das Jahr 2007 in einem Volumen von ungefähr 225 MWp. Darüber hinaus bestehen langfristige Lieferzusagen und entsprechende Abnahmeverpflichtungen der Gesellschaft für die Jahre 2008 bis 2015 in Höhe von ungefähr 1.375 MWp. Über rund 70 MWp des vorstehend dargestellten Gesamtvolumens besteht allerdings erst ein Memorandum of Understanding, in welchem die Parteien das gemeinsame Verständnis ihrer Zusammenarbeit niedergelegt und das gemeinsame Ziel erklärt haben, einen langfristigen Liefervertrag über rund 70 MWp abzuschließen. Auf Grundlage des Memorandum of Understanding finden bereits Lieferungen statt. Von den 70 MWp entfallen rund 3,5 MWp auf das zweite Halbjahr 2005 und der Rest in jeweils gleichen Anteilen auf die Jahre 2006 bis 2015. 83



Der Anteil von Siliziumlieferungen am Gesamtvolumen bis zum Jahr 2010 beträgt ungefähr 10-15 %. Es ist nicht gewährleistet, dass die Lieferungen in dem vertraglich vorgesehenen Umfang und zu den vereinbarten Zeitpunkten erbracht werden. Siehe „Risikofaktoren – Die Gesellschaft ist von wenigen Hauptlieferanten abhängig und angesichts der derzeitigen Silizium- und SiliziumWaferknappheit hängt die Auslastung ihrer Produktionskapazitäten sowie ihr weiteres Wachstum maßgeblich von der ausreichenden Belieferung mit Silizium-Wafern ab“. Volumen der vertraglich zugesagten Liefermengen auf Grundlage mehrjähriger Lieferverträge, in Bezug auf die absehbare Ausfallrisiken bestehen Für die Jahre 2005 bis 2007 bestanden zum 12. September 2005 weitere vertragliche Lieferzusagen über zusätzliche Liefermengen mit einem Volumen von ungefähr 201 MWp (davon entfallen ungefähr 1 MWp auf das Jahr 2005, 95 MWp auf das Jahr 2006 und 105 MWp auf das Jahr 2007). In Bezug auf diese Mengen geht die Gesellschaft jedoch davon aus, dass nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für die Lieferung besteht. Grund dafür sind absehbare Rohstoffengpässe bzw. absehbare Verzögerungen beim Kapazitätsausbau bei bestimmten Lieferanten. Fortlaufende Liefermengen aufgrund kurzfristiger Liefervereinbarungen Von den vertraglich zugesagten Liefermengen im Jahr 2005 entfielen rund 10 MWp auf fortlaufende Einzellieferungen während des Jahres, für die nur kurzfristige vertragliche Abmachungen zumeist in Form von Lieferbestätigungen bis Ende des Jahres 2005 bestanden. Obwohl keine vertragliche Grundlage dafür besteht, geht die Gesellschaft davon aus, dass solche Lieferungen in ähnlichem Volumen (jährlich ungefähr 10 MWp) auch in den Jahren 2006 und 2007 stattfinden werden. Die Gesellschaft geht derzeit auch davon aus, dass zwei Lieferverträge, die vor Ende des Jahres 2007 ordentlich gekündigt werden können (sich bei nicht erfolgender Kündigung aber verlängern), voraussichtlich während des Jahres 2007 mit einem Volumen von insgesamt ungefähr 20 MWp fortgesetzt werden. Ein vertraglicher Anspruch oder eine Gewähr für die Realisierung dieser Mengen aus fortlaufenden Einzellieferungen bzw. potenziell fortgesetzten Verträgen besteht jedoch nicht. Volumen in Bezug auf welches derzeit Vertragsverhandlungen stattfinden Zum 12. September 2005 befand sich die Gesellschaft außerdem in Verhandlungen über weitere Silizium- und Wafermengen von ungefähr 125 MWp für das Jahr 2006 und über weitere ungefähr 55 MWp für das Jahr 2007. Aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen schätzt die Gesellschaft, dass eine mittlere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass es in Bezug auf die in Verhandlung befindlichen Volumen zu einem Vertragsschluss kommt. Ob diese Wahrscheinlichkeit eintritt und es zu Abschlüssen kommt ist jedoch nicht gewährleistet. Zusätzlich ist die Gesellschaft fortlaufend aktiv, um zusätzliche Rohstoffmengen zu akquirieren und weitere Möglichkeiten zur Rohstoffabsicherung (beispielsweise durch neue Marktteilnehmer) zu identifizieren und wahrzunehmen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass verschiedene Lieferanten erst im Jahr 2006 Mengen für das Jahr 2007 anbieten werden und deshalb voraussichtlich das für das Jahr 2007 in Verhandlung befindliche Volumen im Jahr 2006 zunehmen wird. Potenzial für eine erhöhte MWp-Ausbeute infolge von Reduzierungen der Waferstärke Die Gesellschaft geht davon aus, dass aufgrund von angestrebten Reduzierungen der Waferund Zellstärke aus dem Silizium- bzw. Wafervolumen eine erhöhte MWp-Leistung erzielt werden kann, da infolge der Reduzierung der Waferstärke aus demselben Volumen mehr Wafer- und damit mehr Zelloberfläche gewonnen werden kann. Die Gesellschaft schätzt, dass angestrebte Reduzierungen der Waferstärke in absehbarer Zeit ein Potenzial einer zusätzlichen MWp-Ausbeute von ungefähr 5 – 10 % (bezogen auf das Silizium- und Wafervolumen, für welches vertragliche Lieferzusagen vorliegen) haben. 84



Hinweis zur Berechnung der Liefervolumen Die vorstehenden Angaben beruhen auf verschiedenen Berechnungen, denen auch Schätzungen und Annahmen zugrunde liegen. Es handelt sich daher nur um ungefähre Angaben. Siehe „Zukunftsgerichtete Aussagen, Informationen von Seiten Dritter, Begriffsbestimmungen, Hinweis zu bestimmten Zahlenangaben“. Zu beachten ist auch, dass die MWp-Angaben sich auf die vertraglich vereinbarten Silizium- bzw. Wafermengen beziehen. Infolge von Ausschuss und Bruch ist die vertraglich vereinbarte Liefermenge nicht gleichzusetzen mit der daraus produzierten Menge von Photovoltaik-Zellen. Letztere ist regelmäßig geringer als die der Produktion zugrunde liegende Silizium- bzw. Wafermenge. Umfang der Abnahmeverpflichtungen Zum 12. September 2005 wies die Gesellschaft Abnahmeverpflichtungen gegenüber Siliziumund Waferlieferanten für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis zum Jahr 2015 (berechnet auf Basis der zum 12. September 2005 gültigen Preise) in Höhe von insgesamt rund € 1.760,3 Mio. aus. Diese Abnahmeverpflichtungen teilen sich prozentual auf die einzelnen Jahre in etwa wie folgt auf: 2. Halbjahr 2005
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Zu den sich hieraus ergebenden Risiken, siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die Gesellschaft ist umfangreiche und teilweise langfristige Abnahmeverpflichtungen in Bezug auf Silizium und Silizium-Wafer eingegangen, aus denen sich unter anderem Absatz- und Preisrisiken ergeben“.



Kunden Der deutlich überwiegende Anteil des Gesamtliefervolumens der Gesellschaft entfällt auf fünf Großkunden. Auf diese entfielen im ersten Halbjahr 2005 etwa 60 % (2004: rund 72 %) des Gesamtliefervolumens der Gesellschaft, wobei etwa 47 % (2004: rund 48 %) auf die drei größten Kunden entfiel. Größter Kunde sind Unternehmen des Konzerns der SOLON AG für Solartechnik („Solon-Konzern“). Siehe „Geschäfte mit nahestehenden Personen“. Zu den Kunden der Gesellschaft gehören neben den Unternehmen des Solon-Konzerns unter anderem auch Tenesol SA (zur Total Energie-Gruppe gehörend), die SMD Solar Manufaktur Deutschland GmbH, die IBC Solar AG und die Scheuten Solar Technology GmbH. Die im Jahr 2005 geschlossenen Kundenverträge, die den weit überwiegenden Anteil des Kundenvertragsportfolios der Gesellschaft ausmachen, sehen in der Regel Laufzeiten bis 2010 vor, wobei eine automatische Verlängerung um ein Jahr vorgesehen ist, wenn nicht eine Partei zuvor kündigt. In der Regel wird zunächst für eine halbjährige Periode ein fester Lieferpreis vereinbart. Nach Ablauf der Preisbindungsperiode einigen sich die Parteien halbjährlich auf einen neuen Lieferpreis. Kommt es nicht zu einer Einigung, sehen die im Jahr 2005 geschlossenen Verträge in der Regel die Festsetzung eines verbindlichen Preises durch einen Schiedsgutachter vor. Die Gesellschaft hat sich in den im Jahr 2005 abgeschlossenen Verträgen regelmäßig zusätzlich ein einseitiges Preisanpassungsrecht vorbehalten, um steigende Siliziumpreise auch während der Periode zwischen zwei Preisverhandlungsterminen an den Kunden weitergeben zu können. In jüngster Zeit hat die Gesellschaft auch Verträge mit Kunden abgeschlossen, in denen Festpreise vereinbart wurden. Die Kundenverträge enthalten weiterhin in der Regel eine Klausel, nach der die Gesellschaft bei einem Versorgungsengpass mit Wafern die vereinbarte Liefermenge proportional zum Rückgang der Gesamtproduktionsmenge reduzieren darf. Dem Kunden wird für diesen Fall das Recht eingeräumt, die Gesellschaft mit Wafern zu beliefern, um so eine pünktliche Zellproduktion sicherzustellen. Außerdem sehen viele der im Jahr 2005 geschlossenen Kundenverträge ein 85



Recht der Gesellschaft zur Verschiebung von Liefermengen für den Fall vor, dass es im Zusammenhang mit dem Anlaufen einer neuen Produktionslinie (Hochlaufphase oder ramp-up) zu unerwarteten technischen Störungen kommt; in diesem Fall besteht allerdings eine Nachlieferungspflicht der Gesellschaft. Kommt es aus anderen Gründen als mangelnder Waferversorgung (und – im Falle der meisten im Jahr 2005 geschlossenen Verträge – technischer Störungen beim Anlaufen einer neuen Produktionslinie) zu Lieferausfällen der Gesellschaft (beispielsweise wegen nicht planmäßiger Realisierung des Kapazitätsausbaus der Gesellschaft oder der Zerstörung von Produktionsmitteln), so sehen die Kundenverträge in der Regel Vertragsstrafen vor. Darüber hinaus könnten Kunden bei Lieferverspätungen oder Lieferausfällen der Gesellschaft möglicherweise weitergehende Schadensersatzforderungen gegen die Gesellschaft geltend machen. Die Kunden zahlen in der Regel gegen Lieferung, zum Teil werden aber auch Anzahlungen geleistet. Die Gesellschaft gewährleistet, dass die Zellen für die Dauer von zehn Jahren mindestens 90 % der Nennleistung erzielen. Im Übrigen gewährt sie ihren Kunden eine vertragliche Gewährleistung von in der Regel einem Jahr auf die von ihr veräußerten Zellen. In einigen Fällen ist die Gesellschaft gegenüber Waferlieferanten in Bezug auf aus den gelieferten Wafern hergestellten Zellen Rücklieferungspflichten eingegangen. Im Zusammenhang mit einer Mitte des Jahres 2005 durchgeführten Überprüfung des Vertragsportfolios wurde festgestellt, dass im Hinblick auf eine in einer Reihe von Absatzverträgen mit Modulproduzenten enthaltene Nebenabrede, wonach die Modulproduzenten unverarbeitete Zellen nur mit Zustimmung der Gesellschaft weiter veräußern dürften, das Risiko besteht, dass diese Nebenabrede nicht gesetzeskonform ist. Daraufhin hat die Gesellschaft in ihren Absatzverträgen auf diese Nebenabrede verzichtet. Nach Kenntnis der Gesellschaft wurden die gelieferten Zellen von den betroffenen Modulproduzenten zu Modulen verarbeitet und keiner der betroffenen Modulproduzenten hat um eine Zustimmung zur Weiterveräußerung nachgesucht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Gesellschaft aus diesem Sachverhalt wesentliche finanzielle Nachteile entstehen; die Gesellschaft schätzt die Wahrscheinlichkeit hierfür aber als sehr gering ein. Am 12. September 2005 bestanden für die Jahre 2006 bis 2010 langfristige Absatzverträge mit Kunden in einem Volumen von ungefähr 835 MWp (+/- 10 – 15 %). Es ist allerdings nicht gewährleistet, dass die Kunden ihre Abnahmepflichten vertragsgemäß erfüllt werden. Über 80 MWp dieses Volumens besteht ein Vorvertrag, auf dessen Grundlage Anfang des vierten Quartals 2005 ein Liefervertrag geschlossen werden soll. Aufgrund der derzeitigen Silizium- und Waferknappheit und des Nachfrageüberhangs in Bezug auf Photovoltaik-Zellen, beginnt die Gesellschaft die Vermarktung von Zellvolumina regelmäßig erst dann, wenn auf der Einkaufsseite entsprechende Silizium- bzw. Wafervolumina vertraglich vereinbart wurden. Die Gesellschaft befindet sich fortlaufend in Verhandlungen über zusätzliche langfristige Absatzverträge und Liefermengen. Diese in Verhandlung befindliche Volumen betrugen am 12. September 2005 rund 265 MWp. Obwohl nach Einschätzung der Gesellschaft angesichts des weiterhin anhaltenden Nachfrageüberhangs eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass es zum Abschluss von Verträgen über diese Mengen kommt, besteht keine Gewähr dafür. Zu den Risiken im Zusammenhang mit Kundenverträgen, siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die Gesellschaft ist umfangreiche und teilweise langfristige Abnahmeverpflichtungen in Bezug auf Silizium und Silizium-Wafer eingegangen, aus denen sich unter anderem Absatz- und Preisrisiken ergeben“ sowie „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die Gesellschaft ist als Hersteller und Verkäufer Gewährleistungsrisiken ausgesetzt“. 86



Vertrieb und Marketing Vertriebs- und Marketingstrategie Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, ihre Kundenbasis zu erweitern, insbesondere in den strategischen Zielmärkten. Ziel ist eine signifikante Erhöhung der Exportquote. Dabei ist die Vertriebs- und Marketingstrategie der Gesellschaft darauf ausgerichtet, Modulhersteller mit starker Marktstellung in ihrem Heimatmarkt (bzw. in dem Teilmarkt für nicht geförderte Anwendungen) zu identifizieren und als Neukunden zu gewinnen und in einem frühen Stadium eine enge Partnerschaft aufzubauen. Die Gesellschaft pflegt mit vielen ihrer Kunden eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere auch im Hinblick auf Produkt- und Technologieverbesserungen. Eine strategisch wichtige Kundenzielgruppe ist die Gruppe der fokussierten, nicht vertikal integrierten und konzernunabhängigen Modulhersteller. Bei diesen Modulherstellern handelt es sich zumeist um mittelständisch geprägte Unternehmen, die in der Regel nicht in einem vertikal integrierten Solarkonzern oder sonstigen Konzernen integriert und auf die Wertschöpfungsstufe der Modulherstellung fokussiert sind. Diese Unternehmen können ihren Kapazitätsausbau insbesondere im Vergleich zu vertikal integrierten Solarkonzernen flexibler und zügiger gestalten, da sie nicht darauf angewiesen sind, den Kapazitätsaufbau auf allen Wertschöpfungsstufen zu koordinieren und zu finanzieren. Deshalb geht die Gesellschaft in diesem Marktsegment von einem überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial aus. Mit der Marke Q-Cells verfügt die Gesellschaft über eine etablierte Produkt- und Unternehmensmarke, die nach Ansicht der Gesellschaft für die hochwertige Qualität der Q-Cells-Zellen und Zuverlässigkeit gegenüber Lieferanten und Kunden steht. Es ist der Gesellschaft gelungen, diese Marke mit nur geringen Aufwendungen für Marketing und Vertrieb zu etablieren. Die Marke stellt nach Ansicht der Gesellschaft eine gute Grundlage für den weiteren Ausbau der Kundenbasis dar. Export, Modulreimport Die folgende Tabelle zeigt die geografische Segmentberichterstattung: Umsatz in den geografischen Segmenten
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9.796,5 56,7 33.909,8 69,6



95.550,4 74,2



75.390,7 64,6



4.081,3 23,6 13.551,7 27,8 0 0 0 0



18.676,8 14,5 9.606,0 7,5



10.762,9 9,2 17.039,9 14,6



3.414,9 19,7 1.290,8 17.292,7 100 48.752,3



2,6 4.863,8 100 128.697,0



3,8 13.555,7 11,6 100 116.749,2 100



Die derzeit wichtigsten Exportländer der Gesellschaft innerhalb der Europäischen Union sind Spanien, Frankreich und Italien. Neben Süd-Afrika wird nach Japan, in andere asiatische Staaten und nach Nord-Amerika geliefert. Im Jahr 2004 erzielte die Gesellschaft eine Exportquote von 25,8 % (2003: 30,4%). Der Grund für den Rückgang der Exportquote im Jahr 2004 war das überproportionale Wachstum des deutschen Marktes infolge der Novellierung des EEG. Im ersten Halbjahr 2005 betrug die Exportquote 35,4 % (erstes Halbjahr 2004: 25,0 %). Die Gesellschaft geht davon aus, dass möglicherweise ein signifikanter Anteil der Module, die von den ausländischen Kunden der Gesellschaft gefertigt werden, zur Zeit von diesen nach 87



Deutschland exportiert wird. So wird nach Kenntnis der Gesellschaft ein signifikanter Teil der Module, die in Südafrika aus von der Gesellschaft produzierten Zellen hergestellt werden, nach Deutschland reimportiert. Andererseits ist auch davon auszugehen, dass deutsche Kunden der Gesellschaft teilweise geringe Mengen ihrer Module in ausländische Märkte exportieren, so dass die Exportquote der Gesellschaft derzeit nur beschränkte Aussagekraft besitzt. Die Gesellschaft plant, ihre Exportquote signifikant zu erhöhen und ihre Präsenz in ausländischen Märkten auszubauen. Der Fokus liegt dabei auf ausländischen Wachstumsmärkten mit eigenen günstigen Förderungs- und klimatischen Bedingungen. Attraktive Märkte bestehen nach Einschätzung der Gesellschaft unter anderem in Spanien, China, Thailand, Korea sowie im übrigen Europa und Asien. Die Gesellschaft verfügt bereits über ein Vertriebs- und Einkaufsbüro in der Nähe von Shanghai und plant die Eröffnung eines Vertriebs- und Einkaufsbüros in Hong Kong. Auch andere Märkte werden fortlaufend beobachtet, so beispielsweise Nord-Amerika.



Logistik Aufgrund der Siliziumknappheit auf der Beschaffungsseite und der starken Nachfrage auf der Absatzseite ist die logistische Abwicklung der Material-, Produktions- und Lieferströme von wichtiger Bedeutung für die Gesellschaft. Um der starken Nachfrage gerecht zu werden, werden die produzierten Zellen zeitnah nach ihrer Fertigstellung ausgeliefert. Deshalb ist derzeit eine taggenaue Planung der Lieferströme erforderlich. Bis zum April 2005 erfolgte die Lagerhaltung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fertigerzeugnisse dezentral in verschiedenen Lagern auf dem Betriebsgrundstück in Thalheim. Im April 2005 hat die Gesellschaft ein zentrales Lager in Fabrikhalle IV errichtet. Dieses umfasst ein Hochregallager für Wafer und Zellen, ein Pastenlager und ein Lager für Hilfsmaterialien. Das Ersatzteillager und das Lager für Gase und Chemikalien bleiben separate Lagerbereiche. Die Ein- und Auslagerungsvorgänge werden computerunterstützt gesteuert.



Forschung und Entwicklung Forschungs- und Entwicklungsteam Insgesamt bestand das Forschungs- und Entwicklungsteam zum 30. Juni 2005 aus 39 Spezialisten im Bereich Forschung und Entwicklung. Die Gesellschaft verfügt ihrer Ansicht nach über eines der führenden Forschungs- und Entwicklungsteams in der PhotovoltaikBranche. Kooperationen mit Forschungspartnern Die eigene Forschungs- und Entwicklungskompetenz der Gesellschaft wird durch gemeinsame Projekte und eine enge Zusammenarbeit mit Universitäten sowie öffentlichen und privaten Instituten und Forschungs- und Technologiegesellschaften komplettiert. Dabei handelt es sich zum Teil auch um Industrieinitiativen. Zu den Forschungspartnern gehören unter anderem das Hahn-Meitner-Institut, das Energy Research Centre of the Netherlands, das Fraunhofer Institut, Freiburg, das Institut für Solarforschung Hameln („ISFH“), die Universität Konstanz sowie das Forschungszentrum Jülich GmbH. Es werden derzeit eine Vielzahl von Forschungsprojekten in Zusammenarbeit mit diesen und anderen Partnern durchgeführt. Derzeit werden unter anderem Forschungsprojekte zu Effizienzerhöhungen (Wirkungsgraderhöhungen), Ultra-Hochleistungs-Zellen, Dünnschichtverfahren, neuartigen Teilverfahren im Bereich der multikristallinen Herstellung sowie neuartigen Verfahren der Kontaktierung durchgeführt. Strategische Zusammenarbeit mit Lieferanten, Kunden und Maschinenherstellern Zusätzlich findet eine strategische Zusammenarbeit zur Optimierung der Produkte und Produktionsprozesse mit Lieferanten, Kunden und Maschinenherstellern statt. Gegenstand dieser Zusammenarbeit sind insbesondere die Bereiche Anwendungstechnik (Module), Wafer, 88



Pasten und Prozessmaschinen. Übergeordnetes Ziel ist dabei die Produkt- und Prozessoptimierung (insbesondere im Hinblick auf die Erreichung höherer Wirkungsgrade) und die Erreichung damit verbundener Kostenreduzierungen. Schwerpunkte der derzeitigen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Gesellschaft können entsprechend der photovoltaischen Wertschöpfungskette nach den Bereichen „Wafer“, „Zelle“ und „Modul“ aufgeteilt werden. ‰ Wafer: Hier wird in enger Zusammenarbeit mit Lieferanten der Gesellschaft an der Optimierung des Wafermaterials gearbeitet. Im Fokus stehen derzeit die Verbesserung der Kristallisation bei multikristallinen Wafern sowie die weitere Reduzierung der Waferstärke und Verbesserungen des Sägeprozesses. Die Qualität und Beschaffenheit des Wafermaterials ist ein wichtiger Faktor für die Zellqualität. ‰ Zelle: In diesem Bereich arbeitet die Gesellschaft an der Optimierung der Produktionsprozesse und der Zellen. Im Fokus stehen derzeit Methoden zur Behandlung der Zelloberfläche zur Erhöhung der Wirkungsgrade (Texturierung), Methoden zur Erhöhung der Wirkungsgrade durch Verringerung von Stromverlusten an der Zelloberfläche und Optimierung des Schichtwiderstandes, die Verbesserung von Elektrodenkonzepten sowie Prozesse für sehr dünne Zellen. In diesem Bereich angesiedelt ist auch die technologische Produktionslinien-Betreuung, die die Optimierung des Produktionsprozesses zum Gegenstand hat. Außerdem wird an Produktinnovationen gearbeitet, beispielsweise an der Entwicklung neuer Kontaktierungsarten (z.B. BackContact Zelle) sowie der Entwicklung von mono- und multikristallinen UltraHochleistungs-Zellen. ‰ Modul: In enger Zusammenarbeit mit Kunden der Gesellschaft wird hier an der Anwendungsoptimierung sowie an der Entwicklung von Lösungen für Kunden gearbeitet. Es findet auch eine Kundenberatung statt. Auch Produktinnovationen wie beispielsweise dünnere Zellen und Back-Contact Zellen werden gemeinsam mit Kunden entwickelt. Zu den Entwicklungsprojekten, für die im ersten Halbjahr 2005 Entwicklungskosten aktiviert wurden, siehe Note 3.1 des Anhangs des IFRS-Zwischenabschlusses für das erste Halbjahr 2005. Weitere Technologien Die Mitarbeiter in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Gesellschaft verfügen auch über Know-how im Hinblick auf weitere Technologien, beispielsweise in Bezug auf die von dem Beteiligungsunternehmen EverQ verwendete String-Ribbon-Technologie. Ebenso besteht Kompetenz im Bereich der Dünnschichttechnologien. Aufwendungen für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten Die Aufwendungen der Gesellschaft für ihre verschiedenen Aktivitäten im Bereich der Forschung und Entwicklung lassen sich wie folgt unterteilen: ‰ Aufwendungen für die Forschungs- und Entwicklungsabteilung: Für die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Gesellschaft, die als separate Kostenstelle geführt wird, betrugen die Aufwendungen im ersten Halbjahr 2005 T€ 896 (2004: T€ 861; 2003: T€ 517; 2002: T€ 79). Diese Aufwendungen umfassen in erster Linie die Personalkosten für das Forschungs- und Entwicklungsteam der Gesellschaft. ‰ Aufwendungen im Zusammenhang mit Kooperationen mit Forschungspartnern und der strategischen Zusammenarbeit mit Lieferanten, Kunden und Maschinenherstellern: Der weit überwiegende Teil der Aufwendungen der Gesellschaft in diesem Bereich entfällt auf im Rahmen der eigenen Produktion unternommene Versuche im Hinblick auf neue Produktionsprozesse und –verfahren sowie gemeinsame Entwicklungsaktivitäten mit 89



Lieferanten und Kunden im Hinblick auf Produkt- und Prozessverbesserungen, die nicht gesondert als Forschungs- und Entwicklungsaufwand erfasst werden, sondern in den Personal-, Material- und sonstigen betrieblichen Aufwand einfließen. ‰ Aufwendungen im Zusammenhang mit der fortlaufenden Optimierung des Produktionsprozesses: Die Gesellschaft arbeitet fortlaufend an der weiteren Optimierung des Produktionsprozesses. Diesbezüglich werden beispielsweise Umrüstungen, bestimmte Prozessversuche und andere Maßnahmen durchgeführt, die zu zusätzlichem Arbeits-, Material- und sonstigem Aufwand führen, aber im Rahmen der fortlaufenden Produktionsaktivität vorgenommen werden und deshalb nicht gesondert als Forschungsund Entwicklungsaufwand erfasst werden, sondern in den Personal-, Material- und sonstigen betrieblichen Aufwand einfließen. Daneben investiert die Gesellschaft in ihre Minderheitsbeteiligungen EverQ und CSG Solar, die beide die Entwicklung weiterer Photovoltaik-Technologien zum Gegenstand haben (siehe „– Beteiligungen an EverQ und CSG Solar sowie Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien“). Die Gesellschaft hat bislang insgesamt € 12,0 Mio. in Form von Eigenmittelzuführungen in diese Minderheitsbeteiligungen getätigt. Mit diesen Investitionen beteiligt sich die Gesellschaft mittelbar an den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten dieser Unternehmen in dem Bereich der von diesen Unternehmen verwendeten Technologien. Diese Investitionen stellen allerdings keinen ergebniswirksamen Aufwand dar, sondern werden in der Bilanz unter der Position „Finanzbeteiligungen“ ausgewiesen.



Beteiligungen an EverQ und CSG Solar sowie Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien Nach Einschätzung der Gesellschaft wird die herkömmliche kristalline Silizium-Wafer basierte Zelltechnologie bei Ausbleiben unerwarteter Technologieinnovationen auch in absehbarer Zukunft die dominierende Photovoltaik-Technologie bleiben. Andere Technologien werden nach Einschätzung der Gesellschaft an Bedeutung zunehmen, weshalb die Gesellschaft in die Kommerzialisierung weiterer Technologien investiert. Fokus der Gesellschaft liegt auf Technologien, die einen vergleichsweise reifen Entwicklungsgrad aufweisen und die nach Einschätzung der Gesellschaft gute Aussichten haben, in einem überschaubaren Zeitraum zu einer profitablen industriellen Massenproduktion geführt zu werden. EverQ Anfang des Jahres 2005 hat die Gesellschaft die EverQ GmbH („EverQ“), ein Joint Venture mit der Evergreen Solar, Inc. („Evergreen“) gegründet, an der die Gesellschaft mit 24,9 % und Evergreen mit 75,1 % beteiligt ist. Sitz der EverQ ist Thalheim, Sachsen-Anhalt. Gegenstand des Joint Ventures ist die Weiterentwicklung der String-Ribbon-Technologie zur industriellen Massenproduktion von siliziumbasierten Photovoltaik-Wafern, -Zellen und -Modulen auf Grundlage dieser Technologie. Bei dieser Technologie werden Silizium-Wafer mit Hilfe von Drähten unmittelbar aus geschmolzenem Silizium gezogen. Dies führt aufgrund der Vermeidung des kostenintensiven Sägeprozesses zu Siliziumeinsparungen. Nach derzeitigem Stand dieser Technik wird rund 30 % weniger Silizium pro Wp verbraucht als bei der herkömmlichen Wafer-Technologie. Die EverQ ist bestrebt, weiteres Einsparungspotenzial durch Produktionsverbesserungen zu realisieren. Die Technologie wurde in den letzten Jahren von Evergreen entwickelt und im Rahmen des Joint Ventures von Evergreen an EverQ lizenziert. Da die Methoden und Abläufe der Zellherstellung auch bei dieser Technologie im Wesentlichen dem Herstellungsprozess bei der herkömmlichen Silizium-Wafer basierten Zellherstellung entsprechen, profitiert das Joint Venture vom Know-how der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat ihr entsprechendes Know-how an EverQ lizenziert. Evergreen betreibt auf Basis der String-Ribbon-Technologie bereits eine Produktionsanlage mit 15 MWp Produktionskapazität in den Vereinigten Staaten von Amerika. Im Falle eines weiteren Eigenmittelbedarfs der EverQ sieht der Joint Venture Vertrag unter bestimmten weiteren 90



Voraussetzungen eine Option zu Gunsten der Gesellschaft vor, ihre Beteiligung auf 50% zu erhöhen. Derzeit gibt es Verhandlungen über die Aufnahme eines weiteren Joint-Venture Partners. Angedacht ist die Aufnahme eines dritten Joint-Venture Partners, der zunächst eine Minderheitsbeteiligung erhält; mittelfristig wäre jedoch (abhängig von der Entwicklung) die phasenweise Anpassung zu drei gleichberechtigten Beteiligungen der drei Partner vorgesehen. Neben dem Eintritt in das Joint-Venture würde eine strategische Zusammenarbeit insbesondere in den Bereichen technologische Kooperation und Unterstützung der Siliziumabsicherung von EverQ angestrebt. Kommt es zum Abschluss einer solchen Transaktion, würde dies zu einer Herabsetzung der Beteiligungsquote der Gesellschaft an der EverQ und zu einer Verwässerung der Option der Gesellschaft führen. Die String-Ribbon Technologie zeichnet sich nach Ansicht der Gesellschaft aus durch: ‰ geringere Produktionskosten pro Wp gegenüber der herkömmlichen Silizium-Wafer basierten Modulherstellung; ‰ ein weiteres Potenzial an Kostensenkungen durch technologische und industrielle Optimierung; ‰ ein hohes Maß an Skalierbarkeit; ‰ bereits weitgehend standardisierte Herstellungsanlagen sowie Vertrautheit mit dem Ausgangsmaterial Silizium. Aufgrund des bereits weit fortgeschrittenen Entwicklungsgrads der String-Ribbon-Technologie plant das Joint Venture einen baldigen Eintritt in die Produktion. EverQ errichtet derzeit am Standort Thalheim, Sachsen-Anhalt, eine Fertigungsstätte für Wafer, Zellen und Module mit einer erwarteten jährlichen Produktionsleistung von rund 30 MWp, die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2006 die Produktion aufnehmen soll. Die Errichtung der geplanten Fabrik durch EverQ wird durch Fördermittel der Investitionsbank Sachsen-Anhalt aus dem Programm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert. Mit Bewilligungsbescheid vom 21. April 2005 wurde ein Investitionszuschuss in Höhe von höchstens € 14,1 Mio. bewilligt. Die Finanzierung des restlichen Betrages des Gesamtinvestitionsvolumens in Höhe von voraussichtlich etwas über € 60 Mio. soll durch Investitionen von Evergreen und der Gesellschaft sowie durch Fremdkapital und Investitionszulagen gedeckt werden. Zu der diesbezüglichen Einlagepflicht der Gesellschaft sowie potenzieller Bankkredite, siehe “Wesentliche Verträge – Joint-Venture Vertrag mit der Evergreen Solar, Inc”. Im Juli 2005 wurde mit dem Bau der Fabrikhalle begonnen. Es werden zunächst Anlaufverluste entstehen. Bewährt sich die erste Produktionslinie, ist ein zügiger Kapazitätsausbau geplant. Nach derzeitigen Überlegungen könnte bei erfolgreicher Produktionsaufnahme die jährliche Produktionskapazität in einem zweiten Ausbauschritt auf 120 MWp ausgebaut werden. Die Gesellschaft erwartet die Erreichung der Gewinnzone in Bezug auf die erste Produktionslinie voraussichtlich noch im Jahr 2006. Sollte es in zukünftigen Perioden zur Erzielung ausschüttungsfähiger Gewinne kommen, so geht die Gesellschaft davon aus, dass diese zumindest auf absehbare Zeit thesauriert werden, um Kapazitätserweiterungen zu finanzieren. Zu weiteren Informationen zu EverQ, siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren – Investitionen in weitere Technologien“ und „Wesentliche Verträge – Joint Venture Vertrag mit der Evergreen Solar, Inc.“. CSG Solar AG Die Gesellschaft hält eine 22,32 %-Beteiligung an der CSG Solar AG („CSG Solar“). Zu den weiteren Aktionären der CSG Solar, siehe „Wesentliche Verträge – Beteiligung an der CSG 91



Solar AG“. Sitz der CSG Solar ist Thalheim, Sachsen-Anhalt. Gegenstand der CSG Solar AG ist die Weiterentwicklung der siliziumbasierten Dünnschichttechnologie Crystalline Silicon on Glass („CSG-Technologie”) zur industriellen Massenproduktion. Die CSG Solar hat von der Pacific Solar Pty Limited die exklusiven Rechte für die von der Pacific Solar Pty Limited entwickelte CSG-Technologie erworben. Als Gegenleistung ist von der CSG Solar eine umsatzabhängige Lizenzgebühr zu entrichten. Ab 1. Januar 2008 ist eine Mindestzahlung von AU$ 550.000 p.a. zu erbringen, selbst wenn keine Umsätze erwirtschaftet werden. Die Lizenzgebühr ist bis zu dem Zeitpunkt zu erbringen, bis sämtliche Patente, die im Zusammenhang mit der CSG-Technologie stehen und auf die CSG Solar übertragen wurden, abgelaufen sind. Bei der CSG-Technologie wird Silizium auf einem Spezialglas abgeschieden, das anschließend durch thermische Prozesse in Kristallstrukturen überführt wird. In weiteren Verfahrensschritten wird die kristalline Schicht in Zellen aufgeteilt, welche dann mit den photovoltaischen Eigenschaften versehen, direkt zu einem Modul verschaltet werden. Die CSG-DünnschichtPhotovoltaik-Technologie verbraucht nur einen Bruchteil des für herkömmliche Module benötigten Siliziums, erzielt jedoch geringere Wirkungsgrade als die kristalline siliziumbasierte Technologie. Die CSG-Technologie zeichnet sich nach Ansicht der Gesellschaft aus durch: ‰ geringere Produktionskosten pro Wp gegenüber der herkömmlichen Silizium-Wafer basierten Modulherstellung; ‰ einen Siliziumverbrauch, der lediglich etwa 1 % des Siliziumverbrauchs der herkömmlichen Silizium-Wafer basierten Zellherstellung beträgt; ‰ ein hohes Kostensenkungspotenzial durch weitere Erforschung und Entwicklung; ‰ ein hohes Maß an Skalierbarkeit. Die CSG-Technologie befindet sich derzeit noch im Stadium der Pilotproduktion. Dort wurde ein Modulwirkungsgrad von 8 % erreicht. Unter Laborbedingungen wurden bereits Modulwirkungsgrade von 9 % erreicht. Eine Tochtergesellschaft der CSG Solar hat von der Pacific Solar Pty Limited eine Pilotlinie in Sydney, Australien, sowie Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter übernommen. Die Pilotlinie wurde modifiziert und ist Grundlage für die Konstruktion und Errichtung einer Fabrik mit den ersten beiden Produktionslinien (insgesamt 25 MWp jährliche Nominalkapazität) in Thalheim. Der Bau der Fabrikhalle ist bereits fortgeschritten und mit der Installation der Hauptfertigungseinheiten wurde bereits begonnen. Die ersten Produkte sollen im ersten Halbjahr 2006 ausgeliefert werden. Die Errichtung der Fabrik in Thalheim durch CSG Solar wird durch Fördermittel der Investitionsbank Sachsen-Anhalt aus dem Programm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert. Mit Bewilligungsbescheid vom 23. Dezember 2004 wurde der CSG Solar in Bezug auf die erste Produktionslinie ein Investitionszuschuss in Höhe von höchstens € 8,0 Mio. bewilligt. Es werden zunächst Anlaufverluste entstehen. Bewährt sich die erste Produktionslinie, ist ein zügiger Kapazitätsausbau geplant. Die Gesellschaft erwartet die Erreichung der Gewinnzone in Bezug auf die ersten beiden Produktionslinien voraussichtlich noch im Jahr 2006. Sollte es in zukünftigen Perioden zur Erzielung ausschüttungsfähiger Gewinne kommen, so geht die Gesellschaft davon aus, dass diese zumindest auf absehbare Zeit thesauriert werden, um Kapazitätserweiterungen zu finanzieren. Zu weiteren Informationen zu CSG Solar, siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren – Investitionen in weitere Technologien“ und „Wesentliche Verträge – Beteiligung an der CSG Solar AG“. 92



Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien Die Gesellschaft verfolgt außerdem verschiedene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Produktionsverfahren für diese Technologien. Dünnschichttechnologien nutzen teilweise Silizium als Halbleitermaterial und teilweise andere Halbleitermaterialien (siehe „– Weitere Technologien“). Bei Dünnschichttechnologien wird eine Dünnschicht aus Halbleitermaterial direkt auf einem Träger großflächig aufgebracht, und dort in einzelne Zellen aufgeteilt. Durch die Aufdampfung anderer Materialschichten werden die Zellen zu einem Modul verschaltet. Die Gesellschaft prüft weiterhin fortlaufend den Erwerb bzw. die Beteiligung an Joint Ventures im Bereich der Dünnschichttechnologien. Es ist vorgesehen, die Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien in einer oder mehreren Tochtergesellschaften der Q-Cells AG zu bündeln. Die Gesellschaft ist jüngst zusammen mit einer vor kurzem als Vorratsgesellschaft erworbenen Tochtergesellschaft (derzeitige Firma: Brilliant 143 GmbH) eine Kooperation im Bereich der Dünnschichttechnologien eingegangen, mit dem Ziel, mittelfristig eine auf der Technologie basierende Produktion aufzubauen. Abhängig von der Erreichung bestimmter technischer Ziele sind derzeit Investitionen der Gesellschaft bzw. ihrer Tochtergesellschaft von voraussichtlich über € 10 Mio. bis Ende 2006 vorgesehen. Dem Kooperationspartner wurde in diesem Zusammenhang eine von verschiedenen Umständen abhängige Option auf eine Minderheitsbeteiligung an der Tochtergesellschaft eingeräumt.



Marken, Patente, Lizenzen und Internetdomains Die Gesellschaft verfügt über die Wortmarke „Q-Cells“ sowie über die Wort-/Bildmarke „Q.CELLS“. Beide Marken sind sowohl als deutsche Marken im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes als auch als IR-Marken in das Register der World Intellectual Property Organization eingetragen. Der Schutz der IR-Marken erstreckt sich auf die benannten ca. 20 Staaten, soweit die jeweiligen nationalen Patent- und Markenämter der Schutzerstreckung nicht widersprechen. Außerdem sind die beiden Marken auch als Gemeinschaftsmarken angemeldet, jedoch noch nicht eingetragen. Des Weiteren verfügt die Gesellschaft über die Internet-Domains „q-wafer“, „qwafer“, „q-modules“, „qmodules“, „q-cells“ und „qcells“. Das übrige Know-how der Gesellschaft ist überwiegend nicht schutzfähig. Das bedeutet, dass dieses Know-how nicht durch gewerbliche Schutzrechte geschützt werden kann, sondern nur durch Geheimhaltungsvereinbarungen und sonstige vertragliche Vereinbarungen über die Nutzung und Weitergabe des Know-how. Die Anstellungsverträge mit den Mitarbeitern der Gesellschaft sehen Geheimhaltungspflichten vor. Dagegen findet ein Transfer des Know-how der Gesellschaft insbesondere zu ihren Maschinenlieferanten im Bereich der Maschinentechnologie aber auch zu Kunden und Lieferanten insbesondere im Bereich der Produkttechnologie statt. Aus Sicht der Gesellschaft ist es weitaus wichtiger, ihre Forschungs- und Entwicklungskompetenz und die Weiterentwicklung des Know-how kontinuierlich mit dem Ziel voranzutreiben, nach Möglichkeit einen Wissensvorsprung vor Wettbewerbern zu haben und diesen aufrecht zu erhalten. Demgegenüber gibt es insbesondere bei den Behandlungsverfahren und -rezepten einen engen Bereich, der von der Gesellschaft als Betriebsgeheimnis intern geschützt wird. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Das geistige Eigentum der Gesellschaft ist nur begrenzt schutzfähig und weitgehend ungeschützt“. Im Bereich der Photovoltaik-Technologien ist oftmals unklar und auch nicht mit Sicherheit feststellbar, ob in Bezug auf bestimmte Verfahren, Methoden oder Vorrichtungen wirksame und durchsetzbare geistige Eigentumsrechte Dritter bestehen. Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaft geistige Eigentumsrechte Dritter verletzt und sich dadurch schadensersatzpflichtig oder anderweitig haftbar macht. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaft geistige Eigentumsrechte Dritter verletzt“.
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Abhängigkeit in Bezug auf Patente, Lizenzen, Industrie-, Handels- oder Finanzierungsverträge oder neue Herstellungsverfahren Es besteht keine Abhängigkeit der Gesellschaft von Patenten, Lizenzen oder geschützten Herstellungsverfahren. Es besteht allerdings eine Abhängigkeit der Gesellschaft von einer Reihe von Kompetenz- und Wissensträgern in der Gesellschaft. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die Gesellschaft ist von den Vorstandsmitgliedern und anderen Führungskräften, Kompetenzträgern im Bereich der Forschung und Entwicklung und anderem qualifiziertem Personal in Schlüsselpositionen abhängig“. Es besteht auch keine Abhängigkeit von bestimmten Finanzierungsverträgen; jedoch besteht eine Abhängigkeit von den Hauptlieferanten und -kunden der Gesellschaft. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die Gesellschaft ist von wenigen Hauptlieferanten abhängig und angesichts der derzeitigen Silizium- und Waferknappheit hängt die Auslastung ihrer Produktionskapazitäten sowie ihr weiteres Wachstum maßgeblich von der ausreichenden Belieferung mit Silizium-Wafern ab“ und „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Der deutlich überwiegende Anteil des Absatzes der Gesellschaft entfällt auf einige Großkunden“. Allerdings sind oft auch die Lieferanten bzw. die Kunden auf die Gesellschaft angewiesen, da die Gesellschaft ihrer Kenntnis nach in vielen Fällen den größten oder einen der größten Abnehmer bzw. Lieferanten darstellt. Demgegenüber beruht die Geschäftstätigkeit der Minderheitsbeteiligungen EverQ und CSG Solar auf den ihnen erteilten Lizenzen. Siehe „Wesentliche Verträge“. EverQ und CSG Solar sind von diesen Lizenzen abhängig.



Sachanlagen Zum 30. Juni 2005 verteilten sich die Sachanlagen der Gesellschaft wie folgt: ‰ Rund € 7,9 Mio. entfielen auf Grundstücke sowie die Bauten auf Grundstücken. Darunter fällt das Betriebsgrundstück in Thalheim mit den darauf befindlichen vier Fabrikhallen und Bürogebäuden. Siehe „–Produktion“. ‰ Der weit überwiegende Anteil mit rund € 51,3 Mio. entfiel auf technische Anlagen und Maschinen. Dies betrifft insbesondere die Produktionslinien der Gesellschaft. Für eine Aufstellung und Beschreibung der verschiedenen Produktionslinien, siehe „–Produktion – Produktionskapazitäten und -anlagen“. Fertigungslinie IIA wird von der Gesellschaft geleast. Der diesbezügliche Finanzierungsleasingvertrag wurde im vierten Quartal 2004 abgeschlossen. Vertragsbeginn war Dezember 2004, die Vertragslaufzeit beträgt 60 Monate. Vereinbart wurden 60 Leasingraten in Höhe von jeweils T€ 111,0 sowie eine Sonderzahlung als Bestandteil der ersten Rate in Höhe von T€ 1.487,5. Die Sonderzahlung wurde von der Gesellschaft im Dezember 2004 geleistet. Die Verbindlichkeiten aus dem Leasingvertrag werden je nach Fristigkeit in der IFRS-Bilanz unter der Position „Sonstige kurzfristge Verbindlichkeiten“ bzw. „Sonstige langfristige Verbindlichkeiten“ bilanziert. Die geleaste Anlage wird in der Bilanz unter der Position „Sachanlagen“ aktiviert und über die Grundmietzeit von 60 Monaten planmäßig linear abgeschrieben. Der Nettobuchwert der geleasten Vermögenswerte betrug zum 30. Juni 2005 € 6,57 Mio. ‰ Ein weiterer Anteil in Höhe von rund € 28,5 Mio. entfiel auf geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. Dies betrifft vor allem Anzahlungen in Bezug auf die noch im Ausbau befindliche Produktionslinie IV. ‰ Ein geringer Anteil in Höhe von rund € 3,7 Mio. entfiel auf andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Es bestehen Grundschulden an den Grundstücken der Gesellschaft in Höhe von € 31,9 Mio. zugunsten von kreditgebenden Banken. Die Maschinen und Anlagen sind an kreditgebende 94



Banken sicherungsübereignet. Zu den am Vermögen der Gesellschaft bestehenden Sicherheiten, siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Liquidität und Kapitalausstattung – Kapitalausstattung“.



Investitionen Bisherige Investitionen Im Jahr 2002 betrugen die Investitionen (Zugänge) der Gesellschaft rund € 7,0 Mio., im Jahr 2003 rund € 15,1 Mio. und im Jahr 2004 rund € 45,4 Mio. Im ersten Halbjahr 2005 betrugen die Investitionen (Zugänge) rund € 30,0 Mio. Die Investitionen entfielen zum weit überwiegenden Anteil auf den Kapazitätsausbau der Produktionsanlagen. Siehe „– Produktion – Produktionskapazitäten und -anlagen“. Der Bau von Fabrikhallen und Fertigungslinien erfolgte ausschließlich am Sitz der Gesellschaft in Thalheim, Sachsen-Anhalt. Die Gesellschaft finanzierte diese Investitionen in Produktionsanlagen überwiegend durch Eigenkapitalaufnahmen, Kreditaufnahmen sowie durch Investitionszuschüsse und -zuwendungen. Wesentliche Investitionen im Zeitraum nach dem 1. Juli 2005 entfielen auf die Produktionslinie IV (rund € 3,4 Mio. per 12. September 2005) sowie auf Bau- bzw. Umbaumaßnahmen (rund € 0,8 Mio. per 12. September 2005). Zukünftige Investitionen Investitionen in Kapazitätsausbau



Im Zusammenhang mit dem Endausbau der Produktionslinie IV, der voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2006 abgeschlossen sein soll (wobei die volle Kapazität nach erfolgtem Anlaufen (Hochlaufphase oder ramp-up) der neu installierten Anlagen voraussichtlich gegen Ende des ersten Halbjahres 2006 erreicht werden soll), sowie im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Modernisierung der vorhandenen Produktionslinien, plant die Gesellschaft kurzfristig weitere Investitionen in Sachanlagen. Die Gesellschaft plant außerdem den Bau weiterer Produktionsanlagen zur Herstellung von Zellen auf Grundlage der herkömmlichen Silizium-Wafer basierten Zelltechnologie. Vor dem Hintergrund der zur Zeit begrenzten Verfügbarkeit von Silizium und Silizium-Wafern sind die konkreten Investitionsentscheidungen diesbezüglich jedoch abhängig von der zukünftigen Entwicklung der Verfügbarkeit von Silizium und Silizium-Wafern. Da die Gesellschaft eine Entspannung auf dem Silizium- und Wafermarkt erst in etwa zwei bis drei Jahren erwartet, ist derzeit die Fertigstellung dieser Produktionsanlagen erst für die Jahre 2007 bis 2010 vorgesehen. Abhängig von der Entwicklung der Silizium- und Waferverfügbarkeit schätzt die Gesellschaft derzeit, dass für den Kapazitätsausbau frühestens ab 2006 in den nachfolgenden Jahren mehr als € 200 Mio. aufgewendet werden könnten. Investitionen zur Unterstützung des Rohstoffbezugs



Aufgrund der derzeitigen Situation im Beschaffungsmarkt (begrenzte Verfügbarkeit von Silizium und Silizium-Wafern) ist es zum Teil erforderlich, zur Unterstützung des Rohstoffbezugs insbesondere im Rahmen von langfristigen Siliziumlieferverträgen, Vorauszahlungen an Lieferanten zu leisten, um deren Kapazitätsausbau vorzufinanzieren und im Gegenzug langfristige Lieferzusagen für die Zeit nach dem Eingreifen des Kapazitätsausbaus des Lieferanten zu erhalten. Die Gesellschaft befindet sich in Verhandlungen über weitere Siliziumlieferverträge, bei denen sie sich möglicherweise zur Leistung von Vorauszahlungen in einem signifikanten Volumen verpflichten wird. Es bestehen derzeit bereits Verpflichtungen zu noch zu leistenden Vorauszahlungen in einer Höhe von insgesamt € 13,3 Mio. und US$ 24,0 Mio. bis Anfang des Jahres 2007. Nach Einschätzung der Gesellschaft könnte es kurzfristig zur Leistung weiterer Vorauszahlungen ungefähr in einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag kommen. Siehe „Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses“, „– Beschaffung“, „– Strategie – Schnelles Wachstum“ und „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren – Vorfinanzierung von Siliziumlieferanten“. 95



Investitionen in EverQ, CSG Solar und weitere Dünnschichttechnologien



Im ersten Halbjahr 2005 hat die Gesellschaft verstärkt begonnen, in ihre in der Bilanz als Finanzanlagen geführte Minderheitsbeteiligungen EverQ und CSG Solar zu investieren. Insgesamt betrugen die Investitionen in diese Unternehmen bislang rund € 12,0 Mio. EverQ und CSG Solar planen die Inbetriebnahme einer ersten Produktionslinie jeweils für das erste Halbjahr 2006. Für den Fall der erfolgreichen Aufnahme der Produktion plant die Gesellschaft gemeinsam mit den anderen Gesellschaftern von EverQ bzw. CSG Solar, eine zügige und erhebliche Erweiterung der Produktionskapazitäten dieser Unternehmen. Konkrete Investitionsentscheidungen diesbezüglich werden voraussichtlich jedoch erst nach erfolgreicher Aufnahme der Produktion getroffen. Bei erfolgreicher planmäßiger Produktionsaufnahme könnten nach Schätzung der Gesellschaft hier jedoch kurzfristig Investitionen in Höhe von bis zu einem hohen zweistelligen Millionenbetrag anstehen. Im Bereich der Dünnschichttechnologien hat die Gesellschaft jüngst eine Kooperation abgeschlossen, auf deren Grundlage bis Ende des Jahres 2006 Investitionen von voraussichtlich über € 10 Mio. vorgesehen sind. Die Gesellschaft befindet sich in Verhandlungen über weitere Akquisitionen bzw. Kooperationen im Bereich der Dünnschichttechnologien. Diesbezüglich könnten weitere Investitionen vorgenommen werden. Investitionen in Forschung und Entwicklung



Die Gesellschaft plant außerdem Investitionen in Forschung und Entwicklung in Bezug auf Produkt- und Produktionsverbesserungen im Bereich ihrer Kerngeschäftstätigkeit. Zum Gegenstand der derzeitigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Gesellschaft, siehe „– Forschung und Entwicklung – Schwerpunkte der derzeitigen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit“. Finanzierung der zukünftigen Investitionen



Die Finanzierung der zukünftigen Investitionen wird voraussichtlich teilweise aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, den Nettoemissionserlösen aus dem Börsengang sowie durch Fremdkapital abgedeckt werden. Die genaue Höhe der Beträge sowie die Wahl bzw. der Mix der Finanzierungsmittel (Nettoemissionserlös aus Börsengang, Cash-flow, Fremdkapital) für die einzelnen Maßnahmen hängt von Vielzahl von Faktoren ab, die sich gegenwärtig noch nicht bestimmen lassen. Die Gesellschaft wird den dargestellten Investitionsplan fortlaufend überprüfen und anhand der Marktentwicklung gegebenenfalls anpassen.



Versicherungen Die Gesellschaft verfügt im Hinblick auf ihre Produktionsstätten über eine Feuerversicherung, eine Betriebsunterbrechungsversicherung, eine Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung sowie sonstige übliche Versicherungen. Die Betriebsunterbrechungsversicherung ist begrenzt auf Unterbrechungen, die durch Feuer verursacht werden. Nicht abgedeckt sind Schäden, die der Gesellschaft infolge einer Betriebsunterbrechung deshalb entstehen, weil sie Kunden nicht oder nicht rechtzeitig beliefern konnte und die Kunden deshalb Vertragsstrafen gegen die Gesellschaft geltend machen. Die Gesellschaft entscheidet über ihr Versicherungsportfolio und dessen Umfang auf Grundlage einer kaufmännischen Kosten-Nutzen-Analyse, um so die aus ihrer Sicht wesentlichen Risiken in angemessenem Umfang abzudecken. Die Gesellschaft kann allerdings nicht gewährleisten, dass ihr keine Verluste entstehen oder Ansprüche gegen sie erhoben werden, die über den Umfang des bestehenden Versicherungsschutzes hinausgehen. Die Gesellschaft erwägt derzeit die Umstellung der Feuer- und Betriebsunterbrechungsversicherung auf eine „Allgefahrenversicherung“, die neben Feuer und Betriebsunterbrechungen in Folge von Feuer weitere Risiken abdeckt.
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Rechtsstreitigkeiten Geltendmachung eines Anspruchs aus angeblichem Vertragsabschluss über Zellbruch Ein privater Unternehmer aus der Schweiz mit Wohnsitz in Italien beabsichtigte im Jahr 2004 mit der Gesellschaft den Abschluss eines Vertrages über den Erwerb von Zellbruch (Zellen, die im Produktionsprozess gebrochen oder beschädigt wurden). Zum Zwecke der Vertragsverhandlungen haben die Gesellschaft und der Unternehmer am 17. Mai/1. Juni 2004 eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen. Am 15. Juni 2004 haben die Parteien eine Absichtserklärung (Letter of Intent) unterzeichnet. Danach war der Abschluss eines Liefervertrages über Zellbruch geplant. Obwohl über den Abschluss eines Vertrages über die Lieferung von Zellbruch verhandelt wurde, kam es jedoch nie zu einer Vertragsunterzeichnung, da die Aufwendungen für die Aussortierung sowie für die logistische Umsetzung so hoch gewesen wären, dass der Vertrag für die Gesellschaft nicht lohnenswert gewesen wäre. Anfang des Jahres 2005 stellte der Unternehmer der Gesellschaft eine Rechnung über € 70.000 für angeblich durch ihn erbrachte Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Aufbereitung von Zellbruch. Die Gesellschaft hatte dem Unternehmer jedoch zu keinem Zeitpunkt einen solchen Auftrag erteilt. Die Gesellschaft forderte den Unternehmer auf, die Rechtsgrundlage für diese Rechnung darzulegen. Da der Unternehmer dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde die Rechnung zurückgewiesen. Daraufhin teilte der Unternehmer der Gesellschaft ohne Angabe weiterer Gründe mit, dass ihm durch das Nichtzustandekommen des Vertrages über den Kauf von Zellbruch ein Schaden von ungefähr € 1,0 Mio. entstanden sei. Gerichtliche Schritte zur Durchsetzung der behaupteten Forderung hat der Unternehmer bislang nach Kenntnis der Gesellschaft nicht eingeleitet. Aus Sicht der Gesellschaft sind sämtliche Ansprüche unbegründet, da zwischen den Parteien kein Liefervertrag über die Lieferung von Zellbruch und auch kein Vertrag über Beratungsleistungen zustande gekommen ist. Sonstige Rechtsstreitigkeiten Ansonsten ist die Gesellschaft im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit Partei von weiteren Rechtsstreitigkeiten, bei denen insgesamt etwa € 140.000 geltend gemacht werden. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass keine dieser anderen Rechtsstreitigkeiten, weder einzeln noch insgesamt, erhebliche nachteilige Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit und ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben können. In den letzten zwei Jahren gab es keine solchen Verfahren und nach Kenntnis der Gesellschaft sind auch keine solche Verfahren angedroht.
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DARSTELLUNG UND ANALYSE DER FINANZ- UND ERTRAGSLAGE Die folgende Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung beruhen. Die Ergebnisse der Gesellschaft könnten von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen erheblich abweichen, siehe „Zukunftsgerichtete Aussagen, Informationen von Seiten Dritter, Begriffsbestimmungen, Glossar, Hinweis zur Angabe von Finanzdaten, Hinweis zu bestimmten Zahlenangaben“. Die Darstellung beruht auf und ist im Zusammenhang mit den im Finanzteil abgedruckten Jahresund Zwischenabschlüssen der Gesellschaft (IFRS) und den dazugehörigen Erläuterungen zu lesen. Soweit Finanzdaten angegeben werden, die aus den HGB-Jahresabschlüssen der Gesellschaft stammen, so sind diese Angaben entsprechend gekennzeichnet. Im Finanzteil sind auch die nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellten Jahresabschlüsse für die Jahre 2002, 2003 und 2004 abgedruckt. Die darin enthaltenen Angaben weichen aufgrund der Unterschiede zwischen IFRS und den Rechnungslegungsgrundsätzen des HGB zum Teil von den Angaben der IFRSJahresabschlüsse ab. Aufgrund der erstmaligen Bilanzierung nach IFRS im Jahre 2003 enthält der Anhang zum IFRS-Jahresabschluss 2003 in Note 43 eine Beschreibung der zum damaligen Zeitpunkt wesentlichen Bilanzierungsunterschiede. Zu den wesentlichen Bilanzierungsunterschieden siehe auch „– Wesentliche Unterschiede zwischen HGB und IFRS“.



Überblick Kerngeschäft der Q-Cells AG ist die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von qualitativ hochwertigen Photovoltaik-Zellen. Aktuellen Marktstudien (Photon, April 2005, Sarasin-Studie 2004) nach ist die Gesellschaft gemessen an der Produktionsleistung einer der größten Hersteller und der größte fokussierte, nicht vertikal integrierte und konzernunabhängige Hersteller kristalliner Silizium-Zellen weltweit. Die Gesellschaft ist seit ihrer Gründung im Jahre 1999 im Zuge des Ausbaus ihrer Produktionskapazitäten erheblich gewachsen, wie die folgende Tabelle zeigt: Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2002 2003 2004 (geprüft) (geprüft) (geprüft)



Umsatzerlöse (in € Mio.) . . . . . . . . . . . . . . Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT*) (in € Mio.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilanzsumme (in € Mio. zum Bilanzstichtag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2004 2005 (ungeprüft) (ungeprüft)



17,3



48,8



128,7



47,6



116,7



0,9



5,3



19,6



7,5



23,5



26,6



52,6



113,5



81,4



176,4



82



207



484



304



689



EBIT bezieht sich auf das Ergebnis nach Abschreibungen und vor Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zinsen und ähnlichen Erträgen, Zinsen und ähnlichen Aufwendungen, aufgrund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinnen und Steuern vom Einkommen und Ertrag. EBIT ist keine nach IFRS definierte Kennzahl. Potenzielle Investoren sollten beachten, dass das EBIT keine einheitlich angewendete oder standardisierte Kennzahl ist, dass seine Berechnung von Unternehmen zu Unternehmen wesentlich variieren kann und dass es für sich allein genommen keine Basis für Vergleiche mit anderen Unternehmen darstellt.



Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt derzeit in Deutschland. Daneben hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren jedoch auch internationale Aktivitäten aufgebaut. Zu den wichtigsten Exportmärkten der Gesellschaft gehören Europa und Asien. Außerdem 98



beteiligt sich die Gesellschaft an weiteren Photovoltaik-Technologien, mit dem Ziel, diese zur industriellen Massenproduktion zu führen. Zu näheren Angaben bezüglich der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, siehe „Geschäftstätigkeit“.



Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die folgenden Faktoren in den Geschäftsjahren 2002, 2003 und 2004 sowie im laufenden Geschäftsjahr wesentlich zur Entwicklung ihres Geschäfts sowie ihrer Finanz- und Ertragslage beigetragen haben und voraussichtlich auch weiterhin einen wesentlichen Einfluss auf ihre Finanz- und Ertragslage haben werden. Staatliche Förderung photovoltaischer Anwendungen zur Stromgewinnung Der wichtigste Faktor für das Wachstum der Gesellschaft war und ist die staatliche Förderung der Photovoltaik in Deutschland. Daneben gewinnen die Förderungsmaßnahmen in anderen Ländern aufgrund des Aufbaus von internationalen Aktivitäten wesentlich an Bedeutung für die Gesellschaft. Ohne die staatlichen Förderungsmaßnahmen wäre die Photovoltaik, insbesondere im Bereich der netzgekoppelten Anlagen, nicht wirtschaftlich rentabel zu betreiben, da die Stromerzeugungskosten der Photovoltaik über den erzielbaren Marktpreisen und den Stromerzeugungskosten konventioneller Energieträger (z.B. Kernkraft, Kohle, Gas) liegen. Wichtigste Förderungsmaßnahme in Deutschland ist das Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien („EEG“), welches Stromnetzbetreiber verpflichtet, Photovoltaik-Anlagen sowie andere Anlagen zur Stromgewinnung auf Basis regenerativer Energien an ihr Netz anzubinden und den gesamten von solchen Anlagen erzeugten Strom zu langfristig garantierten Mindestpreisen, die deutlich über dem Marktpreis liegen, abzunehmen. Das EEG ist die Grundlage für die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen und -Zellen und somit für das Wachstum des Photovoltaik-Marktes in Deutschland und ein für die Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft entscheidender Faktor. Zu möglichen Veränderungen der staatlichen Förderung und der Energiepolitik im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen 2005, siehe „Geschäftstätigkeit – Regulatorisches Umfeld – Abhängigkeit der Photovoltaik von staatlicher Förderung“. Das Auslaufen des sogenannten 100.000 Dächer-Programms der Bundesregierung zur Förderung von Photovoltaik-Anlagen durch zinsgünstige Kredite am 30. Juni 2003 und die für das Jahr 2004 angekündigte Novellierung des EEG führten in der zweiten Hälfte des Jahres 2003 kurzfristig zu Unsicherheiten im Markt für Photovoltaik-Zellen. Trotzdem überstieg auch in diesem Zeitraum die Nachfrage der Kunden die Produktion der Gesellschaft. Mit Erlass des EEG-Vorschaltgesetzes zum 1. Januar 2004 sowie der anschließenden Novellierung des EEG im Laufe des ersten Halbjahres 2004 stellte sich ein signifikanter und bis jetzt andauernder Nachfrageüberhang ein. Dies führte zu einem signifikanten Anstieg der Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen. Infolge der Novellierung des EEG beschloss die Gesellschaft Anfang 2004 eine Beschleunigung des Kapazitätsausbaus. Auch in anderen Ländern, in denen die Gesellschaft tätig ist oder beabsichtigt, tätig zu werden, bestehen Förderungsmaßnahmen, ohne welche Photovoltaik-Anlagen in diesen Ländern nicht wirtschaftlich rentabel betrieben werden könnten. Diese Förderungsmaßnahmen stellen die wesentliche Grundlage für die Nachfrage aus diesen Ländern dar. Eine Reduzierung des Förderungsumfangs oder eine nachteilige Änderung oder ein Wegfall des EEG oder der Förderungsmaßnahmen in ausländischen Märkten könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die fortgesetzte staatliche Förderung der Photovoltaik ist für die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung“. Kapazitätserweiterungen Aufgrund des starken Wachstums der Photovoltaik-Branche, welches insbesondere durch die staatliche Förderung der Photovoltaik verursacht wird, übertraf die Nachfrage nach 99



Photovoltaik-Zellen bislang das verfügbare Angebot. In dieser Situation war der schnelle Aufund Ausbau von Produktionskapazitäten entscheidend für das Umsatz- und Gewinnwachstum der Gesellschaft, welches weitgehend proportional zum erfolgten Produktions- und Kapazitätsausbau verlief. Zum erfolgten und geplanten Kapazitätsausbau, siehe „Geschäftstätigkeit – Strategie / – Produktion / – Investitionen“. Die Kapazitätserweiterungen waren mit umfangreichen Investitionen in Sachanlagen (insbesondere Produktionsmaschinen) und einem dadurch verursachten Anstieg der Bilanzposition Sachanlagen und der Bilanzsumme verbunden. Die Investitionen wurden durch Eigenkapital, Genussrechtskapital, stille Beteiligungen, Fremdkapital und Investitionszuwendungen finanziert. Siehe „– Liquidität und Kapitalausstattung“. Mit dem Wachstum der Produktion ging auch ein entsprechender Anstieg des Materialaufwands einher, der mit Abstand den größten Anteil am betrieblichen Aufwand darstellt. Außerdem stiegen der Personalaufwand und die Abschreibungen auf Sachanlagen mit dem Wachstum der Geschäftstätigkeit und des Sachanlagevermögens erheblich an. Nach den mit Aufnahme des Geschäftsbetriebs im Laufe der Jahre 1999 bis 2001 verbundenen Anlaufverlusten erreichte die Gesellschaft im Zuge der Aufnahme der Produktion Profitabilität. Bereits im Jahr 2002 erzielte die Gesellschaft erstmals einen Bilanzgewinn. Das Erreichen der Profitabilität war insbesondere gekennzeichnet durch die im Rahmen der Steigerung der Produktion erzielten Skaleneffekte und einer damit verbundenen Kostendegression. So konnte insbesondere der Anteil des Personalaufwands sowie der Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen am Umsatz kontinuierlich reduziert werden. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Produktionskapazitäten, des Umsatzes, des Ergebnisses der betrieblichen Tätigkeit, der Bilanzsumme und der Sachanlagen: Für das Jahr bis zum 31. Dezember Für das Halbjahr bis zum 30.Juni 2002 Veränderung 2003 Veränderung 2004 2004 Veränderung 2005 (in %) (in %) (in %) (geprüft, es sei denn mit * gekennzeichnet) (ungeprüft)



Jährliche Nominalkapazität zum Periodenende (in MWp)*1 .................... 22 Jährliche Produktionskapazität zum Periodenende*2 . . . . 17 Durchschnittliche Produktionskapazität während der Periode (in MWp)*3 . . . . . . . . . . . . . 11 Produktion während der Periode*4 (in MWp) . . . . 9,3 Umsatz (in € Mio.) . . . . . 17,3 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT5) (in € Mio.) . . . . . 0,9 als Anteil vom Umsatz (in %) . . . . . . . . . . . . . 5,2 Bilanzsumme (in € Mio.) . . . . . . . . . . . . . . 26,6 davon Sachanlagen (in € Mio.) . . . . . . . . . . . . 15,1 *



186



63



170



170



73



174



200



194



50



172



136



58



176



160



190



32



169



86



28



164



74



198 182



27,7 48,8



174 164



75,9 128,7



26,1 47,6



155 145



66,6 116,7



489



5,3



273



19,6



7,5



213



23,5



—



10,9



—



15,2



15,8



—



20,1



98



52,6



116



113,5



81,4



117



176,4



79



27,1



145



66,4



40,9



123



91,4



Ungeprüft.



100



1



2



3



4



5



Die jährliche Nominalkapazität zum Periodenende beschreibt das theoretisch mögliche Kapazitätsvolumen am Periodenende. Dabei wird die Annahme zugrunde gelegt, dass es zu keinen (nicht vermeidbaren) Produktionsunterbrechungen infolge von Wartung, Instandhaltung, Reinigung, Sieb- und Pastenwechseln sowie materialbedingtem Zellbruch kommt. Der Berechnung sind außerdem zugrunde gelegt: 350 Arbeitstage mit 24 Stunden-Betrieb, die Produktion der Formate 125 x 125 mm (2002 bis einschließlich Mai 2003), 150 x 150 mm (Juni 2003 bis Ende 2003) und 156 x 156 mm (seit Anfang 2004) sowie bestimmte weitere interne prozess- und produktspezifische Annahmen. Die theoretische Nominalkapazität ist eine reine Messgröße; sie wird nie erreicht. Zur Ermittlung der Produktionskapazität werden insgesamt 20 % von der Nominalkapazität abgezogen für nicht vermeidbare Produktionsunterbrechungen infolge von Wartung, Instandhaltung, Reinigung, Sieb- und Pastenwechseln sowie materialbedingtem Zellbruch. Die Berechnung der Produktionskapazität erfolgt auf Grundlage von Erfahrungswerten und Schätzungen. Daher handelt es sich lediglich um eine ungefähre Angabe. Die durchschnittliche Produktionskapazität während der relevanten Periode berücksichtigt die unterjährigen Kapazitätserweiterungen. Hierbei wird die Produktionskapazität für die einzelnen Monate ermittelt, zu einer Gesamtsumme aufaddiert und gemittelt. Dabei werden jeweils nicht vermeidbare Produktionsunterbrechungen infolge von Wartung, Instandhaltung, Reinigung, Sieb- und Pastenwechseln sowie materialbedingtem Zellbruch in Höhe von insgesamt 20 % der jeweiligen Nominalkapazität angesetzt. In der ramp-up Phase (Anlaufphase) von neuen Produktionslinien (in der Regel drei Monate) wird für die Berechnung der Nominal- bzw. Produktionskapazität die erzielte Produktionsleistung zugrunde gelegt. Produktion beschreibt den tatsächlichen Output, also die während der jeweiligen Periode tatsächlich produzierte Menge gemessen in MWp unter Einsatz der vorhandenen Ist-Kapazität und auf der Basis der produzierten Ist-Anzahl von Zellen und des Produktmixes. EBIT bezieht sich auf das Ergebnis nach Abschreibungen und vor Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zinsen und ähnlichen Erträgen, Zinsen und ähnlichen Aufwendungen, aufgrund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinnen und Steuern vom Einkommen und Ertrag. EBIT ist keine nach IFRS definierte Kennzahl. Potenzielle Investoren sollten beachten, dass das EBIT keine einheitlich angewendete oder standardisierte Kennzahl ist, dass seine Berechnung von Unternehmen zu Unternehmen wesentlich variieren kann und dass es für sich allein genommen keine Basis für Vergleiche mit anderen Unternehmen darstellt.



Aufgrund des Nachfrageüberhangs, der nach Einschätzung der Gesellschaft zumindest kurzund mittelfristig anhalten wird, ist der fortgesetzte Ausbau von Produktionskapazitäten von maßgeblicher Bedeutung für den Geschäftserfolg der Gesellschaft. Silizium- und Waferknappheit Im Jahr 2004 hat sich, insbesondere aufgrund der Novellierung des EEG und dem damit verbundenen signifikanten Nachfrageanstieg sowie der begrenzten Verfügbarkeit von Silizium, die Lage auf dem Wafer- und Siliziummarkt zunehmend angespannt. Nach Einschätzung der Gesellschaft wird die Silizium- und Wafer-Industrie etwa zwei bis drei Jahre benötigen, um die Kapazitäten in diesem Sektor entsprechend auszubauen. Bis dahin wird es nach Einschätzung der Gesellschaft bei Engpässen bezüglich der Verfügbarkeit von Silizium und Silizium-Wafern bleiben. Die Gesellschaft geht deshalb davon aus, dass ihre Wachstumsrate zumindest in den nächsten zwei bis drei Jahren insbesondere durch die verfügbare Menge an Silizium bzw. Silizium-Wafern begrenzt wird. Die Verfügbarkeit, die vertragliche Sicherung sowie der Preis für Silizium und Silizium-Wafer sind daher für die Kapazitätsauslastung, die Planung des Kapazitätsausbaus, das realisierte Absatz- und Umsatzwachstum, die Lieferfähigkeit und somit für die Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Zur Beschaffungssituation der Gesellschaft und damit verbundenen Risiken, siehe „Geschäftstätigkeit – Beschaffung“ und „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die Gesellschaft ist von wenigen Hauptlieferanten abhängig und angesichts der derzeitigen Silizium- und Waferknappheit hängt die Auslastung ihrer Produktionskapazitäten sowie ihr weiteres Wachstum maßgeblich von der ausreichenden Belieferung mit Silizium-Wafern ab“. Entwicklung der Beschaffungspreise für Silizium und Wafer Bis Ende des Jahres 2003 sanken die Marktpreise für Silizium und Wafer kontinuierlich. Hauptgründe hierfür waren (trotz einer guten Nachfragesituation) in den Vorjahren realisierte Kosteneinsparungen der Waferhersteller, die durch technologischen Fortschritt erzielt wurden, sowie Überkapazitäten der Siliziumindustrie. Nachdem die Silizium- und Waferpreise auch im Jahr 2004 anfänglich sanken, kam es aufgrund des im Laufe des Jahres 2004 stark 101



angestiegenen Nachfrageüberhangs gegen Ende des Jahres 2004 zu einem deutlichen Anstieg der Preise für Silizium und Wafer. Im Rahmen der halbjährlichen Preisverhandlungen mit den Lieferanten kam es Mitte des Jahres 2005 zu weiteren Erhöhungen der Einkaufspreise für Wafer. Die Gesellschaft erwartet, dass die Silizium- und Waferpreise auch im zweiten Halbjahr 2005 und 2006 steigen werden. Die Gesellschaft geht aber auch davon aus, dass es insbesondere im Zusammenhang mit der vom EEG vorgesehenen jährlichen Senkung der Mindestvergütung für neu in Betrieb genommene Photovoltaik-Anlagen mittel- und langfristig tendenziell wieder zu einer kontinuierlichen Senkung der Marktpreise für Silizium und Silizium-Wafer kommen kann. Entwicklung der Verkaufspreise für Photovoltaik-Zellen Entsprechend dem Markttrend sank auch der Marktpreis für Photovoltaik-Zellen bis zum Beginn des Jahres 2004 kontinuierlich ab. Bis zu diesem Zeitpunkt reduzierte auch die Gesellschaft aufgrund von sinkenden Waferpreisen, Kosteneinsparungen im Produktionsprozess und Fortschritten in der Zelltechnologie ihre Verkaufspreise jährlich kontinuierlich. Trotz der starken Nachfrage konnte die Gesellschaft ihre Verkaufspreise im Rahmen der halbjährlichen Preisverhandlungen mit ihren Kunden auch Anfang und Mitte des Jahres 2004 leicht senken, um erzielte Mehrerlöse aus Produktverbesserung und Kostensenkungen teilweise an ihre Kunden weiterzugeben. Im Januar 2005 hat die Gesellschaft jedoch aufgrund der beschriebenen Marktentwicklungen (insbesondere aufgrund gestiegener Waferkosten) die Verkaufspreise angehoben, was im ersten Halbjahr 2005 – gemeinsam mit anderen Effekten – zu einem Umsatzanstieg und einer Margenverbesserung führte (Anteil des Ergebnisses der betrieblichen Geschäftstätigkeit am Umsatz im ersten Halbjahr 2005: 20,1 % (2004: 15,2 %). Zur Mitte des Jahres 2005 hat die Gesellschaft entsprechend der Marktsituation ihre Verkaufspreise nochmals erhöht, was nach Einschätzung der Gesellschaft zu Umsatzwachstum und Margenstabilisierung im zweiten Halbjahr 2005 beitragen wird. Die Gesellschaft erwartet, dass die Verkaufspreise auch im zweiten Halbjahr und im Jahr 2006 steigen werden. Die Gesellschaft geht aber auch davon aus, dass mittelund langfristig, insbesondere aufgrund der vom EEG vorgesehenen Reduzierung der Förderung und realisierten Kosteneinsparungen, die Marktpreise für Photovoltaik-Zellen wieder tendenziell kontinuierlich rückläufig sein werden. Kostensenkungspotenziale und mögliche Produkt- und Prozessoptimierungen Angesichts der Erwartung der Gesellschaft, dass die Marktpreise für Photovoltaik-Zellen mittelund langfristig tendenziell kontinuierlich rückläufig sein werden, ist es für die Ertragslage der Gesellschaft von zentraler Bedeutung, die Leistungsfähigkeit der von ihr produzierten Photovoltaik-Zellen weiter zu verbessern und die Herstellungskosten zu reduzieren. Hierbei kommt den folgenden Faktoren besondere Bedeutung zu: ‰ Erhöhung des Wirkungsgrads: Eine Photovoltaik-Zelle mit höherem Wirkungsgrad (bei gleichem Format) erzeugt mehr Strom und erzielt infolge des zusätzlichen Mehrwerts für den Kunden einen höheren Verkaufspreis. Wirkungsgrad-Erhöhungen werden überwiegend durch die Anwendung verbesserter oder neuer Behandlungsprozesse erzielt. Mitte des Jahres 2004 führte die Gesellschaft das Verfahren der sauren Texturierung ein, welches zu Wirkungsgrad-Erhöhungen führt, wobei die aufgrund der Wirkungsgrad-Erhöhung erzielten zusätzlichen Verkaufserlöse die zusätzlichen Kosten für das Verfahren deutlich überkompensieren. Siehe „Geschäftstätigkeit – Produkte – Produktmerkmale“. ‰ Größere Formate: Durch großflächigere Zellen kann der Produktionsdurchsatz (produzierte Wp pro Produktionseinheit) unter Erzielung von Skaleneffekten und damit verbundenen Kosteneinsparungen erhöht werden. Im ersten Halbjahr 2003 wurde die Produktion vollständig auf die bereits im zweiten Quartal 2002 eingeführte Q6-Zellen (150x150mm) umgestellt. Zwischenzeitlich wurde das Q6L-Format (156x156mm) als Hauptformat etabliert. Im zweiten Quartal 2005 erfolgte die offizielle Markteinführung der Q8-Zelle (210x210mm). Siehe „Geschäftstätigkeit – Produkte – Produktmerkmale“. 102



‰ Durchsatzsteigerung: Hierbei steht die Weiterentwicklung der Maschinentechnik, insbesondere der Automatisierung und eine damit verbundene Erhöhung der Durchsatzgeschwindigkeit, die Optimierung von logistischen Prozessen sowie die Mitarbeitermotivation im Mittelpunkt. Siehe „Geschäftstätigkeit – Produktion – Kosteneinsparungspotenziale im Produktionsprozess“. ‰ Reduzierung des Bruchs bzw. Ausschusses: Im Laufe des Produktionsprozesses sowie bei der weiteren Verarbeitung der Zellen bei den Kunden zu Modulen kann es zum Bruch von Wafern bzw. Zellen kommen. Außerdem kann es beispielsweise durch inhomogene oder fehlerhafte Prozessabläufe bei der Herstellung dazu kommen, dass Zellen mangelhafte elektrische Eigenschaften aufweisen und deshalb als Ausschussware zu behandeln sind. Die Reduzierung des Bruchs bzw. des Ausschusses ist daher ein wichtiger Faktor für Kostenreduzierungen und Qualitätsverbesserungen. Aus diesen Gründen ist die Gesellschaft bestrebt, die Bruch- bzw. Ausschussquote zu reduzieren bzw. im Zusammenhang mit der Einführung von größeren Formaten oder dünneren Zellen konstant zu halten und zu optimieren. Ein Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung der Herstellungsabläufe, insbesondere von mechanischen Funktionen sowie Materialbehandlungsprozessen. Siehe „Geschäftstätigkeit – Produktion – Kosteneinsparungspotenziale im Produktionsprozess“. ‰ Reduzierung der Zellstärke: Einsparungen von Materialkosten können auch durch eine Reduzierung der Zellstärke erzielt werden. Im Laufe des Jahres 2004 konnte die Zellstärke für Q6- und Q6L-Formate von 330 – 300 µm auf 280 – 270 µm reduziert werden, und Mitte 2005 erfolgte ein weiterer Schritt auf 240 – 220 µm. Siehe „Geschäftstätigkeit – Produkte – Produktmerkmale“. ‰ Fixkostendegression: Im Zusammenhang mit den Kapazitätserweiterungen konnte eine erhebliche Kostendegression durch Realisierung von Skaleneffekten erzielt werden. So konnte insbesondere der Anteil des Personalaufwands sowie der sonstigen betrieblichen Aufwendungen am Umsatz kontinuierlich reduziert werden. Skaleneffekte werden nach Einschätzung der Gesellschaft auch in Zukunft nicht unerheblich zu Kosteneinsparungen beitragen, jedoch nicht mehr in demselben Umfang wie in der Vergangenheit. ‰ Qualitätsverbesserung: Die Qualität einer Zelle richtet sich in erster Linie nach ihrem Wirkungsgrad. Im Durchschnitt erreichen rund 90 % der Zellen die Qualitäts-Klassen mit den höchsten Wirkungsgraden. Die Gesellschaft ist bestrebt, den Anteil an Zellen, der die höchsten Wirkungsgradklassen erreicht, auf stabilem Niveau zu halten und durch technologische Fortschritte zu erhöhen. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Forschungsund Entwicklungsarbeit der Gesellschaft. Siehe „Geschäftstätigkeit – Produktion – Kosteneinsparungspotenziale im Produktionsprozess“. ‰ Sonstige technologische Verbesserungen: Die Umsetzung von technologischen Verbesserungen in der Serienproduktion kann einen erheblichen Beitrag zur Produkt- und Prozessoptimierung liefern. Hierunter fallen beispielsweise Neuerungen hinsichtlich der Kontaktierung. Im Versuchsstadium für den Zelltyp Q8 befindet sich derzeit die so genannte Back-Contact-Zelle, bei der durch ein neuartiges Verfahren die Stromentnahme einseitig auf der Rückseite der Zelle möglich ist und durch Verminderung der Verschattung zu einer Leistungssteigerung führt. Siehe „Geschäftstätigkeit – Produkte – Produktmerkmale“. ‰ Produktivitätssteigerungen: Die Gesellschaft arbeitet fortlaufend an Maßnahmen zur Erschließung von Produktivitätssteigerungen. Im Fokus stehen hierbei eine weitere Verringerung der Ausschussquote und der Maschinenausfallzeiten, sowie die fortlaufende Rationalisierung der Prozess- und Arbeitsabläufe. Siehe „Geschäftstätigkeit – Strategie – Kostensenkungen – Produktivitätssteigerungen“. Diese Faktoren greifen teilweise ineinander und weisen zum Teil Wechselwirkungen untereinander auf. So führt beispielsweise die Einführung dünnerer Zellen am Anfang in der Regel zu erhöhten Bruchquoten. Siehe „Geschäftstätigkeit – Produkte – Produktmerkmale“. 103



Die Auswirkungen dieser Faktoren auf die Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben sich deshalb aus einer Kombination sämtlicher Faktoren. Zum Bonussystem für Produktionsmitarbeiter und der Verknüpfung mit den vorstehend beschriebenen produktionsbezogenen Faktoren, siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Aktienoptions- und sonstige Bonusprogramme“. Die folgende Tabelle zeigt die von der Gesellschaft erzielten Fortschritte in der Zelltechnologie: Produktart Multi-Kristallin



Mono-Kristallin



Zelltyp Q5 Q6 Q6L Q8 Q5M Q6M Q6ML



Offizielle Markteinführung 3. Quartal 2001 2. Quartal 2002 2. Quartal 2004 2. Quartal 2005 2. Quartal 2005 4. Quartal 2003 3. Quartal 2004



Leistung pro Zelle (in Wp) 2,4 3,3 3,7 6,4 2,6 3,6 3,9



Format (in mm) 125x125 150x150 156x156 210x210 125x125 150x150 156x156



Die Gesellschaft geht davon aus, dass sie künftig erhebliche Kostensenkungen sowie Verbesserungen der Leistungsfähigkeit ihrer Zellen erzielen kann. Ihrer Einschätzung nach wird sie in der Lage sein, auf diese Weise Preissenkungen auf der Verkaufsseite mittelfristig zu kompensieren, wobei sie – wie in der Vergangenheit – einen Teil einer etwaig überschießenden Marge in Form von Preisherabsetzungen zur langfristigen Absicherung der Nachfrage an Kunden weiterzugeben plant. Die Gesellschaft geht jedoch davon aus, dass ihre Rohertragsmarge (die Summe aus Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen minus Materialeinsatz) pro Wp langfristig leicht absinken wird, weil ihrer Einschätzung nach die mittel- und langfristig erwarteten Preissenkungen auf der Verkaufsseite nicht dauerhaft durch Kostensenkungen im Hinblick auf die Materialkosten oder Erhöhungen der ZellLeistungsfähigkeit kompensiert werden können. Allerdings geht die Gesellschaft davon aus, dass von der geplanten Ausweitung der Produktion und von Kosteneinsparungen in Bezug auf andere betriebliche Kosten (außer Materialaufwand) signifikante gegenläufige Effekte ausgehen werden. Zu dem Risiko unzureichender Kostensenkungen, siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Es ist nicht gewährleistet, dass die Gesellschaft ausreichende Kostensenkungen und Produkt- und Prozessverbesserungen realisieren kann“. Vorfinanzierung von Siliziumlieferanten Neben den Waferlieferverträgen hat die Gesellschaft angesichts der Silizium- und Waferknappheit in jüngerer Zeit zur Unterstützung ihrer Rohstoffversorgung auch Verträge über Siliziumeinkauf in erheblichem Volumen abgeschlossen bzw. ist derzeit in Verhandlungen über solche Verträge. Aufgrund der Marktbedingungen (Siliziumknappheit) sehen langfristige Siliziumverträge typischerweise Laufzeiten von fünf Jahren und mehr, Festpreise für die gesamte Laufzeit (die in der Regel unter dem derzeitigen Marktniveau liegen) und teilweise die Leistung von Vorschüssen zur Vorfinanzierung von Kapazitätserweiterungen des Lieferanten (mit einer Vorlaufzeit von zwei bis drei Jahren) vor. Wie die Waferlieferverträge sehen auch die Siliziumlieferverträge in der Regel feste Abnahme- und Zahlungspflichten der Gesellschaft vor. Das bedeutet, dass die Gesellschaft die vereinbarten Zahlungen leisten muss, selbst wenn sie in zukünftigen Perioden keinen Bedarf für die vertraglich vereinbarten Mengen haben sollte. Es bestünde in einem solchen Fall voraussichtlich jedoch ein gewisser Spielraum zur Reduzierung anderer Liefermengen, die auf kurzfristigen Abreden mit anderen Lieferanten beruhen. Siehe „Geschäftstätigkeit – Beschaffung – Silizium- und Ingoteinkauf“. Es bestehen bereits Verpflichtungen zu noch zu leistenden Vorauszahlungen in einer Höhe von insgesamt € 13,3 Mio. und US$ 24,0 Mio. bis Anfang des Jahres 2007. Nach Einschätzung der Gesellschaft könnte es bereits kurzfristig zu weiteren Vorauszahlungen von bis zu einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag kommen. Die Vorauszahlungen werden Teile der liquiden Mittel der Gesellschaft binden und zu einer deutlichen Erhöhung des Umlaufvermögens führen. Die Vorauszahlungen werden in der Bilanz als geleistete Anzahlungen verbucht werden. Bei Siliziumlieferung und entsprechender Verrechnung der 104



Vorauszahlungen mit dem Kaufpreis wird der verrechnete Betrag in der Bilanz aufgelöst und in der Gewinn- und Verlustrechnung als Materialaufwand verbucht. Während der Vorlaufzeit von zwei bis drei Jahren besteht das Risiko für die Gesellschaft, dass der Lieferant in dieser Zeit insolvent wird oder aus anderen Gründen nicht oder nur teilweise liefert und die Vorschüsse nicht oder nur teilweise zurückerstattet werden. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Vorauskasse bei Siliziumlieferverträgen“. Im Hinblick auf Siliziumverträge mit diesen oder ähnlichen Konditionen bestehen – insbesondere infolge der langen Laufzeiten der Verträge im Hinblick auf zukünftige Perioden – erhebliche Absatz- und Preisänderungsrisiken der Gesellschaft. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die Gesellschaft ist umfangreiche und teilweise langfristige Abnahmeverpflichtungen in Bezug auf Silizium und Silizium-Wafer eingegangen, aus denen sich unter anderem Absatzund Preisrisiken ergeben“. Investitionen in weitere Technologien Mit dem Ziel, weitere Photovoltaik-Technologien zur industriellen Massenproduktion zu führen, hat die Gesellschaft ein Joint Venture mit der Evergreen Solar, Inc. („Evergreen“) gegründet und sich an der CSG Solar AG („CSG Solar“) beteiligt. Im Rahmen des Joint Ventures mit Evergreen wurde die EverQ GmbH („EverQ“) gegründet, deren Gegenstand die Weiterentwicklung der String-Ribbon-Technologie zur industriellen Massenproduktion von siliziumbasierten Photovoltaik-Wafern, -Zellen und -Modulen ist. Gegenstand der CSG Solar ist die Weiterentwicklung der siliziumbasierten Dünnschichttechnologie Crystalline Silicon on Glass („CSG-Technologie“) zur industriellen Massenproduktion. Des Weiteren verfolgt die Q-Cells AG verschiedene Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien. EverQ und CSG Solar streben die Aufnahme einer Produktion auf Basis ihrer jeweiligen Technologie für das erste Halbjahr 2006 an. Für den Fall der erfolgreichen Aufnahme der Produktion plant die Gesellschaft gemeinsam mit den anderen Gesellschaftern von EverQ bzw. CSG Solar, eine zügige und erhebliche Erweiterung der Produktionskapazitäten dieser Unternehmen. Konkrete Investitionsentscheidungen diesbezüglich wurden noch nicht getroffen, aber bei erfolgreicher Aufnahme der Produktion durch EverQ und CSG Solar könnten nach Einschätzung der Gesellschaft bereits im Jahr 2006 Investitionen von bis zu einem hohen zweistelligen Millionenbetrag getätigt werden. Siehe „Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses“ und „Geschäftstätigkeit – Investitionen“. Da EverQ und CSG Solar als Minderheitsbeteiligungen als Finanzanlagen bilanziert werden, würde dies zu einem entsprechenden Anstieg der Finanzanlagen führen. Bei beiden Unternehmen werden zunächst Anlaufverluste entstehen. Sollte es in zukünftigen Perioden zur Erzielung ausschüttungsfähiger Gewinne kommen, so geht die Gesellschaft davon aus, dass diese Gewinne auf absehbare Zeit thesauriert werden, um das Wachstum zu finanzieren. Die Gesellschaft erwartet die Erreichung der Gewinnzone in Bezug auf die erste Produktionslinie von EverQ bzw. die beiden ersten Produktionslinien von CSG Solar voraussichtlich noch im Jahr 2006. Im Falle eines weiteren Eigenmittelbedarfs der EverQ sieht der Joint Venture Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen eine Option zugunsten der Gesellschaft vor, ihre Beteiligung auf 50 % zu erhöhen, was auch ihren Anteil an der erforderlichen zukünftigen Investitionsfinanzierung erhöhen würde. Derzeit gibt es Verhandlungen über die Aufnahme eines weiteren Joint-Venture Partners. Angedacht ist die Aufnahme eines dritten Joint-Venture Partners, der zunächst eine Minderheitsbeteiligung erhält; mittelfristig wäre jedoch (abhängig von der Entwicklung) die phasenweise Anpassung zu drei gleichberechtigten Beteiligungen der drei Partner vorgesehen. Neben dem Eintritt in das Joint-Venture würde eine strategische Zusammenarbeit insbesondere in den Bereichen technologische Kooperation und Unterstützung der Siliziumabsicherung von EverQ angestrebt. Kommt es zum Abschluss einer solchen Transaktion, würde dies zu einer Herabsetzung der Beteiligungsquote der Gesellschaft an der EverQ und zu einer Verwässerung der Option der Gesellschaft führen. Siehe „Wesentliche Verträge – Joint Venture Vertrag mit der Evergreen Solar, Inc.“. 105



Die Gesellschaft hat im August 2005 eine Vorratsgesellschaft erworben (derzeitige Firma: Brilliant 143 GmbH), in der sie zumindest Teile ihrer Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien bündeln möchte. Deshalb wird es voraussichtlich erstmals zur Aufstellung konsolidierter Finanzabschlüsse kommen. Aufgrund der für konsolidierte Finanzabschlüsse bestehenden IFRS-Vorschriften, werden in der Folge auch die Minderheitsbeteiligungen CSG Solar und EverQ im IFRS-Abschluss nach der sogenannten Equity-Methode zu bilanzieren sein. Das führt dazu, dass die Anlaufverluste der CSG Solar und der EverQ entsprechend der jeweiligen Beteiligungsquote der Gesellschaft anteilig das Finanzergebnis und damit auch das konsolidierte Ergebnis der Gesellschaft belasten werden. Im ersten Halbjahr 2005 hätte eine Bilanzierung nach der Equity-Methode das Ergebnis der Gesellschaft mit rund € 0,6 Mio. belastet. Abhängig von Produktionsaufnahme, Absatzerfolg sowie eventuellen zügigen Kapazitätserweiterungen und damit verbundener weiterer Anlaufverluste, kann sich die diesbezügliche Belastung des Ergebnisses der Gesellschaft in der Zukunft signifikant ändern. Finanzierung der Investitionen Aufgrund der erheblichen Investitionstätigkeit, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kapazitätsausbau, bestand seit Gründung der Gesellschaft fortlaufend ein hoher Kapitalbedarf. Der Kapitalbedarf für die Investitionen in Kapazitätserweiterungen wurde überwiegend aus zusätzlich zugeführten Eigenmitteln, öffentlichen Investitionszuschüssen und -zulagen (siehe „– Investitionszuschüsse und -zulagen“) sowie Bankkrediten finanziert. Kurzfristiger Mittelbedarf wurde aus dem operativen Cash-flow sowie durch die Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten abgedeckt. In 2004 konnte erstmals ein nicht unerheblicher Teil des positiven Cash-flows aus laufender Geschäftstätigkeit zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden. Zur Kapitalausstattung der Gesellschaft, siehe „– Liquidität und Kapitalausstattung“. Investitionszuschüsse und -zulagen In der Vergangenheit wurde ein erheblicher Teil des Finanzierungsbedarfs für den Kapazitätsaufbau und -ausbau (Produktionslinien I-IV) durch öffentliche Investitionszuschüsse und -zulagen gedeckt. Die Investitionszuwendungen werden in der IFRS-Bilanz im Passivposten „Investitionszuwendungen“ erfasst. Zum 30. Juni 2005 betrug der Passivposten € 28,7 Mio. Der Passivposten wird ratenweise im Verhältnis zu den auf die geförderten Vermögenswerte vorzunehmenden Abschreibungen analog der Nutzungsdauer ergebniswirksam aufgelöst und der aufgelöste Betrag als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen. Seit dem Geschäftsjahr 2002 (einschließlich) bis zum ersten Halbjahr 2005 (einschließlich) betrug die Summe der in diesem Zeitraum ergebniswirksam aufgelösten Beträge des Passivpostens insgesamt € 6,0 Mio. ‰ Investitionszuschüsse: Bei den von der Gesellschaft vereinnahmten Investitionszuschüssen handelt es sich um Zuschüsse der Investitionsbank SachsenAnhalt zur Errichtung bzw. Erweiterung von Betriebsstätten der Gesellschaft in Thalheim auf Grundlage des Programms „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, welches die Unterstützung der Entwicklung der Wirtschaft im Fördergebiet, zu dem auch Sachsen-Anhalt gehört, bezweckt. Der Fördersatz, zu dem ein Investitionsprojekt gefördert wird, besteht grundsätzlich aus einem Regelfördersatz (derzeit für Thalheim, Sachsen-Anhalt: 20 %), welcher bei Schaffung von Arbeitsplätzen (derzeit um ca. 5 – 10 %) erhöht werden kann. Ein zusätzlicher Fördersatz von derzeit 15 % wird aufgeschlagen, sofern es sich bei dem geförderten Unternehmen um ein kleines oder mittleres Unternehmen („KMU“) handelt. Der auf diese Weise berechnete Höchstfördersatz wird auf das förderfähige Investitionsvolumen angewendet und dadurch das Fördervolumen errechnet. Von diesem Betrag werden allerdings andere Subventionen aus öffentlichen Mitteln, insbesondere Investitionszulagen nach dem Investitionszulagegesetz, in Abzug gebracht. Die bewilligten Mittel werden entsprechend dem Investitionsplan in der Regel auf mehrere Jahre verteilt, wobei ein Abruf durch das 106



begünstigte Unternehmen erst dann und nur soweit erfolgen darf, wie der Zuschuss für bereits getätigte Zahlungen des begünstigten Unternehmens für das Investitionsprojekt benötigt wird, was eine Vorfinanzierung zumeist über die Aufnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten insbesondere aus Kontokorrentkrediten notwendig macht. Die bereits bewilligten aber noch nicht ausgezahlten Investitionszuschüsse stehen gemäß den Förderbescheiden unter dem Vorbehalt, dass die Institutionen, von denen die Fördermittel zur Verfügung gestellt werden (Europäische Union, Bundesrepublik Deutschland und das Land Sachsen-Anhalt) die Mittel verfügbar haben und – soweit es den Bund und das Land Sachsen-Anhalt betrifft – diese in den Haushalt eingestellt wurden. Stehen diese Mittel nicht zur Verfügung, so kann es dazu kommen dass die bewilligten Beträge erst verspätet oder überhaupt nicht zur Auszahlung gelangen. Zum 30. Juni 2005 standen rund € 5,4 Mio. bewilligte Beträge noch zur Auszahlung aus. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Es könnte dazu kommen, dass die Gesellschaft und/oder ihre Beteiligungsunternehmen erhaltene Investitionszuwendungen zurückzahlen müssen oder bereits bewilligte Investitionszuwendungen nicht oder nicht vollständig ausgezahlt werden“. ‰ Auflagen in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen: Die von der Gesellschaft erwirkten Zuwendungsbescheide enthalten Auflagen in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen. Werden diese Auflagen sowie bestimmte andere Auflagen während des Zweckbindungszeitraums, der in der Regel erst fünf Jahre nach dem festgelegten Investitionszeitraum endet, nicht erfüllt, kann es zu einer Rückzahlungsforderung in Bezug auf die erhaltenen Investitionszuschüsse kommen. Gemäß den Auflagen der Förderungsbescheide hat die Gesellschaft 209 neue Arbeitsplätze zu schaffen, die sie bis zum Auslauf der fünfjährigen Zweckbindungsperiode sichern und erhalten muss. Die Gesellschaft hat bisher sämtliche Anforderungen an die Schaffung neuer Arbeitsplätze aus den Förderungsbescheiden übererfüllt. ‰ KMU-Status: Die der Gesellschaft erteilten Zuwendungsbescheide gehen alle davon aus, dass die Gesellschaft KMU-Status hat. Ein KMU verliert seinen Status, wenn es bestimmte Schwellenwerte in Bezug auf die Unternehmensgröße in zwei aufeinanderfolgenden Jahren überschreitet. Die Gesellschaft überschritt diese Schwellenwerte an einem Jahresbilanzstichtag erstmals am 31. Dezember 2004. Sie wird deshalb den KMU-Status mit großer Wahrscheinlichkeit mit Ablauf des Jahres 2005 verlieren. Der Verlust des KMU-Status aufgrund der durch Wachstum erreichten Größe führt nicht zu einer Rückzahlungspflicht in Bezug auf den KMU-Anteil der erhaltenen Zuschüsse. Als KMU scheiden außerdem Unternehmen aus, die durch ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen kontrolliert werden, die selbst keinen KMU-Status haben (Unabhängigkeits-Kriterium). Der Verlust der Unabhängigkeit kann möglicherweise zu einer Rückforderung des KMU-Anteils erhaltener Investitionszuschüsse führen. Erwirbt in der Folge des Börsengangs ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen, die selbst keinen KMU-Status haben, eine Anteilsposition, die eine Abhängigkeit der Gesellschaft begründet, so könnte es zu einer Rückzahlungsforderung in Bezug auf die KMU-Anteile erhaltener Investitionszuschüsse kommen. Der Anteil betrug in sämtlichen Förderungsbescheiden jeweils 15 % des förderungsfähigen Investitionsvolumens. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Es könnte dazu kommen, dass die Gesellschaft und/oder ihre Beteiligungsunternehmen erhaltene Investitionszuwendungen zurückzahlen müssen oder bereits bewilligte Investitionszuwendungen nicht oder nicht vollständig ausgezahlt werden“. ‰ Investitionszulagen: Die Gesellschaft nimmt außerdem für ihre Investitionen regelmäßig Investitionszulagen nach dem Investitionszulagegesetz in Anspruch. Hierbei handelt es sich um Geldzuschüsse zu Investitionen in das Anlagevermögen, die vom Finanzamt gewährt werden. Zu den Förderungsvoraussetzungen gehört unter anderem, dass das angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgut mindestens fünf Jahre nach seiner Anschaffung oder Herstellung zum Anlagevermögen eines Betriebs des verarbeitenden 107



Gewerbes oder der produktionsnahen Dienstleistungen im Fördergebiet (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) gehört. Investitionszulagen gehören nicht zu den zu versteuernden Einkünften; Ertragsteuer wird auf sie nicht erhoben. Sie mindern jedoch nicht die steuerlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten und nicht die Erhaltungsaufwendungen. Allerdings werden die Investitionszulagen von dem Fördervolumen nach dem Programm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ abgezogen. Obwohl nicht ausgeschlossen ist, dass die Gesellschaft auch weiterhin Investitionszuschüsse aus dem Programm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ erhalten wird, geht die Gesellschaft für ihre Planungen derzeit davon aus, dass dies für ihre zukünftigen Investitionsvorhaben wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Des Weiteren erwartet die Gesellschaft, dass die Förderung durch das Investitionszulagegesetz spätestens Ende 2006 entweder abgeschafft oder signifikant reduziert wird bzw. die Voraussetzungen für die Gewährung von Investitionszulagen deutlich verschärft werden. Aus den genannten Gründen werden Investitionszuwendungen – mit Ausnahme von bereits bewilligten, aber erst zukünftig auszuzahlenden Mitteln – nach derzeitiger Einschätzung der Gesellschaft wahrscheinlich eine untergeordnete Bedeutung für die Investitionsfinanzierung der Gesellschaft haben. Zur Bilanzierung von Investitionszuschüssen und -zulagen, siehe „–Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“. Demgegenüber geht die Gesellschaft in Bezug auf EverQ und CSG Solar davon aus, dass die im Rahmen der Investitionsfinanzierung dieser Minderheitsbeteiligungen eingeplanten Investitionszuschüsse von diesen vereinnahmt und weitere Zuschüsse im Rahmen der derzeit gültigen Regelungen und Gesetze beantragt werden können. So wurden der CSG Solar und der EverQ für ihre Investitionsvorhaben jeweils Bewilligungsbescheide erteilt. Wechselkursschwankungen Ein Teil des Einkaufsvolumens der Gesellschaft wird in US-Dollar getätigt (im ersten Halbjahr 2005 insgesamt US$ 34,2 Mio.). Aufgrund von kürzlich abgeschlossenen Verträgen wird sich das US-Dollar-Einkaufsvolumen in der Zukunft erhöhen. Demgegenüber sind Geschäfte auf der Absatzseite in US-Dollar von eher untergeordneter Bedeutung. Die Aufwendungen für Silizium und Wafer sind daher von Wechselkursschwankungen abhängig. Von dem im historischen Vergleich niedrigen US-Dollar/Euro-Wechselkurs der letzten Zeit konnte die Gesellschaft profitieren und sieht derzeit trotz kurzzeitiger Schwankungen bislang keinen Anlass, diesbezügliche Kurssicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Gesellschaft wird die Kursentwicklung des US-Dollars weiterhin aufmerksam beobachten und Kurssicherungsgeschäfte einleiten, wenn und soweit dies wirtschaftlich angemessen erscheint. Die Gesellschaft plant die Ausweitung ihrer internationalen Aktivitäten. In diesem Zusammenhang kann es dazu kommen, dass Wechselkursrisiken auch im Hinblick auf andere Währungen (beispielsweise asiatische Währungen) entstehen und in ihrem Umfang erheblich zunehmen. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die Gesellschaft ist aufgrund von Silizium- und Wafereinkäufen in fremder Währung und ihrer zunehmenden Internationalisierung Wechselkursrisiken ausgesetzt“. Wirtschaftliches Umfeld Die in den letzten Jahren beobachtete Abschwächung des Wirtschaftswachstums in Europa hat sich bisher nicht auf die Photovoltaik ausgewirkt. Nach Einschätzung der Gesellschaft ist die Abhängigkeit der Geschäftstätigkeit der Q-Cells AG von den regulatorischen Rahmenbedingungen weitaus stärker als die Abhängigkeit von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. So hat der weltweite Markt für Photovoltaik in den vergangenen Jahren trotz eines schwierigen konjunkturellen Umfelds ein kräftiges Wachstum erfahren. Dies gilt insbesondere für die Bundesrepublik Deutschland. Gleichwohl kann eine dauerhafte Abschwächung des Wirtschaftswachstums einen Rückgang der Investitionen im Bereich der 108



Photovoltaik bewirken und die öffentliche Hand zu einer Reduzierung der staatlichen Förderung veranlassen. Einfluss des Zinsniveaus Netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen werden in der Regel zu einem wesentlichen Teil durch Fremdkapital finanziert. Dies gilt sowohl für kleinere und mittelgroße Anlagen, die von Privatleuten, Landwirten, Unternehmen oder der öffentlichen Hand errichtet werden als auch für Photovoltaik-Großanlagen, die in der Regel auf Grundlage von sogenannten geschlossenen Fonds errichtet werden. Das im historischen Vergleich niedrige Zinsniveau und die daraus resultierenden niedrigen Fremdkapitalkosten haben die wirtschaftliche Rentabilität von Photovoltaik-Anlagen positiv beeinflusst und damit einen wesentlichen Beitrag zum Anstieg der Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen geleistet. Ein Anstieg des Zinsniveaus würde durch höhere Fremdkapitalkosten die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen möglicherweise erheblich reduzieren und somit sowohl die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen als auch Photovoltaik-Zellen in entsprechendem Umfang beeinträchtigen. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Steigende Zinsen könnten negative Auswirkungen auf die Nachfrage nach Photovoltaik-Zellen haben“. Das niedrige Zinsniveau der letzten Jahre hat die umfangreichen teilweise fremdfinanzierten Investitionen der Gesellschaft in Fabriken und Produktionsmittel begünstigt. Steigende Zinsen würden zu einer Verteuerung der Finanzierung von Investitionen und einer verstärkten Belastung des Finanzergebnisses der Gesellschaft führen, da ein erheblicher Anteil der bestehenden Bankkredite eine variable Verzinsung aufweist. Die Gesellschaft beobachtet die Entwicklung der Zinsmärkte, um Zinssicherungsmaßnahmen einzuleiten, wenn und soweit dies wirtschaftlich angemessen erscheint.



Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Gesellschaft erstellt ihren Abschluss nach IFRS. Bei der Aufstellung des Abschlusses muss das Management Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden anwenden, die auf schwierigen oder subjektiven Beurteilungen und Schätzungen auf Basis vergangener Erfahrungen und Annahmen beruhen, die angesichts der jeweiligen Umstände für angemessen und realistisch erachtet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der Ungewissheit in Bezug auf die Annahmen und Bedingungen, auf denen die Schätzungen beruhen, von diesen Schätzungen abweichen. Nachfolgend werden die nach Auffassung der Gesellschaft insofern wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beschrieben. Für eine Zusammenfassung weiterer Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft, siehe Abschnitt 2 des Anhangs zum IFRS-Zwischenabschluss für das erste Halbjahr 2005. Aktivierung von Entwicklungskosten Entwicklungskosten für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte werden in Übereinstimmung mit IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass dem Unternehmen der künftige Nutzen aus dem Vermögenswert zufließen wird, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Vermögenswerts verlässlich bewertet und eindeutig zugeordnet werden können und die technologische Realisierbarkeit nachgewiesen werden kann. Die Aktivierung beginnt, wenn alle Voraussetzungen von IAS 38 erfüllt sind. Die aktivierten Beträge für diese immateriellen Vermögenswerte werden planmäßig linear über die geschätzte Nutzungsdauer, die jährlich neu überprüft und geschätzt wird, abgeschrieben. Siehe Note 2.2 des Anhangs zum IFRS-Zwischenabschluss für das erste Halbjahr 2005. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen Die Vermögenswerte des Sachanlagevermögens werden nach IFRS entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bei technischen Anlagen und Maschinen wird aufgrund der hohen Auslastung die Nutzungsdauer auf 5 bis 6,67 Jahre festgelegt. Der Abschreibungszeitraum für Bauten beträgt 19 bis 33 Jahre und für andere 109



Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 14 Jahre. Sachanlagen werden auf eine Wertminderung überprüft, wenn Sachverhalte oder Änderungen der Umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert eines Vermögenswertes nicht erzielbar sein könnte. Aktienoptionspläne Die Gesellschaft hat unter den Aktienoptionsplänen 2003 und 2005 Aktienoptionen ausgegeben. Zu dem Umfang und den Bedingungen der Aktienoptionspläne 2003 und 2005, siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Aktienoptions- und sonstige Bonusprogramme“ sowie Note 3.8 des Anhangs zum IFRS- Zwischenabschluss für das erste Halbjahr 2005. Gemäß IFRS 2 ist bei Ausgabe der Aktienoptionen an die Mitarbeiter ein Aufwand zu verbuchen, der dem fair value der Aktienoptionen in diesem Zeitpunkt entspricht, obwohl der Gesellschaft keine tatsächlichen Aufwendungen entstehen. Die Ermittlung des fair value erfolgt auf Grundlage eines Optionsbewertungsmodells unter Einbeziehung einer Vielzahl von Faktoren (z.B. erwartete Volatilität des Marktpreises, zu erwartende Dividende), denen zum Teil Annahmen und Schätzungen der Gesellschaft zugrunde liegen. Gemäß IFRS 2 ist der so errechnete Aufwand als Personalaufwand aufwandwirksam zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist ein diesem Aufwand entsprechender Betrag in der Bilanz in die Kapitalrücklage einzustellen. Steigt der Aktienkurs der Gesellschaft und entscheidet sich die Gesellschaft zur Ausgabe neuer Aktienoptionen, so übersteigt der fair value dieser neu auszugebenden Aktienoptionen voraussichtlich den fair value von früher ausgegebenen Aktienoptionen. Dies kann zu einem entsprechend erhöhten Personalaufwand führen. Zu weiteren Angaben zu den Aktienoptionsprogrammen, siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Aktienoptionsund sonstige Bonusprogramme“ sowie Notes 2.8 und 3.8 des Anhangs zum IFRSZwischenabschluss für das erste Halbjahr 2005. Bilanzierung von Investitionszuwendungen Die Gesellschaft hat das nach IAS 20.24 bestehende Wahlrecht einheitlich ausgeübt und weist Investitionszuschüsse und -zulagen (siehe „– Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren – Investitionszuschüsse und -zulagen“) in der IFRS-Bilanz in dem gesonderten Passivposten „Investitionszuwendungen“ aus. Die Investitionszuwendungen werden erfasst, wenn mit hinreichender Sicherheit ein Zufluss der Mittel wahrscheinlich ist. Der Passivposten wird ratenweise im Verhältnis zu den auf die geförderten Vermögenswerte vorzunehmenden Abschreibungen analog der Nutzungsdauer ergebniswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Rückstellungen Die Gesellschaft bildet gemäß IAS 37 Rückstellungen, soweit eine aus einem vergangenen Ereignis resultierende Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, die Vermögensabflüsse erwarten lässt und zuverlässig ermittelbar ist. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt auf Basis der bestmöglichen Schätzung des Umfanges sämtlicher Verpflichtungen, die auf vergangenen Geschäftsvorfällen oder vergangenen Ereignissen beruhen und deren Höhe oder Fälligkeit unsicher ist. Die Rückstellungen der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen aus Rückstellungen für den Personalbereich (mögliche Tantiemezahlungen an Mitarbeiter sowie Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit) und Gewährleistungsrückstellungen. Die der Berechnung der Gewährleistungsrückstellungen zugrundeliegenden Schätzungen beruhen auf den Erfahrungswerten der Gesellschaft seit Aufnahme der Produktion im Jahr 2001. Da sich diese Erfahrungswerte auf einen relativ kurzen Zeitraum beschränken und innerhalb dieses Zeitraums das Volumen der verkauften Photovoltaik-Zellen signifikant zunahm, könnte die zukünftige tatsächliche Entwicklung erheblich von den vorgenommenen Schätzungen abweichen. Im Jahr 2004 wurden Gewährleistungsrückstellungen in Höhe von € 1,2 Mio. eingestellt. Dies entspricht rund 1,0 % des Umsatzes im Jahr 2004. Die Höhe der Rückstellungen wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Zusätzlicher 110



Rückstellungsbedarf würde die Ertragslage der Gesellschaft nachteilig beeinflussen, da Zuführungen zu den Rückstellungen den Posten sonstige betriebliche Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung erhöhen. Dagegen wirkt sich eine Reduzierung oder Auflösung von Rückstellungen positiv auf die Erträge der Gesellschaft aus. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen werden unter der Position sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen.



Die Vergleichbarkeit der Finanzinformationen beeinflussende Faktoren In Bezug auf die Vergleichbarkeit der in diesem Prospekt dargestellten Finanzinformationen der Gesellschaft sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: Kommissionsgeschäft Die Gesellschaft unterhält verschiedene Geschäftsbeziehungen mit Gesellschaften des Konzerns der Renewable Energy Corporation ASA („REC-Konzern“). Diese Unternehmen sind der Gesellschaft nahestehenden Personen. Siehe „Geschäfte mit nahestehenden Personen“. Insbesondere ist die Tochtergesellschaft des REC-Konzerns, ScanWafer AS („ScanWafer“), der wichtigste Waferlieferant der Gesellschaft. Als Teil der Geschäftsbeziehungen zum REC-Konzern lieferte der zum REC-Konzern gehörende Photovoltaik-Zellhersteller ScanCell AS („ScanCell“) von März 2003 bis einschließlich Januar 2004 seine gesamte Produktion von Photovoltaik-Zellen gegen Zahlung an die Gesellschaft. Die angelieferten Photovoltaik-Zellen wurden von der Gesellschaft bestimmten Qualitätsprüfungen unterzogen, nach Wirkungsgraden sortiert und nach Qualitätskriterien aussortiert. Die Photovoltaik-Zellen wurden mit dem Q-Cells-Logo versehen und an Kunden der Q-Cells AG weiterverkauft, darunter auch die zum REC-Konzern gehörende ScanModule AB („ScanModule“). Da die Gesellschaft in diesem Zeitraum in Bezug auf die von ScanCell gelieferten Photovoltaik-Zellen Preis-, Lager- und Absatzrisiken hatte, wurde der diesbezügliche Photovoltaik-Zelleinkauf als Materialaufwand und der diesbezügliche Zellverkauf als Umsatz verbucht. Im Jahr 2003 betrug das realisierte Umsatzvolumen der Gesellschaft aus den von ScanCell gelieferten Photovoltaik-Zellen € 2,8 Mio. (entspricht 5,7 % des Jahresumsatzes 2003), im Januar 2004 € 1,4 Mio. (entspricht 1,1 % des Jahresumsatzes 2004). Aufgrund der im Laufe des Jahres 2004 geänderten Geschäftspraxis wurden diese Geschäftsbeziehungen ab Februar 2004 von der Gesellschaft nicht mehr als Handelswarengeschäft, sondern als Kommissionsgeschäft bilanziert, wie im Folgenden dargestellt ist: Im Jahr 2003 leistete die Gesellschaft der ScanCell auch Unterstützung bei der Qualitätskontrolle. Ab Anfang des Jahres 2004 nahm ScanCell die bis zu diesem Zeitpunkt von der Gesellschaft vorgenommene Qualitätskontrolle und Sortierung selbst vor und seit Februar 2004 werden die Zellen von ScanCell unter Nutzung des Vertriebsnetzes der Gesellschaft direkt an Kunden der Gesellschaft geliefert. Nur noch vereinzelt wurden der Gesellschaft Stichproben zu Qualitätskontrollen geliefert. ScanCell erhielt auch den gesamten Kaufpreis für die Zellen. Für die Nutzung des Vertriebsnetzes der Gesellschaft erhielt die Gesellschaft lediglich eine entsprechende Aufwandserstattung von ScanCell. Aufgrund der geänderten Geschäftsabläufe wurden diese Geschäfte ab diesem Zeitpunkt als Kommissionsgeschäfte ausgewiesen, mit der Folge, dass ab Februar 2004 nur noch die Vertriebsaufwandsentschädigung als Umsatz ausgewiesen wurde. Im Laufe der zweiten Hälfte des Jahres 2004 wurde der weit überwiegende Teil der von ScanCell produzierten Photovoltaik-Zellen direkt von ScanCell an ScanModule geliefert. Aufgrund der historischen Entwicklung erhielt die Gesellschaft trotzdem bis Mitte 2005 auch für diese Volumina eine geringfügige Aufwandserstattung, welche als Umsatz der Gesellschaft verbucht wurde. Im Jahr 2004 betrug die als Umsatz verbuchte Vertriebsaufwandsentschädigung T€ 270,1 (vermarktetes Volumen: € 16,0 Mio.), im ersten Halbjahr 2005 T€ 243,7 (vermarktetes Volumen: € 18,0 Mio.). 111



Aufgrund dieser Entwicklung wurden die dargestellten Geschäftsbeziehungen zu ScanCell und ScanModule Mitte des Jahres 2005 in Bezug auf den Anteil der ScanCell-Produktion, die an ScanModule geliefert wird, einvernehmlich aufgelöst. Mit Wirkung zum 1. Juli 2005 wurden die Gesellschaften ScanCell und ScanModule in eine Tochtergesellschaft der REC, ScanSolar AS, eingebracht. Für den überschüssigen Teil der ScanCell-Produktion ist vorgesehen, dass dieser zunächst auch weiterhin im Rahmen von Kommissionsgeschäften über das Vertriebsnetz der Gesellschaft gegen Leistung einer Aufwandserstattung vertrieben wird.



Ertragslage Überblick Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Das Gesamtkostenverfahren ist ein Verfahren zur Ermittlung des Betriebsergebnisses, bei dem den Gesamtleistungen des Betriebes die Gesamtkosten, gegliedert nach Kostenarten, gegenübergestellt werden. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit entspricht bei dieser Methode dem Umsatzerlös plus Bestandsveränderungen an Erzeugnissen minus den betrieblichen Gesamtkosten der Periode. In der Position „Veränderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen“ wird der Saldo aus Bestandserhöhungen und -minderungen ausgewiesen. Die nachfolgende Tabelle zeigt ausgewählte Posten der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft: Für das Jahr bis zum 31. Dezember



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni



2002



Veränderung



2003



Veränderung



(in T€) (geprüft)



(in %)



(in T€) (geprüft)



(in %)



(in T€) (in T€) (geprüft) (ungeprüft)



Umsatzerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . 17.292,7 Veränderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen . . . . . . . . . . 2.132,4 Andere aktivierte Eigenleistungen . . . . . . . . . . . . . . 61,2 Sonstige betriebliche Erträge . . . . 883,0 Gesamtleistung . . . . . . . . . . . . . . 20.369,3 Materialaufwand . . . . . . . . . . . . . 14.243,6 Personalaufwand . . . . . . . . . . . . . 2.312,4 Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . 1.496,4 Sonstige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . 1.423,4 Sonstige Steuern . . . . . . . . . . . . . 2,0 Ergebnis der betrieblichen 891,5 Tätigkeit (EBIT*) . . . . . . . . . . . . . Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens . . . . . . . . 3,8 Zinsen und ähnliche Erträge . . . . 1,1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . 783,5 Auf Grund eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne . . . . . . . . . . . 0,0 Ergebnis vor Steuern . . . . . . . . . . 112,9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 63,8 Jahres- bzw. Periodenüberschuss . . . . . . . . . . . 176,7



182



48.752,3



164



126



4.812,3



108 73 171 167 133 116



*



2004



2004



Veränderung



2005



(in %)



(in T€) (ungeprüft)



128.697,0 47.616,9



145



116.749,2



- 124



- 1.158,9 - 1.764,4



217



2.056,9



127,5 1.525,8 55.217,9 37.959,4 5.386,3 3.232,4



226 119 138 127 128 61



416,1 100,6 3.340,5 1.525,7 131.294,7 47.478,8 86.189,7 30.503,8 12.281,2 4.315,8 5.200,7 2.002,1



384 88 157 152 153 124



486,9 2.869,4 122.162,4 76.836,5 10.935,8 4.488,4



138 - 35



3.385,2 1,3



136 1.931



7.992,5 26,4



3.118,2 1,8



104 133



6.364,7 4,2



489



5.253,3



273



19.604,2



7.537,1



212



23.532,8



- 39 —



2,3 183,9



- 100 - 17



0,0 152,7



0,0 74,1



0 - 91



0,0 6,9



24



972,0



32



1.278,8



546,0



140



1.308,4



— 3.705



172,1 4.295,4



— 326



172,1 18.306,0



86,1 6.979,1



0 217



86,1 22.145,2



2.122



1.290,1



359



5.924,2



2.222,7



206



6.803,8



1.601



3.005,3



312



12.381,8



4.756,4



223



15.341,4



EBIT bezieht sich auf das Ergebnis nach Abschreibungen und vor Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zinsen und ähnlichen Erträgen, Zinsen und ähnlichen Aufwendungen, aufgrund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinnen und Steuern vom Einkommen und Ertrag. EBIT ist keine nach IFRS definierte Kennzahl. Potenzielle Investoren sollten beachten, dass das EBIT keine einheitlich angewendete oder standardisierte Kennzahl ist, dass seine Berechnung von Unternehmen zu Unternehmen wesentlich variieren kann und dass es für sich allein genommen keine Basis für Vergleiche mit anderen Unternehmen darstellt.
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Die folgende Tabelle zeigt die Aufgliederung der Umsatzerlöse der Gesellschaft nach den wichtigsten Produkten für die angegebenen Zeiträume: Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2003 2004 (in T€) (in T€) (geprüft) (geprüft)



Zelltyp Q5* (multikristallin, 125x125mm) . . . Zelltyp Q6 (multikristallin, 150x150mm) . . . . Zelltyp Q6L (multikristallin, 156x156mm) . . . Zelltyp Q8 (multikristallin, 210x210mm) . . . . Zelltyp Q5M (monokristallin, 125x125) . . . . . . Zelltyp Q6M (monokristallin, 150x150mm) . . . Zelltyp Q6ML (monokristallin, 156x156mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2004 2005 (in T€) (in T€) (ungeprüft) (ungeprüft)



7.030,0 41.460,2 0,0 0,0 — 262,1



1.656,9 56.392,2 53.759,1 62,3 — 9.816,7



1.254,3 36.966,9 3.388,9 0,0 — 5.973,4



1.161,9 2.274,7 99.344,7 1.633,7 17,4 128,9



0 48.752,3



7.009,8 128.697,0



33,4 47.616,9



12.187,9 116.749,2



Im Jahr 2002 entfiel der überwiegende Anteil des Umsatzes auf Q5-Zellen.



Umsatzerlöse aus Handel sowie Erlöse aus dem Verkauf von Bruch sowie sonstige Umsätze und Erlösschmälerungen wurden den einzelnen Produkten und Zelltypen zugeordnet. Die Vorjahreswerte (2003) sind zur besseren Vergleichbarkeit entsprechend angepasst worden. Die folgende Tabelle zeigt die geografische Segmentberichterstattung: Umsatz in den geografischen Segmenten



2002 (in T€) (ungeprüft)



Deutschland . . . 9.796,5 EU-Länder (außer Deutschland) . . . 4.081,3 Südafrika . . . . . . 0 Sonstige Regionen . . . . . . 3.414,9 Summe . . . . . . . 17.292,7



In % vom Gesamtumsatz



In % vom Gesamtumsatz



2003 (in T€) (geprüft)



2004 (in T€) (geprüft)



In % vom Gesamtumsatz



1. Halbjahr 2005 (in T€) (ungeprüft)



In % vom Gesamtumsatz



56,7



33.909,8



69,6



95.550,4



74,2



75.390,7



64,6



23,6 0



13.551,7 0



27,8 0



18.676,8 9.606,0



14,5 7,5



10.762,9 17.039,9



9,2 14,6



19,7 100



1.290,8 48.752,3



2,6 100



4.863,8 128.697,0



3,8 100



13.555,7 116.749,2



11,6 100



Die derzeit wichtigsten Exportländer der Gesellschaft innerhalb der Europäischen Union sind Spanien, Frankreich und Italien. Neben Süd-Afrika wird nach Japan, in andere asiatische Staaten und nach Nord-Amerika geliefert. Im Jahr 2004 erzielte die Gesellschaft eine Exportquote von 25,8 % (2003: 30,4%). Der Grund für den Rückgang der Exportquote im Jahr 2004 war das überproportionale Wachstum des deutschen Marktes infolge der Novellierung des EEG. Im ersten Halbjahr 2005 betrug die Exportquote 35,4 % (erstes Halbjahr 2004: 25,0 %). Die Gesellschaft geht davon aus, dass möglicherweise ein signifikanter Anteil der Module, die von den ausländischen Kunden der Gesellschaft gefertigt werden, zur Zeit von diesen nach Deutschland exportiert wird. So wird nach Kenntnis der Gesellschaft ein signifikanter Teil der Module, die in Südafrika aus von der Gesellschaft produzierten Zellen hergestellt werden, nach Deutschland reimportiert. Andererseits ist auch davon auszugehen, dass deutsche Kunden der Gesellschaft teilweise geringe Mengen ihrer Module in ausländische Märkte exportieren, so dass die Exportquote der Gesellschaft derzeit nur beschränkte Aussagekraft besitzt.
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Umsatzerlöse Erstes Halbjahr 2005 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2004 Die Umsatzerlöse der Gesellschaft stiegen im ersten Halbjahr 2005 gegenüber dem ersten Halbjahr 2004 um € 69,1 Mio. (145 %) auf € 116,7 Mio. Dieser Anstieg der Umsätze beruht im Wesentlichen auf Kapazitätserweiterungen auf Grundlage der durch das EEG bedingten starken Nachfrage. Durch Inbetriebnahme der Produktionslinie IIIB gegen Ende des ersten Halbjahres 2004 und der Produktionslinien IIA und IIIA am Anfang des zweiten Halbjahres 2004 sowie durch Inbetriebnahme der Produktionslinie IVA im ersten Halbjahr 2005 konnte die Produktion im ersten Halbjahr 2005 gegenüber dem ersten Halbjahr 2004 von 26,1 MWp um rund 155 % auf 66,6 MWp gesteigert werden. Einen erheblichen Einfluss hatte außerdem die im Januar 2005 durchgeführte Erhöhung der Verkaufspreise. Zur Mitte des Jahres 2005 nahm die Gesellschaft erneut Preiserhöhungen vor. Der bei Weitem größte Anteil der erzielten Umsatzerlöse entfiel im ersten Halbjahr 2005 auf den Zelltyp Q6L (multikristallin). Der deutlich überwiegende Anteil des Umsatzes entfällt dabei auf fünf Großkunden. Siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Der deutlich überwiegende Anteil des Absatzes der Gesellschaft entfällt auf einige Großkunden“. Vergleich der Jahre 2004, 2003 und 2002



Die Umsatzerlöse der Gesellschaft stiegen im Jahr 2004 gegenüber dem Jahr 2003 von € 48,8 Mio. um € 79,9 Mio. (164 %) auf € 128,7 Mio. Wesentlicher Grund für diesen Anstieg war der infolge der Novellierung des EEG ausgelöste signifikante Nachfrageanstieg, der bereits Anfang des Jahres 2004 einsetzte und die Gesellschaft veranlasste, die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten zu beschleunigen. So konnte die Gesellschaft im Jahre 2004 die Produktionslinien IIIB (Juni), IIA (Juli) und IIIA (August) in Betrieb nehmen und dadurch ihre Produktion von 27,7 MWp (31. Dezember 2003) um 48,2 MWp (174 %) auf 75,9 MWp steigern. Nach Angaben der Fachzeitschrift Photon (April 2005) wuchs der weltweite Markt für Photovoltaik-Zellherstellung im Jahr 2004 um rund 67,5 %. Die Gesellschaft wuchs im Jahr 2004 somit deutlich stärker als der weltweite Markt. Siehe „Geschäftstätigkeit – Markt für Photovoltaik und Wettbewerber – Marktentwicklung und Wettbewerbsstellung der Gesellschaft“. Trotz der starken Nachfrage senkte die Gesellschaft ihre Verkaufspreise im Rahmen der halbjährlichen Preisverhandlungen mit ihren Kunden auch Anfang und Mitte des Jahres 2004 zur langfristigen Sicherung der Nachfrage. Im Jahr 2004 wurde der Zelltyp Q6L (multikristallin) eingeführt und generierte noch in demselben Jahr nahezu genauso viel Umsatz wie der Zelltyp Q6. Zudem generierten im Jahr 2004 die monokristallinen Zelltypen, die Ende 2003 (Q6M) bzw. Anfang 2004 (Q6ML) eingeführt wurden, erstmals erhebliche Umsätze. Im Jahr 2003 konnte die Gesellschaft ihre Umsatzerlöse gegenüber dem Jahr 2002 von € 17,3 Mio. um € 31,5 Mio. (182 %) auf € 48,8 Mio. steigern. Obwohl die Verkaufspreise im Jahr 2003 wie bereits in den Vorjahren infolge sinkender Wafer-Preise, Kosteneinsparungen im Produktionsprozess und Fortschritten in der Zelltechnologie (siehe „– Wesentliche die Finanzund Ertragslage beeinflussende Faktoren – Entwicklung der Verkaufspreise für PhotovoltaikZellen“) fielen, wurde dieser Effekt bei Weitem durch den deutlichen Anstieg des produzierten und verkauften Volumens überkompensiert. Der wesentliche Grund für diesen Anstieg war die starke Kundennachfrage. Siehe „– Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren – Staatliche Förderung photovoltaischer Anwendungen zur Stromgewinnung“. So konnte die Gesellschaft im Jahr 2003 durch Inbetriebnahme von Linie IIB im Juni 2003 ihre Produktion von 9,3 MWp um 198 % auf 27,7 MWp steigern. Nach Angaben der Fachzeitschrift Photon (April 2005) wuchs der weltweite Markt für Photovoltaik-Zellherstellung im Jahr 2003 demgegenüber nur um rund 33,9 %. Die Gesellschaft wuchs im Jahr 2003 somit deutlich stärker als der weltweite Markt. Siehe „Geschäftstätigkeit – Markt für Photovoltaik und Wettbewerber – Marktentwicklung und Wettbewerbsstellung der Gesellschaft“. Im ersten Halbjahr 2003 stellte die Gesellschaft die Produktion vollständig von Q5-Zellen auf die im zweiten Quartal 2002 eingeführten größerflächigen Q6-Zellen (150x150mm) um. 114



Veränderungen des Bestands an fertigen Erzeugnissen Aufgrund des signifikanten Nachfrageanstiegs während des Jahres 2004 und der anhaltenden starken Nachfrage während des ersten Halbjahres 2005 bestehen derzeit nur geringe Lagerbestände. Der Abbau der Lagerbestände in diesen Zeiträumen war der wesentliche Grund dafür, dass im Jahr 2004 eine Bestandsveränderung von – € 1,2 Mio. ausgewiesen wurde. Die zum 30. Juni 2005 ausgewiesene Bestandsveränderungen von € 2,1 Mio. stellt lediglich eine kurzfristige stichtagsbezogene Bestandszunahme dar; aufgrund der anhaltenden starken Nachfrage bestehen jedoch nach wie vor nur geringe Lagerbestände. Im Jahr 2003 betrug die Bestandsveränderung € 4,8 Mio. (2002: € 2,1 Mio.). Grund für diese Bestandserhöhung war im Wesentlichen der Aufbau eines Lagerbestandes insbesondere von Zellen, die nicht die höchste Qualitätsstufe erreichten bis diese im Laufe des Jahres 2004 über neue Absatzkanäle vertrieben wurden. Andere aktivierte Eigenleistungen Im ersten Halbjahr 2005 betrugen die anderen aktivierten Eigenleistungen € 0,5 Mio. Dies stellt einen Anstieg um € 0,4 Mio. gegenüber dem ersten Halbjahr 2004 dar. Wesentlicher Grund für diesen Anstieg war die Aktivierung von Entwicklungskosten für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte in Höhe von € 0,3 Mio. Dieser Betrag entfiel insbesondere auf Projekte zur Erzielung von Wirkungsgradsteigerungen und Reduzierungen der Waferstärke und auf Projekte zur Minimierung optischer Verluste durch Rückseitenkontaktierung. Im Jahr 2004 betrugen die anderen aktivierten Eigenleistungen € 0,4 Mio. (2003: € 0,1 Mio.). Der Anstieg von € 0,3 Mio. beruht im Wesentlichen auf der Aktivierung von Entwicklungskosten für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte in Höhe von € 0,3 Mio. Dieser Betrag entfiel auf die nachstehend genannten Projekte des Jahres 2003, die im Jahr 2004 fortgeführt wurden, sowie auf die Entwicklungsarbeit im Hinblick auf Dünnschichttechnologien sowie die Verfahrensentwicklung der Texturierung (besondere Oberflächenbehandlung zur Wirkungsgradsteigerung). Im Jahre 2003 betrugen die anderen aktivierten Eigenleistungen € 0,1 Mio. (2002: € 0,06 Mio.). Dieser Anstieg beruht im Wesentlichen auf der erstmaligen Aktivierung von Entwicklungskosten in Höhe von € 0,1 Mio. Die aktivierten Entwicklungskosten entfielen auf die Entwicklung der Q8-Zelle, die Verfahrensentwicklung „saure Texturierung“ (Ätzverfahren zur Wirkungsgradverbesserung) sowie die Prototypentwicklung von Back-Contact-Zellen. Sonstige betriebliche Erträge Die nachstehende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der sonstigen betrieblichen Erträge für die angegebenen Zeiträume: Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2002 2003 2004 (in T€) (in T€) (in T€) (geprüft) (geprüft) (geprüft)



Auflösung Sonderposten Investitionszulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss . . . . . . . . . . . . . . . . Personalkostenzuschüsse . . . . . . . . . . . . Erträge aus Kursdifferenzen . . . . . . . . . . Auflösung Rückstellungen . . . . . . . . . . . . Periodenfremde Erträge . . . . . . . . . . . . . Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2004 2005 (in T€) (in T€) (ungeprüft) (ungeprüft)



344,4



471,2 1.119,9



529,7



1.094,3



357,5 104,9 36,4 5,5 0,0 34,3



683,2 1.167,2 247,9 311,9 88,0 306,6 4,5 175,5 27,9 173,0 3,1 86,4



466,7 201,2 93,0 146,1 60,0 29,0



722,0 336,4 300,9 85,0 0,0 330,8



883,0



1.525,8 3.340,5



1.525,7



2.869,4
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Die sonstigen betrieblichen Erträge der Gesellschaft sind im Wesentlichen durch die ergebniswirksame Auflösung des Passivpostens „Investitionszuwendungen“ gekennzeichnet. Siehe „– Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – Bilanzierung von Investitionszuwendungen“. Dieser bilanzielle Passivposten wird ratenweise im Verhältnis der auf die geförderten Vermögenswerte (Produktionslinien und Produktionshallen) verrechneten Abschreibungen analog der Nutzungsdauer ergebniswirksam aufgelöst. Entsprechend dem Zuwachs der vereinnahmten und passivierten Investitionszuwendungen von € 6,5 Mio. zum 31. Dezember 2002 auf € 11,9 Mio. zum 31. Dezember 2003, auf € 20,1 Mio. zum 31. Dezember 2004 und € 28,7 Mio. zum 30. Juni 2005 nahm auch die ergebniswirksame Auflösung dieses Passivpostens und folglich die diesbezüglich ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträge zu. Diesen sonstigen betrieblichen Erträgen stehen die auf die Sachanlagen vorzunehmenden Abschreibungen gegenüber (siehe „– Abschreibungen“). Die Gesellschaft geht davon aus, dass sie selbst in der Zukunft voraussichtlich keine weiteren Investitionszuschüsse und nach 2006 allenfalls erheblich verringerte Investitionszulagen erhalten wird. Mit der erwarteten abnehmenden Bedeutung der Investitionszuwendungen werden mit fortschreitender Auflösung des Passivpostens auch die daraus resultierenden sonstigen betrieblichen Erträge zurückgehen bzw. wegfallen, was sich entsprechend im Ergebnis der Gesellschaft niederschlagen wird. Aufgrund des derzeit bestehenden erheblichen Betrags des Passivpostens „Investitionszuwendungen“ wird die Gesellschaft allerdings in den nächsten Jahren zunächst weiterhin nicht unerhebliche Erträge aus der Auflösung des Passivpostens vereinnahmen. Der deutliche Anstieg der Erträge aus Kursdifferenzen im Jahr 2004 und im ersten Halbjahr 2005 ergab sich aus einem gewachsenen Einkaufsvolumen in US-Dollar und der günstigen Entwicklung des US-Dollar/Euro-Wechselkurses. Dabei werden die Einkaufsgeschäfte im Zeitpunkt des Eingehens der Verbindlichkeit als Aufwand erfasst, die eigentliche Zahlung aber erst später vorgenommen. Die Erträge aus Kursdifferenzen resultieren aus Rückgängen des US-Dollars in diesen Zeiträumen. Die Auflösung von Rückstellungen im Jahr 2004 resultierte im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für Tantiemen für Mitarbeiter der Gesellschaft. Die Auflösung wurde deshalb vorgenommen, weil sich herausgestellt hatte, dass die auf die Tantiemezahlungen entfallenden Sozialabgaben bei Rückstellungsbildung zu hoch angesetzt wurden. Die ausgewiesenen Personalkostenzuschüsse werden vom Arbeitsamt sowie vom Land Sachsen-Anhalt für die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und Personalkosten für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gewährt. Mit der wachsenden Mitarbeiteranzahl wuchsen auch die Personalkostenzuschüsse (2002: € 0,1 Mio.; 2003: € 0,2 Mio.; 2004: € 0,3 Mio.; erstes Halbjahr 2005: € 0,3 Mio.). Die sonstigen Erträge im ersten Halbjahr 2005 resultieren überwiegend aus Zahlungen der EverQ für von der Gesellschaft erbrachte Leistungen im Bereich der Zentralfunktionen wie beispielsweise IT, Controlling, Finanzen und Einkauf sowie im Bereich der Forschung- und Entwicklung.
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Materialaufwand Der Materialaufwand entfällt ganz überwiegend auf die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware. Mit Abstand größte Kostenposition sind die Einkaufskosten für Wafer. Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung des Materialaufwands sowie die Entwicklung der Materialaufwandsquote (gemessen an der Summe von Umsatz und Bestandsveränderungen): Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2002 2003 2004 (in T€) (in T€) (in T€) (geprüft) (geprüft) (geprüft)



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2004 2005 (in T€) (in T€) (ungeprüft) (ungeprüft)



Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren . . . . . . . . . . . . . . 13.870,2 37.709,6 85.179,4 30.413,0 75.999,3 Aufwendungen für bezogene Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373,4 249,8 1.010,3 90,8 837,2 Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.243,6 37.959,4 86.189,7 30.503,8 76.836,5 Materialaufwandsquote (Materialaufwand als Anteil an der Summe von Umsatz und Bestandsveränderungen) (in %) . .



73,3



70,9



67,6



66,5



64,7



Erstes Halbjahr 2005 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2004



Der Materialaufwand stieg von € 30,5 Mio. im ersten Halbjahr 2004 um 152 % auf € 76,8 Mio. im ersten Halbjahr 2005. Wesentlicher Grund dafür war die in diesem Zeitraum um 168 % gestiegene Produktionsleistung. Trotz eines deutlichen Ansteigens der Waferpreise im Rahmen der halbjährlichen Preisverhandlungen mit den Lieferanten (siehe „Geschäftstätigkeit – Beschaffung –Wafereinkauf“) zum Ende des Jahres 2004, konnte die Materialaufwandsquote (gemessen an der Summe von Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen) von 66,5 % im ersten Halbjahr 2004 auf 64,7 % im ersten Halbjahr 2005 reduziert werden, insbesondere aufgrund der Anfang des Jahres erfolgten Erhöhung der Verkaufspreise der Gesellschaft für die von ihr hergestellten Photovoltaik-Zellen sowie in Folge einer reduzierten Materialeinsatzquote (Menge des eingesetzten Wafermaterials pro Wp-ZellLeistung) durch die Umstellung der Zellstärke von 330-300 µm auf 280-270 µm zur Mitte des Jahres 2004, erzielter Wirkungsgraderhöhungen und einer Reduzierung der Bruchquote. Vergleich der Jahre 2004, 2003 und 2002 Im Jahr 2004 stieg der Materialaufwand von € 38,0 Mio. im Jahr 2003 um 127 % auf € 86,2 Mio. Dieser Anstieg geht auf den Anstieg der Produktion von 27,7 MWp (31. Dezember 2003) um 48,2 MWp (174 %) auf 75,9 MWp zurück. Wesentliche Gründe dafür, dass der prozentuale Anstieg der Materialkosten hinter dem prozentualen Anstieg der Produktion zurückblieb, war eine reduzierte Materialeinsatzquote (Menge des eingesetzten Wafermaterials pro Wp-Zell-Leistung) sowie Wafer-Preissenkungen. Die Reduzierung der Materialeinsatzquote beruhte unter anderem auf der Reduzierung der Zellstärke Mitte des Jahres 2004, erzielter Wirkungsgraderhöhungen sowie einer Reduzierung der Bruchquote. Dementsprechend sank die Materialaufwandsquote (gemessen an der Summe von Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen) von 70,9 % (2003) auf 67,6 % (2004). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen bestehen im Wesentlichen aus Aufwendungen für den Einsatz von Leiharbeitern. Leiharbeiter werden insbesondere im Zusammenhang mit dem Anlaufen einer neuen Produktionslinie (Hochlaufphase oder ramp-up) eingesetzt, da während dieser Phase zusätzliche überwiegend manuelle Arbeiten anfallen. Der Anstieg der Aufwendungen für bezogene Leistungen im Jahr 2004 ist deshalb überwiegend auf das ramp-up der Produktionslinien IIIB (Juni), IIA (Juli) und IIIA (August) zurückzuführen. 117



Im Jahr 2003 stieg der Materialaufwand von € 14,2 Mio. (2002) um 167 % auf € 38,0 Mio. Diese Zunahme war ebenfalls im Wesentlichen bedingt durch die Ausweitung der Produktion von 9,3 MWp um 198 % auf 27,7 MWp. Die im Vergleich zum Produktionszuwachs geringere Zuwachsrate bezüglich des Materialaufwands erklärt sich in erster Linie aus den im Jahr 2003 gesunkenen Einkaufskosten für Wafer (siehe „– Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren – Entwicklung der Beschaffungspreise für Silizium und SiliziumWafer“) sowie einer Senkung der Materialeinsatzquote gegenüber dem Vorjahr. Letztere wurde insbesondere durch eine Reduzierung der Zellstärke, erzielte Wirkungsgraderhöhungen sowie einer Reduzierung der Bruchquote erreicht. Dementsprechend konnte im Jahr 2003 die Materialaufwandsquote (gemessen an der Summe von Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen) von 73,3 % (2002) auf 70,9 % gesenkt werden. Personalaufwand Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung des Personalaufwands, die Entwicklung der Personalaufwandsquote gemessen an der Summe von Umsatz und Bestandsveränderungen sowie die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter: Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2002 2003 2004 (in T€) (in T€) (in T€) (geprüft) (geprüft) (geprüft)



Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . 2.002,8 4.518,5 10.046,0 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309,6 867,8 1.890,0 Aufwand aus Aktienoptionen . . . . . . . — — 345,2



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2004 2005 (in T€) (in T€) (ungeprüft) (ungeprüft)



3.507,8



9.141,8



665,3 142,7



1.591,4 202,6



Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.312,4



5.386,3



12.281,2



4.315,8



10.935,8



Personalaufwandsquote (gemessen an der Summe von Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen) (in %) . . . . . Anzahl der Mitarbeiter zum jeweiligen Bilanzstichtag . . . . . . . . . . . . . . . . . .



11,9



10,1



9,6



9,4



9,2



82



207



484



304



689



Erstes Halbjahr 2005 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2004 Der Personalaufwand stieg im ersten Halbjahr 2005 gegenüber dem ersten Halbjahr 2004 von € 4,3 Mio. um 153 % auf € 10,9 Mio. an. Wesentlicher Grund für den Anstieg war das Produktionswachstum (um 168 %) und der damit zusammenhängende Anstieg der Mitarbeiterzahl von 304 Mitarbeitern zum 30. Juni 2004 um 127 % auf 689 Mitarbeiter zum 30. Juni 2005. Die Personalaufwandsquote (gemessen an der Summe von Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen) konnte im ersten Halbjahr 2005 gegenüber dem ersten Halbjahr 2004 von 9,4 % auf 9,2 % leicht reduziert werden. Dies lag an der verstärkten Produktion der größeren Formate Q6L (156 x 156 mm), Q8 (210 x 210 mm) und der monokristallinen Zelle Q6ML (156 x 156 mm). So entfiel im ersten Halbjahr 2005 auf die Q6L-Zelle rund 85 % des Umsatzes (erstes Halbjahr 2004: 7 %). Dies führte zu einem erhöhten Durchsatz. Weitere Gründe für die Senkung der Personalaufwandquote lagen bei sonstigen Optimierungen des Produktionsprozesses sowie der Erzielung von Skaleneffekten. Vergleich der Jahre 2004, 2003 und 2002 Der Personalaufwand stieg im Jahr 2004 gegenüber 2003 von € 5,4 Mio. um 128 % auf € 12,3 Mio. an. Wesentlicher Grund für den Anstieg war das Produktionswachstum (um 174 %) und der damit zusammenhängende Anstieg der Mitarbeiterzahl von 207 zum 31. Dezember 2003 um 134 % auf 484 Mitarbeiter zum 31. Dezember 2004. Obwohl der 118



Personalaufwand insbesondere im Jahr 2004 Aufwand für Personal enthält, das eingestellt wurde, um Ausbildung und Einarbeitung der Produktionsmitarbeiter vor Inbetriebnahme neuer Produktionseinheiten sicherzustellen, konnte die Personalaufwandsquote (gemessen an der Summe von Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen) im Jahr 2004 gegenüber 2003 von 10,1 % auf 9,6 % gesenkt werden. Die Gründe für diese Senkung der Personalaufwandsquote lagen vornehmlich in der Erhöhung des Durchsatzes infolge der verstärkten Produktion der größeren Formate Q6 (150x150mm) und Q6L (156x156mm), auf die jeweils etwas über 40 % des Umsatzes aus den insgesamt hergestellten Zellen entfiel. Weitere Gründe für die Senkung der Personalaufwandsquote lagen bei sonstigen Optimierungen des Produktionsprozesses sowie der Erzielung von Skaleneffekten. In 2004 wurden erstmals im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2003 der Gesellschaft Aktienoptionen ausgegeben. Insgesamt wurden in 2004 6.424 Aktienoptionen ausgegeben, die zu einem Bezug von jeweils 276 Aktien berechtigen. 89 Stück hiervon wurden im Jahr 2004 bereits wieder gekündigt, so dass zum 31. Dezember 2004 6.335 Aktienoptionen ausgegeben waren. In diesem Zusammenhang kam es im Jahr 2004 zum ersten Mal zur Verbuchung eines Aufwands in Höhe von T€ 345,2 in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie einer entsprechenden Erhöhung des Eigenkapitals (Kapitalrücklage) gemäß IFRS 2. Zum 30. Juni 2005 standen nach wie vor 6.335 Aktienoptionen aus. Der im ersten Halbjahr 2005 ausgewiesene Aufwand für die Aktienoptionen sowie die entsprechende Erhöhung des Eigenkapitals betrug T€ 202,6. 100 Aktienoptionen wurden im Juli 2005 gekündigt, so dass derzeit 6.235 Aktienoptionen unter dem Aktienoptionsprogramm 2003 ausgegeben sind. Zu weiteren Angaben zum Aktienoptionsprogramm siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Aktienoptions- und sonstige Bonusprogramme“ sowie Note 3.8 des Anhangs zum IFRS-Zwischenabschluss für das erste Halbjahr 2005. Der Personalaufwand stieg im Jahr 2003 gegenüber 2002 von € 2,3 Mio. um 133 % auf € 5,4 Mio. an. Dieser Anstieg war im Wesentlichen bedingt durch das Produktionswachstum (um 198 %) und das damit zusammenhängende Personalwachstum von 82 Mitarbeitern zum 31. Dezember 2002 um 152 % auf 207 Mitarbeiter zum 31. Dezember 2003. Gegenüber 2002 sank die Personalaufwandsquote (gemessen an der Summe von Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen) von 11,9 % auf 10,1 %. Die Gründe für diese Senkung der Personalaufwandsquote lagen vornehmlich in der Erhöhung des Durchsatzes durch verstärkte Umstellung der Produktion von Q5- auf die größeren Q6-Zellen, sonstigen Optimierungen des Produktionsprozesses sowie der Erzielung von Skaleneffekten. Abschreibungen Die folgende Tabelle zeigt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen: Für das Jahr bis zum Für das Halbjahr bis zum 31. Dezember 30. Juni 2002 2003 2004 2004 2005 (in T€) (in T€) (in T€) (in T€) (in T€) (geprüft) (geprüft) (geprüft) (unge(ungeprüft) prüft)



Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschreibungsquote (gemessen an der Summe von Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen) (in %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.496,4 3.232,4 5.200,7 2.002,1 4.488,4



7,7



6,0



4,1



4,4



3,8



Der Hauptteil der Abschreibungen entfällt auf technische Anlagen und Maschinen (Produktionslinien). Mit dem im Zusammenhang mit dem Kapazitätsaufbau erfolgten Wachstum des Sachanlagevermögens stiegen auch die Abschreibungen auf Sachanlagen an (erstes Halbjahr 2005: € 4,4 Mio.; 2004: € 5,1 Mio.; 2003: € 2,8 Mio.). Allerdings sank die Abschreibungsquote (gemessen an der Summe von Umsatzerlösen und 119



Bestandsveränderungen) aufgrund des starken Produktions- und Umsatzwachstums von 7,7 % im Jahr 2002 auf 6,0 % im Jahr 2003 auf 4,1 % im Jahr 2004 auf 3,8 % im ersten Halbjahr 2005. Im Jahr 2003 wurde eine außerplanmäßige Abschreibung nach IAS 36 in Höhe von T€ 392,0 auf immaterielle Vermögenswerte (Verfahrenstechnologie) in Höhe des vollen Buchwertes vorgenommen, da diese Vermögenswerte wegen technologischer Überalterung nicht mehr genutzt oder veräußert werden können. Im ersten Halbjahr 2005 wurden Wertminderungen nach IAS 36 in Höhe von T€ 104,0 auf zwei Entwicklungsprojekte in Höhe des vollen Buchwerts vorgenommen, da diese Vermögenswerte nicht mehr genutzt werden können. Ansonsten wurden bislang keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen. Zu weiteren Informationen bezüglich der Abschreibungen, siehe den Anlagenspiegel zum IFRS-Zwischenabschluss für das ersten Halbjahr 2005. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen: Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2002 2003 2004 (in T€) (in T€) (in T€) (geprüft) (geprüft) (geprüft)



Vertriebsaufwendungen . . . . . . . . . . . . 123,7 369,2 512,3 Verwaltungsaufwendungen . . . . . . . . . . 232,7 505,2 1.085,2 Kursdifferenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,5 49,2 275,8 Gewährleistungsaufwendungen . . . . . . . 84,9 575,8 1.592,4 Wartungen- und Instandhaltungsaufwendungen . . . . . . . 193,5 584,2 1.953,0 Frachtkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,0 261,8 570,2 Übrige betriebliche Aufwendungen . . . . 644,1 1.039,8 2.003,6 Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.423,4 3.385,2 7.992,5 Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen an der Summe von Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen (in %) . . . . . . .



7,3%



6,3%



6,3%



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2004 2005 (in T€) (in T€) (ungeprüft) (ungeprüft)



276,0 389,2 108,9 672,5



620,0 1.296,1 322,8 642,4



867,5 169,0 635,1 3.118,2



820,2 465,6 2.197,6 6.364,7



6,8%



5,4%



Dem Unternehmenswachstum folgend nahmen auch die einzelnen Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von € 1,4 Mio. (2002) um 138 % auf € 3,4 Mio. (2003) und um 136 % auf € 8,0 Mio. (2004) zu. Im ersten Halbjahr 2005 betrugen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen € 6,4 Mio. Durch Nutzung von Skaleneffekten im Zuge des Wachstums konnte der Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen an der Summe von Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen über den betrachteten Zeitraum von 7,3 % (2002) auf 5,4 % (erstes Halbjahr 2005) reduziert werden. Der Umstand, dass der Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im ersten Halbjahr 2004 kurzzeitig leicht anstieg, geht im Wesentlichen darauf zurück, dass die im ersten Halbjahr 2004 in die Wege geleiteten Kapazitätserweiterungen erst im zweiten Halbjahr 2004 und im ersten Halbjahr 2005 voll zum Tragen kamen. Die Gewährleistungsaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Einstellung von Gewährleistungsrückstellungen in die Bilanz, welche im ersten Halbjahr 2005 rund € 0,7 Mio. betrugen (2004: € 1,2 Mio.; 2003: T€ 223,5). Dies entspricht ungefähr 0,6 % des Umsatzes im ersten Halbjahr 2005 (2004: 0,9 %; 2003: 0,5 %). Die übrigen betrieblichen Aufwendungen setzten sich überwiegend aus Beratungskosten zusammen. Der deutliche Anstieg des Postens übrige betriebliche Aufwendungen im ersten Halbjahr 2005 gegenüber dem ersten Halbjahr 2004 von € 0,6 Mio. auf € 2,2 Mio. erklärt sich unter anderem durch die aufgrund des gestiegenen Geschäftsumfangs gestiegenen Beraterkosten.
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Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit Erstes Halbjahr 2005 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2004 Gegenüber dem ersten Halbjahr 2004 stieg im ersten Halbjahr 2005 das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit von € 7,5 Mio. um 212 % auf € 23,5 Mio. Grund dafür war im Wesentlichen der Anstieg der Produktionsleistung von 26,1 MWp um 155 % auf 66,6 MWp im gleichen Zeitraum. Trotz der Preiserhöhungen für Wafer konnte infolge der Realisierung von Skaleneffekten im Zuge des Produktionswachstums sowie Kostenreduzierungen, Prozessoptimierungen, Produktionsverbesserungen und der Erhöhung der Verkaufspreise der Anteil des Ergebnisses der betrieblichen Tätigkeit an der Summe von Umsatz und Bestandsveränderungen von 16,4 % im ersten Halbjahr 2004 auf 19,8 % im ersten Halbjahr 2005 erhöht werden. Vergleich der Jahre 2004, 2003 und 2002 Im Jahr 2004 stieg das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit von € 5,3 Mio. um 270 % auf € 19,6 Mio. Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf dem Produktions- und Umsatzwachstum. Allerdings stieg das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit in diesem Zeitraum deutlich stärker als die Produktion (um 174 %) und der Umsatz (um 164 %). Der Anteil des Ergebnisses der betrieblichen Tätigkeit an der Summe von Umsatz und Bestandsveränderungen konnte von 9,8 % auf 15,4 % gesteigert werden. Gründe dafür waren im Wesentlichen die Realisierung von Skaleneffekten im Zuge des Produktionswachstums sowie Kostenreduzierungen, Produktionsoptimierungen und Produktverbesserungen. Die Gesellschaft steigerte das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit im Jahr 2003 gegenüber dem Vorjahr von € 0,9 Mio. um 489 % auf € 5,3 Mio. Dieser Anstieg erklärt sich in erster Linie aus dem im Jahr 2003 realisierten Produktions- und Umsatzwachstum. Allerdings stieg das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit deutlich stärker als die Produktion (um 198 %) und der Umsatz (um 182 %). Dies ist ebenfalls im Wesentlichen auf die Realisierung von Skaleneffekten im Zuge des Produktionswachstums sowie Kostenreduzierzungen, Produktionsoptimierungen und Produktverbesserungen zurück zu führen. Finanzergebnis Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzergebnisses in den angegebenen Zeiträumen: Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2002 2003 2004 (in T€) (in T€) (in T€) (geprüft) (geprüft) (geprüft)



Zinsen und ähnliche Ertrage . . . . . . . . .



1,1



Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . zinsähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . langfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . kurzfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . Aufgrund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . .



- 783,5 - 320,6 - 360,1 - 102,8



183,9



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2004 2005 (in T€) (in T€) (ungeprüft) (ungeprüft)



152,7



74,1



6,9



- 972,1 - 1.278,8 - 319,1 - 396,0 - 234,7 - 593,2 - 418,3 - 289,6



- 546,0 - 169,2 - 273,8 - 103,0



- 1.308,4 - 723,7 - 492,1 - 92,6



- 172,1



- 86,1



- 86,1



Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 782,4 - 960,3 - 1.298,2



- 558,0



- 1.387,6



0,0 - 172,1



Das Finanzergebnis ist im Wesentlichen durch die Positionen Zinsen und ähnliche Aufwendungen geprägt. Diese Position nahm entsprechend dem Finanzierungsbedarf für Kapazitätserweiterungen von T€ 782,4 (2002) auf T€ 960,3 (2003) auf T€ 1.298,2 (2004) zu. Im ersten Halbjahr 2005 betrug diese Position T€ 1.387,6 (erstes Halbjahr 2004: T€ 558,0). 121



Die Gesellschaft finanziert einen Anteil ihres Kapitalbedarfs über Bankkredite. Derzeit bestehen fünf Kontokorrent-Kreditrahmen, vier Investitionsdarlehen sowie ein Konsortialdarlehen. Außerdem wird der vom Gewinn unabhängige Vergütungsanteil für die beiden stillen Beteiligungen sowie für das Ende 2004 ausgegebene Genussrecht jeweils in der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen ausgewiesen. Im Jahr 2004 stiegen die langfristigen Schulden von € 9,5 Mio. im Jahr 2003 um 237 % auf € 32,0 Mio. Im ersten Halbjahr 2005 stiegen die langfristigen Schulden von € 32,0 Mio. zum 31. Dezember 2004 moderat auf € 36,6 Mio. zum 30. Juni 2005. In der Folge nahm im Jahr 2004 und im ersten Halbjahr 2005 der Zinsaufwand für langfristige Verbindlichkeiten deutlich zu, während der Zinsaufwand für kurzfristige Verbindlichkeiten abnahm. Aufgenommen wurden im Jahr 2004 am Anfang des Jahres ein Tilgungskredit in Höhe von € 3,8 Mio. (zur Mitfinanzierung der Produktionslinie III) und in der Mitte des Jahres ein Konsortialkredit in Höhe von insgesamt € 28,0 Mio. (davon € 18,0 Mio. zur Mitfinanzierung der Produktionslinie IV und € 10,0 Mio. zur Zwischenfinanzierung von Investitionszuwendungen), von dem zum 30. Juni 2005 insgesamt € 18,5 Mio. valutiert waren. Außerdem nahm die Gesellschaft am Ende des Jahres Genussrechtskapital mit einem Nominalbetrag von € 15,0 Mio. (bzw. € 14,4 Mio. nach Abzug der Transaktions- und sonstigen Anschaffungsnebenkosten) auf. Siehe „– Liquidität und Kapitalausstattung – Kapitalausstattung“. Insbesondere aufgrund der Vereinnahmung der Genussrechtsmittel gegen Ende des Jahres 2004 konnte die Gesellschaft zum Ende des Jahres 2004 auf die Nutzung ihrer Kreditlinien verzichten, was zu einer Reduzierung des Zinsaufwands für kurzfristige Verbindlichkeiten führte. Demgegenüber stiegen im Jahr 2003 die Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten, während die Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten abnahmen. Der Anstieg der Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten beruhte im Wesentlichen auf der notwendigen Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen und -zulagen (im Zusammenhang mit der Finanzierung von Linie III), da diese erst ausgezahlt werden, wenn sie für bereits getätigte Zahlungen für das Investitionsprojekt benötigt werden. Aufgrund von Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne In der Position „Aufgrund von Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne“ wird die gewinnabhängige Vergütung, die von der Gesellschaft in Bezug auf die stillen Beteiligungen an die Investoren geleistet werden, ausgewiesen. Im Jahr 2003 lagen erstmals die Voraussetzungen für die Zahlung dieser Vergütungen vor. Daher wurden insgesamt T€ 172,1 als gewinnabhängige Vergütung an die Investoren gezahlt. Derselbe Betrag wurde auch im Jahr 2004 geleistet. Es ist vorgesehen, die stillen Beteiligungen mit Teilen des Emissionserlöses aus dem Börsengang abzulösen. Die gewinnabhängige Vergütung, die von der Gesellschaft in Bezug auf das Genussrecht zu zahlen ist, wird ebenfalls im Finanzergebnis der Gesellschaft ausgewiesen. Im Jahr 2004 lagen die Voraussetzungen für die Zahlung der gewinnabhängigen Vergütung gemäß dem Genussrecht nicht vor. Der Nettoemissionserlös der Gesellschaft soll teilweise vorübergehend in liquiden kurzfristigen Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten, Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten oder ähnlichen Instrumenten angelegt werden, so dass er der Gesellschaft für die geplanten Verwendungsmöglichkeiten kurzfristig zur Verfügung steht (siehe „Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses“). Die diesbezüglichen Zinseinkünfte werden das Finanzergebnis der Gesellschaft in der Zukunft vorübergehend entsprechend beeinflussen.
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Steuern vom Einkommen und Ertrag Als Ertragsteuern sind sowohl die gezahlten oder geschuldeten Steuern auf Einkommen und Ertrag als auch die latenten Steuerabgrenzungen ausgewiesen. Die folgende Tabelle zeigt eine Aufgliederung der Ertragsteuern für die angegebenen Zeiträume: Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2002 2003 2004 (in T€) (in T€) (in T€) (geprüft) (geprüft) (geprüft)



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2004 2005 (in T€) (in T€) (ungeprüft) (ungeprüft)



Gewerbesteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körperschaftsteueraufwand . . . . . . . . . . Solidaritätszuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



0,0 0,0 0,0 (63,8)



75,0 1.649,9 0,0 3.770,4 0,0 207,4 1.215,1 296,5



661,0 1.494,6 82,2 (15,1)



1.891,3 4.662,1 256,4 (6,0)



Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Steuerertrag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



(63,8)



1.290,1 5.924,2



2.222,7



6.803,8



Während im Jahr 2002 aufgrund von steuerlichen Verlustvorträgen noch ein Steuerertrag in Höhe von T€ 63,8 erfolgswirksam ausgewiesen werden konnte, wurde im Jahr 2003 ein Ertragsteueraufwand in Höhe von T€ 1.290,1 und im Jahr 2004 in Höhe von T€ 5.924,2 aufwandswirksam verbucht. Dies war in erster Linie Folge der Erzielung von ertragsteuerpflichtigen Gewinnen, die nicht vollständig mit Verlustvorträgen verrechnet werden konnten. Aufgrund der erheblichen Steigerung der ertragsteuerpflichtigen Gewinne und dem vollständigen Verbrauch der verbleibenden Verlustvorträge in Höhe von T€ 388,8 im Jahr 2003 wuchs der Ertragsteueraufwand im Jahr 2004 von T€ 1.290,1 um 359 % auf T€ 5.924,2. Die Berechnung des tatsächlichen Ertragssteueraufwandes der Gesellschaft erfolgt unter Anwendung der zum Abschlussstichtag geltenden oder angekündigten Steuersätze. Für die Berechnung der latenten Steuern wurde im Zwischenabschluss für das erste Halbjahr 2005 ein Körperschaftssteuersatz von 25 % (31.12.2004: 25%) zuzüglich des Solidaritätszuschlages von jeweils 5,5 % auf die abgeführte Körperschaftssteuerschuld sowie eines effektiven Gewerbesteuersatzes 6,7 % (31.12.2004: 6,7 %) berücksichtigt. Unter Berücksichtigung des Solidaritätszuschlages und der Gewerbeertragssteuer ergibt sich für die Berechnung der latenten Steuern ein Steuersatz von 33,07 % (31.12.2004: 33,07 %). Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge wurden im Jahr 2004 nicht mehr gebildet, da sämtliche zum 31. Dezember 2003 vorhandene Verlustvorträge im Geschäftsjahr 2004 vollständig genutzt wurden. Die insbesondere aus den Anlaufverlusten resultierenden erheblichen Verlustvorträge waren bereits in den Vorjahren weitgehend aufgebraucht worden. So bestanden im Jahr 2002 noch Verlustvorträge in Höhe von € 2,8 Mio., im Jahr 2003 waren es nur noch € 0,4 Mio. Dementsprechend wurden im Jahr 2002 noch aktive latente Steuern in Höhe von € 0,7 Mio. ausgewiesen, während 2003 bereits latente passive Steuern in Höhe von € 0,5 Mio. ausgewiesen wurden.
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Liquidität und Kapitalausstattung Liquidität Die nachstehende Tabelle zeigt die Kapitalflussrechnung der Gesellschaft für die angegebenen Zeiträume: Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2002 2003 2004 (in T€) (in T€) (in T€) (geprüft) (geprüft) (geprüft)



Periodenüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ertragsteueraufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung der Rückstellungen . . . . . . . . . . . Veränderung der latenten Steuern . . . . . . . . . . Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung der sonstigen Schulden . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel . . . . . . . . . . . . . Gezahlte Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erhaltene Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gezahlte Ertragsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelzufluss (-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auszahlungen für Erwerb von Beteiligungen . . . Einzahlungen aus der Tilgung von sonstigen Ausleihungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Investitionszuwendungen . . . Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit . . . . . . . Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen . . . Geleistete Einlagen zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus der Aufnahme von Genussrechtskapital/Stillen Beteiligungen . . . . Auszahlungen aus der Rückführung Stiller Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten . . . Auszahlungen für Finance Lease . . . . . . . . . . .



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2004 2005 (in T€) (in T€) (ungeprüft) (ungeprüft)



176,7 - 63,8 1.496,4



3.005,3 1.290,1 3.232,4



12.381,8 5.924,2 5.200,7



4.756,4 2.222,7 2.002,1



15.341,4 6.803,8 4.488,4



—



—



-197,6



142,5



202,6



- 701,9 203,5 0



- 1.154,4 926,9 0



- 2.287,1 8.047,5 0



-996,4 123,6 —



- 1.816,3 1.284,9 —



0,0



41,7



0,0



6,9



357,4



- 5.405,6 - 11.836,9 - 10.248,2 - 13.997,6 - 28.975,5 1.579,5 4628,2 - 12.937,2 1.517,0 18.271,6 - 1,1 - 183,9 - 152,7 - 74,0 - 6,9 783,5 972,0 1.278,8 546,0 1.308,4 - 1.932,8 - 285,5 0,0 —



921,4 - 330,8 0,0 —



7.010,2 - 860,1 207,2 —



- 3.750,8 - 490,0 0,0 0,0



17.259,8 - 1.115,5 67,3 - 1.103,4



- 2.218,3



590,6



6.357,3



- 4.240,8



15.108,2



- 17,0



- 196,5



- 469,1



- 137,5



- 315,6



7,4



0,0



107,7



0,0



379,0



- 7.010,6 - 14.848,6 - 34.648,2 - 14.416,5 - 28.097,3 - 100,0 - 5,6 - 1.027,3 - 1.000,0 - 8.453,8 0,0 2.346,9 - 4.773,3 1,4



100,0 2,5 — — 5.922,0 6.785,2 1.917,1 5.492,2 - 9.028,7 - 29.249,2 - 13.636,9 - 30.995,5 4.000,7 10.507,5 10.507,5 2.609,2



1.509,3



0,0



0,0



—



—



877,0



354,0



14.400,0



—



—



0,0



- 231,0



0,0



—



—



1.000,0 0,0 0,0



3.882,8 - 497,2 0,0



9.519,9 - 2.118,4 0,0



5.151,5 - 759,1 0,0



12.700,0 - 1.358,9 - 660,0
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Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2002 2003 2004 (in T€) (in T€) (in T€) (geprüft) (geprüft) (geprüft)



Für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2004 2005 (in T€) (in T€) (ungeprüft) (ungeprüft)



Veränderung der Kontokorrentkredite und Zwischenfinanzierungen . . . . . . . . . . . . . . . . 3.621,7 2.309,7 - 8.294,8 1.605,8 990,2 Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit . . . . 7.009,4 9.819,0 24.014,2 16.505,7 14.280,5 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzierungsmittelfonds . . . . . . . . . . . . . . . 17,8 1.380,9 1.122,3 - 1.372,0 - 1.606,8 Finanzierungsmittelfonds am Anfang der Periode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 24,0 1.404,9 1.404,9 2.527,2 Finanzmittelfonds am Ende der Periode . . . . 24,0 1.404,9 2.527,2 32,9 920,4 Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit Im ersten Halbjahr 2005 hat die Gesellschaft € 15,1 Mio. positiven Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit generiert. Dies entspricht etwas mehr als einer Verdoppelung des im gesamten Jahr 2004 erzielten positiven Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von € 6,4 Mio. Wesentlicher Grund dafür ist das im ersten Halbjahr 2005 erzielte Produktionsund Umsatzwachstum und der daraus resultierende Periodenüberschuss in Höhe von € 15,3 Mio. Der Betrag des positiven Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit im ersten Halbjahr 2005 übersteigt den Betrag des Mittelzuflusses aus Finanzierungstätigkeit in diesem Zeitraum leicht; dies verdeutlicht die gestiegene Bedeutung des Cash-flows aus betrieblicher Tätigkeit für die Finanzierung der Investitionstätigkeit der Gesellschaft. Erstmals im Jahr 2004 konnte ein nicht unerheblicher Teil des positiven Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit neben der Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs auch zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden. Angesichts des starken Wachstums der letzten Jahre hat sich der Betriebskapitalbedarf signifikant erhöht. Die Zunahme des positiven Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit von € 0,6 Mio. (2003) auf € 6,4 Mio. (2004) resultierte im Wesentlichen aus dem deutlich gestiegenen Jahresüberschuss. Außerdem wurden in 2004 erhebliche Rückstellungen passiviert (insbesondere Steuerrückstellungen), die den Mittelzuflüssen zugerechnet wurden. Im Jahr 2003 erzielte die Gesellschaft erstmals einen positiven Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Mit dem positiven Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit wurde ein Teil des Betriebskapitalbedarfs finanziert; der überschiessende Bedarf wurde überwiegend durch Kontokorrentlinien abgedeckt. Von wesentlicher Bedeutung für die Liquiditätslage der Gesellschaft ist die Steuerung der Fristigkeit der Forderungen gegen Kunden und der Zahlungspflichten gegenüber Lieferanten. Grundsätzlich erfolgt die Zahlung durch die Kunden bei Lieferung oder mit kurzfristigen Zahlungszielen nach Lieferung, in bestimmten Fällen wird allerdings auch eine Vorabzahlung durch die Gesellschaft bereits vor Lieferung vereinnahmt. Die Zahlung für die Lieferung der Ausgangsmaterialien (insbesondere der Wafer) erfolgt grundsätzlich im Zeitpunkt der Lieferung oder mit kurzfristigen Zahlungszielen, teilweise aber auch bereits vor Lieferung. Im Jahr 2003 kam es (wie auch in Vorjahren) insbesondere aufgrund des schnellen Wachstums zu zeitlichen und volumenmäßigen Inkongruenzen und damit verbundenen Liquiditätsengpässen, die durch Nutzung von Kontokorrentkrediten überbrückt werden konnten. Durch fortlaufende, dem Wachstum angemessene eigenkapitalstärkende Maßnahmen konnte die Liquiditätslage gestärkt werden, so zuletzt durch die Ausgabe des Genussrechts Ende 2004. Es ist vorgesehen, einen Teil des Emissionserlöses aus dem Börsengang zur Stärkung des Betriebskapitals zu verwenden. In jüngster Zeit hat die Gesellschaft sich im Rahmen des Abschlusses von Siliziumlieferverträgen teilweise zur Zahlung von Vorauszahlungen zur Vorfinanzierung von 125



Kapazitätserweiterungen des Lieferanten verpflichtet. Es bestehen derzeit bereits Verpflichtungen zu noch zu leistenden Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt € 13,3 Mio. und US$ 24,0 Mio. bis Anfang des Jahres 2007. Die Gesellschaft befindet sich in Verhandlungen über den Abschluss weiterer Siliziumlieferverträge, bei denen es auch zur Leistung von Vorauszahlungen kommen könnte. Die Vorauszahlungen werden in der Regel mit einer Vorlaufzeit von etwa zwei bis drei Jahren geleistet. Die Zahlung solcher Vorauszahlungen führt zu Mittelabflüssen. Kommt es zum Abschluss weiterer entsprechender Verträge, könnten nach Einschätzung der Gesellschaft bereits kurzfristig Vorauszahlungen von bis zu einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Leistung von Vorauszahlungen getätigt werden. Siehe „– Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren – Vorfinanzierung von Siliziumlieferanten“. Cash-flow aus der Investitionstätigkeit Aufgrund der erheblichen Investitionen der Gesellschaft in Fabrikhallen und Produktionsmaschinen erhöhten sich die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit von € 4,8 Mio. (2002) über € 9,0 Mio. (2003) und € 29,2 Mio. (2004) auf € 31,0 Mio. (erstes Halbjahr 2005). Im ersten Halbjahr 2005 betrug der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit rund das Doppelte des positiven Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit, im Jahr 2004 rund das Viereinhalbfache und im Jahr 2003 rund das Fünfzehneinhalbfache. Im Jahr 2002 betrug der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit rund das Zweifache des negativen Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit. Die Abflüsse aus Investitionstätigkeit wurden durch entsprechende Finanzierungsmaßnahmen gedeckt. Die Finanzierungsmaßnahmen bestanden bislang in der Aufnahme neuer Eigenmittel, Investitionszuschüsse und -zulagen sowie Bankkredite. Siehe dazu „– Kapitalausstattung“. Investitionszuschüsse und -zulagen haben einen verzögerten Einfluss auf die Liquiditätslage, da sie grundsätzlich erst dann zur Auszahlung kommen, wenn entsprechende Zahlungen der Gesellschaft für das Investitionsprojekt bereits geleistet wurden. Wegen des zeitlichen Auseinanderfallens der Bescheidung und der Investitionszahlungen ist eine Zwischenfinanzierung erforderlich. Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit Zur Finanzierung der Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit stieg der Mittelzufluss durch Finanzierungsmaßnahmen von € 7,0 Mio. (2002) über € 9,8 Mio. (2003) auf € 24,0 Mio. (2004). Im ersten Halbjahr 2005 ging der Mittelzufluss durch Finanzierungstätigkeit von € 16,5 Mio. im ersten Halbjahr 2004 auf € 14,3 Mio. (davon € 12,7 Mio. aus aufgenommenen Krediten) trotz des in diesem Zeitraum deutlich gestiegenen Mittelabflusses aus Investitionstätigkeit zurück. Wesentlicher Grund dafür ist der signifikant gestiegene Beitrag des positiven Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit zur Finanzierung der Investitionstätigkeit. Im Jahr 2004 wurde der Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit insbesondere durch die Aufnahme des Genussrechtskapitals am Ende des Jahres geprägt. Dies führte zu einem Mittelzufluss in Höhe von € 14,4 Mio. Daneben führten die im Rahmen von Kapitalerhöhungen geleisteten Eigenmittel (siehe „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital – Entwicklung des Grundkapitals in den letzten drei Jahren – Kapitalmaßnahmen im Geschäftsjahr 2004“) zu einem Mittelzufluss in Höhe von € 10,5 Mio. und die Aufnahme von Krediten zu einem Mittelzufluss in Höhe von € 9,5 Mio. Die Finanzierung der um die Investitionszuwendungen verminderten Investitionen erfolgte in den Jahren 2002 und 2003 ausschließlich durch die Aufnahme von Bankkrediten sowie die Zuführung von Eigenkapital bzw. eigenkapitalähnlichen Beteiligungen. 126



Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Bedeutung der Finanzierung von Investitionen durch Fremdkapital zunehmen wird, da neue Investitionszuwendungen für die Gesellschaft in Zukunft voraussichtlich eine untergeordnete Bedeutung haben. Kapitalausstattung Angaben über die Eigenkapitalausstattung Durch eigenkapitalstärkende Maßnahmen in den Jahren 2002, 2003 und 2004 konnte die bilanzielle Eigenkapitalquote (Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme) von 3,0 % zum 31. Dezember 2002 auf 28,7 % zum 30. Juni 2005 signifikant verbessert werden. Zu den eigenmittelstärkenden Maßnahmen gehörten insbesondere Kapitalerhöhungen, die zusammen mit der Thesaurierung der in 2003 (erstmalig) und in 2004 erzielten Bilanzgewinne und dem im ersten Halbjahr 2005 erzielten Periodenüberschuss zu einer Erhöhung des bilanziellen Eigenkapitals von € 0,8 Mio. zum 31. Dezember 2002 auf € 50,7 Mio. zum 30. Juni 2005 führten. Für eine Beschreibung der seit 2002 durchgeführten Kapitalerhöhungen, siehe „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital“. Zusätzlich wurden die vorstehend beschriebenen eigenkapitalähnlichen Instrumente (Genussrecht, stille Beteiligungen) eingesetzt, die zu einer Stärkung der wirtschaftlichen Eigenkapitalposition führten. Zum 31. Dezember 2002 2003 2004 (geprüft) (geprüft) (geprüft)



Bilanzsumme (in € Mio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilanzielles Eigenkapital (in € Mio) . . . . . . . . . . . . . . . Bilanzielle Eigenkapitalquote (in %) . . . . . . . . . . . . . . . Wirtschaftliches Eigenkapital* (in € Mio.) . . . . . . . . . . . Wirtschaftliche Eigenkapitalquote* (in %) . . . . . . . . . . . *



26,6 0,8 3,0 10,4 39,1



52,6 10,3 19,6 24,6 46,7



113,5 35,1 30,9 71,1 62,6



Zum 30. Juni 2005 (ungeprüft)



176,4 50,7 28,7 94,1 53,3



Unter Berücksichtigung des steuerfreien Anteils des bilanziellen Passivpostens „Investitionszuwendungen“, des Genussrechtskapitals sowie der stillen Beteiligungen.



Im ersten Halbjahr 2005 erhöhte sich das bilanzielle Eigenkapital von € 35,1 Mio. (31. Dezember 2004) um € 15,6 Mio. auf € 50,7 Mio. (30. Juni 2005). Dies war im Wesentlichen auf die Erzielung eines Periodenüberschusses in Höhe von € 15,3 Mio. zurückzuführen. Obwohl im ersten Halbjahr 2005 im Gegensatz zum Jahr 2004 keine Kapitalerhöhungen vorgenommen wurden, fiel aufgrund des erzielten Periodenüberschusses die Eigenkapitalquote (Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme) nur geringfügig von 30,9 % (31. Dezember 2004) auf 28,7 % (30. Juni 2005). Im Jahr 2004 erhöhte sich das bilanzielle Eigenkapital von € 10,3 Mio. um € 24,8 Mio. auf € 35,1 Mio. Dies war im Wesentlichen auf Kapitalerhöhungen in einem Umfang von insgesamt € 12,1 Mio. sowie die Erzielung eines Jahresüberschusses in Höhe von € 12,4 Mio. zurückzuführen. Durch diese Maßnahmen konnte die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft (Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme) von 19,6 % zum 31. Dezember 2003 auf 30,9 % zum 31. Dezember 2004 verbessert werden. Im Jahr 2004 sowie im dritten Quartal 2005 wurden Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln durchgeführt, die nicht zu einer Mittelzuführung, sondern lediglich zu einer Umwandlung von Kapital- und Gewinnrücklagen in gezeichnetes Kapital führten. Im Jahr 2003 erhöhte sich das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft von € 0,8 Mio. zum 31. Dezember 2003 um € 9,5 Mio. auf € 10,3 Mio. Dies war auf die Durchführung von Kapitalerhöhungen in einem Umfang von insgesamt € 6,5 Mio. sowie die Erzielung eines Jahresüberschusses in Höhe von € 3,0 Mio. zurückzuführen. Durch diese Maßnahmen konnte die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft (Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme) von 3,0 % zum 31. Dezember 2002 auf 19,6 % zum 31. Dezember 2003 verbessert werden. 127



Genussrecht Zur Finanzierung der Investitionen in neue Technologien (insbesondere EverQ und CSG Solar) sowie zur Stärkung der Liquidität und der Kapitalausstattung wurde im Dezember 2004 ein Genussrecht im Nominalbetrag von € 15,0 Mio. an PREPS 2004-2 LP, Jersey, Channel Islands ausgegeben. Bei PREPS (Preferred Pooled Shares) handelt es sich um ein Finanzierungsprodukt mit eigenkapitalähnlichem Charakter. Als Gegenleistung für die Bereitstellung des Nominalbetrages des Genussrechtes erhält PREPS 2004-2 LP einen Garantiegewinn i.H.v. 7,5 % p.a. auf den Nominalbetrag. Für den Fall, dass die Gesellschaft den Garantiegewinn bei Fälligkeit nicht zahlt oder die Berechnung des Jahresüberschusses nicht fristgerecht vorlegt, erhöht sich der Garantiegewinn für die Zeit, bis die Gesellschaft ihrer Verpflichtung nachkommt, auf 12 % p.a. des Nominalbetrages. Darüber hinaus erhält PREPS 2004-2 LP eine jährliche Gewinnbeteiligung, die vom Jahresüberschuss der Gesellschaft (bereinigt gemäß den Bedingungen des Genussrechts) abhängt. Die Gewinnbeteiligung beträgt bei einem Jahresüberschuss der Gesellschaft ‰ bis zu einschließlich € 45 Mio. 7,5 % p.a. auf den Nominalbetrag, ‰ von € 45 Mio. bis einschließlich € 55 Mio. 8,5 % p.a. auf den Nominalbetrag, ‰ über € 55 Mio. 9,5 % p.a. auf den Nominalbetrag. Die Gewinnbeteiligung für ein Geschäftsjahr wird um den für dieses Geschäftsjahr anfallenden Garantiegewinn gekürzt. Eine Verlustbeteiligung des Genussrechtsgläubigers besteht nicht. Die fixe Vergütung wird in der Position der Gewinn- und Verlustrechnung „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2004 lagen die Voraussetzungen für die Zahlung der gewinnabhängigen Vergütung gemäß dem Genussrecht nicht vor. Die gewinnabhängige variable Vergütung wird in der Gewinn- und Verlustrechnungsposition im Finanzergebnis ausgewiesen werden. Siehe „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital – Genussrecht“. Stille Beteiligungen Die Gesellschaft hat im Rahmen stiller Gesellschaften Einlagen erhalten, die zum 30. Juni 2005 insgesamt € 4,1 Mio. betragen. ‰ IBG: Davon entfallen rund € 3,1 Mio. auf die stille Beteiligung der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH („IBG“), die auch Aktionärin der Gesellschaft ist. Die IBG erhält von der Gesellschaft für die stille Einlage eine gewinnunabhängige Vergütung in Höhe von 8 % p.a. Darüber hinaus ist die IBG mit 50 % am Jahresüberschuss der Gesellschaft (bereinigt gemäß den Bestimmungen des Beteiligungsvertrages) beteiligt; jedoch ist diese Gewinnbeteiligung begrenzt auf maximal 5 % der geleisteten stillen Einlage. Eine Verlustbeteiligung der IBG besteht nicht. Die IBG ist nicht an den stillen Reserven der Gesellschaft beteiligt. Jedoch ist der IBG bei Verlust des KMU-Status (siehe „– Wesentliche die Finanz- und Ertragslage beeinflussende Faktoren – Investitionszuschüsse und –zulagen“) der Gesellschaft durch eine Änderung der Gesellschafterstruktur eine „Exit-Gebühr“ von 25 % des Einlagebetrags für die Abgeltung gebildeter Reserven zurückzuzahlen. Die stille Gesellschaft endet regulär am 6. August 2010. Im Zeitpunkt der Beendigung ist die stille Einlage vollständig zurückzugewähren. Die Gesellschaft kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist die stille Gesellschaft vorzeitig kündigen. ‰ MBG: Die übrigen € 1,0 Mio entfallen auf die stille Beteiligung der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbh („MBG“). Die gewinnunabhängige Vergütung der stillen Einlage beträgt 7,5 % p.a. Darüber hinaus ist die MBG mit 50 % am Jahresüberschuss der Gesellschaft (bereinigt gemäß den Bestimmungen des Beteiligungsvertrages) beteiligt; jedoch ist diese Gewinnbeteiligung begrenzt auf maximal bis zu 1,75 % der geleisteten stillen Einlage. Die Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH hat der MBG die Rückzahlung der stillen Einlage bis zum Betrag von € 0,8 Mio. sowie 128



des Beteiligungsentgelts bis zur Höhe von 80 % garantiert. Dafür hat die Gesellschaft eine jährliche Garantieprovision direkt an die Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH in Höhe von 1 % des jeweils garantierten Betrags zu entrichten. Eine Verlustbeteiligung der MBG besteht nicht. Die MBG ist nicht an den stillen Reserven der Gesellschaft beteiligt. Kommt es jedoch zu einer vorzeitigen Beendigung der stillen Gesellschaft, so steht der MBG eine zusätzliche „Exit-Gebühr“ zu. Diese beträgt 0,5 % der Einlage, und zwar für jedes Jahr, um welches sich die normale Vertragszeit verkürzt (wobei das Jahr, in welches die vorzeitige Rückzahlung fällt, als volles Jahr gilt). Die stille Beteiligung endet regulär am 31. Dezember 2012. Im Zeitpunkt der Beendigung ist die stille Einlage vollständig zurückzugewähren. Die MBG ist berechtigt, die stille Gesellschaft ab dem Zeitpunkt der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft fristlos zu kündigen und Rückzahlung der Einlage zu verlangen. Die Gesellschaft kann die stille Gesellschaft unter Einhaltung einer 12-monatigen Kündigungsfrist kündigen. Der Ausweis der an die stillen Gesellschafter zu zahlenden fixen und gewinnabhängigen Vergütungen erfolgt wie beim Genussrecht. Die Gesellschaft beabsichtigt, die stillen Beteiligungen unter Verwendung eines Teils des Emissionserlöses abzulösen. Zu den stillen Beteiligungen, siehe „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital – Stille Beteiligungen“. Finanzverbindlichkeiten Die Gesellschaft finanziert einen Teil ihres Kapitalbedarfs über Bankkredite. Derzeit bestehen fünf Kontokorrent-Kreditrahmen, vier Investitionsdarlehen sowie ein Konsortialdarlehen. Den kreditgebenden Banken wurden Sicherheiten an den Betriebsgrundstücken, Maschinen und Anlagen, Forderungen, Vorräten und fertigen Erzeugnissen sowie Ansprüchen auf zukünftige Investitionszuschüsse und -zulagen eingeräumt. Zum 30. Juni 2005 betrug die Summe der langfristigen und kurzfristigen Finanzschulden € 26,3 Mio. (31. Dezember 2004: € 14,0 Mio.; 31. Dezember 2003: € 14,9 Mio.; 31. Dezember 2002: € 9,2 Mio.). Dies entspricht einem Anteil an der Bilanzsumme von 14,9 % (31. Dezember 2004: 12,3 %, 31. Dezember 2003: 28,3%; 31. Dezember 2002: 34,6%). ‰ Langfristige Finanzverbindlichkeiten: Die Gesellschaft wies zum 30. Juni 2005 langfristige Finanzverbindlichkeiten in Höhe von € 13,1 Mio. aus. Diese resultieren überwiegend aus der Inanspruchnahme von Investitionskrediten. Die als Tilgungskredite ausgestalteten Darlehen beziehen sich jeweils auf die Finanzierung bestimmter Produktionslinien. Zum 30. Juni 2005 nahm die Gesellschaft folgende Kredite in Anspruch: ‰ Mit einem Bankenkonsortium bestehend aus IKB Deutsche Industriebank AG (IKB), der Landesbank Sachsen Girozentrale (LB-Sachsen) sowie der HVB besteht ein Konsortialkreditvertrag über insgesamt € 28,0 Mio. Verwendungszweck ist die Errichtung der Produktionslinie IV und dazugehöriger Gebäude. Von der Kreditsumme werden € 18,0 Mio. (Tranche 1) zu einem variablen Zinssatz (3-Monats-EURIBOR plus 1,75 % p.a.) als Tilgungskredit mit vierteljährlichen Raten in Höhe von T€ 1.125 verzinst. Die Valutierung der Tranche 1 erfolgt entsprechend dem Fortschritt der Anlagenerstellung. Bis zum 30. Juni 2005 waren € 13,5 Mio. valutiert. Der Restbetrag der Tranche 1 kann bis spätestens zum 15. Dezember 2005 in Anspruch genommen werden. Allerdings reduzierte sich der maximale Inanspruchnahmebetrag von Tranche 1 ab 15. Juni 2005 auf € 16,9 Mio. und ab 15. September 2005 auf € 15,8 Mio. Zwischenzeitlich hat die Gesellschaft den maximalen Inanspruchnahmebetrag in Höhe von € 15,8 Mio. abgerufen, was zu einem entsprechenden Anstieg der langfristigen Schulden geführt hat. Ist Tranche 1 zum 15. Dezember 2005 mit mehr als € 14,6 Mio. bzw. am 15. März 2006 mit mehr als € 13,5 Mio. ausstehend, erfolgt an diesem Tag eine Tilgung in Höhe des jeweils überschüssigen Betrages. Tranche 2 in Höhe von € 10,0 Mio. wird zu einem variablen Zinssatz (1-Monats-EURIBOR plus 1,5 % p.a.) verzinst und ist mit Auszahlung der Investitionszulage für 2004 und 2005 sowie mit Auszahlung von Investitionszuschüssen, 129



spätestens jedoch in voller Höhe zum 30. Juni 2006 zurückzuführen. Von Tranche 2 waren zum 30. Juni 2005 € 5,0 Mio. valutiert. Der Restbetrag kann bis zum Tilgungsendtermin jederzeit in Anspruch genommen werden. Während der Kreditlaufzeit (ab dem Jahr 2005) ist die Gesellschaft verpflichtet, eine Eigenmittelquote von mindestens 35 % und einen bestimmten Verschuldungsgrad einzuhalten. Bei der Eigenmittelquote werden neben dem bilanziellen Eigenkapital weitere Positionen berücksichtigt, unter anderem auch das Genussrechtskapital und die stillen Beteiligungen. Der Verschuldungsgrad setzt die Effektivverschuldung ins Verhältnis zum Cash-flow, der sich aus der Summe von Betriebs- und Finanzergebnis sowie Abschreibungen auf das Anlagevermögen ergibt. Die Effektivverschuldung darf dabei den Cash-flow nicht um mehr als das Dreifache übersteigen. Bei Unterschreiten der vereinbarten Eigenmittelquote sind Dividendenzahlungen zu unterlassen. Wird die vereinbarte Eigenmittelquote unterschritten bzw. der Verschuldungsgrad überschritten, ist das Bankenkonsortium berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Ein solches Recht zur fristlosen Kündigung besteht auch bei Vorliegen anderer wichtiger Gründe. Zum 30. Juni 2005, also noch vor Durchführung der Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs, betrug die nach den Bestimmungen des Vertrags (auf Basis des HGB-Abschlusses) berechnete Eigenmittelquote 49,1 % und der Verschuldungsgrad 1,7. ‰ Die NordLB hat der Gesellschaft ein Tilgungsdarlehen in Höhe von € 5,0 Mio. zu einem Zinssatz von 4,84 % p.a. (seit 24. August 2005: 5,34 % p.a.) gewährt, welches in vierteljährlichen Raten bis zum 30. September 2007 zurückzuführen ist. Verwendungszweck ist die Finanzierung der Produktionslinie II. Zum 30. Juni 2005 valutierte das Darlehen mit € 2,8 Mio. Eine vorzeitige Rückzahlung ist zwar möglich, allerdings nur gegen Zahlung einer vereinbarten Vorfälligkeitsentschädigung. Die NordLB kann das Darlehen aus wichtigem Grund kündigen, insbesondere bei Verzug mit Tilgungsund Zinsleistungen und Nichtleistung trotz Mahnung, Verletzung wesentlicher Kreditbedingungen, bestimmten Insolvenzereignissen oder einer Gefährdung der Rückzahlung des Kredits. Die Aufnahme weiterer Kredite bedarf der Zustimmung der NordLB; diese darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden. ‰ Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) hat der Gesellschaft drei Kredite gewährt: ‰ Ein Tilgungskredit in Höhe von € 1,2 Mio. (zur Mitfinanzierung der Produktionslinie I) zu einem Zinssatz von 5,56 %, wobei eine Zinsanpassung bei Veränderung der Kapitalmärkte bzw. des EURIBOR erfolgt. Eine vorzeitige Sondertilgung ist jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung möglich. Die Tilgung erfolgt in monatlichen Raten. Zum 30. Juni 2005 valutierte das Darlehen mit € 0,6 Mio. und der Zinssatz betrug 3,345 %. Beiden Parteien steht vertraglich ein ordentliches Kündigungsrecht mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zu. Die DKB kann den Kredit unter bestimmten Umständen sofort fällig stellen. Dazu gehören unter anderem der Verstoß gegen bestimmte Vertragspflichten (insbesondere Offenlegungs- und Auskunftspflichten), Zahlungsverzug sowie bestimmte Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Gesellschaft. ‰ Ein Tilgungskredit in Höhe von € 1,0 Mio. (zur Mitfinanzierung der Produktionslinie I) zu denselben Bedingungen wie der oben beschriebene Kredit, nur dass der anfängliche Zinssatz 5,57 % beträgt. Zum 30. Juni 2005 valutierte das Darlehen mit € 0,6 Mio. und der Zinssatz betrug 3,247 %. ‰ Ein Tilgungskredit in Höhe von € 3,8 Mio. (zur Mitfinanzierung der Produktionslinie III) zu einem Zinssatz von 4,95 % (festgeschrieben bis zum Laufzeitende am 30. August 2008), zu tilgen in monatlichen Raten. Zum 30. Juni 2005 valutierte das Darlehen mit € 2,9 Mio.
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Die Gesellschaft hat den langfristigen Darlehensgebern Kreditsicherheiten bestellt, die durch Vertrag vom 17. August 2005 zu einem Sicherheiten-Pool zusammengefasst worden sind. Diese Sicherheiten dienen der gleichrangigen Sicherung aller langfristigen Darlehensgeber. Folgende Sicherheiten wurden in den Pool eingebracht: ‰ Grundschulden: Die Gesellschaft hat ihr Betriebsgelände in Thalheim, das formal aus zwei Grundstücken besteht, mit insgesamt vier Grundschulden belastet. ‰ Auf dem einen Grundstück lasten eine erstrangige Grundschuld über € 2,2 Mio. und eine zweitrangige Grundschuld über € 3,75 Mio., jeweils nebst Zinsen. Die Gläubiger können die Zwangsvollstreckung aus der Grundschuld betreiben, wenn die Gesellschaft mit ihren Zahlungspflichten in Verzug gerät, ihre Zahlungen einstellt oder wenn das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft beantragt worden ist. ‰ Für das andere Grundstück ist eine erstrangige Grundschuld in Höhe von € 6,0 Mio. nebst Zinsen im Grundbuch eingetragen. Auch hier können die Gläubiger die Zwangsvollstreckung betreiben, wenn die Gesellschaft mit ihren Zahlungspflichten in Verzug gerät, ihre Zahlungen einstellt oder wenn das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft beantragt worden ist. ‰ Für beide Grundstücke ist zudem eine Gesamtgrundschuld in Höhe von € 20,0 Mio. nebst Zinsen eingetragen, die den vorstehend genannten Grundschulden im Rang unmittelbar nachfolgt. Nach den Bedingungen dieser Grundschuld kann die Zwangsversteigerung des Grundstücks erfolgen, wenn die gesicherte Darlehensforderung gekündigt wird, weil die Gesellschaft ihren Zahlungspflichten trotz Fälligkeit und Ablauf einer gesetzten Nachfrist nicht nachkommt. Die Zwangsverwaltung ist zulässig, wenn die Gesellschaft mit einem Betrag von mindestens € 2,0 Mio. in Verzug gerät. ‰ Sicherungsübereignung des Anlagevermögens: Die Gesellschaft hat im Rahmen eines Raumsicherungsvertrages ihr gesamtes angeschafftes und noch künftig anzuschaffendes Anlagevermögen, insbesondere aus Maschinen und Anlagen der Produktionslinien I bis IV, zur Sicherung zu verschiedenen Teilen an die langfristigen Darlehensgeber übereignet. Der Pool-Vertrag sieht vor, dass das gesamte Anlagevermögen als Sicherungseigentum in den Pool-Vertrag einzubringen ist. Die diesbezügliche Umsetzung erfolgt derzeit. Zum 30. Juni 2005 betrug der Buchwert der technischen Anlagen und Maschinen der Gesellschaft € 51,3 Mio. ‰ Sicherungsabtretung von Rechten und Ansprüchen: Für die Dauer der Errichtung von Produktionslinie IV hat die Gesellschaft an die langfristigen Darlehensgeber Rechte und Ansprüche aus den in diesem Zusammenhang abzuschließenden Verträgen abgetreten. Die Gesellschaft ist zur Stellung zusätzlicher Sicherheiten verpflichtet, wenn sich das Kreditrisiko der Darlehensgeber nachträglich erhöht. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn einzelne Sicherheiten nachträglich wertlos werden. Erhält eine Pool-Bank von der Gesellschaft solche zusätzlichen Sicherheiten, sind diese Sicherheiten mit ihrer Bestellung automatisch in den Pool einbezogen. Gewährt eine Pool-Bank der Gesellschaft zusätzliche Kredite und erhält sie hierfür weitere Sicherheiten, so sind auch diese Sicherheiten in den Pool einbezogen; sie dienen aber vorrangig der Rückführung der zusätzlichen Kredite. Die Gesellschaft kann gepoolte Sicherheiten zur nachrangigen Sicherung anderer Ansprüche einer Pool-Bank einsetzen, wenn und soweit die übrigen Pool-Banken der Verwendung der Sicherheiten für solche Forderungen zugestimmt haben. Der Pool-Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Jede Bank ist berechtigt, durch Kündigung zum Quartalsende aus dem Pool-Vertrag auszuscheiden. In diesem Fall wird ein Anteil der Sicherheiten aus dem Pool auf die ausscheidende Bank übertragen, der ihrem Anteil am besicherten Kreditvolumen entspricht. Die Gesellschaft kann den Pool-Vertrag erst kündigen, wenn sie alle besicherten Forderungen erfüllt hat. 131



Bei den sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 4,2 Mio. zum 30. Juni 2005 handelt es sich um die langfristigen Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing der Produktionslinie IIA. Siehe „Geschäftstätigkeit – Sachanlagen“. ‰ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten: Die Gesellschaft wies zum 30. Juni 2005 kurzfristige Finanzverbindlichkeiten in Höhe von € 13,3 Mio. aus. Diese resultieren überwiegend aus der Inanspruchnahme von Kreditlinien. Die Gesellschaft verfügt derzeit über folgende Kreditlinien: ‰ Mit der Deutsche Kreditbank AG („DKB“) besteht ein Betriebsmittelkreditrahmen in Höhe von € 10,0 Mio. Der Vertrag ist unbefristet. Der Vertrag kann von der DKB jederzeit, ohne Einhaltung einer Frist und vorbehaltlos ohne Angaben von Gründen gekündigt werden. Ansonsten gelten die gesetzlichen Kündigungsrechte. ‰ Mit der Bayerische HypoVereinsbank AG („HVB“) besteht eine Kreditlinie in Höhe von € 10,0 Mio., die unter anderem auch als Avalkredit (in Euro sowie in Währung) in Anspruch genommen werden kann. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2006. Es gelten die gesetzlichen Kündigungsrechte. ‰ Mit der Kreissparkasse Bitterfeld besteht ein Kredit in laufender Rechnung über € 2,5 Mio. Der Vertrag ist unbefristet und jederzeit durch beide Parteien kündbar. ‰ Mit der Norddeutsche Landesbank Girozentrale Mitteldeutsche Landesbank („NordLB“) besteht ein Rahmenkreditvertrag über € 5,0 Mio. Der Rahmenkredit kann unter anderem auch als Avalkredit in Anspruch genommen werden. Der Rahmenkredit ist unbefristet und jederzeit durch beide Parteien kündbar. ‰ Mit der Deutsche Bank AG wurde im August 2005 eine Betriebsmittelkreditlinie in Höhe von € 7,5 Mio. vereinbart. Bis zu € 2,5 Mio. von diesem Betrag können als Akkreditivkredit in Anspruch genommen werden. Der Vertrag gilt bis auf Weiteres. Es gelten die gesetzlichen Kündigungsrechte. Der Bank ist eine Kündigung insbesondere dann möglich, wenn ein Kontrollwechsel in Bezug auf die Gesellschaft eintritt und eine Einigung über die Fortsetzung des Vertrags nicht rechtzeitig erzielt wird. Die durchschnittliche Verzinsung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten während des ersten Halbjahres 2005 betrug rund 7 %. Zur Besicherung ihrer kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten hat die Gesellschaft den vorgenannten Darlehensgebern (außer der Deutsche Bank AG) verschiedene Kreditsicherheiten bestellt, die durch Vertrag vom 31. August 2005 zu einem separaten Sicherheiten-Pool zusammengefasst wurden. Die Sicherheiten dienen somit der gleichrangigen Sicherung aller kurzfristigen Darlehensgeber. Im vorstehend beschriebenen Kreditvertrag hat die Gesellschaft mit der Deutschen Bank AG vereinbart, dass sie in den Pool-Vertrag mit einbezogen werden soll. Folgende Sicherheiten wurden in den Pool eingebracht: ‰ Globalzession sämtlicher Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund der sämtliche bestehenden und zukünftigen Forderungen der Gesellschaft an die vorstehend genannten kreditgebenden Banken zur Sicherung abgetreten wurden. Zum 30. Juni 2005 betrug der Bilanzposten „Forderungen aus Lieferung und Leistungen“ € 28,1 Mio. ‰ Raumsicherungsübereignung des Inventars und der Waren auf Grund der sämtliche Vorräte der Gesellschaft an die vorstehend genannten kreditgebenden Banken zur Sicherung übereignet wurden. Zum 30. Juni 2005 betrug der Bilanzposten „Vorräte“ € 30,3 Mio. Die Gesellschaft ist zur Stellung weiterer Sicherheiten verpflichtet, wenn sich das Kreditrisiko der Darlehensgeber erhöht. Erhält eine Pool-Bank von der Gesellschaft solche zusätzlichen Sicherheiten, so sind diese Sicherheiten mit ihrer Bestellung automatisch in den Pool einbezogen. Im Übrigen entsprechen die Vertragsbedingungen des kurzfristigen SicherheitenPools denjenigen des langfristigen Pool-Vertrages. Zur Kapitalausstattung der Gesellschaft siehe auch „Geschäftskapital, Kapitalisierung und Verschuldung“. 132



Fälligkeitsstruktur Die folgende Tabelle fasst zum 30. Juni 2005 die Fälligkeitsstruktur der sich aus der Bilanz ergebenden Verbindlichkeiten zusammen: Zum 30. Juni 2005 (in T€) (ungeprüft)



Langfristige Schulden Genussrechtskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stille Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langfristige Finanzverbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige langfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



14.450,0 4.092,0 13.050,4 4.213,7 804,4



Kurzfristige Schulden Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuerschulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



13.250,1 25.721,2 11.264,2 5.075,7 5.093,1



Die langfristigen Schulden der Gesellschaft (ohne Genussrechtskapital und stille Beteiligungen) betrugen am 30. Juni 2005 insgesamt € 18,1 Mio. (entspricht 10 % der Bilanzsumme). Die langfristigen Schulden der Gesellschaft (ohne Genussrechtskapital und stille Beteiligungen) bestehen etwa zu 72 % aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten und zu 23 % aus sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten (Finanzierungsleasing der Produktionslinie IIA). Die kurzfristigen Schulden betrugen am 30. Juni 2005 insgesamt € 60,4 Mio. (entspricht 34 % der Bilanzsumme). Die kurzfristigen Schulden bestehen etwa zu 43 % aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung, zu 22 % aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten, zu 19 % aus Steuerschulden, zu 8 % aus Rückstellungen und zu 8 % aus sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten (unter anderem aus Finanzierungsleasing der Produktionslinie IIA). Nicht in der Bilanz ausgewiesen sind die Abnahmeverpflichtungen der Gesellschaft aus den Lieferantenverträgen mit Wafer- und Silizium-Lieferanten. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Als außerbilanzielle sonstige finanzielle Verpflichtungen wies die Gesellschaft zum 12. September 2005 Abnahmeverpflichtungen gegenüber Lieferanten bezüglich Silizium und Wafern für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis zum Jahr 2015 in Höhe von insgesamt rund € 1.760,3 Mio. (30. Juni 2005: € 1.150,3 Mio.) aus. Für die Berechnung dieser Beträge wurden die zum 12. September bzw. 30. Juni 2005 geltenden Preise zugrunde gelegt. Grundsätzlich werden die Preise jedoch zumeist halbjährlich neu verhandelt, weshalb sich dieser Betrag auch dadurch signifikant verändern kann. In dem vorstehend dargestellten Volumen der Abnahmeverpflichtungen sind auch Abnahmeverpflichtungen der Gesellschaft in Bezug auf einen Waferliefervertrag enthalten, dessen Abschluss durch die Gewährung einer Garantie der Gesellschaft gegenüber dem Siliziumlieferanten des betroffenen Waferlieferanten für Zahlungspflichten des Waferlieferanten gegenüber dem Siliziumlieferanten aus dem zugrundeliegenden Siliziumliefervertrag ermöglicht wurde. Wird die Garantie von dem Siliziumlieferanten in Anpruch genommen, geht der Siliziumliefervertrag auf die Gesellschaft über und die Abnahmeverpflichtungen aus dem Waferliefervertrag werden hinfällig. Das EuroVolumen der Abnahmeverpflichtungen aus dem Waferliefervertrag übersteigt das durch die Gesellschaft garantierte Euro-Volumen aus dem Siliziumliefervertrag. Zu Angaben in Bezug auf diese Verträge und zur Verteilung der Abnahme- und Zahlungsverpflichtungen auf die einzelnen Jahre, siehe „Geschäftstätigkeit – Beschaffung“. 133



Die Gesellschaft gibt außerdem Produktgewährleistungen. Sie gewährleistet gegenüber ihren Kunden, dass die Zellen für die Dauer von zehn Jahren mindestens 90 % der Nennleistung erzielen. Im Übrigen gewährt sie ihren Kunden eine vertragliche Gewährleistung von ein bis zwei Jahren auf die von ihr veräußerten Zellen. Die Gesellschaft hat sich in einem Joint-Venture Vertrag verpflichtet, der EverQ in mehreren Stufen zunächst bis zu insgesamt € 11,0 Mio. als Eigenkapital zuzuführen. Von diesem Betrag hat die Gesellschaft bis zum 30. Juni 2005 rund € 3,0 Mio. eingezahlt. Im August 2005 wurden weitere € 2,5 Mio. eingezahlt. Kommt es zu einer Fremdfinanzierung (diesbezüglich besteht eine Absichtserklärung für insgesamt € 18,5 Mio.) so geht die Gesellschaft von einer verbleibenden Verpflichtung von € 0,9 Mio. aus. Das Bestellobligo für Sachanlagen betrug zum 30. Juni 2005 € 9,1 Mio. Es bestehen mehrere Leasingverträge (Operating Leases) für Kraftfahrzeuge. Die Leasingverträge sind über eine Laufzeit von 36 Monaten abgeschlossen worden und enthalten keine konkreten Verlängerungs- oder Kaufoption. Die monatlichen Leasingraten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Zum 30. Juni 2005 bestehen ausstehende Leasingzahlungen in Höhe von insgesamt T€ 92,0 (davon fällig bis zu einem Jahr T€ 49,2 und von länger als einem Jahr bis zu fünf Jahren T€ 42,8). Angaben über den Finanzierungsbedarf und erwartete Finanzierungsquellen Zur Finanzierung des weiteren Wachstums des Kerngeschäfts, von Investitionen in EverQ, CSG Solar, Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf Produkt- und Produktionsverbesserungen im Bereich der Kerngeschäftstätigkeit und zur Rückzahlung von stillen Beteiligungen in Höhe von rund € 4,1 Mio. besteht in den nächsten Jahren ein hoher Kapitalbedarf der Gesellschaft. (Zu den Einzelheiten, siehe „Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses“). Die Gesellschaft plant, den dargestellten Kapitalbedarf aus dem Nettoemissionserlös, dem Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit sowie der Aufnahme von Fremdkapital abzudecken. Der in Bezug auf eine Investitionsmaßnahme gewählte Mix dieser Finanzierungsmittel wird von Fall zu Fall anhand der konkreten Umstände festgelegt werden. Nach derzeitigem Stand der Planung rechnet die Gesellschaft damit, dass der der Planung entsprechende Kapitalbedarf aus den genannten Finanzierungsquellen gedeckt werden kann. Dabei erwartet die Gesellschaft, dass zukünftig die Bedeutung der Finanzierung von Investitionen aus ihrem Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit sowie durch Fremdkapital zunehmen wird. Obwohl derzeit keine konkreten Eigenkapitalmaßnahmen geplant sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es (insbesondere mittel- und langfristig) bei Planungsänderungen, veränderten Investitionsbedingungen oder der Entscheidung über zusätzliche derzeit noch nicht absehbare Investitionen zu einer weiteren Aufnahme von Eigenkapital kommt.



Wesentliche Unterschiede zwischen HGB und IFRS Im Folgenden werden die wesentlichen Unterschiede des Jahresabschlusses nach deutschen handelsrechtlichen Grundsätzen und nach IFRS-Regeln bezüglich verschiedener Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft dargestellt. Außerdem weichen die Rechnungslegungswerke unter anderem noch hinsichtlich des Umfangs der Anhangsangaben voneinander ab. Aufgrund der erstmaligen Bilanzierung nach IFRS im Jahre 2003 enthält auch der Anhang zum IFRS-Jahresabschlusses in Note 43 eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsunterschiede. Aktivierung von Entwicklungskosten Die Unterschiede zwischen den Posten nach HGB bzw. IFRS resultieren zum selbsterbrachten Entwicklungsleistungen. immaterielle Vermögensgegenstände des



Immaterielle Vermögensgegenstände in der Bilanz Teil aus der unterschiedlichen Behandlung von Während das HGB für nicht entgeltlich erworbene Anlagevermögens ein Bilanzierungsverbot vorsieht, 134



besteht nach IFRS ein Aktivierungsgebot, wenn es wahrscheinlich ist, dass dem Unternehmen der künftige Nutzen aus dem Vermögenswert zufließen wird, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Vermögenswerts verlässlich bewertet und eindeutig zugeordnet werden können und die technologische Realisierbarkeit nachgewiesen werden kann. Die unterschiedliche Behandlung von Entwicklungsleistungen betrifft auch die Position „Andere aktivierte Eigenleistungen“ der Gewinn- und Verlustrechnung. Nach IFRS werden selbsterstellten Entwicklungsleistungen ertragswirksam vereinnahmt, nach HGB ist dies nicht der Fall. Sachanlagen (technische Anlagen und Maschinen) Die Vermögenswerte des Sachanlagevermögens, also auch technische Anlagen und Maschinen, werden in der IFRS-Bilanz entsprechend ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Demgegenüber werden technische Anlagen und Maschinen, die vor dem 31. Dezember 2003 angeschafft wurden, in der HGB-Bilanz degressiv abgeschrieben. Technische Anlagen und Maschinen, deren Anschaffung nach dem 1. Januar 2004 erfolgte, werden dagegen (wie auch in der IFRS-Bilanz) entsprechend ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Obwohl vor dem 1. Januar 2004 angeschafft, werden seit diesem Zeitpunkt auch die technischen Anlagen und Maschinen der Produktionslinie IIB in der HGB-Bilanz entsprechend ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Unterschiede des Sachanlagevermögens im Hinblick auf technische Anlagen und Maschinen zwischen HGB- und IFRS-Bilanz ergeben sich aus dieser unterschiedlichen Behandlung hinsichtlich der Abschreibungsmethode. Im Jahr 2004 erfolgte die dargestellte Angleichung der diesbezüglichen HGB-Bilanzierung an die IFRS-Bilanzierung, um diese Unterschiede langfristig anzugleichen. In Bezug auf eine Produktionslinie besteht ein Leasingverhältnis. Unter HGB wird dieses als Operating-Lease bilanziert. Das heißt, die Produktionslinie wird in der HGB-Bilanz nicht als Vermögenswert des Sachanlagevermögens bilanziert und folglich auch nicht abgeschrieben. Die Leasingraten werden in der HGB-Gewinn- und Verlustrechnung als sonstiger betrieblicher Aufwand verbucht. Demgegenüber wird die Produktionslinie nach IFRS als Finanzierungsleasing behandelt und in der Bilanz als Sachanlage mit dem Barwert der Mindestleasingzahlung aktiviert und in gleicher Höhe wird eine sonstige Verbindlichkeit passiviert. (Dabei wird der kurzfristige Anteil der Leasingverbindlichkeit unter „Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten“ und der langfristige Anteil unter „Sonstige langfristige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.) Der Leasinggegenstand wird über die Grundmietzeit planmäßig linear abgeschrieben. Die unter HGB als Leasingaufwand gezeigte regelmäßige Zahlung zerfällt unter IFRS in eine Tilgung und eine Zinszahlung (Zinsaufwand) für die aus dem Leasingverhältnis resultierende Verbindlichkeit. Der Zinsanteil wird in der IFRS-Gewinn und Verlustrechnung als Zinsaufwand erfasst. Aktienoptionen Im Rahmen von Aktienoptionsplänen wurden Mitarbeitern Optionen auf Aktien gewährt, die sie zum Ausübungszeitpunkt berechtigen, eine festgelegte Anzahl von Aktien zum festgelegten Bezugskurs zu erwerben. Siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Aktienoptionsund sonstige Bonusprogramme“. Nach IFRS werden diese Optionen zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe auf Basis eines Optionspreismodells mit dem auf den Ausgabezeitpunkt bezogenen beizulegenden Zeitwert (fair value) bewertet. Der fair value ist gemäß IFRS über die jeweilige Vesting-Period als Personalaufwand aufwandswirksam zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist in diesem Zeitraum ein diesem Aufwand entsprechender Betrag in der IFRS-Bilanz in die Kapitalrücklage einzustellen. Siehe „ – Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – Aktienoptionspläne“. Da der Gesellschaft bei Ausgabe der Optionen keine tatsächlichen Aufwendungen im Sinne eines Mittelabflusses entstehen, wird demgegenüber nach HGB bei der Ausgabe von Aktienoptionen kein Aufwand erfasst und erfolgt auch keine Einstellung in eine Eigenkapitalposition. Nach HGB ist somit die Ausgabe von Aktienoptionen unter Aktienoptionsplänen bilanz- und aufwandsneutral. 135



Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen Erhaltene Investitionszuwendungen werden unter IFRS in einen Sonderposten für Investitionszuwendungen eingestellt und analog der Nutzungsdauer der geförderten Vermögenswerte zeitanteilig ertragswirksam aufgelöst. Siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – Bilanzierung von Investitionszuwendungen“. Demgegenüber wurde nach HGB bis 2003 lediglich ein bilanzieller Sonderposten für die Investitionszuschüsse gebildet. Die Investitionszulagen nach Investitionszulagegesetz wurden bis 2003 sofort ergebniswirksam vereinnahmt. Auf Grund dieses Sachverhalts als auch der weiter oben dargestellten unterschiedlichen handelsrechtlichen Abschreibung bei einigen Sachanlagen ergibt sich insoweit ein divergierender Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen zwischen HGB und IFRS als auch unterschiedliche sonstige betriebliche Erträge in der Gewinn- und Verlustrechnung aus der ergebniswirksamen Auflösung dieses Sonderpostens. Genussrechtskapital Ende des Jahres 2004 wurde Genussrechtskapital in Höhe von € 15,0 Mio. ausgegeben. Unter IFRS wurde das Genussrechtskapital vermindert um die Transaktions- und sonstigen Anschaffungsnebenkosten in Höhe des sich ergebenden Restbetrages (€ 14,4 Mio.) passiviert. Die Transaktions- und sonstigen Anschaffungsnebenkosten werden in Höhe ihres monatlichen Barwertes über die Vertragslaufzeit auf der Passivseite eingestellt. Demgegenüber wurde das Genussrechtskapital in der HGB-Bilanz in voller Höhe (€ 15,0 Mio.) passiviert und die diesbezüglichen Transaktions- und sonstigen Anschaffungskosten wurden sofort aufwandswirksam in der HGB-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Nach HGB ist die Bilanzierung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden, zulässig. Eine solche Rückstellung wurde im Jahr 2003 gebildet. Nach IFRS ist demgegenüber die Bildung einer solchen Rückstellung nicht zulässig. Anpassung Ingangsetzungsaufwand Im HGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002 wurden die aktivierten Ingangsetzungsaufwendungen (€ 1,0 Mio.) in voller Höhe abgeschrieben. Da nach IFRS ein Ansatz von Ingangsetzungsaufwendungen nicht gestattet ist, wurde diese Bilanzposition nach IFRS eliminiert. Korrespondierend wurden die erfolgten Abschreibungen des Ingangsetzungsaufwandes rückgängig gemacht. Rückstellung für latente Steuern Nach IFRS sind für sämtliche temporären Differenzen zwischen den Wertansätzen der Steuerbilanz und der IFRS-Bilanz latente Steuern zu bilden, soweit von einer Kompensation des Ergebnisunterschiedes infolge der Unterschiede zwischen den Bilanzierungs- und steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften ausgegangen werden kann. Die gebildete passive Latenz geht von einer zukünftigen Verrechnungsmöglichkeit aller temporären Differenzen aus. Zeitlich begrenzte Differenzen (timing differences) ergeben sich, wenn Aufwendungen bzw. Erträge im Abschluss gemäß IFRS im Vergleich zur steuerrechtlichen Gewinnermittlung nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten berücksichtigt werden. Die Aufwendungen bzw. Erträge fallen in IFRS und HGB in gleicher Höhe an, allerdings in unterschiedlichen Geschäftsjahren. Über einen mehrperiodigen Zeitraum gleichen sich diese Differenzen vollständig aus. Die derzeit passivierten latenten Steuern bedeuten, dass der Gewinn nach steuerrechtlichen Gewinnermittlungsvorschriften derzeit niedriger ist als nach IFRS. 136



ORGANE DER GESELLSCHAFT UND BESCHÄFTIGTE Überblick Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Die Kompetenzen dieser Organe sind im Aktiengesetz, in der Satzung und den Geschäftsordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat geregelt. Der Vorstand leitet die Gesellschaft unter eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland, der Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnungen für den Vorstand und den Aufsichtsrat sowie unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Hauptversammlung. Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten. Der Vorstand hat zu gewährleisten, dass innerhalb der Gesellschaft ein angemessenes Risikomanagement und ein internes Überwachungssystem eingerichtet und betrieben werden, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden können. Dieses Risikosystem wurde angesichts des in den letzten Jahren realisierten Wachstums sowie der weiteren Wachstumspläne überprüft, teilweise ergänzt und im ersten Halbjahr 2005 dokumentiert (siehe „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit dem schnellen Wachstum der Gesellschaft“). Der Vorstand ist gegenüber dem Aufsichtsrat berichtspflichtig. Insbesondere ist der Vorstand verpflichtet, dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und strategischer Maßnahmen zu berichten. Der Vorstand hat dabei auch Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen darzustellen. Außerdem ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats aus sonstigen wichtigen Anlässen zu berichten. Der Aufsichtsrat kann zudem jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen. Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat bestellt und können aus wichtigem Grund abberufen werden. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Geschäftsführung zu überwachen und zu beraten. Ein Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft kann grundsätzlich nicht zugleich Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein. Für einen im Voraus begrenzten Zeitraum, höchstens für insgesamt ein Jahr, kann der Aufsichtsrat einzelne seiner Mitglieder zu Stellvertretern von fehlenden oder verhinderten Vorstandsmitgliedern bestellen. Während ihrer Amtszeit als Stellvertreter von Vorstandsmitgliedern können die Aufsichtsratsmitglieder keine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ausüben. Nach deutschem Aktienrecht können Maßnahmen der Geschäftsführung dem Aufsichtsrat nicht übertragen werden. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25. Februar 2005 festgelegt, dass bestimmte Arten von Geschäften und sonstigen Maßnahmen der Gesellschaft der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. In diesen Fällen ist der Vorstand verpflichtet, die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats einzuholen (siehe „– Aufsichtsrat – Einführung”). Den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats obliegen gegenüber der Gesellschaft Treue- und Sorgfaltspflichten. Bei der Erfüllung dieser Pflichten ist ein weites Spektrum von Interessen, insbesondere der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, ihrer Mitarbeiter, ihrer Gläubiger und der Allgemeinheit zu beachten. Der Vorstand muss insbesondere auch die Rechte der Aktionäre auf Gleichbehandlung und gleiche Information beachten. Nach deutschem Aktienrecht ist es einzelnen Aktionären, wie jeder anderen Person, untersagt, ihren Einfluss auf die Gesellschaft dazu zu benutzen, ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats zu einer für die Gesellschaft schädlichen Handlung zu bestimmen. Wer unter Verwendung seines Einflusses ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats, einen Prokuristen oder einen Handlungsbevollmächtigten dazu veranlasst, zum Schaden der Gesellschaft oder ihrer Aktionäre zu handeln, ist der Gesellschaft zum Ersatz des ihr daraus 137



entstehenden Schadens verpflichtet. Daneben haften die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats gesamtschuldnerisch, wenn sie unter Verletzung ihrer Pflichten gehandelt haben und infolgedessen der Gesellschaft ein Schaden entstanden ist. Haben Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats ihre Pflichten gegenüber der Gesellschaft verletzt und ist infolgedessen der Gesellschaft ein Schaden entstanden, können zunächst Schadensersatzansprüche gegen die Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats von der Gesellschaft selbst gerichtlich geltend gemacht werden, wobei diese bei Ansprüchen gegen Aufsichtsratsmitglieder vom Vorstand und bei Ansprüchen gegen Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat vertreten wird. Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist der Aufsichtsrat verpflichtet, voraussichtlich durchsetzbare Schadensersatzansprüche gegen den Vorstand geltend zu machen, es sei denn, gewichtige Gründe des Gesellschaftswohls sprechen gegen eine Geltendmachung und diese Gründe überwiegen oder sind zumindest gleichwertig mit den Gründen, die für eine Geltendmachung sprechen. Entscheidet sich das jeweilige vertretungsberechtigte Organ gegen eine Anspruchsverfolgung, müssen Ersatzansprüche der Gesellschaft gegen Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats geltend gemacht werden, wenn die Hauptversammlung dies mit einfacher Stimmenmehrheit beschließt. Vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG), das für den 1. November 2005 vorgesehen ist, gilt in Bezug auf die Geltendmachung von Ersatzansprüchen durch Aktionärsminderheiten folgendes: Eine Minderheit von Aktionären, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, kann die Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegen Organmitglieder verlangen und zur Geldentmachung besondere Vertreter gerichtlich bestellen lassen. Liegen Tatsachen vor, die den dringenden Verdacht rechtfertigen, dass der Gesellschaft durch Unredlichkeiten oder grobe Pflichtverletzungen Schaden zugefügt wurde, besteht darüber hinaus für Aktionäre, deren Aktienbesitz zusammen 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von € 500.000 erreicht, die Möglichkeit, bei Gericht die Bestellung eines besonderen Vertreters zu beantragen, der damit betraut wird, die Ersatzansprüche geltend zu machen. Durch das UMAG werden mit Wirkung zum 1. November 2005 die vorstehend dargestellten Regelungen in Bezug auf die Geltendmachung von Ersatzansprüchen durch Aktionärsminderheiten wie folgt novelliert. Wie bisher müssen nach den Regelungen des UMAG Ersatzansprüche der Gesellschaft gegen Organmitglieder geltend gemacht werden, wenn es die Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschließt. Dabei können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von € 1.000.000 erreichen, die Bestellung eines Vertreters zur Geltendmachung der Ersatzansprüche beantragen. Darüber hinaus können Aktionäre, deren Anteile im Zeitpunkt der Antragstellung zusammen den einhundertsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von € 100.000 erreichen, die Zulassung einer Klage beim Landgericht am Sitz der Gesellschaft zur Geltendmachung der Ersatzansprüche der Gesellschaft im eigenen Namen beantragen. Voraussetzung der Klagezulassung ist unter anderem, dass die Aktionäre die Gesellschaft unter Setzung einer angemessenen Frist vergeblich aufgefordert haben, selbst Klage zu erheben, und Tatsachen vorliegen, die den Verdacht rechtfertigen, dass der Gesellschaft durch Unredlichkeit oder grobe Verletzung des Gesetzes oder der Satzung ein Schaden entstanden ist. Die Gesellschaft ist jederzeit berechtigt, ihren Ersatzanspruch selbst geltend zu machen; mit Klageerhebung durch die Gesellschaft wird ein anhängiges Zulassungs- oder Klageverfahren der Aktionäre unzulässig. Die Gesellschaft kann erst drei Jahre nach der Entstehung eines Anspruchs und nur dann auf Ersatzansprüche gegen Organmitglieder verzichten oder sich über sie vergleichen, wenn die Aktionäre dies in der Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen und nicht eine Minderheit von Aktionären, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift Widerspruch erhebt. 138



Corporate Governance Kodex Die von der Bundesministerin für Justiz im September 2001 eingesetzte „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ hat am 26. Februar 2002 den Deutschen Corporate Governance Kodex („Kodex“) verabschiedet und zuletzt am 2. Juni 2005 geändert (in Kraft getreten am 12. Juli 2005). Der Kodex beinhaltet Empfehlungen und Anregungen zur Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften. Er orientiert sich dabei an international und national anerkannten Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Der Kodex soll das deutsche Corporate Governance System transparent und nachvollziehbar machen. Der Kodex enthält Empfehlungen (so genannte „Soll-Vorschriften“) und Anregungen (so genannte „KannVorschriften“) zur Corporate Governance in Bezug auf Aktionäre und Hauptversammlung, Vorstand und Aufsichtsrat, Transparenz, Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Der durch das Vorstandsvergütungs-Offenlegungsgesetz vorgesehene individualisierten Ausweis der Bezüge des Vorstands im Jahresabschluss (erstmals für den Jahresabschluss 2006) ist noch nicht vom Kodex berücksichtigt. Es besteht keine Pflicht, den Empfehlungen oder Anregungen des Kodex zu entsprechen. Das Aktienrecht verpflichtet Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft lediglich, jährlich entweder zu erklären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde und wird oder zu erklären, welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden. Die Erklärung ist den Aktionären dauerhaft zugänglich zu machen. Von den im Kodex enthaltenen Anregungen kann ohne Offenlegung abgewichen werden. In ihrer gemeinsamen Erklärung vom 22. August 2005 haben Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft erklärt, den Empfehlungen des Kodex mit folgenden Ausnahmen zu entsprechen: ‰ Abweichend von Ziffer 3.8 des Kodex hat die Gesellschaft für Vorstand und Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung ohne Selbstbehalt abgeschlossen. Vorstand und Aufsichtsrat vertreten die Auffassung, dass der Selbstbehalt einer D&O-Versicherung kein adäquates Mittel für das Erreichen der Ziele des Kodex ist. Solche Selbstbehalte werden in der Regel durch die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats versichert, so dass die eigentliche Funktion des Selbstbehaltes in die Leere läuft und es sich somit letztendlich nur um eine Frage der Höhe der Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats handelt. Daher ist ein Selbstbehalt im Ausland unüblich. ‰ Abweichend von Ziffer 6.6 des Kodex ist eine getrennte Angabe des Gesamtbesitzes von Aktien oder sich darauf beziehender Finanzinstrumente nach Vorstand und Aufsichtsrat im Corporate Governance Bericht nicht beabsichtigt, selbst wenn der Gesamtbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 1 % der Aktien der Gesellschaft übersteigt. Vorstand und Aufsichtsrat vertreten die Auffassung, dass die Mitteilungspflichten ausreichen, welche das Gesetz vorsieht, wenn der Anteilsbesitz eines Aktionärs bestimmte Schwellenwerte überschreitet.



Vorstand Einführung Der Vorstand der Gesellschaft besteht nach der Satzung aus einer oder mehreren Personen. Die genaue Anzahl der Mitglieder wird vom Aufsichtsrat festgelegt. Gegenwärtig hat der Vorstand vier Mitglieder. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und beruft diese ab. Er hat einen Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands zu ernennen. Die Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern des Vorstands ist zulässig. Die Vorstandsmitglieder werden für höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung für jeweils weitere fünf Jahre ist zulässig. Aus wichtigem Grund kann der Aufsichtsrat die Bestellung eines Vorstandsmitglieds vor Ablauf von dessen Amtszeit widerrufen, etwa bei grober Pflichtverletzung oder wenn die Hauptversammlung dem Vorstandsmitglied das Vertrauen entzieht. Von dem durch die Bestellung eines Vorstandsmitglieds begründeten organschaftlichen Rechtsverhältnis ist das 139



Anstellungsverhältnis des Vorstandsmitglieds mit der Gesellschaft zu unterscheiden. Auch für dieses gilt eine Höchstdauer von fünf Jahren, wobei es zulässig ist, eine automatische Verlängerung des Anstellungsvertrags für den Fall vorzusehen, dass die Bestellung erneuert wird. Ansonsten gelten für das Anstellungsverhältnis und dessen Beendigung die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu Dienstverhältnissen. Der Aufsichtsrat erlässt und ändert die Geschäftsordnung für den Vorstand. Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein Mitglied des Vorstands zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Ein Mitglied des Vorstands ist nicht befugt, Rechtsgeschäfte der Gesellschaft mit sich selbst abzuschließen, am Abschluss solcher Geschäfte mitzuwirken oder darüber abzustimmen. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungsbefugnis erteilen oder sie vom Verbot der Mehrfachvertretung (§ 181 Alt. 2 BGB) befreien. Es besteht derzeit keine Alleinvertretungsbefugnis eines Vorstands und es wurde bislang keine Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung erteilt. Ressorts Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft gemeinschaftlich (Kollegialprinzip). Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands handelt jedes Vorstandsmitglied in dem ihm zugewiesenen Bereich selbstständig und eigenverantwortlich, ist aber gehalten, die ressortbezogenen Interessen stets dem Gesamtwohl der Gesellschaft unterzuordnen. Mitglieder des Vorstands Die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie deren jeweilige Ressortzuständigkeit sind in der folgenden Übersicht aufgeführt. Name (Alter)



Mitglied seit



Bestellt bis



Zuständigkeit



Charles Anton Milner (44 Jahre)



April 2000



30. Juni 2007



Vorstandsvorsitzender; Strategie/Beteiligungen; Geschäftsentwicklung; Vermarktung und Verkauf; Wafer- und Siliziumeinkauf; Öffentlichkeitsarbeit



Reiner Lemoine (56 Jahre)



November 1999



30. Juni 2007



Forschung & Entwicklungs-Strategie; technologische Entwicklungen; Verbesserungen und Optimierung der Prozesse; wissenschaftliche Projekte



Thomas Schmidt (47 Jahre)



April 2004



30. Juni 2007



Produktion; Management der Zulieferkette; Qualitätsmanagement; Sicherheit; Technische Dienste



Dr. Hartmut Schüning (46 Jahre)



Oktober 2004



30. September 2007



Finanzen, Investor Relations, Personal, IT, Recht



Charles Anton Milner, Vorstandsvorsitzender Charles Anton Milner, geboren am 17. Februar 1961, studierte Chemical Engineering (Chemie-Ingenieurwesen) am Imperial College (Universität London), Vereinigtes Königreich, und schloss das Studium als Diplom-Ingenieur ab. Zusätzlich erwarb er einen Master of Business Administration (INSEAD Frankreich). Von 1984 bis 1992 war er bei der Royal Dutch/ Shell Group in den Bereichen Ölhandel (Risikomanagement), Gashandel und Geschäftsanalyse tätig. Im Jahr 1993 wechselte er zu McKinsey & Company, Inc., Berlin. Dort war er bis 1999 zunächst als Senior Consultant und später als Senior Engagement Manager unter anderem in den Bereichen Finanzanalyse, Beschaffung, Marketing & Sales, Unternehmensentwicklung tätig. Seit April 2000 ist er Mitglied des Vorstands der Gesellschaft. 140



Reiner Lemoine Reiner Lemoine, geboren am 2. Februar 1949, studierte Luft- und Raumfahrttechnik am Institut der Technischen Universität Berlin und schloss das Studium als Diplom-Ingenieur ab. Im Jahr 1978 war er an der Gründung der Wuseltronik GbR, einem Ingenieurbüro für Industrieelektronik und regenerativer Energietechnik, beteiligt. Bis 1996 war Reiner Lemoine dort als geschäftsführender Gesellschafter tätig. 1984 war Reiner Lemoine an der Gründung der Genossenschaft Berliner Ingenieurskollektive GBl e.G. beteiligt. Neben seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Aufsichtsrates leitete er dort ein Forschungsvorhaben zur Fertigungstechnik von Windmühlenflügeln. Im Jahr 1996 war Reiner Lemoine an der Gründung der SOLON AG für Solartechnik beteiligt. Von der Gründung bis Mai 2000 war Reiner Lemoine als Vorstandsmitglied der SOLON AG für Solartechnik für die Bereiche Produktion und Technologie zuständig. Seitdem ist er Mitglied des Aufsichtsrats der SOLON AG für Solartechnik. Seit November 1999 ist Reiner Lemoine Mitglied des Vorstands der Gesellschaft. Thomas Schmidt Thomas Schmidt, geboren am 22. November 1957, absolvierte eine Ausbildung bei der Siemens AG zum Facharbeiter für Nachrichtentechnik. Ab April 1976 war er dort als Facharbeiter im Fernmeldeanlagenbau und ab Mai 1977 bis Juli 1991 als Bauleiter im Fernmelde-, Rohrpost- und Alarmanlagenbau tätig. In der Zeit von August 1991 bis Mai 1995 arbeitete er im Heinrich-Hertz-Institut als technischer Angestellter. Von Juni 1985 bis Januar 1996 war er als Gründer, Teilhaber und technischer Geschäftsführer der Ultra Tube GmbH tätig. Daneben war Herr Schmidt von Februar 1986 bis Juli 1989 als Gründer, Teilhaber und Geschäftsführer der GUT Gesellschaft für Umwelttechnik GmbH tätig. Für die Dräger Tescom GmbH arbeitete er von Februar 1996 bis September 1999 als Vertriebsleiter, Sales & Marketing Manager. In der Zeit von Oktober 1999 bis Mai 2000 war er als Leiter Projektmanagement bei der Reinhold Fäth GmbH (jetzt Kinetics Germany GmbH) tätig. Von Juni 2000 bis November 2001 arbeitete Thomas Schmidt als technischer Leiter, Sales & Marketing bei der Kinetics Germany GmbH. Von November 2001 war er zusätzlich als General Manager bei der Kinetics Germany GmbH tätig, bis er zu der Q-Cells AG als Operations Manager wechselte. Seit April 2004 ist Thomas Schmidt im Vorstand der Gesellschaft. Dr. Hartmut Schüning Dr. Hartmut Schüning, geboren am 7. März 1959, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg und schloss das Studium als Diplom-Kaufmann ab. Daran schloss sich ein Promotionsstudium der Volkswirtschaftslehre am Institut für Außenhandel und Überseewirtschaft der Universität Hamburg an. In der Zeit von 1986 bis 1997 war Herr Dr. Schüning bei der Price Waterhouse Coopers Deutsche Revision AG tätig, zunächst als Prüfungsassistent (1986-1987), dann als Revisor (1988-1989) und schließlich als Prüfungsleiter und Berater (1990-1997). Im Jahr 1997 wechselte er zur tecis Gruppe. Dort war er als Vorstandsmitglied bis 2002 für den kaufmännischen Bereich (Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Personal, IT, Organisation, Innenrevision, Recht und Investors Relations) zuständig. Anfang Januar 2003 wechselte er zur edding AG und war dort Mitglied des Vorstands, ebenfalls verantwortlich für den kaufmännischen Bereich, bis er zu der Q-Cells AG wechselte. Seit Oktober 2004 ist er im Vorstand der Gesellschaft. Die Mitglieder des Vorstands sind unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft erreichbar. Die Mitglieder des Vorstandes waren in den letzten fünf Jahren nicht an Insolvenzen, Insolvenzverwaltungen oder Liquidationen von Unternehmen, bei denen sie Verwaltungs-, Geschäftsführungs-, Aufsichtsorgan oder Mitglied des oberen Managements waren, beteiligt. Die Mitglieder des Vorstands wurden in den letzten fünf Jahren nicht wegen betrügerischer Straftaten verurteilt und gegen sie wurde in den letzten fünf Jahren keine öffentliche Anschuldigung und/oder Sanktion von Seiten gesetzlicher Behörden oder 141



Regulierungsbehörden (einschließlich von Berufsverbänden) erhoben bzw. verhängt. Keines der Mitglieder des Vorstands wurde in den letzten fünf Jahren von einem Gericht für die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgan eines Emittenten oder für die Tätigkeit im Management oder für die Führung der Geschäfte eines Emittenten als untauglich angesehen. Es bestehen weder verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Vorstands noch zwischen Mitgliedern des Vorstands und Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Die Mandate, die von den derzeit amtierenden Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft während der letzten fünf Jahre in Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorganen außerhalb der Gesellschaft ausgeübt worden sind, sind in der folgenden Übersicht aufgeführt. Sofern nicht jeweils nachfolgend gegenteilig angegeben, bestehen diese Mandate weiter fort. Name



Funktion/Gesellschaft



Charles Anton Milner . . . . . . . Aufsichtsratsmitglied bei der CSG Solar AG Aufsichtsratsmitglied bei der EverQ GmbH Direktor der EPIA (European Photovoltaic Industry Association) Mitglied des Steering Committee Photovoltaic-Platform (EU-Beirat) Geschäftsführer bei der Milner Vermögensverwaltung GmbH Geschäftsführer bei der Milner Solarbeteiligungen GmbH Reiner Lemoine . . . . . . . . . . . Aufsichtsratsmitglied bei der SOLON AG für Solartechnik PV-TEC Beirat Fraunhofer Institut Solare Energiesysteme Wissenschaftlicher Beirat des Instituts für Solarenergieforschung GmbH Thomas Schmidt . . . . . . . . . . keine Dr. Hartmut Schüning . . . . . . Ehemaliges Mitglied des Vorstands der tecis Holding AG von 1997 bis 2002 Ehemaliges Mitglied des Vorstands der edding AG von 2003 bis 2004 Vergütung, Aktienoptionen und Beteiligung an der Gesellschaft Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands setzt sich zusammen aus einem jährlichen Fixgehalt sowie einem variablen Anteil, der sich daran orientiert, inwieweit das geplante Ergebnis nach Steuern (EAT – Earnings after Tax) erreicht wird. Der variable Anteil beträgt bei vollständiger Planerreichung 100 % des Fixgehaltes. Bei einer Über- oder Untererfüllung des Planergebnisses steigt bzw. fällt der Prozentsatz der Tantieme entsprechend; die Tantieme kann bei Übererfüllung also auch über 100 % des Fixgehaltes betragen. Wird das Planergebnis nach Steuern zu weniger als 70 % erreicht, wird kein variabler Anteil geschuldet. Künftig soll daneben ein Bonus gewährt werden, der von der Erreichung individueller Ziele abhängig ist. Die Mitglieder des Vorstandes erhielten im ersten Halbjahr 2005 Bezüge in Höhe von T€ 764,6, davon fixe Bestandteile T€ 296,9, variable Bestandteile in Höhe von T€ 420,8 sowie T€ 46,9 für 1.336 in 2004 gewährte Aktienoptionen. Im Geschäftsjahr 2004 beliefen sich die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft auf T€ 964,2, davon fixe Bestandteile in Höhe von T€ 364,3, variable Bestandteile in Höhe von T€ 537,2 sowie T€ 62,7 für 1.336 in 2004 gewährte Aktienoptionen. Den Vorstandsmitgliedern wird aufgrund ihrer Anstellungsverträge ein Dienstwagen mit einem Anschaffungswert von bis zu T€ 40 zzgl. Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt; die damit verbundenen Kosten trägt die Gesellschaft. 142



Es besteht eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) für die Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft. Die Prämien werden von der Gesellschaft getragen. Die Vorstands-Anstellungsverträge sehen vor, dass im Falle des Todes des betreffenden Vorstandsmitglieds seine Hinterbliebenen das Grundgehalt noch für die Dauer von sechs Monaten, beginnend mit dem Ablauf des Sterbemonats, erhalten. Im übrigen sehen die Vorstands-Anstellungsverträge keinerlei Vergünstigungen bei Beendigung des Dienstleistungsverhältnisses vor. Mit Mitgliedern des Vorstands bestehen keine nachvertraglichen Wettbewerbsverbote. Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird in voller Höhe von der Gesellschaft getragen. Pensionsansprüche der Vorstandsmitglieder gegen die Gesellschaft bestehen nicht, deshalb bestehen auch keine diesbezüglichen Rückstellungen bei der Gesellschaft. Die Anstellungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern sehen Geheimhaltungsklauseln vor, nach denen die Vorstände alle betrieblichen Angelegenheiten, insbesondere Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse der Gesellschaft und ihrer Kunden auch nach dem Ausscheiden weder verwerten noch Dritten mitteilen dürfen. Für alle unter das Urheberrecht fallenden Arbeitsergebnisse, die aus der Tätigkeit der Vorstände bei der Gesellschaft entstanden sind, haben die Vorstände der Gesellschaft ein ausschließliches und unbeschränktes Nutzungsrecht eingeräumt. Vor Durchführung der Kapitalerhöhung und des Angebotes halten die Mitglieder des Vorstands unmittelbar oder mittelbar über von ihnen beherrschte Gesellschaften insgesamt 3.538.320 Aktien an der Q-Cells AG. Dies entspricht einer Beteiligung von 11,7 % am Grundkapital. Nach Durchführung des Angebots (bei vollständiger Ausübung der GreenshoeOption) werden sie voraussichtlich insgesamt 3.007.572 Aktien der Gesellschaft halten. Dies entspricht einer Beteiligung von 8,2 % am Grundkapital. Darüber hinaus halten die Vorstandsmitglieder insgesamt vor Durchführung der Kapitalerhöhung und des Angebotes Aktienoptionen, die sie zum Bezug von insgesamt 423.936 Aktien der Gesellschaft berechtigen. Unter dem Aktienoptionsprogramm 2003 haben die Vorstandsmitglieder Aktienoptionen erhalten, die zum Bezug von insgesamt 368.736 Aktien zum Basispreis von € 2,72 je Aktie berechtigen. Unter dem Aktienoptionsprogramm 2005 haben die Vorstandsmitglieder Aktienoptionen erhalten, die zum Bezug von 55.200 Aktien zum Basispreis von € 5,25 je Aktie berechtigen. Zu Einzelheiten siehe „Aktienoptions- und sonstige Bonusprogramme – Aktienoptionsprogramm 2003/Aktienoptionsprogramm 2005“.



Aufsichtsrat Einführung Der Aufsichtsrat besteht satzungsgemäß aus neun Mitgliedern. Sechs Mitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt und drei Mitglieder werden von den Arbeitnehmern nach den Vorschriften des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat gewählt. Mit Bekanntmachung vom 1. Juli 2005 teilte die Gesellschaft mit, dass sie mehr als 500 Arbeitnehmer hat und deshalb den Vorschriften des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat unterfällt. Durch diese Bekanntmachung wurde das gesetzlich vorgesehene Verfahren zur Neubesetzung des Aufsichtsrats eingeleitet. In der Hauptversammlung vom 16. August 2005 wurde die Satzung der Gesellschaft unter anderem hinsichtlich der Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats an die gesetzlichen Vorgaben von sechs auf neun angepasst und in der Hauptversammlung vom 19. September 2005 wurden die von der Hauptversammlung zu bestellenden Mitglieder des Aufsichtsrats neu bestellt. Von den drei Aufsichtsratsmitgliedern, die von den Arbeitnehmern zu bestellen sind, müssen mindestens zwei als Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt sein. Das Wahlverfahren der Arbeitnehmervertreter hat am 29. August 2005 begonnen. Die Ernennung der 143



Arbeitnehmervertreter ist daher für voraussichtlich Mitte Dezember 2005 vorgesehen. Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Stendal vom 22. August 2005 sind drei Arbeitnehmer gemäß § 104 AktG bis zum Abschluss der Arbeitnehmervertreterwahlen in den Aufsichtsrat bestellt worden. Die sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann eine kürzere Amtsdauer bestimmen. Die Hauptversammlung kann ein von ihr gewähltes Aufsichtsratsmitglied mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen abwählen. Für die Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre können Ersatzmitglieder gewählt werden, die in einer bei der Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder treten. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds der Aktionäre, so erlischt sein Amt mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, in der mit einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst, ein neues Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds bestellt, besteht sein Amt für den Rest der ursprünglichen Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds. Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmervertreter richtet sich nach dem Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat. Gemäß den Vorschriften der Satzung können die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats ihr Amt auch ohne wichtigen Grund unter Einhaltung einer Frist von acht Wochen niederlegen. Die Satzung sieht hierfür eine schriftliche Erklärung vor, die an den Vorstand zu richten ist. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die jeweilige Amtszeit dieser Personen. Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat den jeweiligen Nachfolger unverzüglich für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen neu zu wählen. Der Stellvertreter hat die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, wenn dieser verhindert ist. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Nach den Vorschriften der Geschäftsordnung können außerhalb von Sitzungen Beschlüsse im Rahmen von Telefonoder Videokonferenzen gefasst werden; insoweit besteht kein Recht zum Widerspruch gegen die Form der Beschlussfassung. Eine Beschlussfassung ist ferner durch schriftliche, telegrafische, fernmündliche oder fernschriftliche Stimmabgabe zulässig, wenn sie der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder bei dessen Verhinderung der Stellvertreter anordnet und wenn ihr kein Mitglied unverzüglich nach Erhalt der Beschlussvorlage widerspricht. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnehmen. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung etwas anderes vorgeschrieben ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung die seines Stellvertreters, den Ausschlag. Der Aufsichtsrat hat jederzeit das Recht, die gesamte Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen. Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie die Vermögensgegenstände einsehen und prüfen. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem gesetzlich festgelegten Umfang zu berichten. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat jederzeit einen Bericht verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und gesellschaftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über geschäftliche Vorgänge bei diesen Unternehmen, die für die Lage der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sein können. 144



Der Aufsichtsrat hat bestimmt, dass die nachfolgenden Geschäfte des Vorstands der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen: ‰ die Festlegung des Jahresplans und der Mehrjahrespläne; ‰ die Aufgabe bestehender oder die Aufnahme neuer Geschäftszweige; ‰ die Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen; ‰ die Übernahme und Aufgabe von Beteiligungen an anderen Unternehmen und die Gründung, Auflösung und Verschmelzung von Beteiligungsgesellschaften; ‰ den Erwerb, die Veräußerung grundstücksgleichen Rechten;



sowie



die



Belastung



von



Grundstücken



und



‰ die Veräußerung von Betrieben und Betriebsteilen; ‰ die Erteilung von Prokuren und Bestellung solcher Handlungsbevollmächtigter, deren Vollmacht sich auf den gesamten Geschäftsbetrieb bezieht (z.B. Generalbevollmächtigter); ‰ die Aufnahme oder Geschäftsbetriebes;



Gewährung



von



Krediten



außerhalb



des



gewöhnlichen



‰ die Übernahme von Bürgschaften, Garantien, Eingehung von Wechselverbindlichkeiten oder ähnlicher Haftungen für Verbindlichkeiten Dritter; ‰ die Gewährung oder Bereitstellung von Bürgschaften, Garantien, Eingehung von Wechselverbindlichkeiten oder ähnlicher Haftungen für eigene Verbindlichkeiten von mehr als € 2.500.000 im Einzelfall; ‰ Investitionen mit einem Aufwand von mehr als € 1.000.000 im Einzelfall; ‰ Abschluss, Änderung oder Beendigung von Verträgen mit Unternehmen, an denen ein Vorstandsmitglied, ein Angehöriger i.S.v. § 15 AO oder ein mit diesen Personen verbundenes Unternehmen i.S.v. §§ 15 ff. AktG mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist; ‰ die Bestellung von Vorständen bzw. Geschäftsführern von Tochtergesellschaften; ‰ Abschluss von Pensions- oder Abfindungsvereinbarungen; ‰ Angelegenheiten der Beteiligungsgesellschaften, die über den Rahmen des laufenden Geschäfts hinausgehen oder insbesondere nach den vorstehenden Bestimmungen zustimmungspflichtig wären; ‰ Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von mehr als € 50.000; ‰ Übernahme von Nebenbeschäftigungen durch die Vorstandsmitglieder; ‰ Verabschiedung hinausgehen.



von



Maßnahmen,



die



über



den



gewöhnlichen



Geschäftsbetrieb



Die nachstehenden Geschäfte des Vorstands sind ebenfalls von der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats abhängig, es sei denn, sie sind in der vom Aufsichtsrat verabschiedeten Jahresplanung enthalten, wobei sich der Aufsichtsrat auch in diesen Fällen ausdrücklich eine erneute Zustimmung vorbehalten kann: ‰ Investitionen mit einem Aufwand von mehr als € 200.000 im Einzelfall; ‰ Wafer- und Siliziumbezug mit einem Gesamtvolumen von über € 2.000.000 im Einzelfall; ‰ der Abschluss von sonstigen Verträgen jeder Art mit einem Gesamtvolumen von mehr als € 200.000; ‰ Abschluss von Anstellungsverträgen mit Gesamtjahresbezügen von über € 100.000 oder einer Kündigungsfrist von mehr als 3 Monaten (Ausnahmen hiervon sind Zeitarbeitsverträge bis 2 Jahre) oder einer 2 Jahre übersteigenden Vertragsdauer. 145



Der Aufsichtsrat ist berechtigt, weitere Geschäfte von seiner Zustimmung abhängig zu machen. Verweigert der Aufsichtsrat seine Zustimmung, kann der Vorstand verlangen, dass die Hauptversammlung über die Zustimmung entscheidet. Der Beschluss, durch den die Hauptversammlung zustimmt, bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst. Der Aufsichtsrat kann den Katalog der zustimmungspflichtigen Maßnahmen jederzeit ändern. Gemäß der Satzung hat der Aufsichtsrat zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abzuhalten. Im Geschäftsjahr 2004 trat der Aufsichtsrat siebenmal zusammen, zweimal wurde darüber hinaus eine telefonische Aufsichtsratssitzung abgehalten. Im ersten Halbjahr 2005 trat der Aufsichtsrat dreimal zusammen, zweimal wurde darüber hinaus eine telefonische Aufsichtsratssitzung abgehalten.
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Mitglieder des Aufsichtsrats Die derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft und deren Mandate während der letzten fünf Jahre in Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorganen außerhalb der Gesellschaft sind in der folgenden Übersicht aufgeführt. Sofern nicht jeweils nachfolgend gegenteilig angegeben, bestehen diese Mandate weiter fort. Name



Von der Hauptversammlung gewählt: Dr. Thomas van Aubel (Vorsitzender) .



Mitglied seit



Tätigkeiten außerhalb der Gesellschaft



Gründung



Rechtsanwalt (Partner der Sozietät van Aubel & Partner) Aufsichtsratsvorsitzender der CSG Solar AG Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Capsulution Nanoscience AG Aufsichtsratsmitglied der ebuero AG (November 2004 und von März bis August 2005; jeweils als Ersatzmitglied nachgerückt) Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der ContentPro AG (bis Februar 2005) Aufsichtsratsmitglied der Fractal AG (bis Juli 2004) Geschäftsführer und Alleingesellschafter der TVVG GmbH Geschäftsführer und Alleingesellschafter der capitalnetworks.de GmbH Geschäftsführer und mittelbarer 100% Anteilseigner der TVVG Solarbeteiligungen GmbH



Dr. Dinnies-Johannes von der Osten (stellvertretender Vorsitzender) . . . . .



Gründung



Geschäftsführer der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH Aufsichtsratsmitglied der CSG Solar AG Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Novosom AG Aufsichtsratsvorsitzender der Scienion AG Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Icon Genetics AG Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Codixx AG Aufsichtsratsmitglied der ProBioGen AG Mitglied des Kuratoriums IFF Fraunhofer Institut für Fabrikplanung und Automatisierung Beiratsmitglied MEG Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH & Co. KG Aufsichtsratsvorsitzender der Content Pro AG (bis Dezember 2002) Aufsichtsratsmitglied der Innomed VC Beteiligungen AG (bis Februar 2004) Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Fractal AG (bis Juli 2004) Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der E/Mergent Media AG (bis Dezember 2002) Aufsichtratsmitglied Magdeburger Hafen GmbH (bis Dezember 2001)



Marcel Egmond Brenninkmeijer . . . .



2003



Verwaltungsratspräsident und Delegierter des Verwaltungsrats Good Energies AG Aufsichtsratmitglied CSG Solar AG Mitglied der Geschäftsführung der Good Energies Investments B.V. Board Member der Renewable Energy Corporation ASA Board Member PowerFluid AS Board Member NorFurnace AS (bis Mai 2005) Board Member SiTech AS (bis Juli 2005) Board Member ScanWafer AS (bis April 2004)



Dr. Christian Reitberger . . . . . . . . . . .



2004



Investment Executive bei APAX Partners Beteiligungsberatung GmbH Aufsichtsratsmitglied der CSG Solar AG Aufsichtsratsmitglied der Elliptec Resonant Actuator AG Aufsichtsratsmitglied der 12snap AG Aufsichtsratsmitglied der Webraska Mobile Technologies S.A. Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Ciao AG (bis April 2004) Aufsichtsratsmitglied der Systemonic AG (bis Februar 2003) Aufsichtsratsmitglied der Healy Hudson AG (bis Oktober 2002)



Immo Ströher . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Gründung



Unternehmer Aufsichtsratsvorsitzender der SOLON AG für Solartechnik Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Imladris GmbH Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Ströher Solar GmbH Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Mithril GmbH Alleiniger Vorstand der Immosolar AG Anteilsinhaber (95%) an der Ströher Finanzholding AG Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der AUTANIA AG Aufsichtsratsvorsitzender der Entech AG (bis September 2004)



Frauke Vogler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2005



Steuerberaterin, Partnerin der Steuerberatungskanzlei Vogler Roessink Chalupnik



Anja Klepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2005



keine



Constanze Schmidt . . . . . . . . . . . . . .



2005



keine



Uwe Schmorl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2005



keine



Arbeitnehmervertreter (gemäß § 104 AktG vom Amtsgericht Stendal bestellt):
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Die Bestellung der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder folgt aus einer zwischen allen Aktionären abgeschlossenen Aktionärsvereinbarung. Diese Aktionärsvereinbarung tritt am Tag der Notierungsaufnahme der Aktien außer Kraft, mit der Folge, dass es ab diesem Zeitpunkt zwischen den Altaktionären keine vertraglichen Vereinbarungen mehr in Bezug auf die Besetzung des Aufsichtsrats geben wird. Das Außerkrafttreten der Aktionärsvereinbarung führt aber nicht dazu, dass die genannten Mitglieder aus dem Aufsichtsrat ausscheiden oder verpflichtet wären, von ihrem Amt zurückzutreten. Das Außerkrafttreten der Aktionärsvereinbarung hat keinerlei Auswirkungen auf ihre Organstellung. Die von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder sind bis zum Ablauf der Hauptversammlung bestellt, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2009 entscheidet. Der Beginn der Amtszeit der von den Arbeitnehmern zu wählenden Arbeitnehmervertreter ist für Mitte Dezember 2005 vorgesehen. Bis zum Abschluss des Wahlverfahrens sind die Arbeitnehmer Frau Klepp, Frau Schmidt und Herr Schmorl vom Amtsgericht Stendal gemäß § 104 AktG in den Aufsichtsrat bestellt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft erreichbar. Es bestehen weder verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrats noch zwischen Mitgliedern des Aufsichtsrats und Mitgliedern des Vorstands. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen müssen die folgenden Angaben bezüglich Mitgliedern des Aufsichtsrats gemacht werden: ‰ ob Mitglieder des Aufsichtsrats in den letzten fünf Jahren an Insolvenzen, Insolvenzverwaltungen oder Liquidationen von Unternehmen, bei denen sie Verwaltungs-, Geschäftsführungs-, Aufsichtsorgan oder Mitglied des oberen Managements waren, beteiligt waren; ‰ ob Mitglieder des Aufsichtsrats in den letzten fünf Jahren wegen betrügerischer Straftaten verurteilt wurden; und ‰ ob gegen Mitglieder des Aufsichtsrats in den letzten fünf Jahren öffentliche Anschuldigungen und/oder Sanktionen von Seiten der gesetzlichen Behörden oder Regulierungsbehörden (einschließlich von Berufsverbänden) erhoben bzw. verhängt wurden und ob Mitglieder des Aufsichtsrats in den letzten fünf Jahren jemals von einem Gericht für die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgan eines Emittenten oder für die Tätigkeit im Management oder für die Führung der Geschäfte eines Emittenten als untauglich angesehen wurden. Soweit nachstehend nicht anders aufgeführt, lagen solche Sachverhalte bei Mitgliedern des Aufsichtsrats nicht vor. Über das Vermögen der Fractal AG, bei der Herr Dr. von der Osten bis Juli 2004 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Herr Dr. Thomas van Aubel bis Juli 2004 Aufsichtsratsmitglied war, wurde im September 2004 das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Insolvenzverfahren ist derzeit noch nicht beendet. Grund für die Stellung des Insolvenzantrags war die mangelnde Liquidität des Unternehmens. Herr Dr. Dinnies-Johannes von der Osten und Herr Dr. Thomas van Aubel schieden aufgrund der Stellung des Insolvenzantrages im Juli 2004 aus dem Aufsichtsrat aus. Am 30. April 2003 wurde von der Healy Hudson AG, bei der Herr Dr. Christian Reitberger bis Oktober 2002 Mitglied des Aufsichtsrats war, Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels ausreichender Liquidität gestellt. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wurde die Healy Hudson AG an die CA Content AG verkauft. Grund für die Insolvenz war, dass ein halbes Jahr nach der letzten Finanzierungsrunde keine Gesellschafter mehr bereit waren, das Unternehmen weiter zu finanzieren. Herr Dr. Christian Reitberger war aus dem Aufsichtsrat 148



ausgeschieden, da sich Apax Fonds entschieden hatten, an der Finanzierungsrunde der Healy Hudson AG im Oktober 2002 nicht mehr teilzunehmen. In einem solchen Fall treten von Apax nominierte Aufsichtsratsmitglieder stets zurück. Im September 2004 wurde der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei der E/Mergent Media AG, bei der Dr. Dinnies-Johannes von der Osten stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bis Dezember 2002 war, mangels Masse abgelehnt. Grund für die Insolvenz war mangelnde Liquidität des Unternehmens. Herr Dr. Dinnies-Johannnes von der Osten war ohne besondere Gründe aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Ausschüsse Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Sie erfüllen die ihnen durch die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat zugewiesenen Aufgaben. Derzeit bestehen ein Bilanzausschuss (Audit Committee) sowie ein Vergütungsausschuss (Compensation Committee). Der Bilanzausschuss hat u. a. folgende Aufgaben, wobei er die Beschlüsse des Aufsichtsrats nur vorbereitet und Empfehlungen ausspricht: ‰ Vorbereitung und Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses mit dem Lagebericht sowie Prüfung des Gewinnverwendungsvorschlags; ‰ Beauftragung des Abschlussprüfers, ggf. unter Festlegung von Prüfungsschwerpunkten, sowie Vereinbarung seiner Vergütung; Prüfung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers; ‰ Fragen und Prüfung der Rechnungslegung und des Risikomanagements im Allgemeinen; und ‰ Prüfung und Festlegung Finanzstrategie.



der



Grundsätze



der



kurz-,



mittel-



und



langfristigen



Dem Bilanzausschuss gehören derzeit die Herren Dr. Dinnies-Johannes von der Osten und Frau Frauke Vogler an. Der Bilanzausschuss tritt mindestens zweimal im Kalenderjahr zusammen. Der Vergütungsausschuss hat u. a. folgende Aufgaben: ‰ Regelung und Überwachung von Personalangelegenheiten des Vorstands und ‰ Festlegung der Vergütung und ihre Überprüfung für die Mitglieder des Vorstands. Dem Vergütungsausschuss gehören derzeit die Herren Dr. Thomas van Aubel, Marcel Egmond Brenninkmeijer und Dr. Christian Reitberger an. Der Vergütungsausschuss tritt nach Bedarf zusammen. Vergütung, Aktienoptionen und Beteiligung an der Gesellschaft Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem Ersatz ihrer baren Auslagen eine jährliche Vergütung, die von der Hauptversammlung festgelegt wird. Die auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird den Mitgliedern des Aufsichtsrats durch die Gesellschaft erstattet gegen Erteilung einer die Gesellschaft zum Vorsteuerabzug berechtigenden Rechnung durch das betreffende Aufsichtsratsmitglied. Mit Beschluss vom 12. Juli 2001 hat die Hauptversammlung eine Vergütung pro Mitglied des Aufsichtsrats festgelegt in Höhe von T€ 1,5 für jede Aufsichtsratssitzung, an der es teilnimmt, wobei der Vorsitzende jeweils das Doppelte erhält. Im ersten Halbjahr 2005 beliefen sich die Bezüge des Aufsichtsrats auf T€ 36,0. Im Geschäftsjahr 2004 beliefen sich die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats auf T€ 81,0. 149



Ab dem 1. Januar 2005 setzt sich die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 16. August 2005 zusammen aus (i)



einer festen jährlichen Vergütung in Höhe von T€ 15 und



(ii) einer erfolgsbezogenen jährlichen Vergütung in Höhe von je € 200 für jede angefangene Million an Jahresüberschuss (IFRS) (bzw. Konzernjahresüberschuss (IFRS) sofern ein Konzernjahresabschluss aufgestellt wird). Die erfolgsbezogene jährliche Vergütung ist auf einen Betrag von T€ 20 begrenzt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache dieser Vergütung. Jedes Mitglied eines Ausschusses erhält einen Zuschlag von 25 % auf diese Vergütung, der Vorsitzende einen Ausschusses erhält einen Zuschlag von 50 % auf diese Vergütung. Die auf diese Weise berechnete jährliche Gesamtvergütung eines Aufsichtsratsmitglieds darf das Zweifache, die des Aufsichtsratsvorsitzenden das Dreifache der Summe der (i) festen jährlichen Vergütung und der (ii) erfolgsbezogenen jährlichen Vergütung nicht übersteigen. Pensionsansprüche der Mitglieder des Aufsichtsrats gegen die Gesellschaft bestehen nicht, deshalb bestehen auch keine diesbezüglichen Rückstellungen bei der Gesellschaft. Vor Durchführung der Kapitalerhöhung und des Angebots halten die Mitglieder des Aufsichtsrats unmittelbar oder mittelbar über von ihnen beherrschte Gesellschaften insgesamt 9.710.188 Aktien an der Q-Cells AG. Dies entspricht einer Beteiligung von rund 32,1 % am Grundkapital. Hierbei wurden berücksichtigt der Aktienbesitz der Ströher Finanzholding AG (beherrscht durch das Aufsichtsratsmitglied Immo Ströher, der zu 95% an dieser Gesellschaft beteiligt ist) sowie der TVVG Solarbeteiligungen GmbH (beherrscht durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Thomas van Aubel). Außerdem hält eine nahestehende Familienangehörige von Herrn Dr. van Aubel mittelbar rund 3,5 % Anteile an der Gesellschaft. Siehe „Hauptaktionäre“. Aktienoptionen stehen den von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats nicht zu. Auch Arbeitnehmervertretern stehen keine Aktienoptionen für ihre Tätigkeit als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zu. Die vom Amtsgericht Stendal gemäß § 104 AktG bestellten Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat halten vor Durchführung der Kapitalerhöhung und des Angebotes Aktienoptionen, die sie zum Bezug von insgesamt 23.082 Aktien zum Basispreis von € 5,25 je Aktie berechtigen; diese wurden ihnen jedoch ausschließlich im Rahmen ihrer Arbeitsverhältnisse unter dem Aktienoptionsprogramm 2005 gewährt. Die Anzahl der Aktienoptionen entspricht der an andere Mitarbeiter der Gesellschaft in vergleichbarer Stellung ausgegebenen Anzahl von Aktienoptionen. Zu Einzelheiten siehe „–Aktienoptions- und sonstige Bonusprogramme – Aktienoptionsprogramm 2005“. Nach Durchführung des Angebots (ohne Ausübung der Greenshoe-Option) werden die Mitglieder des Aufsichtsrats unmittelbar oder mittelbar über die von ihnen beherrschten Gesellschaften insgesamt 9.668.726 Aktien der Gesellschaft halten. Dies entspricht einer Beteiligung von rund 26,2 % am Grundkapital. Bei voller Ausnutzung der Greenshoe-Option werden sie nach Durchführung des Angebots 9.581.571 Aktien der Gesellschaft halten. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von rund 26,0 %. Es gibt keine Dienstleistungsverträge zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrates und der Gesellschaft, die bei Beendigung des Dienstleistungsverhältnisses Vergünstigungen vorsehen.



Beirat Die Gesellschaft hat einen Beirat eingerichtet, der sich zwei Mal im Jahr versammelt. Die Funktion des Beirates ist die strategische Beratung des Vorstands, insbesondere bezüglich der angestrebten verstärkten Internationalisierung, zukünftiger volkswirtschaftlicher Themen und der Öffentlichkeitsarbeit. Der Beirat ist kein gesellschaftsrechtliches Organ, sondern eine 150



freiwillige von der Gesellschaft initiierte Einrichtung. Mitglieder des Beirates sind Frau Prof. Dr. Gertrud Höhler und Herr Prof. Dr. Norbert Walter. Mitglieder des Beirates werden voraussichtlich eine ihrer Tätigkeit angemessene Vergütung, die noch nicht festgelegt ist, erhalten.



Interessenkonflikte Mit Ausnahme der in den Abschnitten „Geschäfte mit nahestehenden Personen“ und „Interesse von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an dem Angebot beteiligt sind“ beschriebenen Geschäfte und Rechtsverhältnisse bestehen keine sonstigen wesentlichen Geschäfte, Rechtsbeziehungen oder anderweitigen Interessenkonflikte im Verhältnis zwischen der Gesellschaft, den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats oder deren Ehepartnern und Verwandten ersten Grades.



Hauptversammlung Die Hauptversammlung ist die Versammlung der Aktionäre. Sie findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer Stadt in der Bundesrepublik Deutschland, die Sitz einer Wertpapierbörse ist, statt. Sie wird im Regelfall durch den Vorstand einberufen. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Hauptversammlung beschließt insbesondere über: ‰ Bestellung des Aufsichtsrats; ‰ Verwendung des Bilanzgewinns; ‰ Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats; ‰ Bestellung des Abschlussprüfers; ‰ Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und der Kapitalherabsetzung; und ‰ Satzungsänderungen. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden nach der Satzung der Gesellschaft mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt oder die Satzung andere Mehrheitserfordernisse bestimmt. In den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern nicht durch Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. Bei bestimmten Beschlüssen von grundlegender Bedeutung verlangt das Gesetz neben der Mehrheit der abgegebenen Stimmen auch eine Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Zu diesen Beschlüssen gehören insbesondere: ‰ Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts; ‰ Kapitalherabsetzungen; ‰ Schaffung von genehmigtem oder bedingtem Kapital; ‰ Auflösung der Gesellschaft; ‰ Umwandlungsrechtliche Rechtsformwechsel;



Maßnahmen



wie



Verschmelzung,



Spaltung



und



‰ Übertragung des gesamten Vermögens der Gesellschaft; ‰ Eingliederung einer Gesellschaft; und ‰ Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen (insbesondere Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen). Weder das Aktienrecht noch die Satzung sehen Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung vor.



eine



Mindestbeteiligung für



die



Die Hauptversammlung wird im Regelfall einmal jährlich einberufen (ordentliche Jahreshauptversammlung). Darüber hinaus kann der Vorstand oder der Aufsichtsrat eine 151



außerordentliche Hauptversammlung einberufen, wenn es das Wohl der Gesellschaft erfordert. Aktionäre, die zusammen mindestens 5 % des Grundkapitals halten, können ebenfalls die Einberufung einer Hauptversammlung vom Vorstand verlangen. Das Verlangen hat schriftlich zu erfolgen und muss den Zweck und die Gründe der Einberufung enthalten. Zu den Voraussetzungen zur Teilnahme an einer Hauptversammlung der Gesellschaft, siehe „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital – Angaben über die Rechte, die mit den Aktien der Gesellschaft verbunden sind – Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht“.



Ausschluss von Minderheitsaktionären Nach den Vorschriften der §§ 327a ff. AktG (sogenannter Squeeze-out) kann die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft auf Verlangen eines Aktionärs, dem 95 % des Grundkapitals („Hauptaktionär“) gehören, die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre („Minderheitsaktionär“) auf den Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen. Die Höhe der den Minderheitsaktionären zu gewährenden Barabfindung muss dabei „die Verhältnisse der Gesellschaft“ im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung berücksichtigen. Maßgeblich für die Abfindungshöhe ist der volle Wert des Unternehmens, der in der Regel im Wege der Ertragswertmethode festgestellt wird. Neben den Vorschriften über den Ausschluss von Minderheitsaktionären sieht das deutsche Aktienrecht in den §§ 319 ff. AktG die so genannte Eingliederung von Aktiengesellschaften vor. Danach kann die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft die Eingliederung einer Gesellschaft beschließen, wenn sich 95 % der Aktien der einzugliedernden Gesellschaft in den Händen der zukünftigen Hauptgesellschaft befinden. Die ausgeschiedenen Aktionäre der eingegliederten Gesellschaft haben Anspruch auf eine angemessene Abfindung, die grundsätzlich in eigenen Aktien der Hauptgesellschaft zu gewähren ist. Die Höhe der Abfindung ist dabei durch die sogenannte Verschmelzungswertrelation zwischen beiden Gesellschaften zu ermitteln, also das Umtauschverhältnis, das im Falle der Verschmelzung beider Gesellschaften als angemessen anzusehen wäre. Im Gegensatz zu den Vorschriften über den Ausschluss von Minderheitsaktionären ist eine Eingliederung nur dann möglich, wenn die zukünftige Hauptgesellschaft eine Aktiengesellschaft mit Sitz im Inland ist.



Beschäftigte Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Kopfzahl der Mitarbeiter, nach Funktion aufgeschlüsselt, und ihre Entwicklung: Produktion Forschung & Entwicklung Marketing & Vertrieb Sonstige Abteilungen Gesamt



31. Dezember 2002 65 6 2 9 82



31. Dezember 2003 158 9 6 34 207



31. Dezember 2004 378 22 10 74 484



30. Juni 2005 535 39 15 100 689



Im Laufe des ersten Halbjahres 2005 hat sich die Zahl der Beschäftigten auf über 500 erhöht. Die Gesellschaft hat das Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat eingeleitet (siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Aufsichtsrat“). Die Gesellschaft setzt in geringem Umfang auch Leiharbeiter in bestimmten Bereichen der Produktion, der Lagerhaltung und zu Sortierarbeiten ein. Mit ihren Führungskräften vereinbart die Gesellschaft regelmäßig die Geltung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen sowie eine Geheimhaltungspflicht in Bezug auf alle Betriebsund Geschäftsgeheimnisse (insbesondere Daten und Informationen über Technologien, Produktionsverfahren, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten). Die Geheimhaltungspflicht gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die Anstellungsverträge für kaufmännische 152



und gewerbliche Mitarbeiter enthalten diese Vereinbarungen ebenfalls. Nachvertragliche Wettbewerbsverbote sind in den Anstellungsverträgen der Mitarbeiter regelmäßig nicht vereinbart. Es bestehen derzeit keine Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder Sozialpläne. Die Gesellschaft ist nicht Mitglied in einem Arbeitgeberverband. Seit der Gründung der Gesellschaft hat es weder Streiks noch Arbeitsniederlegungen oder sonstige die Geschäftstätigkeit beeinträchtigende Streitigkeiten mit den Arbeitnehmern gegeben. Es bestehen derzeit weder Zusagen über Firmenpensionen noch eine Mitgliedschaft in einer Unterstützungskasse. Dementsprechend bestehen keine Rückstellungen für Pensionszusagen.



Aktienoptions- und sonstige Bonusprogramme Aktienoptionsprogramm 2003 Die Hauptversammlung vom 29. Dezember 2003 hat ein Aktienoptionsprogramm („Aktienoptionsprogramm 2003“) beschlossen. Danach ist der Vorstand – oder, sofern er selbst betroffen ist, der Aufsichtsrat – ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Dezember 2008 einmalig oder mehrmalig bis zu 8.900 Aktienoptionen zum Bezug von jeweils 276 Aktien je Aktienoption an derzeitige und künftige Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands auszugeben. Die Aktienoptionen können gemäß den Optionsbedingungen innerhalb von 10 Jahren nach ihrer Ausgabe ausgeübt werden und berechtigen zum Bezug von Aktien gegen Zahlung des Basispreises. Alternativ kann dem Bezugsberechtigten anstelle der Lieferung von Aktien auch ein Barausgleich gewährt werden. Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 16. August 2005 wurde beschlossen, dass keine weiteren Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2003 ausgegeben werden. Aufteilung der Aktienoptionen Von den bis zu 8.900 Aktienoptionen waren bis zu 1.780 Aktienoptionen (entspricht bis zu 20 % des Gesamtvolumens) für Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft vorgesehen. Die übrigen bis zu 7.120 Aktienoptionen (entspricht bis zu 80 % des Gesamtvolumens) waren für Mitglieder der zweiten Führungsebene und sonstige Mitarbeiter der Gesellschaft sowie Organe und Mitarbeiter von Tochtergesellschaften vorgesehen. Basispreis Der Basispreis wird bei der Ausgabe der jeweiligen Option festgelegt. Als Basispreis wurde für die unter dem Programm ausgegebenen Aktienoptionen der Preis festgelegt, der im Rahmen der letzten vor Ausgabe der jeweiligen Option erfolgten Kapitalerhöhung für eine Aktie gezahlt wurde. Vesting Period Die Aktienoptionen unterliegen einer gestaffelten so genannten Vesting Period. Dabei handelt es sich um einen Zeitraum, in dem die Optionen von der Gesellschaft gekündigt werden können. Grundsätzlich werden zwei Jahre nach der Ausgabe der Aktienoptionen 25 %, drei Jahre nach der Ausgabe weitere 25 % und vier Jahre nach der Ausgabe die restlichen 50 % der ausgegebenen Optionen unkündbar. Innerhalb der jeweiligen Vesting Period ist die Gesellschaft berechtigt, die Aktienoptionen mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn der Bezugsberechtigte aus seinem Dienstverhältnis mit der Gesellschaft ausgeschieden ist bzw. dieses gekündigt wurde. Eine Entschädigung steht dem Bezugsberechtigten in diesem Falle nicht zu. Ausübungsvoraussetzungen Die Aktienoptionen können nur ausgeübt werden, wenn mindestens zwei Jahre nach ihrer Ausgabe vergangen sind, sie aus der vorgenannten Vesting Period entlassen sind und die 153



Aktien der Gesellschaft im amtlichen Markt, Geregelten Markt oder Freiverkehr an einer inländischen Börse oder an einer ausländischen Börse gehandelt werden. Sie können darüber hinaus nur ausgeübt werden, wenn die bei Börsengang der Gesellschaft mit der Börse oder mit den Emissionsbanken vereinbarte Haltefrist abgelaufen ist und der Börsenkurs innerhalb der letzten fünf aufeinanderfolgenden Börsentage vor Ausübung des Bezugsrechts jeweils mindestens 33 % über dem Basispreis im Zeitpunkt der Ausgabe gelegen hat. Als Börsenkurs der Aktie gilt der an der Frankfurter Wertpapierbörse festgestellte Schlusskurs oder der entsprechende Börsenkurs an einer ausländischen Börse, wenn die Aktien der Gesellschaft an dieser notiert sind. Ausübungszeitraum Die Aktienoptionen dürfen bei Vorliegen der Ausübungsvoraussetzungen nur einmal im Jahr innerhalb von zwei Wochen ab dem dritten Börsentag nach Bekanntgabe des Vorjahresergebnisses ausgeübt werden. Darüber hinaus ist die Ausübung während eines Bezugsangebots der Gesellschaft an ihre Aktionäre im Hinblick auf neue Aktien oder Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Bezugsrechten ausgeschlossen. Ausübungsmodalitäten, Übertragbarkeit Aktienoptionen können nicht übertragen, verpfändet oder sonst belastet werden. Ausgenommen sind Übertragungen an die Gesellschaft zum Zwecke der Durchführung einer Kündigung der Aktienoptionen. Zur Ausübung der Aktienoptionen muss der Inhaber innerhalb der zugelassenen Zeiträume eine schriftliche Erklärung bei der Ausübungsstelle abgeben und den Basispreis in voller Höhe an die Gesellschaft zahlen. Die Bezugsaktien werden in der Form ausgegeben, wie dies die bei Ausgabe jeweils aktuelle Fassung der Satzung der Gesellschaft vorsieht. Unter dem Programm ausgegebene Aktienoptionen Unter dem Aktienoptionsprogramm 2003 sind insgesamt 6.424 Aktienoptionen ausgegeben worden, von denen 189 Aktienoptionen bereits wieder gekündigt wurden, weil die betreffenden Mitarbeiter die Gesellschaft verlassen haben. Deshalb sind unter dem Aktienoptionsprogramm insgesamt 6.235 Optionen (davon 6.185 Optionen zum Ausübungspreis von € 750 und 50 Optionen zum Ausübungspreis von € 1.250) an Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands ausstehend. Vor der am 23. August 2004 beschlossenen und mit Eintragung in das Handelsregister am 8. September 2004 wirksam gewordenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln berechtigte eine Aktienoption zum Bezug von einer Aktie. Aufgrund der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis von 91 neuen Aktien je eine alte Aktie hat sich die Anzahl der Aktien, die aufgrund einer Aktienoption erworben werden kann, in dem gleichen Verhältnis erhöht, während sich der Basispreis entsprechend verringert hat. Danach berechtigte eine Aktienoption zum Bezug von 92 Aktien zu einem Basispreis von je € 8,15 (bzw. € 13,59) je Aktie. Infolge der am 16. August 2005 beschlossenen und am 18. August 2005 durch Eintragung in das Handelsregister wirksam gewordenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis von zwei neuen Aktien je eine alte Aktie hat sich das Bezugsverhältnis erneut in dem gleichen Verhältnis erhöht, während sich der Basispreis entsprechend verringert hat. Danach berechtigt eine Aktienoption zum Bezug von 276 Aktien zu einem Basispreis von je € 2,72 (bzw. € 4,53) je Aktie. Insgesamt berechtigen die ausgegebenen Aktienoptionen daher zu dem Bezug von 1.720.860 Aktien. Alternativ kann dem Bezugsberechtigten anstelle der Lieferung von Aktien auch ein Barausgleich gewährt werden. Zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2003 besteht ein bedingtes Kapital (siehe „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital – Bedingtes Kapital – Bedingtes Kapital I“). Aktienoptionsprogramm 2005 Die Hauptversammlung vom 16. August 2005 hat ein neues Aktienoptionsprogramm („Aktienoptionsprogramm 2005“) beschlossen. Danach ist der Vorstand – oder, sofern er 154



selbst betroffen ist, der Aufsichtsrat – ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Dezember 2010 einmalig oder mehrmalig bis zu 434.948 Aktienoptionen zum Bezug von jeweils drei Aktien je Aktienoption an derzeitige und künftige Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands sowie an Mitglieder der Leitungsorgane und Mitarbeiter gegenwärtig oder künftig verbundener Unternehmen auszugeben. Die Aktienoptionen können gemäß den Optionsbedingungen nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer erstmaligen Ausübungsmöglichkeit ausgeübt werden und berechtigen zum Bezug von Aktien gegen Zahlung des Basispreises. Alternativ kann dem Bezugsberechtigten anstelle der Lieferung von Aktien auch ein Barausgleich gewährt werden. Aufteilung der Aktienoptionen Von den bis zu 434.948 Aktienoptionen sind 108.737 (entspricht bis zu 25 % des Gesamtvolumens) für Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie Mitglieder der Leitungsorgane von gegenwärtig oder künftig verbundenen Unternehmen vorgesehen, wobei nicht ausgeschöpfte Aktienoptionen an Mitglieder der zweiten Führungsebene und sonstige Mitarbeiter der Gesellschaft sowie verbundener Unternehmen ausgegeben werden können. Die übrigen bis zu 326.211 Aktienoptionen (entspricht bis zu 75 % des Gesamtvolumens) sind für Mitglieder der zweiten Führungsebene und sonstige Mitarbeiter der Gesellschaft sowie gegenwärtig oder künftig verbundener Unternehmen vorgesehen. Basispreis Der bei der Ausgabe der jeweiligen Option festzulegende Basispreis bestimmt sich nach dem Verkehrswert der Aktie. Nach einer erstmaligen Einführung der Aktien an einer Wertpapierbörse ermittelt sich der Basispreis aus dem Mittelwert der in XETRA oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem festgestellten Schlusskurse oder, bei Börsennotierung im Ausland, aus dem Mittelwert der an dieser Börse festgestellten Schlusskurse während der letzten dreißig Börsentage vor Ausgabe des Bezugsrechts. Vesting Period Sämtliche im Rahmen des Aktienoptionsprogramm 2005 ausgegebenen Optionen verfallen über einen Zeitraum von bis zu maximal drei Jahren, wenn der Optionsinhaber aus welchem Grund auch immer aus seinem Dienstverhältnis ausgeschieden ist bzw. dieses gekündigt wurde, es sei denn, das Dienstverhältnis wird durch Eintritt in den Ruhestand beendet („Vesting Period“). Der Ablauf der Vesting Period in Bezug auf die dem Optionsinhaber insgesamt gewährten Optionen wird gestaffelt auf drei Jahre verteilt. Scheidet der Optionsinhaber innerhalb des ersten Jahres nach Ausgabe aus, verfallen sämtliche Optionen, bei einem Ausscheiden nach Ablauf des ersten Jahres nach Ausgabe verfallen 66,66 % der Optionen und bei einem Ausscheiden nach Ablauf der ersten zwei Jahre nach Ausgabe der Optionen verfallen nur noch 33,33 % der Optionen. Eine Entschädigung steht dem Optionsinhaber in diesem Falle nicht zu. Bei einem Ausscheiden nach Ablauf der ersten drei Jahre nach Ausgabe findet kein Verfall mehr statt. Ausübungsvoraussetzungen Die Aktienoptionen können nur ausgeübt werden, wenn ‰ mindestens zwei Jahre nach ihrer Ausgabe vergangen sind und die Aktienoptionen unverfallbar sind; ‰ die Aktien der Gesellschaft im amtlichen Markt, Geregelten Markt oder Freiverkehr an einer inländischen Börse oder an einer ausländischen Börse gehandelt werden; ‰ die bei Börsengang der Gesellschaft mit der Börse oder mit den Emissionsbanken vereinbarte Haltefrist abgelaufen ist; ‰ der Börsenkurs innerhalb der letzten fünf aufeinanderfolgenden Börsentage vor Ausübung des Bezugsrechts jeweils über dem Basispreis im Zeitpunkt der Ausgabe gelegen hat (keine 155



Ausübung bei fallenden Kursen). Bei einer Ausgabe vor Börsengang tritt für die Berechnung des Erfolgsziels an die Stelle des Basispreises im Zeitpunkt der Ausgabe der Ausgabepreis im Rahmen des Börsengangs. Als Börsenkurs der Aktie gilt der auf XETRA festgestellte Schlusskurs oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem oder der entsprechende Börsenkurs an einer ausländischen Börse, wenn die Aktien der Gesellschaft an dieser notiert sind; und ‰ der Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft der letzten fünf aufeinanderfolgenden Börsentage vor Ausübung des Bezugsrechts die Entwicklung des Index, in den die Aktie einbezogen ist, seit Ausgabe um mindestens 10% pro Jahr übertrifft. Ist die Aktie in keinen Index einbezogen, ist der Tec-Dax oder ein vergleichbarer Nachfolgeindex relevant, der ggf. vom Aufsichtsrat festgelegt wird. Als Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft gilt der arithmetische Durchschnitt der auf XETRA festgestellten Schlusskurse im relevanten Zeitpunkt oder der entsprechende Börsenkurs an einer ausländischen Börse im relevanten Zeitpunkt, wenn an dieser die Aktie der Gesellschaft notiert ist. Ausübungszeitraum Die Aktienoptionen dürfen bei Vorliegen der Ausübungsvoraussetzungen nur fünfmal im Jahr jeweils innerhalb von zwei Wochen ausgeübt werden. Diese Ausübungszeiträume beginnen jeweils am dritten Bankarbeitstag nach Veröffentlichung der Quartalsberichte, der Bilanzpressekonferenz und der ordentlichen Hauptversammlung. Darüber hinaus ist die Ausübung während eines Bezugsangebots der Gesellschaft an ihre Aktionäre im Hinblick auf neue Aktien oder Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Bezugsrechten oder -pflichten ausgeschlossen. Ausübungsmodalitäten, Übertragbarkeit Aktienoptionen können nicht übertragen, verpfändet oder sonst belastet werden. Ausgenommen sind Übertragungen an die Gesellschaft zum Zwecke der Durchführung einer Kündigung der Aktienoptionen. Zur Ausübung der Aktienoptionen muss der Inhaber innerhalb der zugelassenen Zeiträume eine schriftliche Erklärung bei der Ausübungsstelle abgeben und den Basispreis in voller Höhe an die Gesellschaft zahlen. Die Bezugsaktien werden in der Form ausgegeben, wie dies die bei Ausgabe jeweils aktuelle Fassung der Satzung der Gesellschaft vorsieht. Unter dem Programm ausgegebene Aktienoptionen Es wurden 400.612 Aktienoptionen an Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands unter dem Aktienoptionsprogramm 2005 ausgegeben, die zum Bezug von insgesamt 1.201.836 Aktien berechtigen. Davon wurden 18.400 Optionen an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Bei Einführung des Aktienoptionsprogramms 2005 durch Hauptversammlungsbeschluss vom 16. August 2005 war vorgesehen, dass eine Aktienoption zum Bezug einer Aktie berechtigt. Aufgrund der am 18. August 2005 wirksam gewordenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis von zwei neuen Aktien je eine alte Aktie hat sich die Anzahl der Aktien, die aufgrund einer Aktienoption erworben werden kann, in dem gleichen Verhältnis erhöht, während sich der Basispreis entsprechend verringert hat. Danach berechtigt eine Aktienoption zum Bezug von jeweils drei Aktien zu einem Basispreis von je € 5,25 je Aktie. Zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2005 besteht ein bedingtes Kapital (siehe „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital – Bedingtes Kapital – Bedingtes Kapital II“). Sonstige Bonusprogramme Nahezu sämtliche Beschäftigte haben variable Vergütungsanteile. Bei den Führungskräften, den Mitarbeitern im Bereich der Technologie und den kaufmännischen Mitarbeitern sind jährliche Tantiemezahlungen vereinbart, die zwischen 10 % bis 50 % des Grundgehalts ausmachen können. Bisher waren die Tantiemezahlungen an die Erreichung von Erfolgszielen geknüpft. Die Tantiemezahlung sollen in Zukunft zu 50 % an die Erreichung von 156



Unternehmenszielen und zu 50 % an die Erreichung bestimmter Meilensteine (Teamziele oder individuelle Ziele, die mit dem Vorgesetzten oder Teamleiter jährlich festgelegt werden) anknüpfen. Für gewerbliche Mitarbeiter (Produktion) gibt es einen monatlichen Produktionsbonus. Dieser kann bis zu 18,5 % des monatlichen Grundgehalts betragen und setzt sich aus einem Durchsatzbonus, einem Bruchvermeidungsbonus, einem Wirkungsgradbonus, einem Qualitätsbonus sowie einem Arbeitssicherheitsbonus zusammen. Außerdem gab es in der Vergangenheit für gewerbliche Mitarbeiter zusätzlich einen Jahresendbonus, auf den aber kein Anspruch besteht.
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HAUPTAKTIONÄRE Die folgende Tabelle gibt, basierend auf den Angaben, die der Gesellschaft von den Aktionären übermittelt worden sind, einen Überblick über die Aktionärsstruktur.



Aktionär Good Energies Investments B.V. (Marcel Egmond Brenninkmeijer, Mitglied des Aufsichtsrats, hält einen mittelbaren Anteil an dieser Gesellschaft und ist Mitglied der Geschäftsführung dieser Gesellschaft.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ströher Finanzholding AG (Beherrscht durch Immo Ströher, Mitglied des Aufsichtsrates, der eine Beteiligung von 95 % hält. Weitere Beteiligungen an der Ströher Finanzholding werden von Familienmitgliedern von Herrn Ströher gehalten.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APAX Europe-VA L.P. (Dr. Christian Reitberger, Mitglied des Aufsichtsrats, ist Partner beim Investment Advisor der APAX Europe-VA L.P.) . . . . . . . . Reiner Lemoine (Mitglied des Vorstands) . . . . . . . . . . . . . . . . Flore Fütterer Solarbeteiligungen GmbH . . . Milner Solarbeteiligungen GmbH (Beherrscht durch Anton Milner, Vorstandsvorsitzender.) . . . . . . . . . . . . . . . . Feist Solarbeteiligungen GmbH . . . . . . . . . . Ada Eysell Solarbeteiligungen GmbH . . . . . . TVVG Solarbeteiligungen GmbH (Beherrscht durch Dr. Thomas van Aubel, Vorsitzender des Aufsichtsrates.) . . . . . . . . . Pluto Solarbeteiligungen GmbH (Beherrscht durch Ehefrau des Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energy Valley Aktiengesellschaft (Immo Ströher, Mitglied des Aufsichtsrats, hält eine Beteiligung von 44 % an der Energy Valley Aktiengesellschaft.) . . . . . . . . IBG Beteiligungsgesellschaft SachsenAnhalt mbH (Geschäftsführer der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH ist der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Dr. DinniesJohannes von der Osten.) . . . . . . . . . . . . . . . DKB Wagniskapital Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Altaktionäre (Jeweils weniger als 1%) . . . . . . . . . . . . . . . Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Vor Durchführung der Kapitalerhöhung und des Angebots



Nach Durchführung der Kapitalerhöhung und des Angebots (ohne Ausübung der Greenshoe-Option)



Anzahl der Aktien



Anzahl der Aktien



Prozentuale Beteiligung



Prozentuale Beteiligung



Nach Durchführung der Kapitalerhöhung und des Angebots (bei voller Ausnutzung der GreenshoeOption) Anzahl der Aktien



Prozentuale Beteiligung



6.051.576



20,00%



6.051.576



16,39%



6.051.576



16,39%



7.566.556



25,01%



7.566.556



20,50%



7.566.556



20,50%



4.786.668



15,82%



4.632.362



12,55%



4.308.002



11,67%



1.932.000 1.286.184



6,39% 4,25%



1.838.578 1.244.722



4,98% 3,37%



1.642.200 1.157.566



4,45% 3,14%



1.606.320 1.214.400 1.038.500



5,31% 4,01% 3,43%



1.528.646 1.155.678 1.038.500



4,14% 3,13% 2,81%



1.365.372 1.032.240 1.038.500



3,70% 2,80% 2,81%



2.143.632



7,08%



2.102.170



5,69%



2.015.015



5,46%



1.060.500



3,50%



1.039.988



2,82%



996.870



2,70%



721.740



2,39%



721.740



1,96%



721.740



1,96%



374.532



1,24%



362.458



0,98%



337.079



0,91%



368.184



1,22%



356.315



0,97%



331.366



0,90%



106.260 30.257.052



0,35% 100%



106.260 29.745.549



0,29% 80,58%



106.260 28.670.342



0,29% 77,67%



Am 19. September 2005 wurden der Gesellschaft Mitteilungen nach §15a WpHG über Verkäufe bzw. Käufe zwischen Aktionären zu einem Preis innerhalb der Preisspanne dieses Angebots gemacht (mit Preisanpassung an Börsenkurse nach erfolgter Notierungsaufnahme). Die vorstehende Tabelle reflektiert diese Transaktionen. Sämtliche Aktien der Gesellschaft gewähren eine Stimme je Aktie. Es bestehen keine unterschiedlichen Stimmrechte oder Sonder- bzw. Mehrstimmrechte. Ansonsten sind der Gesellschaft keine Personen bekannt, die direkt oder indirekt eine Beteiligung am Eigenkapital der Gesellschaft oder den entsprechenden Stimmrechten halten, die gemäß § 20 AktG zu melden ist. 158



GESCHÄFTE MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN Zu den der Gesellschaft nahestehenden Personen zählen die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, einschließlich deren nahe Familienangehörige, sowie diejenigen Unternehmen, auf die Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft bzw. deren nahe Familienangehörige einen maßgeblichen Einfluss ausüben können oder an denen sie einen wesentlichen Stimmrechtsanteil halten. Darüber hinaus zählen zu den nahestehenden Personen diejenigen Unternehmen, mit denen die Gesellschaft einen Konzernverbund bildet oder an denen sie eine Beteiligung hält, die ihr eine maßgebliche Einflussnahme auf die Geschäftspolitik des Beteiligungsunternehmens ermöglicht, sowie die Hauptaktionäre der Gesellschaft einschließlich deren konzernverbundener Unternehmen. Die Gesellschaft unterhält vielfältige und erhebliche Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen. Die Geschäftsbeziehungen der Gesellschaft mit nahestehenden Personen beruhen auf marktüblichen Konditionen. Siehe in diesem Zusammenhang auch „Risikofaktoren – Risiken der Geschäftstätigkeit – Die Gesellschaft unterhält umfangreiche Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen“. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft halten Anteile an der Gesellschaft: ‰ Immo Ströher, Mitglied des Aufsichtsrats, hält über die Ströher Finanzholding AG, an der er zu 95 % beteiligt ist, eine Beteiligung in einer Gesamthöhe von rund 25,01 % an der Gesellschaft (vor Durchführung des Angebots). Weitere Anteile der Ströher Finanzholding AG werden von Familienmitgliedern von Herrn Ströher gehalten. ‰ Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Thomas van Aubel hält zusammen mit einer ihm nahestehenden Familienangehörigen mittelbare Beteiligungen in einer Gesamthöhe von rund 10,6 % an der Gesellschaft. ‰ Mitglieder des Vorstands halten mittelbar oder unmittelbar insgesamt eine Beteiligung von rund 11,7 % an der Gesellschaft. Siehe auch „Hauptaktionäre“. Außerdem halten Mitglieder des Vorstands Aktienoptionen, die zum Bezug von insgesamt 423.936 Aktien der Gesellschaft berechtigen. ‰ Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat halten Aktienoptionen, die zum Bezug von insgesamt 23.082 Aktien der Gesellschaft berechtigen und die ihnen für ihre Tätigkeit als Arbeitnehmer der Gesellschaft, nicht aber für ihre Tätigkeit als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gewährt wurden. ‰ Im Rahmen des Angebots können Mitglieder des Aufsichtsrats und des Beirats insgesamt maximal 3.000 weitere Aktien in einer bevorrechtigten Zuteilung beziehen. Siehe „Das Angebot – Bedingungen und Voraussetzungen für das Angebot – Bevorrechtigte Zuteilung an Mitglieder des Aufsichtsrats und des Beirats“. Außerdem halten Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wesentliche Anteile an der Gesellschaft nahestehenden Personen bzw. sind in Organen von nahestehenden Personen vertreten, und können deshalb auf diese wesentlichen Einfluss ausüben. Zu den wichtigsten nahestehenden Personen gehören der REC-Konzern sowie der Solon-Konzern. Außerdem bestehen Verbindungen zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären und dem REC-Konzern im Hinblick auf CSG Solar: ‰ Verbindungen zum REC-Konzern: Marcel Egmond Brenninkmeijer, ein Mitglied des Aufsichtsrats, ist Verwaltungsratspräsident und Delegierter des Verwaltungsrats der Good Energies AG, Basel, Schweiz und Mitglied der Geschäftsführung der Good Energies Investments B.V., Amsterdam, Niederlande („GEI“). Herr Brenninkmeijer hält mittelbar Anteile an GEI. GEI hält eine Beteiligung von rund 20 % an der Gesellschaft (vor Durchführung des Angebots). GEI hält auch eine wesentliche Beteiligung an der Renewable Energy Corporation ASA, Norwegen („REC“). Herr Brenninkmeijer ist Board 159



Member der REC. Zum REC-Konzern gehören ScanWafer, der größte Lieferant der Gesellschaft, sowie ScanModule und ScanCell, zu denen die Gesellschaft weitere Geschäftsbeziehungen unterhält. ScanModule und ScanCell wurden mit Wirkung zum 1. Juli 2005 in eine Tochtergesellschaft der REC, ScanSolar AS, eingebracht. ‰ Verbindungen zur SOLON AG für Solartechnik: ‰ Immo Ströher, ein Mitglied des Aufsichtsrats, der mittelbar 25,01 % (vor Durchführung des Angebots) an der Gesellschaft hält, hält unmittelbar und mittelbar über die von ihm beherrschte Mithril GmbH eine Beteiligung von rund 40 % an der SOLON AG für Solartechnik („Solon AG“) und ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Solon AG. Zum Solon-Konzern gehörende Unternehmen sind gemeinsam der größte Kunde der Gesellschaft. Herr Ströher hat außerdem Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die zum Kunden- und Lieferantenkreis der Gesellschaft gehören. ‰ Auch Reiner Lemoine, ein Mitglied des Vorstands und 6,39 %-Anteilseigner der Gesellschaft, ist Aufsichtsratsmitglied der Solon AG und hält eine Beteiligung an dieser. ‰ Verbindungen zu Aktionären und zur REC durch die gemeinsame Beteiligung an CSG Solar: Die Gesellschaft hält eine 22,3 %-ige Beteiligung an der CSG Solar AG, an der auch die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft Anton Milner, Reiner Lemoine und Thomas Schmidt, der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft Dr. Thomas van Aubel sowie weitere Mitarbeiter der Gesellschaft (mit insgesamt unter 4 %) beteiligt sind. An der CSG Solar beteiligt sind auch Apax Europe V-A L.P. (22,3 %), Good Energies Investments B.V. (11,1 %) und IBG (3,6 %). Diese Unternehmen gehören auch zum Aktionärskreis der Gesellschaft. Außerdem ist die der Gesellschaft nahestehende REC an der CSG Solar mit 22,3 % beteiligt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft Dr. Thomas van Aubel, Dr. Dinnies-Johannes von der Osten, Marcel Brenninkmeijer und Dr. Christian Reitberger sind zugleich Mitglieder des Aufsichtsrats der CSG Solar AG. Herr Anton Milner, Mitglied des Vorstands der Q-Cells AG, ist ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrats der CSG Solar AG. Siehe hierzu „Wesentliche Verträge – Beteiligung an der CSG Solar AG“. Nachstehend sind die mit nahestehenden Personen existierenden Geschäftsbeziehungen der Gesellschaft dargestellt:



Geschäftsbeziehungen zum REC-Konzern Die Gesellschaft unterhält verschiedene Geschäftsbeziehungen mit Gesellschaften des REC-Konzerns. Insbesondere ist die Tochtergesellschaft des REC-Konzerns, ScanWafer, der wichtigste Waferlieferant der Gesellschaft. Mit ScanWafer bestehen langfristige Verträge über die Lieferung von Silizium-Wafern, die im ersten Halbjahr 2005 einen Umfang von € 25,2 Mio. hatten. (2004: € 28,6 Mio.). Der Vertrag sieht langfristige Abnahmeverpflichtungen der Gesellschaft bis zum Jahr 2010 vor. Siehe „Geschäftstätigkeit – Beschaffung“. Zum 30. Juni 2005 bestanden Forderungen der ScanWafer gegen die Gesellschaft in Höhe von € 5,9 Mio. Als Teil der Geschäftsbeziehungen zum REC-Konzern lieferte der zum REC-Konzern gehörende Photovoltaik-Zellhersteller ScanCell von März 2003 bis einschließlich Januar 2004 seine gesamte Produktion von Photovoltaik-Zellen gegen Zahlung an die Gesellschaft. Die angelieferten Photovoltaik-Zellen wurden von der Gesellschaft bestimmten Qualitätsprüfungen unterzogen, nach Wirkungsgraden sortiert und nach Qualitätskriterien aussortiert. Die Photovoltaik-Zellen wurden mit dem Q-Cells-Logo versehen und an Kunden der Q-Cells AG weiterverkauft, darunter auch die zum REC-Konzern gehörende ScanModule. Da die Gesellschaft in diesem Zeitraum in Bezug auf die von ScanCell gelieferten Photovoltaik-Zellen Preis-, Lager- und Absatzrisiken hatte, wurde der diesbezügliche Photovoltaik-Zelleinkauf als Materialaufwand und der diesbezügliche Zellverkauf als Umsatz verbucht. Im Jahr 2003 betrug das realisierte Umsatzvolumen der Gesellschaft aus den von ScanCell gelieferten 160



Photovoltaik-Zellen € 2,8 Mio. (entspricht 5,7 % des Jahresumsatzes 2003), im Januar 2004 € 1,4 Mio. (entspricht 1,1 % des Jahresumsatzes 2004). Aufgrund der im Laufe des Jahres 2004 geänderten Geschäftspraxis wurden diese Geschäftsbeziehungen ab Februar 2004 von der Gesellschaft nicht mehr als Handelswarengeschäft, sondern als Kommissionsgeschäft bilanziert, wie im folgenden dargestellt ist: Im Jahr 2003 leistete die Gesellschaft der ScanCell auch Unterstützung bei der Qualitätskontrolle. Ab Anfang des Jahres 2004 nahm ScanCell die bis zu diesem Zeitpunkt von der Gesellschaft vorgenommene Qualitätskontrolle und Sortierung selbst vor und seit Februar 2004 werden die Zellen von ScanCell unter Nutzung des Vertriebsnetzes der Gesellschaft direkt an Kunden der Gesellschaft geliefert. Nur noch vereinzelt wurden der Gesellschaft Stichproben zu Qualitätskontrollen geliefert. ScanCell erhielt auch den gesamten Kaufpreis für die Zellen. Für die Nutzung des Vertriebsnetzes der Gesellschaft erhielt die Gesellschaft lediglich eine entsprechende Aufwandserstattung von ScanCell. Aufgrund der geänderten Geschäftsabläufe wurden diese Geschäfte ab diesem Zeitpunkt als Kommissionsgeschäfte ausgewiesen, mit der Folge, dass ab Februar 2004 nur noch die Vertriebsaufwandsentschädigung als Umsatz ausgewiesen wurde. Im Laufe der zweiten Hälfte des Jahres 2004 wurde der weit überwiegende Teil der von ScanCell produzierten Photovoltaik-Zellen direkt von ScanCell an ScanModule geliefert. Aufgrund der historischen Entwicklung erhielt die Gesellschaft trotzdem bis Mitte 2005 auch für diese Volumina eine geringfügige Aufwandserstattung, welche als Umsatz der Gesellschaft verbucht wurde. Im Jahr 2004 betrug die als Umsatz verbuchte Vertriebsaufwandsentschädigung T€ 270,1 (vermarktetes Volumen: € 16,0 Mio.), im ersten Halbjahr 2005 T€ 243,7 (vermarktetes Volumen: € 18,0 Mio.). Zum 30. Juni 2005 bestanden aus diesem Geschäft Verbindlichkeiten der Gesellschaft in Höhe von € 3,3 Mio. Von dem im ersten Halbjahr 2005 auf Basis von Kommissionsgeschäften vermarkteten Volumens in Höhe von € 18 Mio. entfielen € 13,8 Mio. auf das an ScanModule gelieferte Volumen der ScanCell-Zellen. Aus diesen Geschäften mit ScanModule bestanden zum 30. Juni 2005 Forderungen der Gesellschaft gegen ScanModule in Höhe von € 2,7 Mio. Aufgrund dieser Entwicklung wurden die dargestellten Geschäftsbeziehungen zu ScanCell und ScanModule Mitte des Jahres 2005 in Bezug auf den Anteil der ScanCell-Produktion, die an ScanModule geliefert wird, einvernehmlich aufgelöst. Mit Wirkung zum 1. Juli 2005 wurden die Gesellschaften ScanCell und ScanModule im Zuge einer geänderten Strategie des REC-Konzerns in eine Tochtergesellschaft der REC, ScanSolar AS, eingebracht. Für den überschüssigen Teil der ScanCell-Produktion ist vorgesehen, dass dieser zunächst auch weiterhin im Rahmen von Kommissionsgeschäften über das Vertriebsnetz der Gesellschaft gegen Leistung einer Aufwandserstattung vertrieben wird. Über die vorstehend dargestellten Beziehungen hinaus bestanden weitere Lieferbeziehungen zu Gesellschaften des REC-Konzerns. Die Gesellschaft verkaufte nämlich auch von ihr selbst erstellte Zellen an ScanModule, ScanCell und ScanWafer. Der diesbezügliche Umsatz im Jahr 2004 betrug € 3,6 Mio. (ScanModule), € 0,4 Mio. (ScanCell) bzw. € 0,1 Mio. (ScanWafer). Außerdem wurde für Vertriebs- und Marketingunterstützungsleistungen der Gesellschaft in Norwegen im Jahr 2004 eine mündliche Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und dem REC-Konzern getroffen. Im ersten Halbjahr 2005 betrugen die Vergütungen für diese Beratungsleistungen T€ 8,8 (2004: T€ 70,4).
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Geschäftsbeziehungen zum Solon-Konzern Der Solon-Konzern ist der größte Kunde der Gesellschaft. Im ersten Halbjahr 2005 betrug der Umsatz der Gesellschaft mit dem Solon-Konzern rund 21 % des von der Gesellschaft insgesamt erzielten Umsatzes (2004: 17 %). Zum 30. Juni 2005 bestanden Forderungen der Gesellschaft gegen den Solon-Konzern in Höhe von insgesamt T€ 7.874,6 Verschiedene Tochtergesellschaften der Solon AG gehören auch zu den Lieferanten der Gesellschaft. Das Einkaufsvolumen mit diesen Gesellschaften betrug im ersten Halbjahr 2005 T€ 14,0 (2004: T€ 1,8). Verbindlichkeiten, im Wesentlichen aus Anzahlungen, bestanden in Höhe von T€ 784,1. Im Zusammenhang mit einem kürzlich abgeschlossenen Zell-Liefervertrag hat die Solon AG der Gesellschaft ein Darlehen in Höhe von € 5,0 Mio. gewährt. Das Darlehen wird ab dem 1. Januar 2006 in 15 monatlichen Raten zurückgewährt und zu EURIBOR plus 1,5% verzinst.



Geschäftsbeziehungen zur Entech GmbH und zur ASS Automotive Solarsystems GmbH Herr Ströher hält direkt und indirekt alle Anteile an der Entech GmbH (bei der er auch bis September 2004 Aufsichtsratsvorsitzender war). Bis Mai 2005 hielt er eine indirekte Beteiligung an der ASS Automotive Solarsystems GmbH. Auch diese Unternehmen gehören zum Lieferanten- bzw. Kundenkreis der Gesellschaft. Das Einkaufsvolumen mit diesen Gesellschaften im ersten Halbjahr 2005 betrug € 0 (2004: T€ 242,6), das Verkaufsvolumen T€ 265,7 (2004: T€ 13.876,5). Zum 30. Juni 2005 bestanden Forderungen der Gesellschaft gegen diese Unternehmen in Höhe von T€ 43,4.



Geschäftsbeziehungen zur Mithril GmbH Herr Ströher hält wesentliche Anteile der Mithril GmbH, welche an der Solon AG beteiligt ist. Von der Mithril GmbH ist der Gesellschaft zur Zwischenfinanzierung auf Basis mündlicher Vereinbarungen im Geschäftsjahr 2004 ein Darlehen in Höhe von T€ 500,0 gewährt worden, welches mit 6,25 % p.a. verzinst und zum 1. April 2004 in voller Höhe mit einer zum 31. Dezember 2003 bestehenden Forderung auf Einzahlung in die Kapitalrücklage verrechnet wurde.



Geschäftsbeziehungen zur Energy Valley AG Herr Ströher hält eine Beteiligung an der Energy Valley AG, Schweiz, in Höhe von 44 %. Er ist allerdings nicht im Geschäftsführungsorgan der Energy Valley AG vertreten. Die Energy Valley AG ist auch mit 2,4 % als Aktionärin an der Gesellschaft beteiligt. Die Energy Valley AG hat der Gesellschaft ihren größten Siliziumliefervertrag (Gesamtumfang rund € 35 Mio.) und weitere kurzfristige Liefermengen (Gesamtumfang rund € 1,5 Mio.) desselben Lieferanten vermittelt (siehe „Geschäftstätigkeit – Beschaffung – Silizium- und Ingoteinkauf“). Der Liefervertrag stellt einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der Rohstoffversorgung der Gesellschaft und ihre weitere Expansion dar. Die Gesellschaft ist gegenüber der Energy Valley AG bzw. gegenüber der Solarsquare AG, einer Tochtergesellschaft der Energy Valley AG, bestimmte vertragliche Verpflichtungen in Bezug auf diese Siliziummengen eingegangen: ‰ Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, aus einem Teil der von ihr aus dem Silizium hergestellten Photovoltaik-Zellen Photovoltaik-Module fertigen zu lassen und diese zu bestimmten Festpreisen, die Marktpreisen entsprechen, an die Solarsquare AG zu liefern. Die Liefermengen und die Lieferzeitpunkte erfolgen dabei zeitlich korrespondierend mit und in Abhängigkeit von den Siliziumlieferungen; der Siliziumliefervertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2008 und ein Gesamtumfang von ungefähr € 89 Mio. ‰ In Bezug auf den verbleibenden (deutlich überwiegenden) Anteil der aus dem Silizium von der Gesellschaft hergestellten Zellen beabsichtigen die Gesellschaft und die Solarsquare AG Mitte Oktober 2005 einen Liefervertrag zu bestimmten Festpreisen abzuschließen, wobei die Energy Valley AG für die Zahlungsverpflichtungen ihrer Tochtergesellschaft 162



gegenüber der Gesellschaft aus diesem Liefervertrag bis zu maximal € 10 Mio. bürgt. Die Liefermengen und die Lieferzeitpunkte erfolgen dabei zeitlich korrespondierend mit und in Abhängigkeit von den Siliziumlieferungen. Es sind Festpreise vereinbart. Der Liefervertrag hat ein Gesamtumfang von ungefähr € 153 Mio. Bis Mitte Oktober 2005 hat die Gesellschaft das exklusive Recht, die Zellen, die Gegenstand dieses Liefervertrages sind, (auch auf Grundlage von langfristigen Absatzverträgen) an eigene Kunden zu vermarkten. Teile der Erlöse aus diesen Lieferverträgen hat die Gesellschaft an die Solarsquare AG abzuführen. Die Lieferungen aus solchen Verträgen an die Kunden der Gesellschaft gelten als Lieferungen unter dem Liefervertrag mit der Solarsquare AG. ‰ Im Zusammenhang mit diesen Abreden hat die Gesellschaft der Solarsquare AG ein Darlehen in Höhe von € 5 Mio. gewährt, für welches die Energy Valley AG bürgt. Es ist vorgesehen, dass die Rückzahlung des Darlehens vornehmlich durch Verrechnung derjenigen Beträge erfolgt, die die Gesellschaft aus den vorstehend beschriebenen Vereinbarungen an die Solarsquare AG zu leisten hat.



Geschäfte mit Beteiligungsunternehmen Die Gesellschaft hat der CSG Solar AG vom 1. Oktober 2004 bis zum 10. Juni 2005 zwei Büroräume vermietet, wofür sie von der CSG Solar AG ein Entgelt von monatlich € 600 erhalten hat. Die Gesellschaft betreibt seit Januar 2005 zusammen mit der Evergreen Solar, Inc., mit Sitz in Delaware, USA, die EverQ GmbH als Gemeinschaftsunternehmen. Siehe „Wesentliche Verträge – Joint-Venture Vertrag mit der Evergreen Solar, Inc.“. Das Vorstandsmitglied der Gesellschaft Charles Anton Milner ist Mitglied des Aufsichtsrates der EverQ GmbH. Herr Meendert Burmann, kaufmännischer Leiter der Gesellschaft, ist Mitglied der Geschäftsführung der EverQ GmbH. Die Gesellschaft erbringt bestimmte Dienstleistungen für die Beteiligungsunternehmen und stellt ihr diese zu marktüblichen Bedingungen in Abrechnung. Dazu gehören Leistungen im Bereich der Zentralfunktionen wie beispielsweise IT, Controlling, Finanzen und Einkauf. Auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Gesellschaft erbringt Leistungen im Bereich der Forschung und Entwicklung für die Beteiligungsgesellschaften, die mit diesen zu marktüblichen Bedingungen abgerechnet werden. Der Gesellschaft standen am 30. Juni 2005 aus vorstehend genannten Leistungen Forderungen in Höhe von T€ 201,4 gegen die EverQ und in Höhe von T€ 0,2 gegen die CSG Solar zu.



Dienstleistungen eines Unternehmens einer einem Vorstandsmitglied nahestehenden Person Es bestehen Geschäftsbeziehungen über Dienstleistungen mit einem Unternehmen, das einer einem Vorstandsmitglied der Gesellschaft nahestehenden Person gehört. Die diesbezüglichen Ausgaben der Gesellschaft betrugen im ersten Halbjahr 2005 T€ 411,1 (2004: € 1,1 Mio.). Zum 30. Juni 2005 bestanden keine ausstehende Forderungen aus diesem Geschäftsverhältnis gegen die Gesellschaft. Das betroffene Vorstandsmitglied nahm an den Vertragsverhandlungen nicht teil.



Kredite der Gesellschaft an Organmitglieder Die Gesellschaft hatte dem Vorstandsmitglied Reiner Lemoine im Mai 2002 ein Darlehen in Höhe von € 100.000 gewährt, welches von Herrn Lemoine am 23. April 2003 in voller Höhe zurückgeführt wurde.



Garantien/Bürgschaften von Organmitgliedern zugunsten der Gesellschaft Die Vorstandsmitglieder Anton Milner und Reiner Lemoine haben gegenüber kreditgebenden Banken jeweils selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaften zugunsten der Gesellschaft in Höhe von jeweils insgesamt € 300.000 übernommen. 163



Darüber hinaus haben die Herren Lemoine, Dr. Feist (Mitgründer der Gesellschaft und Leiter der Technologie-Abteilung der Gesellschaft) und Dr. Grunow (Mitgründer der Gesellschaft und Leiter des Produktmanagements der Gesellschaft) gegenüber der IBG in Bezug auf die stille Beteiligung der IBG Garantien für die Rückzahlung von Teilen (jeweils DM 166.000) des Nominalbetrags der stillen Gesellschaft sowie den sonstigen darunter bestehenden Zahlungspflichten (wie z.B. Beteiligungsentgelt und Verzugszinsen) abgegeben. Des Weiteren haben die Herren Lemoine und Milner gegenüber der MBG in Bezug auf die stille Beteiligung der MGB eine Garantie (quotal ihrer Aktienanteile) für die Zahlungsansprüche der MBG unter dem Beteiligungsvertrag abgegeben.



Stille Beteiligungen von Organmitgliedern an der Gesellschaft Das Vorstandsmitglied Reiner Lemoine hat am 4. Januar 2002 mit der Gesellschaft einen Beteiligungsvertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft in Höhe von T€ 271,0 abgeschlossen. Herr Lemoine erhielt auf seine im Geschäftsjahr 2002 geleisteten Einlagen in Höhe von insgesamt T€ 231,0 eine gewinnunabhängige Vergütung in Höhe von 7,0 % p.a. Eine Verlustbeteiligung war ausgeschlossen. Die stille Beteiligung wurde am 6. März 2003 in beiderseitigem Einvernehmen gekündigt. Die Einlage einschließlich aufgelaufener Zinsen wurde in voller Höhe zurückgezahlt. Mit der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH („IBG“), die auch Aktionärin der Gesellschaft ist und deren Geschäftsführer Dr. Dinnies-Johannes von der Osten stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft ist, besteht auf Grundlage des Beteiligungsvertrags vom 9. August 2000 eine stille Beteiligung. Die stille Beteiligung bestand ursprünglich in Höhe von rund € 4,1 Mio. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung, die am 10. Juli 2002 in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen wurde, wurden rund € 1,0 Mio. der stillen Beteiligung in eine sonstige Zuzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft umgewandelt, so dass noch eine stille Beteiligung in Höhe von € 3,1 Mio. besteht. Die IBG erhält von der Gesellschaft für die stille Einlage eine gewinnunabhängige Vergütung in Höhe von 8 % p.a. Darüber hinaus ist die IBG mit 50 % am Jahresüberschuss der Gesellschaft (bereinigt gemäß den Bestimmungen des Beteiligungsvertrages) beteiligt; jedoch ist diese Gewinnbeteiligung begrenzt auf maximal 5 % der geleisteten stillen Einlage. Eine Verlustbeteiligung der IBG besteht nicht. Die IBG ist nicht an den stillen Reserven der Gesellschaft beteiligt. Jedoch ist der IBG bei Verlust des KMU-Status der Gesellschaft durch eine Änderung der Gesellschafterstruktur eine „ExitGebühr“ von 25 % des Einlagebetrags für die Abgeltung gebildeter Reserven zurückzuzahlen. Die stille Gesellschaft endet regulär am 6. August 2010. Im Zeitpunkt der Beendigung ist die stille Einlage vollständig zurückzugewähren. Zu weiteren Einzelheiten siehe „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital – Stille Beteiligungen“. Die stille Beteiligung der IBG soll aus Teilen des Emissionserlöses des Angebots zurückgeführt werden.



Rechtsberatung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Thomas van Aubel, der auch eine mittelbare Beteiligung der Gesellschaft hält, berät die Gesellschaft in rechtlichen Angelegenheiten. Bis zum 31. Dezember 2004 war Herr Dr. van Aubel Partner der Rechtsanwaltskanzlei Bezzenberger Rechtsanwälte. Seitdem ist er Partner der Rechtsanwaltskanzlei van Aubel Rechtsanwälte. Mit diesen Kanzleien bestanden bzw. bestehen jeweils Honorarrahmenvereinbarungen für rechtliche Beratungsleistungen. Im ersten Halbjahr 2005 sind Beratungskosten gegenüber der Rechtsanwaltskanzlei van Aubel Rechtsanwälte in Höhe von T€ 239,2 angefallen (entsprechend gegenüber der Kanzlei Bezzenberger Rechtsanwälte in 2004: T€ 120,2). Zum 30. Juni 2005 bestanden Forderungen der Kanzlei van Aubel Rechtsanwälte gegen die Gesellschaft in Höhe von T€ 156,9. Zur der von der Gesellschaft für die Tätigkeit ihrer Organmitglieder gezahlten Vergütung, siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Vorstand/Aufsichtsrat – Vergütung, Aktienoptionen und Beteiligung an der Gesellschaft“. 164



WESENTLICHE VERTRÄGE Joint-Venture Vertrag mit der Evergreen Solar, Inc. Am 14. Januar 2005 hat die Gesellschaft mit dem US-amerikanischen Unternehmen Evergreen Solar, Inc., („Evergreen“) mit Sitz in Delaware einen Joint-Venture Vertrag abgeschlossen. Gegenstand des Vertrages ist der Betrieb eines Gemeinschaftsunternehmens zur Herstellung von Silizium-Wafern auf Basis der String-Ribbon-Technologie sowie die Weiterverarbeitung dieser Silizium-Wafer zu Photovoltaik-Zellen und Photovoltaik-Modulen. Diese Technologie spart nach Erwartung der Gesellschaft Silizium und ist damit kostengünstiger als bisher angewandte Technologien. Derzeit wird am Standort Thalheim eine Fertigungsstätte für Wafer, Zellen und Module mit einer erwarteten jährlichen Produktionsleistung von zunächst rund 30 MWp errichtet, die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2006 die Produktion aufnehmen soll. Siehe hierzu auch „Geschäftstätigkeit – Beteiligungen an EverQ und CSG Solar sowie Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien“. Zu diesem Zweck wurde das Stammkapital der zuvor im 100 %-igen Besitz der Gesellschaft befindlichen Topas 107. VV GmbH, Berlin von € 25.000 um € 225.000 auf € 250.000 erhöht. Davon hält die Evergreen einen Geschäftsanteil von € 187.750 (entsprechend 75,1 %) und die Gesellschaft zwei Geschäftsanteile in Höhe von € 37.250 und € 25.000 (entsprechend 24,9 %). Am 11. Februar 2005 wurde das neue Gemeinschaftsunternehmen in EverQ GmbH („EverQ“) umfirmiert. Am 1. März 2005 wurde der Gesellschaftssitz von Berlin nach Thalheim verlegt. Die Verteilung des Gewinns des Gemeinschaftsunternehmens an die Gesellschaft und die Evergreen Solar, Inc. richtet sich nach dem Verhältnis ihrer jeweiligen Geschäftsanteile. Die Errichtung der geplanten Fabrik durch EverQ wird durch Fördermittel der Investitionsbank Sachsen-Anhalt aus dem Programm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert. Mit Bewilligungsbescheid vom 21. April 2005 wurde ein Investitionszuschuss in Höhe von höchstens € 14,1 Mio. bewilligt. Die Finanzierung des restlichen Betrages des Gesamtinvestitionsvolumens in Höhe von voraussichtlich etwas über € 60 Mio. soll durch Investitionen von Evergreen und der Gesellschaft sowie durch Fremdkapital und Investitionszulagen gedeckt werden. In diesem Zusammenhang hat sich die Gesellschaft im Joint-Venture Vertrag verpflichtet, der EverQ in mehreren Stufen zunächst bis zu insgesamt € 11,0 Mio. als Eigenkapital zuzuführen. Von diesem Betrag hat die Gesellschaft bereits rund € 5,5 Mio. eingezahlt. Der Restbetrag der vertraglichen Einlagepflicht in Höhe von € 5,5 Mio. wird nach dem Joint-Venture Vertrag im Falle der Sicherung von Fremdkapitalzuführungen, die angestrebt werden, quotal reduziert. Darüber hinaus gehende rechtliche Nachschusspflichten existieren nicht. Es besteht eine Absichtserklärung („Letter of Intent“) für eine Fremdfinanzierung in Höhe von insgesamt € 18,5 Mio. Kommt es zu einer Fremdfinanzierung in dieser Höhe, so geht die Gesellschaft von einer verbleibenden Verpflichtung von € 0,9 Mio. aus. Die Gesellschaft sieht weitere Investitionen in EverQ vor. Siehe „Geschäftstätigkeit – Investitionen“. Im Falle eines zukünftigen weiteren Eigenmittelbedarfs der EverQ entscheiden die Parteien des Joint-Venture Vertrages gemeinsam, ob entsprechende Kapitalerhöhungen durchgeführt werden sollen. Diese Entscheidungen bedürfen der Zustimmung sowohl der Gesellschaft als auch der Evergreen. Werden danach entsprechende Kapitalerhöhungen durchgeführt, so sieht der Joint-Venture Vertrag eine Option zugunsten der Gesellschaft vor, ihre Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen im Zuge dieser Kapitalerhöhungen auf Grundlage einer vertraglich festgelegten Preisformel, die sich an dem auf einen Geschäftsanteil entfallenden anfänglichen Gesamtinvestitionsvolumen plus Zinsaufschlag orientiert, auf bis zu 50 % zu erhöhen, sofern dies nicht mit dem von EverQ erhaltenen Bescheiden über Investitionszuwendungen und den 165



darin enthaltenen Auflagen im Konflikt steht. Derzeit gibt es Verhandlungen über die Aufnahme eines weiteren Joint-Venture Partners. Angedacht ist die Aufnahme eines dritten Joint-Venture Partners, der zunächst eine Minderheitsbeteiligung erhält; mittelfristig wäre jedoch (abhängig von der Entwicklung) die phasenweise Anpassung zu drei gleichberechtigten Beteiligungen der drei Partner vorgesehen. Neben dem Eintritt in das Joint-Venture würde eine strategische Zusammenarbeit insbesondere in den Bereichen technologische Kooperation und Unterstützung der Siliziumabsicherung von EverQ angestrebt. Kommt es zum Abschluss einer solchen Transaktion, würde dies zu einer Herabsetzung der Beteiligungsquote der Gesellschaft an der EverQ und zu einer Verwässerung der Option der Gesellschaft führen. Der Aufsichtsrat der EverQ hat zunächst drei Mitglieder, von denen zwei von der Evergreen und einer von der Gesellschaft ernannt werden. Der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Charles Anton Milner, ist im Aufsichtsrat der EverQ vertreten. Herr Meendert Buurmann, kaufmännischer Leiter der Q-Cells AG, ist Mitglied der Geschäftsführung der EverQ. Sollte sich die Beteiligung der Gesellschaft so weit erhöhen, dass die Evergreen und die Gesellschaft gleiche Beteiligungsquoten haben, sind die Parteien verpflichtet, die Zahl der Aufsichtsratmitglieder auf insgesamt fünf zu erhöhen, von denen je zwei von der Evergreen und von der Gesellschaft und ein weiteres Mitglied von beiden Parteien gemeinsam ernannt wird. Solange die Evergreen mindestens 50,1 % des Stammkapitals der EverQ hält, ist sie außerdem berechtigt, den Vorsitzenden der Geschäftsführung vorzuschlagen, der sodann vom Aufsichtsrat zu ernennen ist. Wichtige Maßnahmen seitens der EverQ bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats, wobei es, solange die Gesellschaft mindestens 15 % an der EverQ hält, der Zustimmung des von der Gesellschaft bestimmten Aufsichtratsmitglieds bedarf. Für den Fall, dass eine Partei ihre Geschäftsanteile an der EverQ veräußern möchte, steht der anderen Partei ein Vorkaufsrecht zu. Jeder Partei steht ein Kündigungsrecht zu, wenn die andere Partei nicht in der Lage ist, ihrer Kapitalaufbringungspflicht nachzukommen, eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder insolvent wird. Eine wesentliche zur Kündigung berechtigende Vertragspflichtverletzung ist gegeben, wenn eine Vertragspartei Vertragspflichten verletzt und diese Verletzung zu einer wesentlichen nachteiligen Auswirkung auf die Finanzlage oder die Geschäftsaussichten der EverQ führt. Kommt es zu einer Kündigung, weil eine Partei ihrer Kapitalaufbringungspflicht nicht nachkommt, so wird EverQ aufgelöst und abgewickelt. Die Partei, die ihrer Kapitalaufbringungspflicht nicht nachgekommen ist, muss Kosten, die der anderen Partei im Zusammenhang mit der Verhandlung, dem Abschluss und der Durchführung des Joint-Venture Vertrages entstanden sind, erstatten. Kommt es wegen einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder infolge der Insolvenz einer Vertragspartei zur Kündigung durch die andere Partei, so steht letzterer Partei das Recht zu, die Anteile der vertragsbrüchigen oder insolventen Partei zu einem Abschlag vom Verkehrswert zu erwerben. Der Verkehrswert wird nach den Bestimmungen des Vertrages ermittelt. Wird dieses Recht nicht oder nicht fristgerecht ausgeübt, können beide Parteien Auflösung und Abwicklung der EverQ verlangen. Im Übrigen ist das Recht zur ordentlichen Kündigung des Joint-Venture Vertrages bis zum 1. Januar 2012 ausgeschlossen. Danach kann der Vertrag durch jede Partei mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden. Im Falle einer ordentlichen Kündigung steht der nicht kündigenden Partei das Recht zu, die Anteile der kündigenden Partei zum Verkehrswert zu erwerben. Der Verkehrswert wird nach den Bestimmungen des Vertrages ermittelt. Wird dieses Recht von der nicht kündigenden Partei nicht oder nicht fristgerecht ausgeübt, können beide Parteien Auflösung und Abwicklung der EverQ verlangen. Sofern die Evergreen während der Laufzeit des Joint-Venture Vertrages beabsichtigt, ein weiteres Gemeinschaftsunternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika mit einem Dritten zur Herstellung von Wafern oder Photovoltaik-Zellen zu betreiben, so ist sie verpflichtet, zunächst der Gesellschaft die Beteiligung an diesem Gemeinschaftsunternehmen 166



anzubieten. Während der Vertragslaufzeit und bis zu zwei Jahre nach Beendigung des JointVenture Vertrages hat sich die Gesellschaft verpflichtet, außerhalb der EverQ grundsätzlich keine Aktivitäten auf dem Gebiet der String-Ribbon-Technologie zu entfalten. Im Zusammenhang mit dem Joint-Venture Vertrag hat die Evergreen einen Lizenzvertrag mit der EverQ abgeschlossen. Darin hat die Evergreen der EverQ eine weltweite, nicht exklusive, nicht übertragbare Lizenz für IP-Rechte der Evergreen in Bezug auf die Herstellung, Vermarktung oder anderweitige Nutzung von Wafern, die auf Basis der String-RibbonTechnologie, sowie von Zellen und Modulen, die aus solchen Wafern gefertigt werden, eingeräumt. Die Einräumung der Lizenz erfolgte unentgeltlich. Evergreen ist verpflichtet, die EverQ während der Laufzeit sowie, im Falle einer Beendigung, in den zwei der Beendigung folgenden Jahren, regelmäßig über neue Patente, Erfindungen, Verbesserungen und sonstige IP-Rechte, die die Produktionskosten für auf Basis der StringRibbon-Technologie hergestellte Wafer, Zellen und Module wesentlich verringern bzw. deren Leistungsfähigkeit, Effizienz oder Wert wesentlich erhöhen, zu informieren, und die EverQ hat das Recht, die Lizenzierung solcher neuen Entwicklungen an sich gegen Zahlung von Lizenzgebühren an die Evergreen zu verlangen. Die EverQ hat der Evergreen in Bezug auf die Herstellung, Vermarktung oder anderweitige Nutzung von Wafern, Zellen und Modulen eine Lizenz an denjenigen IP-Rechten eingeräumt, die die EverQ auf dem Gebiet der String-RibbonTechnologie während der Laufzeit des Lizenzvertrages sowie, im Falle einer Beendigung, in den zwei der Beendigung folgenden Jahren, entwickeln wird. Der Lizenzvertrag ist unbefristet. Er endet, wenn die Parteien sich auf eine Beendigung einigen. Er endet auch in dem Fall, dass EverQ infolge einer Kündigung des Joint-Venture Vertrages aufgelöst und liquidiert wird. Bei Beendigung enden sämtliche unter dem Lizenzvertrag gewährten Lizenzen. Auch die Gesellschaft hat mit der EverQ einen Lizenzvertrag abgeschlossen, in dem sie der EverQ unentgeltlich eine weltweite, nicht exklusive, nicht übertragbare Lizenz für IP-Rechte der Gesellschaft in Bezug auf die Herstellung, Vermarktung oder anderweitige Nutzung von Wafern, die auf Basis der String-Ribbon-Technologie, sowie von Zellen und Modulen, die aus solchen Wafern gefertigt werden, einräumt. Die Einräumung der Lizenz erfolgte unentgeltlich. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die EverQ während der Laufzeit sowie, im Falle einer Beendigung, in den zwei der Beendigung folgenden Jahren, regelmäßig über neue Patente, Erfindungen, Verbesserungen und sonstige IP-Rechte, die die Produktionskosten für auf Basis der String-Ribbon-Technologie hergestellte Wafer, Zellen und Module wesentlich verringern bzw. deren Leistungsfähigkeit, Effizienz oder Wert wesentlich erhöhen, zu informieren, und die EverQ hat das Recht, die Lizenzierung solcher neuen Entwicklungen an sich gegen Zahlung von Lizenzgebühren an die Gesellschaft zu verlangen. Die EverQ hat der Gesellschaft in Bezug auf die Herstellung, Vermarktung oder anderweitige Nutzung von Zellen und Modulen (nicht aber Wafern) eine Lizenz an denjenigen IP-Rechten eingeräumt, die die EverQ auf dem Gebiet der String-Ribbon-Technologie während der Laufzeit des Lizenzvertrages sowie, im Falle einer Beendigung, in den zwei der Beendigung folgenden Jahren, entwickeln wird. Der Lizenzvertrag ist unbefristet. Er endet, wenn die Parteien sich auf eine Beendigung einigen. Er endet auch in dem Fall, dass EverQ infolge einer Kündigung des Joint-Venture Vertrages aufgelöst und liquidiert wird. Bei Beendigung enden sämtliche unter dem Lizenzvertrag gewährten Lizenzen.



Beteiligung an der CSG Solar AG Mit Beteiligungsvertrag vom 9./10. Juni 2004 hat die Gesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung eine 21,19 %-ige Beteiligung an der CSG Solar AG, Thalheim („CSG Solar“) gegen Zuführung von Eigenkapital in Höhe von € 1,0 Mio. erworben. Mit einem weiteren Beteiligungsvertrag vom 22. Dezember 2004 hat die Gesellschaft ihre Beteiligung an der CSG 167



Solar im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch Zuführung weiterer Eigenmittel in Höhe von insgesamt € 5,5 Mio. im Jahr 2005 auf 22,32 % erhöht. Weitere wesentliche Anteile an der CSG Solar werden unter anderem von der der Gesellschaft nahestehenden Renewable Energy Corporation ASA („REC“), Norwegen (22,32 %) und den Aktionären der Gesellschaft, APAX Europe V-A L.P. Channel Islands (22,32 %), der Good Energies Investments B.V. (11,10 %), Niederlande, der IBG Beteiligungsgesellschaft SachsenAnhalt mbH (3,63 %), den Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft Anton Milner, Reiner Lemoine und Thomas Schmidt, dem Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft Dr. Thomas van Aubel sowie von verschiedenen Mitarbeitern der Gesellschaft (insgesamt unter 4 %) gehalten. Daneben bestehen stille Beteiligungen der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH in Höhe von insgesamt € 3,8 Mio. Gegenstand der Geschäftstätigkeit der CSG Solar ist die Entwicklung und Produktion von Photovoltaik-Modulen nach dem von der Pacific Solar Pty Limited, Australien, („Pacific Solar“) entwickelten Dünnschichtverfahren CSG (Crystalline Silicon on Glass – kristallines Silizium auf Glas). Es wird erwartet, dass die CSG-Dünnschicht-Technologie weniger als 1 % des Siliziums herkömmlicher Photovoltaik-Module pro Wp verbraucht. Durch ein Technology Agreement vom 4. Juni 2004 hat die CSG Solar von der Pacific Solar gegen Zahlung einer von den erzielten Nettoumsatzerlösen nach Steuern der CSG Solar abhängigen Lizenzgebühr (Höhe der Umsatzerlöse abhängig vom erzielten Wirkungsgrad der ´Photovoltaik-Module) die exklusiven Eigentumsrechte für die CSG-Technologie übernommen. Ab dem 1. Januar 2008 ist allerdings unabhängig von der Erzielung von Umsatzerlösen eine Lizenzgebühr von mindestens AUS $ 550.000 p.a. zu entrichten. Falls die CSG Solar innerhalb von zehn Monaten nach der Produktion des ersten Solarmoduls in der CSG-Fabrik die Rechte an der CSG-Technologie an einen Dritten überträgt, ein Wechsel in der Kontrolle der CSG Solar erfolgen sollte oder eine andere Transaktion erfolgen oder ein anderer Umstand eintreten sollte, der die Übertragung der Rechte an der CSG-Technologie auf einen Dritten zur Folge hat, ist die CSG Solar verpflichtet, den Erwerber an die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebühr nach dem Technology Agreement an Pacific Solar zu binden und der Pacific Solar 30 % der Differenz zwischen der von der CSG Solar für die Übertragung der Rechte erlangten Gegenleistung und den von der CSG Solar für die Entwicklung der CSG-Technologie aufgewendeten Kosten zu zahlen. Sollte der nach den vorstehenden Kriterien berechnete, an die Pacific Solar zu zahlende Betrag € 10,0 Mio. unterschreiten, so hat die Pacific Solar ein Wahlrecht, ob sie die von der CSG Solar geschuldete Differenzzahlung annimmt (in diesem Fall reduziert sich die vom Erwerber der Rechte zu zahlende Lizenzgebühr um 30 %) oder die Differenzzahlung ablehnt (in diesem Fall bleibt die Lizenzgebühr unverändert). Überschreitet die geschuldete Differenzzahlung diese Beträge, so ist die Pacific Solar zur Annahme der Differenzzahlung verpflichtet und die Lizenzgebühr reduziert sich um 30 %. Die CSG Solar AG ist zurzeit dabei, die CSG-Technologie auf Basis der bisherigen positiven Entwicklungsergebnisse zu kommerzialisieren. In der ersten Fabrik sollen zwei Produktionslinien mit insgesamt 25 MWp jährlicher Nominalkapazität entstehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt nach derzeitiger Planung rund € 53,0 Mio. Der Bau der Fabrik wurde bereits begonnen. Die ersten Produkte sollen im ersten Halbjahr 2006 ausgeliefert werden. Die Errichtung der Fabrik durch die CGS Solar wird durch Fördermittel der Investitionsbank Sachsen-Anhalt aus dem Programm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert. Mit Bewilligungsbescheid vom 23. Dezember 2004 wurde für die erste Produktionslinie ein Investitionszuschuss in Höhe von höchstens € 8,0 Mio. bewilligt. Die CSG Solar hat außerdem Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter und Forschungs- und Entwicklungsräumlichkeiten sowie eine Pilotlinie in Sydney, Australien von der Pacific Solar Pty. Ltd. übernommen. In Sydney wurde in einer ersten Phase eine bereits bestehende Pilotlinie modifiziert. 168



Der Gesellschaft und der REC hat die CSG Solar ein exklusives Vorerwerbsrecht bezüglich sämtlicher auf die Kommerzialisierung der CSG-Technologie gerichteter Aktivitäten eingeräumt, welche die CSG Solar nicht selbst, sondern mit außenstehenden Dritten ausführen möchte. Dieses Vorerwerbsrecht kann entweder von der Gesellschaft und der REC gemeinsam oder, bei fehlendem Interesse einer vorerwerbsberechtigten Partei, von der jeweils anderen Partei alleine in Anspruch genommen werden. Beabsichtigt ein Anteilsinhaber der CSG Solar, seine Anteile zu veräußern, so steht den übrigen Aktionären ein Vorerwerbsrecht zu. Wenn eine Kapitalmehrheit von mindestens 75 % der an der CSG Solar gehaltenen Anteile einen Verkauf der CSG Solar beschließt, kann jeder Aktionär verlangen, dass alle Aktionäre ihre sämtlichen Anteile im Zuge dieses Verkaufs veräußern. Alle Anteilsinhaber haben sich dazu verpflichtet, bestmögliche Anstrengungen zu unternehmen, um einen Börsengang der CSG Solar herbeizuführen, sobald diese in mindestens zwei Quartalen einen Gewinn vor Zinsen und Steuern ausgewiesen hat. Ist bis zum 30. September 2008 weder ein Verkauf noch ein Börsengang der CSG Solar erfolgt, können darüber hinaus mindestens drei Aktionäre, die zusammen mindestens 25 % des Grundkapitals der CSG Solar halten, verlangen, dass ein Veräußerungsprozess für die Anteile an der CSG Solar in Gang gesetzt wird. Im Rahmen dieses Veräußerungsprozesses erhalten die nicht veräußerungswilligen Aktionäre die Möglichkeit, die Anteile der veräußerungswilligen Aktionäre unter bestimmten Bedingungen zu erwerben. Machen sie von dieser Erwerbsmöglichkeit keinen Gebrauch, findet ein Auktionsverfahren für sämtliche Anteile an der CSG Solar statt.



169



INFORMATIONEN ÜBER DIE GESELLSCHAFT Gründung, Handelsregistereintragung, Firma und Sitz Die Gesellschaft ist eine nach deutschem Recht errichtete Aktiengesellschaft. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 16621 unter der Firma Q-Cells Aktiengesellschaft mit Sitz in Thalheim eingetragen. Die Geschäftsadresse der Gesellschaft lautet Guardianstrasse 16 in 06766 Thalheim, Tel. +49 (0)3494 668 60. Die Q-Cells AG wurde aufgrund Gründungsurkunde vom 22. November 1999 in der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Berlin gegründet und am 4. August 2000 im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg in Berlin unter HRB 76379 eingetragen. Die Hauptversammlung vom 29. August 2002 beschloss die Sitzverlegung von Berlin nach Thalheim. Die Sitzverlegung ist am 12. Dezember 2002 mit Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Dessau unter HRB 6621 wirksam geworden. Seit Zusammenlegung des Handelsregisters des Amtsgerichts Dessau mit dem Handelsregister des Amtsgerichts Stendal im Jahr 2003 ist die Gesellschaft eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 16621.



Gegenstand des Unternehmens Gemäß § 2 der Satzung ist Gegenstand des Unternehmens die Entwicklung, industrielle Produktion und der Vertrieb von Photovoltaik-Zellen sowie Produkten der regenerativen Stromerzeugung. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft insbesondere Anlagen zur Produktion von Photovoltaik-Zellen, auch in Form einer schlüsselfertigen Fabrik, sowie die dazu erforderlichen Grundstücke erwerben. Die Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie darf zu diesem Zweck im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben, veräußern oder sich mittelbar oder unmittelbar an diesen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern.



Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.



Veröffentlichungen Nach der Satzung erfolgen Bekanntmachungen der Gesellschaft im elektronischen Bundesanzeiger, soweit das Gesetz nicht zwingend eine andere Bekanntmachungsform vorschreibt. Entsprechend den börsenrechtlichen Vorschriften werden die die Aktien der Gesellschaft betreffenden Mitteilungen nach Durchführung des Börsenganges darüber hinaus in mindestens einem überregionalen Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie, sofern nach der Börsenzulassungs-Verordnung erforderlich, in der Druckversion des Bundesanzeigers veröffentlicht.



Aktienkapital Die nachfolgende Übersicht enthält eine Zusammenfassung bestimmter Informationen über das in Aktien eingeteilte Grundkapital der Gesellschaft und dessen Entwicklung in den letzten drei Jahren sowie über bestimmte Vorschriften der Satzung der Gesellschaft und des deutschen Rechts. 170



Grundkapital Unmittelbar vor der Durchführung der Kapitalerhöhung im Rahmen des Angebots beträgt das Grundkapital der Gesellschaft € 30.257.052, eingeteilt in 30.257.052 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind voll eingezahlt. Wird die am 19. September 2005 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19. September 2005 beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Rahmen des Angebots durch Ausgabe von bis zu 6.656.552 auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlagen („die Kapitalerhöhung“) in vollem Umfang durchgeführt, wird das Grundkapital der Gesellschaft € 36.913.604 betragen, eingeteilt in 36.913.604 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 4. Oktober 2005 in das Handelsregister eingetragen. Nach Durchführung und Eintragung der Kapitalerhöhung werden auch die neuen aus der Kapitalerhöhung stammenden Aktien voll eingezahlt sein. Die Aktien der Gesellschaft sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, als Wertpapiersammelbank hinterlegt wurde. Die aus der Kapitalerhöhung stammenden Aktien werden in einer weiteren Globalurkunde verbrieft sein, die ebenfalls bei der Clearstream Banking AG hinterlegt werden wird. Den Inhabern der Aktien stehen Miteigentumsanteile an den jeweiligen Globalurkunden zu. Über Form und Inhalt etwaiger Aktienurkunden und Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat. Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung der Aktien ist ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktie zugelassen ist. Die Aktien der Gesellschaft sind frei übertragbar. Außer den in den Abschnitten „Das Angebot – Veräußernde Aktionäre, Marktschutzvereinbarungen“ und „Das Angebot – Aktienübernahme – Verkaufsbeschränkungen“ dargestellten vertraglichen Einschränkungen für die Gesellschaft, die derzeitigen Aktionäre und die Konsortialbanken bestehen keine Veräußerungsverbote oder Einschränkungen im Hinblick auf die Übertragbarkeit der Aktien der Gesellschaft. Genehmigtes Kapital Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Juli 2010 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt € 15.128.526 zu erhöhen und dabei einen vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Ein Bezugsrechtsausschluss ist zulässig für eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen insbesondere zum Erwerb eines Unternehmens oder einer Beteiligung, zur Vorbereitung eines Börsengangs der Gesellschaft, für eine Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter des Unternehmens oder eines verbundenen Unternehmens, für Spitzenbeträge oder für eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, die zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und bei der der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. Der Vorstand hat am 19. September 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19. September 2005 beschlossen, das genehmigte Kapital im Rahmen des Angebots durch Ausgabe von bis zu 6.656.552 Aktien auszunutzen. Wird diese Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in vollem Umfang durchgeführt, reduziert sich das genehmigte Kapital der Gesellschaft auf bis zu € 8.471.974.
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Bedingtes Kapital Bedingtes Kapital I Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu € 1.720.860 durch Ausgabe von bis zu 1.720.860 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Einlösung von Bezugsrechten, zu deren Ausgabe der Vorstand von der Hauptversammlung am 29. Dezember 2003 ermächtigt wurde. Siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Aktienoptions- und sonstige Bonusprogramme – Aktienoptionsprogramm 2003“. Die aus den ausgeübten Bezugsrechten hervorgehenden neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung des Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, als Bezugsrechte aus dem bedingten Kapital I ausgegeben werden und die Inhaber der Bezugsrechte von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung (Grundkapital) nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfristen entsprechend zu ändern und zur Eintragung anzumelden. Bedingtes Kapital II Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu € 1.304.844 durch Ausgabe von bis zu 1.304.844 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Einlösung von Bezugsrechten, zu deren Ausgabe der Vorstand von der Hauptversammlung am 16. August 2005 ermächtigt wurde. Siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Aktienoptions- und sonstige Bonusprogramme – Aktienoptionsprogramm 2005“. Die aus den ausgeübten Bezugsrechten hervorgehenden neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung des Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, als Bezugsrechte aus dem bedingten Kapital II ausgegeben werden und die Inhaber der Bezugsrechte von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung (Grundkapital) nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfristen entsprechend zu ändern und zur Eintragung anzumelden. Bedingtes Kapital III Das Grundkapital ist um bis zu € 12.102.822 durch Ausgabe von bis zu 12.102.822 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von Options- oder Umtauschrechten bzw. die zur Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, die von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 16. August 2005 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw. Umtauschrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung/ Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder Umtauschrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfristen entsprechend zu ändern und zur Eintragung anzumelden.
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Entwicklung des Grundkapitals in den letzten drei Jahren Kapitalmaßnahmen im Geschäftsjahr 2002 Am 1. Januar 2002 betrug das in das Handelsregister eingetragene Grundkapital der Gesellschaft € 75.000 und war eingeteilt in 75.000 auf den Namen lautende, vinkulierte Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00 je Aktie. Am 28. Dezember 2001 beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag, das Grundkapital der Gesellschaft in teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durch Ausgabe von 1.357 neuen, vinkulierten, auf den Namen lautenden Stückaktien von € 75.000 um € 1.357 auf € 76.357 gegen Bareinlage zu erhöhen. Entsprechend der Ermächtigung wurde das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Die neuen Stückaktien wurden zu einem Ausgabepreis von € 1,00 je Aktie an die IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH („IBG“) ausgegeben. Pro Aktie hat die IBG eine sonstige Zuzahlung in Höhe von € 735,67 geleistet, insgesamt also € 998.299,67. Die sonstige Zuzahlung wurde erbracht durch teilweisen Erlass einer von der IBG erbrachten stillen Beteiligung in dieser Höhe. Die Kapitalerhöhung ist am 10. Juli 2002 durch Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg wirksam geworden. Am 7. November 2002 beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag, das Grundkapital der Gesellschaft in teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durch Ausgabe von 9.339 neuen, vinkulierten, auf den Namen lautenden Stückaktien von € 76.357 um € 9.339 auf € 85.696 gegen Bareinlage zu erhöhen. Entsprechend der Ermächtigung wurde das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Die neuen Stückaktien wurden zu einem Ausgabepreis in Höhe von € 1,00 je Aktie an die Aurax Exploitatiemaatschappij B.V. (später umfirmiert in Good Energies Investments B.V.) ausgegeben. Die Aurax Exploitatiemaatschappij B.V. hat insgesamt sonstige Zuzahlungen in Höhe von € 3.499.919,17 (entspricht € 374,76 pro Aktie) geleistet. Die Kapitalerhöhung ist am 22. Januar 2003 durch Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Dessau wirksam geworden. Kapitalmaßnahmen im Geschäftsjahr 2003 Am 5. September 2003 beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag, das Grundkapital der Gesellschaft in teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durch Ausgabe von 1.334 neuen, vinkulierten, auf den Namen lautenden Stückaktien von € 85.696 um € 1.334 auf € 87.030 gegen Bareinlage zu erhöhen. Entsprechend der Ermächtigung wurde das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Die neuen Stückaktien wurden zu einem Ausgabepreis in Höhe von € 1,00 je Aktie an die DKB Wagniskapital Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH ausgegeben. Pro Aktie hat die DKB Wagniskapital Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH eine sonstige Zuzahlung in Höhe von € 749 geleistet, insgesamt also € 999.166. Die Kapitalerhöhung ist am 16. Dezember 2003 durch Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal wirksam geworden. Am 5. November 2003 beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag, das Grundkapital der Gesellschaft in teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durch Ausgabe von 2.667 neuen, vinkulierten, auf den Namen lautenden Stückaktien von € 87.030 um € 2.667 auf € 89.697 gegen Bareinlage zu erhöhen. Entsprechend der Ermächtigung wurde das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Die neuen Stückaktien wurden zu einem Ausgabepreis in Höhe von € 1,00 je Aktie an die Mithril GmbH ausgegeben. Pro Aktie hat die Mithril GmbH eine sonstige Zuzahlung in Höhe von € 749 geleistet, insgesamt also € 1.997.583. Die Kapitalerhöhung ist am 16. Dezember 2003 durch Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal wirksam geworden. Die Hauptversammlung vom 29. Dezember 2003 beschloss, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu € 8.900 durch Ausgabe von bis zu 8.900 neuen, vinkulierten, auf den Namen 173



lautenden Stückaktien bedingt zu erhöhen (Bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung diente der Einlösung von Bezugsrechten im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2003, deren Ausgabe von der Hauptversammlung am selben Tag beschlossen wurde. Zu Einzelheiten zum Aktienoptionsprogramm 2003 siehe „Organe der Gesellschaft und Beschäftigte – Aktienoptions- und sonstige Bonusprogramme“. Die Satzungsänderung hinsichtlich der bedingten Kapitalerhöhung ist am 18. Februar 2004 durch Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal wirksam geworden. Kapitalmaßnahmen im Geschäftsjahr 2004 Am 16. Januar 2004 beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag, das Grundkapital der Gesellschaft in teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durch Ausgabe von 1.905 neuen, vinkulierten, auf den Namen lautenden Stückaktien von € 89.697 um € 1.905 auf € 91.602 gegen Bareinlage zu erhöhen. Entsprechend der Ermächtigung wurde das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Die neuen Stückaktien wurden zu einem Ausgabepreis in Höhe von € 1,00 je Aktie an Good Energies Investments B.V. ausgegeben. Good Energies Investments B.V hat eine sonstige Zuzahlung in Höhe von insgesamt € 998.429,55 (entspricht € 524,11 pro Aktie) geleistet. Die Kapitalerhöhung ist am 26. Februar 2004 durch Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal wirksam geworden. Am 17. Februar 2004 beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag, das Grundkapital der Gesellschaft in teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durch Ausgabe von 5.333 neuen, vinkulierten, auf den Namen lautenden Stückaktien von € 91.602 um weitere € 5.333 auf € 96.935 gegen Bareinlage zu erhöhen. Entsprechend der Ermächtigung wurde das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Die neuen Stückaktien wurden zu einem Ausgabepreis in Höhe von € 1,00 je Aktie an APAX Europe V-A L.P. ausgegeben. APAX Europe V-A L.P. hat eine sonstige Zuzahlung in Höhe von insgesamt € 3.994.417 (entspricht € 749 pro Aktie) geleistet. Die Kapitalerhöhung ist am 16. März 2004 durch Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal wirksam geworden. Am 24. Mai 2004 beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag, das Grundkapital der Gesellschaft in teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durch Ausgabe von 12.692 neuen, vinkulierten, auf den Namen lautenden Stückaktien von € 96.935 um € 12.692 auf € 109.627 gegen Bareinlage zu erhöhen. Entsprechend der Ermächtigung wurde das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Die neuen Stückaktien wurden zu einem Ausgabepreis in Höhe von € 1,00 je Aktie an Good Energies Investments B.V. (10.682 Aktien) und an APAX Europe V-A L.P. (2.010 Aktien) ausgegeben. Good Energies Investments B.V. hat eine sonstige Zuzahlung in Höhe von insgesamt € 5.598.543,02 (entspricht € 524,11 pro Aktie) und APAX Europe V-A L.P hat eine sonstige Zuzahlung in Höhe von insgesamt € 1.505.490 (entspricht € 749 pro Aktie) geleistet. Die Kapitalerhöhung ist am 5. August 2004 durch Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal wirksam geworden. Die Hauptversammlung vom 23. August 2004 beschloss, das Grundkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln von € 109.627 um € 9.976.057 auf € 10.085.684 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung wurde durchgeführt durch Ausgabe von 9.976.057 neuen, vinkulierten, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, die an die Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis von 91 neuen Aktien je eine alte Aktie ausgegeben wurden. Die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ist am 8. September 2004 durch Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal wirksam geworden. Infolge der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erhöhte sich das bedingte Kapital automatisch im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital, mithin auf bis zu € 818.800. Mit Beschluss vom selben Tag hob die Hauptversammlung das zu diesem Zeitpunkt bestehende genehmigte Kapital auf und schaffte ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu € 5.042.842. Danach war der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 174



31. Juli 2009 durch Ausgabe neuer, vinkulierter, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt € 5.042.842 zu erhöhen. Ferner war der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden, wobei ein Bezugsrechtsausschluss nur zulässig war für eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb eines Unternehmens oder einer Beteiligung, zur Vorbereitung eines Börsengangs der Gesellschaft, für eine Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter des Unternehmens oder eines verbundenen Unternehmens, für Spitzenbeträge oder – nach einem Börsengang der Gesellschaft – für eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, die zehn von hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und bei der der Ausgabebetrag den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die mit den vorgenannten Kapitalmaßnahmen korrespondierenden Satzungsänderungen sind am 8. September 2004 durch Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal wirksam geworden. Kapitalmaßnahmen im laufenden Geschäftsjahr 2005 Die Hauptversammlung vom 16. August 2005 hat beschlossen, das Aktienoptionsprogramm 2003 zu schließen und das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) entsprechend der Anzahl von Aktienoptionen zu vermindern, die aus dem Aktienoptionsprogramm 2003 noch nicht ausgegeben sind bzw. infolge einer Kündigung wieder zur Verfügung stehen. Dementsprechend wurde das von der Hauptversammlung vom 29. Dezember 2003 beschlossene Bedingte Kapital auf bis zu € 573.620 angepasst. Die Hauptversammlung vom 16. August 2005 hat weiter beschlossen, ein bedingtes Kapital II zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2005 zu schaffen. Dazu wurde das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu € 434.948 durch Ausgabe von bis zu 434.948 auf den Namen lautenden, vinkulierten Stückaktien bedingt erhöht. Siehe „– Bedingtes Kapital – Bedingtes Kapital II“. Mit Beschluss vom selben Tag hat die Hauptversammlung ein weiteres bedingtes Kapital in Höhe von bis zu € 4.034.274 geschaffen zur Bedienung von Options- oder Umtauschrechten, deren Ausgabe aufgrund der am selben Tag beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen erfolgt (Bedingtes Kapital III). Siehe „– Bedingtes Kapital – Bedingtes Kapital III“. Die Beschlüsse über die Anpassung des Bedingten Kapitals I sowie die Schaffung des Bedingten Kapitals II und des Bedingten Kapitals III sind am 18. August 2005 in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal eingetragen worden. Darüber hinaus hat die Hauptversammlung vom 16. August 2005 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln von € 10.085.684 um € 20.171.368 auf € 30.257.052 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung wurde durchgeführt durch Ausgabe von 20.171.368 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, die an die vorhandenen Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis von zwei neuen Aktien je eine alte Aktie ausgegeben wurden. Die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ist ebenfalls am 18. August 2005 durch Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal wirksam geworden, aber zeitlich nach den Beschlüssen über die Anpassung des Bedingten Kapitals I sowie die Schaffung des Bedingten Kapitals II und des bedingten Kapitals III. Infolge der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln haben sich das Bedingte Kapital I, das Bedingte Kapital II und das Bedingte Kapital III automatisch im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital, mithin auf € 1.720.860, € 1.304.844 bzw. auf € 12.102.822 erhöht. Siehe hierzu „– Bedingtes Kapital“. Mit Beschluss vom selben Tag hat die Hauptversammlung das zu diesem Zeitpunkt bestehende genehmigte Kapital aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu € 15.128.526 geschaffen. Siehe hierzu „– Genehmigtes Kapital“. Die mit den vorgenannten Kapitalmaßnahmen korrespondierenden Satzungsänderungen sind am 18. August 2005 durch Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal wirksam geworden. 175



Die Hauptversammlung vom 16. August 2005 hat weiterhin beschlossen, das gesamte Grundkapital der Gesellschaft von vinkulierten Namensaktien in Inhaberaktien umzuwandeln. Auch das genehmigte Kapital und die bedingten Kapitalia wurden dementsprechend auf Inhaberaktien umgestellt. Die entsprechenden Satzungsänderungen wurden am 20. September 2005 in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal eingetragen. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19. September 2005 hat der Vorstand am 19. September 2005 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital um bis zu € 6.656.552 durch Ausgabe von bis zu 6.656.552 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Diese Aktien sind Gegenstand des Angebots. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 4. Oktober 2005 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen. Wird die Kapitalerhöhung in vollem Umfang durchgeführt, so wird sich das genehmigte Kapital der Gesellschaft noch auf bis zu € 8.471.974 belaufen. Angaben über die Rechte, die mit den Aktien der Gesellschaft verbunden sind Bezugsrechte Nach deutschem Aktienrecht stehen jedem Aktionär grundsätzlich Bezugsrechte auf die im Rahmen einer Kapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien (einschließlich Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen) zu. Auf stille Beteiligungen besteht kein Bezugsrecht der Aktionäre. Bezugsrechte sind grundsätzlich frei übertragbar und können während eines festgelegten Zeitraums vor Ablauf der Bezugsfrist an den deutschen Wertpapierbörsen gehandelt werden. Die Gesellschaft gewährleistet jedoch nicht, dass ein solcher Handel stattfindet. Die Hauptversammlung kann mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen und gleichzeitiger Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen. Für einen solchen Bezugsrechtsausschluss ist darüber hinaus ein Bericht des Vorstands erforderlich, der zur Begründung des Bezugsrechtsausschlusses darlegen muss, dass das Interesse der Gesellschaft am Ausschluss des Bezugsrechts das Interesse der Aktionäre an der Einräumung des Bezugsrechts überwiegt. Ein Ausschluss des Bezugsrechts bei Ausgabe neuer Aktien ist grundsätzlich zulässig, wenn die Gesellschaft das Kapital gegen Bareinlagen erhöht, der Betrag der Kapitalerhöhung 10 % des bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Auch bei Ausnutzung eines genehmigten Kapitals kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß der entsprechenden Hauptversammlungsermächtigung in bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausschließen. Siehe „– Genehmigtes Kapital“. Gewinnberechtigung Die im Rahmen des Angebots angebotenen Aktien sind ab dem 1. Januar 2005 vollumfänglich gewinnanteilberechtigt. Gemäß dem gesetzlichen Regelfall bestimmen sich die Anteile der Aktionäre am Gewinn nach ihren Anteilen am Grundkapital der Gesellschaft. Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass bei der Ausgabe neuer Aktien der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend von dieser Regel bestimmt werden kann. Die Gesellschaft hat ein Genussrechtskapital in einem Nominalbetrag von € 15,0 Mio. ausgegeben und es bestehen stille Beteiligungen an der Gesellschaft in Höhe von € 4,1 Mio. Das Genussrechtskapital und die stillen Beteiligungen sehen fixe und gewinnabhängige Vergütungen vor, die die Gesellschaft den jeweiligen Investoren für die Gewährung des Kapitals zu zahlen hat. Die diesbezüglichen Ausschüttungen mindern die Gewinne und somit den Jahresüberschuss der Gesellschaft, und gehen somit Dividendenzahlungen an Aktionäre vor. Siehe „Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage – Liquidität und Kapitalausstattung – Kapitalausstattung – Genussrecht/Stille Beteiligungen“. 176



Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht Jeder Aktionär hat das Recht an der Hauptversammlung teilzunehmen und sein Stimmrecht auszuüben, wenn er seine Aktien oder über diese lautende Hinterlegungsscheine einer Wertpapiersammelbank bis spätestens zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung bei einem Notar, einer Wertpapiersammelbank, einem in der Einberufung genannten Kreditinstitut oder einer anderen, in der Einberufung angegebenen Stelle hinterlegt und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belässt. Die Hinterlegung ist auch in der Weise zulässig, dass die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für diese bei einem anderen Kreditinstitut verwahrt und bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden. Werden die Aktien bei einem Notar hinterlegt, so ist die Bescheinigung hierüber spätestens am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft einzureichen. Solange Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, werden die Voraussetzungen, unter denen die Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung zugelassen werden, in der Einberufung bestimmt. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch einmalige Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger mit den gesetzlichen erforderlichen Angaben derart, dass zwischen dem Tag der Veröffentlichung und dem Tag, bis zu dessen Ablauf die Aktien hinterlegt werden müssen, beide Tage nicht mitgerechnet, eine Frist von einem Monat liegen muss. Die jährliche ordentliche Hauptversammlung für ein abgeschlossenes Geschäftsjahr ist innerhalb der ersten acht Monate des darauf folgenden Geschäftsjahres durchzuführen. Um den Vorschriften des zum 1. November 2005 in Kraft tretenden Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts („UMAG“) zu entsprechen, plant die Gesellschaft die Regelungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts den zukünftigen Rechtsvorschriften anzupassen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 16. August 2005 unter anderem die Satzung an die zukünftigen Vorschriften des UMAG angepasst und den Vorstand der Gesellschaft angewiesen, die geänderte Satzung mit Inkrafttreten des UMAG zum Handelsregister anzumelden. Gemäß den zukünftigen Satzungsregeln sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme bei der Gesellschaft rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse spätestens am siebten Tage vor der Versammlung in Textform zugehen. Die Aktionäre werden darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachweisen müssen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse bis spätestens am siebten Tag vor der Versammlung zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Teilnahme am Liquidationserlös Ein nach der Begleichung der Verbindlichkeiten verbleibendes Vermögen wird unter den Aktionären entsprechend ihrer Beteiligung an der Gesellschaft aufgeteilt. Genussrecht Die Gesellschaft hat im Dezember 2004 an PREPS 2004-2 LP, Jersey, Channel Islands, ein Genussrecht im Gesamtnominalbetrag von € 15 Mio. ausgegeben. Bei PREPS (Preferred Pooled Shares) handelt es sich um ein Finanzierungsprodukt mit eigenkapitalähnlichem Charakter. Als Gegenleistung für die Bereitstellung des Nominalbetrages des Genussrechtes erhält PREPS 2004-2 LP einen Garantiegewinn i.H.v. 7,5 % p.a. auf den Nominalbetrag. Für den Fall, dass die Gesellschaft den Garantiegewinn bei Fälligkeit nicht zahlt oder die 177



Berechnung des Jahresüberschusses nicht fristgerecht vorlegt, erhöht sich der Garantiegewinn für die Zeit, bis die Gesellschaft ihrer Verpflichtung nachkommt, auf 12 % p.a. des Nominalbetrages. Darüber hinaus erhält PREPS 2004-2 LP eine jährliche Gewinnbeteiligung, die vom Jahresüberschuss der Gesellschaft abhängt. Die Gewinnbeteiligung beträgt bei einem Jahresüberschuss der Gesellschaft ‰ bis zu einschließlich € 45 Mio. 7,5 % p.a. auf den Nominalbetrag, ‰ von € 45 Mio. bis einschließlich € 55 Mio. 8,5 % p.a. auf den Nominalbetrag, ‰ über € 55 Mio. 9,5 % p.a. auf den Nominalbetrag. Die Gewinnbeteiligung für ein Geschäftsjahr wird um den für dieses Geschäftsjahr anfallenden Garantiegewinn gekürzt. Bei der Kürzung bleibt die Erhöhung des Garantiegewinns bei Pflichtverstoß unberücksichtigt. Forderungen aus dem Genussrecht sind vorrangig gegenüber Forderungen der Aktionäre und nachrangig gegenüber Forderungen sonstiger Gläubiger der Gesellschaft. Das Genussrecht hat eine Laufzeit bis zum 7. Oktober 2011. Mit Vertragsende ist der Nominalbetrag des Genussrechts zur Rückzahlung fällig. Das Genussrecht kann aus wichtigen Gründen jederzeit fristlos von beiden Parteien gekündigt werden. Als wichtiger Grund für PREPS 2004-2 LP gelten neben bestimmten Insolvenz- bzw. Liquidationsereignissen, Zahlungsverzügen und der Verletzung der vertraglich vereinbarten Informationspflichten unter anderem: ‰ Die Veräußerung, Verpfändung oder sonstige Belastung der Geschäftsanteile an der Gesellschaft oder ihre Umwandlung, soweit dadurch ein Wechsel der Kontrolle über die Gesellschaft bewirkt wird, es sei denn, der Wechsel der Kontrolle führt nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Rechtsstellung bzw. der wirtschaftlichen Interessen der PREPS 2004-2 LP. Ein Wechsel der Kontrolle liegt vor, wenn eine bislang nicht mehrheitlich an der Gesellschaft beteiligte Partei eine Mehrheitsbeteiligung an ihr erwirbt. Die erstmalige Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Börsenhandel als solche gilt nicht als Wechsel der Kontrolle. ‰ Ausschüttungen an die Aktionäre, solange fällige Zahlungsansprüche aus dem Genussrecht nicht beglichen sind. Außerdem hat sich die Gesellschaft unter anderem verpflichtet, ‰ keine eigenen Aktien einzuziehen oder zurückzuerwerben, solange fällige Zahlungen an PREPS 2004-2 LP nicht erbracht worden sind; ‰ die nicht-öffentliche Bonitätsbeurteilung durch eine Rating Agentur jährlich zu ermöglichen und die Bonitätsbewertung PREPS 2004-2 LP zur Verfügung zu stellen; ‰ keine Finanzierungsinstrumente mit gewinnabhängiger oder gewinnorientierter Vergütung (Genussrechte, stille Beteiligungen, partiarische Darlehen, nicht jedoch Einlagen auf das Grundkapital und Einzahlungen in die Kapitalrücklagen) und in der Insolvenz nachrangige Finanzierungsinstrumente zu begeben, die vorrangig vor den Ansprüchen aus dem Genussrecht zu bedienen wären, ohne zuvor die schriftliche Zustimmung von PREPS 2004-2 LP einzuholen. Für den Fall der Verletzung dieser Verpflichtungen, steht der PREPS 2004-2 LP ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. Sollte PREPS 2004-2 LP das Genussrecht vorzeitig außerordentlich kündigen, ist der Nominalbetrag und zusätzlich die Summe aller Beträge der Garantiegewinne, die bis zum regulären Laufzeitende angefallen wären (abzüglich des fiktiven Ertrages einer Alternativanlage in Höhe des Nominalbetrags), an PREPS 2004-2 LP zu zahlen. 178



Weitgehende Informationsrechte sind für den Fall einer Bonitätsverschlechterung oder eines Zahlungsrückstands vorgesehen. In diesem Fall ist PREPS 2004-2 LP berechtigt, laufend die internen Finanzberichte (einschließlich der Liquiditätsplanung) einzusehen, Gespräche mit dem Vorstand zu verlangen und, sofern rechtlich zulässig, Einsicht in die Protokolle von Aufsichtsrat und Vorstand zu nehmen und mit den Beratern der Gesellschaft Gespräche zu führen. Kommt die Gesellschaft ihren Zahlungspflichten an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen nicht vollständig und rechtzeitig nach oder sinkt die Bonität auf B3 (Moody’s) bzw. vergleichbare Stufen anderer Ratingagenturen oder darunter, so ist PREPS 2004-2 LP berechtigt, sich über alle wesentlichen Geschäfte und Verträge der Gesellschaft zu informieren, Einsicht in monatliche Berichte des Vorstands sowie in die Bücher des Unternehmens zu nehmen und zu verlangen, dass Sanierungsgespräche zunächst nur mit PREPS 2004-2 LP geführt werden. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 24. November 2004 hat der Ausgabe des Genussrechtes unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zugestimmt. Mit Schreiben vom 20./28. Januar 2005 haben der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft gegenüber dem Handelsregister des Amtsgerichts Stendal erklärt, dass ein Genussrecht im Gesamtnennbetrag von € 15,0 Mio. ausgegeben worden ist. Die Bekanntmachung gemäß § 221 Abs. 2 Satz 3 AktG ist im elektronischen Bundesanzeiger am 7. Februar 2005 erfolgt. Stille Beteiligungen Stille Beteiligung der IBG Mit der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH („IBG“), die auch Aktionärin der Gesellschaft ist, besteht auf Grundlage des Beteiligungsvertrags vom 9. August 2000 eine stille Beteiligung. Die stille Beteiligung bestand ursprünglich in Höhe von rund € 4,1 Mio. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung, die am 10. Juli 2002 in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen wurde, wurden rund € 1,0 Mio. der stillen Beteiligung in eine sonstige Zuzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft umgewandelt, so dass noch eine stille Beteiligung in Höhe von € 3,1 Mio. besteht. Die IBG erhält von der Gesellschaft für die stille Einlage eine gewinnunabhängige Vergütung in Höhe von 8 % p.a. Darüber hinaus ist die IBG mit 50 % am Jahresüberschuss der Gesellschaft (bereinigt gemäß den Bestimmungen des Beteiligungsvertrages) beteiligt; jedoch ist diese Gewinnbeteiligung begrenzt auf maximal 5 % der geleisteten stillen Einlage. Eine Verlustbeteiligung der IBG besteht nicht. Die IBG ist nicht an den stillen Reserven der Gesellschaft beteiligt. Jedoch ist der IBG bei Verlust des KMU-Status der Gesellschaft durch eine Änderung der Gesellschafterstruktur eine „Exit-Gebühr“ von 25 % des Einlagebetrags für die Abgeltung gebildeter Reserven zurückzuzahlen. Die stille Gesellschaft endet regulär am 6. August 2010. Im Zeitpunkt der Beendigung ist die stille Einlage vollständig zurückzugewähren. Die Gesellschaft kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist die stille Gesellschaft vorzeitig kündigen. IBG kann aus wichtigem Grund jederzeit fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt unter anderem vor bei Veräußerung des Betriebs oder von Betriebsteilen durch die Gesellschaft oder bei einer Änderung der Eigentums- und Beteiligungsverhältnisse der Gesellschaft, bei gröblichen Vertragsverletzungen (insbesondere Verletzung der Zahlungspflichten) sowie bei bestimmten Insolvenzereignissen oder einer Ausschüttung an Aktionäre, die offensichtlich im Missverhältnis zur Ertragskraft und zur Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft steht. Obwohl der IBG keine Geschäftsführungsrechte zustehen, besteht ein Zustimmungsvorbehalt für Maßnahmen, die über den Rahmen des üblichen Geschäftsbetriebs hinausgehen. Hierzu zählen insbesondere Änderungen des Gesellschaftsvertrags, die Aufnahme neuer (auch stiller) Gesellschafter, die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern, der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von Unternehmensverträgen (z.B. Gewinnabführungs-, Organschafts-, Lizenz- und Patentnutzungsverträge), die Übernahme von und Verfügungen 179



über Beteiligungen an anderen Unternehmen, die Veräußerung des Unternehmens als Ganzes oder in Teilen, die Gewährung von Darlehen an Aktionäre oder deren Angehörige bzw. nahestehende Unternehmen, die Tätigkeit von Aktionären der Gesellschaft für andere Unternehmen und die Beteiligung der Aktionäre an anderen Unternehmen. Bei Verletzung dieses Zustimmungsrechts steht der IBG ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. IBG hat nach dem Vertrag umfangreiche Informationsrechte. Diese umfassen beispielsweise die Vorlage von Berichten über die steuerliche Betriebsprüfung, vierteljährliche Berichte über die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft, die Vorlage der Erfolgs- und Finanzplanung sowie die Überprüfung von Abschlüssen. Im Falle des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft sind die Ansprüche der IBG aus der stillen Gesellschaft nachrangig gegenüber den übrigen Gläubigern der Gesellschaft. Dieser Nachrang gilt nicht im Verhältnis zu Forderungen der Aktionäre und/oder deren Angehörigen, auch wenn diese im zeitlichen Vorfeld zu einem Insolvenzverfahren an Dritte abgetreten wurden. Gegenüber diesen Forderungen ist die IBG vorrangig zu befriedigen. Die Herren Lemoine (Vorstandsmitglied der Gesellschaft), Dr. Feist (Mitgründer der Gesellschaft und Leiter der Technologie-Abteilung der Gesellschaft) und Dr. Grunow (Mitgründer der Gesellschaft und Leiter des Produktmanagements der Gesellschaft) haben Garantien in Bezug auf die Rückzahlung von Teilen (jeweils DM 166.000) des Nominalbetrags der stillen Gesellschaft sowie den sonstigen darunter bestehenden Zahlungspflichten abgegeben. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 7. August 2003 hat dem Beteiligungsvertrag mit der IBG zugestimmt; die Handelsregistereintragung erfolgte am 25. November 2003. Stille Beteiligung der MBG Mit der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbh („MBG“) besteht auf Grundlage des Beteiligungsvertrags vom 17. Juni / 22. Juli 2002 eine stille Beteiligung in Höhe von € 1,0 Mio. Die gewinnunabhängige Vergütung der stillen Einlage beträgt 7,5 % p.a. Darüber hinaus ist die MBG mit 50 % am Jahresüberschuss der Gesellschaft (bereinigt gemäß den Bestimmungen des Beteiligungsvertrages) beteiligt; jedoch ist diese Gewinnbeteiligung begrenzt auf maximal bis zu 1,75 % der geleisteten stillen Einlage. Eine Verlustbeteiligung der MBG besteht nicht. Die MBG ist nicht an den stillen Reserven der Gesellschaft beteiligt. Die stille Beteiligung endet regulär am 31. Dezember 2012. Im Zeitpunkt der Beendigung ist die stille Einlage vollständig zurückzugewähren. Die Gesellschaft kann die stille Beteiligung unter Einhaltung einer 12-monatigen Frist kündigen. Die MBG ist jederzeit berechtigt, die stille Gesellschaft aus wichtigem Grunde fristlos zu kündigen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere der Börsengang der Gesellschaft. Weitere wichtige Gründe sind unter anderem die Verletzung von Zustimmungs- und Informationsrechten der MBG unter dem Vertrag sowie andere gröbliche Vertragsverletzungen, die nicht rechtzeitige Zahlung von fälligen Beträgen, bestimmte Insolvenzereignisse, die (teilweise) Einstellung des Geschäftsbetriebs oder die Entfernung, Verpachtung oder Veräußerung von Anlagen oder die Sitzverlegung an einen Ort außerhalb des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Veräußerung sämtlicher Anteile der Gesellschaft an einen Investor. Kommt es zu einer vorzeitigen Beendigung der stillen Gesellschaft, so steht der MBG eine zusätzliche „Exit-Gebühr“ zu. Diese beträgt 0,5% der Einlage, und zwar für jedes Jahr, um welches sich die normale Vertragslaufzeit verkürzt (wobei das Jahr, in welches die vorzeitige Rückzahlung fällt, als volles Jahr gilt). Obwohl der MBG keine Geschäftsführungsrechte zustehen, besteht ein Zustimmungsvorbehalt für bestimmte Maßnahmen. Zu diesen gehören die Änderung des Gegenstandes der Gesellschaft oder der Rechtsform, teilweise oder ganze Betriebsverlegungen, -verpachtungen, 180



-veräußerungen oder –stilllegungen, der Abschluss, die Änderung, oder die Aufhebung von Unternehmensverträgen sowie in bestimmten Fällen der Abschluss, die Änderung, oder die Aufhebung von Verträgen über die Vergabe oder den Erwerb von Lizenzen, Warenzeichen oder Know-how, Patenten, Gebrauchs- oder Geschmacksmustern. Wird dieses Zustimmungsrecht verletzt, steht der MBG ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die MBG über Veränderungen im Vorstand, über Kapitalmaßnahmen und über wesentliche Änderungen im Aktionärskreis zu informieren. Auf Verlangen sind der MBG außerdem betriebswirtschaftliche Unterlagen vorzulegen. Die Herren Lemoine (Vorstandsmitglied der Gesellschaft) und Milner (Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft) haben eine Garantie (quotal ihrer Aktienanteile) für die Zahlungsansprüche der MBG unter dem Beteiligungsvertrag abgegeben. Außerdem hat die Bürgschaftsbank SachsenAnhalt GmbH eine Rückzahlungsgarantie bis € 0,8 Mio. und eine Garantie der Zahlung des Beteiligungsentgelts bis zur Höhe von 80 % gegeben. Die Garantien der Herren Lemoine und Milner sind vorrangig. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 7. August 2003 hat dem Beteiligungsvertrag mit der MBG zugestimmt; die Handelsregistereintragung erfolgte am 25. November 2003. Die Gesellschaft beabsichtigt, die stillen Beteiligungen der IBG und der MBG vollständig zurückzuzahlen. Siehe „Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses“. Zu den stillen Beteiligungen, siehe auch „Informationen über die Gesellschaft – Aktienkapital – Stille Beteiligungen“. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelanleihen Die Hauptversammlung vom 16. August 2005 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Juli 2010 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- und/oder Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von bis zu € 500 Millionen mit oder ohne Laufzeitbegrenzung, auszugeben und den Inhabern von Optionsanleihen Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelanleihen Wandlungsrechte auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu € 4.034.274,00 nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu gewähren. Entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung erhöhte sich der letztgenannte Betrag auf € 12.102.822. Die Options- und/oder Wandelanleihen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes begeben werden. Sie können auch durch ein nachgeordnetes Konzernunternehmen der Gesellschaft ausgegeben werden; für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für Options- und/oder Wandelanleihen zu übernehmen und den Inhabern von Options- und/oder Wandelanleihen Options- bzw. Wandlungsrechte auf Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären entweder unmittelbar oder in der Weise eingeräumt, dass die Options- oder Wandelanleihen von einem Kreditinstitut, einer Gruppe von Kreditinstituten oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden Options- und/oder Wandelanleihen von einem nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben, hat die Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft nach Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, damit Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte als Aktionär zustehen würde. 181



Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf Options- und/oder Wandelanleihen vollständig auszuschließen, sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis der Optionsund/oder Wandelanleihen ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Jedoch darf der zusammengenommene, auf die Anzahl der auszugebenden Aktien aus dem dieser Ermächtigung zugrunde liegenden Bedingten Kapital III entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals zusammen mit dem anteiligen Betrag des Grundkapitals von neuen Aktien, die seit Beschlussfassung über die vorliegende Ermächtigung aufgrund von etwaigen Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien aus Genehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben worden sind, insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. Auf die Begrenzung ist außerdem der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, auf den ein Bezugs- oder Umtauschrecht oder eine Bezugs- oder Umtauschpflicht besteht aufgrund von Options- oder Wandelanleihen, die unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG seit dem Zeitpunkt der Beschlussfassung über die vorliegende Ermächtigung ausgegeben worden sind. Auf die Begrenzung ist ferner die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts nach der Beschlussfassung über die vorliegende Ermächtigung erfolgt. Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigen. Für auf Euro lautende, durch die Gesellschaft begebene Optionsanleihen können die Optionsbedingungen vorsehen, dass der Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach Maßgabe der Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können. Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten die Inhaber das unentziehbare Recht, ihre Schuldverschreibungen gemäß den vom Vorstand festgelegten Wandelanleihebedingungen in Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden. Die Anleihebedingungen können ein variables Wandlungsverhältnis und eine Bestimmung des Wandlungspreises (vorbehaltlich des nachfolgend bestimmten Mindestpreises) innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Kurses der Aktie der Gesellschaft während der Laufzeit der Anleihe vorsehen. Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine Aktie muss mit Ausnahme einer Wandlungspflicht mindestens 80 % des arithmetischen Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem an den letzten zehn Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe der Options- oder Wandelanleihen betragen oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 80 % des nicht gewichteten durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft – Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder ein entsprechendes Nachfolgesystem – während der Tage, an 182



denen die Bezugsrechte auf die Options- oder Wandelanleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels, betragen (jeweils der Mindestpreis). § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. Der Options- bzw. Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Wandelanleihe- bzw. Optionsbedingungen dann ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Options- oder Wandlungsfrist unter Einräumung eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht oder weitere Options- oder Wandelanleihen begibt bzw. Optionsrechte gewährt oder garantiert und den Inhabern schon bestehender Options- bzw. Wandlungsrechte hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde. Die Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises kann auch durch eine Barzahlung oder Herabsetzung einer etwa vorgesehenen Zuzahlung bei Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung einer Wandlungspflicht bewirkt werden. Statt einer Zahlung in bar bzw. einer Herabsetzung der Zuzahlung kann auch – soweit möglich – das Umtauschverhältnis durch den ermäßigten Wandlungspreis angepasst werden. Die Bedingungen der Optionsrechte bzw. Wandelanleihe können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse (wie z. B. ungewöhnlich hohe Dividenden, Kontrollerlangung durch Dritte) eine Anpassung der Optionsbzw. Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten vorsehen. Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem während der zehn Börsentage vor oder nach Erklärung der Wandlung bzw. der Optionsausübung entspricht. Die Anleihebedingungen können auch vorsehen, dass die Options- bzw. Wandelanleihe nach Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft gewandelt werden können bzw. das Wandlungs- oder Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann. Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht bzw. Optionspflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der Wandelschuldverschreibungen (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Anleihegläubigern ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewähren. In diesem Fall kann der Options- bzw. Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen dem Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft in der XetraSchlussauktion an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Referenzpreis in einem Nachfolgesystem) während der zehn Börsentage vor oder nach dem Tag der Entfälligkeit entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises (80 %) liegt. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei der Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen nicht übersteigen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Options- und/oder Wandelanleihen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, Options- bzw. Wandlungszeitraum sowie im vorgenannten Rahmen den Wandlungs- und Optionspreis zu bestimmen bzw. im Einvernehmen mit den Organen des die Options- bzw. Wandelanleihe begebenden Konzernunternehmens der Gesellschaft festzulegen. Bislang wurde von der Ermächtigung kein Gebrauch gemacht.
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Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien Die Hauptversammlung vom 16. August 2005 hat den Vorstand ermächtigt, eigene Aktien bis zur Höhe von 10 % des bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke von der Gesellschaft ausgeübt werden. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den gesetzlichen Regelungen zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels mit eigenen Aktien genutzt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 31. Dezember 2006. Da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung keine Börsennotierung bestand, sieht der Beschluss Regelungen für die Zeit vor einer Börsennotierung und nach einer solchen vor. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands erfolgen durch ein öffentliches, an alle Aktionäre gerichtetes Kaufangebot bzw. durch eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots, durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Tauschangebot gegen Aktien eines börsennotierten Unternehmens im Sinne von § 3 Abs. 2 AktG bzw. durch eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots und nach Aufnahme der Börsennotierung über die Börse. Vor dem Zeitpunkt einer erstmaligen Börsennotierung darf der von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis je Stückaktie den im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung festgestellten Wert der Aktien der Gesellschaft um nicht mehr als 5 % überschreiten und € 0,01 nicht unterschreiten. Nach einer erstmaligen Börsennotierung darf der von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis je Stückaktie den Mittelwert der an der Frankfurter Wertpapierbörse oder der an einer ausländischen Börse, sofern die Aktie der Gesellschaft dort notiert ist, während der letzten fünf Börsentage vor dem Erwerb der Aktien für die Aktien der Gesellschaft festgestellten Börsenkurse (ohne Erwerbsnebenkosten) um nicht mehr als 5 % überschreiten und € 0,01 nicht unterschreiten. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der Ermächtigung erworben werden, zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, insbesondere auch zu folgenden zu verwenden: ‰ um Aktien der Gesellschaft Dritten im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen daran anbieten zu können; das Bezugsrecht der Aktionäre ist hierbei ausgeschlossen; ‰ zur Ausgabe von Aktien im Rahmen des Stock Option Programms 2003, des Stock Option Programms 2005 und künftiger Stock Option Programme; das Bezugsrecht der Aktionäre ist hierbei ausgeschlossen; ‰ zur Veräußerung in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an die Aktionäre, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. In diesem Fall darf die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 veräußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- oder Wandelanleihen ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern diese während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden; 184



‰ Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Q-Cells AG, die aufgrund der Ermächtigung erworben werden, einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.



Anzeigepflichten für Beteiligungen Offenlegung von Beteiligungen an börsennotierten Aktiengesellschaften Nach dem Wertpapierhandelsgesetz hat jeder Aktionär, der durch Erwerb, Veräußerung oder auf sonstige Weise 5 %, 10 %, 25 %, 50 % oder 75 % der Stimmrechte an einer börsennotierten Aktiengesellschaft erreicht, über- oder unterschreitet, der entsprechenden Gesellschaft und der BaFin unverzüglich, spätestens innerhalb von sieben Kalendertagen schriftlich mitzuteilen, (i) dass er eine dieser Schwellen erreicht, über- oder unterschritten hat und (ii) über wie viele Stimmrechte er insgesamt verfügt. Die zum Zeitpunkt des Datums dieses Prospekts nach Kenntnis der Gesellschaft bestehenden Besitz- und Stimmrechtsverhältnisse an Aktien der Gesellschaft und die Auswirkungen des Angebots auf diese sind unter „Hauptaktionäre“ dargestellt. Es bestehen keine konkreten Pläne oder Absprachen im Rahmen des Angebots bestimmten Anlegern Zuteilungen in einem solchen Umfang zu machen, dass sie Mitteilungsschwellen überschreiten. Sollte eine solche Zuteilung dennoch vorgenommen werden oder sollte es aufgrund von Zukäufen von Investoren im Sekundärmarkt zu Überschreitungen von Mitteilungsschwellen kommen, so findet die vorstehend beschriebene Mitteilungspflicht des jeweiligen Investors Anwendung. Kommt es nach der Börsennotierung der Gesellschaft dazu, dass der Stimmrechtsanteil eines Aktionärs 30 % der stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft erreicht oder übersteigt, so ist dieser nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz verpflichtet, diese Tatsache, einschließlich des Prozentsatzes seiner Stimmrechte, innerhalb von sieben Kalendertagen in mindestens einem überregionalen Börsenpflichtblatt oder mittels eines elektronisch betriebenen Informationsverbreitungssystems für Finanzinformationen zu veröffentlichen und anschließend, sofern keine Befreiung von dieser Verpflichtung erteilt wurde, ein an alle Aktionäre der entsprechenden Gesellschaft gerichtetes Pflichtangebot zu unterbreiten, und zwar zu einem Preis, der den Wert der höchsten vom Bieter während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung des Erreichens der 30 %-Schwelle für die Aktien gewährten oder vereinbarten Gegenleistung, mindestens jedoch den gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Aktien während der letzten drei Monate vor dieser Veröffentlichung bzw., sofern die Aktien zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine drei Monate zum Handel an einer inländischen Börse zugelassen sind, seit der Einführung der Aktien in den Handel, nicht unterschreiten darf. Die Berechnung der Schwellenwerte wird nach dem Wertpapierhandelsgesetz und dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz nicht auf der Grundlage direkter, sondern effektiver Kontrolle des Stimmrechts vorgenommen. Versäumt ein Aktionär, eine entsprechende Mitteilung zu machen, wird der Aktionär für die Dauer des Versäumnisses von der Ausübung der mit seinen Aktien verbundenen Rechte (einschließlich seines Stimmrechts und seines Rechts zum Bezug von Dividenden) ausgeschlossen. Außerdem kann bei Nichteinhaltung der Mitteilungspflichten eine gesetzlich vorgesehene Geldbuße verhängt werden. Offenlegung von Geschäften von Personen, die bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft Führungsaufgaben wahrnehmen Nach dem Wertpapierhandelsgesetz haben Personen, die bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft Führungsaufgaben wahrnehmen („Führungspersonen“), eigene Geschäfte mit Aktien der Aktiengesellschaft oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten, insbesondere Derivaten, der Aktiengesellschaft und der BaFin innerhalb von fünf Werktagen mitzuteilen. Dies gilt auch für Personen, die mit Führungspersonen in einer engen Beziehung stehen. Die Aktiengesellschaft hat sodann die erhaltene Mitteilung unverzüglich zu veröffentlichen und die Veröffentlichung der BaFin zu übersenden. 185



Die Mitteilungspflicht besteht nicht, solange die Gesamtsumme der Geschäfte einer Führungsperson und der mit dieser Person in einer engen Beziehung stehenden Personen insgesamt einen Betrag von € 5.000 innerhalb eines Kalenderjahres nicht erreicht. Führungspersonen sind persönlich haftende Gesellschafter oder Mitglieder eines Leitungs-, Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans der Aktiengesellschaft sowie sonstige Personen, die regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen haben und zu wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen ermächtigt sind. Folgende Personen stehen mit einer Führungsperson in einer engen Beziehung: Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, unterhaltsberechtigte Kinder und andere Verwandte, die zum Zeitpunkt des meldepflichtigen Geschäfts seit mindestens einem Jahr mit der Führungsperson im selben Haushalt leben. Juristische Personen, bei denen die vorgenannten Personen Leitungsaufgaben wahrnehmen, unterliegen ebenfalls der Meldepflicht. Bei schuldhafter Nichteinhaltung der Mitteilungspflicht kann eine gesetzlich vorgesehene Geldbuße verhängt werden.
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BETEILIGUNGEN Die nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft zum 30. Juni 2005: Firma



Regulärer Bilanzstichtag . . . . .



CSG Solar AG



EverQ GmbH



31.12.



31.12.



Tätigkeitsbereich . . . . . . . . . . . Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von PhotovoltaikAnlagen, insbesondere auf der Basis der „Crystalline Silicon on Glass“ Photovoltaik-Technologie. Sitz/Land . . . . . . . . . . . . . . . .



Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von PhotovoltaikGeräten, insbesondere auf Grundlage des photovoltaischen Ziehverfahrens der Firma Evergreen.



Thalheim/Bundesrepublik Deutschland



Thalheim/Bundesrepublik Deutschland



Höhe gezeichnetes Kapital (in €) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



344.100



250.000



Rücklagen (in €) . . . . . . . . . . .



26.392.500



11.750.000



Periodenfehlbetrag für das erste Halbjahr 2005 (in €) . . .



1.182.000



1.030.202



Gesellschafter/Aktionär . . . . . .



Q-Cells AG



Q-Cells AG



Anteile am gezeichneten Kapital direkt (Beteiligungsquote) . . . . . . . . .



22,32 %



24,9 %



Davon eingezahlt . . . . . . . . . . .



100%



100%



Beteiligungsbuchwert (in €) . .



6.490.800



2.990.300



Beteiligungserträge bei der Q-Cells AG für das Geschäftsjahr 2004 . . . . . . . . .



0



0



Forderungen gegenüber Q-Cells AG (in €) . . . . . . . . . . . . . . . .



0



0



Verbindlichkeiten gegenüber Q-Cells AG (in €) . . . . . . . . . .



240



201.400



Darüber hinaus besteht eine Beteiligung an der Chemie Park Institut GmbH („CPI“), Bitterfeld in Höhe von 6,1 %. Die CPI ist eine Gesellschaft, die zum Zwecke der industriellen Vorlaufforschung und zur Vermarktung der gewonnenen Erkenntnisse gegründet wurde. Im August 2005 erwarb die Gesellschaft die Vorratsgesellschaft Brilliant 143 GmbH. Die Gesellschaft hält sämtliche Anteile an der Brilliant 143 GmbH, die ein Stammkapital in Höhe von € 25.000 hat. Gegenstand dieser Tochtergesellschaft ist die Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von solarenergetischen Generatoren, die auf Dünnfilmtechnologie basieren. In dieser Tochtergesellschaft sollen (zumindest teilweise) die Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien gebündelt werden. Siehe „Geschäftstätigkeit – Beteiligungen an EverQ und CSG Solar sowie Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien“. 187



EINSEHBARE DOKUMENTE Während der Gültigkeitsdauer dieses Prospektes können die Satzung der Gesellschaft, die IFRS-Jahresabschlüsse für die Jahre 2003 und 2004, der IFRS-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2005 sowie die HGB-Jahresabschlüsse für die Jahre 2002, 2003 und 2004 während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft, Guardianstrasse 16, 06766 Thalheim, eingesehen werden.
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BESTEUERUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Dieser Abschnitt „Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland“ beschreibt einige wichtige Besteuerungsgrundsätze, die für den Erwerb, das Halten und die Übertragung von Aktien von Bedeutung sein können. Die folgenden Ausführungen sind nicht als umfassende oder gar abschließende Darstellung aller denkbaren steuerlichen Aspekte zu verstehen, die für Aktionäre relevant sein können. Die Darstellung basiert auf dem am Tag der Ausgabe dieses Prospekts geltenden deutschen Steuerrecht, einschließlich der Doppelbesteuerungsabkommen, die die Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten abgeschlossen hat. Es ist zu beachten, dass sich die Rechtslage – unter Umständen auch rückwirkend – ändern kann. An einem Aktienerwerb Interessierte sollten ihren steuerlichen Berater zu den steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs, des Haltens sowie der Übertragung von Aktien konsultieren. Gleiches gilt für die bei der Rückerstattung von zunächst einbehaltener Kapitalertragsteuer geltenden Regeln. Nur im Rahmen einer individuellen Steuerberatung können in ausreichender Weise die steuerlich relevanten Besonderheiten des jeweiligen Aktionärs berücksichtigt werden.



Besteuerung der Gesellschaft Kapitalgesellschaften unterliegen in der Bundesrepublik Deutschland mit ihrem Gewinn grundsätzlich der Körperschaftsteuer mit einem einheitlichen Satz in Höhe von 25 % für ausgeschüttete und einbehaltene Gewinne zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag hierauf (insgesamt 26,375 %). Infolge des Übergangs vom früheren Anrechnungsverfahren auf das heutige Halbeinkünfteverfahren können Ausschüttungen aus früheren Gewinnen und aus bestimmten Eigenkapitalbestandteilen während einer Übergangszeit zu Erhöhungen oder Minderungen der Körperschaftsteuer auf der Ebene der Gesellschaft führen. Kapitalgesellschaften unterliegen außerdem mit ihren inländischen Betriebsstätten der Gewerbesteuer. Die Höhe der Gewerbesteuer ist von dem jeweiligen Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde abhängig, in der die Gesellschaft eine Betriebsstätte unterhält. Üblicherweise beträgt die Gewerbesteuer ca. 15 % bis 25 % des gewerbesteuerpflichtigen Ertrags. Die Gewerbesteuer ist von der Bemessungsgrundlage der Körperschaft- sowie der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe abzugsfähig. Auf der Ebene der Gesellschaft sind Dividenden oder andere Gewinnanteile, die von anderen Kapitalgesellschaften an sie ausgeschüttet werden, grundsätzlich von der Körperschaftsteuer befreit. Solche Dividenden sind grundsätzlich auch von der Gewerbesteuer befreit, wenn die Gesellschaft zu Beginn des Erhebungszeitraums zu mindestens 10 % am Grund- oder Stammkapital der ausschüttenden Kapitalgesellschaft beteiligt war. Jedoch gelten 5 % der steuerfreien Dividendeneinnahmen als Ausgaben, die steuerlich nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen, und unterliegen somit im Ergebnis der Körperschaftsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag) und der Gewerbesteuer. Für Gewinnanteile, die von ausländischen Kapitalgesellschaften stammen, gelten im Rahmen der Gewerbesteuer zusätzliche Einschränkungen. Veräußerungsgewinne, die die Gesellschaft aus der Veräußerung von Anteilen an anderen Kapitalgesellschaften erzielt, sind in der Regel ebenfalls zu 95 % von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit; 5 % der Veräußerungsgewinne gelten wiederum als Ausgaben, die steuerlich nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen. Im Übrigen dürfen tatsächlich anfallende Betriebsausgaben, die mit der Veräußerung der Anteile in unmittelbarem Zusammenhang stehen, abgezogen werden. Veräußerungsverluste und andere Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit den veräußerten Aktien stehen, können steuerlich grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. 189



Mit Wirkung vom 01.01.2004 hat der deutsche Gesetzgeber die Nutzung steuerlicher Verlustvorträge für Körperschaft- und Gewerbesteuerzwecke beschränkt. Steuerliche Verlustvorträge, die den Betrag von € 1.000.000 übersteigen, können nur genutzt werden, um bis zu 60 % des steuerpflichtigen Einkommens zu neutralisieren. Nicht genutzte steuerliche Verlustvorträge können zeitlich unbefristet vorgetragen und im Rahmen der dargestellten 60 %-Beschränkung genutzt werden, um zukünftiges steuerpflichtiges Einkommen zu neutralisieren.



Besteuerung der Aktionäre Besteuerung von Dividenden Kapitalertragsteuer Die Gesellschaft muss bei der Auszahlung der Dividende grundsätzlich Quellensteuer (Kapitalertragsteuer) in Höhe von 20 % zuzüglich Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % hierauf (insgesamt 21,1 %) für Rechnung der Aktionäre einbehalten und abführen. Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer ist die von der Hauptversammlung beschlossene Bruttodividende. Die Kapitalertragsteuer wird grundsätzlich unabhängig davon einbehalten, ob und in welchem Umfang die Dividende auf Ebene des Aktionärs von der Steuer befreit ist und ob es sich um einen im Inland oder im Ausland ansässigen Aktionär handelt. Bei Dividenden, die an eine in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässige Gesellschaft im Sinne des Art. 2 der sogenannten Mutter-Tochter-Richtlinie (Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990) ausgeschüttet werden, kann bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen auf Antrag von einer Einbehaltung der Kapitalertragsteuer abgesehen werden. Für Ausschüttungen an im Ausland ansässige Aktionäre wird der Kapitalertragsteuersatz, wenn die Bundesrepublik Deutschland mit dem Ansässigkeitsstaat des Aktionärs ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat und wenn die Aktionäre ihre Aktien weder im Vermögen einer Betriebsstätte oder festen Einrichtung in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem Betriebsvermögen, für das ein ständiger Vertreter in der Bundesrepublik Deutschland bestellt ist, halten, nach Maßgabe des Doppelbesteuerungsabkommens ermäßigt. Die Kapitalertragsteuerermäßigung wird grundsätzlich in der Weise gewährt, dass die Differenz zwischen dem einbehaltenen Gesamtbetrag einschließlich des Solidaritätszuschlags und der unter der Anwendung des einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommens tatsächlich geschuldeten Kapitalertragsteuer (in der Regel 15 %) auf Antrag durch die deutsche Finanzverwaltung (Bundesamt für Finanzen, Friedhofstraße 1, D-53225 Bonn) erstattet wird. Formulare für das Erstattungsverfahren sind beim Bundesamt für Finanzen (www.bff-online.de) sowie bei den deutschen Botschaften und Konsulaten erhältlich. Im Inland ansässige Aktionäre Bei Aktionären (natürlichen Personen und Körperschaften), die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind (z.B. Personen, deren Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt, Sitz oder Ort der Geschäftsleitung sich in der Bundesrepublik Deutschland befindet), wird die einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag) auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet bzw. in Höhe eines etwaigen Überschusses erstattet. Bei in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen, die Aktien im Privatvermögen halten, gehört die Hälfte der Dividenden zu den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen (sog. Halbeinkünfteverfahren). Diese Hälfte der Dividendenzahlungen unterliegt der progressiven Einkommensteuer (bis zu einem Höchstsatz von 42 % ab dem Jahr 2005) zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag hierauf. Mit solchen Dividenden in wirtschaftlichem Zusammenhang stehende Aufwendungen sind nur zur 190



Hälfte steuerlich abzugsfähig. Bestimmte Ausschüttungen der Gesellschaft, die steuerlich als Kapitalrückzahlung anzusehen sind, unterliegen beim Aktionär nicht der Dividendenbesteuerung, möglicherweise aber einer Besteuerung als Veräußerungsgewinn. Das kann z.B. für künftige Ausschüttungen der Gesellschaft aus der Kapitalrücklage gelten. Natürliche Personen, die die Aktien im Privatvermögen halten, wird ein Sparerfreibetrag für ihre gesamten Einkünfte aus Kapitalvermögen in Höhe von € 1.370 (bzw. € 2.740 bei zusammenveranlagten Ehegatten) pro Kalenderjahr gewährt. Zusätzlich wird eine Werbungskostenpauschale in Höhe von € 51 (bzw. € 102 bei zusammenveranlagten Ehegatten) pro Kalenderjahr angesetzt, wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen werden. Nur soweit die Hälfte der Dividenden und anderen Einnahmen aus Kapitalvermögen nach (bei Dividenden hälftigem) Abzug der tatsächlichen Werbungskosten bzw. des Werbungskosten-Pauschbetrags den Sparerfreibetrag übersteigen, sind sie steuerpflichtig. Werden die Anteile in einem Betriebsvermögen gehalten, so richtet sich die Besteuerung (vorbehaltlich besonderer Regelungen für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Finanzunternehmen sowie Lebensund Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds, die weiter unten beschrieben sind) danach, ob der Aktionär eine Körperschaft, ein Einzelunternehmer oder eine Personengesellschaft ist: (i)



Dividenden, die im Inland ansässige Körperschaften beziehen, sind grundsätzlich von der Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszuschlag befreit. Jedoch gelten pauschal 5 % der steuerfreien Dividenden als Ausgaben, die steuerlich nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen, und unterliegen somit im Ergebnis der Körperschaftsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Im Übrigen dürfen tatsächlich anfallende Betriebsausgaben, die mit den Dividenden in unmittelbaren Zusammenhang stehen, abgezogen werden. Die Dividenden unterliegen jedoch nach Abzug der mit ihnen im wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben in voller Höhe der Gewerbesteuer, es sei denn, die Körperschaft war zu Beginn des maßgeblichen Erhebungszeitraums zu mindestens 10 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt. Jedoch gelten auch in diesem Fall pauschal 5 % der steuerfreien Dividenden als Ausgaben, die steuerlich nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen, und unterliegen somit im Ergebnis der Gewerbesteuer.



(ii) Werden die Aktien im Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers gehalten, geht die Dividende für Zwecke der Einkommensbesteuerung zur Hälfte in die Ermittlung des Einkommens ein. Betriebsausgaben, die mit den Dividenden in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, sind lediglich zur Hälfte abzugsfähig. Zusätzlich unterliegen die Dividenden bei Zurechnung der Aktien zu einer inländischen Betriebsstätte eines Gewerbebetriebes in vollem Umfang der Gewerbesteuer, es sei denn, der Steuerpflichtige war zu Beginn des maßgeblichen Erhebungszeitraums zu mindestens 10 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt. Die Gewerbesteuer ist grundsätzlich im Wege eines pauschalierten Anrechnungsverfahrens auf die persönliche Einkommensteuer des Aktionärs anrechenbar. (iii) Ist der Aktionär eine Personengesellschaft, so wird die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer sowie der Solidaritätszuschlag nur auf der Ebene der Gesellschafter der Personengesellschaft erhoben. Die Besteuerung eines jeden Gesellschafters hängt davon ab, ob der Gesellschafter eine Körperschaft oder eine natürliche Person ist: Ist der Gesellschafter eine Körperschaft, so ist die Dividende grundsätzlich zu 95 % von der Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszuschlag befreit (siehe oben (i)). Ist der Gesellschafter eine natürliche Person, so unterliegt die Hälfte der Dividenden der Einkommensteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag (siehe oben (ii)). Hinsichtlich der Abziehbarkeit von Betriebsausgaben gilt für Körperschaften das oben unter (i) Ausgeführte und für natürliche Personen das oben unter (ii) Ausgeführte. Zusätzlich unterliegen die Dividenden bei Zurechnung der 191



Aktien zu einer inländischen Betriebstätte eines Gewerbebetriebs der Personengesellschaft bei dieser in vollem Umfang der Gewerbesteuer, es sei denn, die Personengesellschaft war zu Beginn des maßgeblichen Erhebungszeitraumes zu mindestens 10 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt. Soweit natürliche Personen an der Personengesellschaft beteiligt sind, ist die Gewerbesteuer grundsätzlich im Wege eines pauschalierten Anrechnungsverfahrens auf die persönliche Einkommensteuer des Aktionärs anrechenbar. Im Ausland ansässige Aktionäre Bei in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt steuerpflichtigen Aktionären (natürlichen Personen und Körperschaften), die ihre Aktien im Betriebsvermögen einer deutschen Betriebsstätte oder festen Einrichtung in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Betriebsvermögen, für das ein ständiger Vertreter in der Bundesrepublik Deutschland bestellt ist, halten, wird die einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag) auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuerschuld angerechnet bzw. in Höhe eines etwaigen Überhangs erstattet. In allen sonstigen Fällen ist eine etwaige deutsche Steuerschuld mit Einbehaltung der Kapitalertragsteuer abgegolten. Eine Erstattung ist außer in den Fällen eines anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens und bei Dividendenausschüttungen an eine in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässige Gesellschaft im Sinne des Art. 2 der sogenannten Mutter-Tochter-Richtlinie (Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990) grundsätzlich nicht vorgesehen. Ist der Aktionär eine natürliche Person und gehören die Aktien zu einem Betriebsvermögen einer deutschen Betriebsstätte oder festen Einrichtung in der Bundesrepublik Deutschland oder zu einem Betriebsvermögen, für das ein ständiger Vertreter in der Bundesrepublik Deutschland bestellt ist, unterliegen die Dividenden zur Hälfte der deutschen Einkommensteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag. Gehören die Aktien zum Vermögen einer inländischen Betriebsstätte eines Gewerbebetriebs, so unterliegen die Dividenden nach Abzug der mit ihnen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben grundsätzlich auch in voller Höhe der Gewerbesteuer, es sei denn, der Steuerpflichtige war zu Beginn des maßgeblichen Erhebungszeitraums mit mindestens 10 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt. Die Gewerbesteuer ist grundsätzlich auf die persönliche Einkommensteuer des Aktionärs pauschal anrechenbar. Dividenden an im Ausland ansässige, in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt steuerpflichtige Körperschaften sind (vorbehaltlich besonderer Regelungen für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Finanzunternehmen sowie Lebensund Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds, die weiter unten beschrieben sind) grundsätzlich zu 95 % von der Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszuschlag befreit, wenn die Aktien über eine Betriebsstätte oder eine feste Einrichtung in Deutschland gehalten werden oder zu einem Betriebsvermögen gehören, für das in Deutschland ein ständiger Vertreter bestellt ist; 5 % der jeweiligen Dividenden gelten pauschal als nicht abziehbare Betriebsausgaben und unterliegen deshalb der Körperschaftsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Sofern die Aktien zum Betriebsvermögen einer inländischen Betriebsstätte gehören, unterliegen die Dividenden nach Abzug der mit ihnen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben zusätzlich der Gewerbesteuer, es sei denn, die Körperschaft war zu Beginn des maßgeblichen Erhebungszeitraums mindestens zu 10 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt. Besteuerung von Veräußerungsgewinnen Im Inland ansässige Aktionäre Grundsätzlich die Hälfte des Gewinns aus der Veräußerung von Aktien, die im Privatvermögen einer unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person gehalten wurden, unterliegt in der Bundesrepublik Deutschland der Einkommensteuer mit dem jeweiligen Einkommensteuersatz 192



zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag hierauf, wenn die Aktien innerhalb eines Jahres vor der Veräußerung angeschafft wurden. Bei Aktien, die einem Verwahrer zur Sammelverwahrung nach § 5 Depotgesetz anvertraut worden sind, wird dabei unterstellt, dass die zuerst angeschafften Aktien zuerst veräußert werden. Falls die Gewinne des Anlegers aus sämtlichen privaten Veräußerungsgeschäften im betreffenden Kalenderjahr insgesamt weniger als € 512 betragen, werden sie nicht besteuert. Ein Veräußerungsverlust kann nur durch im gleichen Kalenderjahr aus privaten Veräußerungsgeschäften erzielte Gewinne ausgeglichen oder, wenn dies mangels entsprechender Gewinne nicht möglich ist, unter bestimmten Voraussetzungen von positiven Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften des Vorjahres oder der Folgejahre abgezogen werden. Nach Ablauf der vorgenannten 1-Jahres-Frist unterliegt bei im Privatvermögen einer unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person gehaltenen Aktien grundsätzlich die Hälfte des Gewinns aus der Veräußerung dieser Aktien der Besteuerung nach dem individuellen Einkommensteuersatz zuzüglich Solidaritätszuschlag hierauf, wenn die natürliche Person oder – im Fall eines unentgeltlichen Erwerbs – ihr Rechtsvorgänger bzw., wenn die Aktien mehrmals nacheinander unentgeltlich übertragen worden sind, einer ihrer Rechtsvorgänger zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von fünf Jahren vor der Veräußerung unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 % am Kapital der Gesellschaft beteiligt war. Veräußerungsverluste und Aufwendungen im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Veräußerung können grundsätzlich nur zur Hälfte abgezogen werden. Werden die Aktien in einem Betriebsvermögen gehalten, so richtet sich die Besteuerung des Gewinns aus ihrer Veräußerung (vorbehaltlich besonderer Regelungen für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Finanzunternehmen sowie Lebensund Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds, die weiter unten beschrieben sind) danach, ob der veräußernde Aktionär eine Körperschaft, ein Einzelunternehmer oder eine Personengesellschaft ist: (i)



Im Falle einer Körperschaft als Aktionärin sind die Veräußerungsgewinne grundsätzlich unabhängig von der Beteiligungshöhe und der Haltedauer von der Körperschaftsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag) und Gewerbesteuer befreit. Jedoch gelten 5 % der Veräußerungsgewinne als Ausgaben, die steuerlich nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen, so dass sie im Ergebnis der Körperschaftsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag) und Gewerbesteuer unterliegen. Im Übrigen dürfen tatsächlich anfallende Betriebsausgaben, die mit der Veräußerung der Anteile in unmittelbarem Zusammenhang stehen, abgezogen werden. Veräußerungsverluste und andere Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit den veräußerten Aktien stehen, können steuerlich grundsätzlich nicht berücksichtigt werden.



(ii) Ein Gewinn aus der Veräußerung von Aktien, die von einem in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Einzelunternehmer im Betriebsvermögen gehalten werden, ist in der Bundesrepublik Deutschland unabhängig davon, ob die Veräußerung innerhalb eines Jahres nach der Anschaffung erfolgt oder ob der Veräußerer bzw. im Falle des unentgeltlichen Erwerbs einer seiner Rechtsvorgänger zu mindestens 1 % an der Gesellschaft beteiligt war, einkommensteuer- und solidaritätszuschlagspflichtig sowie bei Zurechnung der Aktien zu einer inländischen Betriebsstätte eines Gewerbebetriebs auch gewerbesteuerpflichtig. Bemessungsgrundlage bei der Veräußerung von Aktien ist grundsätzlich die Hälfte des Gewinns. Veräußerungsverluste und Aufwendungen in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Veräußerung von Aktien sind, soweit sie steuerlich geltend gemacht werden können, grundsätzlich nur zur Hälfte zu berücksichtigen. Die Gewerbesteuer ist grundsätzlich im Wege eines pauschalierten Anrechnungsverfahrens auf die persönliche Einkommensteuer des Aktionärs anrechenbar. 193



(iii) Ist der Aktionär eine Personengesellschaft, so wird die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer sowie der Solidaritätszuschlag nur auf der Ebene der Gesellschafter der Personengesellschaft erhoben. Die Besteuerung eines jeden Gesellschafters hängt davon ab, ob der Gesellschafter eine Körperschaft oder eine natürliche Person ist: Ist der Gesellschafter eine Körperschaft, so sind die Veräußerungsgewinne grundsätzlich zu 95 % von der Körperschaftsteuer und vom Solidaritätszuschlag befreit (siehe oben (i)). Ist der Gesellschafter eine natürliche Person, so unterliegt grundsätzlich die Hälfte des Veräußerungsgewinns der Einkommensteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag (siehe oben (ii)). Zusätzlich unterliegt der Veräußerungsgewinn bei Zurechnung der Aktien zu einer inländischen Betriebsstätte eines Gewerbebetriebs der Personengesellschaft bei dieser der Gewerbesteuer, und zwar grundsätzlich zur Hälfte, soweit natürliche Personen beteiligt sind, und grundsätzlich zu 5 %, soweit Kapitalgesellschaften beteiligt sind. Soweit natürliche Personen an der Personengesellschaft beteiligt sind, ist die Gewerbesteuer grundsätzlich im Wege eines pauschalierten Anrechnungsverfahrens auf die persönliche Einkommensteuer des Aktionärs anrechenbar. Hinsichtlich der Abziehbarkeit von mit Veräußerungsgewinnen zusammenhängenden Betriebsausgaben und Veräußerungsverlusten gilt für körperschaftsteuerpflichtige Gesellschafter das oben unter (i) Ausgeführte und für einkommensteuerpflichtige Gesellschafter das oben unter (ii) Ausgeführte. Im Ausland ansässige Aktionäre Werden die Aktien von einer im Ausland ansässigen, in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person veräußert, die (i) die Aktien im Betriebsvermögen einer inländischen Betriebsstätte oder festen Einrichtung oder in einem Betriebsvermögen, für das ein ständiger Vertreter in der Bundesrepublik Deutschland bestellt ist, hält oder (ii) die selbst oder deren Rechtsvorgänger im Falle eines unentgeltlichen Erwerbs der Aktien zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veräußerung der Aktien unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 % am Kapital der Gesellschaft beteiligt war, so unterliegen die erzielten Veräußerungsgewinne in der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich zur Hälfte der Einkommensteuer zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Einkommensteuerschuld und bei Zurechnung der Aktien zu einer inländischen Betriebsstätte eines Gewerbebetriebs auch der Gewerbesteuer. Die meisten Doppelbesteuerungsabkommen sehen jedoch außer im vorgenannten Fall (i) eine uneingeschränkte Befreiung von der deutschen Besteuerung vor. Veräußerungsgewinne, die eine im Ausland ansässige, in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt steuerpflichtige Körperschaft erzielt, sind (vorbehaltlich besonderer Regelungen für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Finanzunternehmen sowie Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds) grundsätzlich zu 95 % von der Gewerbe- und Körperschaftsteuer befreit; 5 % der Gewinne gelten pauschal als nicht abziehbare Betriebsausgaben und unterliegen deshalb der Körperschaftsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Veräußerungsverluste und andere Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit den veräußerten Aktien stehen, dürfen steuerlich grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden.



Besondere Regelungen für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Finanzunternehmen sowie Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds Für Aktien, die bei Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten gemäß § 1 Abs. 12 Kreditwesengesetz dem Handelsbuch zuzurechnen sind, findet die üblicherweise für Körperschaften geltende 95 %-ige Steuerbefreiung bzw. das Halbeinkünfteverfahren sowohl auf Dividendeneinnahmen als auch auf Veräußerungsgewinne bzw. -verluste keine Anwendung, d.h. Dividendeneinnahmen und Veräußerungsgewinne unterliegen in vollem Umfang der 194



Besteuerung. Das gleiche gilt für Aktien, die von Finanzunternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolges erworben wurden. Dies gilt entsprechend für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute und Finanzunternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des EWR-Abkommens. Die 95%-ige Steuerbefreiung gilt auch nicht für Dividendeneinnahmen aus Aktien, die bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen sowie Pensionsfonds den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, sowie für Veräußerungsgewinne bzw. -verluste aus solchen Aktien.



Erbschaft- und Schenkungsteuer Die Übertragung von Aktien im Wege der Erbfolge oder Schenkung wird grundsätzlich nur dann der deutschen Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer unterworfen, wenn (i)



der Erblasser, der Schenker, der Erbe, der Beschenkte oder ein sonstiger Erwerber seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt, Geschäftsleitung oder Sitz zum Zeitpunkt der Übertragung in der Bundesrepublik Deutschland hatte oder sich als deutscher Staatsangehöriger nicht länger als fünf Jahre dauernd im Ausland aufgehalten hat, ohne im Inland einen Wohnsitz zu haben, oder wenn



(ii) die Aktien beim Erblasser oder Schenker zu einem Betriebsvermögen gehörten, für welches in der Bundesrepublik Deutschland eine Betriebsstätte unterhalten wurde oder ein ständiger Vertreter bestellt war, oder wenn (iii) der Erblasser zur Zeit des Erbfalls oder der Schenker zur Zeit der Schenkung entweder allein oder zusammen mit anderen ihm nahestehenden Personen unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 10 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt war. Die wenigen gegenwärtig in Kraft befindlichen Doppelbesteuerungsabkommen zur Erbschaftund Schenkungsteuer, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, sehen üblicherweise vor, dass deutsche Erbschaft- oder Schenkungsteuer nur in der Fallgestaltung (i) und mit gewissen Einschränkungen auch in der Fallgestaltung (ii) erhoben wird. Sonderregelungen finden Anwendung auf bestimmte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland lebende deutsche Staatsangehörige und ehemalige deutsche Staatsangehörige.



Andere Steuern Beim Erwerb, der Veräußerung oder anderen Formen der Übertragung von Aktien fallen keine anderen Steuern (Umsatzsteuer, Stempelsteuer, Kapitalverkehrsteuer oder ähnliche Steuern) an. Ein Unternehmer kann jedoch für die grundsätzlich steuerbefreiten Umsätze mit Aktien zur Umsatzsteuer optieren, wenn der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird. Vermögensteuer wird in der Bundesrepublik Deutschland zurzeit nicht erhoben.
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GLOSSAR Back-Contact-Zelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Bei dieser Photovoltaik-Zelle wird durch ein neuartiges Verfahren die Kontaktierung ausschließlich auf der Rückseite der Photovoltaik-Zelle angebracht und dadurch der Verschattungseffekt (Verminderung der von der Photovoltaik-Zelle absorbierten Sonneneinstrahlung) reduziert.



Bruchquote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Der prozentuale Anteil der Wafer bzw. Zellen, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung und dem Produktionsprozess zu Bruch gehen.



CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Kohlendioxid.



Durchsatzquote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Siehe Produktionsdurchsatz.



Durchsatzsteigerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Eine Steigerung des Produktionsdurchsatzes.



CSG Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Eine siliziumbasierte PhotovoltaikDünnschichttechnologie, bei der eine dünne Siliziumschicht auf Spezialglas abgeschieden und zu Photovoltaik-Modulen weiterverarbeitet wird („Crystalline Silicon on Glass“).



Diffusionsofen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Ofen, in dem Zellrohlinge mit phosphorhaltigem Gas mit einer leitenden Oberflächenschicht versehen werden.



100.000 Dächer Solarstrom Programm . . . . . . . . . .



Das 100.000 Dächer-Programm förderte bundesweit bis zum 30. Juni 2003 den Bau von Solarstrom-Anlagen.



EEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Erneuerbare Energien Gesetz).



Erneuerbare Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Erneuerbare Energie, auch regenerative Energie genannt, bezeichnet die Bereitstellung von Energie aus nachhaltigen Quellen, die entweder nachwachsen oder nach menschlichen Maßstäben unerschöpflich sind. Regenerative Energie wird im wesentlichen in Form von Solarenergie, Biomasse, Erdwärme, Wasserkraft und Windenergie genutzt.



EuGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Europäischer Gerichtshof.



Ingot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Aus Rohsilizium gefertigte Blöcke, aus denen Silizium-Wafer hergestellt werden.



Inselanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Photovoltaikanlage, die der lokalen Stromversorgung vor Ort dient und nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. International Financial Reporting Standards (IFRS)/ Zum einen Oberbegriff aller vom International International Accounting Standards (IAS) . . . . . . . . Accounting Standards Committee veröffentlichten Rechnungslegungsvorschriften. Zum anderen vom International Accounting Standards Board (IASB) seit 2003 neu verabschiedete Rechnungslegungsvorschriften. Die bis 2002 verabschiedeten Vorschriften werden weiterhin unter der Bezeichnung International Accounting Standards (IAS) veröffentlicht. Nur bei
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grundlegenden Änderungen der Vorschriften bereits vorhandener Standards werden die IAS in IFRS umbenannt. Kilowatt – Peak (kWp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Maßeinheit für die genormte Leistung (Nennleistung) einer Photovoltaik-Zelle oder eines Photovoltaik-Moduls. Der auf dem Modul angegebene Wert bezieht sich auf die Leistung bei Testbedingungen, die dem Alltagsbetrieb nicht direkt entsprechen. Die Testbedingungen dienen zur Normierung und zum Vergleich verschiedener Photovoltaik-Zellen oder Photovoltaik-Module. Die elektrischen Werte der Bauteile unter diesen Bedingungen werden in den Datenblättern angegeben. Es wird bei 25 °C Modultemperatur und 1000 W/m² Bestrahlungsstärke (STC-Bedingungen, STC steht für Standard-Test-Conditions) gemessen.



Kilowatt (kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Watt. Einheit der Leistung, mit der die Leistungsfähigkeit von Photovoltaik-Anlagen gemessen wird. Kilowattstunde (kWh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Einheit der Energie. Der Verbrauch elektrischer Energie wird in Kilowattstunden angegeben. 1 kWh = 1000 Watt über einen Zeitraum von einer Stunde.



kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abkürzung für Kilowatt. kWh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abkürzung für Kilowattstunde. kWp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abkürzung für Kilowatt-Peak. Megawatt (MW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Einheit der Leistung. 1 Megawatt = 1000 Kilowatt oder 1.000.000 Watt.



Megawatt-Peak (MWp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1 Megawatt-Peak entspricht 1000 Kilowatt-Peak.



Megawattstunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Einheit der Energie. Der Verbrauch elektrischer Energie wird auch in Megawattstunden angegeben. Eine Megawattstunde entspricht 1000 Kilowatt über einen Zeitraum von einer Stunde.



Mikrometer (µm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abkürzung für Mikrometer. 1 Mikrometer entspricht einem tausendstel Millimeter. Modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Zusammengeschaltete Photovoltaik-Zellen, siehe auch Photovoltaik-Modul.



MW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abkürzung für Megawatt. MWh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abkürzung für Megawattstunde. MWP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abkürzung für Megawatt-Peak. Nanometer (nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1 Nanometer entspricht einem tausendstel Mikrometer.



Nassbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Anlagenelement einer Produktionsanlage zur Produktion von Photovoltaik-Zellen. In der Nassbank erfolgt die chemische Behandlung eines Wafers in verschiedenen Bädern durch Ätzen und Spülen in verschiedenen Becken.



Netzbetreiber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Netze für die allgemeine Versorgung mit elektrischer Energie betreiben.
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Netzgekoppelte Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Photovoltaik-Anlagen, die an ein öffentliches Energieversorgungsnetz angeschlossen sind. Phosphorsilikatglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Siliziumoxid mit Phosphoratomen.



Photovoltaik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Die Photovoltaik beschäftigt sich mit der Umwandlung von Strahlungsenergie, vornehmlich Sonnenenergie, in elektrische Energie und ist seit 1958 zur Energieversorgung (von zunächst Satelliten) im Einsatz. Der Name setzt sich aus den Bestandteilen Photo - das griechische Wort für Licht - und Volta - nach Alessandro Volta, dem Pionier der Elektrizität - zusammen.



Photovoltaik-Anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Anlagen (Kraftwerke) zur Erzeugung von elektrischem Strom aus Sonnenenergie. Der in den Photovoltaik-Modulen erzeugte Gleichstrom kann etwa zum Betrieb von Motoren oder zum Aufladen von Akkumulatoren verwendet werden. Soll er in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeist werden oder zum Betrieb gewöhnlicher elektrischer Verbraucher verwendet werden, ist ein Wechselrichter erforderlich, der den Gleich- in Wechselstrom umwandelt.



Photovoltaik-Modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Bauelement, das aus der Sonne Gleichstrom gewinnt. Ein Photovoltaik- oder Solarmodul besteht aus mehreren miteinander verbundenen Photovoltaik-Zellen, die zwischen zwei Glas- oder Kunststoffscheiben eingebettet und so vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Um besser verwendbare Spannungen zu erreichen, werden in einem Solarmodul mehrere Photovoltaik-Zellen miteinander verschaltet. Photovoltaik-Module werden gewöhnlich in einem Rahmen auf dem Dach oder auf einem Trägergestell montiert.



Photovoltaik-Zelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Photovoltaik-Zellen sind eine Anwendung der Photovoltaik. Sie wandeln Lichtenergie (in der Regel Sonnenlicht) in Gleichstrom unter Ausnutzung des photovoltaischen Effekts um. Durch das Auftreffen von Photonen wird eine elektrische Spannung erzeugt, die durch Anschließen eines elektrischen Verbrauchers an der Photovoltaik-Zelle einen Strom fließen lässt. Primärenergieverbrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Der Primärenergieverbrauch, abgekürzt PEV, gibt an, wie viel Energie in einer Volkswirtschaft eingesetzt wurde, um alle Energiedienstleistungen wie zum Beispiel Produzieren, Heizen, Bewegen, Elektronische Datenverarbeitung, Telekommunikation oder Beleuchten zu nutzen. Es ist also die gesamte einer Volkswirtschaft zugeführte Energie. Eingesetzte Energieträger sind bisher v.a. Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Braunkohle, Kernenergie, Wasserkraft und Windenergie.



Produktionsdurchsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Produzierte Wp-Zell-Leistung pro Produktionseinheit.



Saure Texturierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Verfahren im Rahmen der Herstellung von Photovoltaik-Zellen, welches durch eine chemische Oberflächenbehandlung der Zellen zu Wirkungsgraderhöhungen führt.
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Schwachlichtverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Performance der Photovoltaik-Zelle bei schwacher Einstrahlung, z.B. bewölktem Himmel.



Silan (SiH4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Silan ist ein farbloses, selbstentzündendes Gas. Silan wird in der Elektronikindustrie insbesondere als Siliziumquelle verwendet.



Solar-Anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Siehe Photovoltaik-Anlage.



Solar-Zelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Siehe Photovoltaik-Zelle.



Spotgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Einzeltransaktionen über Liefermengen (beispielsweise von Silizium).



String Ribbon-Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Bei dieser Photovoltaik-Technologie werden Silizium-Wafer mit Hilfe von Drähten unmittelbar aus geschmolzenem Silizium gezogen.



Ultra-Hochleistungszellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Ultra-Hochleistungszellen sind PhotovoltaikZellen mit überdurchschnittlich hohen Wirkungsgraden für besondere Anwendungen. Sie grenzen sich vom Segment der standardisierten Photovoltaik-Zellen aufgrund ihrer hohen Wirkungsgrade und ihres höheren Preises ab und werden u.a. für Anwendungen im Weltraum genutzt.



Umdotierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Umstellung der Waferoberfläche von positivem auf negativen Leitungstyp, die durch das Diffundieren von Phosphorteilchen in die Waferoberfläche erreicht wird. Als Ergebnis weist der Silizium-Wafer zwei getrennte Schichten, d.h. eine positiv und eine negativ leitende Schicht, auf.



VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Volt-Ampère



Verschattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Behinderung des Lichteinfalls und der Lichtabsorption durch unebene Oberflächenstrukturen oder Kontaktierungen auf der innenseitigen Oberfläche einer PhotovoltaikZelle.



W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abkürzung für Watt. Silizium-Wafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Silizium-Scheibe zur Herstellung von Photovoltaik-Zellen.



Watt (W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Einheit der Leistung, mit der die Leistungsfähigkeit von Photovoltaik-Anlagen genau gemessen werden kann.



Watt-Peak (Wp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Maßeinheit für die genormte Leistung (Nennleistung) einer Photovoltaik-Zelle oder eines Photovoltaik-Moduls. Modulpreise werden gewöhnlich in € / Wp angegeben. 1000 Watt-Peak = 1 Kilowatt-Peak.



Wechselrichter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Photovoltaik-Module erzeugen Gleichstrom. Ein Wechselrichter wandelt Gleichstrom in Wechselstrom um. Dadurch kann die aus Sonnenenergie erzeugte elektrische Energie von elektrischen Endverbrauchern mit 230 Volt Wechselspannung genutzt oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Zentralwechselrichter dienen dem Einsatz in Photovoltaik-Großanlagen, String -Wechselrichter dem Einsatz in Photovoltaik-Kleinanlagen.
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Wirkungsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



(Nutzeffekt), bei energieumwandelnden Prozessen Verhältnis von nutzbar abgegebener zu aufgewandter Energie bzw. Leistung.



Wp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abkürzung für Watt-Peak.
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FINANZTEIL Jahresabschlüsse (IFRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dreijahresübersichten (IFRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 2004, 2003 und 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilanz zum 31. Dezember 2004, 2003 und 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entwicklung des Eigenkapitals für die Geschäftsjahre 2004, 2003 und 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalflussrechnung für die Geschäftsjahre 2004, 2003 und 2002 . . . . . . . Jahresabschluss 2004 (IFRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2004 . . . . . . . . . . . . . . . Bilanz zum 31. Dezember 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entwicklung des Eigenkapitals 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notes zum Jahresabschluss 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jahresabschluss 2003 (IFRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2003 . . . . . . . . . . . . . . . Bilanz zum 31. Dezember 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entwicklung des Eigenkapitals 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notes zum Jahresabschluss 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ungeprüfter Zwischenabschluss vom 30. Juni 2005 (IFRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewinn- und Verlustrechnung für die Periode vom 1. Januar 2005 bis zum 30. Juni 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilanz zum 30. Juni 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entwicklung des Eigenkapitals für die Periode vom 1. Januar 2005 bis zum 30. Juni 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalflussrechnung für die Periode vom 1. Januar 2005 bis zum 30. Juni 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . Notes zum Zwischenabschluss vom 30. Juni 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freiwillige, ungeprüfte Zahlenangaben (IFRS) zum 31. März 2005* . . . . . . . . . . . . . . . Freiwillige, ungeprüfte Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Periode vom 1. Januar 2005 bis zum 31. März 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . Freiwillige, ungeprüfte Angaben zur Bilanz zum 31. März 2005 . . . . . . . . . . . . . . . Freiwillige, ungeprüfte Angaben zur Kapitalflussrechnung für die Periode vom 1. Januar 2005 bis zum 31. März 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jahresabschlüsse (HGB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dreijahresübersichten (HGB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 2004, 2003 und 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilanz zum 31. Dezember 2004, 2003 und 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jahresabschluss 2004 (HGB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2004 . . . . . . . . . . . . . . . Bilanz zum 31. Dezember 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang zum Jahresabschluss 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
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F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10 F-11 F-12 F-13 F-39 F-40 F-41 F-42 F-43 F-44 F-45 F-66 F-67 F-68 F-69 F-70 F-71 F-72 F-97 F-98 F-99 F-100 F-101



F-102 F-103 F-104 F-105 F-106 F-107



Diese freiwilligen, ungeprüften Zahlenangaben zum 31. März 2005 sind nicht Gegenstand eines im Einklang mit IAS 34 erstellten Quartalsabschlusses. Ein solcher wurde auch nicht veröffentlicht. Es handelt sich daher um rein freiwillige, ungeprüfte Zahlenangaben.
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Jahresabschluss 2003 (HGB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2003 . . . . . . . . . . . . . . . Bilanz zum 31. Dezember 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang zum Jahresabschluss 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestätigungsvermerke zu den Jahresabschlüssen 2004 und 2003 . . . . . . . . . Jahresabschluss 2002 (HGB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002 . . . . . . . . . . . . . . . Bilanz zum 31. Dezember 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang zum Jahresabschluss 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entwicklung des Eigenkapitals für das Geschäftsjahr 2002 . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bescheinigung zur Eigenkapitalveränderungsrechnung und zur Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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F-118 F-119 F-120 F-121 F-128 F-130 F-131 F-132 F-133 F-139 F-141 F-142 F-143



JAHRESABSCHLÜSSE (IFRS)
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DREIJAHRESÜBERSICHT (IFRS): GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2004, 2003 UND 2002 2004 TEUR



2003 TEUR



2002 TEUR



Umsatzerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.697,0 48.752,3 17.292,7 Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen . . . . . - 1.158,9 4.812,3 2.132,4 Andere aktivierte Eigenleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416,1 127,5 61,2 Sonstige betriebliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.340,5 1.525,8 883,0 Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.179,4 37.709,6 13.870,2 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen . . . . . . . . . 1.010,3 249,8 373,4 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.046,0 4.518,5 2.002,8 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung . . . . . . . . . . . . 1.890,0 867,8 309,6 c) Aufwand aus Aktienoptionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345,2 0,0 0,0 Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.200,7 3.232,4 1.496,4 Sonstige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.992,5 3.385,2 1.423,4 Sonstige Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,4 1,3 2,0 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.604,2 5.253,3 891,5 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 2,3 3,8 Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,7 183,9 1,1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.278,8 972,0 783,5 Auf Grund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,1 172,1 0,0 Ergebnis vor Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.306,0 4.295,4 112,9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag . . . . . . . . . . . . . . 5.924,2 1.290,1 - 63,8 Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12.381,8



3.005,3



176,7



Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR je Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1,31



0,38



0,02
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DREIJAHRESÜBERSICHT (IFRS): BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2004, 2003 UND 2002 2004 TEUR



2003 TEUR



2002 TEUR



Aktiva Langfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Kurzfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forderungen aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . Sonstige Forderungen und Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . Liquide Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



68.063,9 27.315,5 16.340,2 608,7 66.424,8 1.030,4 0,0



196,7 27.113,2 5,6 0,0



419,1 15.119,8 100,0 701,3



45.434,1 25.307,6 10.286,3 14.698,9 12.696,9 3.943,2 17.371,0 5.881,5 2.930,0 10.837,0 5.324,3 3.389,1 2.527,2 1.404,9 24,0



Bilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.498,0 52.623,1 26.626,5 Passiva Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



35.135,2 10.331,6 816,3 10.085,7 89,7 76,4 12.412,9 8.502,6 2.005,9 254,8 - 1.266,0 - 1.442,7



Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12.381,8



3.005,3



176,7



Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



20.074,8 11.862,3



6.534,2



Langfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genussrechtskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stille Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langfristige Finanzverbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geleistete Einlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige langfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.960,4 14.407,1 4.092,0 7.875,1 0,0 4.775,9 810,3



8.239,9 0,0 3.969,0 2.701,4 1.509,3 60,2 0,0



Kurzfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . Steuerschulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . .



26.327,6 20.932,4 11.036,1 6.094,0 10.093,1 6.505,9 8.648,9 7.456,0 3.779,9 5.768,1 75,0 0,0 3.790,9 1.436,5 509,6 2.025,7 1.871,8 240,7



9.496,8 0,0 4.092,0 4.809,5 0,0 81,5 513,8



Bilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.498,0 52.623,1 26.626,5
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DREIJAHRESÜBERSICHT (IFRS): ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2004, 2003 UND 2002 Gezeichnetes Kapital TEUR



Kapitalrücklage TEUR



Gewinnrücklage TEUR



01.01.2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,0 1.007,6 0,0 Kapitalerhöhungen . . . . . . . . . . . . 1,4 998,3 Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . 31.12.2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,4 2.005,9 0,0 Kapitalerhöhungen . . . . . . . . . . . . 13,3 6.496,7 Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . 31.12.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,7 8.502,6 0,0 Kapitalerhöhungen . . . . . . . . . . . . 19,9 12.096,8 Aufwendungen der Eigenkapitalbeschaffung (nach Steuern) . . . . . . - 40,1 Einstellung in Gewinnrücklage . . . 1.484,5 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln . . . . . . . . . . . 9.976,1 - 8.491,6 - 1.484,5 Aktienoptionsprogramm . . . . . . . . . 345,2 Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.085,7 12.412,9 0,0
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Bilanzgewinn/-verlust TEUR



- 1.442,7 176,7 - 1.266,0 3.005,3 1.739,3



Gesamt TEUR



- 360,1 999,7 176,7 816,3 6.510,0 3.005,3 10.331,6 12.116,7



- 1.484,5



- 40,1 0,0



12.381,8 12.636,6



0,0 345,2 12.381,8 35.135,2



DREIJAHRESÜBERSICHT (IFRS): KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2004, 2003 UND 2002 2004 TEUR



Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ertragsteueraufwendungen (-erträge) . . . . . . . . . . . . . . . . Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen . . . . . Veränderung der Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen . . . . . . . . Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung der sonstigen Schulden . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gezahlte Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erhaltene Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen . . . . . . . . Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen . . . . . . . Auszahlungen für Erwerb von Beteiligungen/sonstigen Ausleihungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Abgängen von Beteiligungen (i.Vj. Tilgung von sonstigen Ausleihungen) . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen . . . . . . . . . . Geleistete Einlagen zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus der Aufnahme von Genussrechtskapital (Stillen Beteiligungen) . . . . . . . . . . Auszahlungen aus der Rückführung Stiller Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten . . . . . . . . Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten . . . . . . . . . . Veränderung der Kontokorrentkredite und Zwischenfinanzierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit . . . . . . . . . . . . . Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzmittelfonds am Anfang der Periode . . . . . . . . . . . . Finanzmittelfonds am Ende der Periode . . . . . . . . . . . . .
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2003 TEUR



2002 TEUR



12.381,8 5.924,2 5.200,7



3.005,3 1.290,1 3.232,4



176,7 - 63,8 1.496,4



- 197,6 - 2.287,1 8.047,5 0,0



0,0 - 1.154,4 926,9 41,7



0,0 - 701,9 203,5 0,0



- 10.248,2 - 11.836,9 - 5.405,6 - 12.937,2 4.628,2 1.579,5 -152,7 - 183,9 - 1,1 1.278,8 972,0 783,5 7.010,2 - 860,1 207,2 6.357,3



921,4 - 1.932,8 - 330,8 - 285,5 0,0 0,0 590,6 - 2.218,3



- 469,1 - 196,5 - 17,0 107,7 0,0 7,4 - 34.648,2 - 14.848,6 - 7.010,6 - 1.027,3 2,5 6.785,2 - 29.249,2 10.507,5



- 5,6



- 100,0



100,0 0,0 5.922,0 2.346,9 - 9.028,7 - 4.773,3 4.000,7 1,4



0,0



0,0



1.509,3



14.400,0



354,0



877,0



0,0 9.519,9 - 2.118,4



- 231,0 3.882,8 - 497,2



0,0 1.000,0 0,0



- 8.294,8 24.014,2



2.309,7 9.819,0



3.621,7 7.009,4



1.122,3 1.404,9 2.527,2



1.380,9 24,0 1.404,9



17,8 6,2 24,0



JAHRESABSCHLUSS 2004 (IFRS)
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2004 Anhang



1. 2. 3. 4. 5.



6.



7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.



Umsatzerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen . . . . . Andere aktivierte Eigenleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige betriebliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materialaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Aufwendungen für bezogene Leistungen . . . . . . . . . . . Personalaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Aufwand aus Aktienoptionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . Auf Grund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ergebnis vor Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuern vom Einkommen und vom Ertrag . . . . . . . . . . . . . . Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.1



4.2 4.3



2004 TEUR



128.697,0 48.752,3 - 1.158,9 4.812,3 416,1 127,5 3.340,5 1.525,8



85.179,4 37.709,6 1.010,3 249,8 4.4



4.5 4.6



4.7 4.7 4.7 4.8



Ergebnis je Aktie



10.046,0



4.518,5



1.890,0 345,2 5.200,7 7.992,5 26,4 19.604,2



867,8 0,0 3.232,4 3.385,2 1,3 5.253,3



0,0 152,7 1.278,8



2,3 183,9 972,0



172,1 18.306,0 5.924,2 12.381,8



172,1 4.295,4 1.290,1 3.005,3



2004



Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR je Aktie . . . . . . . . . . . . Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR je Aktie . . . . . . . . . . . . . .
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2003 TEUR



4.9 4.9



1,31 1,31



2003



0,38 0,38



BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2004 Anhang



31.12.2004 TEUR



31.12.2003 TEUR



2.2, 3.1 2.3, 3.2 2.4, 3.3



68.063,9 608,7 66.424,8 1.030,4



27.315,5 196,7 27.113,2 5,6



2.5, 3.4 2.6, 3.5 2.6, 3.6 2.7, 3.7



45.434,1 14.698,9 17.371,0 10.837,0 2.527,2



25.307,6 12.696,9 5.881,5 5.324,3 1.404,9



113.498,0



52.623,1



Aktiva A. I. II. III.



Langfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



B. I. II. III. IV.



Kurzfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forderungen aus Lieferungen und Leistungen . . . . . Sonstige Forderungen und Vermögenswerte . . . . . . . Liquide Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Bilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passiva A. I. II. III.



Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilanzgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.8, 3.8



35.135,2 10.085,7 12.412,9 12.636,6



10.331,6 89,7 8.502,6 1.739,3



B. Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.9, 3.9



20.074,8



11.862,3



2.10, 3.10 2.13, 3.11 2.13, 3.12 2.13, 3.13 2.11, 3.14



31.960,4 14.407,1 4.092,0 7.875,1 4.775,9 810,3



9.496,8 0,0 4.092,0 4.809,5 81,5 513,8



2.13, 3.15



26.327,6 6.094,0



20.932,4 10.093,1



2.13, 3.16 2.13, 3.17 2.12, 3.18 2.13, 3.19



8.648,9 5.768,1 3.790,9 2.025,7



7.456,0 75,0 1.436,5 1.871,8



113.498,0



52.623,1



C. I. II. III. IV. V.



Langfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genussrechtskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stille Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langfristige Finanzverbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . Sonstige langfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



D. Kurzfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Steuerschulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Sonstige Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . Bilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS 2004 Gezeichnetes Kapital TEUR



Kapitalrücklage TEUR



01.01.2003 . . . . . . . . . . . . . . . .



76,4



2.005,9



Kapitalerhöhungen . . . . . . . . . . . Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . .



13,3



6.496,7



31.12.2003 . . . . . . . . . . . . . . . .



89,7



8.502,6



Kapitalerhöhungen . . . . . . . . . . . Aufwendungen der Eigenkapitalbeschaffung (nach Steuern) . . . . Einstellung in Gewinnrücklage . . Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln . . . . . . . . . . Aktienoptionsprogramm . . . . . . . Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . .



19,9



12.096,8



31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . .



Gewinnrücklage TEUR



Bilanzgewinn/ -verlust TEUR



0,0 - 1.266,0



816,3



3.005,3



6.510,0 3.005,3



0,0



1.739,3 10.331,6 12.116,7



- 40,1 1.484,5 - 1.484,5 9.976,1



10.085,7



- 8.491,6 - 1.484,5 345,2 12.412,9
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Gesamt TEUR



- 40,1 0,0



0,0 345,2 12.381,8 12.381,8



0,0 12.636,6 35.135,2



KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2004 Anhang



Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ertragsteueraufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge . . . Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen . . . . . . . . . Veränderung der Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung der sonstigen Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gezahlte Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erhaltene Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit . . . . . . . . . . Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen . . . . . . . . . . . . Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen . . . . . . . . . . . . Auszahlungen für Erwerb von Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Abgängen von Beteiligungen (i.Vj. Tilgung von sonstigen Ausleihungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . . . . . Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus der Aufnahme von Genussrechtskapital (Stillen Beteiligungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auszahlungen aus der Rückführung Stiller Beteiligungen . . . . Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten . . . . . . . . . . . . Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten . . . . . . . . . . . . . . Veränderung der Kontokorrentkredite und Zwischenfinanzierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds . . . . . . Finanzmittelfonds am Anfang der Periode . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzmittelfonds am Ende der Periode . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2004 TEUR



12.381,8 5.924,2 5.200,7 - 197,6 - 2.287,1 8.047,5 0,0



2003 TEUR



3.005,3 1.290,1 3.232,4 0,0 - 1.154,4 926,9 41,7



- 10.248,2 - 11.836,9 - 12.937,2 4.628,2 - 152,7 - 183,9 1.278,8 972,0



5.



7.010,2 - 860,1 207,2 6.357,3



921,4 - 330,8 0,0 590,6



- 469,1 - 196,5 107,7 0,0 - 34.648,2 - 14.848,6 - 1.027,3 - 5,6



5.



5.



5.



2,5 6.785,2 - 29.249,2 10.507,5



100,0 5.922,0 - 9.028,7 4.000,7



14.400,0 0,0 9.519,9 - 2.118,4



354,0 - 231,0 3.882,8 - 497,2



- 8.294,8 24.014,2 1.122,3 1.404,9 2.527,2



2.309,7 9.819,0 1.380,9 24,0 1.404,9



NOTES ZUM JAHRESABSCHLUSS 2004 1. Allgemeine Angaben 1.1 Grundlagen Die Q-Cells AG ist im Zukunftsmarkt der Photovoltaik tätig und spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von qualitativ hochwertigen Solarzellen. Die Gesellschaft wurde 1999 gegründet und gehört heute zu den weltweit größten und wachstumsstärksten Unternehmen in der Branche. Das Unternehmen beschäftigt zum Bilanzstichtag 31.12.2004 484 Mitarbeiter. Die Q-Cells AG ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal unter der Nummer HRB 16621 eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist in 06766 Thalheim, Deutschland, Guardianstraße 16. 1.2 Wesentliche Ereignisse des Berichtsjahres Im Juni, Juli und August 2004 erfolgte die Inbetriebnahme von drei weiteren Fertigungslinien, so dass am Jahresende 2004 eine Nominalkapazität von 170 MWp erreicht wurde. Im September 2004 wurde mit dem Bau der Linie 4 mit einer zusätzlichen Nominalkapazität von ca. 180 MWp begonnen. Die Produktion der ersten Q8-Zellen erfolgte im November 2004.



2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 2.1 Grundlagen der Rechnungslegung Auf den vorliegenden freiwillig aufgestellten Einzelabschluss nach IFRS der Q-Cells AG und die darin enthaltenen Vergleichsinformationen wurden uneingeschränkt alle International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS) und die Interpretationen des International Accounting Standards Board (IASB), die zum Bilanzstichtag verpflichtend anzuwenden sind, angewandt. Soweit einzelne Standards erst ab 01.01.2005 verpflichtend anzuwenden waren, wurde der Empfehlung der freiwilligen Anwendung gefolgt. Die Q-Cells AG ist nach den nationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet. Der vorliegende IFRS-Abschluss ist ein Einzelabschluss der Q-Cells AG. Von der Erstellung eines konsolidierten Abschlusses nach IFRS wurde abgesehen, da die Q-Cells AG zum 31.12.2004 nur die Topas 107.VV GmbH, Berlin (seit dem 11.02.2005: EverQ GmbH), im Sinne des IAS 27.13 beherrscht hat. Bei der EverQ GmbH handelte es sich zum Bilanzstichtag 31.12.2004 um eine Mantelgesellschaft, die noch keine operative Geschäftstätigkeit aufgenommen hatte. Zudem wurden am 14.01.2005 75,1 % der Anteile zur Errichtung eines Joint Ventures veräußert. Da die EverQ GmbH zum 31.12.2004 für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Zahlungsströme des Geschäftsjahres unwesentlich ist, wurde von der Aufstellung eines Konzernabschlusses abgesehen. F-13



Die freiwillige frühere Anwendung von Standards betrifft zum einen die im Rahmen des Improvements Project des IASB überarbeiteten Standards:



IAS IAS IAS IAS IAS IAS IAS IAS IAS IAS IAS IAS



1 2 8 10 16 17 21 24 27 28 31 33



Darstellung des Abschlusses Vorräte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen von Schätzungen und Fehler Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Sachanlagen Leasingverhältnisse Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse Angaben zu Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen Konzern- und Einzelabschlüsse Anteile an assoziierten Unternehmen Anteile an Joint Ventures Ergebnis je Aktie



Die frühere Anwendung dieser Standards führte zu keinen Änderungen in den Bilanzierungsund Bewertungsmethoden. Es ergaben sich jedoch Auswirkungen auf die in den Anhang aufzunehmenden Angaben. Zum anderen wurden folgende geänderten und neuen Standards vorzeitig angewendet: IAS 36



Wertminderung von Vermögenswerten (geändert 2004)



IAS 38



Immaterielle Vermögenswerte (geändert 2004)



IAS 32



Finanzinstrumente: Angaben und Darstellung (geändert 2004)



IAS 39



Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung (geändert 2004)



IFRS 2



Aktienbasierte Vergütung



Die Anwendung von IFRS 2 führte zur aufwandswirksamen Erfassung der im Rahmen eines Aktienoptionsprogramms in 2004 ausgegebenen Optionen und einer korrespondierenden Erhöhung des Eigenkapitals. Die sich aus der Anwendung von IFRS 2 auf das Aktienoptionsprogramm ergebenden Auswirkungen auf den vorliegenden Abschluss sind in den Abschnitten 2.8 und 3.8 dargestellt. Ansonsten führte die vorzeitige Anwendung dieser Standards zu den danach in den Anhang aufzunehmenden Angaben. Der freiwillige Einzelabschluss nach IFRS zum 31.12.2003 wurde vom Vorstand der Q-Cells AG im Juni 2005 durch Aushändigung und Versand an die Aktionäre veröffentlicht. Am 08.08.2005 wurde der IFRS-Jahresabschluss 2003 vom Vorstand bezüglich der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung, der Kapitalflussrechnung sowie der Vorjahresvergleichsangaben, des Ergebnisses je Aktie und der Angaben zu nahe stehenden Personen und Unternehmen geändert. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Gliederung der Bilanz nach IFRS ist nach der Fristigkeit der einzelnen Bilanzpositionen aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Berichtswährung ist Euro. Alle Beträge werden in Tausend Euro (TEUR) angegeben, soweit nichts anderes vermerkt ist. Es wird kaufmännisch gerundet. Hierdurch kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Der Jahresabschluss basiert grundsätzlich auf dem historischen Anschaffungskostenprinzip und wird in Übereinstimmung mit den nachfolgend dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt. F-14



Die Aufstellung eines Jahresabschlusses erfordert regelmäßig die Ausübung von Ermessen und die Vornahme von Schätzungen. Die Schätzungen basieren auf Erfahrungen der Vergangenheit und anderen Kenntnissen der zu bilanzierenden Geschäftsvorfälle. Einzelne Sachverhalte, denen bei der bilanziellen Beurteilung Schätzungen und Annahmen zu Grunde liegen, können in der Zukunft abweichend davon eintreten. Schätzungen und diesen zu Grunde liegende Annahmen werden daher regelmäßig überprüft und auf mögliche Auswirkungen für die Bilanzierung beurteilt. 2.2 Immaterielle Vermögenswerte Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Entsprechend dem Nutzungsverlauf werden sie linear über eine geschätzte Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte werden mit ihren Herstellungskosten aktiviert, wenn aus diesen der Gesellschaft erwartungsgemäß ein künftiger Nutzen zufließt, die technologische Realisierbarkeit nachgewiesen werden kann und diese verlässlich bewertet werden können. Sie werden jeweils planmäßig linear über die geschätzte Nutzungsdauer (5 Jahre) abgeschrieben. Im Rahmen laufender Projekt- bzw. Meilensteinanalysen werden die laufenden Forschungs- und Entwicklungsprojekte bzgl. der Aktivierbarkeit von Entwicklungskosten überprüft. Falls die Voraussetzungen für eine Aktivierung nicht gegeben sind, werden die Aufwendungen im Jahr der Entstehung erfolgswirksam erfasst. Die immateriellen Vermögenswerte werden auf eine Wertminderung hin überprüft, wenn Sachverhalte oder Änderungen der Umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert eines Vermögenswertes nicht erzielbar sein könnte. Sobald der Buchwert eines Vermögenswertes seinen erzielbaren Betrag übersteigt, wird eine Wertminderung ergebniswirksam erfasst. 2.3 Sachanlagen Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige und nutzungsbedingte Abschreibungen bilanziert. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert. Die Vermögenswerte des Sachanlagevermögens werden entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Der Abschreibungszeitraum beträgt für die nachfolgenden Vermögenswerte: Abschreibungsdauer der Sachanlagen Bauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 bis 33 Jahre Technische Anlagen und Maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bis 6,67 Jahre Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 bis 14 Jahre Die Sachanlagen werden auf eine Wertminderung hin überprüft, wenn Sachverhalte oder Änderungen der Umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert eines Vermögenswertes nicht erzielbar sein könnte. Sobald der Buchwert eines Vermögenswertes seinen erzielbaren Betrag übersteigt, wird eine Wertminderung ergebniswirksam erfasst. Geleaste Sachanlagen (Finance Lease) Die Q-Cells AG hat im Berichtszeitraum einen Leasingvertrag über eine Fertigungslinie abgeschlossen. Der Leasingvertrag hat eine Grundmietzeit von 60 Monaten ohne Verlängerungs- oder Kaufoption. Der Leasinggegenstand wird mit dem niedrigeren Barwert der Mindestleasingzahlungen aktiviert. In gleicher Höhe wird eine Verbindlichkeit passiviert. F-15



Die geleasten Vermögenswerte werden über die Grundmietzeit planmäßig linear abgeschrieben. Die Leasingraten werden in Zins- und Tilgungsanteil aufgeteilt. Zur Ermittlung des Zinsanteils wird ein konstanter Zinssatz auf die jeweilige Restschuld in Ansatz gebracht. 2.4 Finanzanlagen Unter den Finanzanlagen sind Anteile an der ‰ CSG Solar AG, Thalheim ‰ EverQ GmbH, Thalheim ‰ CPI ChemiePark-Institut GmbH, Bitterfeld ausgewiesen. Die Bewertung der Anteile erfolgte zu Anschaffungskosten. Der beizulegende Zeitwert zum Stichtag führte zu keiner abweichenden Bewertung. 2.5 Vorräte Unter den Vorräten sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fertige Erzeugnisse und Handelswaren und geleisteten Anzahlungen ausgewiesen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet. Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten, die Handelswaren werden mit ihren Anschaffungskosten, die geleisteten Anzahlungen mit ihrem Nominalwert angesetzt. Die Herstellungskosten beinhalten Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten und den fertigungsbedingten Werteverzehr des Anlagevermögens. Kosten der Verwaltung werden berücksichtigt, soweit sie der Produktion zuzurechnen sind. Im Falle von Wertminderungen der Bestände wird eine Abschreibung auf den Nettoveräußerungswert vorgenommen und der niedrigere Nettoveräußerungswert angesetzt. 2.6 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen und Vermögenswerte Die Forderungen und sonstigen Vermögenswerte sind zum Nennwert bewertet. Ein zeitnahes und leistungsfähiges Finanzcontrolling in Verbindung mit einem Kundenbewertungssystem reduziert die Ausfallwahrscheinlichkeit von Forderungen. Zum Aufstellungszeitpunkt bestanden keine offenen Forderungen aus 2004 mehr. Forderungen in fremder Währung werden zum Devisenmittelkurs des Stichtages der Transaktion umgerechnet, später zum Bilanzstichtagskurs bewertet. 2.7 Liquide Mittel Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert des Bilanzstichtages bewertet, Fremdwährungen werden mit dem Devisenmittelkurs zum Bilanzstichtag umgerechnet. 2.8 Aktienoptionsprogramm Das Aktienoptionsprogramm erlaubt bestimmten Mitarbeitern, Aktien des Unternehmens zu erwerben. Die Ausgabe der Bezugsrechte im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms wurde von der Hauptversammlung am 29.12.2003 beschlossen (Beschlussfassung über die Ausgabe von bis zu 8.900 Bezugsrechten). Zum 31.12.2004 waren 6.335 Mitarbeiteroptionen ausstehend. Die Bilanzierung erfolgte gemäß IFRS 2 mit dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) der ausgegebenen Optionen und wird im Personalaufwand F-16



sowie einer korrespondierenden Erhöhung des Eigenkapitals (Kapitalrücklage) erfasst. Zu weiteren Erläuterungen siehe Abschnitt 3.8. 2.9 Investitionszuwendungen Die Investitionszuwendungen werden passivisch abgegrenzt und über die Nutzungsdauer der betreffenden Anlagegegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Investitionszuwendungen werden erfasst, wenn der Gesellschaft die Mittel zufließen oder wenn mit hinreichender Sicherheit ein Zufluss der Mittel wahrscheinlich ist. 2.10 Genussrechtskapital Das Genussrechtskapital wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt, die dem beizulegenden Zeitwert der erhaltenen Gegenleistung entsprechen. Hierbei werden auch die Transaktionskosten berücksichtigt. In der Folge wird das Genussrechtskapital unter Anwendung der Effektivzinsmethode mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 2.11 Latente Steuern Latente Steuern werden nach der international üblichen bilanzorientierten Verbindlichkeitsmethode (Liability-Methode) berechnet. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen, wenn ein Recht zur Aufrechnung tatsächlicher Forderungen und Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern besteht und die latenten Steueransprüche und latenten Steuerverbindlichkeiten sich auf Ertragsteuern beziehen, die von den gleichen Steuerbehörden erhoben und von der Q-Cells AG geschuldet werden. Die Berechnung der latenten Steuern erfolgt mit einem Steuersatz von 33,07 %. 2.12 Sonstige Rückstellungen Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgt auf Basis der bestmöglichen Schätzung zur Ermittlung des Umfanges sämtlicher Verpflichtungen, die auf vergangenen Geschäftsvorfällen oder vergangenen Ereignissen beruhen und deren Höhe oder Fälligkeit unsicher ist. Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie den erkennbaren Verpflichtungen und Risiken ausreichend Rechnung tragen. 2.13 Übrige Schulden Die übrigen langfristigen Schulden werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. zum Barwert (Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing) und die kurzfristigen Schulden werden zum Nennwert bilanziert. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Devisenmittelkurs des Bilanzstichtages umgerechnet. Differenzen aus Währungskursumrechnungen werden erfolgswirksam erfasst. Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing werden aufgeteilt nach Fristigkeit unter den sonstigen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. 2.14 Ertrags- und Aufwandsrealisierung Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge werden mit der Lieferung oder Erbringung der Leistung, das heißt mit Gefahrenübergang auf den Kunden, realisiert. Betriebliche Aufwendungen werden mit der Inanspruchnahme der Lieferung oder Leistung oder zum Zeitpunkt ihrer Verursachung ergebniswirksam erfasst. Zinserträge werden zeitproportional, anfallende Zinsaufwendungen werden in Abhängigkeit von der vertraglichen Verpflichtung, teils unter Anwendung der Effektivzinsmethode und teils zeitproportional erfasst. F-17



Rückstellungen für Gewährleistung entsprechenden Umsatzerlöse gebildet.



werden



zum



Zeitpunkt



der



Realisierung



der



3. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz Langfristige Vermögenswerte 3.1 Immaterielle Vermögenswerte Zum 31.12.2004 werden immaterielle Vermögenswerte von insgesamt TEUR 608,7 (i.Vj. TEUR 196,7) ausgewiesen. Die Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte wird in nachfolgender Tabelle dargestellt:



Immaterielle Vermögenswerte



Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Anschaffungs- und Herstellungskosten TEUR



Entwicklungskosten für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte



Gesamt



01.01.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umbuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



549,5 93,1 4,9 647,5



0,0 103,4 0,0 103,4



549,5 196,5 4,9 750,9



01.01.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umbuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



647,5 206,2 21,4 875,1



103,4 262,8 0,0 366,2



750,9 469,0 21,4 1.241,3



Abschreibungen TEUR



01.01.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



130,4 423,8 554,2



0,0 0,0 0,0



130,4 423,8 554,2



01.01.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



554,2 73,9 628,1



0,0 4,5 4,5



554,2 78,4 632,6



Buchwerte TEUR



01.01.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



419,1 93,3



0,0 103,4



419,1 196,7



01.01.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



93,3 247,0



103,4 361,7



196,7 608,7



Im Geschäftsjahr 2004 sind Entwicklungskosten für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte in Höhe von TEUR 262,8 (i.Vj. TEUR 103,4) aktiviert worden. Nicht aktivierungsfähige Forschungs- und Entwicklungskosten wurden in Höhe von TEUR 861,0 in den Aufwand gebucht. Es wurden Entwicklungskosten für verschiedene Projekte in 2004 aktiviert: ‰ Entwicklung der Q8-Zelle mit einem größeren Format (210*210mm), ‰ Entwicklung eines geänderten Ätzverfahrens (saure Texturierung), das zu einer Verbesserung des Wirkungsgrades beiträgt, ‰ Entwicklung einer Back-Kontakt-Zelle zur besseren Stromentnahme, ‰ Entwicklung einer geänderten Zellenoberflächenstruktur (Texturierung), die zu einer Verbesserung des Wirkungsgrades beiträgt.
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3.2 Sachanlagen Die Entwicklung der Sachanlagen ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:



Sachanlagen



Grundstücke und Bauten



Technische Anlagen und Maschinen



Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung



Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau



Gesamt



Anschaffungs- und Herstellungskosten TEUR



01.01.2003 . . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . . Abgänge . . . . . . . . . . . . Umbuchungen . . . . . . . 31.12.2003 . . . . . . . . .



2.381,8 479,3 0,0 2.983,2 5.844,3



10.624,3 1.334,1 0,0 9.431,9 21.390,3



261,0 590,8 0,0 451,8 1.303,6



3.614,5 16.881,6 12.444,4 14.848,6 41,4 41,4 - 12.871,8 - 4,9 3.145,7 31.683,9



01.01.2004 . . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . . Abgänge . . . . . . . . . . . . Umbuchungen . . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . .



5.844,3 615,0 0,0 1.814,4 8.273,7



21.390,3 9.704,0 8,6 15.154,6 46.240,3



1.303,6 877,5 35,5 151,5 2.297,1



3.145,7 31.683,9 33.746,1 44.942,6 451,4 495,5 - 17.141,9 - 21,4 19.298,5 76.109,6



Abschreibungen TEUR



01.01.2003 . . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . . 31.12.2003 . . . . . . . . .



92,2 128,4 220,6



1.572,4 2.489,3 4.061,7



97,2 191,2 288,4



0,0 0,0 0,0



1.664,6 2.808,9 4.570,7



01.01.2004 . . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . . Abgänge . . . . . . . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . .



220,6 217,7 0,0 438,3



4.061,7 4.517,9 1,7 8.577,9



288,4 386,7 6,5 668,6



0,0 0,0 0,0 0,0



4.570,7 5.122,3 8,2 9.684,8



Buchwerte TEUR



01.01.2003 . . . . . . . . . 31.12.2003 . . . . . . . . .



2.289,6 5.623,7



9.051,9 17.328,6



163,8 1.015,2



3.614,5 15.119,8 3.145,7 27.113,2



01.01.2004 . . . . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . .



5.623,7 7.835,4



17.328,6 37.662,4



1.015,2 1.628,5



3.145,7 27.113,2 19.298,5 66.424,8



Wesentliche Zugänge im Bereich der technischen Anlagen und Maschinen betreffen die weitere Ausstattung für die in Bau befindliche Linie 4. Die Fertigungslinie 4 soll planmäßig 2005 fertig gestellt werden und wird nach Endausbau und Anlaufphase (ramp-up) über eine zusätzliche Nominalkapazität von ca. 180 MWp verfügen. Es bestehen Grundschulden auf den beiden Betriebsobjekten in Höhe von TEUR 31.948,6 zu Gunsten der finanzierenden Banken. Weiterhin wurden die Maschinen und Anlagen der einzelnen Linien sicherungsübereignet. Geleaste Sachanlagen (Finance Lease) Die Q-Cells AG hat im Geschäftjahr 2004 einen Leasingvertrag über das Leasing einer Solarzellenfertigungslinie abgeschlossen. Vertragsbeginn des Leasingvertrages ist Dezember 2004, die Vertragslaufzeit beträgt 60 Monate. Vereinbart wurden 60 Leasingraten in Höhe von jeweils TEUR 111,0 sowie als Bestandteil der ersten Rate eine Sonderzahlung von 20,0 % (TEUR 1.487,5). Die Anschaffungskosten der Vermögenswerte, die im Wege des Finance Lease genutzt werden, haben TEUR 7.437,5 betragen, der Buchwert zum 31.12.2004 TEUR 7.313,6 (i.Vj. TEUR 0,0). F-19



Im Geschäftsjahr 2004 wurde die erste Leasingrate in Höhe von TEUR 1.598,5 gezahlt, hierin enthalten war ein Zinsaufwand in Höhe von TEUR 22,7. Nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die Entwicklung der zum 31.12.2004 bestehenden Verbindlichkeiten aus Finance Lease auf kurz- und langfristige Sicht: 31.12.2004 Summe der Mindestleasingzahlungen Zinsaufwand



Verbindlichkeiten aus Finance Lease TEUR



weniger als ein Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwischen einem und fünf Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.331,6 5.215,4 6.547,0



Barwert der Mindestleasingzahlungen



245,8 439,5 685,3



1.085,8 4.775,9 5.861,7



Die Q-Cells AG als Leasingnehmer ist vertraglich verpflichtet, den Leasinggegenstand gegen Gefahren zu versichern und die daraus entstehenden Versicherungsansprüche an den Leasinggeber abzutreten. Weiterhin trägt die Q-Cells AG die Gefahr des Abhandenkommens und der totalen oder teilweisen Beschädigung des Gegenstandes und ist somit verpflichtet, den Gegenstand vor Zugriffen Dritter zu schützen. 3.3 Finanzanlagen Es bestehen folgende Finanzanlagen: Anteil am Gesellschaftskapital 31.12.2004 31.12.2004 TEUR



Finanzanlagen



CSG Solar AG, Thalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Topas 107.VV GmbH, Berlin (Umfirmierung 11.02.2005 in EverQ GmbH) . . . . . . . . . . CPI ChemiePark-Institut GmbH, Bitterfeld . . . . . . . . . . . . Sonstige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.12.2003 TEUR



21,19%



1.000,0



0,0



100,0% 6,1%



27,3 3,1 0,0 1.030,4



0,0 3,1 2,5 5,6



Die CSG Solar AG, Thalheim, stellt Photovoltaik-Module auf Basis einer Dünnschichttechnologie her. Diese Technologie verbindet die Vorteile der bewährten Silizium-Technologie mit den Vorteilen der Dünnschicht. Die Technologie verbraucht weniger als 1% des Siliziums herkömmlicher Module pro Wp. Mit dem Bau einer ersten Fabrik mit zwei Fabrikationslinien wurde Anfang 2005 begonnen. Die ersten Produkte sollen im ersten Halbjahr 2006 ausgeliefert werden. Anfang 2005 hat die Q-Cells AG gemeinsam mit dem US-amerikanischen Unternehmen Evergreen Solar, Inc., Marlboro, ein Joint-Venture gegründet. Ziel des Gemeinschaftsunternehmens ist die Herstellung und Vermarktung von Wafern, Zellen und Modulen, die auf der String-Ribbon-Technologie basieren. An dem neuen Unternehmen EverQ GmbH hat sich die Q-Cells AG zunächst mit 24,9 % beteiligt. Für diesen Zweck wurde im Dezember 2004 von der Q-Cells AG die Topas 107.VV GmbH, Berlin, erworben, die am 11.02.2005 in EverQ GmbH umfirmiert wurde. Der Bau einer ersten Fabrik hat im zweiten Halbjahr 2005 begonnen. Die ersten Produkte sollen im ersten Halbjahr 2006 ausgeliefert werden. Darüber hinaus bestand zum Bilanzstichtag eine Beteiligung an der CPI ChemiePark-Institut GmbH (CPI), Bitterfeld, mit einem Anteil in Höhe von 6,1 %. Die CPI ist eine Gesellschaft, die zum Zwecke der industriellen Vorlaufforschung und zur Vermarktung der gewonnenen Ergebnisse gegründet wurde. Q-Cells hat die Möglichkeit, an diese Gesellschaft Forschungsund Entwicklungsaufträge zu vergeben. F-20



Kurzfristige Vermögenswerte 3.4 Vorräte Vorräte TEUR



31.12.2004



31.12.2003



Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fertige Erzeugnisse und Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geleistete Anzahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



5.800,6 5.985,4 2.912,9 14.698,9



4.347,5 8.197,9 151,5 12.696,9



Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Fertigen Erzeugnissen und Waren wurden zur Besicherung der bestehenden kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten den kreditgebenden Banken vollständig sicherungsübereignet. 3.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Bilanzstichtag sind aufgrund des erhöhten Umsatzvolumens die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf TEUR 17.371,0 (i.Vj. TEUR 5.881,5) deutlich gestiegen. Zum Bilanzstichtag bestanden Fremdwährungsforderungen in Höhe von TEUR 214,9 (in TUSD 293,2). Sämtliche Forderungen wurden zur Besicherung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten an die kreditgebenden Banken abgetreten. 3.6 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte Die sonstigen Forderungen und Vermögenswerte haben insgesamt eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Sonstige Forderungen und Vermögenswerte TEUR



31.12.2004



Forderungen gegen das Finanzamt aus Investitionszulage . . . . . . . . . . . . Forderungen aus Beteiligungsverträgen mit Investoren . . . . . . . . . . . . . . Forderungen gegen das Land Sachsen-Anhalt auf Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Übrige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.12.2003



6.463,0 2.609,2



3.336,3 1.000,0



715,0 1.049,8 10.837,0



127,3 860,7 5.324,3



3.7 Liquide Mittel Unter den liquiden Mitteln in Höhe von TEUR 2.527,2 (i.Vj. TEUR 1.404,9) werden Bargeld und Guthaben bei Kreditinstituten zusammengefasst. 3.8 Eigenkapital Für nähere Informationen zur Veränderung des Eigenkapitals der Q-Cells AG im Geschäftsjahr 2004 wird auf die Eigenkapitalveränderungsrechnung verwiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einem bilanziellen Eigenkapital von TEUR 35.135,2 zum Bilanzstichtag 31,0 % (i.Vj. 19,6 %). Kapitalverhältnisse Das gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 10.085,7 und ist eingeteilt in 10.085.684 Stück vinkulierte Namensaktien. Mit der Inhaberschaft an den Aktien verbunden F-21



ist das Stimmrecht in der Hauptversammlung sowie das Gewinnbezugsrecht bei beschlossenen Ausschüttungen. Genehmigtes Kapital Der Vorstand ist auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.08.2000 ermächtigt gewesen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.07.2005 durch Ausgabe neuer vinkulierter, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu TEUR 37,5 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Dabei ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung festzulegen. Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals hat der Vorstand mit Beschluss vom 16.01.2004 das Grundkapital von TEUR 89,7 um TEUR 1,9 auf TEUR 91,6 zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Einzahlungen in die Kapitalrücklage wurden in Höhe von TEUR 998,4 geleistet. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2004 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Die Eintragung ins Handelsregister ist am 26.02.2004 erfolgt. Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals hat der Vorstand mit Beschluss vom 17.02.2004 das Grundkapital von TEUR 91,6 um TEUR 5,3 auf TEUR 96,9 zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Einzahlungen in die Kapitalrücklage wurden in Höhe von TEUR 3.994,4 geleistet. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2004 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Die Eintragung ins Handelsregister ist am 16.03.2004 erfolgt. Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals hat der Vorstand mit Beschluss vom 24.05.2004 das Grundkapital von TEUR 96,9 um TEUR 12,7 auf TEUR 109,6 zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Einzahlungen in die Kapitalrücklage wurden in Höhe von TEUR 7.104,0 vereinbart und bis zum Stichtag in Höhe von TEUR 4.494,8 geleistet. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2004 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Die Eintragung ins Handelsregister ist am 05.08.2004 erfolgt. In der Hauptversammlung vom 23.08.2004 wurde das bestehende genehmigte Kapital aufgehoben und neues genehmigtes Kapital wie folgt beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.07.2009 durch Ausgabe neuer vinkulierter, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu TEUR 5.042,8 zu erhöhen. Dabei ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung festzulegen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 08.09.2004. Zum Bilanzstichtag beträgt das genehmigte Kapital TEUR 5.042,8. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln Weiterhin beschloss die Hauptversammlung am 23.08.2004, aus dem handelsrechtlichen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2003 in Höhe von TEUR 3.157,1 einen Betrag in Höhe von TEUR 1.484,5 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und den verbleibenden handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von TEUR 1.672,6 auf neue Rechnung vorzutragen. Darüber hinaus wurde in der Hauptversammlung vom 23.08.2004 eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in Höhe von TEUR 9.976,1 durch Umwandlung eines Teilbetrages in Höhe von TEUR 8.491,6 aus der Kapitalrücklage sowie durch Umwandlung der im Rahmen der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2003 gebildeten anderen Gewinnrücklagen von TEUR 1.484,5 ins gezeichnete Kapital beschlossen. F-22



Dementsprechend erhöhte sich das gezeichnete Kapital auf TEUR 10.085,7. Die Kapitalerhöhung wurde durchgeführt durch Ausgabe von 9.976.057 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, die an Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis eine alte Aktie zu 91 neuen Aktien ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind vom Beginn des Geschäftsjahres 2004 an gewinnbezugsberechtigt. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 08.09.2004. Kapitalerhöhungen



01.01.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalerhöhung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalerhöhung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalerhöhung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Datum



Anzahl Aktien



26.02.2004 16.03.2004 05.08.2004 08.09.2004



89.697 1.905 5.333 12.692 9.976.057 10.085.684



Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage resultiert aus Zuzahlungen, die von Aktionären bei der Ausgabe von Aktien zu leisten waren und steht auf Grund aktienrechtlicher Beschränkungen für Ausschüttungen nicht zur Verfügung. Im vorliegenden IFRS-Einzelabschluss zum 31.12.2004 ist die aktienrechtliche Kapitalrücklage um Aufwendungen der Eigenkapitalbeschaffung (nach Steuern TEUR 40,1) vermindert sowie um den beizulegenden Zeitwert aus dem Aktienoptionsprogramm (TEUR 345,2) erhöht worden. Zur Entwicklung verweisen wir auf die Eigenkapitalveränderungsrechnung. Bedingtes Kapital/Aktienoptionsprogramm Am 29.12.2003 hat die Hauptversammlung beschlossen, an gegenwärtige und künftige Mitglieder des Vorstandes und Mitarbeiter des Unternehmens bis zu 8.900 Aktienoptionen auszugeben, die diesen ermöglichen, unter bestimmten Bedingungen auf den Namen lautende vinkulierte Stückaktien des Unternehmens zu einem vorher festgelegten Basispreis zu erwerben. Alternativ kann den Bezugsberechtigten auch ein Barausgleich gewährt werden, wobei der Vorstand der Gesellschaft davon ausgeht, dass ein Barausgleich nicht erfolgen wird. Von den ausgegebenen Aktienoptionen werden 25 % zwei Jahre, weitere 25 % drei Jahre und die restlichen 50 % vier Jahre nach der Ausgabe unverfallbar. Innerhalb der beschriebenen Fristen ist die Gesellschaft berechtigt, die Aktienoptionen mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn ein Bezugsberechtigter aus seinem Dienstverhältnis mit der Gesellschaft ausscheidet oder dieses durch die Gesellschaft gekündigt wird. Zum Zwecke der Bedienung der Bezugsrechte hat die Hauptversammlung am 23.08.2004 eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu TEUR 818,8 (dies entspricht einer Ausgabe von maximal 818.800 auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien) beschlossen. Im Geschäftsjahr 2004 wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten insgesamt 6.424 Aktienoptionen ausgegeben, von denen der Vorstand 1.336 Aktienoptionen erhielt. Die Bezugsberechtigten können die Bezugsrechte ausüben, sobald 1.



mindestens zwei Jahre nach ihrer Ausgabe vergangen sind,



2.



die Aktien der Q-Cells an einer Börse gehandelt werden,



3.



die bei einem Börsengang der Q-Cells vereinbarte Lock up Period abgelaufen ist,



4.



der Börsenkurs innerhalb der letzten fünf aufeinanderfolgenden Börsentage vor Ausübung des Bezugsrechtes jeweils mindestens 33 % über dem Basispreis im Zeitpunkt der Ausgabe gelegen hat, F-23



5.



die Vesting Period abgelaufen ist.



Auf Grund der Kapitalerhöhung im Verhältnis von 91 neuen Aktien je eine alte Aktie hat sich die Anzahl der Aktien, die auf Grund einer Aktienoption erworben werden kann, in dem gleichen Verhältnis erhöht, während sich der Basispreis entsprechend vermindert hat. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bestandsentwicklung der Aktienoptionen und die Ausgabepreise im Geschäftsjahr 2004:



Aktienoptionsprogramm



zu Beginn der Berichtsperiode ausstehende Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in der Berichtsperiode gewährte Optionen . . in der Berichtsperiode verwirkte Optionen . . am Ende der Berichtsperiode ausstehende Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am Ende der Berichtsperiode ausübbare Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *)



2004 (nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) gewichteter durchschnittlicher Anzahl der Ausübungspreis Optionen



2004 (vor Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) gewichteter durchschnittlicher Anzahl der Ausübungspreis Optionen



0,00 EUR 8,20 EUR 8,15 EUR



0 6.424*) 89*)



0,00 EUR 753,89 EUR 750,00 EUR



0 6.424 89



8,20 EUR



6.335*)



753,95 EUR



6.335



0,00 EUR



0



0,00 EUR



0



Anzahl der Aktien, die auf Grund einer Aktienoption erworben werden kann, hat sich im Verhältnis von 91 neuen Aktien je eine alte Aktie (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) erhöht, während sich der Basispreis entsprechend vermindert hat.



Die Bilanzierung der Aktienoptionen erfolgt gemäß IFRS 2 mit dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value). Der Fair Value wird im Zeitpunkt der Ausgabe der Option ermittelt und über den Zeitraum der Vesting Periode verteilt. Die Ermittlung des Fair Values erfolgte auf Grundlage des Black-and-Scholes Optionspreismodells. Die Ausgabe der einzelnen Aktienoptionen erfolgte zu vier unterschiedlichen Terminen, so dass sich daraus auch vier unterschiedliche Fair Values der ausgegebenen Aktienoptionen ergeben. Der Basispreis wird bei der Ausgabe der jeweiligen Option festgelegt. Es wurden folgende Faktoren zur Berechnung des Fair Values herangezogen: 1.



Im Geschäftsjahr 2004 wurden 6.424 Optionen (davon 6.374 Optionen zum Ausübungspreis von EUR 750,00 und 50 Optionen zum Ausübungspreis von EUR 1.250,00) zu vier unterschiedlichen Zeitpunkten ausgegeben.



2.



Die erwartete Volatilität wurde auf der Grundlage von Vergleichswerten des PPVX-Indexes (Photon-Photovoltaik-Aktienindex) aus der Vergangenheit ermittelt, die bis zum Tage der Optionsausgabe hochgerechnet wurden. Die erwartete durchschnittliche Volatilität beträgt 33,31 %.



3.



Die Laufzeit der Optionen erstreckt sich auf Grund der drei Vesting Periods (Leistungsperioden) über einen Zeitraum von bis zu 4 Jahren.



4.



Von Seiten der Gesellschaft wird mit einer Nichtausübung von 10 % der ausgegebenen Aktienoptionen auf Grund von Personalfluktuationen und Rückgabe von Optionen aus anderen Gründen gerechnet.



5.



Der Berechnung des gewichteten Durchschnitts der beizulegenden Zeitwerte der in 2004 ausgegebenen Bezugsrechte wurden zum Gewährungszeitpunkt nach dem Black-and-Scholes Optionspreismodell folgende Annahmen zu Grunde gelegt: 2004



Risikofreier Anlagezinssatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 % Erwartete Volatilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,31 % Erwartete durchschnittliche Restlaufzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 Jahre Marktpreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 750,00 F-24



Der gewichtete durchschnittliche beizulegende Zeitwert der Aktienoptionen bezogen auf die vier Tranchen und die gestaffelte Vesting Period beträgt EUR 222,37 pro Aktienoption und wurde wie folgt ermittelt: 2004 (nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln)



Ausgegebene Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezugsrechte Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ausübungspreis in EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bandbreite Zeitwert Optionen in EUR . . . . . . . . . . . .



6.374 586.408 8,15 170,00 – 270,00



Ausgegebene Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezugsrechte Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ausübungspreis in EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bandbreite Zeitwert Optionen in EUR . . . . . . . . . . . .



2004 (vor Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln)



6.374 750,00 170,00 – 270,00 50



4.600 13,59 61,00 – 128,00



50 1.250,00 61,00 – 128,00



Der in der Berichtsperiode erfasste Gesamtaufwand für Aktienoptionen beträgt TEUR 345,2 und wird als Personalaufwand und korrespondierend als Erhöhung des Eigenkapitals (Kapitalrücklage) ausgewiesen. Gewinnverwendung 2004 Gemäß Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat soll der handelsrechtliche Jahresüberschuss des Jahres 2004 zusammen mit dem Gewinnvortrag vollständig thesauriert werden. 3.9 Investitionszuwendungen Der Posten Investitionszuwendungen beinhaltet abgegrenzte Beträge, die zum einen aus Investitionszuschüssen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” bestehen, sowie zum anderen aus Investitionszulagen. Investitionszuwendungen TEUR



01.01.2004



Investitionszulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionszuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



6.182,7 5.679,6 11.862,3



Zugang



Auflösung



31.12.2004



6.451,3 1.119,9 4.048,3 1.167,2 10.499,6 2.287,1



11.514,1 8.560,7 20.074,8



Die Investitionszuschüsse, bis auf das Investitionsvorhaben in die Fertigungslinie 1, und die Investitionszulagen stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, wobei die Gesellschaft bisher keine Risiken für etwaige Rückzahlungen identifiziert hat. Die Ansprüche auf Zahlung von Investitionszuschüssen und -zulagen (vereinbarte Maximalbeträge EUR 9,3 Mio. bzw. EUR 6,6 Mio.) für 2004 und 2005 wurden zur Besicherung der jeweiligen Vorfinanzierung der Investitionen in Linie 4 an die kreditgebenden Banken vollständig abgetreten. Langfristige Schulden 3.10 Genussrechtskapital Die Hauptversammlung beschloss am 24.11.2004 die Ausgabe eines Genussrechtes. Dieses wurde am 10.12.2004 in Höhe von TEUR 15.000,0 abzüglich der Transaktionskosten in Höhe von TEUR 600,0 von der PREPS 2004-2 Ltd. an die Q-Cells AG geleistet. Das Kapital hat eine Laufzeit bis November 2011. Das Genussrecht hat eine feste bzw. eine ertragsabhängige Vergütungskomponente. Die feste Zinskomponente (Garantiegewinn) beträgt 7,5% p.a., die ertragsabhängige Vergütungskomponente (Gewinnbeteiligung) ist wie folgt vereinbart: a)



bis zu einem modifizierten Jahresüberschuss von TEUR 45.000,0 insgesamt 7,5 % p.a. F-25



b)



bei einem modifizierten Jahresüberschuss von TEUR 45.000,0 bis TEUR 55.000,0 insgesamt 8,5 % p.a.



c)



ab einem modifizierten Jahresüberschuss von TEUR 55.000,0 insgesamt 9,5% p.a.



Die Gewinnbeteiligung wird dabei um den Garantiegewinn gekürzt. Das Genussrecht tritt im Rang hinter allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen anderer Gläubiger zurück. 3.11 Stille Beteiligungen Stille Beteiligungen TEUR



IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.12.2004



31.12.2003



3.092,0 1.000,0 4.092,0



3.092,0 1.000,0 4.092,0



IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg (IBG), hat mit Vertrag vom 09.08.2000 einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft) abgeschlossen. Die stille Beteiligung endet regulär am 06.08.2010. Der Beteiligungsgeber erhält auf seine Einlage eine vom Jahresergebnis unabhängige Vergütung von 8,0% p.a. Darüber hinaus ist der Beteiligungsgeber mit 50 % am Jahresüberschuss beteiligt, wobei diese Gewinnvergütung auf maximal 5,0 % der geleisteten Einlage begrenzt ist. Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg (MBG), hat mit Vertrag vom 17.06.2002 einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft) abgeschlossen. Die stille Beteiligung endet regulär am 30.12.2012. Der Beteiligungsgeber erhält ein jährliches Festentgelt von 7,5 % p.a. der geleisteten Einlage. Neben dem Festentgelt ist eine Garantieprovision direkt an die Bürgschaftsbank SachsenAnhalt GmbH in Höhe von 1,0 % des jeweils garantierten Betrages zu entrichten. Der Beteiligungsgeber erhält ferner eine Gewinnbeteiligung von 50 % p.a. des Jahresüberschusses, höchstens jedoch 1,75 % p.a. der geleisteten Einlage. 3.12 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 4.809,5) auf TEUR 7.875,1 im Zusammenhang mit Investitionen in die Kapazitätserweiterung erhöht. Die Verbindlichkeiten wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Langfristige Finanzverbindlichkeiten



Investitionsdarlehen Deutsche Kreditbank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionsdarlehen Deutsche Kreditbank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionsdarlehen Norddeutsche Landesbank . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionsdarlehen Deutsche Kreditbank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionsdarlehen IKB Deutsche Industriebank AG . . . . . . . . . . . . abzüglich kurzfristiger Anteil . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.12.2004 31.12.2003 TEUR TEUR



796,2



1.065,7



Tilgung



Fälligkeit



monatlich 30.06.2011



692,4



948,0 vierteljährlich 30.03.2011



3.406,3



4.570,5 vierteljährlich 30.09.2007



3.367,4 5.706,8 - 6.094,0 7.875,1



0,0



monatlich 30.08.2008



0,0 vierteljährlich 15.03.2009 - 1.774,7 4.809,5



Bei den langfristig eingegangenen Finanzverbindlichkeiten handelt es sich um ein variabel verzinstes Investitionsdarlehen (EURIBOR+Marge), zwei Variodarlehen (anfänglich 5,6 % p.a.; F-26



Zinsobergrenze 7,0 % p.a.) und zwei festverzinste Darlehen mit Zinssätzen in Höhe von 4,8 % und 5,0 % p.a. Die in der Bilanz ausgewiesenen Finanzverbindlichkeiten werden durch die folgenden Sicherheiten ‰ Grundschulden auf den beiden Betriebsobjekten in Höhe von TEUR 2.198,6, TEUR 6.000,0, TEUR 20.000,0 bzw. TEUR 3.750,0, ‰ Sicherungsübereignung der Maschinen und Anlagen der einzelnen Linien, ‰ Abtretung sämtlicher Forderungen, ‰ Sicherungsübereignung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Fertigen Erzeugnisse sowie Waren ‰ Abtretung der zukünftigen Investitionszuschüsse und -zulagen für die einzelnen Investitionen (siehe Abschnitt 3.9) unterlegt. Das Investitionsdarlehen der Norddeutschen Landesbank ist mit einer Landesbürgschaft besichert. 3.13 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten Die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten betreffen zum 31.12.2004 die langfristigen Verbindlichkeiten aus Finance Lease (siehe Abschnitt 3.2) in Höhe von TEUR 4.775,9 (i.Vj. TEUR 81,5). 3.14 Latente Steuern Die Entwicklung des Postens ist bei der Erläuterung des Steueraufwandes in Abschnitt 4.8 dargestellt. Kurzfristige Schulden 3.15 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 6.094,0 (i.Vj. TEUR 10.093,1). Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und betreffen die innerhalb eines Jahres fällig werdenden Tilgungsanteile der langfristigen Kredite. 3.16 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 8.648,9 (i.Vj. TEUR 7.456,0). Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten in fremder Währung werden zum Stichtagskurs der Transaktion umgerechnet, später zum Bilanzstichtagskurs bewertet. Zum Bilanzstichtag bestanden Fremdwährungsverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 212,4. 3.17 Steuerschulden Die Steuerschulden umfassen Rückstellungen für die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 5.702,8 sowie weitere betriebliche Steuern in Höhe von TEUR 65,3 (i.Vj. TEUR 75,0). 3.18 Sonstige Rückstellungen Sonstige Rückstellungen TEUR



Personalbezogene Rückstellungen . . . Produkt-/Produktionsbezogene Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Rückstellungen . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



01.01.2004



Verbrauch



Auflösung



Zuführung



31.12.2004



902,9



758,9



144,0



1.905,0



1.905,0



223,5 310,1 1.436,5



223,5 278,6 1.261,0



0,0 31,5 175,5



1.452,1 433,8 3.790,9



1.452,1 433,8 3.790,9



F-27



Die Rückstellungen für den Personalbereich betreffen im Wesentlichen Tantiemen in Höhe von TEUR 1.177,1. Die Rückstellungen für den Produktionsbereich resultieren im Wesentlichen aus Gewährleistungsrückstellungen in Höhe von TEUR 1.242,7. 3.19 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 2.025,7 (i.Vj. TEUR 1.871,8), welche vorwiegend die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Finance Lease in Höhe von TEUR 1.085,9 sowie Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten für das laufende Jahr umfassen.



4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 4.1 Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber 2003 (TEUR 48.752,3) um 163,7 % auf TEUR 128.697,0 erhöht. Die Umsätze und ihre Aufteilung nach Regionen sind aus der Segmentberichterstattung unter Abschnitt 6.1 in diesem Anhang ersichtlich. Umsatz Produkt



Zellen-Typ



2004



2003



Veränderung TEUR



7.030,0 41.460,2 0,0 0,0 262,1 0,0 48.752,3



- 5.373,1 14.932,0 53.759,1 62,3 9.554,6 7.009,8 79.944,7



TEUR



Multikristallin



Monokristallin



Q5 (125x125 mm) Q6 (150x150 mm) Q6L (156x156 mm) Q8 (210x210 mm) Q6 (150x150 mm) Q6L (156x156 mm)



Gesamt



1.656,9 56.392,2 53.759,1 62,3 9.816,7 7.009,8 128.697,0



Umsatzerlöse aus Handel (TEUR 1.678,1; i.Vj. TEUR 2.775,5) sowie sonstige Umsatzerlöse und Erlösschmälerungen (TEUR 802,3; i.Vj. TEUR - 503,0) wurden den einzelnen Produkten und Zellen-Typen zugeordnet; die Vorjahresbeträge sind zur besseren Vergleichbarkeit entsprechend angepasst worden. Den größten Anteil an den Erlösen hatten Zellen im Format 150x150 mm (Q6) mit TEUR 56.392,2 (i.Vj. TEUR 41.460,2). Hervorragend im Markt angenommen wurden die neu eingeführten 156x156 mm (Q6L) Zellen, die bereits im ersten Jahr einen Umsatz von TEUR 53.759,1 (i.Vj. TEUR 0,0) erreichten. Die monokristallinen Zellen zeichnen sich durch einen höheren Wirkungsgrad aus. Die Produktion der Q5-Zelle lief 2003 planmäßig aus; im Umsatz enthalten sind nur noch die Anfang 2004 verkauften Restbestände. 4.2 Sonstige betriebliche Erträge Die sonstigen betrieblichen Erträge für das Geschäftsjahr 2004 gliedern sich wie folgt: Sonstige betriebliche Erträge TEUR



2004



2003



Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.167,2 683,2 Auflösung Sonderposten Investitionszulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.119,9 471,2 Personalkostenzuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311,9 247,9 Erträge aus Kursdifferenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306,6 88,0 Auflösung Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,5 4,5 Periodenfremde Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,0 27,9 Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,4 3,1 Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.340,5 1.525,8 F-28



4.3 Materialaufwand Der Materialaufwand belief sich auf TEUR 86.189,7 (i.Vj. TEUR 37.959,4) und entfällt ganz überwiegend auf die Beschaffung von Wafern. Die Materialaufwandsquote, bezogen auf Umsatz und Bestandsänderung, beträgt 67,6 % zum 31.12.2004 (i.Vj. 70,9 %). 4.4 Personalaufwand Mit dem anhaltend hohen Wachstum unserer Produktion haben wir auch zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Zahl der Beschäftigten hat sich im vergangenen Jahr abermals mehr als verdoppelt. Die Q-Cells AG beschäftigt per Ende 2004 insgesamt 484 (Ende 2003: 207) Mitarbeiter. Die Zahl der Auszubildenden lag Ende 2004 bei 18 (Ende 2003: 9). 4.5 Abschreibungen Zur Zusammensetzung der Abschreibungen siehe Abschnitte 3.1 und 3.2. 4.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzten sich aus folgenden Posten zusammen: Sonstige betriebliche Aufwendungen TEUR



2004



Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewährleistungsaufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verwaltungsaufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vertriebsaufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frachtkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kursdifferenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Übrige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2003



1.953,0 835,8 1.592,4 575,8 1.085,2 505,2 512,3 369,2 570,2 261,8 275,8 49,2 2.003,6 788,2 7.992,5 3.385,2



4.7 Finanzergebnis Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen: Finanzergebnis TEUR



2004



2003



Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



152,7



183,9



Zinsen und ähnliche Aufwendungen langfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kurzfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zinsähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



593,2 289,6 396,0



234,7 418,3 319,1



Auf Grund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne . . . . . .



172,1



172,1



Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.298,2 - 960,3 Die zinsähnlichen Aufwendungen betreffen die ergebnisunabhängigen Vergütungen im Wesentlichen für die stillen Beteiligungen sowie ab Dezember 2004 für das Genußrechtskapital. Die Aufwendungen aus den Teilgewinnabführungen betreffen die variablen Gewinnanteile der stillen Gesellschafter für das Geschäftsjahr 2004 (siehe Abschnitt 3.11). 4.8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Die Ertragsteuern setzen sich wie folgt zusammen: Steuern vom Einkommen und vom Ertrag TEUR



2004



Laufende Steuern Körperschaftsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.977,8 Gewerbesteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.649,9 Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2003



0,0 75,0



296,5 1.215,1



Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.924,2 1.290,1 F-29



Die Berechnung des tatsächlichen Ertragsteueraufwands der Q-Cells AG erfolgt unter Anwendung der zum Bilanzstichtag geltenden oder angekündigten Steuersätze. Für die Berechnung der latenten Steuern wurde ein Körperschaftsteuersatz von 25,0 % (i.Vj. 25,0 %) zuzüglich des Solidaritätszuschlages von jeweils 5,5 % auf die entstandene Körperschaftsteuerschuld sowie in 2004 eines effektiven Gewerbesteuersatzes von 6,7 % (Verringerung des Hebesatzes; i.Vj. 9,9 %) berücksichtigt. Unter Berücksichtigung des Solidaritätszuschlages und der Gewerbeertragsteuer ergibt sich für die Berechnung der latenten Steuern ein Steuersatz von 33,07 % (i.Vj. 36,30 %; erwarteter Steuersatz 33,07 %). Auf Ansatz- und Bewertungsunterschiede bei den einzelnen Bilanzposten und auf steuerliche Verlustvorträge entfallen unsaldiert und saldiert die folgenden latenten Steuern: 31.12.2004 aktiv passiv



Latente Steuern TEUR



Ansatz- und Bewertungsunterschiede Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen . . . . . . Langfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurzfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genussrechtskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurzfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlustvorträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



9.125,1 1.723,0



1.986,4 0,0



232,3 592,9



95,9 0,0



320,5 391,4 4.775,9 0,0 1.087,7 407,2 0,0 251,6 0,0 388,8 7.907,1 10.357,5 780,2 2.333,9



Passive/aktive latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.614,9 Saldo latenter Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.12.2003 aktiv passiv



3.425,2 258,0 810,3



771,8 513,8



Nachfolgend werden die wesentlichen Unterschiede zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Steueraufwand im Berichtsjahr und im Vorjahr erläutert: Überleitung des Steueraufwandes TEUR



2004



2003



Ergebnis vor Ertragsteuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.306,0 4.295,4 Erwarteter Steueraufwand mit 33,07 % (i.Vj. 36,30 %) . . . . . . . . . . . . . . . 6.053,8 1.559,2 Veränderungen des erwarteten Steueraufwands Steuereffekte auf steuerfreie Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 260,3 - 170,8 Steuereffekte auf nichtabzugsfähige Betriebsausgaben . . . . . . . . . . . . . . 87,0 0,0 Effekte auf Grund von Steuersatzänderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 0,0 Steuereffekte aus der Betriebsprüfung Vorjahre (Änderung Steuerbilanz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,9 0,0 Sonstige Steuereffekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 37,8 - 98,3 Tatsächlicher Steueraufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.924,2 1.290,1 Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge wurden nicht gebildet, da sämtliche zum 31.12.2003 vorhandenen Verlustvorträge im Geschäftsjahr 2004 genutzt wurden. Der tatsächliche Steueraufwand wurde durch den Verbrauch der steuerlichen Verlustvorträge in 2004 um TEUR 128,7 gemindert. 4.9 Ergebnis je Aktie Das Ergebnis je Aktie wurde gemäß IAS 33 ermittelt. In der Hauptversammlung vom 23.08.2004 wurde eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in Höhe von TEUR 9.976,1 durch Umwandlung eines Teilbetrages in Höhe von TEUR 8.491,6 aus der Kapitalrücklage sowie durch Umwandlung der im Rahmen der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2003 gebildeten anderen Gewinnrücklagen von TEUR 1.484,5 ins gezeichnete Kapital beschlossen. F-30



Dementsprechend erhöhte sich das gezeichnete Kapital auf TEUR 10.085,7. Die Kapitalerhöhung wurde durchgeführt durch Ausgabe von 9.976.057 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, die an Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis eine alte Aktie zu 91 neuen Aktien ausgegeben wurden. Gemäß IAS 33.64 (i.Vj. 33.43) ist dies daher bei der Berechnung des Ergebnisses je Aktie für das Geschäftsjahr 2004 sowie für das Vorjahr zur besseren Vergleichbarkeit berücksichtigt worden.



Ergebnis je Aktie



2004



Jahresüberschuss (TEUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.381,8 gewichteter Durchschnitt der Anzahl Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.481.366



Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2003 (nach Kapitalerhöhung)



3.005,3 7.944.206



1,31



0,38



Verwässerungseffekte waren daher nicht zu berücksichtigen. Mitarbeiteraktienoptionen waren bisher nicht zu erfassen, da sie von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig sind (siehe Abschnitt 3.8).



5. Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung Der Finanzmittelfonds umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel. Der Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit hat sich auf TEUR 6.357,3 vervierfacht. Die für den starken Ausbau der Produktionskapazitäten erforderlichen Investitionen (Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 29.249,2) konnten durch Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 24.014,2 und aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 6.357,3 finanziert werden. Die Veränderungen der Bilanzpositionen, die für die Entwicklung der Kapitalflussrechnung herangezogen werden, sind nicht unmittelbar aus der Bilanz ableitbar, da Effekte aus nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen eliminiert worden sind.



6. Sonstige Angaben 6.1 Segmentberichterstattung Das primäre Berichterstattungsformat der Q-Cells AG ist nach geografischen Kategorien segmentiert. Dabei sind die Erträge, Aufwendungen und anderen Angaben nach dem Prinzip des Standortes der Vermögenswerte zugeordnet. Da sich sämtliche Vermögenswerte in Deutschland befinden, sind auch alle übrigen Angaben dem Segment Deutschland zuzuordnen. Eine weitere Segmentierung entfällt damit. Eine Segmentierung der externen Umsatzerlöse nach dem Prinzip des Standortes der Kunden ergibt sich wie folgt: TEUR



2004



2003



Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.550,4 33.909,8 Übrige EU-Länder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.676,8 13.551,7 Übrige Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.469,8 1.290,8 Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.697,0 48.752,3 Ein sekundäres Berichterstattungsformat entfällt, da die Q-Cells AG ausschließlich in der Herstellung und dem Vertrieb von Photovoltaikzellen tätig ist. 6.2 Finanzinstrumente Die Ziele der Steuerung finanzwirtschaftlicher Risiken sind die Minimierung von Ausfallrisiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die Sicherung einer F-31



fristenkongruenten Finanzierung des weiteren Ausbaus der Unternehmenstätigkeit und der Liquidität im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit. Die Verfolgung dieser Ziele wird durch den Einsatz entsprechender Steuerungssysteme unterstützt. Innerhalb des Geschäftsjahres 2004 wurden keine derivativen Finanzinstrumente von der Q-Cells AG verwendet, sondern lediglich originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Finanzforderungen und Finanzverbindlichkeiten. Die nicht zum Zeitwert bilanzierten Finanzinstrumente umfassen in erster Linie Zahlungsmittel, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige kurzfristige Vermögenswerte, sonstige langfristige Vermögenswerte, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten und langfristige Darlehen. Der Buchwert der Zahlungsmittel kommt ihrem Zeitwert auf Grund der kurzen Laufzeit dieser Finanzinstrumente sehr nahe. Bei Forderungen und Schulden, denen normale Handelskreditbedingungen zu Grunde liegen, kommt der auf historischen Anschaffungskosten beruhende Buchwert dem Zeitwert ebenfalls sehr nahe. 6.3 Eventualverbindlichkeiten und sonstige finanzielle Verpflichtungen Haftungsverhältnisse bzw. Eventualverbindlichkeiten bestehen am Bilanzstichtag nicht. Im Dezember 2004 wurde eine Vereinbarung über eine weitere Finanzierungsrunde der CSG Solar AG, Thalheim, abgeschlossen, in der sich die Q-Cells AG zur Zahlung weiterer EUR 5,5 Mio im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei der CSG Solar AG in 2005 verpflichtet hat. Abnahmeverpflichtungen Um die Beschaffungsseite abzusichern, hat die Q-Cells AG ihren Bereich Wafer-Einkauf verstärkt und bearbeitet nun auch intensiv die vorgelagerten Wertschöpfungsstufen. Es bestehen Abnahmeverpflichtungen gegenüber Lieferanten bezüglich Wafern und Silizium für die Jahre 2005 bis 2010 in Höhe von insgesamt TEUR 997.735,3, davon für das Jahr 2005 in Höhe von TEUR 130.735,3. Die sich aus diesen Absicherungsmaßnahmen gegenüber Lieferanten ergebenden Abnahmeverpflichtungen führen zu Preis- und Absatzrisiken. Wir bemühen uns, diese Risiken dadurch zu verringern, dass wir Verpflichtungen aus Einkaufsverträgen mit Ansprüchen aus Verkaufsverträgen ausgleichen können. Bestellobligo Das Bestellobligo für Sachanlagen betrug per 31.12.2004 EUR 27,3 Mio. Operating Leases Zum Bilanzstichtag bestehen mehrere Leasingverträge für PKWs, bei diesen Leasingverhältnissen handelt es sich um die Form des Operating Leases. Die Leasingverträge sind über eine Laufzeit von 36 Monaten abgeschlossen worden und enthalten keine konkrete Verlängerungs- oder Kaufoption. Die monatlichen Leasingraten werden linear als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Im Geschäftsjahr 2004 umfasste der Leasingaufwand für Operating Leases einen Betrag in Höhe von TEUR 34,2 (i.Vj. TEUR 4,3). F-32



Gewährleistungen Die Q-Cells AG gibt als Hersteller und Verkäufer von Photovoltaikzellen Garantien auf ihre Produkte und ist Gewährleistungsrisiken ausgesetzt. Wir gewährleisten, dass unsere Zellen für die Dauer von 10 Jahren mindestens 90 % der Nominalleistung erzielen. Nennenswerte Reklamationen gab es bisher nicht. 6.4 Rechtsstreitigkeiten Ein Unternehmer hat gegenüber der Gesellschaft Ansprüche aus einem angeblichen Vertragsabschluss über Zell-Bruch in Höhe von EUR 1,0 Mio geltend gemacht. Aus Sicht der Gesellschaft sind sämtliche Ansprüche unbegründet, auch gerichtliche Schritte wurden bislang nach Kenntnis der Gesellschaft nicht eingeleitet. Für die Risiken aus weiteren Rechtsstreitigkeiten im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurde in Übereinstimmung mit IAS 37 angemessen Vorsorge getroffen. 6.5 Finanzielle Risiken Liquiditätsrisiko Zur Steuerung der zukünftigen Liquiditätssituation setzen wir entsprechende Finanzplanungsinstrumente ein. Nach unserer derzeitigen Planung sind keine Liquiditätsengpässe erkennbar. Wir verfügen am 31.12.2004 über nicht ausgenutzte Kontokorrentkreditlinien in Höhe von EUR 14,4 Mio. Währungsrisiko Die Währungsrisiken entstehen bei Q-Cells im Wesentlichen dadurch, dass zum Teil in US-Dollar eingekauft und nicht in gleichem Umfang in US-Dollar verkauft wird. Diesem Risiko tragen wir dadurch Rechnung, dass wir die Währungsrelationen laufend beobachten und gegebenenfalls Kurssicherungsmaßnahmen durchführen werden. Zinsänderungsrisiko Photovoltaikanlagen werden in der Regel zu einem wesentlichen Teil durch Fremdkapital finanziert. Das im historischen Vergleich zurzeit niedrige Zinsniveau und die daraus resultierenden niedrigen Fremdkapitalkosten haben die Rentabilität von Photovoltaikanlagen positiv beeinflusst. Ein Anstieg des Zinsniveaus würde durch höhere Fremdkapitalkosten die Rentabilität von Photovoltaikanlagen reduzieren und könnte damit die Nachfrage nach Photovoltaikzellen beeinträchtigen. Kurz- und mittelfristig erwarten wir keinen signifikanten Zinsanstieg. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen TEUR 13.969,1 (i.Vj. TEUR 14.902,6). Die genannten Finanzverbindlichkeiten beziehen sich im Wesentlichen auf langfristige Darlehen. Es bestehen keine Zwischenfinanzierungen und die KontokorrentRahmenkredite weisen zum Bilanzstichtag einen Habensaldo auf. Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten umfassen im Wesentlichen die Tilgungsbeträge für die langfristigen Darlehen für das Jahr 2005. Bei den langfristig eingegangenen Finanzverbindlichkeiten handelt es sich um ein variabel verzinstes Investitionsdarlehen (EURIBOR+Marge), zwei Variodarlehen (anfänglich 5,6 % p.a.; Zinsobergrenze 7,0 % p.a.) und zwei festverzinste Darlehen mit Zinssätzen in Höhe von 4,8 % und 5,0 % p.a. Ausfallrisiken Im Rahmen von Beschaffungs- und Absicherungsmaßnahmen kann es auch notwendig sein, Vorauszahlungen an Lieferanten zu leisten. Hieraus können sich Kreditausfallrisiken ergeben. F-33



Ein zeitnahes und leistungsfähiges Finanzcontrolling in Verbindung mit Kundenbewertungssystem reduziert die Wahrscheinlichkeit von Forderungsausfällen.



einem



Risiken im Zusammenhang mit der Gewährung öffentlicher Fördermittel Die Gesellschaft erhält im Zusammenhang mit dem Kapazitätsaufbau und -ausbau öffentliche Investitionszuwendungen. Die erteilten Bescheide über die Bewilligung von Investitionszuschüssen haben eine Gesamthöhe von rd. EUR 21,0 Mio, von denen bis zum 31.12.2004 EUR 10,1 Mio ausgezahlt wurden. Die Auszahlung der Mittel steht jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Institutionen, von denen diese Fördermittel zur Verfügung gestellt werden (EU, Bund, Land Sachsen-Anhalt) die Mittel verfügbar haben bzw. diese in den Haushalt (Bund, Land Sachsen-Anhalt) eingestellt wurden. Aus diesem Vorbehalt besteht bezüglich des noch ausstehenden Restbetrages das Risiko der verspäteten oder nicht erfolgenden Auszahlung. Die Gewährung dieser Fördermittel ist darüber hinaus grundsätzlich an die Einhaltung bestimmter Auflagen und Bedingungen, zum Teil über einen mehrjährigen und in die Zukunft reichenden Zeitraum, gebunden. Bei einer etwaigen Nichterfüllung könnte der Q-Cells AG eine Verpflichtung zur vollständigen oder teilweisen Rückzahlung der erhaltenen Zuschüsse drohen, die sich nachteilig auf die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft auswirken würde. 6.6 Angaben zu nahe stehenden Personen und Unternehmen Geschäfte mit nahe stehenden Personen Q-Cells nahe stehende Personen sind: Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates einschließlich deren Familienangehörige sowie Unternehmen, auf die Q-Cells AG, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder und deren nahe Familienangehörige bzw. Unternehmen einen maßgeblichen Einfluss ausüben können. Im Folgenden werden die Geschäftsbeziehungen mit nahe stehenden Personen für das Jahr 2004 dargestellt. 6.6.1 Vergütungen für Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes Wir verweisen diesbezüglich auf Abschnitt 6.7. 6.6.2 Geschäfte mit Beteiligungsunternehmen Bezüglich der Angaben zu den Beteiligungsunternehmen verweisen wir auf Abschnitt 3.3. Topas 107.VV GmbH (umfirmiert am 11.02.2005 in EverQ GmbH) Die Geschäftsführer der Gesellschaft waren Herr C. Anton Milner, CEO der Q-Cells AG und Dr. Hartmut Schüning, CFO der Q-Cells AG. Prokurist war Herr Thomas Schmidt, COO der Q-Cells AG. Die EverQ GmbH ist erst im Geschäftsjahr 2005 wirtschaftlich aktiv geworden. Bezüge wurden nicht gewährt. Forderungen gegen die TOPAS 107.VV GmbH bestanden zum 31.12.2004 in Höhe von TEUR 18,9 aus Weiterberechnungen. Verbindlichkeiten bestanden nicht. CSG Solar AG An der CSG Solar AG, Thalheim, hält die Q-Cells AG einen Anteil von 21,19 %. Drei Vorstände der Q-Cells AG sind an der Gesellschaft beteiligt: Herr C. Anton Milner, CEO (2,75 %), Herr Reiner Lemoine, CTO (1,06 %) und Herr Thomas Schmidt, COO (0,21 %). Weitere Beteiligungen an der CSG Solar AG halten: Renewable Energy Corporation AS, Hovik/ Norwegen („REC“) (21,19 %), IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg F-34



(„IBG“) (4,24 %) und Herr Dr. van Aubel, Van Aubel Rechtsanwälte (2,97 %), Aufsichtsratsvorsitzender der Q-Cells AG. Forderungen gegen die CSG Solar AG bestanden zum 31.12.2004 in Höhe von TEUR 2,1 aus Weiterberechnung von Miete. Verbindlichkeiten bestanden nicht. 6.6.3 Geschäfte mit Lieferanten, Abnehmern und Beratern REC-Konzern Marcel Brenninkmeijer, Aufsichtsratsmitglied der Q-Cells AG ist Verwaltungspräsident und Delegierter des Verwaltungsrats der Good Energies AG, Basel, Schweiz, und Mitglied der Geschäftsführung der Good Energies Investments B.V., Amsterdam, Niederlande („GEI“). Bei der Good Energies AG handelt es sich um den Investmentberater von GEI. Herr Brenninkmeijer hält indirekt eine Minderheitsbeteiligung an GEI. GEI hält wiederum eine Beteiligung an Q-Cells AG. Gleichzeitig hält GEI eine wesentliche Beteiligung an der Renewable Energy Corporation, Norwegen („REC“). Herr Brenninkmeijer ist Mitglied des Verwaltungsrates der REC. Mit REC und den Tochtergesellschaften ScanModule AB, Glava/Schweden („ScanModule“), ScanCell AS, Narvik/Norwegen („ScanCell“), und ScanWafer ASA, Hovik/Norwegen („ScanWafer“), steht Q-Cells AG in Kunden- und Lieferantenbeziehungen: Kundenbeziehungen ScanModule ist ein Kunde von der Q-Cells AG. Bei der mit dieser Gesellschaft getätigten Transaktion handelt es sich um Liefergeschäfte, die ausschließlich die Lieferung von Solarzellen betreffen. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr TEUR 3.626,0 (i.Vj. TEUR 435,3). Weitere Lieferungen erfolgten an ScanCell (Umsatzvolumen im Geschäftsjahr: TEUR 382,3; i.Vj. TEUR 232,0) und ScanWafer (Umsatzvolumen im Geschäftsjahr: TEUR 102,0; i.Vj. TEUR 737,1), im Vorjahr auch an REC (TEUR 170,0). Forderungen gegen ScanModule bestanden am 31.12.2004 im Wesentlichen aus dem Kommissionsgeschäft in Höhe von TEUR 3.187,7 (i.Vj. TEUR 0,0). Die Forderungen gegen ScanWafer bestanden am 31.12.2004 in Höhe von TEUR 40,0 (i.Vj. TEUR 0,0). Lieferantenbeziehungen ScanWafer ist der größte Lieferant der Q-Cells AG. Es bestehen langfristige WaferLieferverträge, die im Geschäftsjahr 2004 einen Umfang von TEUR 28.644,6 (i.Vj. TEUR 12.972,8) hatten. Zum 31.12.2004 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber ScanWafer in Höhe von TEUR 2,8 (i.Vj. TEUR 2.449,4). Im Vorjahr waren auch Lieferungen und Leistungen durch ScanModule an die Q-Cells AG erfolgt (Einkaufsvolumen im Geschäftsjahr 2003: TEUR 433,2; Verbindlichkeiten zum 31.12.2003: TEUR 119,5). Als Teil der Geschäftsbeziehungen zum REC-Konzern lieferte der Zellhersteller ScanCell in 2003 und bis Anfang 2004 seine gesamte Produktion an Photovoltaik-Zellen an die Q-Cells AG. Die angelieferten Zellen wurden bestimmten Qualitätsprüfungen unterzogen sowie nach Wirkungsgraden und nach Qualitätskriterien sortiert. Die Photovoltaik-Zellen wurden mit dem Q-Cells-Logo versehen an Kunden der Q-Cells AG veräußert. Als REC im Laufe des Jahres 2004 den Modul-Hersteller ScanModule stärker ausbaute, wurde nachträglich vereinbart, dass ein Teil der Zellen an ScanModule geliefert wird. F-35



Die Q-Cells AG ist auf Grund von ihr zu tragender Preis-, Lager- und Absatzrisiken in 2003 und bis Anfang 2004 als Eigenhändler auf Basis mündlicher Vereinbarungen und sonstiger Dokumentationen tätig gewesen (Handelsumsätze Q-Cells AG 2004: EUR 1,4 Mio; 2003: EUR 2,8 Mio). Das Einkaufsvolumen in 2004 betrug TEUR 296,1 (i.Vj. TEUR 2.280,5). Auf Grund der Anfang 2004 geänderten Geschäftsabläufe nahm die Q-Cells AG ab Februar 2004 die Vermarktung der Zellen als Kommissionär für ScanCell wahr. Das vermarktete Volumen betrug EUR 16,0 Mio. Die vereinnahmten Umsatzerlöse entsprechen auf Grund des wirtschaftlichen Charakters des Kommissionsgeschäftes der von ScanCell geleisteten Vergütung von TEUR 270,1. Zum 31.12.2004 bestanden aus diesem Geschäft Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.874,2 (i.Vj. TEUR 738,7 aus Handel). Beraterleistungen Für Vertriebs- und Marketingunterstützungsleistungen der Q-Cells AG in Norwegen wurde in 2004 eine mündliche Vereinbarung zwischen der Q-Cells AG und der REC getroffen. Die Beratungsleistungen betrugen im Geschäftsjahr TEUR 70,4. Immo Ströher Immo Ströher, Aufsichtsratsmitglied der Q-Cells AG hält eine Beteiligung an der Solon AG für Solartechnik, Berlin („Solon AG“), und ist dort Aufsichtsratsvorsitzender. Herr Ströher hält wesentliche Teile an der Mithril GmbH Darmstadt („Mithril“). Die Mithril hält wiederum eine Beteiligung an der Q-Cells AG. Gleichzeitig hält die Mithril wesentliche Beteiligungen an der Solon AG, Berlin, mit ihren Tochtergesellschaften Solon Photovoltaik GmbH, Berlin („Solon PV“), und Solon Nord GmbH, Greifswald („Solon Nord“). Immo Ströher ist darüber hinaus über die ImmoSolar GmbH, Darmstadt (seit April 2004: Ströher Solar GmbH; „ImmoSolar“), indirekt an der Q-Cells AG, der EnTech GmbH, Kufstein/ Österreich („EnTech“), und an der ASS Automotive Solarsystems GmbH, Erfurt („ASS“), beteiligt. Weiterhin ist Herr Ströher Minderheitsaktionär der Energy Valley AG, Meggen/ Schweiz („Energy Valley“), sowie über die Imladris GmbH, Darmstadt („Imladris“), indirekt an der Q-Cells AG beteiligt. Des Weiteren halten Herrn Ströher nahe stehende Personen Beteiligungen an der Q-Cells AG. Die Solon AG und ihre Tochtergesellschaften Solon PV und Solon Nord sowie die EnTech und ASS gehören zum Kundenkreis und Lieferantenkreis der Q-Cells AG. Das Verkaufsvolumen mit den Gesellschaften betrug in 2004 TEUR 36.052,8 (i.Vj. TEUR 10.447,1; das Einkaufsvolumen betrug TEUR 242,6 (i.Vj. TEUR 2.653,9). Zum 31.12.2004 bestanden Forderungen in Höhe von TEUR 6.018,1 (i.Vj. Forderungen TEUR 3.140,9 sowie Verbindlichkeiten TEUR 148,2). Die Energy Valley hat der Q-Cells AG im Geschäftsjahr ihren größten Siliziumliefervertrag (Gesamtumfang rund EUR 35 Mio) vermittelt. Der Liefervertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2008 sowie sonstige fest vereinbarte Konditionen und sichert die Rohstoffbeschaffung für die weitere Expansion der Q-Cells AG ab. Mit diesem beschaffungsseitigen Liefervertrag korrespondierende absatzseitige Lieferverträge über Photovoltaik-Zellen bzw. -Module an die Energy Valley bzw. eine Tochtergesellschaft der Energy Valley (Solarsquare AG) sind in Verhandlung. Von der Mithril ist zur Zwischenfinanzierung auf Basis mündlicher Vereinbarungen im Geschäftsjahr 2004 ein Darlehen in Höhe von TEUR 500,0 gewährt worden, welches mit 6,25 % p. a. verzinst und zum 1. April 2004 in voller Höhe mit einer zum 31. Dezember 2003 bestehenden Forderung auf Einzahlungen in die Kapitalrücklage verrechnet wurde. Das im Vorjahr von der Imladris zur Zwischenfinanzierung gewährte Darlehen in Höhe von TEUR 1.300,0 (Zinssatz 6,5 % p. a.) ist bereits im Geschäftsjahr 2003 in voller Höhe F-36



zurückgeführt worden. Im Vorjahr bestehende Zinsforderungen gegen EnTech und ImmoSolar in Höhe von TEUR 161,9 sind im Geschäftsjahr 2004 in Höhe von TEUR 115,0 bezahlt bzw. in Höhe von TEUR 46,9 auf Grund einer Einigung ausgebucht worden. Dienstleistungen eines Unternehmens einer einem Vorstandsmitglied nahe stehenden natürlichen Person Es bestehen Geschäftsbeziehungen über Dienstleistungen mit einem Unternehmen, das einer einem Vorstandsmitglied der Gesellschaft nahe stehenden natürlichen Person gehört. Die Ausgaben der Gesellschaft betrugen im Jahr 2004 TEUR 1.059,6 (i.Vj. TEUR 412,8). Zum 31.12.2004 bestanden noch ausstehende Forderungen aus diesem Geschäftsverhältnis gegen die Gesellschaft in Höhe von TEUR 5,2 (i.Vj. TEUR 32,6). Das betroffene Vorstandsmitglied nahm an den Vertragsverhandlungen nicht teil und die vertraglichen Bedingungen entsprechen denjenigen mit unabhängigen Dritten. Rechtsberatung Kanzlei Bezzenberger Dr. Thomas van Aubel ist Vorsitzender des Aufsichtsrats. Dr. Thomas van Aubel und ihm nahe stehende Personen sind über die TVVG GmbH, Berlin, capitalnetworks.de GmbH, Berlin, und Pluto 2001 GmbH, Berlin, Aktionäre der Q-Cells AG. Er berät die Q-Cells AG in rechtlichen Angelegenheiten als Partner der Rechtsanwaltskanzlei Bezzenberger, seit 01.01.2005 als Partner der Rechtsanwaltskanzlei van Aubel Rechtsanwälte. Zum 31.12.2004 bestanden keine Verbindlichkeiten der Q-Cells AG gegenüber der Kanzlei (i.Vj. TEUR 32,1). Beratungskosten in 2004: TEUR 120,2 (i.Vj. TEUR 62,0). 6.6.4 Sonstiges IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg (IBG), ist Aktionärin der Q-Cells AG. Der Geschäftsführer der IBG ist Dr. Dinnies-Johannes von der Osten, der gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied der Q-Cells AG ist. Die IBG hat mit der Q-Cells AG einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft) abgeschlossen. Zu weiteren Erläuterungen siehe Abschnitt 3.11 des Anhangs. Die Gesamtvergütung 2004 aus dem Teilgewinnabführungsvertrag betrug TEUR 402,0 (i.Vj. TEUR 402,0). Garantien/Bürgschaften von Organmitgliedern zu Gunsten der Gesellschaft Die Vorstände der Q-Cells AG, Herr C. Anton Milner und Herr Reiner Lemoine, halten ebenfalls Anteile an der Q-Cells AG. Herr Lemoine ist Aktionär und Mitglied des Aufsichtsrates der Solon AG. Die Vorstandsmitglieder C. Anton Milner und Reiner Lemoine haben gegenüber drei kreditgebenden Banken jeweils selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaften zu Gunsten der Q-Cells AG in Höhe von jeweils insgesamt TEUR 550,0 übernommen. Weiterhin haben C. Anton Milner und Reiner Lemoine gegenüber der MBG und Reiner Lemoine zusammen mit zwei anderen Gründern gegenüber der IBG Garantien in Bezug auf die Rückzahlung stiller Einlagen und sonstiger Zahlungen übernommen (siehe Abschnitt 3.11). Kapitalerhöhungen Die Good Energies AG, Basel, hat weitere Aktien in Höhe von 9,6% (i.Vj. 10,4 %) im Rahmen von zwei Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital erworben. Die APAX Europe V-A L.P., Channel Islands hat sich erstmals an der Q-Cells AG mit 15,8 % beteiligt. F-37



6.7 Organbezüge Die Mitglieder des Vorstandes erhielten im Geschäftsjahr 2004 Bezüge in Höhe von TEUR 964,2, davon fixe Bestandteile TEUR 364,3, variable Bestandteile in Höhe von TEUR 537,2 sowie TEUR 62,7 für 1.336 in 2004 gewährte Aktienoptionen. Die Bezüge des Aufsichtsrates betrugen für 2004 TEUR 81,0. 6.8 Mitglieder der Geschäftsorgane Dem Vorstand gehören im Geschäftsjahr an: ‰ C. Anton Milner, Vorstandssprecher, CEO ‰ Reiner Lemoine, CTO ‰ Thomas Schmidt, COO seit 01.04.2004 ‰ Dr. Hartmut Schüning, CFO seit 01.10.2004 Zu den Mitgliedern des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2004 bestellt: ‰ Dr. Thomas van Aubel (Aufsichtsratsvorsitzender), Rechtsanwalt (Van Aubel Rechtsanwälte) ‰ Dr. Dinnies-Johannes von der Osten (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), Geschäftsführer IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH ‰ Marcel Benninkmeijer, Verwaltungspräsident und Delegierter des Verwaltungsrates der Good Energies AG, Mitglied der Geschäftsführung der Good Energies Investment B.V. ‰ Dr. Christian Reitberger (seit 03/2004), Partner APAX Partners Beteiligungsberatung GmbH ‰ Immo Ströher, Unternehmer und Investor im Bereich Erneuerbare Energien 6.9 Freigabe zur Veröffentlichung Der Vorstand der Q-Cells AG hat den vorliegenden IFRS-Abschluss am 11.08.2005 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat und die Aktionäre freigegeben. Thalheim, den 11.08.2005 Der Vorstand der Q-Cells AG C. Anton Milner CEO



Reiner Lemoine CTO



Thomas Schmidt COO
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Dr. Hartmut Schüning CFO



BESTÄTIGUNGSVERMERK ZUM JAHRESABSCHLUSS 2004 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers An die Q-Cells AG, Thalheim: Wir haben den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang, unter Einbeziehung der Buchführung der Q-Cells AG, Thalheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) liegen in der Verantwortung des Vorstandes der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft sowie der Zahlungsströme des Geschäftsjahres. Leipzig, den 22. August 2005 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Liebers Wirtschaftsprüfer



Nötzel Wirtschaftsprüferin
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JAHRESABSCHLUSS 2003 (IFRS)
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2003 1. Umsatzerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Andere aktivierte Eigenleistungen . . . . . . . . . . . . . 4. Sonstige betriebliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Materialaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren . . . . . . b) Aufwendungen für bezogene Leistungen . . . . . 6. Personalaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung . . . . . 7. Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . 9. Sonstige Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit . . . . . . . . . . . . 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens . . . . . . . 12. Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . 14. Auf Grund von Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Ergebnis vor Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag . . . . . . . 17. Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR je Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Anhang



1.1.-31.12.2003 TEUR



1.1.-31.12.2002 TEUR



22



48.752,3



17.292,7



4.812,3 127,5 1.525,8



2.132,4 61,2 883,0



37.709,6 249,8



13.870,2 373,4



4.518,5



2.002,8



867,8 3.232,4 3.385,2 1,3 5.253,3



309,6 1.496,4 1.423,4 2,0 891,5



2,3 183,9 972,0



3,8 1,1 783,5



172,1 4.295,4 1.290,1 3.005,3



0,0 112,9 - 63,8 176,7



0,38



0,02



23 24



25



26



27 28 36 29



34



BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2003 Anhang



31.12.2003 TEUR



31.12.2002 TEUR



Aktiva A. I. II. III. IV.



Langfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4 5 6 21



27.315,5 196,7 27.113,2 5,6 0,0



16.340,2 419,1 15.119,8 100,0 701,3



B. I. II. III. IV.



Kurzfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forderungen aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . Übrige Forderungen und Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . Liquide Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



7 8 9 10



25.307,6 12.696,9 5.881,5 5.324,3 1.404,9



10.286,3 3.943,2 2.930,0 3.389,1 24,0



52.623,1



26.626,5



Bilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passiva A. I. II. III. IV.



Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12



10.331,6 89,7 8.502,6 - 1.266,0 3.005,3



816,3 76,4 2.005,9 - 1.442,7 176,7



B.



Erhaltene Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . .



13



11.862,3



6.534,2



C. I. II. III. IV. V.



Langfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langfristige Finanzschulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geleistete Einlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stille Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Übrige langfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



21



9.496,8 4.809,5 0,0 4.092,0 81,5 513,8



8.239,9 2.701,4 1.509,3 3.969,0 60,2 0,0



D. I. II. III. IV. V.



Kurzfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurzfristige Finanzschulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . Steuerschulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . .



16 17 18 19 20



20.932,4 10.093,1 7.456,0 75,0 1.436,5 1.871,8



11.036,1 6.505,9 3.779,9 0,0 509,6 240,7



52.623,1



26.626,5



Bilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



F-42



14 12 15



ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS 2003 Gezeichn. Kapital TEUR



Stand 01.01.2002 . . . . . . . . . . . . . . . .



75,0



Eigenkapitalveränderungen durch Kapitalerhöhungen . . . . . . . . . . . . . . . . Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . .



1,4



Stand 31.12.2002 . . . . . . . . . . . . . . . .



76,4



Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eigenkapitalveränderungen durch Kapitalerhöhungen . . . . . . . . . . . . . . . . Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . Stand 31.12.2003 . . . . . . . . . . . . . . . .



Kapitalrücklage TEUR



Ergebnisvortrag TEUR



Jahresüberschuss TEUR



1.007,6 - 1.442,7



Gesamt TEUR



- 360,1



998,3 176,7 2.005,9 - 1.442,7



176,7



816,3



176,7 13,3



6.496,7 3.005,3



89,7
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8.502,6 - 1.266,0



3.005,3



10.331,6



KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2003 Anhang



Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ertragsteueraufwendungen (-erträge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . Veränderung der Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung der sonstigen Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete (i.Vj. abgeflossene) Zahlungsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gezahlte Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelzufluss (i.Vj.-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit . . . . . . . . Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . Auszahlungen für Erwerb von Beteiligungen/sonstigen Ausleihungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus der Tilgung von sonstigen Ausleihungen . . . . Einzahlungen aus Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . . . . . . Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen . . . . . . . . . . . . . . . Geleistete Einlagen zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus stillen Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auszahlungen aus der Rückführung stiller Beteiligungen . . . . . . Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten . . . . . . . . . . . . . . Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung der Kontokorrentkredite und Zwischenfinanzierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds . . . . . . . Finanzmittelfonds am Anfang der Periode . . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzmittelfonds am Ende der Periode . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2003 TEUR



3.005,3 1.290,1 3.232,4 - 1.154,4 926,9 41,7



2002 TEUR



176,7 - 63,8 1.496,4 - 701,9 203,5 0,0



- 11.836,9 - 5.405,6 4.628,2 1.579,5 - 183,9 - 1,1 972,0 783,5



30.



921,4 - 1.932,8 - 330,8 - 285,5 590,6 - 2.218,3 - 196,5 - 17,0 0,0 7,4 - 14.848,6 - 7.010,6



31.



32.



10.



- 5,6 - 100,0 100,0 0,0 5.922,0 2.346,9 - 9.028,7 - 4.773,3 4.000,7 1,4 0,0 354,0 - 231,0 3.882,8 - 497,2



1.509,3 877,0 0,0 1.000,0 0,0



2.309,7 9.819,0 1.380,9 24,0 1.404,9



3.621,7 7.009,4 17,8 6,2 24,0



NOTES ZUM JAHRESABSCHLUSS 2003 A. Grundsätze der Rechnungslegung 1. Allgemeines Die Q-Cells AG ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2003 ein Unternehmen der Branche erneuerbare Energien und beschäftigt am Bilanzstichtag 207 Mitarbeiter. Als Produzentin von Hochleistungssolarzellen gehört die Q-Cells AG mit zu den erfolgreichsten Unternehmen dieser Branche weltweit. Die Q-Cells AG ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal unter der Nummer HR B 16621 eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist in 06766 Thalheim, Deutschland, Guardianstraße 16. 2. Grundlagen Auf den vorliegenden Abschluss und die darin enthaltenen Vergleichsinformationen wurden erstmals und uneingeschränkt alle International Financial Reporting Standards (IFRS) und Interpretationen des International Accounting Standards Board (IASB) angewendet. Mit Ausnahme der nachfolgenden Besonderheiten wurden die Standards und Interpretationen in der am 31. Dezember 2003 verpflichtend anzuwendenden Fassung zu Grunde gelegt. Die erstmalige Anwendung der IFRS als primäre Grundlage der Rechnungslegung erfolgte nach den Vorschriften des IFRS 1. Dieser Standard ist erstmals anzuwenden, falls der Zeitraum des ersten IFRS-Abschlusses am 1. Januar 2004 oder später beginnt. Eine frühere Anwendung wird empfohlen. Wir haben von diesem Wahlrecht zur vorzeitigen Anwendung von IFRS 1 Gebrauch gemacht. Damit kam die Interpretation SIC-8 zur erstmaligen Anwendung der IFRS nicht zur Anwendung. Die Rechnungslegung nach den IFRS basiert auf der Zielsetzung, Kapitalanlegern entscheidungsrelevante Informationen zu geben. Demnach sind nach IFRS handels- und steuerrechtliche Bilanzierung streng getrennt, Aufwandsrückstellungen unzulässig, die Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte enger gefasst sowie die Anhangsangaben und Erläuterungen umfangreicher. Bei der erstmaligen Bilanzierung nach IFRS werden die von den Rechnungslegungsgrundsätzen des HGB abweichenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden noch in Abschnitt E. des Anhangs näher erläutert, für alle weiteren Jahresabschlüsse nach IFRS wird darauf verzichtet (IFRS 1.39). Der Vorstand der Q-Cells AG hat den nach IFRS aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003 am 8. August 2005 bezüglich des Ergebnisses je Aktie und der Angaben zu nahe stehenden Personen und Unternehmen sowie auf Grund von neuen Erkenntnissen im Rahmen der Aufstellung des freiwilligen IFRS-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2004 geändert. Die Angaben zu nahe stehenden Personen und Unternehmen unter Abschnitt E.40. des Anhangs wurden vollständig überarbeitet und die Berechnung des Ergebnisses je Aktie sowie die entsprechenden Angaben für die Geschäftsjahre 2003 und 2002 in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Erläuterungen in Abschnitt E.34. des Anhangs geändert. Dabei wurde außerdem gemäß IAS 33.43 auf Grund der in 2004 durchgeführten Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln eine rückwirkende Anpassung des Ergebnisses je Aktie für beide Jahre vorgenommen. Weiterhin wurde die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung hinsichtlich des Ausweises der Posten „Sonstige Steuern“ und „Auf Grund von Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne“ an die international übliche Darstellung F-45



angepasst. Die Kapitalflussrechnung wurde auf Grund neuer Erkenntnisse im Zusammenhang mit der zwischenzeitlich erfolgten Abrechnung von Investitionszuwendungen sowie der Überarbeitung der Angaben zu nahe stehenden Personen und Unternehmen geändert. Der Finanzmittelfonds wurde dahingehend geändert, dass er nur noch die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel umfasst. Von der Saldierung der liquiden Mittel mit den kurzfristigen Bankverbindlichkeiten wird nunmehr abgesehen, weil diese Darstellung nach unserer Auffassung zu entscheidungsrelevanteren Informationen über die Cash Flows im Geschäftsjahr führt. Zudem wurde zur Anpassung an die international übliche Darstellung die Zuordnung von Ertragsteuern und gezahlten Zinsen im Geschäftsjahr 2003 und entsprechend in den Vorjahresvergleichsangaben 2002 vorgenommen, um die Aussagefähigkeit der Vergleichsinformationen zu erhöhen. Die Gliederung der Bilanz nach IFRS erfolgt nach der Fristigkeit der einzelnen Bilanzpositionen. Die erste Rechnungslegungsperiode ist vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 mit Vorjahresvergleichszahlen. Weitere Erläuterungen finden sich in: Abschnitt B: Abschnitt C: Abschnitt D: Abschnitt E:



Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung Sonstige Angaben



3. Veränderungen im Unternehmen März



Q-Cells AG schließt weitestgehend ab.



die



Bauarbeiten



für



die



zweite



Produktionshalle



Mai



Produktion der Produktionslinie I wird vollständig auf Q6 (Solarzelle in 6 ZollFormat) umgestellt.



Juni



Die erste Solarzelle aus der neuen Produktionslinie II erreicht einen Wirkungsgrad von 14,7 %. Gleicher Umsatz in der halben Zeit: Q-Cells überschreitet den Vorjahresumsatz von EUR 17,0 Mio.



Juli



Linie II wird auf 4-Schicht-Betrieb hochgefahren.



Oktober



Feierlicher Höhepunkt des Jahres: Offizielle Einweihung der Linie II durch Wolfgang Böhmer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Die Q-Cells AG schließt die Finanzierungsrunde für Linie III mit einem Volumen von EUR 12,5 Mio. ab.



November



Beginn der Bauarbeiten für Linie III. Die Bundesregierung verbessert und stabilisiert die politischen Rahmenbedingungen der Solarindustrie: Das Vorschaltgesetz zur Novellierung des EEG regelt die kommenden Einspeisevergütungen für Solarstrom. Die Technologen von Q-Cells realisieren Weltneuheit: die Solarzelle im Format 8 Zoll.



Dezember



Q-Cells AG stellt erstmals monokristalline Solarzellen mit Wirkungsgraden bis 17,0 % her. Mit der Gesamtkapazität der Produktion in Thalheim von 60 MWp pro Jahr schafft Q-Cells den Sprung unter die Top 10 der Solarzellenhersteller der Welt. In den Top 10 ist Q-Cells das einzige Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Produktion von Solarzellen konzentriert.



B. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz Langfristige Vermögenswerte 4. Immaterielle Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet. Entsprechend dem Nutzungsverlauf werden sie um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert, die in der Gewinn- und Verlustrechnung in einem gesonderten Posten ausgewiesen sind. Die Abschreibungsdauer umfasst in der Regel drei Jahre. F-46



Vermögenswerte werden auf eine Wertminderung hin überprüft, wenn Sachverhalte oder Änderungen der Umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert eines Vermögenswertes nicht erzielbar sein könnte. Sobald der Buchwert eines Vermögenswertes seinen erzielbaren Betrag übersteigt, wird eine Wertminderung ergebniswirksam erfasst. Im Berichtsjahr wurde eine außerplanmäßige Abschreibung nach IAS 36 in Höhe von TEUR 392,0 auf immaterielle Vermögenswerte (Verfahrenstechnologie) in Höhe des vollen Buchwertes vorgenommen, da diese Vermögenswerte wegen technologischer Überalterung nicht mehr genutzt oder veräußert werden können. Entwicklungskosten für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte werden aktiviert, wenn die Voraussetzungen des IAS 38 erfüllt sind. Insbesondere müssen die technologische Realisierbarkeit nachgewiesen sein, die Vermögenswerte einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen generieren und die entsprechenden Kosten dem Vermögenswert eindeutig zugeordnet werden können. Die Aktivierung beginnt, wenn alle Voraussetzungen des IAS 38 erfüllt sind. In vorherigen Geschäftsjahren lagen keine aktivierungspflichtigen Aufwendungen im Sinne des IAS 38 vor. Im Geschäftsjahr 2003 sind Entwicklungskosten für selbst erstellte Vermögenswerte in Höhe von TEUR 103,4 (i.Vj. TEUR 0) aktiviert worden.



immaterielle



Dabei handelt es sich um folgende Projekte: 1. Produktentwicklung Q8-Zelle (Solarzelle im 8 Zoll-Format) In 2003 wurden im Rahmen der Versuchsanlage Q8 verfahrenstechnische Untersuchungen und Entwicklungen unternommen, die das Unternehmen zur Herstellung von 210*210 mm Zellen befähigen. Die großtechnische Umsetzung konnte mit der Versuchsanlage nachgewiesen werden. Die Aufwendungen enthalten sowohl Realisierungsaufwendungen von Fremdfirmen zur Errichtung der Versuchsanlage als auch Personalkosten des verantwortlichen Projektleiters der Versuchsanlage. 2. Verfahrensentwicklung saure Texturierung Bei dem Vorhaben saure Texturierung handelt es sich um die Entwicklung eines geänderten Ätzverfahrens, welches zu einer Verbesserung des Wirkungsgrades von 0,3 % führt. Die Verfahrensoptimierung ist im Ergebnis ein Gemeinschaftsprojekt zwischen ECN Solar Energy und Q-Cells AG. 3. Produktentwicklung Golfzellen Das Vorhaben Golfzellen beinhaltet die Prototypenentwicklung einer Back-Kontakt-Zelle, bei der durch ein neuartiges Laserverfahren die Stromentnahme einseitig möglich sein wird. Mit einer Massenproduktion ist frühestens ab Sommer 2005 zu rechnen. 5. Sachanlagen Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger und gegebenenfalls außerplanmäßiger Abschreibung bilanziert. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert. Die Vermögenswerte des Sachanlagevermögens werden nach IFRS entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bei den Maschinen und technischen Anlagen wird auf Grund der hohen Auslastung im Mehrschichtbetrieb die Nutzungsdauer auf 6,67 Jahre (80 Monate) festgelegt. F-47



Der Abschreibungszeitraum beträgt für die nachfolgenden Vermögenswerte: Abschreibungsdauer in Jahren



Vermögenswerte



Fabrik, Geschäftsbauten, übrige Bauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technische Anlagen und Maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



33 6,67 3 bis 14



Außerplanmäßige Abschreibungen nach IAS 36 waren nicht vorzunehmen. Wesentliche Zugänge im Bereich der technischen Anlagen betreffen die weitere Ausstattung der Solarzellenfertigung am Standort Thalheim. Die Q-Cells AG hat im Berichtsjahr EUR 15,0 Mio. in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte investiert. Bei den Zugängen handelte es sich im Wesentlichen zum einen um die Fertigstellung der zweiten Produktionslinie (Volumen EUR 10,9 Mio.). Die Produktionserweiterung durch die Linie II hatte ein Gesamtvolumen von knapp EUR 15,0 Mio. und hat die aktuelle Jahreskapazität von 30 MWp auf 60 MWp verdoppelt. Zum anderen wurde mit der Investition in einen dritten Fabrikbau und eine weitere Fertigungslinie begonnen (Anzahlungsvolumen EUR 3,1 Mio. in 2003). Die Investitionen in die dritte Fertigungslinie haben ebenfalls ein Gesamtvolumen von knapp EUR 15,0 Mio. Die Fertigungslinie III soll planmäßig Mitte des Jahres 2004 fertig gestellt werden. Das Bestellobligo per 31. Dezember 2003 betrug EUR 9,0 Mio. 6. Finanzanlagen Bei den Finanzanlagen handelt es sich um Beteiligungen an nicht gemeinschaftlich geführten Unternehmen, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert wurden, da es sich um unwesentliche Beteiligungen von jeweils unter 20,0 % handelt. Außerplanmäßige Abschreibungen nach IAS 36 waren nicht vorzunehmen. Bei den im Geschäftsjahr getätigten Ausleihungen handelte es sich um ein an ein Mitglied des Vorstandes gewährtes Darlehen (vgl. Punkt 40 und 42). Entwicklung des Anlagevermögens Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens (Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Finanzanlagen) im Berichtszeitraum:
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ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS NACH IFRS (IN TEUR) 1. JANUAR 2003 BIS 31. DEZEMBER 2003 AK/HK



I. Immaterielle Vermögenswerte Gewerbliche Schutzrechte ähnliche Rechte und Werte . . . . . . . . . . . . . Entwicklungskosten . . . . . . . . . . . . Zwischensumme . . . . . . . . . . . . . .



549,5 0,0 549,5



RBW 1/1/2003



419,1 0,0 419,1



Zugang



93,1 103,4 196,5
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II. Sachanlagen Grundstücke und Bauten . . . . . . . . 2.381,7 2.289,6 479,3 Techn. Anlagen und Maschinen . . . 10.624,4 9.051,9 1.334,1 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . . . . . . . . 260,7 163,8 590,8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau . . . . . . . . . . . . . . . 3.614,5 3.614,5 12.444,4 Zwischensumme . . . . . . . . . . . . . . 16.881,3 15.119,8 14.848,6 III. Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen . . . . . . . . . . Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwischensumme . . . . . . . . . . . . . .



100,0 0,0 100,0



100,0 0,0 100,0



Kumulierte Abschreibung



Abschreibung



Außerplanmäßige Abschreibung



Zuscheibung



RBW 31/12/2003



Abgang



Umbuchung



0,0 0,0 0,0



4,9 0,0 4,9



554,2 0,0 554,2



31,8 0,0 31,8



392,0 0,0 392,0



0,0 0,0 0,0



93,3 103,4 196,7



0,0 0,0



2.983,2 9.431,9



220,4 4.062,3



128,3 2.489,1



0,0 0,0



0,0 0,0



5.623,8 17.328,1



0,0



451,8



287,7



191,2



0,0



0,0



1.015,6



41,4 - 12.871,8 41,4 - 4,9



0,0 4.570,4



0,0 2.808,6



0,0 0,0



0,0 0,0



3.145,7 27.113,2



0,0 100,0 5,6 0,0 5,6 100,0



0,0 0,0 0,0



0,0 0,0 0,0



0,0 0,0 0,0



0,0 0,0 0,0



0,0 0,0 0,0



0,0 5,6 5,6



Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.530,8 15.638,9 15.050,7 141,4



0,0



5.124,6



2.840,4



392,0



0,0



27.315,5



Kurzfristige Vermögenswerte 7. Vorräte Grundsätzlich werden die ausgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu Anschaffungskosten bilanziert. Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten, die Waren zu Anschaffungskosten bewertet. Im Falle von Wertminderungen der Bestände wird erforderlichenfalls eine Abschreibung auf den Nettoveräußerungswert vorgenommen und der niedrigere Nettoveräußerungswert angesetzt. Abschreibungen dieser Art waren zum Bilanzstichtag nicht notwendig. Vorräte



2003



2002



Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.347,5 1.440,3 Fertige Erzeugnisse und Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.197,9 2.331,9 Geleistete Anzahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,5 171,0 Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.696,9 3.943,2 8. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert bewertet und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Einzelwertberichtigungen waren zum Bilanzstichtag nicht vorzunehmen. Forderungen in fremder Währung werden entsprechend IAS 21.9 zum Stichtagskurs der Transaktion umgerechnet, später gemäß IAS 21.11 zum Bilanzstichtagskurs bewertet. Zum Bilanzstichtag bestanden keine wesentlichen Fremdwährungsforderungen. 9. Übrige Forderungen und Vermögenswerte Sämtliche übrigen Forderungen und Vermögenswerte haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Übrige Forderungen in fremder Währung werden entsprechend IAS 21.9 zum Stichtagskurs der Transaktion umgerechnet, später gemäß IAS 21.11 zum Bilanzstichtagskurs bewertet. Zum Bilanzstichtag bestanden keine wesentlichen Fremdwährungsforderungen. Die sonstigen Vermögenswerte sind zum Nennwert bilanziert. Die übrigen Forderungen und Vermögenswerte setzen sich hauptsächlich zusammen aus der Forderung gegenüber der Investitionsbank Sachsen-Anhalt auf Zuschuss (TEUR 127,3; 31.12.2002: TEUR 1.285,5), der Forderung gegen das Finanzamt auf Investitionszulage (TEUR 3.336,3; 31.12.2002: TEUR 1.558,5) sowie der Forderung aus Beteiligungsverträgen (TEUR 1.000,0; 31.12.2002: TEUR 0) und aus den sonstigen Vermögenswerten in Höhe von TEUR 189,6 (31.12.2002: TEUR 37,1). Ebenfalls unter den übrigen Forderungen und Vermögenswerten wird die zum Bilanzstichtag bestehende Umsatzsteuerforderung in Höhe von TEUR 518,1 (31.12.2002: TEUR 404,3) ausgewiesen. 10. Liquide Mittel Unter den liquiden Mitteln in Höhe von TEUR 1.404,9 (31.12.2002: TEUR 24,0) sind Finanzmittel mit einer ursprünglichen Fälligkeit von bis zu drei Monaten und Bargeld zusammengefasst. Finanzmittel betreffen ausschließlich Guthaben bei Kreditinstituten. 11. Vorausgezahlte Aufwendungen Vorausgezahlte Aufwendungen in Höhe von TEUR 107,6 (31.12.2002: TEUR 32,1) sind in den übrigen Vermögenswerten enthalten. F-50



12. Eigenkapital Kapitalverhältnisse Zum 31. Dezember 2003 betrug das gezeichnete Kapital der Gesellschaft EUR 89.697,00. Das gezeichnete Kapital ist in 89.697 Stück vinkulierte Namensaktien mit einem Ausgabebetrag in Höhe von EUR 1,00 je Aktie eingeteilt. Die Ausgabebeträge sind voll einbezahlt. Eine Überleitungsrechnung der im Umlauf befindlichen Anteile vom 1. Januar 2003 zum 31. Dezember 2003 zeigt folgende Übersicht (die Angabe in Klammern zu Kapitalerhöhung ist das Datum der Eintragung in das Handelsregister): Stück



1. Januar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.357 Kapitalerhöhung (22. Januar 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.339 Kapitalerhöhung (16. Dezember 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.001 31. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.697 Genehmigtes Kapital Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Juli 2005 durch Ausgabe neuer vinkulierter, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 36.143,00 zu erhöhen. Dabei ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung festzulegen. Unter dieser teilweisen Ausnutzung des genehmigten Kapitals hat der Vorstand mit Beschluss vom 7. November 2002 das Grundkapital von EUR 76.357,00 um EUR 9.339,00 auf EUR 85.696,00 zum Ausgabekurs von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2002 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister ist am 22. Januar 2003 erfolgt, die zum 31. Dezember 2002 als gesonderter Passivposten (C.II.) ausgewiesenen zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen wurden im Eigenkapital erfasst. Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals hat der Vorstand weiterhin mit Beschluss vom 5. September 2003 das Grundkapital von EUR 85.696,00 um EUR 1.334,00 auf EUR 87.030,00 zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2003 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Eintragung ins Handelsregister ist am 16. Dezember 2003 erfolgt. Schließlich hat der Vorstand unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Beschluss vom 5. November 2003 das Grundkapital von EUR 87.030,00 um EUR 2.667,00 auf EUR 89.697,00 zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2003 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Eintragung ins Handelsregister ist am 16. Dezember 2003 erfolgt. Zum Bilanzstichtag beträgt das genehmigte Kapital EUR 22.803,00. Bedingtes Kapital Auf Beschluss der Hauptversammlung am 29. Dezember 2003 wurde der Vorstand zur Schaffung bedingten Kapitals und zur Satzungsänderung ermächtigt, um im Rahmen eines Stock Option Programms bis zu 8.900 Aktienoptionen an derzeitige und künftige Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstandes auszugeben. Eine Aktienoption gewährt dem Inhaber das Recht zum Erwerb von einer vinkulierten, auf den Namen lautenden Stückaktie der Gesellschaft (Bezugsrecht). Der Basispreis zum Erwerb einer neuen Stückaktie beträgt EUR 750,00. Die Ansparfristen beginnen mit Ausgabe der Bezugsrechte und sind gestaffelt über vier Jahre. Ein Viertel der Bezugsrechte kann nach zwei Jahren, ein Viertel der Bezugsrechte kann nach drei F-51



Jahren und die verbleibenden Bezugsrechte können nach Ablauf von vier Jahren ausgeübt werden. Es gilt die gesetzliche Mindestwartezeit gemäß § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG. Die Übertragbarkeit der Bezugsrechte ist ausgeschlossen. Zum 31. Dezember 2003 waren noch keine Aktienoptionen ausgegeben worden. Die Eintragung des bedingten Kapitals und der Satzungsänderung in das Handelsregister ist am 19. März 2004 erfolgt. Die Q-Cells AG hat im Berichtszeitraum 2003 ihre Eigenkapitalbasis deutlich verstärkt. Im Rahmen von mehreren Kapitalerhöhungen wurden das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage von TEUR 2.082,3 auf TEUR 8.592,3 erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr – bei einem Eigenkapital von EUR 10,3 Mio. – zum Bilanzstichtag 19,6 %. 13. Erhaltene Investitionszuwendungen Für die erhaltenen Investitionszuschüsse gemäß dem Programm Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und für erhaltene Investitionszulagen wurden Passivposten gebildet. Die Passivposten für Investitionszulagen und -zuschüsse werden ratenweise im Verhältnis der auf die geförderten Vermögenswerte verrechneten Abschreibungen analog der Nutzungsdauer aufgelöst. Die Zuwendungen aus Zuschüssen und Zulagen werden nachfolgend dargestellt: Erhaltene Investitionszuwendungen



Passivposten Investitionszuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passivposten Investitionszulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.12.2003 TEUR



31.12.2002 TEUR



5.679,6 6.182,7 11.862,3



3.216,6 3.317,6 6.534,2



Die Fördermittel werden realisiert, wenn der Gesellschaft die Mittel zufließen bzw. wenn mit hinreichender Sicherheit ein Zufluss der Mittel wahrscheinlich ist. Die erhaltenen Fördermittel stehen sämtlich unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, wobei die Gesellschaft keine Risiken für Rückzahlungen identifiziert hat. Langfristige Schulden 14. Langfristige Finanzschulden Die langfristigen Finanzschulden haben sich im Vergleich zum Vorjahr (31.12.2002: TEUR 2.701,4) um TEUR 2.108,1 auf TEUR 4.809,5 erhöht auf Grund der weiteren Investitionen in die Fertigstellung der Linie II und den Baubeginn der III. Fertigungslinie. Von den langfristigen Finanzschulden hat ein Betrag von TEUR 146 eine Fristigkeit von mehr als fünf Jahren. Es bestanden nachfolgende Darlehen zum Bilanzstichtag: langfristige Finanzschulden



Investitionsdarlehen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionsdarlehen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionsdarlehen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . abzgl. kurzfristiger Teil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2003 TEUR



2002 TEUR



1.065,7 948,0 4.570,5 1.774,7 4.809,5



1.176,0 1.022,6 1.000,0 497,2 2.701,4



Tilgungsmodalitäten



monatlich monatlich vierteljährlich



Die Entwicklung der zukünftigen Tilgung für die Jahre 2004 und 2005 sieht wie folgt aus: 2004 TEUR



zukünftige Tilgungsbeiträge



2005 TEUR



Investitionsdarlehen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255,6 255,6 Investitionsdarlehen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269,5 294,0 Investitionsdarlehen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.249,6 1.249,6 Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.774,7 1.799,2 F-52



Die in der Bilanz ausgewiesenen Finanzschulden sind durch Grundschulden auf beiden Betriebsobjekten in Höhe von TEUR 2.199,0 bzw. TEUR 6.000,0, durch die Sicherungsübereignung der Maschinen und Anlagen, durch die Abtretung der Ansprüche auf Auszahlung der Investitionszuschüsse und -zulagen sowie durch die Abtretung der Forderungen mit den Buchstaben A-Z besichert. Das Investitionsdarlehen 3 ist mit einer Landesbürgschaft besichert. 15. Übrige langfristige Verbindlichkeiten Zu den übrigen langfristigen Verbindlichkeiten zählen die stillen Beteiligungen und die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber stillen Teilgewinnabführungsverträge mit IBG und MBG.



Beteiligungen



handelt



es 2003 TEUR



Beteiligung



sich



um



2002 TEUR



IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.092,0 3.092,0 Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH . . . . . . . . . . 1.000,0 646,0 Reiner Lemoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 231,0 Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.092,0 3.969,0 Die IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg (IBG), hat mit Vertrag vom 7. August 2000 einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft) mit einer Einlage in Höhe von TEUR 4.090,3 abgeschlossen. Die stille Beteiligung endet vertragsgemäß am 6. August 2010. Die IBG erhält vertragsgemäß auf ihre Einlage eine gewinnunabhängige Vergütung in Höhe von 8,0 % p. a. Darüber hinaus ist die IBG bis zur Höhe von 5,0 % der geleisteten Einlage mit 50,0 % am vertraglich definierten bereinigten Jahresüberschuss beteiligt. Eine Verlustbeteiligung der IBG ist ausgeschlossen. Die Eintragung des Teilgewinnabführungsvertrages in das Handelsregister ist am 25. November 2003 erfolgt. Mit einem offenen Beteiligungsvertrag vom 28. Dezember 2001 zwischen der Q-Cells AG und der IBG wurde ein Teilbetrag der stillen Beteiligung in Höhe von TEUR 998,3 im Zuge einer Kapitalerhöhung unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung in das Handelsregister in die Kapitalrücklage umgewandelt. Mit der Eintragung in das Handelsregister am 10. Juli 2002 wurde die Kapitalerhöhung durchgeführt. Die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg (MBG), hat mit Vertrag vom 17. Juni 2002 einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft) mit einer Einlage in Höhe von TEUR 1.000,0 abgeschlossen. Die stille Beteiligung endet vertragsgemäß am 30. Dezember 2012. Die Eintragung des Teilgewinnabführungsvertrages in das Handelsregister ist am 25. November 2003 erfolgt. Die MBG erhält vertragsgemäß auf ihre Einlage eine gewinnunabhängige Vergütung in Höhe von 7,5 % p. a. Darüber hinaus ist die MBG bis zur Höhe von 1,75 % der geleisteten Einlage mit 50,0 % am vertraglich definierten bereinigten Jahresüberschuss beteiligt. Eine Verlustbeteiligung der MBG ist ausgeschlossen. Im Rahmen der Beteiligungsverträge haben die IBG und MBG vorsorglich erklärt, dass sie zur Abwendung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung der Q-Cells AG unwiderruflich bis zur Höhe der jeweiligen Überschuldung mit ihren Ansprüchen aus der stillen Beteiligung im Rang hinter alle anderen gegenwärtigen und zukünftigen Gläubiger zurücktreten, es sei denn, es handelt sich um Gläubiger, die als Nichtgesellschafter ebenfalls einen Rangrücktritt erklärt haben. F-53



Kurzfristige Schulden 16. Kurzfristige Finanzschulden Die kurzfristigen Finanzschulden mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden zum Nennwert bilanziert und setzten sich wie folgt zusammen:



kurzfristige Finanzschulden



Kontokorrentkredite TEUR



Zwischenfinanzierung TEUR



Kurzfristiger Anteil langfr. Darlehen TEUR



4.277,6 3.914,4



4.040,8 2.094,3



1.774,7 497,2



2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Gesamt TEUR



10.093,1 6.505,9



17. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert bewertet. Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 7.456,0 (31.12.2002: TEUR 3.779,9), davon mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren TEUR 81,0 (31.12.2002: TEUR 72,1). Verbindlichkeiten in fremder Währung werden entsprechend IAS 21.9 zum Stichtagskurs der Transaktion umgerechnet, später gemäß IAS 21.11 zum Bilanzstichtagskurs bewertet. Zum Bilanzstichtag bestanden keine wesentlichen Fremdwährungsverbindlichkeiten. 18. Steuerschulden Die Steuerschulden umfassen die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von TEUR 75,0 (31.12.2002: TEUR 0,0). 19. Sonstige Rückstellungen Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgt nach IAS 37 mit der bestmöglichen Schätzung des Umfanges sämtlicher Verpflichtungen, die auf vergangenen Geschäftsvorfällen oder vergangenen Ereignissen beruhen und deren Höhe oder Fälligkeit unsicher ist. Zum Bilanzstichtag wurden folgende Rückstellungen gebildet:



Sonstige Rückstellungen



Personalbezogene Rückstellungen . . . . . Produktionsbezogene Rückstellungen . . Sonstige Rückstellungen . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Stand 1.1.2003 TEUR



Verbrauch TEUR



Auflösung TEUR



Bildung TEUR



Stand 31.12.2003 TEUR



443,4 7,7 58,5 509,6



443,4 7,7 54,0 505,1



0,0 0,0 4,5 4,5



902,9 223,5 310,1 1.436,5



902,9 223,5 310,1 1.436,5



Die Rückstellungen haben eine Fälligkeit von weniger als einem Jahr. 20. Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten werden zum Nennwert oder zum höheren Rückzahlungsbetrag bilanziert. Zum Bilanzstichtag bestehen übrige kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.871,8 (31.12.2002: TEUR 240,7), welche vorwiegend Verbindlichkeiten aus Überzahlungen umfassen. 21. Latente Steuern Die Bewertung der latenten Steuern auf die Unterschiedsbeträge zwischen IFRS-Bilanz und Steuerbilanz sowie der aktiven latenten Steuern auf steuerliche Verlustvorträge erfolgte mit einem für künftige Rechnungslegungsperioden geltenden Steuersatz von 33,07 %. Im F-54



Berichtsjahr ergaben sich passive latente Steuern in Höhe von TEUR 513,8 (31.12.2002: aktive latente Steuern in Höhe von TEUR 701,3). Aktive latente Steuern auf Unterschiedsbeträge, die aus temporären Differenzen steuerfreier Investitionszulagen resultieren, sind nach IAS 12.33 nicht in Ansatz gebracht worden. Latente Steuern Bewertungsunterschiede



aktiv TEUR



Immaterielle Vermögensgegenstände . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forderungen aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . Passivposten Investitionszuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlustvorträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passive/aktive latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saldo latenter Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2003 passiv TEUR



2002 aktiv passiv TEUR TEUR



103,4 1.883,0 41,9 54,0 391,4



803,8 22,4 10,0 120,7



251,6 388,8 2.835,9 780,2 2.333,9 2.956,6 836,2 258,0 771,8 977,8 276,5 513,8 701,3



C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS der Q-Cells AG wurde für das Geschäftsjahr 2003 nach dem Gesamtkostenverfahren durchgeführt. 22. Umsatzerlöse Die Vereinnahmung von Umsatzerlösen resultiert hauptsächlich aus der Produktion und dem Vertrieb von Solarzellen sowie zum Teil aus dem Handel. Die Umsatzerlöse werden erfasst, wenn durch die Lieferung der Erzeugnisse und Waren die Chancen und Risiken an den Produkten vollständig an unsere Kunden übergehen (IAS 18). Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber 2002 (TEUR 17.292,7) um TEUR 31.459,6 auf TEUR 48.752,3 erhöht. 23. Sonstige betriebliche Erträge Die sonstigen betrieblichen Erträge für das Geschäftsjahr 2003 gliedern sich wie folgt: 2003 TEUR



Sonstige betriebliche Erträge



Auflösung Passivposten „Erhaltene Investitionszuwendungen“ (Investitionszulage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471,2 Auflösung Passivposten „Erhaltene Investitionszuwendungen“ (Investitionszuschuss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683,2 Personalkostenzuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247,9 Erträge aus Kursdifferenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,0 Periodenfremde Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,9 Auflösung Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 Eigenverbrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.525,8



2002 TEUR



344,4 357,5 104,9 36,4 0,0 5,5 2,1 32,2 883,0



24. Materialaufwand Der Materialaufwand in den fortgeführten Geschäften in 2003 belief sich auf TEUR 37.959,4 (2002: TEUR 14.243,6) und entfällt ganz überwiegend auf die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren. Die Materialaufwandsquote, bezogen auf den Umsatz, beträgt 77,9 % (2002: 82,4 %).



F-55



25. Personalaufwand Die Q-Cells AG konnte im Berichtszeitraum 125 neue MitarbeiterInnen einstellen, die das Unternehmen verstärken. So kann die Q-Cells AG das schnelle Wachstum ohne Friktionen bewältigen. Zum Jahresende 2003 waren insgesamt 207 MitarbeiterInnen für die Gesellschaft tätig; Ende 2002 lag diese Zahl bei 82. Die Anzahl der Mitarbeiter belief sich zum Stichtag auf: Personalbestand



2003



2002



Allgemeines, Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Marketing und Vertrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Forschung und Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Produktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207



9 2 6 65 82



26. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzten sich aus folgenden Posten zusammen: 2003 TEUR



Sonstige betriebliche Aufwendungen



2002 TEUR



Aufwendungen für Forschung und Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516,6 78,7 Aufwendungen für Vertrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369,2 123,7 Aufwendungen für Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505,2 232,7 Aufwendungen aus Kursdifferenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,2 50,5 Aufwendungen für Gewährleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575,8 84,9 Aufwendungen für Reparaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584,2 193,5 Aufwendungen für Frachtkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261,8 94,0 Übrige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523,2 565,4 Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.385,2 1.423,4 27. Zinsen und ähnliche Erträge Die Q-Cells AG hat im Berichtsjahr 2003 Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von TEUR 183,9 (2002: TEUR 1,1) erwirtschaftet. 28. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen während des Berichtsjahres 2003 beliefen sich auf TEUR 972,0 (2002: TEUR 783,5) und umfassten im Wesentlichen Zinsaufwendungen für kurzfristige und langfristige Finanzschulden. Finanzergebnis 2003 TEUR



Finanzergebnis



2002 TEUR



Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,9 1,1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehenszinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234,7 360,1 Kontokorrentzinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418,3 102,8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319,1 320,6 Auf Grund von Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne . . . . . . . . . 172,1 0,0 Finanzergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 960,3 - 782,4 29. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Die Ertragsteuern in Höhe von TEUR 1.290,1 (31.12.2002: Ertrag in Höhe von TEUR 63,8) umfassen laut Gewinn- und Verlustrechnung neben dem latenten Steueraufwand in Höhe von TEUR 1.215,1 (31.12.2002: latenter Steuerertrag in Höhe von TEUR 63,8) einen Gewerbesteueraufwand in Höhe von TEUR 75,0 (31.12.2002: TEUR 0). F-56



Durch die in Deutschland zum 1. Januar 2001 in Kraft getretene Reform des Körperschaftsteuergesetzes gilt für Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2001 ein Körperschaftsteuersatz von 25,0 %. Unter Berücksichtigung eines effektiven, durchschnittlichen Gewerbeertragsteuersatzes zum Bilanzstichtag und des Solidaritätszuschlages von 5,5 % wird mit einem effektiven Steuersatz von 36,3 % (31.12.2002: 34,9 %) gerechnet. 2003 TEUR



Überleitung des Steueraufwandes



2002 TEUR



Ergebnis vor Ertragsteuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.295,4 113,1 Theoretischer Ertragsteueraufwand bei Anwendung des effektiven Steuersatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.559,2 39,4 Steuereffekte auf steuerfreie Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 170,8 - 124,8 Sonstige Effekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 98,3 21,6 Steueraufwand (i.Vj. Steuerertrag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.290,1 - 63,8



D. Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung In der Kapitalflussrechnung wird dargestellt, wie sich die Zahlungsmittel des Unternehmens im Laufe des Berichtsjahres durch Mittelzu- bzw. -abflüsse verändert haben. Nach IAS 7 wird zwischen Zahlungsströmen aus laufender (operativer) Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden. 30. Mittelzufluss/-abfluss aus betrieblicher Tätigkeit Die Cash Flow-Rechnung des Berichtsjahres beginnt mit dem Jahresüberschuss, welcher zunächst um die Ertragsteuern, die Abschreibung und Auflösung der Passivposten für Investitionszuschüsse und -zulagen korrigiert wird. Im Mittelzufluss/-abfluss aus betrieblicher Tätigkeit werden ebenfalls die Veränderungen der Vorräte sowie der Rückstellungen und sonstigen Schulden berücksichtigt. Die Verwendung des Mittelzuflusses (i.Vj. -abflusses) aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Earnings) im Geschäftsjahr 2003 ist hauptsächlich für die Finanzierung des starken Unternehmenswachstums und des daraus resultierenden Working Capital Bedarfes erfolgt. 31. Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit Im Berichtsjahr sind Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von ca. EUR 15,0 Mio. ausgewiesen, welche die Fertigstellung der Fertigungslinie II und den Investitionsbeginn in eine 3. Fertigungsfabrik umfassen. In diesem Zusammenhang wurden ebenfalls Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zulagen ausgewiesen. 32. Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit Im Berichtsjahr wurden Investitionen in das Anlagevermögen durchgeführt, die durch Eigenkapital, Fremdmittel sowie die Aufnahme von Zwischenfinanzierungen für Zuwendungen finanziert wurden.



E. Sonstige Angaben 33. Segmentberichterstattung Die Q-Cells AG ist in einem Segment, der Herstellung und dem Vertrieb von Photovoltaikzellen, tätig. 34. Ergebnis je Aktie Das Ergebnis je Aktie wurde gemäß IAS 33 ermittelt. In der Hauptversammlung vom 23. August 2004 wurde eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in Höhe von TEUR 9.976,1 durch Umwandlung eines Teilbetrages in Höhe von TEUR 8.491,6 aus der Kapitalrücklage sowie durch Umwandlung der im Rahmen der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2003 gebildeten anderen Gewinnrücklagen von TEUR 1.484,5 ins gezeichnete Kapital beschlossen. F-57



Dementsprechend erhöhte sich das gezeichnete Kapital auf TEUR 10.085,7. Die Kapitalerhöhung wurde durchgeführt durch Ausgabe von 9.976.057 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, die an Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis eine alte Aktie zu 91 neuen Aktien ausgegeben wurden. Gemäß IAS 33.43 ist daher die Berechnung des Ergebnisses je Aktie im geänderten Abschluss 2003 rückwirkend angepasst worden. Ergebnis je Aktie



2003



2002



Jahresüberschuss (TEUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.005,3 176,7 Gewichteter Durchschnitt der Anzahl Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.944.206 7.142.541 Unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,38 0,02 Verwässerungseffekte waren nicht zu berücksichtigen. 35. Finanzinstrumente Innerhalb des Geschäftsjahres 2003 wurden keine derivativen Finanzinstrumente von der Q-Cells AG verwendet, sondern lediglich originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Finanzforderungen und Finanzverbindlichkeiten. Die nicht zum Zeitwert bilanzierten Finanzinstrumente umfassen in erster Linie Zahlungsmittel, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige kurzfristige Vermögenswerte, sonstige langfristige Vermögenswerte, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten, Kontokorrentkredite und langfristige Darlehen. Der Buchwert der Zahlungsmittel sowie der Kontokorrentkredite kommt ihrem Zeitwert auf Grund der kurzen Laufzeit dieser Finanzinstrumente sehr nahe. Bei Forderungen und Schulden, denen normale Handelskreditbedingungen zu Grunde liegen, kommt der auf historischen Anschaffungskosten beruhende Buchwert dem Zeitwert ebenfalls sehr nahe. 36. Teilgewinnabführungen (15) Die Aufwendungen aus den Teilgewinnabführungsverträgen betreffen Gewinnanteile der stillen Gesellschafter für das Geschäftsjahr 2003.



die



variablen



37. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Abnahmeverpflichtungen Es bestehen Abnahmeverpflichtungen gegenüber Lieferanten bezüglich Wafern für die Jahre 2004 bis 2008 in Höhe von ca. gesamt EUR 163,0 Mio., davon für das Jahr 2004 in Höhe von EUR 50,0 Mio. Leasing Zum Bilanzstichtag bestehen Leasingverträge für PKW, dabei handelt es sich um die Form des Operating Lease. Nachfolgend eine Übersicht über die Zahlung der Leasingraten für einen Zeitraum von 12 bis 36 Monaten:



Operating Lease



Vertragsdatum



PKW 1 . . . . . . . . . . . . 24.11.2003 PKW 2 . . . . . . . . . . . . 12.12.2003



Grundmietzeit in Monaten



Leasingrate monatlich



Kumulierte Raten für 12 Monate



Kumulierte Raten für 24 Monate



Kumulierte Raten für 36 Monate



0,6 0,6 1,2



7,5 7,3 14,8



15,0 14,7 29,7



22,6 22,0 44,6



36 36



Somit bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Mindestleasingzahlungen in Höhe von TEUR 14,8 bis ein Jahr und in Höhe von TEUR 74,3 von einem bis fünf Jahren. F-58



38. Risiken Zinsänderungsrisiko Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen TEUR 14.902,6 (31.12.2002: TEUR 9.207,3), davon betreffen TEUR 8.318,4 Zwischenfinanzierungen und Kontokorrentkredite, die mit dem 3-, 6- oder 12-Monats-EURIBOR + 1,25 % variabel verzinst werden. Bei den langfristig eingegangenen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 6.584,2 handelt es sich um Investitionsdarlehen, die mit einem Zinssatz zwischen 3,4 - 5,0 % fest verzinst sind. Die Gesellschaft ist bestrebt, das Zinsänderungsrisiko durch Finanzierung auf Basis von Festzinssätzen zu minimieren. Zum Jahresende wiesen alle langfristig eingegangenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft einen festen Zinssatz auf. Liquiditätsrisiko Die Gesellschaft ist bestrebt, über genügend Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente oder entsprechende unwiderrufliche Kreditlinien zu verfügen, um ihre Verpflichtungen in den nächsten drei Jahren entsprechend ihrem strategischen Drei-Jahres-Plan zu erfüllen. Wechselkursrisiko Die Währungsrisiken der Gesellschaft sind auf ihre weltweite Geschäftstätigkeit in verschiedenen Ländern zurückzuführen. Sicherungsinstrumente zur Absicherung des Wechselkursrisikos werden nicht eingesetzt. 39. Haftungsverhältnisse/Angaben über Eventualverbindlichkeiten nach IAS 37 Ein Haftungsrisiko der Q-Cells AG gegenüber einem Dritten durch Abgabe einer Bürgschaft oder Garantie besteht nicht. Die Q-Cells AG ist im Ergebnis eines Schadenereignisses auf eigenem Gelände als Streitverkündende einem Rechtsstreit beigetreten. Der Streitwert beläuft sich auf TEUR 68,0. Sollte der Rechtsstreit zu einer Zahlungsverpflichtung führen, könnte die Q-Cells AG Ersatz von der Versicherungsgesellschaft des Schadenverursachers verlangen. 40. Angaben zu nahe stehenden Personen und Unternehmen Geschäfte mit nahe stehenden Personen Q-Cells nahe stehende Personen sind: Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates einschließlich deren Familienangehörige sowie Unternehmen, auf die Q-Cells, die Vorstandsund Aufsichtsratsmitglieder und deren nahe Familienangehörige einen maßgeblichen Einfluss ausüben können. Im Folgenden werden die Geschäftsbeziehungen mit nahe stehenden Personen für das Jahr 2003 dargestellt. 40.1 Vergütungen für Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes Wir verweisen diesbezüglich auf Tz. 41. 40.2 Geschäfte mit Lieferanten, Abnehmern und Beratern REC-Konzern Marcel Brenninkmeijer, Aufsichtsratsmitglied der Q-Cells AG ist Verwaltungspräsident und Delegierter des Verwaltungsrates der Good Energies AG, Basel, Schweiz, und Mitglied der Geschäftsführung der Good Energies Investments B.V., Amsterdam, Niederlande („GEI“). Bei der Good Energies AG handelt es sich um den Investmentberater von GEI. Herr Brenninkmeijer hält indirekt eine Minderheitsbeteiligung an GEI. F-59



GEI hält wiederum eine Beteiligung an der Q-Cells AG. Gleichzeitig hält GEI eine wesentliche Beteiligung an der Renewable Energy Corporation, Norwegen (REC). Herr Brenninkmeijer ist Mitglied des Verwaltungsrates der REC. Mit REC und den Tochtergesellschaften ScanModule AB, Glava/Schweden (ScanModule), ScanCell AS, Narvik/Norwegen (ScanCell) und ScanWafer AS, Hovik/Norwegen (ScanWafer) steht Q-Cells AG in Kunden- und Lieferantenbeziehungen: Kundenbeziehungen ScanModule ist ein Kunde von Q-Cells AG. Bei den mit dieser Gesellschaft getätigten Transaktionen handelt es sich um Liefergeschäfte, die ausschließlich die Lieferung von Solarzellen betreffen. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr TEUR 435,3. Weitere Lieferungen erfolgten an REC (Umsatzvolumen im Geschäftsjahr: TEUR 170,0), ScanCell (Umsatzvolumen im Geschäftsjahr: TEUR 232,0) und ScanWafer (Umsatzvolumen im Geschäftsjahr: TEUR 737,1). Im Vorjahr erfolgten ausschließlich Lieferungen an Power 4 Africa in Höhe von TEUR 242,8. Forderungen gegen die Gesellschaften bestanden am 31. Dezember 2003 ebenso wie im Vorjahr nicht. Lieferantenbeziehungen ScanWafer ist der größte Lieferant von Q-Cells AG. Es bestehen langfristige WaferLieferverträge, die im Geschäftsjahr 2003 einen Umfang von TEUR 12.972,8 (i.Vj. TEUR 4.930,7) hatten. Zum 31. Dezember 2003 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Scanwafer in Höhe von TEUR 2.449,4 (i.Vj. TEUR 316,1). Als Teil der Geschäftsbeziehungen zum REC-Konzern lieferte der Zellhersteller ScanCell in 2003 seine gesamte Produktion an Photovoltaik-Zellen an die Q-Cells AG. Die angelieferten Zellen wurden bestimmten Qualitätsprüfungen unterzogen sowie nach Wirkungsgraden und nach Qualitätskriterien sortiert. Die Photovoltaik-Zellen wurden mit dem Q-Cells-Logo versehen an Kunden der Q-Cells AG veräußert. Die Q-Cells AG ist auf Grund von ihr zu tragender Preis-, Lager- und Absatzrisiken in 2003 als Eigenhändler auf Basis mündlicher Vereinbarungen und sonstiger Dokumentationen tätig gewesen (Handelsumsätze Q-Cells AG 2003: EUR 2,8 Mio.). Das Einkaufsvolumen in 2003 betrug TEUR 2.280,5. Zum 31. Dezember 2003 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber ScanCell in Höhe von TEUR 738,7. Weitere Lieferungen und Leistungen erfolgten durch ScanModule (Einkaufsvolumen im Geschäftsjahr: TEUR 433,2; Verbindlichkeiten zum 31.12.2003: TEUR 119,5). Immo Ströher Immo Ströher, Aufsichtsratsmitglied der Q-Cells AG hält eine Beteiligung an der Solon AG für Solartechnik, Berlin („Solon AG“), und ist dort Aufsichtsratsvorsitzender. Herr Ströher hält wesentliche Teile an der Mithril GmbH Darmstadt, Deutschland („Mithril“). Die Mithril hält wiederum eine Beteiligung an der Q-Cells AG. Gleichzeitig hält die Mithril wesentliche Beteiligungen an der Solon AG, Berlin, mit ihrer Tochtergesellschaft Solon Photovoltaik GmbH, Berlin („Solon PV“). Immo Ströher ist darüber hinaus über die ImmoSolar GmbH, Darmstadt (seit April 2004: Ströher Solar GmbH; „ImmoSolar“), indirekt an der Q-Cells AG, der ERI AG, Wörgl/Österreich F-60



(nach Umfirmierung: EnTech GmbH, Kufstein/Österreich, „EnTech“) und an der ASS Automotive Solarsystems GmbH, Erfurt („ASS“), beteiligt. Weiterhin ist Herr Ströher Minderheitsaktionär der Energy Valley AG, Meggen/Schweiz („Energy Valley“), sowie über die Imladris GmbH, Darmstadt („Imladris“), indirekt an der Q-Cells AG beteiligt. Des Weiteren halten Herrn Ströher nahe stehende Personen Beteiligungen an der Q-Cells AG. Die Solon AG und ihre Tochtergesellschaft Solon PV sowie die EnTech, ASS und ImmoSolar gehören zum Kunden- und Lieferantenkreis der Q-Cells AG. Das Verkaufsvolumen mit den Gesellschaften betrug in 2003 TEUR 10.447,1 (i.Vj. TEUR 6.080,2) und das Einkaufsvolumen TEUR 2.653,9 (i.Vj. TEUR 390,0). Zum 31. Dezember 2003 bestanden Forderungen in Höhe von TEUR 3.140,9 (i.Vj. TEUR 1.391,2) und Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 148,2 (i.Vj. TEUR 148,2). Zinsforderungen bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 161,9 (i.Vj. TEUR 0,0) gegenüber der EnTech und der ImmoSolar. Von der Imladris ist zur Zwischenfinanzierung auf Basis mündlicher Vereinbarungen in 2003 ein Darlehen in Höhe von TEUR 1.300,0 (i.Vj. TEUR 1.000,0; Darlehensvertrag vom 3. Mai 2002) gewährt worden, welches mit 6,5 % (i.Vj. 8,0 %) verzinst und bereits im Geschäftsjahr 2003 (i.Vj. Rückführung im Geschäftsjahr 2002) in voller Höhe zurückgeführt worden ist. Die Preisgestaltungen der vorstehend beschriebenen Geschäfte mit Lieferanten und Abnehmern entsprechen denjenigen mit unabhängigen Dritten. Im Zusammenhang mit der Akquisition weiterer Investoren (GEI) sind im Vorjahr TEUR 45,0 an Energy Valley entrichtet worden. Dienstleistungen eines Unternehmens einer einem Vorstandsmitglied nahe stehenden natürlichen Person Es bestehen Geschäftsbeziehungen über Dienstleistungen mit einem Unternehmen, das einer einem Vorstandsmitglied der Gesellschaft nahe stehenden natürlichen Person gehört. Die Ausgaben der Gesellschaft betrugen im Jahr 2003 TEUR 412,8 (i.Vj. TEUR 384,7). Zum 31. Dezember 2003 bestanden noch ausstehende Forderungen aus diesem Geschäftsverhältnis gegen die Gesellschaft in Höhe von TEUR 32,6 (i.Vj. TEUR 30,7). Das betroffene Vorstandsmitglied nahm an den Vertragsverhandlungen nicht teil und die vertraglichen Bedingungen entsprechen denjenigen mit unabhängigen Dritten. Rechtsberatung Kanzlei Bezzenberger Dr. Thomas van Aubel ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Q-Cells AG. Dr. Thomas van Aubel und ihm nahe stehende Personen sind über die TVVG GmbH, Berlin, capitalnetworks.de GmbH, Berlin, und Pluto 2001 GmbH, Berlin, Aktionäre der Q-Cells AG. Er berät die Q-Cells AG in rechtlichen Angelegenheiten als Partner der Rechtsanwaltskanzlei Bezzenberger, seit 1. Januar 2005 als Partner der Rechtsanwaltskanzlei van Aubel Rechtsanwälte. Zum 31. Dezember 2003 bestanden Verbindlichkeiten der Q-Cells AG gegenüber der Kanzlei in Höhe von TEUR 32,1 (i.Vj. TEUR 37,5). Beratungskosten in 2003: TEUR 62,0 (i.Vj. TEUR 101,0). 40.3 Sonstiges IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg (IBG), ist Aktionärin der Q-Cells AG. Der Geschäftsführer der IBG ist Dr. Dinnies-Johannes von der Osten, der gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied der Q-Cells AG ist. F-61



Die IBG hat mit der Q-Cells AG einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft) abgeschlossen. Zu weiteren Erläuterungen siehe Punkt 15 des Anhangs. Die Gesamtvergütung 2003 aus dem Teilgewinnabführungsvertrag betrug TEUR 402,0 (i.Vj. TEUR 289,3). Kredite der Gesellschaft an Organmitglieder Dem Vorstandsmitglied der Q-Cells AG, Herr Reiner Lemoine, wurde im Mai 2002 ein Darlehen in Höhe von TEUR 100,0 zu einem Zinssatz von 7,0 % von der Gesellschaft gewährt, welches am 23. April 2003 in voller Höhe von Herrn Lemoine zurückgezahlt wurde. Garantien/Bürgschaften von Organmitgliedern zu Gunsten der Gesellschaft Die Vorstände der Q-Cells AG, Herr Anton Milner und Herr Reiner Lemoine, halten ebenfalls Anteile an der Q-Cells AG. Herr Lemoine ist Aktionär und Mitglied des Aufsichtsrates der Solon AG. Die Vorstandsmitglieder Anton Milner und Reiner Lemoine haben in 2003 gegenüber drei kreditgebenden Banken jeweils selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaften zu Gunsten der Q-Cells AG in Höhe von jeweils insgesamt TEUR 550,0 übernommen. Weiterhin haben Anton Milner und Reiner Lemoine gegenüber der MBG und Reiner Lemoine zusammen mit zwei anderen Gründern gegenüber der IBG Garantien in Bezug auf die Rückzahlung stiller Einlagen und sonstiger Zahlungen übernommen (siehe auch Tz. 15). Kredite und stille Beteiligungen von Organmitgliedern zu Gunsten der Gesellschaft Herr Reiner Lemoine hat am 4. Januar 2002 einen Beteiligungsvertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft in Höhe von TEUR 271,0 mit der Q-Cells AG abgeschlossen, die am 6. März 2003 in beiderseitigem Einvernehmen aufgehoben worden ist. Die bis dahin von der Gesellschaft abgerufene Einlage von TEUR 231,0 (i.Vj. TEUR 231,0) wurde incl. aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. Kapitalerhöhungen In 2003 haben Herrn Ströher nahe stehende Personen weitere Aktien in Höhe von 3,0 % im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erworben. Des Weiteren hat die Good Energies AG, Basel, im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Aktien in Höhe von 10,4 % erworben. 41. Organbezüge Die Mitglieder des Vorstandes erhielten im Geschäftsjahr 2003 Bezüge in Höhe von TEUR 418,0. Die Bezüge des Aufsichtsrates betrugen für 2003 TEUR 38,0. Nach dem Bilanzstichtag haben die Mitglieder des Vorstandes 930 Aktienoptionen bezogen. 42. Mitglieder der Geschäftsorgane Dem Vorstand gehören im Geschäftsjahr an: ‰ Dipl. Ing. Reiner Lemoine ist zuständig für Produktion und Technologie, ‰ C. Anton Milner, B. Eng. (Chem. Eng.), MBA, ist Finanzvorstand. Nach dem Bilanzstichtag wurden Thomas Schmidt (Dipl.-Ing.) und Dr. Hartmut Schüning (Dipl.-Kaufmann) als weitere Vorstände bestellt. F-62



Zu den Mitgliedern des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2003 bestellt: ‰ Dr. Thomas van Aubel (Vorsitzender), Rechtsanwalt, ‰ Immo Ströher, Unternehmer, ‰ Dr. Dinnies-Johannes von der Osten, Geschäftsführer, und ‰ Marcel Brenninkmeijer, Unternehmer. 43. Erläuterungen zu den Bilanzierungsunterschieden Auf Grund der erstmaligen Bilanzierung nach IFRS werden im Folgenden die wesentlichen Unterschiede in der Bilanzierung nach HGB und IFRS aufgezeigt. Der separate Ausweis der folgenden Bilanzierungsunterschiede wird lediglich für die Erstanwendung der IFRSVorschriften angewandt (IFRS 1.39). Sachanlagen (5) Die Investitionen in Maschinen und technische Anlagen wurden bisher nach HGB degressiv mit 20,0 % des Buchwertes über eine Nutzungsdauer von zehn Jahren unter Ausnutzung der Halbjahresregel abgeschrieben. Die Veränderung der Abschreibungsmethode Anlagevermögens zum 31. Dezember 2003: Anlagevermögen



führt



zu



einer



HGB TEUR



Höherbewertung



IFRS TEUR



Immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,3 196,7 Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.230,2 27.113,2 Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 5,6 25.329,1 27.315,5



des



Unterschied TEUR



103,4 1.883,0 0,0 1.986,4



Vom Unterschiedsbetrag des Anlagevermögens in 2003 entfallen ergebniswirksam auf das Geschäftsjahr 2003 TEUR 1.182,4 (31.12.2002: TEUR 299,3); der verbleibende Betrag in Höhe von TEUR 504,9 betrifft die Geschäftsjahre bis 2002. Ingangsetzungsaufwand Im handelsrechtlichen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002 wurden die aktivierten Ingangsetzungsaufwendungen in Höhe von TEUR 1.032,4 in voller Höhe abgeschrieben. Da nach IFRS ein Ansatz von Ingangsetzungsaufwendungen nicht gestattet ist, wurde diese Bilanzposition im Jahresabschluss nach IFRS retrospektiv eliminiert. Korrespondierend wurden die Abschreibungen des Ingangsetzungsaufwandes rückgängig gemacht. Vorräte (7) Auf Grund der Umstellung der Bewertungsvorschriften von HGB nach IFRS erfolgt eine Anpassung der Bewertung der Herstellungskosten, welche zu einer Höherbewertung führt. Neben den direkt zurechenbaren Einzelkosten (Material- und Fertigungseinzelkosten, Sondereinzelkosten der Fertigung) und allen anderen dem Produktionsprozess zurechenbaren Gemeinkosten (notwendige Materialund Fertigungsgemeinkosten) einschließlich Abschreibungen auf Fertigungsanlagen werden die Verwaltungskosten zurechenbar zur Fertigung mit einbezogen. Die Änderung der Bilanzierungsmethode führt bei der Bewertung der fertigen Erzeugnisse und Waren nach IFRS zum 31. Dezember 2003 zu einem Unterschiedsbetrag in Höhe von TEUR 41,9. F-63



Vorräte



nach HGB TEUR



nach IFRS TEUR



Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.347,5 4.347,5 Fertige Erzeugnisse & Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.156,0 8.197,9 Geleistete Anzahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,5 151,5 Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.655,0 12.696,9



Unterschiedsbetrag TEUR



0,0 41,9 0,0 41,9



Erhaltene Investitionszuwendungen (13) Nach HGB wurde lediglich ein Sonderposten für Investitionszuschüsse gebildet. Die Investitionszulagen wurden nach der in handelsrechtlichen Kommentierungen vertretenen Auffassung sofort ertragswirksam vereinnahmt. Im Jahresabschluss nach IFRS wurden passive Posten für Zwecke der Abgrenzung von Investitionszuschüssen und -zulagen gebildet, die korrespondierend mit den Abschreibungen der geförderten Vermögenswerte aufgelöst werden. Finanzschulden (14, 16) Im HGB setzen sich die kurzfristigen Finanzschulden aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr oder zwischen einem und fünf Jahren zusammen. Die langfristigen Finanzschulden umfassen Darlehen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Nach IFRS haben kurzfristige Finanzschulden aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, langfristige Finanzschulden Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr, wobei zuzüglich zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten der Tilgungsanteil der langfristigen Darlehen des auf dem Berichtszeitraum folgenden Jahres einbezogen wird. Demzufolge werden die langfristigen Verbindlichkeiten um diesen Tilgungsanteil reduziert. Sonstige Rückstellungen (19) Nach HGB kann die Gesellschaft Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung bilden (Passivierungswahlrecht), nach IFRS ist die Bildung von Aufwandsrückstellungen nicht erlaubt. Der Unterschied bei den sonstigen Rückstellungen nach IFRS resultiert somit aus der Zurücknahme der Rückstellung für Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von TEUR 251,6. Latente Steuern (21) Nach IFRS sind für sämtliche temporären Differenzen zwischen Wertansätzen der Steuerbilanz und der Unternehmensbilanz latente Steuern zu bilden; dies beinhaltet auch latente Steuern auf Verlustvorträge, soweit hinreichend sicher erscheint, dass die Verlustvorträge genutzt werden können.
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Die nachfolgende Darstellung leitet das handelsrechtliche Eigenkapital auf das Eigenkapital nach IFRS über:



Handelsrechtliches Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ergebnisvortrag IFRS-Umstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anpassung Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingangsetzungsaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilanzierung Fördermittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bewertung Fertigerzeugnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pauschalwertberichtigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eigenkapital nach IFRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.12.2002 in TEUR



1.1.2002 in TEUR



1.158,7 - 444,9 299,3 1.032,4 - 1.324,9 22,4 9,7 63,6 816,3



84,8 0,0 504,9 - 1.032,4 - 555,5 0,0 0,1 638,0 - 360,1



Die nachfolgende Darstellung leitet das handelsrechtlich ausgewiesene Ergebnis auf das ausgewiesene Ergebnis nach IFRS über.



Handelsrechtlicher Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anpassungen im Sachanlagevermögen auf Grund geänderter Abschreibungsmethoden und Nutzungsdauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anpassung Ingangsetzungsaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilanzierung Investitionszuschüsse und -zulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bewertung der fertigen Erzeugnisse zu produktionsbezogenen Vollkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliminierung von Aufwandsrückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliminierung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ansatz latenter Steuern auf temporäre Differenzen zwischen Steuer- und IFRS-Bilanz sowie Ansatz aktiver latenter Steuern auf steuerliche Verlustvorträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ausgewiesener Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.12.2003 in TEUR



31.12.2002 in TEUR



4.080,6 103,4



74,2 0,0



1.079,0 0,0 - 1.357,9



299,3 1.032,4 - 1.324,9



19,5 251,6



22,4 0,0



44,2



9,7



- 1.215,1 3.005,3



63,6 176,7



Thalheim, den 16. März 2004/8. August 2005 Der Vorstand der Q-Cells AG C. Anton Milner



Reiner Lemoine



Thomas Schmidt



Dr. Hartmut Schüning



CEO



CTO



COO



CFO
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BESTÄTIGUNGSVERMERK ZUM JAHRESABSCHLUSS 2003 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers An die Q-Cells AG, Thalheim: Wir haben den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang, unter Einbeziehung der Buchführung der Q-Cells AG, Thalheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) liegen in der Verantwortung des Vorstandes der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft sowie der Zahlungsströme des Geschäftsjahres. Diese Bestätigung erteilen wir auf Grund unserer pflichtgemäßen, am 18. März 2005 abgeschlossenen Abschlussprüfung und unserer Nachtragsprüfung, die sich auf die Änderung der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung, die Änderung der Kapitalflussrechnung sowie der Vorjahresvergleichsangaben, die Änderung des Ergebnisses je Aktie und der Angaben zu nahe stehenden Personen und Unternehmen bezog. Auf die Begründung der Änderungen durch die Gesellschaft im geänderten Anhang wird verwiesen. Die Nachtragsprüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Leipzig, den 18. März/22. August 2005 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Flascha Wirtschaftsprüfer



Liebers Wirtschaftsprüfer
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UNGEPRÜFTER ZWISCHENABSCHLUSS VOM 30. JUNI 2005 (IFRS)
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE PERIODE VOM 1. JANUAR 2005 BIS ZUM 30. JUNI 2005 Anhang



1. 2. 3. 4. 5.



6.



7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.



Umsatzerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen . . . . . . Andere aktivierte Eigenleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige betriebliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materialaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Aufwendungen für bezogene Leistungen . . . . . . . . . . . . Personalaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Aufwand aus Aktienoptionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auf Grund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ergebnis vor Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuern vom Einkommen und vom Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . Periodenüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.1



4.2 4.3



1. HJ 2005 TEUR



116.749,2 47.616,9 2.056,9 - 1.764,4 486,9 100,6 2.869,4 1.525,7



75.999,3 30.413,0 837,2 90,8 4.4



4.5 4.6



4.7 4.7 4.7 4.8



Ergebnis je Aktie



9.141,8



3.507,8



1.591,4 202,6 4.488,4 6.364,7 4,2 23.532,8 6,9 1.308,4



665,3 142,7 2.002,1 3.118,2 1,8 7.537,1 74,1 546,0



86,1 22.145,2 6.803,8 15.341,4



86,1 6.979,1 2.222,7 4.756,4



1. HJ 2005



Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR je Aktie . . . . . . . . . . . . . Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR je Aktie . . . . . . . . . . . . . . .
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1. HJ 2004 TEUR



4.9 4.9



1,52 1,52



1. HJ 2004



0,53 0,53



BILANZ ZUM 30. JUNI 2005 Anhang



30.06.2005 TEUR



31.12.2004 TEUR



68.063,9 608,7 66.424,8 1.030,4 45.434,1 14.698,9 17.371,0 10.837,0 2.527,2



Aktiva A. I. II. III.



Langfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . Immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.2, 3.1 2.3, 3.2 2.4, 3.3



101.630,2 739,1 91.407,0 9.484,1



B. I. II. III. IV.



Kurzfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forderungen aus Lieferungen und Leistungen . . . Sonstige Forderungen und Vermögenswerte . . . . . Liquide Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.5, 3.4 2.6, 3.5 2.6, 3.6 2.7, 3.7



74.738,0 30.302,2 28.131,0 15.384,4 920,4



Bilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



176.368,2 113.498,0



Passiva A. I. II. III.



Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilanzgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.8, 3.8



50.679,2 10.085,7 12.615,5 27.978,0



35.135,2 10.085,7 12.412,9 12.636,6



B.



Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.9, 3.9



28.674,2



20.074,8



C. I. II. III. IV. V.



Langfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genussrechtskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stille Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langfristige Finanzverbindlichkeiten . . . . . . . . . . Sonstige langfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.10, 3.10 2.13, 3.11 2.13, 3.12 2.13, 3.13 2.11, 3.14



36.610,5 14.450,0 4.092,0 13.050,4 4.213,7 804,4



31.960,4 14.407,1 4.092,0 7.875,1 4.775,9 810,3



D. I. II.



Kurzfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten . . . . . . . . . . Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuerschulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . .



2.13, 3.15



60.404,3 13.250,1



26.327,6 6.094,0



2.13, 3.16 2.13, 3.17 2.12, 3.18 2.13, 3.19



25.721,2 11.264,2 5.075,7 5.093,1



8.648,9 5.768,1 3.790,9 2.025,7



III. IV. V.



Bilanzsumme ......................................
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176.368,2 113.498,0



ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS FÜR DIE PERIODE VOM 1. JANUAR 2005 BIS ZUM 30. JUNI 2005 Gezeichnetes Kapital TEUR



Kapitalrücklage TEUR



01.01.2004 . . . . . . . . . . . . . . . .



89,7



8.502,6



Kapitalerhöhungen . . . . . . . . . . . Aktienoptionsprogramm . . . . . . . Periodenüberschuss . . . . . . . . . .



19,9



12.096,8 142,6



30.06.2004 . . . . . . . . . . . . . . . .



109,6



20.742,0



Einstellung in die Gewinnrücklage . . . . . . . . . . . . . Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln . . . . . . . . . . Aufwendungen der Eigenkapitalbeschaffung (nach Steuern) . . . . Aktienoptionsprogramm . . . . . . . Periodenüberschuss . . . . . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . .



0,0



Bilanzgewinn TEUR



9.976,1



12.116,7 142,6 4.756,6 4.756,6 0,0



6.495,9 27.347,5



- 8.491,6 - 1.484,5



7.625,2



10.085,7



0,0 0,0



- 40,1 202,6 10.085,7



Gesamt TEUR



1.739,3 10.331,6



1.484,5 - 1.484,5



- 40,1 202,6 7.625,2



12.412,9



0,0 12.636,6 35.135,2



202,6



202,6 15.341,4 15.341,4



12.615,5



0,0 27.978,0 50.679,2



Aktienoptionsprogramm . . . . . . . Periodenüberschuss . . . . . . . . . . 30.06.2005 . . . . . . . . . . . . . . . .



Gewinnrücklage TEUR
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KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DIE PERIODE VOM 1. JANUAR 2005 BIS ZUM 30. JUNI 2005 Anhang



Periodenüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ertragssteueraufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge . . . Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen . . . . . . . . . Veränderung der Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung der sonstigen Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete (i.Vj. abgeflossene) Zahlungsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gezahlte Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erhaltene Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gezahlte Ertragsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelzufluss (i.Vj. -abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit . . . . . . Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen . . . . . . . . . . . . Auszahlungen für Erwerb von Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . . . . . Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten . . . . . . . . . . . . Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten . . . . . . . . . . . . . . Auszahlungen für Finance Lease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung der Kontokorrentkredite und Zwischenfinanzierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds . . . . . . Finanzmittelfonds am Anfang der Periode . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzmittelfonds am Ende der Periode . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. HJ 2005 TEUR



15.341,4 6.803,8 4.488,4 202,6 - 1.816,3 1.284,9 357,4



1. HJ 2004 TEUR



4.756,4 2.222,7 2.002,1 142,5 - 996,4 123,6 6,9



- 28.975,5 - 13.997,6 18.271,6 1.517,0 - 6,9 - 74,0 1.308,4 546,0 5.



5.



5.



5.



5.



17.259,8 - 1.115,5 67,3 - 1.103,4 15.108,2



- 3.750,8 - 490,0 0,0 0,0 - 4.240,8



- 315,6 - 137,5 - 28.097,3 - 14.416,5 - 8.453,8 - 1.000,0 379,0 0,0 5.492,2 1.917,1 - 30.995,5 - 13.636,9 2.609,2 10.507,5 12.700,0 5.151,5 - 1.358,9 - 759,1 - 660,0 0,0 990,2 14.280,5 - 1.606,8 2.527,2 920,4



1.605,8 16.505,7 - 1.372,0 1.404,9 32,9



NOTES ZUM ZWISCHENABSCHLUSS VOM 30. JUNI 2005 1. Allgemeine Angaben 1.1 Grundlagen Die Q-Cells AG ist im Zukunftsmarkt der Photovoltaik tätig und spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von qualitativ hochwertigen Solarzellen. Die Gesellschaft wurde 1999 gegründet und gehört heute zu den weltweit größten und wachstumsstärksten Unternehmen in der Branche. Das Unternehmen beschäftigt zum Abschlussstichtag 30.06.2005 689 Mitarbeiter. Die Q-Cells AG ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal unter der Nummer HRB 16621 eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist in 06766 Thalheim, Deutschland, Guardianstraße 16. 1.2 Wesentliche Ereignisse der Berichtsperiode ‰ Im 1. Halbjahr 2005 Steigerung der Umsatzerlöse um 145,2 % gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum. ‰ Verbesserung des Ergebnisses der betrieblichen Tätigkeit zum Vorjahresvergleichszeitraum von EUR 7,5 Mio auf EUR 23,5 Mio (+ 212,2 %) und des Überschusses von EUR 4,8 Mio auf EUR 15,3 Mio (+ 222,5 %). ‰ Die nächste Fabrik (Linie 4), eine der größten Solarzellenfabriken der Welt mit einer Nominalkapazität von ca. 180,0 MWp, wurde planmäßig weiter aufgebaut. Die erste Teillinie produziert bereits. ‰ Die Q-Cells AG hat ihre Beteiligung an der CSG Solar AG auf 22,3 % erhöht. Der Bau der Fabrik mit der ersten Produktionslinie verläuft plangemäß. ‰ Gemeinsam mit der an der Nasdaq notierten Evergreen Inc. wurde das Joint Venture Unternehmen EverQ GmbH gegründet. Q-Cells hat das Recht, die Beteiligungsquote auf 50 % zu erhöhen. EverQ startete mit seinen Aktivitäten (Baubeginn der Fabrik) planmäßig im II. Quartal 2005. ‰ Die Q-Cells AG hat den Deutschen Gründerpreis 2005 als bestes Unternehmen in der Kategorie Aufsteiger gewonnen. In der Kategorie Aufsteiger wird ein Unternehmen ausgezeichnet, das stark wächst und sichere Arbeitsplätze geschaffen hat. ‰ Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes.



2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 2.1 Grundlagen der Rechnungslegung Auf den vorliegenden Zwischenabschluss nach IFRS und die darin enthaltenen Vergleichsinformationen wurden uneingeschränkt alle International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS) und die Interpretationen des International Accounting Standards Board (IASB), die zum Abschlussstichtag verpflichtend anzuwenden sind, angewandt. Darüber hinaus wurden die Anforderungen des IAS 34 an vollständige Zwischenabschlüsse erfüllt. F-72



Die Q-Cells AG ist nach den nationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet. Der vorliegende IFRS-Zwischenabschluss ist ein Einzelabschluss der Q-Cells AG. Der freiwillige Einzelabschluss nach IFRS zum 31.12.2004 wurde vom Vorstand der Q-Cells AG am 11.08.2005 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat und die Aktionäre zur Veröffentlichung freigegeben. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Gliederung der Bilanz nach IFRS ist nach der Fristigkeit der einzelnen Bilanzpositionen aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Berichtswährung ist Euro. Alle Beträge werden in Tausend Euro (TEUR) angegeben, soweit nichts anderes vermerkt ist. Es wird kaufmännisch gerundet. Hierdurch kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Der IFRS-Zwischenabschluss wurde unter Anwendung der nachfolgend dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt, die denen entsprechen, die auf den IFRS-Einzelabschluss der Q-Cells AG zum 31.12.2004 angewendet wurden. Die Aufstellung eines Abschlusses erfordert regelmäßig die Ausübung von Ermessen und die Vornahme von Schätzungen. Die Schätzungen basieren auf Erfahrungen der Vergangenheit und anderen Kenntnissen der zu bilanzierenden Geschäftsvorfälle. Einzelne Sachverhalte, denen bei der bilanziellen Beurteilung Schätzungen und Annahmen zu Grunde liegen, können in der Zukunft abweichend davon eintreten. Schätzungen und diesen zu Grunde liegende Annahmen werden daher regelmäßig überprüft und auf mögliche Auswirkungen für die Bilanzierung beurteilt. 2.2 Immaterielle Vermögenswerte Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Entsprechend dem Nutzungsverlauf werden sie linear über eine geschätzte Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte werden mit ihren Herstellungskosten aktiviert, wenn aus diesen der Gesellschaft erwartungsgemäß ein künftiger Nutzen zufließt, die technologische Realisierbarkeit nachgewiesen werden kann und diese verlässlich bewertet werden können. Sie werden jeweils planmäßig linear über die geschätzte Nutzungsdauer (5 Jahre) abgeschrieben. Im Rahmen laufender Projekt- bzw. Meilensteinanalysen werden die laufenden Forschungs- und Entwicklungsprojekte bzgl. der Aktivierbarkeit von Entwicklungskosten überprüft. Falls die Voraussetzungen für eine Aktivierung nicht gegeben sind, werden die Aufwendungen im Jahr der Entstehung erfolgswirksam erfasst. Die immateriellen Vermögenswerte werden auf eine Wertminderung hin überprüft, wenn Sachverhalte oder Änderungen der Umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert eines Vermögenswertes nicht erzielbar sein könnte. Sobald der Buchwert eines Vermögenswertes seinen erzielbaren Betrag übersteigt, wird eine Wertminderung ergebniswirksam erfasst. 2.3 Sachanlagen Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bilanziert. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert. Die Vermögenswerte des Sachanlagevermögens werden entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. F-73



Der Abschreibungszeitraum beträgt für die nachfolgenden Vermögenswerte: Abschreibungsdauer der Sachanlagen Bauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 bis 33 Jahre Technische Anlagen und Maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bis 6,67 Jahre Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 bis 14 Jahre Die Sachanlagen werden auf eine Wertminderung hin überprüft, wenn Sachverhalte oder Änderungen der Umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert eines Vermögenswertes nicht erzielbar sein könnte. Sobald der Buchwert eines Vermögenswertes seinen erzielbaren Betrag übersteigt, wird eine Wertminderung ergebniswirksam erfasst. Geleaste Sachanlagen (Finance Lease) Die Q-Cells AG hat 2004 einen Leasingvertrag über eine Fertigungslinie abgeschlossen. Der Leasingvertrag hat eine Grundmietzeit von 60 Monaten ohne Verlängerungs- oder Kaufoption. Der Leasinggegenstand wurde zu Beginn der Laufzeit mit dem Barwert der Mindestleasingzahlungen aktiviert. In gleicher Höhe wurde eine Verbindlichkeit passiviert. Die geleasten Vermögenswerte werden über die Grundmietzeit planmäßig linear abgeschrieben. Die Leasingraten werden in Zins- und Tilgungsanteil aufgeteilt. Zur Ermittlung des Zinsanteils wird ein konstanter Zinssatz auf die jeweilige Restschuld in Ansatz gebracht. 2.4 Finanzanlagen Unter den Finanzanlagen sind Anteile an ‰ CSG Solar AG, Thalheim ‰ EverQ GmbH, Thalheim ‰ CPI ChemiePark-Institut GmbH, Bitterfeld ausgewiesen. Die Bewertung der Anteile erfolgt zu Anschaffungskosten. Der beizulegende Zeitwert zum Stichtag führte zu keiner abweichenden Bewertung. 2.5 Vorräte Unter den Vorräten sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fertige Erzeugnisse und Handelswaren und geleistete Anzahlungen ausgewiesen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet. Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten, die Handelswaren werden mit ihren Anschaffungskosten, die geleisteten Anzahlungen mit ihrem Nominalwert angesetzt. Die Herstellungskosten beinhalten Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten und den fertigungsbedingten Werteverzehr des Anlagevermögens. Kosten der Verwaltung werden berücksichtigt, soweit sie der Produktion zuzurechnen sind. Im Falle von Wertminderungen der Bestände wird eine Abschreibung auf den Nettoveräußerungswert vorgenommen und der niedrigere Nettoveräußerungswert angesetzt. 2.6 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen und Vermögenswerte Die Forderungen und sonstigen Vermögenswerte sind zum Nennwert bewertet. Ein zeitnahes und leistungsfähiges Finanzcontrolling in Verbindung mit Kundenbewertungssystem reduziert die Ausfallwahrscheinlichkeit von Forderungen.



einem



Forderungen in fremder Währung werden zum Devisenmittelkurs des Stichtages der Transaktion umgerechnet, später zum Abschlussstichtagskurs bewertet. F-74



2.7 Liquide Mittel Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert des Abschlussstichtages bewertet, Fremdwährungsbestände werden mit dem Devisenmittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. 2.8 Aktienoptionsprogramm Das Aktienoptionsprogramm erlaubt bestimmten Mitarbeitern, Aktien des Unternehmens zu erwerben. Die Ausgabe der Bezugsrechte im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms wurde von der Hauptversammlung am 29.12.2003 beschlossen (Beschlussfassung über die Ausgabe von bis zu 8.900 Bezugsrechten). Zum Stichtag waren 6.335 Mitarbeiteroptionen ausstehend. Die Bilanzierung erfolgte gemäß IFRS 2 mit dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) der ausgegebenen Optionen und wird im Personalaufwand sowie einer korrespondierenden Erhöhung des Eigenkapitals (Kapitalrücklage) erfasst. Zu weiteren Erläuterungen siehe Abschnitt 3.8. 2.9 Investitionszuwendungen Die Investitionszuwendungen werden passivisch abgegrenzt und über die Nutzungsdauer der betreffenden Anlagegegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Investitionszuwendungen werden erfasst, wenn der Gesellschaft die Mittel zufließen oder wenn mit hinreichender Sicherheit ein Zufluss der Mittel wahrscheinlich ist. 2.10 Genussrechtskapital Das Genussrechtskapital wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt, die dem beizulegenden Zeitwert der erhaltenen Gegenleistung entsprechen. Hierbei werden auch die Transaktionskosten berücksichtigt. In der Folge wird das Genussrechtskapital unter Anwendung der Effektivzinsmethode mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 2.11 Latente Steuern Latente Steuern werden nach der international üblichen bilanzorientierten Verbindlichkeitsmethode (Liability-Methode) berechnet. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen, wenn ein Recht zur Aufrechnung tatsächlicher Forderungen und Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern besteht und die latenten Steueransprüche und latenten Steuerverbindlichkeiten sich auf Ertragsteuern beziehen, die von den gleichen Steuerbehörden erhoben und von der Q-Cells AG geschuldet werden. Die Berechnung der latenten Steuern erfolgt mit einem Steuersatz von 33,07 %. 2.12 Sonstige Rückstellungen Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgt auf Basis der bestmöglichen Schätzung zur Ermittlung des Umfanges sämtlicher Verpflichtungen, die auf vergangenen Geschäftsvorfällen oder vergangenen Ereignissen beruhen und deren Höhe oder Fälligkeit unsicher ist. Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie den erkennbaren Verpflichtungen und Risiken ausreichend Rechnung tragen. 2.13 Übrige Schulden Die übrigen langfristigen Schulden werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. zum Barwert (Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing) und die kurzfristigen Schulden werden zum Nennwert bilanziert. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Devisenmittelkurs des Abschlussstichtages umgerechnet. Differenzen aus Währungskursumrechnungen werden erfolgswirksam erfasst. Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing werden aufgeteilt nach Fristigkeit unter den sonstigen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. F-75



2.14 Ertrags- und Aufwandsrealisierung Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge werden mit der Lieferung oder Erbringung der Leistung, das heißt mit Gefahrenübergang, auf den Kunden, realisiert. Betriebliche Aufwendungen werden mit der Inanspruchnahme der Lieferung oder Leistung oder zum Zeitpunkt ihrer Verursachung ergebniswirksam erfasst. Zinserträge werden zeitproportional, anfallende Zinsaufwendungen werden in Abhängigkeit von der vertraglichen Verpflichtung teils unter Anwendung der Effektivzinsmethode und teils zeitproportional erfasst. Rückstellungen für Gewährleistung entsprechenden Umsatzerlöse gebildet.



werden



zum



Zeitpunkt



der



Realisierung



der



3. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz Langfristige Vermögenswerte 3.1 Immaterielle Vermögenswerte Zum 30.06.2005 werden immaterielle Vermögenswerte TEUR 739,1 (31.12.2004 TEUR 608,7) ausgewiesen.



von



insgesamt



Die Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte wird in nachfolgender Tabelle dargestellt:



Immaterielle Vermögenswerte



Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Anschaffungs- und Herstellungskosten TEUR



01.01.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umbuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.01.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abgänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umbuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.06.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Entwicklungskosten für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte



Gesamt



647,5 206,2 21,4 875,1 875,1 48,7 0,0 0,4 924,2



103,4 262,8 0,0 366,2 366,2 266,9 104,0 0,0 529,1



750,9 469,0 21,4 1.241,3 1.241,3 315,6 104,0 0,4 1.453,3



554,2 73,9 628,1 628,1 63,1 691,2



0,0 4,5 4,5 4,5 18,5 23,0



554,2 78,4 632,6 632,6 81,6 714,2



93,3 247,0 247,0 233,0



103,4 361,7 361,7 506,1



196,7 608,7 608,7 739,1



Abschreibungen TEUR



01.01.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.01.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.06.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buchwerte TEUR



01.01.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.01.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.06.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Im ersten Halbjahr 2005 sind Entwicklungskosten für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte in Höhe von TEUR 266,9 aktiviert worden. Nicht aktivierungsfähige Forschungs- und Entwicklungskosten wurden in Höhe von TEUR 895,8 in den Aufwand gebucht. F-76



Es wurden i. W. Entwicklungskosten für folgende Projekte im ersten Halbjahr 2005 aktiviert: ‰ Entwicklung einer Multizelle mit 16 % Wirkungsgrad, ‰ Entwicklung einer Dickenreduzierung der Wafer von 270 µm auf 240 µm, ‰ Minimierung optischer Verluste durch Rückseitenkontaktierung, ‰ Entwicklung einer Zelle mit Rückseitenkontaktierung und 20 % Wirkungsgrad. In der Berichtsperiode wurden Wertminderungen nach IAS 36 in Höhe von TEUR 104 auf zwei Entwicklungsprojekte in Höhe des vollen Buchwertes vorgenommen, da deren künftiger wirtschaftlicher Nutzen durch die Fortentwicklung im Bereich der Photovoltaik nicht mehr gewährleistet erscheint. Die Aufwendungen daraus werden unter den sonstigen Aufwendungen ausgewiesen. 3.2 Sachanlagen Die Entwicklung der Sachanlagen ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.



Grundstücke und Bauten



Sachanlagen



Technische Anlagen und Maschinen



Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung



Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau



Gesamt



Anschaffungs- und Herstellungskosten TEUR



01.01.2004 . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . Abgänge . . . . . . . . . . . Umbuchungen . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . 01.01.2005 . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . Abgänge . . . . . . . . . . . Umbuchungen . . . . . . 30.06.2005 . . . . . . . .



5.844,3 615,0 0,0 1.814,4 8.273,7 8.273,7 147,9 0,0 0,0 8.421,6



21.390,3 9.704,0 8,6 15.154,6 46.240,3 46.240,3 363,0 579,2 17.547,6 63.571,7



1.303,6 877,5 35,5 151,5 2.297,1 2.297,1 724,1 0,0 1.674,5 4.695,7



3.145,7 31.683,9 33.746,1 44.942,6 451,4 495,5 - 17.141,9 - 21,4 19.298,5 76.109,6 19.298,5 76.109,6 28.407,7 29.642,7 0,0 579,2 - 19.222,5 - 0,4 28.483,7 105.172,7



Abschreibungen TEUR



01.01.2004 . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . Abgänge . . . . . . . . . . . 31.12.2004 . . . . . . . . 01.01.2005 . . . . . . . . Zugänge . . . . . . . . . . . Abgänge . . . . . . . . . . . 30.06.2005 . . . . . . . .



220,6 217,7 0,0 438,3 438,3 127,1 0,0 565,4



4.061,7 4.517,9 1,7 8.577,9 8.577,9 3.971,9 325,9 12.223,9



288,4 386,7 6,5 668,6 668,6 307,8 0,0 976,4



0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



4.570,7 5.122,3 8,2 9.684,8 9.684,8 4.406,8 325,9 13.765,7



1.015,2 1.628,5 1.628,5 3.719,3



3.145,7 19.298,5 19.298,5 28.483,7



27.113,2 66.424,8 66.424,8 91.407,0



Buchwerte TEUR



01.01.2004 31.12.2004 01.01.2005 30.06.2005



........ ........ ........ ........



5.623,7 7.835,4 7.835,4 7.856,2



17.328,6 37.662,4 37.662,4 51.347,8



Wesentliche Zugänge im Bereich der technischen Anlagen und Maschinen betreffen die weitere Ausstattung für die in Bau befindliche Linie 4. Es bestehen Grundschulden auf den beiden Betriebsobjekten in Höhe von TEUR 31.948,6 zu Gunsten der finanzierenden Banken. Weiterhin wurden die Maschinen und Anlagen der einzelnen Linien sicherungsübereignet. F-77



Geleaste Sachanlagen (Finance Lease) Q-Cells AG hat im Geschäftsjahr 2004 einen Leasingvertrag über das Leasing einer Solarzellenfertigungslinie abgeschlossen. Vertragsbeginn des Leasingvertrages war Dezember 2004, die Vertragslaufzeit beträgt 60 Monate. Vereinbart wurden 60 Leasingraten in Höhe von jeweils TEUR 111,0 sowie als Bestandteil der ersten Rate eine Sonderzahlung von 20,0 % (TEUR 1.487,5). Die Anschaffungskosten der Vermögenswerte, die im Wege des Finance Lease seit Dezember 2004 genutzt werden, haben TEUR 7.437,5 betragen, der Buchwert zum 30.06.2005 beträgt TEUR 6.569,6 (31.12.2004 TEUR 7.313,6). Im ersten Halbjahr 2005 wurden Leasingraten in Höhe von TEUR 665,8 gezahlt, hierin enthalten war ein Zinsaufwand in Höhe von TEUR 129,2. Nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die Entwicklung der zum 30.06.2005 bestehenden Verbindlichkeiten aus Finance Lease auf kurz- und langfristige Sicht: 30.06.2005 Summe der Mindestleasingzahlungen Zinsaufwand



Verbindlichkeiten aus Finance Lease TEUR



weniger als ein Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwischen einem und fünf Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.331,6 4.549,7 5.881,3



220,1 336,0 556,1



Barwert der Mindestleasingzahlungen



1.111,5 4.213,7 5.325,2



Die Q-Cells AG als Leasingnehmer ist vertraglich verpflichtet, den Leasinggegenstand gegen Gefahren zu versichern und die daraus entstehenden Versicherungsansprüche an den Leasinggeber abzutreten. Weiterhin trägt die Q-Cells AG die Gefahr des Abhandenkommens und der totalen oder teilweisen Beschädigung des Gegenstandes und ist somit verpflichtet, den Gegenstand vor Zugriffen Dritter zu schützen. 3.3 Finanzanlagen Es bestehen folgende Finanzanlagen:



Finanzanlagen



30.06.2005 Anteil am TEUR Gesellschaftskapital



CSG Solar AG, Thalheim . . . . . . . . . . . . 6.490,7 EverQ GmbH, Thalheim . . . . . . . . . . . . . 2.990,3 CPI ChemiePark-Institut GmbH, Bitterfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.484,1



31.12.2004 Anteil am TEUR Gesellschaftskapital



22,32% 24,90%



1.000,0 27,3



21,19% 100,00%



6,10%



3,1 1.030,4



6,10%



Die CSG Solar AG, Thalheim, wurde im Mai 2004 gegründet. Im Rahmen von zwei Finanzierungsrunden haben sich die Q-Cells AG, die Renewable Energy Corp., die Apax Europe V.A.-L.P., die Good Energies Investments sowie das Management an der Gesellschaft beteiligt. Die Gesellschaft beabsichtigt die Herstellung von Photovoltaik-Modulen auf Basis einer Dünnschichttechnologie in einer neu zu erstellenden Fabrik in Thalheim. Diese Technologie verbindet die Vorteile der bewährten Silizium-Technologie mit den Vorteilen der Dünnschicht. Die Technologie verbraucht weniger als 1 % des Siliziums herkömmlicher Module pro Wp. Im Rahmen einer ersten Finanzierungsrunde wurden in 2004 TEUR 1.000,0 investiert. Die zweite Finanzierungsrunde stand unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung von öffentlichen Fördermitteln. Im ersten Halbjahr 2005 hat die Q-Cells AG im Rahmen dieser zweiten Finanzierungsrunde weitere Investitionen in die CSG Solar AG von insgesamt TEUR 5.490,7 getätigt, um auch zukünftig an den Vorteilen dieser Technologie partizipieren zu können. F-78



Mit dem Bau einer ersten Fabrik mit zwei Fabrikationslinien wurde Anfang 2005 begonnen. Die ersten Produkte sollen im ersten Halbjahr 2006 ausgeliefert werden. Anfang 2005 hat die Q-Cells AG gemeinsam mit dem US-amerikanischen Unternehmen Evergreen Solar, Inc., Marlboro, ein Joint-Venture gegründet. Ziel des Gemeinschaftsunternehmens ist die Herstellung und Vermarktung von Wafern, Zellen und Modulen, die auf der String-RibbonTechnologie basieren. Zu diesem Zweck wurde im Dezember 2004 von der Q-Cells AG die Topas 107.VV GmbH, Berlin, erworben, die am 11.02.2005 in EverQ GmbH umfirmiert wurde. Am 14.01.2005 wurde das Joint-Venture-Agreement mit der Evergreen Solar Inc. abgeschlossen. In diesem Rahmen nahm die Q-Cells AG an einer Kapitalerhöhung der EverQ GmbH (TEUR 473,0) teil und hält nunmehr 24,9 % der Anteile. Im Rahmen des Joint-VentureAgreements hatte sich Q-Cells zur Zahlung von bis zu EUR 11,0 Mio. verpflichtet, von denen EUR 3,0 Mio. im Berichtszeitraum geleistet wurden. Der Bau einer ersten Fabrik hat im zweiten Halbjahr 2005 begonnen. Die ersten Produkte sollen im ersten Halbjahr 2006 ausgeliefert werden. Darüber hinaus besteht zum 30.06.2005 eine Beteiligung an der CPI ChemiePark-Institut GmbH (CPI), Bitterfeld, mit einem Anteil in Höhe von 6,1 %. Die CPI ist eine Gesellschaft, die zum Zwecke der industriellen Vorlaufforschung und zur Vermarktung der gewonnenen Ergebnisse gegründet wurde. Q-Cells hat die Möglichkeit, an diese Gesellschaft Forschungsund Entwicklungsaufträge zu vergeben. Kurzfristige Vermögenswerte 3.4 Vorräte Vorräte TEUR



30.6.2005



31.12.2004



Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.339,1 Fertige Erzeugnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.042,3 Geleistete Anzahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.920,8 Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.302,2



5.800,6 5.985,4 2.912,9 14.698,9



Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Fertigen Erzeugnissen wurden zur Besicherung der bestehenden kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten den kreditgebenden Banken vollständig sicherungsübereignet. 3.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Abschlussstichtag sind auf Grund des erhöhten Umsatzvolumens die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf TEUR 28.131,0 (31.12.2004 TEUR 17.371,0) deutlich gestiegen. Zum Abschlussstichtag bestanden Fremdwährungsforderungen in Höhe von TEUR 1.494,8 (in TUSD 1.801,1); 31.12.2004 TEUR 241,9 (in TUSD 293,2). Sämtliche Forderungen wurden zur Besicherung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten an die kreditgebenden Banken abgetreten. 3.6 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte Die sonstigen Forderungen und Vermögenswerte haben insgesamt eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. F-79



Sonstige Forderungen und Vermögenswerte TEUR



30.06.2005



31.12.2004



Forderungen gegen das Finanzamt aus Investitionszulage . . . . . . . . . . . . Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Umsatzsteuer . . . . . . . . . . . Forderungen gegen das Land Sachsen-Anhalt auf Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forderungen aus Beteiligungsverträgen mit Investoren . . . . . . . . . . . . . . Übrige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



11.972,2 1.412,1



6.463,0 75,8



129,3 0,0 1.870,8 15.384,4



715,0 2.609,2 974,0 10.837,0



3.7 Liquide Mittel Unter den liquiden Mitteln in Höhe von TEUR 920,4 (31.12.2004 TEUR 2.527,2) werden Bargeld und Guthaben bei Kreditinstituten zusammengefasst. 3.8 Eigenkapital Für nähere Informationen zur Veränderung des Eigenkapitals der Q-Cells AG im ersten Halbjahr 2005 wird auf die Eigenkapitalveränderungsrechnung verwiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einem bilanziellen Eigenkapital von TEUR 50.679,2 zum Abschlussstichtag 28,7 % (31.12.2004 TEUR 35.135,2 bzw. 31,0 %). Kapitalverhältnisse Das gezeichnete Kapital beträgt zum 30.06.2005 TEUR 10.085,7 und ist eingeteilt in 10.085.684 Stück vinkulierte Namensaktien. Mit der Inhaberschaft an den Aktien verbunden ist das Stimmrecht in der Hauptversammlung sowie das Gewinnbezugsrecht bei beschlossenen Ausschüttungen. Genehmigtes Kapital In der Hauptversammlung vom 23.08.2004 wurde das bestehende genehmigte Kapital auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.08.2000 aufgehoben und neues genehmigtes Kapital wie folgt beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.07.2009 durch Ausgabe neuer vinkulierter, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu TEUR 5.042,8 zu erhöhen. Dabei ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugrechtes der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung festzulegen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 08.09.2004. Zum Abschlussstichtag beträgt das genehmigte Kapital TEUR 5.042,8. Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage resultiert aus Zuzahlungen, die von Aktionären bei der Ausgabe von Aktien zu leisten waren und steht auf Grund aktienrechtlicher Beschränkungen für Ausschüttungen nicht zur Verfügung. Außerdem sind in der Kapitalrücklage die beizulegenden Zeitwerte aus dem Aktienoptionsprogramm enthalten; im ersten Halbjahr 2005 betrug die Zuführung TEUR 202,6 (im Geschäftsjahr 2004 TEUR 345,2). Zur Entwicklung verweisen wir auf die Eigenkapitalveränderungsrechnung. Bedingtes Kapital/Aktienoptionsprogramm Am 29.12.2003 hatte die Hauptversammlung beschlossen, an gegenwärtige und künftige Mitglieder des Vorstandes und Mitarbeiter des Unternehmens bis zu 8.900 Aktienoptionen auszugeben, die diesen ermöglichen, unter bestimmten Bedingungen auf den Namen lautende vinkulierte Stückaktien des Unternehmens zu einem vorher festgelegten Basispreis zu erwerben. Alternativ kann den Bezugsberechtigten auch ein Barausgleich gewährt werden, F-80



wobei der Vorstand der Gesellschaft davon ausgeht, dass ein Barausgleich nicht erfolgen wird. Von den ausgegebenen Aktienoptionen werden 25 % zwei Jahre, weitere 25 % drei Jahre und die restlichen 50 % vier Jahre nach der Ausgabe unverfallbar. Innerhalb der beschriebenen Fristen ist die Gesellschaft berechtigt, die Aktienoptionen mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn ein Bezugsberechtigter aus seinem Dienstverhältnis mit der Gesellschaft ausscheidet oder dieses durch die Gesellschaft gekündigt wird. Zum Zwecke der Bedienung der Bezugsrechte hatte die Hauptversammlung am 23.08.2004 eine bedingte Kapitalerhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu TEUR 818,8 (dies entspricht einer Ausgabe von maximal 818.800 auf den Namen lautende vinkulierten Stückaktien) beschlossen. Im Geschäftsjahr 2004 wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten insgesamt 6.424 Aktienoptionen ausgegeben, von denen der Vorstand 1.336 Aktienoptionen erhielt. Die Bezugsberechtigten können die Bezugsrechte ausüben, sobald 1.



mindestens zwei Jahre nach ihrer Ausgabe vergangen sind,



2.



die Aktien der Q-Cells an einer Börse gehandelt werden,



3.



die bei einem Börsengang der Q-Cells vereinbarte Lock up Period abgelaufen ist,



4.



der Börsengang innerhalb der letzten fünf aufeinander folgenden Börsentage vor Ausübung des Bezugsrechtes jeweils mindestens 33 % über dem Basispreis im Zeitpunkt der Ausgabe gelegen hat,



5.



die Vesting Period abgelaufen ist.



Auf Grund der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Geschäftsjahr 2004 im Verhältnis von 91 neuen Aktien je eine alte Aktie hat sich die Anzahl der Aktien, die auf Grund einer Aktienoption erworben werden kann, in dem gleichen Verhältnis erhöht, während sich der Basispreis entsprechend vermindert hat. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bestandsentwicklung der Aktienoptionen und die Ausgabepreise:



Aktienoptionsprogramm



zu Beginn der Berichtsperiode ausstehende Optionen . . . . . . . . . . . . . . in der Berichtsperiode gewährte Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in der Berichtsperiode verwirkte Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am Ende der Berichtsperiode ausstehende Optionen . . . . . . . . . . . . . . am Ende der Berichtsperiode ausübbare Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *)



30.06.2005 gewichteter durchschnittlicher Anzahl der Ausübungspreis Optionen



8,20 EUR



6.335*)



31.12.2004 gewichteter durchschnittlicher Anzahl der Ausübungspreis Optionen



0,00 EUR



0



0,00 EUR



0



8,20 EUR



6.424*)



0,00 EUR



0



8,15 EUR



89*)



8,20 EUR



6.335*)



8,20 EUR 0,00 EUR



6.335*) 0



0,00 EUR



0



Anzahl der Aktien, die auf Grund einer Aktienoption erworben werden kann, hat sich im Verhältnis von 91 neuen Aktien je eine alte Aktie (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) erhöht, während sich der Basispreis entsprechend vermindert hat.



Die Bilanzierung der Aktienoptionen erfolgt gemäß IFRS 2 mit dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value). Der Fair Value wird im Zeitpunkt der Ausgabe der Option ermittelt und über den Zeitraum der Vesting Period verteilt. Die Ermittlung des Fair Values erfolgte auf Grundlage des Black-and-Scholes Optionspreismodells. Die Ausgabe der einzelnen Aktienoptionen erfolgte zu vier unterschiedlichen Terminen, so dass sich daraus auch vier unterschiedliche Fair Values der ausgegebenen Aktienoptionen ergeben. Der Basispreis wird bei der Ausgabe der jeweiligen Option festgelegt. F-81



Es wurden folgende Faktoren zur Berechnung des Fair Values herangezogen: 1.



Im Geschäftsjahr 2004 wurden 6.424 Optionen (davon 6.374 Optionen zum Ausübungspreis von EUR 750,00 und 50 Optionen zum Ausübungspreis von EUR 1.250,00) zu vier unterschiedlichen Zeitpunkten ausgegeben.



2.



Die erwartete Volatilität wurde auf der Grundlage von Vergleichswerten des Photon Photovoltaik Aktien Index (PPVX) aus der Vergangenheit ermittelt, die bis zum Tage der Optionsausgabe hochgerechnet wurden. Die erwartete durchschnittliche Volatilität beträgt 33,31 %.



3.



Die Laufzeit der Optionen erstreckt sich auf Grund der drei Vesting Periods (Leistungsperioden) über einen Zeitraum von bis zu 4 Jahren.



4.



Von Seiten der Gesellschaft wird mit einer Nichtausübung von 10 % der ausgegebenen Aktienoptionen auf Grund von Personalfluktuationen und Rückgabe von Optionen aus anderen Gründen gerechnet.



5.



Der Berechnung des gewichteten Durchschnitts der beizulegenden Zeitwerte der in 2004 ausgegebenen Bezugsrechte wurden zum Gewährungszeitpunkt nach dem Black-andScholes Optionspreismodell folgende Annahmen zu Grunde gelegt:



Risikofreier Anlagezinssatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Erwartete Volatilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,31 % Erwartete durchschnittliche Restlaufzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 Jahre Marktpreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 750,00 Der gewichtete durchschnittliche beizulegende Zeitwert der Aktienoptionen bezogen auf die vier Tranchen und die gestaffelte Vesting Period beträgt EUR 222,31 pro Aktienoption und wurde wie folgt ermittelt: 30.06.2005 (31.12.2004 nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln)



Ausgegebene Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezugsrechte Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ausübungspreis in EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bandbreite Zeitwert Optionen in EUR . . . . . . . . . . . . .



586.408 8,15 170,00 – 270,00



Ausgegebene Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezugsrechte Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ausübungspreis in EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bandbreite Zeitwert Optionen in EUR . . . . . . . . . . . . .



4.600 13,59 61,00 – 128,00



31.12.2004 (vor Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln)



6.374 6.374 750,00 170,00 – 270,00 50 50 1.250,00 61,00 – 128,00



Der in der Berichtsperiode erfasste Gesamtaufwand für Aktienoptionen beträgt TEUR 202,6 (1. Halbjahr 2004 TEUR 142,6) und wird als Personalaufwand und korrespondierend als Erhöhung des Eigenkapitals (Kapitalrücklage) ausgewiesen. 3.9 Investitionszuwendungen Der Posten Investitionszuwendungen beinhaltet abgegrenzte Beträge, die zum einen aus Investitionszuschüssen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ bestehen, sowie zum anderen aus Investitionszulagen. Investitionszuwendungen TEUR



01.01.2005



Investitionszulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionszuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



11.514,1 8.560,7 20.074,8



Zugang



Auflösung



30.06.2005



5.508,7 1.094,3 4.907,0 722,0 10.415,7 1.816,3



15.928,5 12.745,7 28.674,2



Die Investitionszuschüsse, bis auf das Investitionsvorhaben in die Fertigungslinie 1, und die Investitionszulagen stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, wobei die Gesellschaft keine Risiken für Rückzahlungen identifiziert hat. F-82



Die Ansprüche auf Zahlung von Investitionszuschüssen und -zulagen (vereinbarte Maximalbeträge EUR 9,3 Mio bzw. EUR 6,6 Mio) für 2004 und 2005 wurden zur Besicherung der jeweiligen Vorfinanzierung der Investitionen in Linie 4 an die kreditgebenden Banken vollständig abgetreten. Langfristige Schulden 3.10 Genussrechtskapital Die Hauptversammlung beschloss am 24.11.2004 die Ausgabe eines Genussrechtes. Dieses wurde am 10.12.2004 in Höhe von TEUR 15.000,0 abzüglich der Transaktionskosten in Höhe von TEUR 600,0 von der PREPS 2004-2 Ltd. an die Q-Cells AG geleistet. Das Kapital hat eine Laufzeit bis November 2011. Das Genussrecht hat eine feste bzw. eine ertragsabhängige Vergütungskomponente. Die feste Zinskomponente (Garantiegewinn) beträgt 7,5 % p. a., die ertragsabhängige Vergütungskomponente (Gewinnbeteiligung) ist wie folgt vereinbart: a)



bis zu einem modifizierten Jahresüberschuss von TEUR 45.000,0 insgesamt 7,5 % p. a.



b)



bei einem modifizierten Jahresüberschuss von TEUR 45.000,0 bis TEUR 55.000,0 insgesamt 8,5 % p. a.



c)



ab einem modifizierten Jahresüberschuss von TEUR 55.000,0 insgesamt 9,5 % p. a.



Die Gewinnbeteiligung wird dabei um den Garantiegewinn gekürzt. Das Genussrecht tritt im Rang hinter allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen anderer Gläubiger zurück. 3.11 Stille Beteiligungen stille Beteiligungen TEUR



IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



30.06.2005



31.12.2004



3.092,0 1.000,0 4.092,0



3.092,0 1.000,0 4.092,0



IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg (IBG), hat mit Vertrag vom 09.08.2000 einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft) abgeschlossen. Die stille Beteiligung endet regulär am 06.08.2010. Der Beteiligungsgeber erhält auf seine Einlage eine vom Jahresergebnis unabhängige Vergütung von 8,0 % p. a. Darüber hinaus ist der Beteiligungsgeber mit 50 % am Jahresüberschuss beteiligt, wobei diese Gewinnvergütung auf maximal 5,0 % der geleisteten Einlage begrenzt ist. Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg (MBG), hat mit Vertrag vom 17.06.2002 einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft) abgeschlossen. Die stille Beteiligung endet regulär am 30.12.2012. Der Beteiligungsgeber erhält ein jährliches Festentgelt von 7,5 % p. a. der geleisteten Einlage. Neben dem Festentgelt ist eine Garantieprovision direkt an die Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH in Höhe von 1,0 % des jeweils garantierten Betrages zu entrichten. Der Beteiligungsgeber erhält ferner eine Gewinnbeteiligung von 50 % p. a. des Jahresüberschusses, höchstens jedoch 1,75 % p. a. der geleisteten Einlage. 3.12 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum 31.12.2004 (TEUR 7.875,1) auf TEUR 13.050,4 auf Grund der weiteren Investitionen in die Kapazitätserweiterung erhöht. F-83



Die Verbindlichkeiten werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. langfristige Finanzverbindlichkeiten



Investitionsdarlehen Deutsche Kreditbank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionsdarlehen Deutsche Kreditbank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionsdarlehen Norddeutsche Landesbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionsdarlehen Deutsche Kreditbank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionsdarlehen Deutsche Industriebank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . abzüglich kurzfristiger Anteil . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



30.06.2005 TEUR



31.12.2004 TEUR



649,2



796,2



564,5



692,4



vierteljährlich 30.03.2011



2.781,2



3.406,3



vierteljährlich 30.09.2007



2.908,2



3.367,4



13.365,0 - 7.217,7 13.050,4



5.706,8 - 6.094,0 7.875,1



Tilgung



Fälligkeit



monatlich



30.06.2011



monatlich



30.08.2008



vierteljährlich 15.03.2009



Bei den langfristig eingegangenen Finanzverbindlichkeiten handelt es sich um ein variabel verzinstes Investitionsdarlehen (EURIBOR+Marge), zwei Variodarlehen (anfänglich 5,6 % p. a.; Zinsobergrenze 7,0 % p. a.) und zwei fest verzinste Darlehen mit Zinssätzen in Höhe von 4,8 % und 5,0 % p. a. Die in der Bilanz ausgewiesenen Finanzverbindlichkeiten werden durch die folgenden Sicherheiten ‰ Grundschulden in Höhe von insgesamt TEUR 31.948,6 auf die Betriebsgrundstücke ‰ Sicherungsübereignung der Maschinen und Anlagen der einzelnen Linien ‰ Abtretung sämtlicher Forderungen ‰ Sicherungsübereignung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Fertigen Erzeugnisse ‰ Abtretung der zukünftigen Investitionszuschüsse und -zulagen für die einzelnen Investitionen (siehe Abschnitt 3.9) unterlegt. Das Investitionsdarlehen der Norddeutschen Landesbank ist mit einer Landesbürgschaft besichert. 3.13 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten Die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten betreffen zum 30.06.2005 die langfristigen Verbindlichkeiten aus Finance Lease (siehe Abschnitt 3.2) in Höhe von TEUR 4.213,7 (31.12.2004 TEUR 4.775,9). 3.14 Latente Steuern Die Entwicklung des Postens ist bei der Erläuterung des Steueraufwandes in Abschnitt 4.8 dargestellt. Kurzfristige Schulden 3.15 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten bestehen zum Abschlussstichtag in Höhe von TEUR 13.250,1 (31.12.2004 TEUR 6.094,0). Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und betreffen Kontokorrentkredite und die innerhalb eines Jahres fällig werdenden Tilgungsanteile der langfristigen Kredite.
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3.16 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Abschlussstichtag in Höhe von TEUR 25.721,2 (31.12.2004 TEUR 8.648,9). Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten in fremder Währung werden zum Stichtagskurs der Transaktion umgerechnet, später zum Stichtagskurs bewertet. Zum Abschlussstichtag bestanden Fremdwährungsverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 747,9 (31.12.2004 TEUR 212,4). 3.17 Steuerschulden Die Steuerschulden umfassen Rückstellungen für die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 11.264,2 (31.12.2004 TEUR 5.702,8 sowie weitere betriebliche Steuern in Höhe von TEUR 65,3). 3.18 Sonstige Rückstellungen Sonstige Rückstellungen TEUR



Personalbezogene Rückstellungen . . . Produkt-/Produktionsbezogene Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Rückstellungen . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



01.01.2005



Verbrauch



1.905,0



1.445,3



1.452,1 433,8 3.790,9



98,6 43,1 1.587,0



Auflösung



Zuführung



30.06.2005



0,5



1.944,6



2.403,8



34,5 50,0 85,0



721,2 291,0 2.956,8



2.040,2 631,7 5.075,7



Die Rückstellungen für den Personalbereich betreffen im Wesentlichen Tantieme in Höhe von TEUR 828,4 (31.12.2004 TEUR 1.177,1) sowie Urlaub und Mehrarbeit in Höhe von TEUR 1.038,5 (31.12.2004 TEUR 646,6). Die Rückstellungen für den Produktionsbereich resultieren im Wesentlichen aus Gewährleistungsrückstellungen in Höhe von TEUR 1.961,4. 3.19 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Zum Abschlussstichtag bestehen sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 5.093,1 (31.12.2004 TEUR 2.025,7), welche vorwiegend die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Finance Lease in Höhe von TEUR 1.111,5 (31.12.2004 TEUR 1.085,9) sowie Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer, Umsatzsteuer und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten für das laufende Jahr umfassen.



4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 4.1 Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2004 (TEUR 47.616,9) um 145,2 % auf TEUR 116.749,2 erhöht. Über die Aufteilung nach Regionen gibt Abschnitt 6.1 in diesem Anhang Auskunft.



Produkt



Multi-kristallin



Mono-kristallin



Zellen-Typ



Q5 (125x125 mm) Q6 (150x150 mm) Q6L (156x156 mm) Q8 (210x210 mm) Q5M (125x125 mm) Q6M (150x150 mm) Q6ML (156x156 mm)



Gesamt
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Umsatz 01.01. – 01.01. – 30.06.2005 30.06.2004 TEUR



Veränderung TEUR



1.161,9 2.274,7 99.344,7 1.633,7 17,4 128,9 12.187,9 116.749,2



- 92,4 - 34.692,2 95.955,8 1.633,7 17,4 - 5.844,5 12.154,5 69.132,3



1.254,3 36.966,9 3.388,9 0,0 0,0 5.973,4 33,4 47.616,9



Umsatzerlöse aus Handel (TEUR 0,0; 1. Halbjahr 2004 TEUR 1.678,1) sowie Brucherlöse, sonstige Umsatzerlöse und Erlösschmälerungen (TEUR 2.253,9; 1. Halbjahr 2004 TEUR –125,9) wurden den einzelnen Produkten und Zellen-Typen zugeordnet. Auf Grund einer Vereinbarung mit einem Silizium-Lieferanten ist die Gesellschaft verpflichtet, aus Zellen, die die Q-Cells AG aus dem vom Lieferanten gelieferten Silizium hergestellt hat, Module fertigen zu lassen. Die von den Modulherstellern an die Q-Cells AG weiterberechnete Umarbeitung zu Modulen (Laminierung) ist in Höhe von TEUR 115,5 in den Umsatzerlösen der laminierten Solarzellen (Q6L) enthalten. 4.2 Sonstige betriebliche Erträge Die sonstigen betrieblichen Erträge für das erste Halbjahr 2005 gliedern sich wie folgt: Sonstige betriebliche Erträge TEUR



01.01. – 30.06.2005



01.01. – 30.06.2004



1.094,3 722,0 336,4 300,9 85,0 0,0 330,8 2.869,4



529,7 466,7 201,2 93,0 146,1 60,0 29,0 1.525,7



Auflösung Sonderposten Investitionszulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personalkostenzuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erträge aus Kursdifferenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auflösung Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Periodenfremde Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Materialaufwand



Der Materialaufwand belief sich auf TEUR 76.836,5 (1. Halbjahr 2004 TEUR 30.503,8) und entfällt überwiegend auf die Beschaffung von Wafern. Die Materialaufwandsquote (Materialaufwand bezogen auf Umsatz und Bestandsänderung) beträgt 64,7 % im ersten Halbjahr 2005 (1. Halbjahr 2004 66,5 %). 4.4 Personalaufwand Mit dem anhaltend hohen Wachstum unserer Produktion haben wir auch zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Zahl der Beschäftigten ist auch weiterhin sehr stark gewachsen. Die Q-Cells AG beschäftigt zum 30.06.2005 insgesamt 689 (Ende 2004 484; 30.06.2004 304) Mitarbeiter. Im ersten Halbjahr 2005 beträgt die Personalaufwandsquote 9,2 % (1. Halbjahr 2004 9,4 %). 4.5 Abschreibungen Zur Zusammensetzung der Abschreibungen siehe Abschnitt 3.1 und 3.2. 4.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzten sich aus folgenden Posten zusammen: Sonstige betriebliche Aufwendungen TEUR



Verwaltungsaufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewährleistungsaufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vertriebsaufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rechts- und Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frachtkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kursdifferenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Übrige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-86



01.01. – 30.06.2005



01.01. – 30.06.2004



1.296,1 820,2 642,4 620,0 608,0 465,6 322,8 1.589,6 6.364,7



389,2 867,5 672,5 276,0 167,7 169,0 108,9 467,4 3.118,2



4.7 Finanzergebnis Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen: Finanzergebnis TEUR



01.01. – 30.06.2005



01.01. – 30.06.2004



Zinsen und ähnliche Erträge (kurzfristig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



6,9



74,1



Zinsen und ähnliche Aufwendungen zinsähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . langfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kurzfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



723,7 492,1 92,6



169,2 273,8 103,0



Auf Grund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne . . .



86,1



86,1



Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.387,6



558,0



Die zinsähnlichen Aufwendungen betreffen die ergebnisunabhängigen Vergütungen für das Genußrechtskapital und die stillen Beteiligungen (1. Halbjahr 2004 für die stillen Beteiligungen). Die Aufwendungen aus den Teilgewinnabführungen betreffen die variablen Gewinnanteile der stillen Gesellschafter für die Berichtsperiode (siehe Abschnitt 3.11). 4.8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Die Ertragsteuern setzen sich wie folgt zusammen: Steuern vom Einkommen und vom Ertrag TEUR



01.01. – 30.06.2005



01.01. – 30.06.2004



4.662,1 1.891,3 256,4 - 6,0 6.803,8



1.494,6 661,0 82,2 - 15,1 2.222,7



Laufende Steuern Körperschaftsteueraufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewerbesteueraufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solidaritätszuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Die Berechnung des tatsächlichen Ertragsteueraufwandes der Q-Cells AG erfolgt unter Anwendung der zum Abschlussstichtag geltenden oder angekündigten Steuersätze. Für die Berechnung der latenten Steuern wurde ein Körperschaftsteuersatz von 25 % (31.12.2004 25 %) zuzüglich des Solidaritätszuschlages von jeweils 5,5 % auf die abgeführte Körperschaftsteuerschuld sowie eines effektiven Gewerbesteuersatzes von 6,7 % (31.12.2004 6,7 %) berücksichtigt. Unter Berücksichtigung des Solidaritätszuschlages und der Gewerbeertragsteuer ergibt sich für die Berechnung der latenten Steuern ein Steuersatz von 33,07 % (31.12.2004 33,07 %). Auf Ansatz- und Bewertungsunterschiede bei den einzelnen Bilanzposten und auf steuerliche Verlustvorträge entfallen unsaldiert und saldiert die folgenden bilanzierten passiven latenten Steuern: 30.06.2005 aktiv passiv



Latente Steuern TEUR



Ansatz- und Bewertungsunterschiede Langfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurzfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genussrechtskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurzfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passive/ aktive latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . Saldo latenter Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-87



1.535,3 8.350,0 483,1 550,0 256,8 1.111,5 1,0 4.213,7 165,8 7.117,3 9.549,9 2.353,7 3.158,1 804,4



31.12.2004 aktiv passiv



1.723,0



9.125,1 232,3 592,8



320,5 1.087,7 407,3 4.775,9 7.907,1 10.357,5 2.614,9 3.425,2 810,3



Nachfolgend werden die wesentlichen Unterschiede zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Steueraufwand im Berichtsjahr und im Vorjahr erläutert: Überleitung des Steueraufwandes TEUR



01.01. – 30.06.2005



01.01. – 30.06.2004



Ergebnis vor Ertragsteuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erwarteter Steueraufwand mit 33,07 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderungen des erwarteten Steueraufwandes Steuereffekte auf steuerfreie Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuereffekte auf nichtabzugsfähige Betriebsausgaben . . . . . . . . . . . . Sonstige Steuereffekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatsächlicher Steueraufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



22.145,2 7.323,5



6.979,1 2.308,0



- 276,7 24,0 - 267,0 6.803,8



- 86,8 23,0 - 21,5 2.222,7



Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge wurden nicht gebildet, da die zum 31.12.2003 vorhandenen Verlustvorträge im Geschäftsjahr 2004 genutzt wurden. Der tatsächliche Steueraufwand wurde durch den Verbrauch der steuerlichen Verlustvorträge in 2004 um TEUR 128,7 gemindert. 4.9 Ergebnis je Aktie Das Ergebnis je Aktie wurde gemäß IAS 33 ermittelt. Die im Vorjahr beschlossene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, die durch Ausgabe von 9.976.057 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag im Verhältnis eine alte Aktie zu 91 neuen Aktien durchgeführt wurde, ist der Berechnung des Ergebnisses je Aktie zur besseren Vergleichbarkeit gemäß IAS 33.64 zu Grunde gelegt worden. 01.01. – 30.06.2005



Ergebnis je Aktie



01.01. – 30.06.2004



Periodenüberschuss (TEUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.341,4 4.756,4 gewichteter Durchschnitt der Anzahl Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.085.684 8.948.267 Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,52 0,53 Verwässerungseffekte waren bisher nicht zu berücksichtigen. Mitarbeiteraktienoptionen waren bisher nicht zu erfassen, da sie von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig sind (siehe Abschnitt 3.8).



5. Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung Der Finanzmittelfonds umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel. Auf Basis der Inbetriebnahme von drei weiteren Fertigungslinien Mitte 2004 und der damit verbundenen gestiegenen Produktions- und Absatztätigkeit wurden Mittelzuflüsse aus betrieblicher Tätigkeit generiert, die im 1. Halbjahr 2005 TEUR 15.108,2 betragen haben. Die für den starken Ausbau der Produktionskapazitäten erforderlichen Investitionen (Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 30.995,5) konnten durch Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 14.280,5 und aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden. Die Veränderungen der Bilanzpositionen, die für die Entwicklung der Kapitalflussrechnung herangezogen werden, sind nicht unmittelbar aus der Bilanz ableitbar, da Effekte aus nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen eliminiert worden sind.



6. Sonstige Angaben 6.1 Segmentberichterstattung Das primäre Berichterstattungsformat der Q-Cells AG ist nach geographischen Kategorien segmentiert. Dabei sind die Erträge, Aufwendungen und anderen Angaben nach dem Prinzip F-88



des Standortes der Vermögenswerte zugeordnet. Da sich sämtliche Vermögenswerte in Deutschland befinden, sind auch alle übrigen Angaben dem Segment Deutschland zuzuordnen. Eine weitere Segmentierung entfällt damit. Eine Segmentierung der externen Umsatzerlöse nach dem Prinzip des Standortes der Kunden ergibt sich wie folgt: Geographisches Segment 01.01.-30.06.2005



Umsätze TEUR



Anteil %



Geographisches Segment 01.01.-30.06.2004



Umsätze TEUR



Deutschland . . . . . . . . . 75.390,7 64,6 Deutschland . . . . . . . 35.696,1 Südafrika . . . . . . . . . . . . 17.039,9 14,6 Frankreich . . . . . . . . . 6.688,6 Übrige EU-Länder . . . . . 10.762,9 9,2 Übrige EU-Länder . . . 4.138,9 Übrige Welt . . . . . . . . . . 13.555,7 11,6 Übrige Welt . . . . . . . . 1.093,3 Gesamt . . . . . . . . . . . . . 116.749,2 100,0 Gesamt . . . . . . . . . . . 47.616,9 Exportquote . . . . . . . . . . 35,4 Exportquote . . . . . . . .



Anteil %



75,0 14,0 8,7 2,3 100,0 25,0



Ein sekundäres Berichterstattungsformat entfällt, da die Q-Cells AG ausschließlich in der Herstellung und dem Vertrieb von Photovoltaikzellen tätig ist. 6.2 Finanzinstrumente Die Ziele der Steuerung finanzwirtschaftlicher Risiken sind die Minimierung von Ausfallrisiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die Sicherung einer fristenkongruenten Finanzierung des weiteren Ausbaus der Unternehmenstätigkeit und der Liquidität im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit. Die Verfolgung dieser Ziele wird durch den Einsatz entsprechender Steuerungssysteme unterstützt. Innerhalb des ersten Halbjahres 2005 wurden keine derivativen Finanzinstrumente von der Q-Cells AG verwendet, sondern lediglich originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Finanzforderungen und Finanzverbindlichkeiten. Die nicht zum Zeitwert bilanzierten Finanzinstrumente umfassen in erster Linie Zahlungsmittel, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige kurzfristige Vermögenswerte, sonstige langfristige Vermögenswerte, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten, Kontokorrentkredite und langfristige Darlehen. Der Buchwert der Zahlungsmittel sowie der Kontokorrentkredite kommt ihrem Zeitwert auf Grund der kurzen Laufzeit dieser Finanzinstrumente sehr nahe. Bei Forderungen und Schulden, denen normale Handelskreditbedingungen zu Grunde liegen, kommt der auf historischen Anschaffungskosten beruhende Buchwert dem Zeitwert ebenfalls sehr nahe. 6.3 Eventualverbindlichkeiten und sonstige finanzielle Verpflichtungen Haftungsverhältnisse bzw. Eventualverbindlichkeiten bestehen am 30.06.2005 nicht. Im Januar 2004 wurde ein Joint-Venture-Agreement bezüglich der EverQ GmbH abgeschlossen, in dem sich die Q-Cells AG in Abhängigkeit von der Finanzierungsstruktur der EverQ GmbH zur Zahlung von bis zu EUR 11,0 Mio. in das Eigenkapital der EverQ GmbH in 2005 verpflichtet hat. Davon sind bis zum Abschlussstichtag EUR 3,0 Mio. geleistet. Aufgrund bestehender Letter of Intents geht die Q-Cells AG zum Abschlussstichtag von einer verbleibenden Verpflichtung von EUR 3,4 Mio. aus. Abnahmeverpflichtungen Um die Beschaffungsseite abzusichern, hat die Q-Cells AG ihren Bereich Wafer-Einkauf verstärkt und bearbeitet nun auch intensiv die vorgelagerten Wertschöpfungsstufen. F-89



Es bestehen Abnahmeverpflichtungen gegenüber Lieferanten bezüglich Wafer bzw. Silizium, die für die Jahre 2005 bis teilweise 2015 vereinbart sind, in Höhe von insgesamt EUR 1.150,3 Mio. (31.12.2004 EUR 997,7 Mio.). Die sich aus diesen Absicherungsmaßnahmen gegenüber Lieferanten ergebenden Abnahmeverpflichtungen führen zu Preis- und Absatzrisiken. Wir bemühen uns, diese Risiken dadurch zu verringern, dass wir Verpflichtungen aus Einkaufsverträgen mit Ansprüchen aus Verkaufsverträgen ausgleichen können. Bestellobligo Das Bestellobligo für Sachanlagen betrug per 30.06.2005 EUR 9,1 Mio. (31.12.2004 EUR 27,3 Mio.). Operating Leases Zum Abschlussstichtag bestehen mehrere Leasingverträge für PKWs, bei diesen Leasingverhältnissen handelt es sich um die Form des Operating Leases. Die Leasingverträge sind über eine Laufzeit von 36 Monaten abgeschlossen worden und enthalten keine konkrete Verlängerungs- oder Kaufoption. Die monatlichen Leasingraten werden linear als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Im ersten Halbjahr 2005 umfasste der Leasingaufwand für Operating Leases einen Betrag in Höhe von TEUR 17,1 (1. Halbjahr 2004 TEUR 13,1). Zum 30.06.2005 bestehen ausstehende Leasingzahlungen von insgesamt TEUR 92,0, davon fällig bis zu einem Jahr TEUR 49,2 und von länger als einem Jahr bis zu fünf Jahren TEUR 42,8. Gewährleistungen Die Q-Cells AG gibt als Hersteller und Verkäufer von Photovoltaikzellen Garantien auf ihre Produkte und ist Gewährleistungsrisiken ausgesetzt. Wir gewährleisten, dass unsere Zellen für die Dauer von 10 Jahren mindestens 90 % der Nominalleistung erzielen. Nennenswerte Reklamationen gab es bisher nicht. 6.4 Rechtsstreitigkeiten Ein Unternehmen hat gegenüber der Gesellschaft Ansprüche aus einem angeblichen Vertragsabschluss über Zell-Bruch in Höhe von TEUR 1.000,0 geltend gemacht. Aus Sicht der Gesellschaft sind diese Ansprüche unbegründet, gerichtliche Schritte wurden nach Kenntnis der Gesellschaft bislang nicht eingeleitet. Für Risiken aus weiteren Rechtsstreitigkeiten im Rahmen der betrieblichen Geschäftstätigkeit wurde in Übereinstimmung mit IAS 37 angemessen Versorge getroffen. 6.5 Finanzielle Risiken Liquiditätsrisiko Zur Steuerung der zukünftigen Liquiditätssituation setzen wir entsprechende Finanzplanungsinstrumente ein. Nach unserer derzeitigen Planung sind keine Liquiditätsengpässe erkennbar. Wir verfügen am 30.06.2005 über nicht ausgenutzte Kontokorrentkreditlinien in Höhe von EUR 13,4 Mio. (31.12.2004 EUR 14,4 Mio.). Währungsrisiko Die Währungsrisiken entstehen bei Q-Cells im Wesentlichen dadurch, dass zum Teil in US-Dollar eingekauft und nicht in gleichem Umfang in US-Dollar verkauft wird. Diesem Risiko tragen wir dadurch Rechnung, dass wir die Währungsrelationen laufend beobachten und gegebenenfalls Kurssicherungsmaßnahmen durchführen werden. F-90



Zinsänderungsrisiko Photovoltaikanlagen werden in der Regel zu einem wesentlichen Teil durch Fremdkapital finanziert. Das im historischen Vergleich zurzeit niedrige Zinsniveau und die daraus resultierenden niedrigen Fremdkapitalkosten haben die Rentabilität von Photovoltaikanlagen positiv beeinflusst. Ein Anstieg des Zinsniveaus würde durch höhere Fremdkapitalkosten die Rentabilität von Photovoltaikanlagen reduzieren und könnte damit die Nachfrage nach Photovoltaikzellen beeinträchtigen. Kurz- und mittelfristig erwarten wir keinen signifikanten Zinsanstieg. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen TEUR 26.300,5 (31.12.2004 TEUR 13.969,1). Die genannten Finanzverbindlichkeiten beziehen sich im Wesentlichen auf langfristige Darlehen. Zwischenfinanzierungen und die Kontokorrentkredite weisen zum Abschlussstichtag einen Saldo von TEUR 5.985,0 (31.12.2004 TEUR 0,0) aus. Bei den langfristig eingegangenen Finanzverbindlichkeiten handelt es sich um ein variabel verzinstes Investitionsdarlehen (EURIBOR+Marge), zwei Variodarlehen (anfänglich 5,6 % p. a.; Zinsobergrenze 7,0 % p. a.) und zwei festverzinste Darlehen mit Zinssätzen in Höhe von 4,8 % und 5,0 % p. a. Ausfallrisiken Im Rahmen von Beschaffungs- und Absicherungsmaßnahmen kann es auch notwendig sein, Vorauszahlungen an Lieferanten zu leisten. Hieraus können sich Kreditausfallrisiken ergeben. Ein zeitnahes und leistungsfähiges Finanzcontrolling in Verbindung mit Kundenbewertungssystem reduziert die Wahrscheinlichkeit von Forderungsausfällen.



einem



Risiken im Zusammenhang mit der Gewährung öffentlicher Fördermittel Die Gesellschaft erhält im Zusammenhang mit dem Kapazitätsaufbau und -ausbau öffentliche Investitionszuwendungen. Die erteilten Bescheide über die Bewilligung von Investitionszuschüssen haben eine Gesamthöhe von rd. EUR 21,0 Mio., von denen bis zum 30.06.2005 EUR 15,6 Mio. ausgezahlt wurden. Die Auszahlung der Mittel steht jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Institutionen, von denen diese Fördermittel zur Verfügung gestellt werden (EU, Bund, Land Sachsen-Anhalt) diese Mittel verfügbar haben bzw. diese in den Haushalt (Bund, Land Sachsen-Anhalt) eingestellt wurden. Aus diesem Vorbehalt besteht bezüglich des noch ausstehenden Restbetrages das Risiko der verspäteten oder nicht erfolgenden Auszahlung. Die Gewährung dieser Fördermittel ist darüber hinaus grundsätzlich an die Einhaltung bestimmter Auflagen und Bedingungen, zum Teil über einen mehrjährigen und in die Zukunft reichenden Zeitraum, gebunden. Bei einer etwaigen Nichterfüllung könnte der Q-Cells AG eine Verpflichtung zur vollständigen oder teilweisen Rückzahlung der erhaltenen Zuschüsse drohen, die sich nachteilig auf die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft auswirken würde. 6.6 Angaben zu nahe stehenden Personen und Unternehmen Geschäfte mit nahe stehenden Personen Der Q-Cells AG nahe stehende Personen sind: Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates einschließlich deren Familienangehörige sowie Unternehmen, auf die Q-Cells AG, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder und deren nahe Familienangehörige einen maßgeblichen Einfluss ausüben können. Im Folgenden werden die Geschäftsbeziehungen mit nahe stehenden Personen für das erste Halbjahr 2005 dargestellt. 6.6.1 Vergütungen für Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes Wir verweisen diesbezüglich auf Abschnitt 6.7. F-91



6.6.2 Geschäfte mit Beteiligungsunternehmen Bezüglich der Angaben zu den Beteiligungsunternehmen verweisen wir auf Abschnitt 3.3. EverQ GmbH An der EverQ GmbH, Thalheim („EverQ“), hält die Q-Cells AG zum 30.06.2005 einen Anteil von 24,9 %. Die Geschäftsführer der Gesellschaft waren Herr Dr. Hartmut Schüning (bis Mai 2005) und Herr Meendert Buurman, kaufmännischer Leiter der Q-Cells AG (ab Mai 2005). Prokurist ist Thomas Schmidt, COO der Q-Cells AG. Die EverQ GmbH ist erst im Geschäftsjahr 2005 wirtschaftlich aktiv geworden. Herr C. Anton Milner ist im Aufsichtsrat der Gesellschaft. Bezüge wurden nicht gewährt. Zwischen der Q-Cells AG und der EverQ GmbH ist im Januar 2005 ein Lizenzvertrag und Technologie-Transferabkommen abgeschlossen worden. Lizenzerlöse wurden noch nicht realisiert. Forderungen gegen die EverQ GmbH bestanden zum 30.06.2005 in Höhe von TEUR 201,4 aus Weiterberechnungen (31.12.2004 TEUR 18,9). Verbindlichkeiten bestanden nicht. CSG Solar AG An der CSG Solar AG, Thalheim („CSG Solar“) hält die Q-Cells AG zum 30.06.2005 einen Anteil von 22,32 %. Drei Vorstände der Q-Cells AG sind ebenfalls an der Gesellschaft beteiligt: Herr C. Anton Milner, CEO (0,94 %), Herr Reiner Lemoine, CTO (0,36 %) und Herr Thomas Schmidt, COO (0,07 %). Weitere Beteiligungen an der CSG Solar AG halten: Renewable Energy Corporation AS, Hovik/ Norwegen („REC“) (22,32 %), APAX Europe V-A L.P. (22,32%), Good Energies Investment B.V. (11,10%), IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg („IBG“) (3,63 %) und Herr Dr. van Aubel, Van Aubel Rechtsanwälte (1,02 %), Aufsichtsratsvorsitzender der Q-Cells AG. Forderungen gegen die CSG Solar AG bestanden zum 30.06.2005 in Höhe von TEUR 0,2 (31.12.2004 TEUR 2,1). Verbindlichkeiten bestanden nicht. Die Mieterträge betrugen im 1. Halbjahr 2005 TEUR 3,3. 6.6.3 Geschäfte mit Lieferanten, Abnehmern und Beratern REC-Konzern Marcel Brenninkmeijer, Aufsichtsratsmitglied der Q-Cells AG ist Verwaltungsratspräsident und Delegierter des Verwaltungsrates der Good Energies AG, Basel, Schweiz und Mitglied der Geschäftsführung der Good Energies Investments B.V., Amsterdam, Niederlande („GEI“). Bei der Good Energies AG handelt es sich um den Investment Berater von GEI. Herr Brenninkmeijer hält indirekt eine Minderheitsbeteiligung an GEI. GEI hält wiederum eine Beteiligung an der Q-Cells AG. Gleichzeitig hält GEI eine wesentliche Beteiligung an der Renewable Energy Corporation ASA, Norwegen („REC“). Herr Brenninkmeijer ist Mitglied des Verwaltungsrates der REC. Mit REC und den Tochtergesellschaften ScanModule AB, Glava/Schweden („ScanModule“), ScanCell AS, Narvik/Norwegen („ScanCell“) und ScanWafer ASA, Hovik/Norwegen („ScanWafer“) steht die Q-Cells AG in Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Kundenbeziehungen Im 1. Halbjahr 2004 waren Lieferungen von Solarzellen an ScanModule (Verkaufsvolumen: TEUR 2.290,3) und ScanCell (Verkaufsvolumen: TEUR 345,0) erfolgt. F-92



Lieferantenbeziehungen ScanWafer ist der größte Lieferant der Q-Cells AG. Es bestehen langfristige WaferLieferverträge, die im ersten Halbjahr 2005 einen Umfang von TEUR 25.157,0 (1. Halbjahr 2004 TEUR 13.685,0) hatten. Zum 30.06.2005 bestanden Verbindlichkeiten TEUR 5.917,9 (31.12.2004 TEUR 2,8).
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Die Q-Cells AG ist bis Januar 2004 als Eigenhändler auf Basis mündlicher Vereinbarungen für ScanCell tätig gewesen. Das Einkaufsvolumen im 1. Halbjahr 2004 betrug TEUR 198,4. Ab Februar 2004 nahm die Q-Cells AG die Vermarktung von Zellen als Kommissionär für die ScanCell wahr. Das vermarktete Volumen betrug im ersten Halbjahr 2005 TEUR 18.034,5 (1. Halbjahr 2004 TEUR 4.657,2). Die vereinnahmten Umsatzerlöse entsprechen auf Grund des wirtschaftlichen Charakters des Kommissionsgeschäftes der von ScanCell geleisteten Vergütung in Höhe von TEUR 243,7 (1. Halbjahr 2004 TEUR 0,0). Verbindlichkeiten aus diesem Geschäft bestehen zum 30.06.2005 in Höhe von TEUR 3.336,0 (31.12.2004 TEUR 1.874,2). Das im 1. Halbjahr 2005 vermarktete Volumen mit ScanModule beträgt TEUR 13.756,4 (1. Halbjahr 2004 TEUR 46,8). Die zum 30.06.2005 offenen Forderungen in Höhe von TEUR 2.660,2 (31.12.2004 TEUR 3.187,7) resultieren aus dem Kommissionsgeschäft. Beraterleistungen Für Vertriebs- und Marketingunterstützungsleistungen der Q-Cells AG in Norwegen wurde in 2004 eine mündliche Vereinbarung zwischen der Q-Cells AG und der REC abgeschlossen. Die Beratungsleistungen betrugen im 1. Halbjahr 2005 TEUR 8,8 (1. Halbjahr 2004 TEUR 46,7). Immo Ströher Immo Ströher, Aufsichtsratsmitglied der Q-Cells AG hält eine Beteiligung an der Solon AG für Solartechnik, Berlin („Solon AG“) und ist dort Aufsichtsratsvorsitzender. Herr Ströher hält wesentliche Teile an der Mithril GmbH, Darmstadt („Mithril“). Die Mithril hält wiederum eine Beteiligung an der Q-Cells AG. Gleichzeitig hält die Mithril eine wesentliche Beteiligung an der Solon AG, Berlin mit ihren Tochtergesellschaften Solon Nord GmbH, Greifswald („Solon Nord“) und Solon PV GmbH, Berlin („Solon PV“). Immo Ströher ist darüber hinaus über die Ströher Solar GmbH, Darmstadt („Ströher Solar“) indirekt an der Q-Cells AG, der EnTech GmbH, Kufstein/Österreich, („EnTech“) und an der ASS Automotive Solarsystems GmbH, Erfurt („ASS“), beteiligt. Weiterhin ist Herr Ströher Minderheitsaktionär der Energy Valley AG, Meggen/Schweiz („Energy Valley“), und sowie über die Imladris GmbH, Darmstadt, („Imladris“) indirekt an der Q-Cells AG beteiligt. Des Weiteren halten Herrn Ströher nahe stehende Personen Beteiligungen an der Q-Cells AG. Die Solon AG und ihre Tochtergesellschaft Solon PV und Solon Nord sowie die ASS gehören zum Kundenkreis der Q-Cells AG. Das Verkaufsvolumen mit den Gesellschaften betrug im ersten Halbjahr 2005 TEUR 24.420,3 (1. Halbjahr 2004 TEUR 13.400,6) und das Einkaufsvolumen TEUR 14,0 (1. Halbjahr 2004 TEUR 226,8). Zum 30.06.2005 bestanden Forderungen in Höhe von TEUR 7.917,6 (31.12.2004 TEUR 6.018,1) und Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 784,1 (Anzahlungen: 31.12.2004 TEUR 0,0). Von der Mithril ist der Q-Cells AG zur Zwischenfinanzierung auf Basis mündlicher Vereinbarungen im Geschäftsjahr 2004 ein Darlehen in Höhe von TEUR 500,0 gewährt worden, welches mit 6,25 % p. a. verzinst und zum 1. April 2004 in voller Höhe mit einer zum 31. Dezember 2003 bestehenden Forderung auf Einzahlungen in die Kapitalrücklage verrechnet wurde. F-93



Die Energy Valley hatte der Q-Cells AG im Geschäftsjahr 2004 ihren größten Siliziumliefervertrag (Gesamtumfang rund EUR 35 Mio), vermittelt. Der Liefervertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2008 sowie sonstige fest vereinbarte Konditionen und sichert die Rohstoffbeschaffung für die weitere Expansion der Q-Cells AG ab. Anfang 2005 wurden weitere kurzfristige Liefermengen desselben Lieferanten (Gesamtumfang rund EUR 1,5 Mio) vermittelt. Zum 30.06.2005 sind mit diesen beschaffungsseitigen Lieferverträgen korrespondierende absatzseitige Lieferverträge über Photovoltaik-Zellen bzw. -Module an die Energy Valley bzw. eine Tochtergesellschaft der Energy Valley (Solarsquare AG) in Verhandlung gewesen, die zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen worden sind. In diesem Zusammenhang ist die Q-Cells AG gegenüber der Energy Valley bzw. der Tochtergesellschaft der Energy Valley bestimmte vertragliche Verpflichtungen in Bezug auf die aus diesen Siliziummengen hergestellten Zellen eingegangen: ‰ Die Q-Cells AG hat sich verpflichtet, aus einem Teil der von ihr aus dem Silizium hergestellten Photovoltaik-Zellen Photovoltaik-Module fertigen zu lassen und diese zu bestimmten Festpreisen an die Tochtergesellschaft der Energy Valley zu liefern. Der Liefervertrag hat einen Gesamtumfang von ca. EUR 89 Mio. Die Liefermengen und die Lieferzeitpunkte erfolgen dabei zeitlich korrespondierend mit und in Abhängigkeit von den Siliziumlieferungen; der Siliziumliefervertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2008. ‰ In Bezug auf den verbleibenden (deutlich überwiegenden) Anteil der aus dem Silizium von der Q-Cells AG hergestellten Zellen, werden die Q-Cells AG und die Tochtergesellschaft der Energy Valley einen Liefervertrag bezüglich dieser Zellen zu bestimmten Festpreisen abschließen, wobei die Energy Valley für die Zahlungsverpflichtungen ihrer Tochtergesellschaft aus diesem Liefervertrag gegenüber der Q-Cells AG bis zu maximal EUR 10 Mio. bürgt. Die Liefermengen und die Lieferzeitpunkte erfolgen dabei zeitlich korrespondierend mit und in Abhängigkeit von den Siliziumlieferungen, zudem sind Festpreise vereinbart. Der Liefervertrag hat einen Gesamtumfang von ca. EUR 153 Mio. Weiterhin hat die Q-Cells AG das exklusive Recht, diese Zellen bis Mitte Oktober 2005 (auch auf Grundlage von langfristigen Absatzverträgen) an eigene Kunden zu vermarkten. Für die Vermarktung erhält die Q-Cells AG von der Solarsquare AG eine variable Kommissionsvergütung. ‰ Im Zusammenhang mit diesen Abreden hat die Q-Cells AG der Tochtergesellschaft der Energy Valley ein Darlehen in Höhe von EUR 5 Mio. zugesagt, für welches die Energy Valley bürgt. Es ist vorgesehen, dass die Rückzahlung des Darlehens vornehmlich durch Verrechnung derjenigen Beträge erfolgt, die die Q-Cells AG aus der oben beschriebenen Vereinbarung an Solarsquare AG zu leisten hat. Dienstleistungen eines Unternehmens einer einem Vorstandsmitglied nahe stehenden Person Es bestehen Geschäftsbeziehungen über Dienstleistungen mit einem Unternehmen, dass einer einem Vorstandsmitglied der Gesellschaft nahe stehenden natürlichen Person gehört. Die Ausgaben der Gesellschaft betrugen im ersten Halbjahr 2005 TEUR 411,1 (1. Halbjahr 2004 TEUR 525,8). Zum 30.06.2005 bestanden keine (31.12.2004 TEUR 5,2) ausstehenden Forderungen aus diesem Geschäftsverhältnis gegen die Gesellschaft. Das betroffene Vorstandsmitglied nahm an den Vertragsverhandlungen nicht teil und die vertraglichen Bedingungen entsprechen denjenigen mit unabhängigen Dritten. Rechtsberatung Kanzlei van Aubel Dr. Thomas van Aubel ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Q-Cells AG. Dr. Thomas van Aubel und ihm nahe stehende Personen sind über die TVVG GmbH, Berlin, die capitalnetworks.de GmbH, Berlin, und die Pluto 2001 GmbH, Berlin, Aktionäre der Q-Cells AG. Er berät die Q-Cells AG in rechtlichen Angelegenheiten, bis 31.12.2004 als Partner der Rechtsanwaltskanzlei Bezzenberger, seit 01.01.2005 als Partner der Rechtsanwaltskanzlei van Aubel Rechtsanwälte. F-94



Zum 30.06.2005 bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 156,9 (31.12.2004 TEUR 0,0). Vom 01.01.2005 bis 30.06.2005 sind Beratungskosten gegenüber der Kanzlei van Aubel Rechtsanwälte in Höhe von TEUR 239,2 (1. Halbjahr 2004 TEUR 48,0) angefallen. 6.6.4 Sonstiges IBG Beteiligungsgesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg („IBG“), ist Aktionärin der Q-Cells AG. Der Geschäftsführer der IBG ist Dr. Dinnies-Johannes von der Osten, der gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied der Q-Cells AG ist. Die IBG hat mit der Q-Cells AG einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft) abgeschlossen. Zu weiteren Erläuterungen siehe Abschnitt 3.11 des Anhangs. Die Gesamtvergütung im 1. Halbjahr 2005 aus dem Teilgewinnabführungsvertrag betrug TEUR 201,0 (1. Halbjahr 2004 TEUR 201,0). Garantien/Bürgschaften von Organmitgliedern zu Gunsten der Gesellschaft Die Vorstände der Q-Cells AG, Herr C. Anton Milner und Herr Reiner Lemoine, halten ebenfalls Anteile an der Q-Cells AG. Herr Lemoine ist Aktionär und Mitglied des Aufsichtsrates der Solon AG. Die Vorstandsmitglieder C. Anton Milner und Reiner Lemoine haben gegenüber zwei kreditgebenden Banken jeweils selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaften zu Gunsten der Q-Cells AG in Höhe von jeweils insgesamt TEUR 300 übernommen. Weiterhin haben C. Anton Milner und Reiner Lemoine gegenüber der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH („MBG“) und Reiner Lemoine zusammen mit zwei anderen Gründern gegenüber der IBG Garantien in Bezug auf die Rückzahlung stiller Einlagen und sonstiger Zahlungen übernommen (siehe Abschnitt 3.11). 6.7 Organbezüge Die Mitglieder des Vorstandes erhielten im ersten Halbjahr 2005 Bezüge in Höhe von TEUR 764,6, davon fixe Bestandteile TEUR 296,9, variable Bestandteile in Höhe von TEUR 420,8 sowie TEUR 46,9 für 1.336 in 2004 gewährte Aktienoptionen. Die Bezüge des Aufsichtsrates betrugen für das erste Halbjahr 2005 TEUR 36,0. 6.8 Mitglieder der Geschäftsorgane Dem Vorstand gehören in der Zwischenberichtsperiode an: ‰ C. Anton Milner, Vorstandssprecher, CEO ‰ Reiner Lemoine, CTO ‰ Thomas Schmidt, COO ‰ Dr. Hartmut Schüning, CFO Zu den Mitgliedern des Aufsichtsrates waren in der Zwischenberichtsperiode bestellt: ‰ Dr. Thomas van Aubel (Aufsichtsratsvorsitzender), Rechtsanwalt (Van Aubel Rechtsanwälte) ‰ Dr. Dinnies-Johannes von der Osten (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), Geschäftsführer IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH ‰ Marcel Brenninkmeijer, Verwaltungspräsident und Delegierter des Verwaltungsrates der Good Energies AG, Mitglied der Geschäftsführung der Good Energies Investment B.V. ‰ Dr. Christian Reitberger, Partner APAX Partners Beteiligungsberatung GmbH ‰ Immo Ströher, Unternehmer und Investor im Bereich Erneuerbare Energien F-95



6.9 Freigabe zur Veröffentlichung Der Vorstand der Q-Cells AG hat den vorliegenden IFRS-Zwischenabschluss am 17.08.2005 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat und die Aktionäre freigegeben. Thalheim, den 17.08.2005 Der Vorstand der Q-Cells AG C. Anton Milner CEO



Reiner Lemoine CTO



Thomas Schmidt COO
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Dr. Hartmut Schüning CFO



FREIWILLIGE, UNGEPRÜFTE ZAHLENANGABEN (IFRS) ZUM 31. MÄRZ 2005 Die nachfolgend dargestellten Zahlenangaben zum 31. März 2005 sind nicht Gegenstand eines im Einklang mit IAS 34 erstellten Quartalsabschlusses. Ein solcher wurde auch nicht veröffentlicht. Es handelt sich daher um rein freiwillige, ungeprüfte Zahlenangaben.
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FREIWILLIGE, UNGEPRÜFTE ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE PERIODE VOM 1. JANUAR 2005 BIS ZUM 31. MÄRZ 2005 1. Umsatzerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen . . . 3. Andere aktivierte Eigenleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sonstige betriebliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Aufwendungen für bezogene Leistungen . . . . . . . . . . . . 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . c) Aufwand aus Aktienoptionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . 9. Sonstige Steuern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . 11. Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . 13. Auf Grund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Ergebnis vor Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag . . . . . . . . . . 16. Periodenüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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01.01–31.03.2005 TEUR



01.01.–31.03.2004 TEUR



52.767,5 703,5 213,6 1.190,1



21.353,9 213,6 45,0 705,9



34.403,9 235,9



14.403,2 35,0



4.055,5



1.572,5



686,8 101,3 2.056,9 2.827,0 2,1 10.505,3 2,8 608,0



292,5 50,5 922,5 1.158,9 0,5 3.882,8 0,0 277,6



43,0 9.857,1 3.133,4 6.723,7



43,0 3.562,2 1.055,6 2.506,6



FREIWILLIGE, UNGEPRÜFTE ANGABEN ZUR BILANZ ZUM 31. MÄRZ 2005 31.03.2005 TEUR



31.03.2004 TEUR



Aktiva A. I. II. III.



Langfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



87.579,8 31.437,8 590,3 235,6 82.740,7 31.196,6 4.248,8 5,6



B. I. II. III. IV.



Kurzfristige Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forderungen aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Forderungen und Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . Liquide Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



52.726,6 33.963,3 16.856,6 14.311,5 23.282,0 13.663,5 9.385,8 5.973,7 3.202,2 14,6



Bilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.306,4 65.401,1 Passiva A. I. II. III.



Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilanzgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



41.960,2 17.888,9 10.085,7 96,9 12.514,2 13.545,9 19.360,3 4.246,0



B.



Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



24.297,8 13.477,5



C. I. II. III. IV. V.



Langfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genussrechtskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stille Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langfristige Finanzverbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige langfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latente Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.333,0 14.428,6 4.092,0 7.550,0 4.509,3 753,1



D. I. II. III. IV. V.



Kurzfristige Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . Steuerschulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



42.715,3 24.074,2 7.552,9 12.173,9 20.902,2 7.836,0 7.981,3 1.189,2 4.491,0 1.255,8 1.788,0 1.619,2



9.960,6 0,0 4.092,0 5.359,7 53,6 455,2



Bilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.306,4 65.401,1
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FREIWILLIGE, UNGEPRÜFTE ANGABEN ZUR KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DIE PERIODE VOM 1. JANUAR 2005 BIS ZUM 31. MÄRZ 2005 01.01.—31.03.2005 TEUR



Periodenüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ertragsteueraufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen . . . . . Veränderung der Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen . . . . . . . . Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung der sonstigen Schulden . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete (i.Vj. abgeflossene) Zahlungsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



01.01.—31.03.2004 TEUR



6.723,7 3.133,4 2.056,9



2.506,6 1.055,6 922,5



101,3 - 926,8 700,0 80,7



50,5 - 481,8 - 180,6 0,0



- 8.002,1 7.960,4 - 2,8 608,0



- 8.826,4 - 1.389,5 0,0 277,6



12.432,7



- 6.065,5



Gezahlte Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erhaltene Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gezahlte Ertragsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelzufluss (i.Vj. -abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



- 331,6 63,2 - 595,9



- 274,4 0,0 0,0



11.568,4



- 6.339,9



Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen . . . . . . . Auszahlungen für Erwerb von Beteiligungen . . . . . . . . . . Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen . . . . . . . . Einzahlungen aus Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . .



- 122,1 - 14.891,3 - 3.218,4 379,0 3.546,0 - 14.306,8



- 50,4 - 4.008,5 0,0 0,0 877,4 - 3.181,5



2.609,2 1.500,0 - 330,0 - 679,4



5.500,0 2.051,8 0,0 - 345,2



313,6 3.413,4



924,5 8.131,1



675,0 2.527,2 3.202,2



- 1.390,3 1.404,9 14,6



Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen . . . . . . . . . . Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten . . . . . . . . Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten . . . . . . . . . . Auszahlungen für Finance Lease . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung der Kontokorrentkredite und Zwischenfinanzierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit . . . . . . . . . . . . . Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzmittelfonds am Anfang der Periode . . . . . . . . . . . Finanzmittelfonds am Ende der Periode . . . . . . . . . . . . .
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JAHRESABSCHLÜSSE (HGB)
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DREIJAHRESÜBERSICHT (HGB): GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2004, 2003 UND 2002 2004 T€



2003 T€



2002 T€



Umsatzerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.697,0 48.752,3 17.292,6 Verminderung (i.Vj. Erhöhung) des Bestandes an fertigen Erzeugnissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.186,3 4.792,8 2.109,9 Andere aktivierte Eigenleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,3 24,1 61,2 Sonstige betriebliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.921,3 2.883,7 2.209,9 Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren . . . . . . . . . 85.179,4 37.709,6 13.870,2 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen . . . . . . . . 1.010,3 249,8 373,4 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.046,0 4.518,5 2.002,8 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung . . . . . . . . . 1.890,0 867,8 309,6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . 4.804,1 4.311,6 2.830,6 Sonstige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.806,9 3.680,8 1.432,3 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 2,3 3,8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,7 183,9 1,1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.256,1 972,0 783,5 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit . . . . . . . . . . . 17.745,2 4.329,0 76,1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aufgrund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



5.627,7 26,4



75,0 1,3



0,0 1,9



172,1



172,1



0,0



Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



11.919,0



4.080,6



74,2
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DREIJAHRESÜBERSICHT (HGB): BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2004, 2003 UND 2002 2004 T€



2003 T€



2002 T€



Aktiva Anlagevermögen



58.796,9 25.329,1 14.835,1



Immaterielle Vermögensgegenstände . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten . . . . . Technische Anlagen und Maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . . Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau . . . . . . . . . . . Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



247,0



93,3



419,1



57.519,5 25.230,3 14.316,0 7.835,4 5.623,7 2.289,6 28.757,1 15.445,7 8.248,1 1.628,5 1.015,2 163,8 19.298,5 3.145,7 3.614,5 1.030,4



5,5



100,0



Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



45.095,0 21.767,7



8.663,3



Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fertige Erzeugnisse und Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geleistete Anzahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



14.629,5 12.655,0 5.800,6 4.347,5 5.916,0 8.156,0 2.912,9 151,5



3.920,8 1.440,2 2.309,5 171,0



Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände . . . . . . . Forderungen aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Vermögensgegenstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



27.938,3 17.208,0



7.707,8 5.827,5



4.718,4 2.920,0



21,0 10.709,3



0,0 1.880,3



0,0 1.798,5



Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten . . . . . . .



2.527,2



1.404,9



24,0



Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.765,5



107,6



32,1



Bilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.657,4 47.204,4 23.530,5 Passiva Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewinnvortrag/Verlustvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



35.785,1 11.749,4 10.085,7 89,7 12.107,8 8.502,6 1.672,6 - 923,5 11.919,0 4.080,6



1.158,7 76,3 2.005,9 - 997,7 74,2



0,0



0,0



1.509,3



Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



17.240,4



5.288,2



3.095,9



Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuerrückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



9.794,9 5.768,0 4.026,9



1.763,0 75,0 1.688,0



509,5 0,0 509,5



Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stille Beteiligungen / Genussrechtskapital . . . . . . . . . . . . . . Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . . . . . . . . . . Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . Sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



42.832,3 28.403,8 17.257,1 19.092,0 4.092,0 0,0 14.140,5 14.902,6 9.207,3 8.664,7 7.537,3 3.851,7 935,1 1.871,9 4.198,1 4,7



0,0



0,0



Bilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.657,4 47.204,4 23.530,5
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JAHRESABSCHLUSS 2004 (HGB)
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2004 2004 TEUR



2003 TEUR



1. Umsatzerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.697,0 48.752,3 2. Verminderung (i.Vj. Erhöhung) des Bestandes an fertigen Erzeugnissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.186,3 4.792,8 3. Andere aktivierte Eigenleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,3 24,1 4. Sonstige betriebliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.921,3 2.883,7 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.179,4 37.709,6 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.010,3 249,8 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.046,0 4.518,5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung TEUR 116,5 (i.Vj. TEUR 16,5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.890,0 867,8 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.804,1 4.311,6 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.806,9 3.680,8 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 2,3 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,7 183,9 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.256,1 972,0 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . 17.745,2 4.329,0 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.627,7 75,0 14. Sonstige Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,4 1,3 15. Aufgrund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,1 172,1 16. Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.919,0 4.080,6
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BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2004 31.12.2004 TEUR



31.12.2003 TEUR



58.796,9 247,0



25.329,1 93,3



247,0 57.519,5 7.835,4 28.757,1 1.628,5 19.298,5 1.030,4 1.030,4 45.095,0 14.629,5 5.800,6 5.916,0 2.912,9 27.938,3 17.208,0



93,3 25.230,3 5.623,7 15.445,7 1.015,2 3.145,7 5,5 5,5 21.767,7 12.655,0 4.347,5 8.156,0 151,5 7.707,8 5.827,5



21,0 10.709,3 2.527,2 1.765,5 105.657,4



0,0 1.880,3 1.404,9 107,6 47.204,4



35.785,1 10.085,7



11.749,4 89,7



12.107,8 1.672,6 11.919,0 17.240,4 9.794,9 5.768,0 4.026,9 42.832,3 15.000,0 4.092,0 14.140,5 8.664,7 935,1



8.502,6 - 923,5 4.080,6 5.288,2 1.763,0 75,0 1.688,0 28.403,8 0,0 4.092,0 14.902,6 7.537,3 1.871,9



4,7 105.657,4



0,0 47.204,4



Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen Beteiligungen B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. Fertige Erzeugnisse und Waren 3. Geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital Bedingtes Kapital TEUR 818,8 (i.Vj. TEUR 0,0) II. Kapitalrücklage III. Gewinnvortrag (i.Vj. Verlustvortrag) IV. Jahresüberschuss B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen C. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen D. Verbindlichkeiten 1. Genussrechtskapital 2. Stille Beteiligungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern: TEUR 228,8 (i.Vj. TEUR 58,7) – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 337,0 (i.Vj. TEUR 146,1) E. Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme
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ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2004 1. Allgemeine Erläuterungen Der Jahresabschluss zum 31.12.2004 der Q-Cells AG ist nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt worden. Dabei wurde für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren angewendet.



2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 2.1. Anlagevermögen und Sonderposten für Investitionszuwendungen Die ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen (i.Vj.), bewertet. Die Herstellungskosten beinhalten Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten. Die Investitionen in technische Anlagen und Maschinen, die vor dem 31.12.2003 angeschafft worden sind, wurden degressiv mit 20,0 % des Buchwertes abgeschrieben. Die Investitionen in technische Anlagen und Maschinen, deren Anschaffung nach dem 01.01.2004 erfolgte (Linie 3), wurden wie die übrigen Vermögensgegenstände nach der linearen Methode abgeschrieben. Des Weiteren erfolgte am 01.01.2004 ein Wechsel zur linearen Abschreibungsmethode mit Schichtfaktor (80 Monate) bei den technischen Anlagen und Maschinen der Linie 2. Diese wurden bisher degressiv (zehn Jahre) abgeschrieben. Die Änderung erfolgte im Hinblick auf eine Anpassung an internationale Rechnungslegungsvorschriften und hat eine positive Ergebniswirkung von TEUR 160,0. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis einschließlich EUR 410,00 werden im Jahr des Zuganges voll abgeschrieben. Investitionszuschüsse und ab 2004 erstmalig auch Investitionszulagen zum Anlagevermögen werden in einem passivisch gebildeten Sonderposten erfasst. In den Vorjahren wurden die Investitionszulagen jeweils ergebniswirksam vereinnahmt. Auch diese Änderung wurde im Hinblick auf eine Anpassung an internationale Rechnungslegungsvorschriften vorgenommen und hat ein um TEUR 2.536,7 verringertes Ergebnis zur Folge. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungsdauer der geförderten Anlagen. Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert waren nicht erforderlich. 2.2. Umlaufvermögen Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet, das Niederstwertprinzip wird beachtet. Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten beinhalten Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens. Verwertungsrisiken wird durch Wertabschläge Rechnung getragen. Die Waren sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet, das Niederstwertprinzip wird beachtet. F-107



Geleistete Anzahlungen sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten erfasst, wobei erkennbaren Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen worden ist. Das allgemeine Kreditrisiko, Bearbeitungskosten und Zinsen sind durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von ca. 1,0 % auf den um die Umsatzsteuer gekürzten, zum Bilanzstichtag noch offenen Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen berücksichtigt. Die Investitionszulage für 2004 wurde erstmals als Forderung im Jahr des Entstehens aktiviert. Grundlage ist der Investitionszulagenantrag, der vor Bilanzerstellung beim Finanzamt eingereicht wurde. Die erfolgsneutrale Einstellung der Forderung erfolgte in Höhe des erwarteten Betrages. Forderungen in Fremdwährung wurden grundsätzlich mit dem am Tag des Geschäftsvorfalles geltenden Kurs (Devisenmittelkurs) bewertet. Soweit der Kurs am Bilanzstichtag zu einer niedrigeren Bewertung führt, wird die Forderung mit diesem Kurs bewertet. Liquide Mittel sind zu ihrem Nennwert angesetzt. 2.3. Rechnungsabgrenzungsposten Die Rechnungsabgrenzung betrifft Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Tag darstellen. 2.4. Rückstellungen Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie den erkennbaren Verpflichtungen und Risiken Rechnung tragen. 2.5. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden grundsätzlich zum Anschaffungskurs oder zum Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Die Verbindlichkeiten aus Genussrechtskapital werden auf Grund ihres Charakters (Nachrangigkeit, Laufzeit von sieben Jahren) zur Verbesserung des Einblickes in die Vermögens- und Finanzlage zum 31.12.2004 in einem gesonderten Posten in den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Verbindlichkeiten aus Einlagen stiller Gesellschafter, die als Teilgewinnabführungsverträge im Handelsregister eingetragen sind und im Vorjahr unter dem Posten Sonstige Verbindlichkeiten i. H. v. TEUR 4.092,0 ausgewiesen waren, werden auf Grund ihres Charakters (Nachrangigkeit, Laufzeit zehn Jahre) zur Verbesserung des Einblickes in die Vermögens- und Finanzlage zum 31.12.2004 erstmalig in einem gesonderten Posten in den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Vorjahresbeträge sind gemäß § 265 Abs. 2 HGB angepasst worden.



3. Erläuterungen zur Bilanz Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang dargestellt. 3.1. Finanzanlagen Zum Bilanzstichtag bestanden Beteiligungsverhältnis besteht:



folgende



Anteile



F-108



an



Unternehmen,



mit



denen



ein



Gezeichnetes Kapital TEUR



Anteil am Gesellschaftskapital %



25,0 118,0



100,00 21,19



Topas 107.VV GmbH, Berlin (Umfirmierung 11. Februar 2005 in EverQ GmbH) . . . . . . . . . . . CSG Solar AG, Thalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Eigenkapital TEUR



Ergebnis des Geschäftsjahres 2004 TEUR



6,1 - 18,9 958,8 - 1.798,4



Die Topas 107. VV GmbH, Berlin, wurde im Zusammenhang mit der Begründung eines Joint Ventures mit der Evergreen Solar, Inc. Anfang 2005 in EverQ GmbH umfirmiert. Entsprechend dem Joint Venture Agreement hält Q-Cells an der EverQ GmbH seit Anfang 2005 noch 24,9 %, Evergreen Solar, Inc. 75,1 %. Die Anteile werden daher zum 31.12.2004 im Posten „Beteiligungen“ ausgewiesen. Darüber hinaus bestand zum Bilanzstichtag eine Beteiligung an der ChemiePark-Institut GmbH, Bitterfeld, mit einem Anteil in Höhe von 6,1 % am Gesellschafterkapital, die dem Geschäftsbetrieb der Q-Cells AG durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu diesem Unternehmen dient. 3.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände resultieren überwiegend aus Beteiligungsverträgen mit einem Investor (TEUR 2.609,2 wurden vertragsgemäß im Januar 2005 eingezahlt) sowie Forderungen auf Investitionszuschüsse (TEUR 715,0) und Forderungen auf Investitionszulagen in Höhe von TEUR 6.463,0 zur Durchführung der in 2004 getätigten und bezahlten Sachanlageinvestitionen. Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen sonstige Forderungen in Höhe von TEUR 21,0. 3.3. Rechnungsabgrenzungsposten Die aktive Rechnungsabgrenzung in Höhe von TEUR 1.765,5 enthält im Wesentlichen eine zum Stichtag fällige Leasingsonderzahlung in Höhe von TEUR 1.462,7. 3.4. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 10.085,7 und ist eingeteilt in 10.085.684 Stück vinkulierte Namensaktien. Der Vorstand ist auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.08.2000 ermächtigt gewesen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.07.2005 durch Ausgabe neuer vinkulierter, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu TEUR 37,5 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Dabei ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung festzulegen. Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals hat der Vorstand mit Beschluss vom 16.01.2004 das Grundkapital von TEUR 89,7 um TEUR 1,9 auf TEUR 91,6 zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Einzahlungen in die Kapitalrücklage wurden in Höhe von TEUR 998,4 geleistet. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2004 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister ist am 26.02.2004 erfolgt. F-109



Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals hat der Vorstand weiterhin mit Beschluss vom 17.02.2004 das Grundkapital von TEUR 91,6 um TEUR 5,3 auf TEUR 96,9 zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Einzahlungen in die Kapitalrücklage wurden in Höhe von TEUR 3.994,4 geleistet. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2004 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister ist am 16.03.2004 erfolgt. Schließlich hat der Vorstand unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Beschluss vom 24.05.2004 das Grundkapital von TEUR 96,9 um TEUR 12,7 auf TEUR 109,6 zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Einzahlungen in die Kapitalrücklage wurden in Höhe von TEUR 7.104,0 vereinbart und bis zum Stichtag in Höhe von TEUR 4.494,8 geleistet. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2004 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister ist am 05.08.2004 erfolgt. In der Hauptversammlung vom 23.08.2004 wurde das bestehende genehmigte Kapital aufgehoben und neues genehmigtes Kapital wie folgt beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.07.2009 durch Ausgabe neuer vinkulierter, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu TEUR 5.042,8 zu erhöhen. Dabei ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung festzulegen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 08.09.2004. Zum Bilanzstichtag beträgt das genehmigte Kapital TEUR 5.042,8. 3.5. Ergebnisverwendung des Vorjahres/Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln Weiterhin beschloss die Hauptversammlung am 23.08.2004, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2003 in Höhe von TEUR 3.157,1 einen Betrag in Höhe von TEUR 1.484,5 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und den verbleibenden Gewinn in Höhe von TEUR 1.672,6 auf neue Rechnung vorzutragen. Darüber hinaus wurde in der Hauptversammlung vom 23.08.2004 eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in Höhe von TEUR 9.976,1 durch Umwandlung eines Teilbetrages in Höhe von TEUR 8.491,6 aus der Kapitalrücklage sowie durch Umwandlung der im Rahmen der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2003 gebildeten anderen Gewinnrücklagen von TEUR 1.484,5 ins gezeichnete Kapital beschlossen. Dementsprechend erhöhte sich das gezeichnete Kapital auf TEUR 10.085,7. Die Kapitalerhöhung wurde durchgeführt durch Ausgabe von 9.976.057 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, die an Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis eine alte Aktie zu 91 neuen Aktien ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind vom Beginn des Geschäftsjahres 2004 an gewinnbezugsberechtigt. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 08.09.2004. 3.6. Bedingtes Kapital/Aktienoptionsprogramm Auf Beschluss der Hauptversammlung am 23.08.2004 wurde eine bedingte Kapitalerhöhung des Grundkapitals um bis zu TEUR 818,8 durch Ausgabe von bis zu 818.800 auf den Namen lautende vinkulierte Stückaktien durchgeführt. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Einlösung von Bezugsrechten, deren Ausgabe von der Hauptversammlung am 29.12.2003 beschlossen wurde (Beschlussfassung über die Ausgabe von bis zu 8.900 Bezugsrechten). Das bedingte Kapital beträgt auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.08.2004 nunmehr TEUR 818,8. Bis zum 31.12.2004 waren 6.424 (davon 89 in 2004 gekündigt) Mitarbeiteroptionen ausgegeben. Auf Grund der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 2004 im Verhältnis von 91 neuen Aktien zu je einer alten Aktie hat sich die Anzahl der Aktien, die auf Grund einer Option erworben werden kann, in dem gleichen Verhältnis erhöht. F-110



3.7. Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage hat sich im Berichtszeitraum (siehe Abschnitte 3.4. und 3.5.) wie folgt entwickelt (Angabe in TEUR): Stand 01.01.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.502,6 Zuführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.096,8 Abgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.491,6 Stand 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.107,8 3.8. Bilanzgewinn Der Bilanzgewinn ergibt sich wie folgt:



Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewinnvortrag (Verlustvortrag) aus dem Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilanzgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.12.2004 TEUR



31.12.2003 TEUR



11.919,0 1.672,6 13.591,6



4.080,6 - 923,5 3.157,1



In der Hauptversammlung vom 23.08.2004 wurde bezüglich der Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2003 beschlossen, von dem zum 31.12.2003 ausgewiesenen Bilanzgewinn von TEUR 3.157,1 TEUR 1.484,5 in die Gewinnrücklagen einzustellen (im Rahmen der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in 2004 in gezeichnetes Kapital umgewandelt) und TEUR 1.672,6 auf neue Rechnung vorzutragen. 3.9. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen Gemäß dem Programm Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ werden mit Zuwendungsbescheid (Bescheid I) vom 05.07.2000 Investitionen in Gebäude und bewegliches Sachanlagevermögen in einer Gesamthöhe von TEUR 11.274,0 mit 24,67 %, entspricht TEUR 2.781,3, bezuschusst. Mit Zuwendungsbescheid (Bescheid II) vom 12.03.2002 sowie letztem Änderungsbescheid vom 13.06.2003 werden Investitionen in Gebäude und Sachanlagevermögen in einer Gesamthöhe von TEUR 17.659,0 mit 24,82 %, entspricht TEUR 4.382,8, bezuschusst. Als Bemessungsgrundlage für den Zuwendungsbescheid (Bescheid III) vom 08.10.2003 sowie Änderungsbescheid vom 26.08.2004 werden Investitionen in Gebäude und Sachanlagen für die Produktionslinie III in einer Gesamthöhe von TEUR 12.500,0 angesetzt. Der bewilligte Zuschuss beträgt TEUR 3.168,6 und entspricht somit einem Fördersatz von 25,35 %. Weiterhin werden mit dem Zuwendungsbescheid (Bescheid IV) vom 02.11.2004 Investitionen in Gebäude und Sachanlagevermögen für die Produktionslinie IV in einer Gesamthöhe von TEUR 49.800,0 mit TEUR 10.786,6 bezuschusst. Dies entspricht einem Fördersatz von 21,66 %. Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse: in TEUR



Bescheid I



Bescheid II



Bescheid III



Bescheid IV



Gesamt



Stand 01.01.2004 . . . . . . . . . . . . . . . 1.580,0 Zugang in 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,4 Auflösung in 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . 222,1 Stand 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . 1.474,3



3.707,8 76,1 675,6 3.108,3



0,4 3.143,2 199,2 2.944,4



0,0 713,7 0,0 713,7



5.288,2 4.049,4 1.096,9 8.240,7



Mit dem Datum 30.06.2004 erging der Bescheid in Höhe von TEUR 3.324,2 über die Investitionszulage für das Kalenderjahr 2003. Der Zulagensatz in Höhe von 12,5 % bezieht F-111



sich auf die Bemessungsgrundlage von TEUR 2.924,1. Des Weiteren werden mit dem Zulagensatz von 25,0 % Investitionen in Höhe von TEUR 11.834,6 gefördert. Die Investitionszuschüsse, bis auf das Investitionsvorhaben in die Fertigungslinie 1, und die Investitionszulagen stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, wobei die Gesellschaft bisher keine Risiken für etwaige Rückzahlungen identifiziert hat. Die Investitionszulage für 2004 wurde in Höhe des erwarteten Betrages erfasst. Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Sonderpostens für Investitionszulagen: in TEUR



Stand 01.01.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zugang in 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auflösung in 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stand 31.12.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Zulage 2003



Zulage 2004



Gesamt



0,0 3.324,2 787,5 2.536,7



0,0 6.463,0 0,0 6.463,0



0,0 9.787,2 787,5 8.999,7



Das reduzierte Ergebnis des erstmaligen Ausweises der Investitionszulagen in einem passivischen Posten beträgt damit TEUR 2.536,7. 3.10. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen wurden für folgende Verpflichtungen gebildet: in TEUR



Personalbezogene Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produkt-/Produktionsbezogene Rückstellungen . . . . . . . . . . Sonstige Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.12.2004



31.12.2003



Veränderung



1.905,0 1.452,1 669,8 4.026,9



902,9 223,5 561,6 1.688,0



+1.002,1 +1.228,6 +108,2 +2.338,9



Die Rückstellungen für den Personalbereich betreffen im Wesentlichen Tantiemen in Höhe von TEUR 1.177,1. Die Rückstellungen für den Produktionsbereich resultieren im Wesentlichen aus Gewährleistungsrückstellungen in Höhe von TEUR 1.242,7. 3.11. Verbindlichkeiten Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus nachstehender Übersicht (die Zahlen des Vorjahres sind in Klammern angegeben): in TEUR



Genussrechtskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stille Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Gesamtbetrag



15.000,0 (0,0) 4.092,0 (4.092,0)



bis 1 Jahr



0,0 (0,0) 0,0 (0,0)



1 bis 5 Jahre



0,0 15.000,0 (0,0) (0,0) 0,0 4.092,0 (0,0) (4.092,0)



14.140,5 6.139,6 8.000,9 (14.902,6) (10.081,0) (4.821,6)



Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



> 5 Jahre



0,0 (0,0)



8.664,7 8.137,7 527,0 0,0 (7.537,3) (7.456,0) (81,3) (0,0) Sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . 935,1 935,1 0,0 0,0 (1.871,9) (1.871,9) (0,0) (0,0) Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.832,3 15.212,4 8.527,9 19.092,0 (28.403,8) (19.408,9) (4.902,9) (4.092,0) F-112



Genussrechtskapital Die Hauptversammlung beschloss am 24.11.2004 die Ausgabe eines Genussrechtes im Nennwert von TEUR 15.000,0 an PREPS 2004-2 Limited Partnership. Das Genussrecht wurde am 10.12.2004 abzüglich der Transaktionskosten in Höhe von TEUR 600,0 eingezahlt. Das nachrangige Genussrecht hat eine Laufzeit von sieben Jahren und eine feste sowie eine ertragsabhängige Zinskomponente. Stille Beteiligungen Verbindlichkeiten aus Einlagen stiller Gesellschafter, die im Vorjahr unter dem Posten Sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen waren, werden auf Grund ihres Charakters (Nachrangigkeit, Laufzeit zehn Jahre) erstmalig in einem gesonderten Posten in den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Vorjahresbeträge sind gemäß § 265 Abs. 2 HGB angepasst worden. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses bestanden folgende Kreditlinien und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Zinsverbindlichkeiten): ‰ Kontokorrent-Kreditrahmen in Höhe von TEUR 14.400,0 (Inanspruchnahme TEUR 0,0), ‰ zwei Investitionsdarlehen für die Linie 1 über insgesamt TEUR 2.198,6 mit einer Laufzeit von über fünf Jahren; Restschuld TEUR 1.488,6, ‰ ein Investitionsdarlehen für die Linie 2 über insgesamt TEUR 5.000,0 mit einer Laufzeit von fünf Jahren; Restschuld TEUR 3.436,8, ‰ ein Investitionsdarlehen für die Linie 3 über insgesamt TEUR 3.750,0 (Inanspruchnahme TEUR 3.367,3) mit einer Laufzeit von fünf Jahren und ‰ ein Konsortialdarlehen 1 für die Linie 4 in Höhe von TEUR 18.000,0 (Inanspruchnahme TEUR 5.821,3) mit einer Laufzeit von fünf Jahren, ‰ ein Konsortialdarlehen 2 für die Linie 4 in Höhe von TEUR 10.000,0 (Inanspruchnahme TEUR 0,0) zur Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen und -zulagen mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Besichert werden die Kredite durch Grundschulden auf den beiden Betriebsobjekten in Höhe von TEUR 2.198,6, TEUR 6.000,0, TEUR 20.000,0 bzw. TEUR 3.750,0, durch die Sicherungsübereignung der Maschinen und Anlagen Linie 1, 2, 3 und 4, durch die Abtretung der Forderungen mit den Buchstaben A - Z und durch Sicherungsübereignung der Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe sowie der fertigen Erzeugnisse und Waren. Die Ansprüche auf Zahlung von Investitionszuschüssen und –zulagen (vereinbarte Maximalbeträge EUR 9,3 Mio. bzw. EUR 6,6 Mio.) für 2004 und 2005 wurden zur Besicherung der jeweiligen Vorfinanzierung der Investitionen in Linie 4 an die kreditgebenden Banken vollständig abgetreten.



4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:



Produkt



Umsatz 2004 in TEUR



Zellen-Typ



Umsatz 2003 in TEUR



Veränderung in TEUR



Multikristallin . . . . . . . . . . . . . . . Q5 (125x125 mm) 1.656,9 7.030,0 - 5.373,1 Q6 (150x150 mm) 56.392,2 41.460,2 14.932,0 Q6L (156x156 mm) 53.759,1 0,0 53.759,1 Q8 (210x210 mm) 62,3 0,0 62,3 Monokristallin . . . . . . . . . . . . . . . Q6M (150x150 mm) 9.816,7 262,1 9.554,6 Q6ML (156x156 mm) 7.009,8 0,0 7.009,8 Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.697,0 48.752,3 79.944,7 F-113



Umsatzerlöse aus Handel (TEUR 1.678,1; i. Vj. TEUR 2.775,5) sowie sonstige Umsatzerlöse und Erlösschmälerungen (TEUR 802,3; i. Vj. TEUR - 503,0) wurden den einzelnen Produkten und Zellen-Typen zugeordnet; die Vorjahresbeträge sind zur besseren Vergleichbarkeit entsprechend angepasst worden. Die Umsatzerlöse wurden im Inland (74,2 %) und Ausland (25,8 %; davon EU 14,6 %, sonstige Regionen 11,2 %) erzielt. Die Sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt: 2004 in TEUR



Sonstige betriebliche Erträge



2003 in TEUR



Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.096,9 953,9 Auflösung Sonderposten für Investitionszulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787,5 0,0 Personalkostenzuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311,9 247,9 Erträge aus Kursdifferenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,8 88,0 Auflösung Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,5 4,5 Periodenfremde Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,0 27,9 Investitionszulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 1.558,5 Übrige betriebliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,7 3,0 Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.921,3 2.883,7 Den Sonstigen betrieblichen Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten stehen die Abschreibungen der geförderten Anlagegüter gegenüber. Über die Struktur der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen gibt folgende Tabelle Aufschluss: 2004 in TEUR



Sonstige betriebliche Aufwendungen



Reparaturen und Wartung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aufwand für Gewährleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verwaltungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vertriebskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frachtkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kursverluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Übrige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2003 in TEUR



1.914,4 1.087,4 1.592,4 575,9 1.196,1 505,2 621,3 369,2 570,2 261,9 275,8 49,2 2.636,7 832,0 8.806,9 3.680,8



Die Struktur des Zinsergebnisses erläutert folgende Tabelle: 2004 in TEUR



Zinsergebnis



2003 in TEUR



Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,7 183,9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Langfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570,4 234,7 Kurzfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289,6 418,3 Zinsähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396,1 319,1 Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.103,4 - 788,2



5. Sonstige Angaben 5.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Das Bestellobligo für Anlagevermögen per 31.12.2004 betrug TEUR 27.326,5. Es bestehen Abnahmeverpflichtungen gegenüber Lieferanten bezüglich Wafern und Silizium für die Jahre 2005 bis 2010 in Höhe von insgesamt TEUR 997.735,3, davon für das Jahr 2005 in Höhe von TEUR 130.735,3. F-114



Leasingverpflichtungen bestehen für Linie 2a für die Jahre 2005 bis 2009 in Höhe von EUR 6,5 Mio, davon für das Jahr 2005 EUR 1,3 Mio. Zum Bilanzstichtag bestehen mehrere Leasingverträge für PKWs, die über eine Laufzeit von 36 Monaten abgeschlossen wurden. Im Dezember 2004 wurde eine Vereinbarung über eine weitere Finanzierungsrunde der CSG Solar AG, Thalheim, abgeschlossen, in dem sich die Q-Cells AG zur Zahlung weiterer EUR 5,5 Mio im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei der CSG Solar AG in 2005 verpflichtet hat. 5.2. Eventualverbindlichkeiten Haftungsverhältnisse bestehen am Bilanzstichtag nicht. Ein Unternehmer hat gegenüber der Gesellschaft Ansprüche aus einem angeblichen Vertragsabschluss über Zell-Bruch in Höhe von EUR 1,0 Mio geltend gemacht. Aus Sicht der Gesellschaft sind sämtliche Ansprüche unbegründet. Auch gerichtliche Schritte wurden bislang nach Kenntnis der Gesellschaft nicht eingeleitet. Für die Risiken aus weiteren Rechtsstreitigkeiten im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurde nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angemessen Vorsorge getroffen. 5.3. Personal Im Jahresdurchschnitt waren ohne den Vorstand 335 (Vorjahr 149) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 235 in der Produktion und 100 im kaufmännischen Bereich. 5.4. Vorstand Zu Vorständen waren in 2004 bestellt: ‰ C. Anton Milner (Vorstandssprecher, CEO), Dipl. Ingenieur (Chemie) / MBA ‰ Reiner Lemoine (CTO), Dipl. Ingenieur (Luftfahrt) ‰ Thomas Schmidt (COO), Nachrichtentechniker (seit dem 01.04.2004) ‰ Dr. Hartmut Schüning (CFO), Dipl.–Kaufmann, Dr. rer. pol. (seit dem 01.10. 2004) Die Vorstände erhielten in 2004 Bezüge in Höhe von TEUR 964,2, davon fixe Bestandteile TEUR 364,3, variable Bestandteile TEUR 537,2 sowie TEUR 62,7 für 1.336 in 2004 gewährte Aktienoptionen. 5.5. Aufsichtsrat Zu Mitgliedern des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2004 bestellt: ‰ Dr. Thomas van Aubel (Aufsichtsratsvorsitzender), Rechtsanwalt (van Aubel Rechtsanwälte) ‰ Dr. Dinnies-Johannes von der Osten (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), Geschäftsführer IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH ‰ Marcel Brenninkmeijer, Verwaltungspräsident und Delegierter des Verwaltungsrates der Good Energies AG, Mitglied der Geschäftsführung der Good Energies Investment B.V. ‰ Dr. Christian Reitberger (seit 03/2004), Partner APAX Partners Beteiligungsberatung GmbH ‰ Immo Ströher, Unternehmer und Investor im Bereich Erneuerbare Energien F-115



Die Bezüge des Aufsichtsrates betrugen für 2004 TEUR 81,0. 5.6. Vorschlag für die Ergebnisverwendung Gemäß Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat soll der handelsrechtliche Jahresüberschuss des Jahres 2004 zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr vollständig thesauriert werden. Thalheim, den 06.07.2005 Der Vorstand der Q-Cells AG C. Anton Milner



Reiner Lemoine



Thomas Schmidt



Dr. Hartmut Schüning



CEO



CTO



COO



CFO
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Entwicklung des Anlagevermögens nach HGB 01.01.2004-31.12.2004



in TEUR



I. Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte . . . . . . . . . . . . . . . . .



Anschaffungs- und Herstellungskosten



Buchwert 01.01.2004



Zugänge



Abgänge



Umbuchungen



Kumulierte Abschreibungen



Abschreibungen



Abgänge



Buchwert 31.12.2004



647,5



93,3



206,2



0,0



21,4



628,1



74,0



0,0



247,0



5.844,3 21.390,3



5.623,7 15.445,7



615,0 2.289,5



0,0 8,6



1.814,4 15.154,6



438,3 10.068,7



217,6 4.125,8



0,0 1,7



7.835,4 28.757,1
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II. Sachanlagen Grundstücke und Bauten . . . . . . . . . . . . . Technische Anlagen und Maschinen . . . . Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.303,6



1.015,2



877,5



35,5



151,5



668,6



386,7



6,5



1.628,5



3.145,7 31.683,9



3.145,7 25.230,3



33.746,1 37.528,1



451,4 495,5



- 17.141,9 - 21,4



0,0 11.175,6



0,0 4.730,1



0,0 8,2



19.298,5 57.519,5



Summe I. + II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



32.331,4



25.323,6



37.734,2



495,5



0,0



11.803,7



4.804,1



8,2



57.766,5



III. Finanzanlagen Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



5,5



5,5



1.027,4



2,5



0,0



0,0



0,0



0,0



1.030,4



Summe I. + II. + III. . . . . . . . . . . . . . . . .



32.336,9



25.329,1



38.761,6



498,0



0,0



11.803,7



4.804,1



8,2



58.796,9



JAHRESABSCHLUSS 2003 (HGB)
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2003 2003 EUR



1. 2. 3. 4. 5.



2002 EUR



Umsatzerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.752.312,97 17.292.684,54 Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen . . . . . . 4.792.794,78 2.109.968,73 Andere aktivierte Eigenleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.140,89 61.188,03 Sonstige betriebliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.883.745,12 2.209.886,77 Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.709.590,38 13.870.237,81 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen . . . . . . . . . . . 249.761,44 373.393,54 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.518.517,27 2.002.826,47 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung . . . . . . . . . . . 867.798,39 309.633,80 – davon für Altersversorgung EUR 16.499,14 (i.Vj. EUR 1.752,00) 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (i.Vj. sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes) . . . . . . . . . . . . . . . . 4.311.613,08 2.830.590,77 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . 3.680.814,00 1.432.249,66 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.274,99 3.791,98 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . 183.853,24 1.066,98 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 971.968,29 783.522,42 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit . . . . . . . . . . 4.329.059,14 76.132,56 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag . . . . . . . . . . . . . 75.036,01 0,00 14. Sonstige Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.335,31 1.957,52 15. Aufgrund eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.101,77 0,00 16. Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.080.586,05 74.175,04
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BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2003 31.12.2003 EUR



31.12.2002 EUR



Aktiva A. Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.329.137,06 14.835.088,66 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 93.340,00 419.064,00 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.340,00 419.064,00 II. Sachanlagen 25.230.247,06 14.316.024,66 1. Grundstücke und Bauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.623.714,42 2.289.596,27 2. Technische Anlagen und Maschinen . . . . . . . . . . 15.445.703,00 8.248.140,00 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.015.175,00 163.777,00 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau . . . 3.145.654,64 3.614.511,39 III. Finanzanlagen 5.550,00 100.000,00 1. Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.550,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 100.000,00 B. Umlaufvermögen 21.767.727,52 I. Vorräte 12.654.959,67 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe . . . . . . . . . . . . . . 4.347.489,93 2. Fertige Erzeugnisse und Waren . . . . . . . . . . . . . . 8.155.979,81 3. Geleistete Anzahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.489,93 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.707.838,50 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen . . . 5.827.512,52 2. Sonstige Vermögensgegenstände . . . . . . . . . . . . . 1.880.325,98 III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.404.929,35



8.663.297,61 3.920.812,65 1.440.230,80 2.309.537,73 171.044,12 4.718.444,19 2.919.966,86 1.798.477,33 24.040,77



C. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.582,37 32.096,58 Bilanzsumme 47.204.446,95 23.530.482,85 Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Kapitalrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Bilanzgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sonstige Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . – davon aus Steuern: EUR 58.597,23 (i.Vj. EUR 36.443,10) – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 146.122,66 (i.Vj. EUR 79.188,60) – Bilanzsumme
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11.749.305,33 89.697,00 8.502.551,60 3.157.056,73



1.158.711,11 76.357,00 2.005.883,43 - 923.529,32



0,00



1,509.258,17



5.288.237,88 3,095.891,06 1.763.082,16 509.545,93 75.036,00 0,00 1.688.046,16 509.545,93 28.403.821,58 17.257.076,58 14.902.609,64



9.207.257,77



7.537.329,10 5.963.882,84



3.851.682,13 4.198.136,68



47.204.446,95 23.530.482,85



ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2003 I. Allgemeine Erläuterungen Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003 der Q-Cells AG ist nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt worden. Dabei wurde für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren beibehalten.



II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen Die ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Herstellungskosten beinhalten Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten. Die Investitionen in Maschinen und technische Anlagen wurden degressiv mit 20 % des Buchwertes abgeschrieben, die übrigen Vermögensgegenstände wurden nach der linearen Methode abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis einschließlich 410,00 Euro werden im Jahr des Zuganges voll abgeschrieben und im Anlagespiegel als Abgang gezeigt. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden in einem passivisch ausgewiesenen Sonderposten erfasst. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungsdauer der geförderten Anlagen im Verhältnis der auf die betreffenden Anlagen verrechneten Abschreibungen. Investitionszulagen auf nach dem Investitionszulagengesetz förderfähige Investitionen werden im Jahr der Antragstellung vollumfänglich ertragswirksam vereinnahmt. Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Umlaufvermögen Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet; das Niederstwertprinzip wird beachtet. Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten beinhalten Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens. Verwertungsrisiken wird durch Wertabschläge Rechnung getragen. Die Waren sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet; das Niederstwertprinzip wird beachtet. Die Forderungen sind zu Nominalwerten erfasst, wobei erkennbaren Einzelrisiken ggf. durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen ist. Das allgemeine Kreditrisiko, Bearbeitungskosten und Zinsen sind durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf den um die Umsatzsteuer gekürzten, zum Bilanzstichtag noch offenen Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen berücksichtigt. F-121



Forderungen in Fremdwährung wurden grundsätzlich mit dem am Tag des Geschäftsvorfalles geltenden Kurs bewertet. Soweit der Kurs am Bilanzstichtag zu einer niedrigeren Bewertung führt, so wird die Forderung mit diesem Kurs bewertet. Liquide Mittel sind zu ihrem Nennwert angesetzt. Die Rechnungsabgrenzung betrifft Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Tag darstellen. Rückstellungen Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie den erkennbaren Verpflichtungen und Risiken Rechnung tragen. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden grundsätzlich zum Anschaffungskurs oder zum niedrigeren Kurs am Bilanzstichtag bewertet.



III. Erläuterungen zur Bilanz Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang dargestellt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände resultieren überwiegend aus Beteiligungsverträgen mit einem Investor (T Euro 1.000), Umsatzsteuererstattungsansprüchen und noch nicht abziehbarer Vorsteuer (T Euro 546) sowie Forderungen auf Investitionszuschüsse (T Euro 127) aus in 2003 getätigten und bezahlten Sachanlageinvestitionen. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag 89.697,00 Euro und ist eingeteilt in 89.697 Stück vinkulierte Namensaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.07.2005 durch Ausgabe neuer vinkulierter, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 36.143,00 Euro zu erhöhen. Dabei ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung festzulegen. Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals hat der Vorstand mit Beschluss vom 07.11.2002 das Grundkapital von 76.357,00 Euro um 9.339,00 Euro auf 85.696,00 Euro zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je Aktie erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2002 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister ist am 22.01.2003 erfolgt. Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals hat der Vorstand weiterhin mit Beschluss vom 05.09.2003 das Grundkapital von 85.696,00 Euro um 1.334,00 Euro auf 87.030,00 Euro zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je Aktie erhöht. Die neuen Aktien sind ab F-122



dem 01.01.2003 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister ist am 16.12.2003 erfolgt. Schließlich hat der Vorstand unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Beschluss vom 05.11.2003 das Grundkapital von 87.030,00 Euro um 2.667,00 Euro auf 89.697,00 Euro zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je Aktie erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2003 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister ist am 16.12.2003 erfolgt. Zum Bilanzstichtag beträgt das genehmigte Kapital EUR 22.803,00. Auf Beschluss der Hauptversammlung am 29.12.2003 wurde der Vorstand zur Schaffung bedingten Kapitals und zur Satzungsänderung ermächtigt, um im Rahmen eines Stock Option Programms bis zu 8.900 Aktienoptionen an derzeitige und künftige Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstandes auszugeben. Zum 31.12.2003 waren keine Aktienoptionen ausgegeben. Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage (einschließlich der im Vorjahr zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen) hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt (Angabe in T Euro): Stand 31.12.2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.515 Zuführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.988 Stand 31.12.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.503 Bilanzgewinn Der Bilanzgewinn ergibt sich wie folgt: 31.12.2003



31.12.2002



Jahresüberschuss 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.080.586,05 74.175,04 Verlustvortrag aus dem Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 923.529,32 - 997.704,24 Bilanzgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.157.056,73 - 923.529,20 Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen wurden für folgende Verpflichtungen gebildet: In T Euro



31.12.2003



Vorjahr



Veränderung



764 252 214 195 108 69 48 38 1.688



380 0 8 10 52 0 24 35 509



+384 +252 +206 +185 +56 +69 +24 +3 +1.179



Tantieme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unterlassene Instandhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewährleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urlaubsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ausstehende Rechnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prüfungs- und Steuerberatungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aufsichtsratsvergütungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen



Gemäß Programm Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ werden mit Zuwendungsbescheid (Bescheid I) vom 05.07.2000 Investitionen in Gebäude und bewegliches Sachanlagevermögen in einer Gesamthöhe von T Euro 11.274 mit 24,67 % entspricht T Euro 2.781 bezuschusst. F-123



Mit Zuwendungsbescheid (Bescheid II) vom 12.03.2002 werden Investitionen in Gebäude und Sachanlagevermögen in einer Gesamthöhe von T Euro 17.659 mit 25,42 % entspricht T Euro 4.489 bezuschusst. Auf in 2003 getätigte und bezahlte Investitionen wurde für Investitionszuschüsse i. H. v. T Euro 3.146 ein Sonderposten für Investitionszuschüsse gebildet und ratierlich im Verhältnis der auf die geförderten Anlagegüter verrechneten Abschreibungen aufgelöst. Sonderposten für Investitionszuschüsse: In T Euro



Stand 01.01.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zugang in 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auflösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stand 31.12.2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Bescheid I



Bescheid II



Gesamt



1.834 204 458 1.580



1.262 2.942 496 3.708



3.096 3.146 954 5.288



Verbindlichkeiten Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus nachstehender Übersicht (die Zahlen des Vorjahres sind in Klammern angegeben): GesamtBetrag



bis 1 Jahr



1 bis 5 Jahre



mehr als 5 Jahre



Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . . . . . .



14.903 10.082 4.821 0 (9.207) (6.194) (1.824) (1.189) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen . . . . . 7.537 7.456 81 0 (3.852) (3.780) (72) (0) Sonstige Verbindlichkeiten*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.964 1.872 0 4.092 (4.198) (229) (0) (3.969) Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.404 19.410 4.902 4.092 (17.257) (10.203) (1.896) (5.158) *)



Davon aus Steuern: 59 T Euro (Vorjahr: T Euro 36) im Rahmen sozialer Sicherheit: 146 T Euro (Vorjahr: T Euro 79)



Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses bestanden: ‰ ein Kontokorrent-Kreditrahmen in Höhe von T Euro 5.500 (Inanspruchnahme T Euro 3.093 ), ‰ ein Kontokorrent-Kreditrahmen in Höhe von T Euro 1.000 (Inanspruchnahme T Euro 1.183), ‰ ein Zwischenfinanzierungs-Kreditrahmen in Höhe von T Euro 1.482 (Inanspruchnahme T Euro 433) zur Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen und Zulagen für die Erweiterung der Linie I, ‰ ein Zwischenfinanzierungs-Kreditrahmen in Höhe von T Euro 4.000 (Inanspruchnahme T Euro 2.308 ) zur Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen und Zulagen für die Linie II sowie ‰ zwei Investitionsdarlehen für die Linie I über insgesamt T Euro 2.186 mit einer Laufzeit von 5 Jahren, ‰ ein Investitionsdarlehen für die Linie II über insgesamt T Euro 5.000 mit einer Laufzeit von 5 Jahren, ‰ ein Zwischenfinanzierungs-Kreditrahmen in Höhe T Euro 6.250 (Inanspruchnahme T Euro 1.300) zur Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen und Zulagen der Linie III, ‰ ein Investitionsdarlehen für die Linie III über insgesamt T Euro 3.750 (Inanspruchnahme T Euro 0) mit einer Laufzeit von 5 Jahren (ab 23. Januar 2004) und F-124



‰ ein Avalrahmen von T Euro 900 (Inanspruchnahme T Euro 900). Besichert werden die Kredite durch Grundschulden auf den beiden Betriebsobjekten in Höhe von T Euro 2.199 bzw. T Euro 6.000, durch die Sicherungsübereignung der Maschinen und Anlagen, durch die Abtretung der Ansprüche auf Auszahlung der Investitionszuschüsse und -zulagen sowie durch die Abtretung der Forderungen mit den Buchstaben A-Z. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten stille Beteiligungen in Höhe von insgesamt T Euro 4.092 mit Laufzeiten von 10 Jahren.



IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen: 2003 In T €



Vorjahr In T €



Zellen 6 ``aus eig. Fertigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.110 5.345 Zellen 5 ``aus eig. Fertigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.369 11.130 Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.776 331 Prozessierungsaufträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 796 Sonstige Erlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 20 Erlösschmälerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.289 - 329 Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.752 17.293 Die Umsatzerlöse wurden im Inland (75 %) und Ausland (25 %) erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt: 2003 In T €



Vorjahr In T €



Investitionszulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.558 1.638 Auflösung Sonderposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 389 Personalkostenzuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 105 Versicherungsentschädigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 16 Erträge aus Kursdifferenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 36 Messeförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 11 Auflösung Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 Erträge aus Anlagenverkäufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 7 Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.884 2.210 Im Geschäftsjahr 2003 wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T Euro 392 auf immaterielle Vermögensgegenstände vorgenommen.



V. Sonstige Angaben Finanzielle Verpflichtungen Das Bestellobligo per 31.12.2003 betrug 9 Mio. Euro. Es bestehen Abnahmeverpflichtungen gegenüber Lieferanten bezüglich Wafern für die Jahre 2004 bis 2008 in Höhe von ca. gesamt 163 Mio. Euro, davon für das Jahr 2004 in Höhe von 50 Mio. Euro. Personal Im Jahresdurchschnitt waren ohne den Vorstand 149 (Vorjahr 63) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. F-125



Vorstand Zu Vorständen waren in 2003 bestellt: ‰ Dipl. Ing. Reiner Lemoine ist zuständig für Produktion und Technologie, ‰ Anton Milner, B. Eng. (Chem. Eng.), MBA, ist Finanzvorstand. Die Vorstände erhielten in 2003 Bezüge in Höhe von T Euro 418. Aufsichtsrat Zu Mitgliedern des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 2003 bestellt: ‰ Dr. Thomas van Aubel (Vorsitzender), Rechtsanwalt ‰ Immo Ströher, Unternehmer ‰ Dr. Dinnies-Johannes von der Osten, Geschäftsführer ‰ Marcel Brenninkmeijer, Unternehmer Die Bezüge des Aufsichtsrates betrugen für 2003 T Euro 38. Thalheim, den 25. März 2004 Q- Cells AG, Thalheim Reiner Lemoine Vorstand



Anton Milner Vorstand
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Entwicklung des Anlagevermögens (erweiterte Bruttodarstellung) Anschaffungs- und Herstellungskosten



1.1.2003 EUR I.



Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten



549.487,51



Zugänge EUR



93.111,65
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II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten 2.381.882,35 479.258,43 2. Technische Anlagen und Maschinen 10.624.365,09 1.334.016,06 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 261.013,36 590.754,06 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.614.511,39 12.444.393,89 16.881.772,19 14.848.422,44 III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2. Sonstige Ausleihungen



0,00



5.550,00



Abgänge EUR



Umbuchungen 31.12.2003 EUR EUR



1.1.2003 EUR



Abschreibungen Buchwerte Abschreibungen des Geschäftsjahres Abgänge 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 EUR EUR EUR EUR EUR



0,00



4.946,00



647.545,16



130.423,51



423.781,65



0,00



554.205,16



93.340,00



419.064,00



0,00



2.983.180,92



5.844.321,70



92.286,08



128.321,20



0,00



220.607,28



5.623.714,42



2.289.596,27



0,00



9.431.873,90 21.390.255,05 2.376.225,09



3.568.326,96



0,00



5.944.552,05 15.445.703,00



8.248.140,00



191.183,27



0,00



0,00



451.827,21



1.303.594,63



97.236,36



41.422,61 - 12.871.828,03



3.145.654,64



0,00



0,00



0,00



- 4.946,00 31.683.826,02 2.565.747,53



3.887.831,43



0,00



41.422,61



288.419,63



1.015.175,00



163.777,00



0,00 3.145.654,64



3.614.511,39



6.453.578,96 25.230.247,06 14.316.024,66



0,00



0,00



5.550,00



0,00



0,00



0,00



0,00



5.550,00



0,00



100.000,00



0,00 100.000,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



100.000,00



100.000,00



5.550,00 100.000,00



0,00



5.550,00



0,00



0,00



0,00



0,00



5.550,00



100.000,00



0,00 32.336.921,18 2.696.171,04



4.311.613,08



0,00



17.531.259,70 14.947.084,09 141.422,61



7.007.784,12 25.329.137,06 14.835.088,66



BESTÄTIGUNGSVERMERKE ZU DEN JAHRESABSCHLÜSSEN 2004 UND 2003 Die vorstehenden Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2004 und vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2003 sowie die jeweiligen Lageberichte wurden von dem Jahresabschlussprüfer, KPMG Deutsche TreuhandGesellschaft, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, geprüft. Die Lageberichte sind in dem Prospekt nicht enthalten. Am 15. August 2005 und am 5. April 2004 hat die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, unter Beachtung der deutschen Prüfungsgrundsätze die folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerke für die Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2004 und vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2003 sowie die jeweiligen Lageberichte erteilt.



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Q-Cells AG, Thalheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstandes der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Leipzig, den 15. August 2005 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft F-128



Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Liebers Wirtschaftsprüfer



Nötzel Wirtschaftsprüferin



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Q-Cells AG, Thalheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstandes der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Leipzig, den 5. April 2004 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dr. Flascha Wirtschaftsprüfer



Knoll Wirtschaftsprüfer
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JAHRESABSCHLUSS 2002 (HGB)
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2002 2002 EUR



2001 EUR



1. Umsatzerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.292.684,54 904.006,06 2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.109.968,73 199.569,00 3. Andere aktivierte Eigenleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.188,03 1.037.474,35 4. Sonstige betriebliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.209.886,77 765.817,12 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.870.237,81 1.139.682,89 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen . . . . . . . . . . 373.393,54 118.385,80 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.002.826,47 748.536,32 b) Soziale Abgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309.633,80 80.878,63 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.830.590,77 931.901,16 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . 1.432.249,66 444.528,77 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.791,98 0,00 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . 1.066,98 823,90 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . 783.522,42 334.210,45 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit . . . . . . . . 76.132,56 - 890.433,59 13. Sonstige Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.957,52 317,00 14. Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag) . . . . . . . . . . . 74.175,04 - 890.750,59
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BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2002 31.12.2002 EUR



31.12.2001 EUR



AKTIVA A.



Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. Fertige Erzeugnisse 3. Geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten D. Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme



0,00 14.835.088,66 419.064,00



1.032.385,89 9.512.919,72 458.290,00



419.064,00 14.316.024,66



458.290,00 9.054.629,72



2.289.596,27 8.248.140,00



2.072.074,01 6.651.210,00



163.777,00 137.642,00 3.614.511,39 193.703,71 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 8.663.297,61 2.463.773,90 3.920.812,65 833.411,48 1.440.230,80 619.144,50 2.309.537,73 199.569,00 171.044,12 14.697,98 4.718.444,19 1.624.153,89 2.919.966,86 833.387,03 1.798.477,33 790.766,86 24.040,77 6.208,53 32.096,58 32.102,35 23.530.482,85 13.041.181,86



PASSIVA A.



Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Verlustvortrag IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen C. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen D. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen E. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 36.443,10 (i.Vj. EUR 19.097,35) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 79.188,60 (i.Vj. EUR 35.426,32) Bilanzsumme
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1.158.711,11 76.357,00 2.005.883,43 -997.704,36 74.175,04



84.879,40 75.000,00 1.007.583,76 -106.953,77 -890.750,59



1.509.258,17



0,00



3.095.891,06 2.000.910,64 509.545,93 306.123,76 509.545,93 306.123,76 17.257.076,58 10.649.268,06 9.207.257,77 4.585.499,24 3.851.682,13 1.918.910,11 4.198.136,68 4.144.858,71



23.530.482,85 13.041.181,86



ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2002 I. Allgemeine Erläuterungen Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002 der Q-Cells AG ist nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt worden. Dabei wurde für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren gewählt. Der Vorstand der Q-Cells AG hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002 am 18. August 2005 auf Grund neuer Erkenntnisse bezüglich der Angaben nach § 285 Nr. 9a HBG geändert.



II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes Nicht aktivierungsfähige Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes wurden entsprechend der §§ 269 und 282 HGB als Bilanzierungshilfe in den Jahren 2000 und 2001 aktiviert und per 31. Dezember 2002 in voller Höhe abgeschrieben. Anlagevermögen Die ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Investitionen in Maschinen und technische Anlagen wurden degressiv mit 20,0 % des Buchwertes abgeschrieben; die übrigen Vermögensgegenstände wurden nach der linearen Methode abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis einschließlich EUR 410,00 werden im Jahr des Zuganges voll abgeschrieben und im Anlagespiegel als Abgang gezeigt. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden in einem passivisch ausgewiesenen Sonderposten erfasst. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungsdauer der geförderten Anlagen im Verhältnis der auf die betreffenden Anlagen verrechneten Abschreibungen. Investitionszulagen auf nach dem Investitionszulagengesetz förderfähige Investitionen werden im Jahr der Antragstellung vollumfänglich ertragswirksam vereinnahmt. Umlaufvermögen Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet; das Niederstwertprinzip wird beachtet. Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten unter Vollkostenansatz bewertet. Verwertungsrisiken wird durch Wertabschläge Rechnung getragen. Die Forderungen sind zu Nominalwerten erfasst, wobei erkennbaren Einzelrisiken ggf. durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen ist. Das allgemeine Kreditrisiko, Bearbeitungskosten und Zinsen sind durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,0 % auf den um die Umsatzsteuer gekürzten, zum Bilanzaufstellungszeitpunkt noch offenen Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen berücksichtigt. Forderungen in Fremdwährung wurden grundsätzlich mit dem am Tag des Geschäftsvorfalles geltenden Kurs bewertet. Soweit der Kurs am Bilanzstichtag zu einer niedrigeren Bewertung führt, so wird die Forderung mit diesem Kurs bewertet. Liquide Mittel sind zu ihrem Nennwert angesetzt. Die Rechnungsabgrenzung betrifft Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Tag darstellen. F-133



Rückstellungen Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie den erkennbaren Verpflichtungen und Risiken Rechnung tragen. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden grundsätzlich zum Anschaffungskurs oder zum niedrigeren Kurs am Bilanzstichtag bewertet.



III. Erläuterungen zur Bilanz Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes/Anlagevermögen Die Entwicklung der aktivierten Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes und des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) zu ersehen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände resultieren überwiegend aus Umsatzsteuererstattungsansprüchen und noch nicht abziehbarer Vorsteuer (TEUR 393) sowie Forderungen auf Investitionszuschüsse (TEUR 1.285) aus in 2002 getätigten und bezahlten Sachanlageinvestitionen. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag EUR 76.357,00 und ist eingeteilt in 76.357 Stück vinkulierte Namensaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Juli 2005 durch Ausgabe neuer vinkulierter, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 36.143,00 zu erhöhen. Dabei ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung festzulegen. Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals hat der Vorstand mit Beschluss vom 7. November 2002 das Grundkapital von EUR 76.357,00 um EUR 9.339,00 auf EUR 85.698,00 zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2002 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister ist am 22. Januar 2003 erfolgt. Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt: TEUR



Stand 31. Dezember 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.008 Einstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 Stand 31. Dezember 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.006
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Bilanzverlust Der Bilanzverlust ergibt sich wie folgt: 31.12.2002 EUR



31.12.2001 EUR



Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.175,04 - 890.750,59 Verlustvortrag aus dem Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 997.704,24 - 106.953,77 Bilanzverlust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 923.529,20 - 997.704,36 Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen wurden für folgende Verpflichtungen gebildet:



Tantieme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urlaubsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aufsichtsratsvergütungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prüfungs- und Steuerberatungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ausstehende Rechnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonstige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.12.2002 TEUR



Vorjahr TEUR



Veränderung TEUR



380 52 35 24 0 19 510



207 30 21 15 27 6 306



173 22 14 9 - 27 12 203



Sonderposten für Investitionszuschüsse Gemäß Programm Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ werden mit Zuwendungsbescheid (Bescheid I) vom 5. Juli 2000 Investitionen in Gebäude und bewegliches Sachanlagevermögen in einer Gesamthöhe von TEUR 11.274 mit 24,67 % (entspricht TEUR 2.781) bezuschusst. Mit Zuwendungsbescheid (Bescheid II) vom 12. März 2002 werden Investitionen in Gebäude und Sachanlagevermögen in einer Gesamthöhe von TEUR 17.659 mit 25,42 % (entspricht TEUR 4.489) bezuschusst. Auf in 2002 getätigte und bezahlte Investitionen wurde für Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 1.484 ein Sonderposten für Investitionszuschüsse gebildet und ratierlich im Verhältnis der auf die geförderten Anlagegüter verrechneten Abschreibungen aufgelöst. Sonderposten für Investitionszuschüsse:



1. Januar 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zugang in 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auflösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. Dezember 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Bescheid I TEUR



Bescheid II TEUR



Gesamt TEUR



2.001 199 - 366 1.834



0 1.285 - 23 1.262



2.001 1.484 - 389 3.096



Sämtliche Investitionszuschüsse stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.
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Verbindlichkeiten Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus nachstehender Übersicht (die Zahlen des Vorjahres sind in Klammern angegeben): Gesamtbetrag TEUR



Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . . . . . . . Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen . . . . . . Sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – davon aus Steuern TEUR 0 (i.Vj. TEUR 19) – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit TEUR 79 (i.Vj. TEUR 36) Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



bis 1 Jahr TEUR



1 bis 5 Jahre TEUR



mehr als 5 Jahre TEUR



9.207 6.194 1.824 1.189 (4.585) (2.387) (1.009) (1.189) 3.852 3.780 72 0 (1.919) (1.849) (70) (0) 4.198 229 0 3.969 (4.145) (55) (0) (4.090)



17.257 10.203 1.896 5.158 (10.649) (4.291) (1.079) (5.279)



Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses bestanden: ‰ ein Kontokorrent-Kreditrahmen in Höhe von TEUR 4.000 (Inanspruchnahme TEUR 2.773), ‰ ein Zwischenfinanzierungs-Kreditrahmen in Höhe von TEUR 665 (Inanspruchnahme TEUR 447) zur Vorfinanzierung von Mehrwertsteuer, ‰ ein Zwischenfinanzierungs-Kreditrahmen in Höhe von TEUR 2.506 (Inanspruchnahme TEUR 675) zur Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen und Zulagen für die Linie I, ‰ ein Zwischenfinanzierungs-Kreditrahmen in Höhe von TEUR 1.482 (Inanspruchnahme TEUR 972) zur Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen und Zulagen für die Erweiterung der Linie I, ‰ ein Zwischenfinanzierungs-Kreditrahmen in Höhe von TEUR 4.000 (Inanspruchnahme TEUR 1.141) zur Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen und Zulagen für die Linie II sowie ‰ zwei Investitionsdarlehen für die Linie I über insgesamt TEUR 2.199 (valutiert TEUR 2.199) mit einer Laufzeit von zehn Jahren und ‰ ein Investitionsdarlehen für die Linie II über insgesamt TEUR 4.999 (valutiert TEUR 1.000) mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Besichert werden die Kredite durch Grundschulden auf den beiden Betriebsobjekten in Höhe von TEUR 2.199 bzw. TEUR 6.000, durch die Sicherungsübereignung der Maschinen und Anlagen, durch die Abtretung der Ansprüche auf Auszahlung der Investitionszuschüsse und -zulagen sowie durch die Abtretung der Forderungen mit den Buchstaben A bis Z. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten stille Beteiligungen in Höhe von insgesamt TEUR 3.969 (davon von Vorstandsmitgliedern TEUR 231) mit Laufzeiten von zehn Jahren.



IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen: 2002 TEUR



Zellen 5 ``aus eigener Fertigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.130 Zellen 6 ``aus eigener Fertigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.345 Prozessierungsaufträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Sonstige Erlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Erlösschmälerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 329 Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.293 F-136



Vorjahr TEUR



588 78 238 0 0 904



Die Umsatzerlöse wurden im Inland (50,0 %) und Ausland (50,0 %) erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt: 2002 TEUR



Personalkostenzuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Investitionszulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.638 Auflösung Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Auflösung Sonderposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Messeförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Erträge aus Kursdifferenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Erträge aus Anlagenverkäufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Versicherungsentschädigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.210



Vorjahr TEUR



21 539 35 168 0 0 0 0 2 766



V. Sonstige Angaben Finanzielle Verpflichtungen Das Bestellobligo per 31. Dezember 2002 betrug TEUR 11.291. Es bestehen Abnahmeverpflichtungen gegenüber Lieferanten bezüglich Wafern für die Jahre 2003 bis 2008 in Höhe von mindestens gesamt EUR 124,0 Mio., davon für das Jahr 2003 in Höhe von EUR 18,0 Mio. Personal Im Jahresdurchschnitt waren ohne den Vorstand 63 (i.Vj. 17) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Vorstand Zu Vorständen waren in 2002 bestellt: ‰ Dipl. Ing. Reiner Lemoine ist zuständig für Produktion und Technologie, ‰ Anton Milner, B. Eng. (Chem. Eng.), MBA, ist Finanzvorstand. Die Vorstände erhielten in 2002 Bezüge in Höhe von TEUR 479, davon TEUR 123 in 2002 beschlossene variable Vergütung für das Vorjahr. Es wurden ein Darlehen in Höhe von TEUR 100 zu einem Zinssatz von 7,0 % und Vorschüsse auf Tantieme in Höhe von TEUR 66 gewährt. Aufsichtsrat Zu Mitgliedern des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2002 bestellt: ‰ Dr. Thomas van Aubel (Vorsitzender), Rechtsanwalt, ‰ Immo Ströher, Unternehmer, ‰ Dr. Dinnies-Johannes von der Osten, Geschäftsführer, ‰ Marcel Brenninkmeijer, Unternehmer (ab 20. Dezember 2002). Die Bezüge des Aufsichtrates betrugen für 2002 TEUR 26. Thalheim, den 19. Mai 2003/ 18. August 2005 Q-Cells Aktiengesellschaft, Thalheim C. Anton Milner CEO



Reiner Lemoine CTO



Thomas Schmidt COO F-137



Dr. Hartmut Schüning CFO



Entwicklung des Anlagevermögens (erweiterte Bruttodarstellung in Euro) Anschaffungs- und Herstellungskosten



1.1.2002 EUR I.



II.
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III.



Zugänge EUR



Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes . . . . .



1.081.649,95



0,00



0,00



0,00



1.081.649,95



49.264,06



1.032.385,89



Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten . . . . . . . . .



529.499,87



16.989,80



2.997,84



0,00



549.487,51



71.209,87



59.213,64



0,00



2.098.086,64



283.795,71



0,00



0,00



2.381.882,35



26.012,63



66.273,45



0,00



7.407.705,98



839.845,16



2.376.813,95



0,00 10.624.365,09 756.495,98



1.619.729,11



184.429,88



85.559,53



Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten . . . . . . . . . 2. Technische Anlagen und Maschinen . . . . . . 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Anlagen im Bau . . . . . . . . . . .



Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen . . . . . . . .



762,04 9.738,09



261.013,36



46.787,88



3.614.511,39



0,00



0,00



- 2.997,84 9.738,09 16.881.772,19 829.296,49



1.738.991,24



193.703,71 5.801.381,51 - 2.380.573,83 9.883.926,21 7.010.581,91



IV.



Umbuchungen Abgänge 31.12.2002 EUR EUR EUR



Abschreibungen Abschreibungen des 1.1.2002 Geschäftsjahres Abgänge 31.12.2002 EUR EUR EUR EUR



0,00



100.000,00



11.495.076,03 7.127.571,71



0,00



0,00



0,00



100.000,00



52.988,68



0,00



0,00



0,00 9.738,09 18.612.909,65 949.770,42



2.830.590,77



0,00 1.081.649,95



Buchwert



31.12.2002 EUR



31.12.2001 EUR



0,00



1.032.385,89



130.423,51



419.064,00



458.290,00



92.286,08



2.289.596,27



2.072.074,01



0,00 2.376.225,09



8.248.140,00



6.651.210,00



137.642,00



2.540,20



97.236,36



163.777,00



0,00



0,00



3.614.511,39



193.703,71



2.540,20 2.565.747,53 14.316.024,66



9.054.629,72



0,00



0,00



100.000,00



0,00



2.540,20 3.777.820,99 14.835.088,66 10.545.305,61



BESTÄTIGUNGSVERMERK ZUM JAHRESABSCHLUSS 2002 Der vorstehende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2002 sowie der Lagebericht wurde von dem Jahresabschlussprüfer, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, geprüft. Der Lagebericht ist in dem Prospekt nicht enthalten. Am 2. Juni 2003/22. August 2005 hat die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, unter Beachtung der deutschen Prüfungsgrundsätze den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2002 sowie den Lagebericht erteilt. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers An die Q-Cells AG, Thalheim: Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Q-Cells AG, Thalheim für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Satzung liegen in der Verantwortung des Vorstandes der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Diese Bestätigung erteilen wir auf Grund unserer pflichtgemäßen, am 2. Juni 2003 abgeschlossenen Abschlussprüfung und unserer Nachtragsprüfung, die sich auf die Änderung F-139



der Angabe der Gesamtbezüge des Vorstandes im Anhang bezog. Auf die Begründung der Änderungen durch die Gesellschaft im geänderten Anhang wird verwiesen. Die Nachtragsprüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Leipzig, den 2. Juni 2003/22. August 2005 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Flascha Wirtschaftsprüfer



Liebers Wirtschaftsprüfer
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ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2002 Gezeichn. Kapital TEUR



Stand 01.01.2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



75,0



Eigenkapitalveränderungen durch Kapitalerhöhungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1,4



Stand 31.12.2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



76,4



F-141



Kapitalrücklage TEUR



Ergebnisvortrag TEUR



Jahresüberschuss TEUR



1.007,6 - 997,7



84,9



998,3 2.005,9 - 997,7



Gesamt TEUR



74,2



999,7 74,2



74,2



1.158,8



KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2002 2002 TEUR



Jahresüberschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,2 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.830,6 Auflösung Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen . . . . . . - 2.027,1 Zunahme der Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,5 Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5.406,7 Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.392,7 Gezahlte Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 285,5 Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2.218,3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens . . . . . . . 7,4 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 7.010,6 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . - 17,0 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . - 100,0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.346,9 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4.773,3 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geleistete Einlagen zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung . . . . . . . Einzahlungen aus stillen Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veränderung der Kontokorrentkredite und Zwischenfinanzierungen . . . . . . . . . . . . . Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1,4 1.509,3 877,0 1.000,0 3.621,7 7.009,4



Zahlungswirksame Änderungen des Finanzmittelfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzmittelfonds am Anfang der Periode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzmittelfonds am Ende der Periode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



17,8 6,2 24,0



F-142



BESCHEINIGUNG An die Q-Cells AG, Thalheim Wir haben die von der Gesellschaft aus dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2002 sowie der zu Grunde liegenden Buchführung abgeleitete Eigenkapitalveränderungsrechnung und die Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2002, jeweils ohne Vorjahresvergleichszahlen, geprüft. Die Eigenkapitalveränderungsrechnung und die Kapitalflussrechnung ergänzen den auf Grundlage der deutschen Rechnungslegungsgrundsätze aufgestellten Jahresabschluss der Q-Cells AG für das Geschäftsjahr 2002. Die Aufstellung der Eigenkapitalveränderungsrechnung und der Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2002, jeweils ohne Vorjahresvergleichszahlen, liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil darüber abzugeben, ob die Eigenkapitalveränderungsrechnung und die Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2002 ordnungsgemäß aus dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2002 sowie der zu Grunde liegenden Buchführung abgeleitet wurden. Nicht Gegenstand dieses Auftrages ist die Prüfung des zu Grunde liegenden Jahresabschlusses sowie der zu Grunde liegenden Buchführung. Wir haben unsere Prüfung unter sinngemäßer Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehler bei der Erstellung der Eigenkapitalveränderungsrechnung und der Kapitalflussrechnung auf Grundlage des zu Grunde liegenden Jahresabschlusses sowie der zu Grunde liegenden Buchführung mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Nach unserer Beurteilung wurden die Eigenkapitalveränderungsrechnung und die Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2002, jeweils ohne Vorjahresvergleichszahlen, ordnungsgemäß aus dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2002 sowie der zu Grunde liegenden Buchführung in Übereinstimmung mit den deutschen Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet. Leipzig, den 22. August 2005 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Liebers Wirtschaftsprüfer



Nötzel Wirtschaftsprüferin
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JÜNGSTE ENTWICKLUNG UND AUSBLICK Seit dem Ende des Geschäftsjahres 2004 konnte die Gesellschaft ihre Produktionskapazitäten durch Inbetriebnahme von Produktionslinien IVA und IVB signifikant erweitern. Die Produktion des ersten Halbjahres 2005 betrug 66,6 MWp. Die jährliche Nominalkapazität stieg von 170 MWp (31. Dezember 2004) auf 200 MWp (30. Juni 2005). Ziel der Gesellschaft ist es, am Ende des Jahres 2005 über eine Nominalkapazität von 290 MWp zu verfügen. Der Endausbau der Linie IV (Linie IVC mit einer jährlichen Nominalkapazität von 60 MWp) soll bis zum Ende des ersten Quartals 2006 abgeschlossen sein; die volle Kapazität nach erfolgtem Anlaufen (Hochlaufphase oder ramp-up) der Linie IVC soll voraussichtlich gegen Ende des ersten Halbjahres 2006 erreicht werden. Der Produktionssteigerung entsprechend ist während des ersten Halbjahres 2005 auch der Umsatz gestiegen. Im ersten Halbjahr 2005 generierte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von € 116,7 Mio. (erstes Halbjahr 2004: € 47,6 Mio.). Somit erreichte die Gesellschaft innerhalb der ersten sechs Monate des Jahres 2005 etwa 90 % des Umsatzes des gesamten Jahres 2004. Die Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen betrug im ersten Halbjahr 2005 € 2,1 Mio. (erstes Halbjahr 2004: € – 1,8 Mio.). Gegenüber dem ersten Halbjahr 2004 stieg im ersten Halbjahr 2005 das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit von € 7,5 Mio. um 212 % auf € 23,5 Mio. Grund dafür war im Wesentlichen der Anstieg der Produktionsleistung von 26,1 MWp um 155 % auf 66,6 MWp im gleichen Zeitraum. Trotz der Preiserhöhungen für Wafer konnte infolge der Realisierung von Skaleneffekten im Zuge des Produktionswachstums sowie Kostenreduzierungen, Prozessoptimierungen, Produktionsverbesserungen und der Erhöhung der Verkaufspreise der Anteil des Ergebnisses der betrieblichen Tätigkeit an der Summe von Umsatz und Bestandsveränderungen von 16,4 % im ersten Halbjahr 2004 auf 19,8 % im ersten Halbjahr 2005 erhöht werden. Aufgrund des weiterhin anhaltenden Nachfrageüberhangs, haben sich die Silizium- und Waferpreise zur Mitte des Jahres 2005 weiter erhöht. Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich die Einkaufspreise auch gegen Ende des Jahres 2005 und im Laufe des Jahres 2006 weiter erhöhen werden und es voraussichtlich frühestens im Laufe des Jahres 2007 zu einer Entspannung am Silizium- und Waferbeschaffungsmarkt kommen könnte. Sobald es zu einer solchen Entspannung kommt, plant die Gesellschaft weitere erhebliche Kapazitätserweiterungen. Die Gesellschaft hat Anfang und Mitte des Jahres 2005 aufgrund der Marktsituation (insbesondere auch aufgrund gestiegener Silizium- und Waferpreise) ihre Verkaufspreise erhöht. Nach Einschätzung der Gesellschaft werden kurzfristig auch die Verkaufspreise für Photovoltaik-Zellen weiter steigen. Die Gesellschaft erwartetet eine weiterhin starke Nachfrage und steigende Zellverkaufspreise im zweiten Halbjahr 2005 und im Laufe des Jahres 2006 bevor es voraussichtlich frühestens im Laufe des Jahres 2007 zu einer leichten Entspannung und damit verbundenen Preisrückgängen kommt. Die Gesellschaft erwartet, dass sie künftig erhebliche Kostensenkungen durch Produkt- und Prozessverbesserungen erzielen kann. Ihrer Einschätzung nach wird sie in der Lage sein, auf diese Weise Preissenkungen auf der Verkaufsseite mittelfristig zu kompensieren, wobei sie – wie in der Vergangenheit – einen Teil einer etwaig überschießenden Marge in Form von Preisherabsetzungen zur langfristigen Absicherung der Nachfrage an Kunden weiterzugeben plant. Die Gesellschaft geht jedoch davon aus, dass ihre Rohertragsmarge (die Summe aus Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen minus Materialeinsatz) pro Wp langfristig leicht absinken wird, weil ihrer Einschätzung nach die mittel- und langfristig erwarteten Preissenkungen auf der Verkaufsseite nicht dauerhaft durch Kostensenkungen im Hinblick auf G-1



die Materialkosten oder Erhöhungen der Zell-Leistungsfähigkeit kompensiert werden können. Allerdings erwartet die Gesellschaft, dass von der geplanten Ausweitung der Produktion und von Kosteneinsparungen in Bezug auf andere betriebliche Kosten (außer Materialaufwand) signifikante gegenläufige Effekte ausgehen werden. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass ihre Versorgung mit Silizium und Wafern aufgrund ihrer Lieferverträge und partnerschaftlichen Beziehungen zu ihren Lieferanten sowie ihren weiteren Beschaffungsaktivitäten eine gute Grundlage dafür bietet, ihre kurz- und mittelfristigen Wachstumsziele zu erreichen. Die Gesellschaft strebt ein über dem Marktwachstum liegendes Produktions- und Umsatzwachstum an. Die Minderheitsbeteiligungen der Gesellschaft, EverQ und CSG Solar, streben die Aufnahme einer Produktion auf Basis der String-Ribbon- bzw. der CSG-Technologie für das erste Halbjahr 2006 an. Für den Fall der erfolgreichen Aufnahme der Produktion plant die Gesellschaft gemeinsam mit den anderen Gesellschaftern von EverQ bzw. CSG Solar, eine zügige und erhebliche Erweiterung der Produktionskapazitäten dieser Unternehmen und dementsprechende Investitionen. Nach Erwerb einer Vorratsgesellchaft im August 2005 und der geplanten Bündelung von Aktivitäten im Bereich der Dünnschichttechnologien in dieser Tochtergesellschaft wird es voraussichtlich erstmals zur Aufstellung konsolidierter IFRSAbschlüsse kommen, bei denen die Minderheitsbeteiligungen CSG Solar und EverQ nach der sogenannten Equity-Methode zu bilanzieren sein werden. Das führt dazu, dass die erwarteten Anlaufverluste der CSG Solar und der EverQ entsprechend der Beteiligungsquote der Gesellschaft anteilig das Finanzergebnis und damit auch das konsolidierte Ergebnis der Gesellschaft belasten werden.



Bis zum Datum dieses Prospekts sind keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in der Finanzlage der Gesellschaft seit dem 30. Juni 2005 eingetreten.
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Der Prospekt. 

FÃ¼r Polo/Cross 6R. ZKW 176 704 TH 9N1/2. 6Jx15, ET 43, LK112/5. Bridgestone Blizzak LM-32. 195/65 R15 91T. FÃ¼r Golf VII AU. ZKW 195 655 TB 8Q1/2. = E.
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Prospekt 

bestimmtes zugriffsbeschrÃ¤nktes Konto nicht auf die VermÃ¶genswerte der ...... Die Gesellschaft wird die MGSIS Man AP Spectrum Class F2 EUR Trading Ltd.
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Prospekt DPS-50 Deutsch 

Seitenansicht: Draufsicht: Page 8. Seite 8 von 14. Anordnung der Rohrleitungen: Es wurden drei verschiedene Optionen eingesetzt: Page 9. Seite 9 von 14. 3.
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Prospekt Kleber Calcularis 
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ap/DVS2014 Prospekt low2428898188113388814 
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835_M_0511:prospekt 880 

Central measuring points for simple and quick inspection of the entire .... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. - 7. - 6. - 5. - 4. - 3. - 2. - 1. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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prospekt 6100 hd 

354 kW (481 PS) bei 1800 min-1. Option: Caterpillar Dieselmotor C18 Tier III, ... steuerung fÃ¼r kraftschlÃ¼ssiges Nachlas- sen der Grabwinde. Winden. 20t. 25t.
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723_MHD_0511:Prospekt 723-MHD_Holz 

High efficiency through well designed hydraulic valves and lines. Individual and precise swing operation. Flow rate 1 x 310 l/min. Working pressure max. 350 bar.
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Prospekt Kleber Orthograph BW 
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Prospekt 735-MHD_Holz 

Excellent design. Very low noise emission. ... panel with ergonomically shaped control levers ... devices on the hoist cylinders and an overload warning device in.
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GroÃŸer Schriftmuster-Prospekt 

Textschrift der Karl-May-Ausgaben: a) Fehsenfeld 9/9,3 Pkt. (um 1870) b) Radebeul 9 ..... halbfett (Will F. Bradley 1894, Gursch, Berthold, Haas, Wagner, Weber).
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830M_0511:prospekt 880 - Pacmachinery 

adjustable with lumbar support and .... have to be equipped with a load moment limiter and automatic check valves, when they are used for lifting operations.
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730_0511:Prospekt 735-MHD_Holz 

Mensch und Maschine als gelungene. Verbindung. Die neue Green line GerÃ¤te-Generation vereint vor allem: - Robuste Konstruktion. - Hohe Umschlagleistung.
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Prospekt MAVOWATT 30 

bare Optionen, um den Anforderungen jedes einzelnen Benutzers ge- recht zu ... Die Optionen enthalten feste ... Rechner fÃ¼r Harmonische und Kurvendia-.
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prospekt 880 - Molson Group 

Multi disc brake, spring loaded. Swing bearing. Strong ball bearing ... Wet multi disc brakes in 2 circuit system. Parking valves .... Machine shown in mirror image.
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870_spez_0210:prospekt 870special0804 

equipped with pressure cut-off function and with an energy-saving flow-on- demand control. Through the indepen- dent and proportional feed of the oil flow.
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Mein Hochzeits DJ Prospekt 2017 
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Der Prospekt. - Autohaus Alfred Hofmann 

29.09.2017 - Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen GeschÃ¤ftsbezeichnung. â€žVolkswagen Financial Servicesâ€œ Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Le
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840_M_0511:prospekt 880 - UN Mobilkraner 

centralized lubrication points. Drehkranz. Der groÃŸ ... race slew ring with its powerful slewing gear ... Hydraulikanlage. Central measuring points for simple and.
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Mein Hochzeits DJ Prospekt 2017 
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Mein Hochzeits DJ Prospekt 2017 
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Kleber-Prospekt fÃ¼r Orthograph 

Zu Beginn erhÃ¤ltst du fÃ¼r jedes Modul eine Medaille. SpÃ¤ter noch fÃ¼r 5 und dann noch fÃ¼r 10 Module. Mo Di Mi Do Fr. Sa. So. Total. Lerntage: Name: Monat:.
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Mein Hochzeits DJ Prospekt 2017 
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Kleber-Prospekt fÃ¼r Orthograph 

Zeige Deinen Erfolg! Diese Arbeit hast Du geleistet: â€¢ Ãœbe jede Woche 3 - 4 mal! â€¢ Arbeite im roten Modus, und Orthograph sagt dir, wann du. 20 Minuten trainiert ...
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